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I. Vorbemerkungen 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf der Bundesregierung für ein Gesetz zur Verbesserung der Ge-

sundheitsversorgung und Pflege (Gesundheitsversorgungs- und Pflegeverbesserungsgesetz – 
GPVG) wird beabsichtigt, im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung und der sozialen Pfle-

geversicherung bis Ende des Jahres 2020 weitere Änderungen zu initiieren, um die gesundheitliche 

und pflegerische Versorgung zeitnah und nachhaltig zu verbessern. 

Die beabsichtigten Änderungen betreffen dabei unter anderem die Regelungen zur besonderen Ver-

sorgung nach § 140a SGB V. Die im Regierungsentwurf enthaltenen Neuregelungen zielen darauf 

ab, die Spielräume für Verträge zur besonderen Versorgung nach § 140a SGB zu erweitern und 

damit auch regionalen Bedürfnissen besser Rechnung tragen zu können. Zugleich sollen Versor-

gungsinnovationen dadurch besser gefördert werden, dass Krankenkassen die Möglichkeit erhalten, 

mit Hilfe dieser Selektivverträge durch den Innovationsfonds geförderte Projekte auf freiwilliger Basis 

weiterzuführen. 

Des Weiteren wird mit dem Gesetzentwurf beabsichtigt, Maßnahmen zu ergreifen, um insbesondere 

den durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz der GKV zu stabilisieren. So soll die Beteiligung des Bun-

des an versicherungsfremden Aufwendungen der Krankenkassen im Jahr 2021 einmalig von 

14,5 Mrd. EUR auf 19,5 Mrd. EUR steigen. Zum Zweiten sollen durch einen sog. einmaligen kas-

senübergreifenden Solidarausgleich die Finanzreserven der Krankenkassen, die 0,4 Monatsausga-

ben überschreiten, anteilig herangezogen und diese Mittel den Einnahmen des Gesundheitsfonds 

zugeführt werden. Im Übrigen soll die Obergrenze für Finanzreserven der Krankenkassen von 1,0 

Monatsausgaben auf 0,8 Monatsausgaben abgesenkt werden. 

Der SpiFa e. V. begrüßt ausdrücklich, dass die Bundesregierung mit ihrem Gesetzentwurf den be-

stehenden Reformbedarf in der besonderen Versorgung aufgreift und eine Flexibilisierung der Re-

gelungen zu den Verträgen für eine besondere Versorgung von Versicherten nach § 140a SGB V 

beabsichtigt. Wir sehen Selektivverträge nach § 140a SGB V als ein wesentliches Instrument für 

Innovationen in der Gesundheitsversorgung sowie als Möglichkeit zum Abbau von der ambulant-

stationären Sektorengrenze. Wir begrüßen, dass dieses Instrument gestärkt und dabei der Weg für 

Verträge eröffnet werden soll, mit denen rechtssicher regionale Bedarfe übergreifend organisiert 

sowie verschiedene Leistungserbringer, Anbieter und Kostenträger eingebunden werden können. 

Wir begrüßen, dass damit zugleich auch der Zugang von Patientinnen und Patienten zu Versor-

gungsinnovationen verbessert werden kann. 

Zugleich regt der SpiFa e. V. nachdrücklich an, mit dem Instrument der Anschubfinanzierung auch 

ein tragfähiges finanzielle Fundament für den Abschluss weiterer Selektivverträge zu legen und da-

mit Versorgungsverträge nach § 140a SGB V auf finanziell zu fördern. 

Im Hinblick auf die beabsichtigten Maßnahmen zur Stabilisierung der Beitragssätze weist der 

SpiFa e. V. darauf hin, dass die pauschale Abgeltung versicherungsfremder Leistungen durch den 

sog. Bundeszuschuss in Anbetracht der tatsächlichen Höhe der jährlichen Aufwendungen der 
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Krankenkassen für solche versicherungsfremden Leistungen bereits vor der Corona-Pandemie mit 

14,5 Mrd. EUR als zu gering bemessen waren. Aber auch im Hinblick auf die aus der Liquiditätsre-

serve des Gesundheitsfonds finanzierten Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie, beispiels-

weise die Förderung des Aufbaus weiterer Intensivbetten, die Testungen auf den Coronavirus 

SARS-CoV-2 sowie auf Antigene und deren mit dem Dritten Bevölkerungsschutzgesetz geplante 

Ausweitung auf andere Infektionskrankheiten, ist die einmalige Erhöhung des Bundeszuschusses 

um 5 Mrd. EUR für das Jahr 2021 dem Grunde und der Höhe nach nicht ausreichend. Damit werden 

den Krankenkassen faktisch Beitragsmittel zur Sicherstellung einer hochwertigen Gesundheitsver-

sorgung der gesetzlich Versicherten Patientinnen und Patienten durch die Leistungserbringer ent-

zogen. Zugleich kritisiert der SpiFa e. V. den kassenübergreifenden Solidarausgleich als wettbe-

werbsfeindliches Instrument, dass dem vom Gesetzgeber mit dem Faire-Kassenwettbewerb-Gesetz 

(GKV-FKG) vom 22. März 2020 beabsichtigten Ziel eines fairen und zielgenaueren Wettbewerbs 

zwischen den gesetzlichen Krankenkassen zuwiderläuft und gut wirtschaftende gesetzliche Kran-

kenkassen bestraft. 
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II. Erfüllungsaufwand 

Keine Anmerkungen 
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III. Maßnahmen des Gesetzes im Einzelnen 

Artikel 1 – Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

Zu Nummer 6 (Änderungen des § 140a SGB V) 

Neben der gesetzlichen Klarstellung, dass Versorgungsverträge mit regionalisiertem/regionenspe-

zifischen Versorgungskonzepte möglich sind und Beratungs-, Koordinierungs- und Management-

leistungen der Leistungserbringer und der Krankenkassen zur Versorgung der Versicherten durch 

Vertragspartner oder Dritte erbracht werden dürfen, zielen die mit dem Regierungsentwurf beab-

sichtigten Änderungen des § 140a SGB V auf eine Flexibilisierung der Verträge zur besonderen Ver-

sorgung. So sollen die Möglichkeiten des Vertragsschlusses auf andere Sozialversicherungszweige 

und andere Leistungsträger sowie die in diesen Bereichen tätigen Leistungserbringer erweitert, die 

Beteiligung der privaten Kranken- und Pflegeversicherungen an besonderen Versorgungsformen 

ermöglicht und der Kreis der möglichen Verbände und Vereinigungen der Leistungserbringer als 

Vertragspartner zur Unterstützung von Mitgliedern auf Berufs- und Interessenverbände ärztlicher 

und anderer Leistungserbringer ausgeweitet werden. Zudem soll die Förderung von Versorgungs-

projekten der Leistungserbringer, die den Zielen einer besonderen Versorgung von Versicherten i. 

S. d. § 140 SGB V entsprechen, ohne dass diese von Krankenkassen initiiert sind und betrieben 

werden, ermöglicht werden.  

SpiFa: 

Der SpiFa e. V. begrüßt die gesetzlichen Klarstellungen und weiteren Änderungen zur Flexibilisie-

rung der Selektivverträge nach § 140a SGB ausdrücklich und sieht darin eine Stärkung der Verträge 

zur besonderen Versorgung als wesentliches Instrument für Innovationen in der Gesundheitsversor-

gung, den Abbau der ambulant-stationären Sektorengrenze und Qualitätswettbewerb zwischen den 

Kostenträgern zu Gunsten der Versicherten. 

Wir sehen in den beabsichtigten Änderungen die Ermöglichung von Versorgungskonzepte, die mit 

Blick auf regionale sowie versichertenindividuelle Bedürfnisse passgenaue, sektoren- und versiche-

rungszweigübergreifende Lösungen bieten können. 

Wir begrüßen auch die beabsichtigte gesetzliche Fiktion, dass bei durch den Innovationsfonds ge-
förderten neuen Versorgungsformen die Anforderungen an eine besondere Versorgung nach 
§ 140a Absatz 1 und die Anforderungen des zweiten Halbsatzes des Satzes 3 als erfüllt gelten, als 
Instrument zur Vereinfachung entsprechender Vertragsabschlüsse. Folgerichtig ist, dass mit nach 
den beabsichtigten Änderungen die gesetzliche Pflicht des Nachweises der Wirtschaftlichkeit inner-
halb von 4 Jahren nach § 140a Absatz 2 Satz 4 gänzlich gestrichen werden soll. 

Der SpiFa e. V. begrüßt ausdrücklich auch die Einbeziehung der Berufs- und Interessenverbände 
der ärztlichen und anderen Leistungserbringer als Vertragspartner der Selektivverträge zur Unter-
stützung ihrer Mitglieder. 
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Vorschlag zur Angleichung des § 140a SGB V an Regelungen zu Modellvorhaben 

Der vom Bundesministerium für Gesundheit vorgelegten Referentenentwurf zum GPVG hatte noch 

vorgesehen, dass in den Verträgen zur besonderen Versorgung Abweichungen von den Regelun-

gen des Zehnten Kapitels des SGB V zwischen den Vertragsparteien vereinbart werden können. 

Damit sollte eine Angleichung der selektivvertraglichen Abweichungsbefugnis von den Vorschriften 

des SGB V an die Abweichungsbefugnis bei Modellvorhaben nach § 63 SGB V erfolgen. 

Der SpiFa e. V. hat diese weitergehende Flexibilisierung begrüßt, weil diese eine Erleichterung bei 

der digitalen Vernetzung zwischen den Akteuren und damit auch zusätzliche Impulse für die weitere 

Digitalisierung der selektivvertraglichen Versorgung und digitale Innovationen in der besonderen 

Versorgung nach § 140a SGB V versprechen. 

Wir schlagen daher folgende Änderung vor: 

In § 140a Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „dieses Kapitels“ durch die Wörter „des 
Vierten und des Zehnten Kapitels“ und werden vor dem Punkt am Ende ein Semikolon 
und die Wörter „§ 63 Absatz 3 Satz 4, Absatz 3a und Absatz 5 Satz 4 gilt entspre-

chend“ eingefügt. 
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Vorschlag zur weiteren Anschubfinanzierung der besonderen Versorgung 

Mit dem Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Modernisierungsge-

setz – GMG) vom 14. November 2003 wurden in § 140d SGBV Regelungen zur einer Anschubfinanzie-

rung für integrierte Versorgungsverträge aufgenommen, um zusätzliche Anreize zum Abschluss solcher 

Vereinbarungen zur Verfügung zu stellen. Mit dem Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen 

in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Versorgungsstrukturgesetz – GKV-VStG) vom 22. De-

zember 2011 wurde die Regelungen zur Anschubfinanzierung gestrichen, nachdem die Anschubfinan-

zierung zum Ende des Jahres 2008 ausgelaufen war. 

Vor dem Hintergrund einer zunehmend schwieriger werdenden Finanzlage der Krankenkassen auf-

grund konjunkturbedingt sinkender Beitragseinnahmen sowie der gleichzeitigen Realisierung von 

Ausgabensteigerungen der gesetzlichen Krankenversicherung, insbesondere auch im Bereich ver-

sicherungsfremder Leistungen und der Querfinanzierung von Aufgaben, die den Ländern im im Be-

reich der stationären Versorgung zugeordnet sind, hält der SpiFa e. V. die Gewährleistung eines 

finanzieller Fundaments zum weiteren Abschluss von Verträgen zur besonderen Versorgung für er-

forderlich. Hiermit sollen vermehrt Anreize zum Abschluss von Versorgungsverträgen nach 

§ 140a SGB V gesetzt werden, um damit Innovationen und individuelle Versorgungslösungen für 

Versicherte auch in Zeiten einer zunehmend schwieriger werdenden finanziellen Lage der gesetzli-

chen Krankenversicherungen zu fördern. 

  
Wir schlagen daher die Einfügung folgender Regelung nach § 140a vor: 

„§ 140b Anschubfinanzierung 

Zur Förderung der besonderen Versorgung hat jede Krankenkasse in den Jahren 2021 bis 

2023 jeweils Mittel bis zu 5 vom Hundert von der nach § 85 Abs. 2 an die Kassenärztliche 

Vereinigung zu entrichtenden Gesamtvergütung sowie von den Rechnungen der einzelnen 

Krankenhäuser für voll- und teilstationäre Versorgung einzubehalten, soweit die einbehalte-

nen Mittel zur Umsetzung von nach § 140a geschlossenen Verträgen erforderlich sind; sie 

sind ausschließlich zur Finanzierung der in den Verträgen zur besonderen Versorgung nach 

§ 140a vereinbarten Vergütungen zu verwenden. Satz 2 gilt nicht für Verträge, die nach 

§ 140a in der am 22. Juli 2015 geltenden Fassung geschlossen worden sind. Die Kranken-

kassen müssen gegenüber den Kassenärztlichen Vereinigungen und den Krankenhäusern 

die Verwendung der einbehaltenen Mittel darlegen. Satz 1 gilt nicht für die vertragszahnärzt-

lichen Gesamtvergütungen. Sie sollen in dem Bezirk der Kassenärztlichen Vereinigung, an 

die die nach Satz 1 verringerten Gesamtvergütungen gezahlt wurden, verwendet werden. 

Werden die einbehaltenen Mittel nicht innerhalb von drei Jahren für die Zwecke nach Satz 1 

verwendet, sind die nicht verwendeten Mittel spätestens zum 31. März 2024 an die Kassen-

ärztliche Vereinigung sowie an die einzelnen Krankenhäuser auszuzahlen.“ 
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Vorschlag zu verpflichtenden Angaben zu Wahltarifen auf der eGK 

Mit dem vom Bundestag am 3. Juli 2020 beschlossenen Gesetz zum Schutz elektronischer Patien-
tendaten in der Telematikinfrastruktur (Patientendaten-Schutz-Gesetz – PDSG) wurden die bisheri-
gen Regelungen zur elektronischen Gesundheitskarte ersetzt bzw. neu gefasst. Die bisherigen Re-
gelungen zur elektronischen Gesundheitskarte als Versicherungsnachweis in § 291 SGB V wurden 
in einem neuen § 291a SGB V aufgegriffen.  
 
Aus Sicht des SpiFa e. V. sollte im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum vorliegenden Ver-
sorgungsverbesserungsgesetz die Gelegenheit genutzt werden, in die verpflichtenden Angaben auf 
der elektronischen Gesundheitskarte die Angaben zu den Wahltarifen nach § 53 SGB V sowie An-
gaben zu zusätzlichen Vertragsverhältnissen aufzunehmen, die bisher gesetzlich lediglich als Kann-
Bestimmung (§ 291 Abs. 1 Satz 2 SGB V geltende Fassung bzw. § 291a Abs. 3 SGB V in der 
Fassung des PDSG) geregelt sind. 
 
So könnte mit Blick auf das Versorgungsgeschehen rund um Wahltarife und Selektivverträge die 
notwendige Transparenz geschaffen werden, die unter anderem auch für weiteren Fragen einer 
Steuerungswirkung von entscheidender Bedeutung sind. Zugleich könnte missbräuchliches Verhal-
ten bei der Inanspruchnahme von Leistungen entgegen selektivvertraglicher Bestimmungen verhin-
dert werden. 
 
Wir schlagen daher folgende Änderung des § 291a SGB V vor: 
 

1. Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 
a) Nach Nummer 9 wird folgende Nummer 10 eingefügt: 

 
„10. Angaben zu den Wahltarifen nach § 53,“ 
 

b) Die Nummern 10 und 11 werden die Nummern 11 und 12. 
 

2. Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

a) Nummer 1 wird gestrichen. 
 

b) Die Nummern 2 bis 5 werden die Nummern 1 bis 4. 
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Der Spitzenverband Fachärzte Deutschlands e.V. (SpiFa) setzt sich zusammen aus: 

Ordentliche Mitglieder: Akkreditierte Labore in der Medizin e.V (ALM), Bundesverband Ambulan-

tes Operieren e.V. (BAO), Berufsverband Deutscher Anästhesisten e.V. (BDA), Bundesverband der 

Belegärzte e.V. (BdB), Berufsverband Deutscher Internisten e.V. (BDI), Bundesverband Niederge-

lassener Kardiologen e.V. (BNK), Bundesverband Reproduktionsmedizinischer Zentren Deutsch-

lands e.V. (BRZ), Berufsverband der Augenärzte Deutschlands e.V. (BVA), Berufsverband Nieder-

gelassener Chirurgen e.V. (BNC), Berufsverband der Deutschen Dermatologen e.V. (BVDD), Be-

rufsverband Deutscher Humangenetiker e.V. (BVDH), Berufsverband der Deutschen Urologen e.V. 

(BvDU), Bundesverband Niedergelassener Diabetologen e.V. (BVND), Berufsverband der Frauen-

ärzte e.V. (BVF), Berufsverband Niedergelassener Gastroenterologen Deutschlands e.V. (bng), Be-

rufsverband der Niedergelassenen Hämatologen und Onkologen in Deutschland e.V. (BNHO), Deut-

scher Berufsverband der Hals-Nasen-Ohrenärzte e.V. (BVHNO), Berufsverband der Fachärzte für 

Orthopädie und Unfallchirurgie e.V. (BVOU), Bundesverband der Pneumologen e.V. (BdP), Bundes-

verband für Psychosomatische Medizin und Ärztliche Psychotherapie e.V. (BDPM), Berufsverband 

der Rehabilitationsärzte Deutschlands e.V. (BVPRM), Berufsverband Deutscher Rheumatologen 

e.V. (BDRh), Deutscher Facharztverband e.V. (DFV), Deutscher Berufsverband der Fachärzte für 

Phoniatrie und Pädaudiologie e.V. (DBVPP), Deutsche Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und Gesicht-

schirurgie e.V. (DGMKG), Berufsverband Niedergelassener Gynäkologischer Onkologen in 

Deutschland e.V. (BNGO), Berufsverband Deutscher Nuklearmediziner e.V. (BDNukl), Berufsver-

band Deutscher Neurochirurgen e.V. (BDNC), Deutsche Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruk-

tiven und Ästhetischen Chirurgen e. V. (DGPRÄC). 

Assoziierte Mitglieder: MEDI GENO Deutschland e.V. (MEDI), Verband der niedergelassenen 

Ärzte Deutschlands e.V. (NAV-Virchow-Bund), Verband der Privatärztlichen Verrechnungsstellen 

e.V. (PVS Verband). 
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A. Zusammenfassung 

 

Die Interessengemeinschaft Betriebliche Krankenversicherung e.V. (BKV e.V.) lehnt 

entschieden die mit dem Gesetz zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und 

Pflege (Gesundheitsversorgungs- und Pflegeverbesserungsgesetz – GPVG) für das Jahr 

2021 geplanten Maßnahmen zur Deckung der Finanzierungslücke im Gesundheits-

fonds für nicht-geöffnete Betriebskrankenkassen ab. Sie stellen zum einen durch die 

Erhöhung des Haftungsrisikos eine ungleiche und damit unverhältnismäßige Belas-

tung der Trägerunternehmen nicht-geöffneter Betriebskrankenkassen dar. Zum ande-

ren verstößt der geplante Rücklagenabbau gegen das Gebot der Folgerichtigkeit. Die 

Maßnahmen stellen zudem einen massiven Eingriff in die Finanzautonomie der Selbst-

verwaltung dar. 

 

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) und die Gesetzlichen Krankenkassen 

haben im September gemeinsam festgestellt, dass die gesetzlichen Krankenkassen 

durch die zur Bekämpfung des Corona-Virus vom Bundesministerium veranlassten 

und über dem GKV-Gesundheitsfonds finanzierten Maßnahmen sowie die Ausgaben-

entwicklung im Jahr 2021 einen erheblichen zusätzlichen Finanzbedarf haben. Dieser 

Finanzbedarf für das Jahr 2021 wurde gemeinsam von BMG und GKV auf 16,6 Mrd. 

beziffert. Nach der Abstimmung zwischen Gesundheits- und Finanzministerium wer-

den im kommenden Jahr zur Deckung dieser Finanzierungslücke lediglich 5 Mrd. € 

über einen zusätzlichen Bundeszuschuss bereitgestellt. Der überwiegende Teil der Fi-

nanzierungslücke soll über den Abbau der Rücklagen der Gesetzlichen Krankenversi-

cherung und über steigende Zusatzbeiträge finanziert werden. Unterm Strich werden 

damit Versicherte und Arbeitgeber mit 11 Mrd. € im kommenden Jahr belastet.  

 

Verletzung des Gebotes der Belastungsgleichheit  

 

Mit dem Abbau der Rücklagen der nicht-geöffneten Betriebskrankenkassen wird im Zu-

sammenwirken mit der Arbeitgeberhaftung das Gebot der Belastungsgleichheit für die 
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Trägerunternehmen nicht-geöffneter Betriebskrankenkassen verletzt. Das aus Artikel 3 

Absatz 1 Grundgesetz abgeleitete Gebot der Belastungsgleichheit verlangt bezogen auf 

den vorliegenden Sachverhalt, dass Trägerunternehmen nicht-geöffneter Betriebskran-

kenkassen und sonstige Arbeitgeber als Beitragszahler im Hinblick auf die Belastung 

durch den Abbau der Rücklagen gleich behandelt werden müssen oder es für eine Un-

gleichbehandlung einen rechtfertigenden Grund geben muss. Die Ungleichbehandlung 

begründet sich vorliegend darin, dass der Arbeitgeber einer geschlossenen Betriebskran-

kenkasse unmittelbar und unbeschränkt für die Verbindlichkeiten seiner Betriebskran-

kenkasse einzustehen hat, während für andere Arbeitgeber diese Frage ohne Interesse 

ist, da das Gesamtsystem haftet. Mit dem zusätzlichen Solidarbeitrag werden Betriebs-

mittel und Rücklagen oberhalb des Schwellenwertes abgeschöpft und die Haftung der 

Arbeitgeber nicht-geöffneter Betriebskrankenkassen unsachgemäß erweitert. Diese ein-

seitige Verschlechterung der Position der Arbeitgeber nicht-geöffneter Betriebskranken-

kassen verletzt das Gebot der Belastungsgleichheit. Ein sachlicher, rechtfertigender 

Grund für diese Ungleichbehandlung ist nicht ersichtlich. Der BKV e. V. fordert daher 

unter Beachtung des Gebots der Belastungsgleichheit die geschlossenen Betriebskran-

kenkassen von der Sonderregelung für den Gesundheitsfonds für das Jahr 2021 auszu-

nehmen.  

 

Verletzung des Gebotes der Folgerichtigkeit 

Der geplante Abbau der Rücklagen verstößt zudem gegen das Gebot der Folgerichtig-

keit. Durch dieses Gebot wird der Gesetzgeber in der Gestaltung der Sozialversiche-

rung an die von ihm für den jeweiligen Sachbereich selbst getroffene Grundentschei-

dungen gebunden und eine folgerichtige Ausgestaltung verlangt, sodass Ausnahmen 

und Abweichungen von derartigen Grundentscheidungen durch plausible und hinrei-

chende Gründe gerechtfertigt sein müssen. Das Haftungsrisiko des Trägerunterneh-

mens als Grundentscheidung des Gesetzgebers und als ein wesentliches Strukturmerk-

mal nicht-geöffneter Betriebskrankenkassen muss somit nach jeglichen gesetzlichen Än-

derungen überschaubar und vor allem vergleichbar bleiben. Die Rechtsposition des Ar-

beitgebers als gesetzlichen Ausfallbürgen ist nicht durch den Gesetzgeber beliebig verän-

derbar. Mit dem geplanten Abbau der Rücklagen erhöht sich das Haftungsrisiko der 
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Trägerunternehmen jedoch erheblich. Die Finanzrücklagen wurden in den nicht-geöff-

neten Betriebskrankenkassen gebildet, um Risiken für die Betriebskrankenkassen 

selbst und vor allem das Haftungsrisiko für das Trägerunternehmen auszuschließen. 

Dies zeigt sich umso mehr an der Tatsache, dass mit dem Abbau der Rücklagen sogar 

die von der Selbstverwaltung in den Satzungen festgelegten Rücklagesolls unterschrit-

ten werden. Denn zu einer seriösen und vorausschauenden Prävention des Haftungsri-

sikos für das Trägerunternehmen zählt vor allem das von der Selbstverwaltung in der 

Satzung festgelegte Rücklagesoll. Die Kasse legt hierbei selbst satzungsgemäß fest, was 

sie für die Risikovorsorge für erforderlich hält. Der Eingriff in dieses Rücklagesoll über 

den Solidarbeitrag ist nicht nur eine faktische Verschlechterung, sondern eine rechtlich 

relevante Beeinträchtigung von Strukturmerkmalen der Arbeitgeberhaftung, da durch 

den Eingriff in die Rücklage die Beschränktheit der Arbeitgeberhaftung einschließlich 

der Solidargemeinschaft des Betriebes als Kalkulationsgrundlage in Frage gestellt wird. 

Es wird damit zugleich in erheblichem Umfang in die Finanzautonomie der Selbstver-

waltung eingegriffen und deren bewusste Entscheidung der Haftungsprävention kon-

terkariert. Die Sicherung der finanziellen Stabilität der GKV ist für diese besondere Be-

lastung der Trägerarbeitgeber kein ausreichender, rechtfertigender Grund. Dies gilt 

umso mehr, als dass der Abbau der Finanzrücklagen der nicht-geöffneten Betriebs-

krankenkassen nur ca. 2% des gesamten Solidarbeitrages ausmacht. 

Kein Eingriff in das mit der jeweils zuständigen Aufsicht abgestimmten 

Rücklagesoll 

Mit dem Gesetzentwurf wird die im SGBV geltende Differenzierung für kleine, weniger 

als 50.000 Mitglieder umfassende Krankenkassen darüber hinaus außer Kraft gesetzt. 

Diese Kassen haben höhere Betriebsmittel und Rücklagen mit Genehmigung der Auf-

sicht (§ 260 SGB V Abs. 2 Satz 2) und auf diese Genehmigungen staatlicher Behörden 

auch vertraut. Krankenkassen mit weniger als 50.000 Mitgliedern können, z. B. durch 

Hochleistungsfälle, erheblich früher in eine wirtschaftliche Schieflage geraten als grö-
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ßere Krankenkassen oder sogar Großkassen. Die von den zuständigen Aufsichten ge-

nehmigten Obergrenzen dürfen deshalb nicht nachträglich durch das Gesundheitsver-

sorgungs- und Pflegeverbesserungsgesetz außer Kraft gesetzt werden. 

 

B. Stellungnahme zu den einzelnen Regelungen des Geset-

zesentwurfs 

 

Artikel 1 – Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

 

Nr. 8 

§ 242 Abs. 1 Satz 4 SGB V Zusatzbeitrag 

Verbot der Anhebung von Zusatzbeiträgen 

 

a) Beabsichtigte Neuregelung 

Nach der zum 01.01.2020 in Kraft gesetzten Reglung, darf eine Krankenkasse ihren 

Zusatzbeitrag erst anheben, wenn ihre Finanzreserven den Betrag einer Monatsaus-

gabe unterschreiten.  

Mit der gesetzlichen Änderung wird die zulässige Rücklage von einer Monatsausgabe 

gesenkt auf das 0,8-Fache der Monatsausgabe.  

 

b) Stellungnahme 

Die Interessengemeinschaft Betriebliche Krankenversicherung lehnt die vorgeschla-

gene Einschränkung einer Anhebung der Zusatzbeiträge ab. Mit der gesetzlichen Än-

derung werden die Reaktionsmöglichkeiten der Kassen auf eine Änderung ihrer wirt-

schaftlichen Situation deutlich eingeschränkt. Zudem wurden mit dem am 1. Januar 

2019 in Kraft getretenen Versichertenentlastungsgesetzes Krankenkassen bereits dazu 
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verpflichtet, ihre Rücklagen bis auf eine Monatsausgabe abzuschmelzen. Die Kranken-

kassen sind dieser Verpflichtung bei der Aufstellung ihrer Haushaltspläne nachgekom-

men: Um die Finanzreserven abzubauen, erheben zahlreiche Krankenkassen derzeit 

einen bei weitem nicht kostendeckenden Zusatzbeitragssatz. Die Höhe dieser aktuell 

nicht kostendeckenden Zusatzbeitragssätze ist mit dem Ziel kalkuliert, dass auch im 

kommenden Jahr 2021 Rücklagen abgebaut werden würden. Diese sind aufgrund der 

Regelung zur Rücklagenentnahme dann jedoch nicht mehr in dem ursprünglich ge-

planten Umfang vorhanden. 

 

Die wirtschaftlichen Eckdaten verändern sich im Jahr 2021 zudem erheblich. Durch 

die vielfältigen gesetzlichen Änderungen werden die Ausgaben bei allen gesetzlichen 

Krankenkassen erheblich steigen. Vollkommen unkalkulierbar ist für jede gesetzliche 

Krankenkasse die Steigerung der Ausgaben zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie. 

Tests, Behandlung und Impfung werden 2021 zu erheblichen Ausgaben führen.   

 

Die Ausgaben für das nächste Jahr planen somit alle Krankenkassen mit großer Unsi-

cherheit. Hinzu kommen die Unwägbarkeiten auf kassenindividueller Ebene durch die 

Reform des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs. Die bestehende Rege-

lung muss beibehalten werden, damit Krankenkassen frühzeitig und mit ausreichen-

den finanziellen Rücklagen auf diese Entwicklung reagieren können, ohne dass sie in 

eine wirtschaftliche Schieflage geraten.  

 
 

c) Änderungsvorschlag 

Die Nr. 8 ist zu streichen. 

Hilfsweise sind zumindest die Abführung der Rücklagen bereits mit dem Zeitpunkt des 

Kabinettsbeschlusses GVPG in den Rechnungsergebnissen der Krankenkassen zu be-

rücksichtigen.  

Nach § 242 Abs. 1 S. 4 SGB V GPVG wird folgender Satz 5 eingefügt: 
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Bei der Ermittlung des Verhältnisses nach Satz 4 sind die von den Krankenkassen 

nach § 272 Absatz 1 aus den Finanzreserven abzuführenden Mittel, deren Verrech-

nung nach § 272 Absatz 2 Satz 2 in der Haushaltsplanung für das Jahr 2021 zu be-

rücksichtigen ist, von den in den vierteljährlichen Rechnungsergebnissen jeweils aus-

gewiesenen Finanzreserven in Abzug zu bringen. 
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Nr. 9 
 
§ 260 Absatz 2 Satz 1 und 2 Betriebsmittel 

Absenkung der Obergrenze für überschießende Betriebsmittel 
und Rücklagen 

 

a) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit dem GKV-VEG wurde zum 01. Januar 2020 die gesetzliche Vorgabe für die Ober-

grenze der Betriebsmittel auf eine durchschnittliche Monatsausgabe gesenkt. Nach 

dem Gesetzentwurf wird die Obergrenze nunmehr erneut zum 01. Januar 2021 auf das 

0,8-Fache einer durchschnittlichen Monatsausgabe gesenkt.  

 
b) Stellungnahme 

Die Krankenkasse hat zur Sicherung ihrer Leistungsfähigkeit eine Rücklage zu bilden. 

Die Krankenkasse bestimmt die Höhe der Rücklage in einem Prozentsatz einer durch-

schnittlichen Monatsausgabe (§ 261 Abs. 2 Satz 1; Rücklagesoll). Dabei muss diese 

Rücklage derzeit mindestens ein Fünftel dieser durchschnittlichen Monatsausgabe be-

tragen. Mit dem GKV-FKG vom 22.03.2020 (BGBl. I, S. 604) ist der Prozentsatz der 

Mindestrücklage von 0,25 % auf 0,20 % herabgesetzt worden. Das Rücklagesoll einer 

Krankenkasse kann also deutlich höher als die Mindestrücklage sein. Übersteigt die 

tatsächliche Rücklage auch dieses Rücklagesoll, ist der übersteigende Betrag den Be-

triebsmitteln zuzuführen (§ 261 Abs. 5). 

Die nicht für die laufenden Ausgaben benötigten Betriebsmittel zuzüglich der Rücklage 

(...) dürfen im Durchschnitt des Haushaltsjahres das Einfache einer Monatsausgabe 

nicht übersteigen (§ 260 Abs. 2 Satz 1). 

 

Ausnahme für kleine Kassen muss weiter gelten 

Krankenkassen mit weniger als 50.000 Mitgliedern können durch teure Leistungsfälle 

erheblich früher in eine wirtschaftliche Schieflage geraten als Großkassen. Auf Antrag 

einer Krankenkasse, die weniger als 50.000 Mitglieder hat, kann die Aufsichtsbehörde 

bislang eine Obergrenze zulassen, die das Einfache der Monatsausgabe übersteigt (§ 

260 Abs. 2 Satz 2).  
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Im Gesetzentwurf fehlt eine Differenzierung für kleine, weniger als 50.000 Mitglieder 

umfassende Krankenkassen, die höhere Betriebsmittel und Rücklagen mit Genehmi-

gung der Aufsicht haben (§ 260 Abs. 2 Satz 2) und solchen, auf die nur die regelhafte 

Obergrenze Anwendung findet (§ 266 Abs. 2 Satz 1). Diesen Kassen wurde für das Jahr 

2020, nach Überprüfung der Finanzlage durch die Aufsicht, eine höhere Obergrenze ge-

nehmigt. Die Kassen haben auf die Genehmigung der jeweils zuständigen Aufsichten 

auch vertraut. Die Entscheidungen der Aufsichten müssen im Einklang mit der Finanz-

autonomie der Selbstverwaltung im Solidarausgleich berücksichtigt werden.  

 
 

c) Änderungsvorschlag 

Die Nr. 9 ist zu streichen.  
 
 
Bei einer Absenkung ist die geltende Regelung für Krankenkassen mit weniger als 
50.000 Mitglieder beizubehalten. Hierzu ist die Änderung im Satz 2 zu streichen.  

 
 
Nr. 9  
In § 260 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 wird das Wort „Einfache“ jeweils durch 
das Wort „0,8-Fache“ ersetzt.   
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Nr. 11 

§ 272 Sonderregelung für den Gesundheitsfonds im Jahr 2021 

Einführung eines einmaligen, weiteren Solidarausgleichs 
 

a) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Rücklagen der Krankenkassen werden leistungsgerecht zur Umsetzung der Sozial-

garantie 2021 herangezogen. Die Finanzreserven der Kassen liegen Mitte des Jahres 

2020 in stark ungleicher Verteilung bei gut 20,6 Mrd. Euro, hiervon werden ca. 8 Mrd. 

Euro abgeschöpft. Das erfolgt dadurch, dass mit einer Sonderregelung für den Gesund-

heitsfonds im Jahr 2021 Finanzreserven der Krankenkassen nach § 260 Abs. 2 Satz 1 

(d. h. – überschießende – Betriebsmittel und Rücklagen), die zwei Fünftel des durch-

schnittlich auf eine Monatsausgabe (§ 260 Abs. 1 Nr. 1) entfallenden Betrages überstei-

gen, mit 66,10 % der Reserven an den Gesundheitsfonds abgeführt werden (§ 272 Abs. 

1 Satz 1 SGB V – Entwurf –). Stichtag für den Stand der einbezogenen Betriebsmittel 

und Rücklagen sind die von den Krankenkassen für das erste Halbjahr 2020 nach Ab-

schluss des zweiten Quartals vorgelegten vierteljährlichen Rechnungsergebnisses (KV-

45, § 272 Abs. 1 Satz 2 SGB V – Entwurf –); Stichtag ist der 14.08.2020 (§ 272 SGB V – 

Entwurf –, Einzelbegründung S. 39). Krankenkassen, die zu diesem Zeitpunkt über-

haupt keine Rücklagen haben oder keine Betriebsmittel und Rücklagen oberhalb der 

Schwelle von zwei Fünfteln des durchschnittlich auf eine Monatsausgabe (§ 260 Abs. 1 

Nr. 1) entfallenden Betrages haben, werden von dem Solidarausgleich nicht erfasst. 

Ziel des „weiteren, einmaligen bundesweiten und kassenübergreifenden Solidaraus-

gleichs“ ist die Stabilisierung des durchschnittlichen Zusatzbeitrages im Jahr 2021 

(Einzelbegründung, § 272 SGB V – Entwurf –). Eine Ausnahme vom Solidarausgleich 

ist für geschlossene Betriebskrankenkassen nicht vorgesehen und wird ausweislich der 

Begründung nicht für erforderlich gehalten (Einzelbegründung § 272, S. 40). Gründe 

für eine reduzierte Belastung sind hiernach nicht ersichtlich. Das gilt gleichermaßen 

für Krankenkassen, denen von der Aufsicht eine höhere Obergrenze für die Mittel nach 

§ 260 Abs. 2 Satz 1 zugestanden worden ist. 
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b) Stellungnahme 

1. Verletzung von Grundrechten der Arbeitgeber geschlossener Betriebs-

krankenkassen 

Der Arbeitgeber einer nicht-geöffneten Betriebskrankenkasse haftet im Fall der Auflö-

sung oder Schließung seiner Krankenkasse unmittelbar und unbeschränkt für die Ver-

bindlichkeiten der Betriebskrankenkasse (§ 166 Abs. 2). Die Arbeitgeberhaftung ist eine 

Garantiehaftung, die dem Insolvenzschutz der Gläubiger dienen soll und einer gesetzlich 

angeordneten Ausfallbürgschaft vergleichbar ist. Die Rechtsposition des Arbeitgebers als 

Ausfallbürgen ist nicht durch den Gesetzgeber beliebig veränderbar.  

 

Verletzung des Gebots der Belastungsgleichheit 

Mit der Einführung des zusätzlichen Solidarbeitrages wird im Zusammenwirken mit der 

Arbeitgeberhaftung das Gebot der Belastungsgleichheit verletzt. Eine Ungleichbehand-

lung liegt darin, dass der Trägerarbeitgeber einer geschlossenen Betriebskrankenkasse 

unmittelbar und unbeschränkt für die Verbindlichkeiten seiner Betriebskrankenkasse 

einzustehen hat, während für andere Arbeitgeber diese Frage ohne Interesse ist, da das 

Gesamtsystem haftet. Mit dem zusätzlichen Solidarbeitrag werden Betriebsmitteln und 

Rücklagen oberhalb des Schwellenwertes abgeschöpft und die Haftung der Arbeitgeber 

nicht geöffneter Betriebskrankenkassen unsachgemäß erweitert. Diese einseitige Ver-

schlechterung der Position der Arbeitgeber nicht geöffneter Betriebskrankenkassen ist 

nicht zulässig. Nach dem Gebot der Belastungsgleichheit sind die geschlossen Betriebs-

krankenkassen von der Sonderregelung für den Gesundheitsfonds für das Jahr 2021 

auszunehmen.  

 

Verletzung des Gebots der Folgerichtigkeit 

Durch das Gebot der Folgerichtigkeit wird der Gesetzgeber auch für die Beitragsgestal-

tung in der Sozialversicherung an die von ihm für den jeweiligen Sachbereich selbst ge-
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troffene Grundentscheidungen gebunden. Der Gesetzgeber hat das Institut der (ge-

schlossenen) Betriebskrankenkassen geregelt und in allen Reformen insbesondere des 

Organisationsrechts der vergangenen Jahrzehnte beibehalten (§ 144). Wesensmerkmal 

der gesetzlichen Arbeitgeberhaftung geschlossener Betriebskrankenkassen ist unter an-

derem ihre Beschränkung auf die Solidargemeinschaft des Betriebes. Dabei ist die Be-

stimmung des Leistungsrechts, der Beitragsfinanzierung sowie der Gestaltungsrahmen 

der Leistungserbringung durch den Gesetzgeber einschließlich dessen Veränderung von 

der geschlossenen Kasse hinzunehmen, da das zu den Bedingungen führt, zu denen eine 

geschlossene Betriebskrankenkasse gegründet und geführt wird. 

 

Das Haftungsrisiko muss für das Trägerunternehmen zu diesen Konditionen aber 

überschaubar und vor allem vergleichbar bleiben. Zu diesem Kalkül gehört auch die 

gesetzlich vorgesehene Rücklage bzw. das von der Kasse selbst in der Satzung festge-

legte Rücklagesoll. Die Kasse legt hierbei selbst satzungsgemäß fest, was sie für die Ri-

sikovorsorge für erforderlich hält. Ein Eingriff in dieses Rücklagesoll einer geschlosse-

nen Betriebskrankenkasse ist nicht nur eine faktische Verschlechterung, sondern eine 

rechtlich relevante Beeinträchtigung von Strukturmerkmalen der Arbeitgeberhaftung, 

da durch den Eingriff in die Rücklage die Beschränktheit der Arbeitgeberhaftung ein-

schließlich der Solidargemeinschaft des Betriebes als Kalkulationsgrundlage in Frage 

gestellt wird. Auch der im Entwurf vorgesehene teilweise Entzug der relevanten Mittel 

beeinträchtigt diese Organisationsmerkmale, selbst wenn die gesetzlich für die Ausga-

ben vorgesehenen Mittel einschließlich der Mindestrücklage erhalten bleiben (§ 260 

Abs. 2 Satz 1). Eine solche Beeinträchtigung von wesentlichen Organisationsmerkma-

len des Instituts der geschlossenen Betriebskrankenkasse ist nach dem Grundsatz der 

Folgerichtigkeit nur hinzunehmen, wenn es dafür einen tragfähigen sachlichen Grund 

gibt. Ein solcher ist nicht ersichtlich. Damit verstößt der Gesetzentwurf gegen das Ge-

bot der Folgerichtigkeit, da durch die, wenn auch nur teilweise, Einbeziehung der rele-

vanten Rücklagen und Betriebsmittel in den weiteren Solidarausgleich tragende Orga-

nisationsprinzipien des Instituts der geschlossenen Betriebskrankenkassen verletzt 

werden. Die Sicherung der finanziellen Stabilität der GKV ist für diese besondere Be-
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lastung der Trägerarbeitgeber kein ausreichender Grund. Zumindest ist eine Begren-

zung der Einbeziehung der Mittel in Gestalt einer Obergrenze geboten. Diese Ober-

grenze muss an der Haftungssystematik des GKV-FKG ausgerichtet werden. Danach 

haftet der Trägerarbeitgeber einer nicht geöffneten Betriebskrankenkasse uneinge-

schränkt für die eigene, geschlossene Betriebskrankenkasse und nur mit einem Anteil 

von 20 % für Haftungsrisiken anderer Kassen (§ 167 Abs. 4). 

 

2. Ausnahmen für Kassen mit weniger als 50.000 Mitglieder 

 Krankenkassen mit weniger als 50.000 Mitgliedern können, durch teure Leistungsfälle, 

erheblich früher in eine wirtschaftliche Schieflage geraten als Großkassen. Auf Antrag 

einer Krankenkasse, die weniger als 50.000 Mitglieder hat, kann die Aufsichtsbehörde 

bislang eine Obergrenze zulassen, die das Einfache der Monatsausgabe übersteigt (§ 260 

Abs. 2 Satz 2).  

Im Gesetzentwurf fehlt eine Differenzierung für kleine, weniger als 50.000 Mitglieder 

umfassende Krankenkassen, die höhere Betriebsmittel und Rücklagen mit Genehmi-

gung der Aufsicht haben (§ 260 Abs. 2 Satz 2) und solchen, auf die nur die regelhafte 

Obergrenze Anwendung findet (§ 266 Abs. 2 Satz 1). Diesen Kassen wurde für das Jahr 

2020, nach Überprüfung der Finanzlage durch die Aufsicht, eine höhere Obergrenze ge-

nehmigt. Diese begründeten Ausnahmeregelungen müssen im Solidarausgleich weiter-

hin berücksichtigt werden.  

 

c. Änderungsvorschläge 

 

Nr. 11  

§ 272 wird wie folgt gefasst: 

 

§ 272 Sonderregelung für den Gesundheitsfonds im Jahr 2021 

(1) Den Einnahmen des Gesundheitsfonds nach § 271 Absatz 1 Satz 1 werden im Jahr 

2021 Mittel aus den Finanzreserven der Krankenkassen nach § 260 Absatz 2 Satz 
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1 zugeführt, in dem 66,1 Prozent der Finanzreserven nach § 260 Absatz 2 Satz 1 

jeder Krankenkasse, die zwei Fünftel des durchschnittlichen auf einen Monat 

entfallenden Betrags der Ausgaben für die in § 260 Absatz 1 Nummer 1 genann-

ten Zwecke überschreiten, herangezogen werden. Maßgebend für die Rechen-

größe nach Satz 1 sind die von den Krankenkassen für das erste Halbjahr 2020 

nach Abschluss des zweiten Quartals 2020 vorgelegten vierteljährlichen Rech-

nungsergebnisse. 

 

Variante a: Nicht geöffnete Betriebskrankenkassen werden ausgenommen.  

Auswirkung: Damit wird der geplante Abbau der Finanzrücklagen in Höhe von 8 

Mrd. € um ca. 160 Mio. € reduziert.  

Neuer Absatz 2: 

(2) Betriebskrankenkassen, deren Satzung keine Regelung nach § 144 

Absatz 2 Satz 1 enthält, sind von der Regelung nach Absatz 1 ausge-

nommen. 

 

Variante b:  Für nicht geöffnete Betriebskrankenkassen wird der Solidarbeitrag auf 

20% begrenzt.  

Auswirkung: Damit wird der geplante Abbau der Finanzrücklagen in Höhe von 8 

Mrd. € um ca. 125 Mio. € reduziert.  

Neuer Absatz 2:  

(2) Für Betriebskrankenkassen, deren Satzung keine Regelung nach § 

144 Absatz 2 Satz 1 enthält, wird der nach Absatz 1 ermittelte Betrag 

auf 20% begrenzt. 

 

Variante c:  Für Krankenkassen mit weniger als 50.000 Mitglieder wird zur Be-

rechnung des Solidarbeitrages nur der mit der jeweils zuständigen Aufsicht gemäß § 
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260 Absatz 2 Satz 2 SGB V festgelegte Obergrenze überschießende Betrag herangezo-

gen. 

Neuer Absatz 2: 

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz werden für Krankenkassen, die gemäß  

§ 260 Absatz 2 Satz eine abweichende Obergrenze haben, zur Berech-

nung des abzuführenden Betrages nur diese Mittel aus den Finanzreser-

ven herangezogen, die die festgelegte Obergrenze überschreiten. 
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I.  Stellungnahme zur Umsetzung des Maßnahmenpakets zur Stabilisie-
rung der Zusatzbeiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) 
zur Umsetzung der „Sozialgarantie 2021“ 

I. a.)  Zusammenfassung 
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Zusammengefasste Forderungen AOK-Gemeinschaft  
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Artikel 1 Änderungen des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

Art. 1 Nr. 7 § 221a SGB V Ergänzender Bundeszuschuss an den Gesund-
heitsfonds im Jahr 2021 
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Art. 1 Nr. 10 § 271 SGB V  Gesundheitsfonds 
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Art. 1 Nr. 11 § 272 Abs. 1 und 2 SGB V Sonderregelungen für den Gesund-
heitsfonds im Jahr 2021 
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II. Stellungnahme zu den weiteren Regelungen des Gesetzentwurfs  

II. a.) Zusammenfassung  

!�"�������������>�������
��������
�������

�����	+��������������+��+�

���������������+�
��������7���������
7�����	�6%
�������8;���#�	��
�	����9�#<��1��%����%�
#%��
6�%H�+���#������	�

B���	
����
��
&
�	
���
&
���&
������
��	�
�)
�������&�����	�5��	���&�%?&��*�4
��
��	

�-

�
�
�&�9�
��

�'3
��
�
4����

�
/&
�

=
��

����	�'�
K�������

��=

	
���8�
�
����
�*����&�	

��
�
&
���&
��=�
	� �%�)
��	���0��
&
3����)�
�*�=����=�
	�	�
��

�
�&�=
���
=

���*�
�7��
������
	

���%�)
�
�0&
�

��4�00�

�
���
'�
%9

�9
4���
����*���&��0�	
����*������
��
�=
��
�4?���
�
	�
�D
�4��4������/��	�
*��

&/�0
�	
����
��
����&
���

�
��

��=

	
���

8�
�

��
���9�����&������
����	��

�
/&
����'�	�
��
�
���
*���&
��	��&
��<�
���	


�-

�
��
&��&;��*��''���%�J
�
����*�
����
��3
�4
����*�
�B
�
�
������&
��'3
�	�
�-

�
�&�9�
��

��
8�
*�� 	�
� &
&
�3�

� 	
%� �
'


��
�
��=�
'� �%� 	

�� 1��

� �

�/�&

�
� ��9�����&�'
���� ����
	�
�
�-�
&��
���*���

�

���
A������
�@
	�*���%�
��
����
��
����&��
03&��*��	
��-

&��


*����
��	�	

��
�����%


4�/
��&
��

&/�0��=

	
����
����*������������*���	

�����	�
�&
9����
�.���
���	��&�	

�D
����
���
��4
��

��*�

��&�<D�-;�0���
=

�
���8�����	

�D�-�	���'3
�	�
�)�-�
4��������


�	
���*��
�����&�9
��0�9� '3
� ��

�-

��*�

�
����*���&���A�=3
	
�
���&
%
����%

�
-

�
�&��*������
��
���N��
%�
�*��	�
��
��
����	�	
��FJ
���
=

��	

��N��
%
G�0��H���
��
	

�)�-��

�*��
�
���

�
���	

��'
�&=3
	�&����	�	�
����
�	�

�
��.
�
�*��

��&
��'3
�7����������'��	�9
�@
4�
��5�

�
�����43�'��&�
��
�(�4�����	

�.
'3����&�	

���'�
	

��&
��0�
��
���	


��-

��
&��&�

'��&
�A�
=
���
��
��
�
�-

��
&��&�'�
%���*��,�#"���)��-�&
'?
	

��=�
	��8�
�����*��A�53
	
�� '3
�
���������
�-

��
&��&�'�
%
����0����
�A�=�
	��
&
3��A������

�
��
�9������
�(?
	


���*�
��
	��&�	
��7��������������*����
���


����
��
�����

�*�
�	
������
����	�'3
�	���-�
��
&
��
��
�

��
���	


��-

��
&��&���=����=/�

�	�������*����*��	

�(?
	

��&�	�
��
���A��*�
����'
�&�
��*���.��
�9������
�(?
	


���*�
�	��&�	�
'���*�������F(

�'��
��*�
��G� '3
�	�
��
�
�
����&�	

�
J�
��*��'���*�4
��� 
��
�� -

��
&��&�%�	
���� ��&
�
�
��=

	
��� $�	
%���
�
�� 	�
�=
��


��
	�
*��	�
�
��)
�
�0
���
���
����
&
�
�
�
��R�	

��&
��	
��,�� ����)��-�	
��&
'?
	

�
��
�
�
��-

��
&��&�'�
%
��&
�3&
�	�(

�
��%���	�)
��	��&
A�	�
�E%�
�0��&���=����=/�

�	�
������*����*��	

�(?
	

9���
���*�����
�.
'3����&�'�4�����0��

%?&��*�
���

�
����*��0���
�
������	�
���
&
�
�
�
��

�
�&��*�
�T(?
	

��&T������
���	


��-

��
&��&
�A�
	�
� ���� H
�����&�

�
��&

�� �
����/�	�&� 	�
*�&
'3�
�� =�
	�� 8
��� 	�
*�� 	�
�
� -�
&��
�=�
	�
	
����*�A�	����	�
���'&��
��	

��
��4
�4���
���
��	

����&
�������&�	

�D���
��
��

��
&��&�
��'�	�
�����
�	
��F$���

�G�
��&
�*�
/�4��=

	
������
����

�

���#��"��
����#�����%����
7�����	�
�&#����6��
%��������%��
����%�7����&#����������	�������
�
������"�
������	�����	����F�����=�	
��������������#<����
�&#����6��
%������������

����



���

��"����

8�
�B?&��*�4
��A� '3
� 	�
� 0�&
����
�
�� �����������/

�� D'�
&

��
�*����&
�� 
���*���
���*�� 	

�
��
00
��9'�
&
A� 0��/�0��*�
� D'�
&
���'�4
/'�
� 3�

� &
���	

�
� -

&3���&�0��*��/&
� 	�
*�� 	�
�
D'�
&
�

��*�

��&�0��'����0�


�A�����9�������0���
=

�
�A�=
���	�%�������
���	


�0�
�-

�
��
�

��&�	

��
�
�������������	
��D'�
&
9

��������
�&
�
�&
��=�
	��8�
�E%�
�0��&�	

�(����0�
�

��&�	�
�

�0��/�0��*�
����
��
��'3
�D'�
&
���'�4
/'�
�%���
���
��
��-

&3���&�0��*���&��=�
	��
�
&
3�������

	��&��

�*�=

��	�����
&
�
�
�
���
&
��&

�
�-

'��

��%���
����


��'�*��

�B���
�
����&�	

��


*����&�	��
��	
��-

&3���&�0��*���&��	�
*��	�
��������/

��.��
�*����&
�����
	�
�����
��
/&

�	
����*��
��
�P�

'3�
��&����	���
�����

�
�D'�
&
���0�

'��

���.�������
�	
��
�����&
��
�*�
��=

	
���

�
�
�
�
�
  



���

��""���

II. b.) Stellungnahme  

Artikel 1 Änderungen des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

Artikel 1 Nr. 1 § 32 SGB V Heilmittel  
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Art. 1 Nr. 2 § 85a SGB V - Sonderregelungen für Vertragszahnärzte aus 
Anlass der COVID-19-Epidemie 
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Artikel 1 Nr. 3 § 125 SGB V Verträge Heilmittel  
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Art. 1 Nr. 5 § 137g Absatz 2 SGB V – Zulassung strukturierter Behand-
lungsprogramme 
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Art. 1 Nr. 6 a) § 140a Absatz 1 SGB V – Besondere Versorgung 
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Art. 1 Nr. 6 b) § 140a Absatz 2 SGB V – Besondere Versorgung (Abwei-
chungsbefugnisse; Erfüllungsfiktion für Förderprojekte des Innovations-
fonds; Beratungs-, Koordinierungs- und Managementleistungen) 
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Art. 1 Nr. 6 c) § 140a Absatz 3 Satz 1 SGB V – Besondere Versorgung (Ver-
tragspartner) 
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Art. 1 Nr. 6 d) § 140a Absatz 3 SGB V – Besondere Versorgung (Vertrags-
gegenstand) 
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Artikel 2 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) 

Artikel 2 Nr. 1 § 4 Absatz 10 KHEntgG Hebammenstellen-Förderungspro-
gramm 
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Artikel 2 Nr. 2 § 9 KHEntgG Vereinbarung auf Bundesebene (Sicherstel-
lungszuschlag Kinder- und Jugendmedizin) und Nr. 3 § 5 KHEntgG Verein-
barung und Abrechnung von Zu- und Abschlägen (Höhe der Förderung 
durch Sicherstellungszuschläge) 
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Artikel 3 Änderungen des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

Art. 3 Nr. 2 § 18 Absatz 6a Satz 5 SGB XI Entfristung des Antragsverfah-
rens für Pflegehilfsmittel im Rahmen des Verfahrens zur Feststellung der 
Pflegebedürftigkeit 
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Art. 3 Nr. 3 und 4 § 84 Abs. 9 – 11 SGB XI Vergütung der stationären 
Pflege: Bemessungsgrundsätze 
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III. Weiterer Änderungsbedarf aus Sicht des AOK-Bundesverbandes 
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§ 87a Abs. 3 Satz 7 und 8 SGB V – Regionale Euro-Gebührenordnung, 
Morbiditätsbedingte Gesamtvergütung, Behandlungsbedarf der Versicher-
ten  
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§ 197a SGB V Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheits-
wesen 
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{ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜ  
ŘŜǎ .YY 5ŀŎƘǾŜǊōŀƴŘ ŜΦ±Φ  
 
ǾƻƳ лоΦммΦнлнл 
 
ȊǳƳ 9ƴǘǿǳǊŦ ŜƛƴŜǎ DŜǎŜǘȊŜǎ ȊǳǊ ±ŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ 
DŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜ 
όDŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎπ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜǾŜǊōŜǎǎŜπ
ǊǳƴƎǎƎŜǎŜǘȊ ς Dt±Dύ  
  

.YY 5ŀŎƘǾŜǊōŀƴŘ ŜΦ±Φ 
aŀǳŜǊǎǘǊŀǖŜ ур 
млммт .ŜǊƭƛƴ 

¢9[ όлолύ нтллплсπл 
C!· όлолύ нтллплсπмфф 
ǇƻƭƛǝƪϪōƪƪπŘǾΦŘŜ 
ǿǿǿΦōƪƪπŘŀŎƘǾŜǊōŀƴŘΦŘŜ 

 

  

 

verluedtkean
Ausschussstempel - mehrzeilig



 
 
 
 

{ŜƛǘŜ н 
 
 
 
 

{ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜ ŘŜǎ .YY 5ŀŎƘǾŜǊōŀƴŘ ŜΦ±Φ ǾƻƳ лоΦммΦнлнл ȊǳƳ 9ƴǘǿǳǊŦ ŜƛƴŜǎ 
DŜǎŜǘȊŜǎ ȊǳǊ ±ŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜ 
όDŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎπ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜǾŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎǎƎŜǎŜǘȊ ς Dt±Dύ 

LƴƘŀƭǘ 
LΦ ±ƻǊōŜƳŜǊƪǳƴƎ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ п 
 
LLΦ 5ŜǘŀƛƭƪƻƳƳŜƴǘƛŜǊǳƴƎ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ у 

!ǊǘƛƪŜƭ м ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ у 

½ǳ bǊΦ мΥ Ϡ урŀ {D. ± {ƻƴŘŜǊǊŜƎŜƭǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ±ŜǊǘǊŀƎǎȊŀƘƴŅǊȊǘŜ ŀǳǎ !ƴƭŀǎǎ ŘŜǊ /h±L5πмфπ
9ǇƛŘŜƳƛŜ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ у 

½ǳ bǊΦ оΥ Ϡ мплŀ {D. ± {ŜƭŜƪǘƛǾǾŜǊǘǊŀƎƭƛŎƘŜ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ у 

½ǳ bǊΦ уΥ Ϡ нпн !ōǎΦ м {Φ п {D. ± !ƴǇŀǎǎǳƴƎ ŘŜǎ ½ǳǎŀǘȊōŜƛǘǊŀƎǎǎŀǘȊŀƴǇŀǎǎǳƴƎǎǾŜǊōƻǘŜǎ ΦΦ ф 

½ǳ bǊΦ фΥ Ϡ нсл !ōǎΦ н {Φ м ǳƴŘ н !ōǎŜƴƪǳƴƎ ŘŜǊ ƎŜǎŜǘȊƭƛŎƘŜƴ hōŜǊƎǊŜƴȊŜ ŦǸǊ .ŜǘǊƛŜōǎƳƛǘǘŜƭ
 ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ф 

½ǳ bǊΦ ммΥ Ϡ нтн {ƻƴŘŜǊǊŜƎŜƭǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎŦƻƴŘǎ ƛƴ нлнм ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ мл 

!ǊǘƛƪŜƭ н ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ мн 

½ǳ bǊΦ мΥ Ϡ п !ōǎΦ мл YI9ƴǘƎD όƴŜǳύ IŜōŀƳƳŜƴǎǘŜƭƭŜƴπCǀǊŘŜǊǇǊƻƎǊŀƳƳ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ мн 

½ǳ bǊΦ нΥ Ϡ ф !ōǎΦ мŀ bǊΦ с YI9ƴǘƎD 9ƛƴōŜȊƛŜƘǳƴƎ ŘŜǊ YƛƴŘŜǊπ ǳƴŘ WǳƎŜƴŘƳŜŘƛȊƛƴ ƛƴ ŘƛŜ 
ǇŀǳǎŎƘŀƭŜ CǀǊŘŜǊǳƴƎ ŦǸǊ ƭŅƴŘƭƛŎƘŜ YǊŀƴƪŜƴƘŅǳǎŜǊ ǳƴŘ ƎŜǎǘŀŦŦŜƭǘŜ ½ǳǎŎƘƭŅƎŜ ƴŀŎƘ ŘŜǊ 
!ƴȊŀƘƭ ŘŜǊ CŀŎƘŀōǘŜƛƭǳƴƎŜƴ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ мп 

!ǊǘƛƪŜƭ о ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ мс 

½ǳ bǊΦ нΥ Ϡ му !ōǎΦ сŀ {Φ р {D. ·L ±ŜǊŦŀƘǊŜƴ ȊǳǊ CŜǎǘǎǘŜƭƭǳƴƎ ŘŜǊ tŦƭŜƎŜōŜŘǸǊŦǘƛƎƪŜƛǘΥ 
IƛƭŦǎƳƛǘǘŜƭŜƳǇŦŜƘƭǳƴƎ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ мс 

½ǳ bǊΦ пΥ Ϡ ур !ōǎΦ ф ōƛǎ мм {D. ·L tŦƭŜƎŜǎŀǘȊǾŜǊŦŀƘǊŜƴΥ  ±ŜǊƎǸǘǳƴƎǎȊǳǎŎƘƭŀƎ ȊǳǊ 
CƛƴŀƴȊƛŜǊǳƴƎ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜǊ tŦƭŜƎŜƘƛƭŦǎƪǊŀŦǘǎǘŜƭƭŜƴ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ мт 

 
LLLΦ ²ŜƛǘŜǊŜǊ &ƴŘŜǊǳƴƎǎōŜŘŀǊŦ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ нм 

!ƳōǳƭŀƴǘŜ ǾŜǊǘǊŀƎǎŅǊȊǘƭƛŎƘŜ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ нм 

.ŜǊŜƛƴƛƎǳƴƎ ŘŜǊ ƳƻǊōƛŘƛǘŅǘǎƻǊƛŜƴǘƛŜǊǘŜƴ DŜǎŀƳǘǾŜǊƎǸǘǳƴƎ ƴŀŎƘ Ϡ утŀ !ōǎŀǘȊ о {ŀǘȊ т ǳƴŘ 
у {D. ± ŀǳŦƎǊǳƴŘ ŜȄǘǊŀōǳŘƎŜǘŅǊŜǊ ±ŜǊƎǸǘǳƴƎ ŘŜǊ ŘǳǊŎƘ ¢ŜǊƳƛƴǎŜǊǾƛŎŜǎǘŜƭƭŜƴ ǎƻǿƛŜ 
IŀǳǎŅǊȊǘŜ ǾŜǊƳƛǘǘŜƭǘŜƴ .ŜƘŀƴŘƭǳƴƎǎŦŅƭƭŜΣ bŜǳǇŀǘƛŜƴǘŜƴ ǳƴŘ ƻŦŦŜƴŜ {ǇǊŜŎƘǎǘǳƴŘŜ ΦΦΦΦΦΦΦΦ нм 

!ǊȊƴŜƛƳƛǘǘŜƭ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ но 

±ƻǊǊŀǘǎƘŀƭǘǳƴƎ ƛƴ ŘŜƴ !ǇƻǘƘŜƪŜƴ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ но 



 
 
 
 

{ŜƛǘŜ о 
 
 
 
 

{ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜ ŘŜǎ .YY 5ŀŎƘǾŜǊōŀƴŘ ŜΦ±Φ ǾƻƳ лоΦммΦнлнл ȊǳƳ 9ƴǘǿǳǊŦ ŜƛƴŜǎ 
DŜǎŜǘȊŜǎ ȊǳǊ ±ŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜ 
όDŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎπ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜǾŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎǎƎŜǎŜǘȊ ς Dt±Dύ 

LƳǇŦǎǘƻŦŦǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ но 

{ƻȊƛŀƭǾŜǊǎƛŎƘŜǊǳƴƎǎōŜƛǘǊŅƎŜ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ нп 

9ƛƴōŜȊƛŜƘǳƴƎ ŘŜǊ .ŜƛǘǊŅƎŜ ȊǳǊ YǊŀƴƪŜƴπ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜǾŜǊǎƛŎƘŜǊǳƴƎ ōŜƛ ŦǊŜƛǿƛƭƭƛƎ ǾŜǊǎƛŎƘŜǊǘŜƴ 
.ŜǎŎƘŅŦǘƛƎǘŜƴ ƛƴ ŘŜƴ DŜǎŀƳǘǎƻȊƛŀƭǾŜǊǎƛŎƘŜǊǳƴƎǎōŜƛǘǊŀƎ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ нп 

wƛǎƛƪƻǎǘǊǳƪǘǳǊŀǳǎƎƭŜƛŎƘ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ нр 

!ƴǇŀǎǎǳƴƎ ŘŜǊ CǊƛǎǘ ȊǳƳ !ōǎŎƘƭǳǎǎ ŘŜǊ tǊǸŦǳƴƎ ŘŜǊ .ŜǎǘŀƴŘǎōŜǊŜƛƴƛƎǳƴƎ ŦǊŜƛǿƛƭƭƛƎŜǊ 
aƛǘƎƭƛŜŘǎŎƘŀŦǘŜƴ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ нр 

 

  



 
 
 
 

{ŜƛǘŜ п 
 
 
 
 

{ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜ ŘŜǎ .YY 5ŀŎƘǾŜǊōŀƴŘ ŜΦ±Φ ǾƻƳ лоΦммΦнлнл ȊǳƳ 9ƴǘǿǳǊŦ ŜƛƴŜǎ 
DŜǎŜǘȊŜǎ ȊǳǊ ±ŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜ 
όDŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎπ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜǾŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎǎƎŜǎŜǘȊ ς Dt±Dύ 

LΦ ±ƻǊōŜƳŜǊƪǳƴƎ 
5ŜǊ 9ƴǘǿǳǊŦ ŜƛƴŜǎ DŜǎŜǘȊŜǎ ȊǳǊ ±ŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜ ό±ŜǊǎƻǊπ
ƎǳƴƎǎǾŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎǎƎŜǎŜǘȊ ς Dt±Dύ ŀŘǊŜǎǎƛŜǊǘ ǊƛŎƘǘƛƎŜǊ ²ŜƛǎŜ ŜǘƭƛŎƘŜ ¢ƘŜƳŜƴΣ ŘƛŜ ŘƛŜ ƎŜǎǳƴŘπ
ƘŜƛǘƭƛŎƘŜ ǳƴŘ ǇŦƭŜƎŜǊƛǎŎƘŜ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ǾŜǊōŜǎǎŜǊƴ ōȊǿΦ ƛƳ wŀƘƳŜƴ ŘŜǊ /h±L5πмфπtŀƴŘŜƳƛŜπ
ƴƻǘǿŜƴŘƛƎ ǎƛƴŘΦ 5ŀǊǸōŜǊ Ƙƛƴŀǳǎ ǿŜǊŘŜƴ aŀǖƴŀƘƳŜƴ ŜǊƎǊƛŦŦŜƴΣ ŘƛŜ ŘŜǊ {ƛŎƘŜǊǳƴƎ ŘŜǊ ŦƛƴŀƴȊƛŜƭπ
ƭŜƴ {ǘŀōƛƭƛǘŅǘ ŘŜǊ ƎŜǎŜǘȊƭƛŎƘŜƴ YǊŀƴƪŜƴǾŜǊǎƛŎƘŜǊǳƴƎ ƛƳ WŀƘǊ нлнм ŘƛŜƴŜƴ ǎƻƭƭŜƴΦ 
 
9ǊǿŜƛǘŜǊǘŜ aǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴ ŦǸǊ {ŜƭŜƪǘƛǾǾŜǊǘǊŅƎŜ 
5ƛŜ ǿŜƛǘǊŜƛŎƘŜƴŘŜƴ &ƴŘŜǊǳƴƎŜƴ ŘŜǎ Ϡ мплŀ {D. ± ōŜǿŜǊǘŜƴ ŘƛŜ .ŜǘǊƛŜōǎƪǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜƴ ƎǊǳƴŘπ
ǎŅǘȊƭƛŎƘ ǇƻǎƛǘƛǾΦ 5ƛŜ bŜǳǊŜƎŜƭǳƴƎŜƴ ŜǊƘǀƘŜƴ ŘŜƴ {ǇƛŜƭǊŀǳƳ ŦǸǊ ƎǳǘŜ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎǾŜǊǘǊŅƎŜ ŘŜǳǘπ
ƭƛŎƘ ǳƴŘ ŜōƴŜƴ ŘŜƴ ²ŜƎ ŦǸǊ ŜƛƴŜ ƛƴǘŜƎǊŀǘƛǾŜΣ ŀƴ ŘŜƴ tŀǘƛŜƴǘŜƴƛƴǘŜǊŜǎǎŜƴ ŀǳǎƎŜǊƛŎƘǘŜǘŜƴ ±ŜǊπ
ǎƻǊƎǳƴƎΦ 5ƛŜǎ Ǝƛƭǘ ŀǳŎƘ ŦǸǊ ŘƛŜ ƎŜǇƭŀƴǘŜƴ wŜƎŜƭǳƴƎŜƴ ȊǳǊ «ōŜǊŦǸƘǊǳƴƎ Ǿƻƴ LƴƴƻǾŀǘƛƻƴǎπ
ŦƻƴŘǎǇǊƻƧŜƪǘŜƴ ōȊǿΦ ŜƛƴȊŜƭƴŜƴ tǊƻƧŜƪǘŜƭŜƳŜƴǘŜƴ ƛƴ ŘƛŜ ǎŜƭŜƪǘƛǾǾŜǊǘǊŀƎƭƛŎƘŜ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎΦ LƴǎōŜπ
ǎƻƴŘŜǊŜ ƛǎǘ ŀǳŎƘ ŘƛŜ 9ƛƴōŜȊƛŜƘǳƴƎ ŀƴŘŜǊŜǊ {ƻȊƛŀƭǾŜǊǎƛŎƘŜǊǳƴƎǎǘǊŅƎŜǊ ǇƻǎƛǘƛǾ ƘŜǊǾƻǊȊǳƘŜōŜƴΦ  
5ƛŜ ±ŜǊƭŅƴƎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ CǊƛǎǘ ȊǳǊ «ōŜǊŦǸƘǊǳƴƎ ōȊǿΦ !ƴǇŀǎǎǳƴƎ Ǿƻƴ !ƭǘǾŜǊǘǊŅƎŜƴ ŀƴ ŘƛŜ ƴŜǳŜ 
wŜŎƘǘǎƎǊǳƴŘƭŀƎŜ ōƛǎ нлнп ƛǎǘ ŀǳŦƎǊǳƴŘ ŘŜǎ ŘŀƳƛǘ ǾŜǊōǳƴŘŜƴŜƴ ±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎǎŀǳŦǿŀƴŘŜǎ Ȋǳ ōŜπ
ƎǊǸǖŜƴΦ LƳ !ƭƭƎŜƳŜƛƴŜƴ ǿƛǊŘ ŘƛŜ wŜƎŜƭǳƴƎ ƛƳ {ƛƴƴŜ ŜƛƴŜǊ {ǘŅǊƪǳƴƎ ŘŜǊ aŀƴƛǇǳƭŀǘƛƻƴǎǸōŜǊǿŀπ
ŎƘǳƴƎ ōŜŦǸǊǿƻǊǘŜǘΦ DŜǊŀŘŜ ƛƳ IƛƴōƭƛŎƪ ŀǳŦ aŀƴƛǇǳƭŀǘƛƻƴŜƴ ǎƻƭƭǘŜ ƎŜǿŅƘǊƭŜƛǎǘŜǘ ǿŜǊŘŜƴΣ Řŀǎǎ 
ŘƛŜ .ŜŀǳŦǘǊŀƎǳƴƎ 5ǊƛǘǘŜǊ ŦǸǊ .ŜǊŀǘǳƴƎǎπΣ YƻƻǊŘƛƴƛŜǊǳƴƎǎπ ǳƴŘ aŀƴŀƎŜƳŜƴǘƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ŘŜǊ [Ŝƛǎπ
ǘǳƴƎǎŜǊōǊƛƴƎŜǊ ǳƴŘ ŘŜǊ YǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜƴ ƴƛŎƘǘ ȊǳǊ YƻŘƛŜǊōŜŜƛƴŦƭǳǎǎǳƴƎ ǾŜǊǿŜƴŘŜǘ ǿŜǊŘŜƴ ƪŀƴƴΦ  
5ŀǎ YƻǎǘŜƴŜǊǎǘŀǘǘǳƴƎǎǾŜǊŦŀƘǊŜƴ ƴŀŎƘ Ϡ мо {D. ± Ƙŀǘ ǎƛŎƘ ŦǸǊ ŜƛƴŜ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜ ǳƴŘ ōŜŘŀǊŦǎƎŜπ
ǊŜŎƘǘŜ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ƛƴ 9ƛƴȊŜƭŦŅƭƭŜƴ ŘǳǊŎƘ ƴƛŎƘǘ ȊǳƎŜƭŀǎǎŜƴŜ [ŜƛǎǘǳƴƎǎŜǊōǊƛƴƎŜǊ ōŜǿŅƘǊǘΦ ²Ŝƴƴπ
ƎƭŜƛŎƘ ŘƛŜ aǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘΣ ŘƛŜ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎ Ǿƻƴ 9ƛƴȊŜƭŦŅƭƭŜƴ ŘǳǊŎƘ ƴƛŎƘǘ ȊǳƎŜƭŀǎǎŜƴŜ [ŜƛǎǘǳƴƎǎŜǊπ
ōǊƛƴƎŜǊ ƛƴ ŜƛƴŜƳ ±ŜǊǘǊŀƎ Ȋǳ ōǸƴŘŜƭƴΣ ǎƛƴƴǾƻƭƭ ŜǊǎŎƘŜƛƴǘΣ ōƭŜƛōǘ ŦǊŀƎƭƛŎƘΣ ƻō ŘŜǊ Ϡ мплŀ {D. ± 
ƘƛŜǊŦǸǊ ŘŜƴ ǊƛŎƘǘƛƎŜƴ wŀƘƳŜƴ ōƛŜǘŜǘΦ {ŅƳǘƭƛŎƘŜ ŘƻǊǘ ōŜƎǊǸƴŘŜǘŜƴ 9ǊŦƻǊŘŜǊƴƛǎǎŜΣ ǿƛŜ 5ŀǘŜƴǘǊŅπ
ƎŜǊŀǳǎǘŀǳǎŎƘΣ .ŜǊŜƛƴƛƎǳƴƎΣ ²ƛǊǘǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘƪŜƛǘǎƴŀŎƘǿŜƛǎ ŜǘŎΦ ƪǀƴƴŜƴ ƛƴ ǎƻƭŎƘŜƴ ±ŜǊǘǊŀƎǎƪƻƴǎπ
ǘŜƭƭŀǘƛƻƴŜƴ ƴƛŎƘǘ ŜǊŦǸƭƭǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 
 

DY±πCƛƴŀƴȊƛŜǊǳƴƎ нлнм 
5ƛŜ .ŜǘǊƛŜōǎƪǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜƴ ōŜƎǊǸǖŜƴΣ Řŀǎǎ ŘŜǊ .ǳƴŘŜǎȊǳǎŎƘǳǎǎ ŀƴ ŘŜƴ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎŦƻƴŘǎ ŜǊπ
ƘǀƘǘ ǿŜǊŘŜƴ ǎƻƭƭΦ 5ƛŜǎ ŜƴǘǎǇǊƛŎƘǘ ƛƴ ŘŜǊ ¢ŜƴŘŜƴȊ ŘŜƳ 9ǊƎŜōƴƛǎ ŘŜǊ ƪƻƴǎǘǊǳƪǘƛǾŜƴ DŜǎǇǊŅŎƘŜ 
ȊǿƛǎŎƘŜƴ ŘŜƴ DŜǎŜǘȊƭƛŎƘŜƴ YǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜƴ ǳƴŘ ŘŜƳ .ǳƴŘŜǎƳƛƴƛǎǘŜǊƛǳƳ ŦǸǊ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘ ό.aDύΦ 
IƛŜǊ ǿŀǊ Ƴŀƴ ǎƛŎƘ ǸōŜǊ ŜƛƴŜƴ ŀōǎŜƘōŀǊŜƴΣ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜƴ CƛƴŀƴȊōŜŘŀǊŦ Ǿƻƴ ōƛǎ Ȋǳ мсΣс aǊŘΦ 9ǳǊƻ 
ŦǸǊ Řŀǎ WŀƘǊ нлнм ŜƛƴƛƎΦ  
5ŀǎ 9ǊƎŜōƴƛǎ ŘŜǊ ±ŜǊŜƛƴōŀǊǳƴƎŜƴ ȊǿƛǎŎƘŜƴ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎπ ǳƴŘ CƛƴŀƴȊƳƛƴƛǎǘŜǊƛǳƳ ōȊǿΦ ŘŜƴ wŜπ
ƎŜƭǳƴƎŜƴ ƛƳ ǾƻǊƭƛŜƎŜƴŘŜƴ DŜǎŜǘȊŜƴǘǿǳǊŦΣ ƴŀŎƘ ŘŜƴŜƴ ŘŜǊ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ .ǳƴŘŜǎȊǳǎŎƘǳǎǎ ŦǸǊ Řŀǎ 
WŀƘǊ нлнм ǎƛŎƘ ƴǳǊ ŀǳŦ р aǊŘΦ 9ǳǊƻ ōŜƭŀǳŦŜƴ ǎƻƭƭ ǳƴŘ ȊǳŘŜƳ ƴǳǊ ŜƛƴƳŀƭƛƎ ȊǳǊ ±ŜǊŦǸƎǳƴƎ ƎŜǎǘŜƭƭǘ 
ǿƛǊŘΣ ƛǎǘ ŦǸǊ ŘƛŜ .ŜǘǊƛŜōǎƪǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜƴ ƧŜŘƻŎƘ ŜƴǘǘŅǳǎŎƘŜƴŘΦ !ƴƎŜǎƛŎƘǘǎ ŘŜǊ ƛƴ ŘŜƴ DŜǎǇǊŅπ
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{ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜ ŘŜǎ .YY 5ŀŎƘǾŜǊōŀƴŘ ŜΦ±Φ ǾƻƳ лоΦммΦнлнл ȊǳƳ 9ƴǘǿǳǊŦ ŜƛƴŜǎ 
DŜǎŜǘȊŜǎ ȊǳǊ ±ŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜ 
όDŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎπ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜǾŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎǎƎŜǎŜǘȊ ς Dt±Dύ 

ŎƘŜƴ ƎŜƳŜƛƴǎŀƳ ŦŜǎǘƎŜǎǘŜƭƭǘŜƴ ŀōǎŜƘōŀǊŜƴ 9ƛƴƴŀƘƳŜǎŎƘǿŅŎƘŜ ōŜƛ ƎƭŜƛŎƘȊŜƛǘƛƎ ǎǘŀǊƪŜǊ 9ƴǘπ
ǿƛŎƪƭǳƴƎ ŘŜǊ !ǳǎƎŀōŜƴΣ ǿŀǊŜƴ ŘƛŜ .ŜǘǊƛŜōǎƪǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜƴ Ǿƻƴ ŜƛƴŜƳ ŘŜǳǘƭƛŎƘ ƘǀƘŜǊŜƴ .ŜǘǊŀƎ 
ŀǳǎƎŜƎŀƴƎŜƴ ǳƴŘ ƘŀƭǘŜƴ ŘƛŜǎ ŀǳŎƘ ǿŜƛǘŜǊƘƛƴ ŦǸǊ ǎŀŎƘƎŜǊŜŎƘǘΦ {ƻƭƭ Ŝƛƴ ƳŀǎǎƛǾŜǊ !ƴǎǘƛŜƎ ŘŜǊ ½ǳπ
ǎŀǘȊōŜƛǘǊŅƎŜ ŘŜǊ YŀǎǎŜƴ ǾŜǊƳƛŜŘŜƴ ǿŜǊŘŜƴΣ ƛǎǘ ŀƴƎŜǎƛŎƘǘǎ ŘŜǊ ōŜǎŎƘǊƛŜōŜƴŜƴ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ Ȋǳπ
ŘŜƳ Ŝƛƴ ŘŀǳŜǊƘŀŦǘ ŜǊƘŜōƭƛŎƘ ƘǀƘŜǊŜǊ .ǳƴŘŜǎȊǳǎŎƘǳǎǎ ƴŀŎƘ !ǳŦŦŀǎǎǳƴƎ ŘŜǊ .ŜǘǊƛŜōǎƪǊŀƴƪŜƴπ
ƪŀǎǎŜƴ ȊǿƛƴƎŜƴŘ ŜǊŦƻǊŘŜǊƭƛŎƘΦ Lƴ ŘƛŜǎŜƳ ½ǳǎŀƳƳŜƴƘŀƴƎ Ƴǳǎǎ ŀǳŎƘ ŀƴ Řŀǎ ƛƳ YƻŀƭƛǘƛƻƴǎǾŜǊπ
ǘǊŀƎ ǾŜǊŀƴƪŜǊǘŜ ±ƻǊƘŀōŜƴ ŜǊƛƴƴŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴΣ ƴŀŎƘ ŘŜƳ ŘƛŜ ǎŎƘǊƛǘǘǿŜƛǎŜ 9ƛƴŦǸƘǊǳƴƎ Ǿƻƴ ƪƻǎǘŜƴπ
ŘŜŎƪŜƴŘŜƴ .ŜƛǘǊŅƎŜƴ ȊǳǊ DŜǎŜǘȊƭƛŎƘŜƴ YǊŀƴƪŜƴǾŜǊǎƛŎƘŜǊǳƴƎ ŦǸǊ ŘƛŜ .ŜȊƛŜƘŜǊ Ǿƻƴ ![D LL ŀǳǎ 
{ǘŜǳŜǊƳƛǘǘŜƭƴ ŦƛƴŀƴȊƛŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴ ǎƻƭƭΦ 
&ǳǖŜǊǎǘ ƪǊƛǘƛǎŎƘ ōŜǿŜǊǘŜƴ ŘƛŜ .ŜǘǊƛŜōǎƪǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜƴ ŘŜƴ ƎŜǇƭŀƴǘŜƴ 9ƛƴƎǊƛŦŦ ƛƴ ŘƛŜ CƛƴŀƴȊǊŜǎŜǊπ
ǾŜƴ ŘŜǊ YǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜƴ ƛƳ ¦ƳŦŀƴƎ Ǿƻƴ ŀŎƘǘ aǊŘΦ 9ǳǊƻΦ 5ŀ ŘŜǊ {ǇƛŜƭǊŀǳƳ ŦǸǊ .ŜƛǘǊŀƎǎǎŀǘȊŀƴπ
ǇŀǎǎǳƴƎŜƴ ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ {ƻȊƛŀƭƎŀǊŀƴǘƛŜ ōŜƎǊŜƴȊǘ ƛǎǘΣ ǎƻƭƭŜƴ CƛƴŀƴȊƛŜǊǳƴƎǎƭǸŎƪŜƴ Ȋǳ ƎǊƻǖŜƴ ¢ŜƛƭŜƴ 
ŘǳǊŎƘ ŜƛƴŜ {ƻȊƛŀƭƛǎƛŜǊǳƴƎ ŘŜǊ ŀǳǎ .ŜƛǘǊŅƎŜƴ ŘŜǊ ƎŜǎŜǘȊƭƛŎƘ ±ŜǊǎƛŎƘŜǊǘŜƴ ǳƴŘ ƛƘǊŜǊ !ǊōŜƛǘƎŜōŜǊ 
ƎŜōƛƭŘŜǘŜƴ wǸŎƪƭŀƎŜƴ ƎŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴ ǿŜǊŘŜƴΦ 5ƛŜǎ ǎǘŜƭƭǘ ŜƛƴŜƴ ƳŀǎǎƛǾŜƴ 9ƛƴƎǊƛŦŦ ƛƴ ŘƛŜ CƛƴŀƴȊŀǳπ
ǘƻƴƻƳƛŜ ŘŜǊ YǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜƴ ǳƴŘ ƛƴ ŘƛŜ !ǳǘƻƴƻƳƛŜ ŘŜǊ {ŜƭōǎǘǾŜǊǿŀƭǘǳƴƎ ŘŀǊ ǳƴŘ ǿƛǊŘ ŘŀƳƛǘ 
ŀōƎŜƭŜƘƴǘΦ IƛŜǊ ǿŜǊŘŜƴ YǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜƴ ōŜǎǘǊŀŦǘΣ ŘƛŜ ƛƴ ŘŜǊ ±ŜǊƎŀƴƎŜƴƘŜƛǘ ǎƻƭƛŘŜ ƎŜǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘŜǘ 
ƘŀōŜƴΦ bŀŎƘ !ǳŦŦŀǎǎǳƴƎ ŘŜǊ .ŜǘǊƛŜōǎƪǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜƴ Ƴǳǎǎ ȊǳƳƛƴŘŜǎǘ ŘŜǊ ōŜǎƻƴŘŜǊŜƴ {ƛǘǳŀǘƛƻƴ 
ƪƭŜƛƴŜǊŜǊ YǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜƴ ŘǳǊŎƘ ŜƛƴŜ {ƻƴŘŜǊǊŜƎŜƭǳƴƎ wŜŎƘƴǳƴƎ ƎŜǘǊŀƎŜƴ ǿŜǊŘŜƴΦ 
{ƻƭƭ Ŝƛƴ !ōŦǸƘǊŜƴ Ǿƻƴ wŜǎŜǊǾŜƴ ƛƴ ŘŜƴ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎŦƻƴŘǎ ƭŜƛǎǘǳƴƎǎƎŜǊŜŎƘǘ ŀǳǎƎŜǎǘŀƭǘŜǘ ǎŜƛƴΣ 
Ƴǳǎǎ ŘƛŜ CƛƴŀƴȊǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘŜǊ YǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜ ŘŀǊǸōŜǊ Ƙƛƴŀǳǎ ŘƛŦŦŜǊŜƴȊƛŜǊǘ ōŜǘǊŀŎƘǘŜǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 
9ƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘ ǿŅǊŜ Ȋǳ ǇǊǸŦŜƴΣ ǿƛŜ Ƴƛǘ YǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜƴ ǳƳȊǳƎŜƘŜƴ ƛǎǘΣ ŘƛŜ ƛƳ ŜǊǎǘŜƴ IŀƭōƧŀƘǊ 
нлнл ŜƛƴŜƴ ōŜǎƻƴŘŜǊǎ ƘƻƘŜƴ ½ǳǎŀǘȊōŜƛǘǊŀƎǎǎŀǘȊ ŜǊƘƻōŜƴ ƘŀōŜƴΣ ǳƳ ŀǳŦ ŘƛŜǎŜƳ ²ŜƎŜ ƎŜǎŜǘȊπ
ƭƛŎƘ ŜǊŦƻǊŘŜǊƭƛŎƘŜ ŦƛƴŀƴȊƛŜƭƭŜ wǸŎƪƭŀƎŜƴ Ȋǳ ōƛƭŘŜƴΦ 5ǳǊŎƘ ŘƛŜ Ȋǳ ŜǊǿŀǊǘŜƴŘŜ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ƛƳ 
ȊǿŜƛǘŜƴ IŀƭōƧŀƘǊ нлнл ǎǘŜƘǘ Ȋǳ ōŜŦǸǊŎƘǘŜƴΣ Řŀǎǎ ŜƛƴŜ ±ŜǊƳǀƎŜƴǎŀōǎŎƘƳŜƭȊǳƴƎ ŀǳŦ .ŀǎƛǎ ŘŜǊ 
9ǊƎŜōƴƛǎǎŜ ȊǳƳ олΦ Wǳƴƛ нлнл Ȋǳ ŜƛƴŜǊ ¦ƴǘŜǊǎŎƘǊŜƛǘǳƴƎ ŘŜǊ ƎŜǎŜǘȊƭƛŎƘ ƎŜŦƻǊŘŜǊǘŜƴ aƛƴŘŜǎǘπ
ǊǸŎƪƭŀƎŜ όнл҈ ŜƛƴŜǊ ŘǳǊŎƘǎŎƘƴƛǘǘƭƛŎƘŜƴ aƻƴŀǘǎŀǳǎƎŀōŜύ ȊǳƳ омΦ 5ŜȊŜƳōŜǊ нлнл ōȊǿΦ LƳ 
[ŀǳŦŜ ŘŜǎ WŀƘǊŜǎ нлнм ŦǸƘǊŜƴ ƪǀƴƴǘŜΦ 
 
IŜōŀƳƳŜƴǎǘŜƭƭŜƴπCǀǊŘŜǊǇǊƻƎǊŀƳƳ 
5ŜǊ .YY 5ŀŎƘǾŜǊōŀƴŘ ǳƴǘŜǊǎǘǸǘȊǘ ŘƛŜ ½ƛŜƭǎŜǘȊǳƴƎ ŘŜǎ DŜǎŜǘȊƎŜōŜǊǎΣ ŘƛŜ IŜōŀƳƳŜƴǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎ 
ƛƴ ŘŜǊ ǎǘŀǘƛƻƴŅǊŜƴ DŜōǳǊǘǎƘƛƭŦŜ Ȋǳ ǎǘŅǊƪŜƴ ǳƴŘ ŘƛŜ .ŜǘǊŜǳǳƴƎǎǊŜƭŀǘƛƻƴ Ǿƻƴ IŜōŀƳƳŜƴ Ȋǳ 
{ŎƘǿŀƴƎŜǊŜƴκaǸǘǘŜǊƴ Ȋǳ ǾŜǊōŜǎǎŜǊƴΦ 5ŀǎ ǾƻǊƎŜǎŎƘƭŀƎŜƴŜ IŜōŀƳƳŜƴǎǘŜƭƭŜƴπCǀǊŘŜǊǇǊƻƎǊŀƳƳ 
ƛǎǘ ŀǳǎ {ƛŎƘǘ ŘŜǎ .YY 5ŀŎƘǾŜǊōŀƴŘŜǎ ƧŜŘƻŎƘ Ȋǳ ǳƴŘƛŦŦŜǊŜƴȊƛŜǊǘΦ 9ƛƴ ǎƻƭŎƘŜǎ tǊƻƎǊŀƳƳ Ƴǳǎǎ 
aŀǖƴŀƘƳŜƴ ȊǳǊ {ŎƘŀŦŦǳƴƎ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜǊ IŜōŀƳƳŜƴƪŀǇŀȊƛǘŅǘŜƴ ǎƻǿƛŜ «ōŜǊƭŜƎǳƴƎŜƴ Ȋǳ ŜƛƴŜƳ 
ȊƛŜƭƎŜǊƛŎƘǘŜǘŜƴΣ YǊƛǘŜǊƛŜƴπōŀǎƛŜǊǘŜƴ aƛǘǘŜƭŜƛƴǎŀǘȊ ƛƴ ŘŜƴ YƭƛƴƛƪŜƴ ǾƻǊŀǳǎƎŜƘŜƴΦ 5ŀƴŜōŜƴ Ǝƛƭǘ ŜǎΣ 
Řŀǎ .ŜǊǳŦǎōƛƭŘ ŘŜǊ IŜōŀƳƳŜ ƛƳ ǎǘŀǘƛƻƴŅǊŜƴ YƻƴǘŜȄǘ Ȋǳ ǎǘŅǊƪŜƴ ǳƴŘ YƭƛƴƛƪŜƴ ƛƳ wŀƘƳŜƴ ŘŜǎ 
CǀǊŘŜǊǇǊƻƎǊŀƳƳǎ Ȋǳ ǾŜǊǇŦƭƛŎƘǘŜƴΣ IŜōŀƳƳŜƴ Ǿƻƴ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛǾŜƴ ǳƴŘ ōŜǊǳŦǎŦŜǊƴŜƴ !ǳŦƎŀπ
ōŜƴ Ȋǳ ōŜŦǊŜƛŜƴΦ 
{ƻƭƭǘŜ ŘŜǊ DŜǎŜǘȊƎŜōŜǊ ŀƳ ŘŜǊȊŜƛǘƛƎŜƴ {ǘŀƴŘ ŘŜǎ IŜōŀƳƳŜƴǎǘŜƭƭŜƴπCǀǊŘŜǊǇǊƻƎǊŀƳƳ ŦŜǎǘƘŀƭπ



 
 
 
 

{ŜƛǘŜ с 
 
 
 
 

{ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜ ŘŜǎ .YY 5ŀŎƘǾŜǊōŀƴŘ ŜΦ±Φ ǾƻƳ лоΦммΦнлнл ȊǳƳ 9ƴǘǿǳǊŦ ŜƛƴŜǎ 
DŜǎŜǘȊŜǎ ȊǳǊ ±ŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜ 
όDŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎπ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜǾŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎǎƎŜǎŜǘȊ ς Dt±Dύ 

ǘŜƴΣ Ƴǳǎǎ ŜȄǇƭƛȊƛǘ ŀǳǎƎŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴ ǎŜƛƴΣ Řŀǎǎ 9ƛƴǎǘŜƭƭǳƴƎŜƴ Ǿƻƴ IŜōŀƳƳŜƴΣ ŘƛŜ ƛƴ Ŝƛƴ !ƴƎŜǎǘŜƭƭπ
ǘŜƴǾŜǊƘŅƭǘƴƛǎ ǸōŜǊƴƻƳƳŜƴ ǿŜǊŘŜƴΣ ŀōŜǊ ōŜǊŜƛǘǎ ǾƻǊƘŜǊ ƛƴ ŘŜƴ ƧŜǿŜƛƭƛƎŜƴ YƭƛƴƛƪŜƴ ŀƭǎ ŦǊŜƛōŜπ
ǊǳŦƭƛŎƘŜ .ŜƭŜƎƘŜōŀƳƳŜƴ ǘŅǘƛƎ ǿŀǊŜƴΣ ŀƭǎ ŦǀǊŘŜǊŦŅƘƛƎ ƛƳ {ƛƴƴŜ ŘŜǎ CǀǊŘŜǊǇǊƻƎǊŀƳƳŜǎ ƎŜǎǘŜƭƭǘ 
ǿŜǊŘŜƴΦ 
 

9ƛƴōŜȊƛŜƘǳƴƎ ŘŜǊ YƛƴŘŜǊπ ǳƴŘ WǳƎŜƴŘƳŜŘƛȊƛƴ ƛƴ ŘƛŜ ǇŀǳǎŎƘŀƭŜ CǀǊŘŜǊǳƴƎ ŦǸǊ ƭŅƴŘƭƛŎƘŜ YǊŀƴƪŜƴπ
ƘŅǳǎŜǊ 
9ƛƴŜƳ ǿŜƛǘŜǊŜƴ !ōōŀǳ Ǿƻƴ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎƪŀǇŀȊƛǘŅǘŜƴ ŘŜǊ YƛƴŘŜǊπ ǳƴŘ WǳƎŜƴŘƳŜŘƛȊƛƴ Ƴǳǎǎ ŘǊƛƴπ
ƎŜƴŘ ŜƴǘƎŜƎŜƴƎŜǿƛǊƪǘ ǳƴŘ ƎƭŜƛŎƘȊŜƛǘƛƎ Ŝƛƴ ƘƻƘŜǎ aŀǖ ŀƴ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎǉǳŀƭƛǘŅǘ ǎƛŎƘŜǊƎŜǎǘŜƭƭǘ 
ǿŜǊŘŜƴΦ 5ŜǊ 9ƛƴōŜȊǳƎ ŘŜǊ YƛƴŘŜǊπ ǳƴŘ WǳƎŜƴŘƳŜŘƛȊƛƴ ƛƴ ŘƛŜ CǀǊŘŜǊǳƴƎ ǸōŜǊ {ƛŎƘŜǊǎǘŜƭƭǳƴƎǎȊǳπ
ǎŎƘƭŅƎŜ ƛǎǘ ŜƛƴŜ ŜǊǎǘŜ ǊƛŎƘǘƛƎŜ aŀǖƴŀƘƳŜΣ ǳƳ ŘƛŜ CƛƴŀƴȊƛŜǊǳƴƎǎǎȅǎǘŜƳŀǘƛƪ ƪǳǊȊŦǊƛǎǘƛƎ ŀǳŦ ŘƛŜ 
{ǘŅǊƪǳƴƎ ŘŜǊ ƪƛƴŘŜǊπ ǳƴŘ ƧǳƎŜƴŘƳŜŘƛȊƛƴƛǎŎƘŜƴ YŀǇŀȊƛǘŅǘŜƴ ŀǳǎȊǳǊƛŎƘǘŜƴΦ 5ŜǊ .YY 5ŀŎƘǾŜǊπ
ōŀƴŘ ǊŜƎǘ ŘŀǊǸōŜǊ Ƙƛƴŀǳǎ ŀƴΣ Řŀǎǎ ŘƛŜ !ǳǎȊŀƘƭǳƴƎ ŘŜǎ ½ǳǎŎƘƭŀƎŜǎ ŀƴ ŘƛŜ 9ǊŦǸƭƭǳƴƎ ǿŜƛǘŜǊŜǊ YǊƛπ
ǘŜǊƛŜƴ ƎŜƪƴǸǇŦǘ ǿƛǊŘΣ ŘƛŜ ƛƳ wŀƘƳŜƴ ŘŜǊ ƧŅƘǊƭƛŎƘŜƴ .ǳŘƎŜǘǾŜǊƘŀƴŘƭǳƴƎŜƴ Ƴƛǘ ŘŜƴ YƻǎǘŜƴǘǊŅπ
ƎŜǊƴ ƴŀŎƘȊǳǿŜƛǎŜƴ ǎƛƴŘΦ  
bŜōŜƴ ŘŜǊ ƴǳƴ ŦƻǊŎƛŜǊǘŜƴ ƪǳǊȊŦǊƛǎǘƛƎŜƴ ŦƛƴŀƴȊƛŜƭƭŜƴ {ǘŅǊƪǳƴƎ ŘŜǊ YƛƴŘŜǊπ ǳƴŘ WǳƎŜƴŘƳŜŘƛȊƛƴΣ 
ǎƻƭƭǘŜ ŀƭƭŜǊŘƛƴƎǎ ŀǳŎƘ ŜƛƴŜ ȊƛŜƭƎŜǊƛŎƘǘŜǘŜ ƭŀƴƎŦǊƛǎǘƛƎŜ ²ŜƛǘŜǊŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ŘŜǎ 5wDπ{ȅǎǘŜƳǎ ƛƳ 
.ŜǊŜƛŎƘ ŘŜǊ tŅŘƛŀǘǊƛŜ ǾŜǊŦƻƭƎǘ ǿŜǊŘŜƴΦ ¦Ƴ ƛƴǎōŜǎƻƴŘŜǊŜ ŘƛŜ ǿƻƘƴƻǊǘƴŀƘŜ ƳŜŘƛȊƛƴƛǎŎƘŜ ±ŜǊπ
ǎƻǊƎǳƴƎ Ǿƻƴ YƛƴŘŜǊƴ ǳƴŘ WǳƎŜƴŘƭƛŎƘŜƴ ƛƴ ƭŅƴŘƭƛŎƘŜƴ DŜƎŜƴŘŜƴ Ȋǳ ǎǘŅǊƪŜƴΣ ǎƻƭƭǘŜ ŘŜǊ !ǳŦōŀǳ 
ǳƴŘ ŘƛŜ bǳǘȊǳƴƎ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜǊ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎƴŜǘȊǿŜǊƪŜ ƛƴ ŘŜǊ YƛƴŘŜǊπ ǳƴŘ WǳƎŜƴŘƳŜŘƛȊƛƴ ǾƻǊŀƴƎŜπ
ǘǊƛŜōŜƴ ǿŜǊŘŜƴΦ 

 
±ŜǊƎǸǘǳƴƎǎȊǳǎŎƘƭŀƎ tŦƭŜƎŜƘƛƭŦǎƪǊŅŦǘŜ 
5ŜǊ .YY 5ŀŎƘǾŜǊōŀƴŘ ōŜƎǊǸǖǘ ŀǳǎŘǊǸŎƪƭƛŎƘΣ Řŀǎǎ ƴǳƴ ŘƛŜ ¦ƳǎŜǘȊǳƴƎ ŘŜǎ ŜƴǘǿƛŎƪŜƭǘŜƴ tŜǊǎƻπ
ƴŀƭπ.ŜƳŜǎǎǳƴƎǎƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘǎ ǾƻǊōŜǊŜƛǘŜǘ ǿƛǊŘΦ .ŜƎǊǸǖǘ ǿƛǊŘ ŀǳŎƘΣ Řŀǎǎ ŘƛŜ ŀƴƎŜŘŀŎƘǘŜƴ ±ŜǊƎǸπ
ǘǳƴƎǎȊǳǎŎƘƭŅƎŜ ŦǸǊ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ tŦƭŜƎŜƘƛƭŦǎƪǊŅŦǘŜ ƛƴ ǾƻƭƭǎǘŀǘƛƻƴŅǊŜƴ tŦƭŜƎŜŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴ ŀƭǎ ŜƛƴŜ 
ŜǊǎǘŜ {ǘǳŦŜ ȊǳǊ ¦ƳǎŜǘȊǳƴƎ ǳƴŘ 9ƛƴŦǸƘǊǳƴƎ ŘŜǎ tŜǊǎƻƴŀƭōŜƳŜǎǎǳƴƎǎǾŜǊŦŀƘǊŜƴǎ ƛƴ ŘŜƴ tŦƭŜƎŜπ
ǎŀǘȊǾŜǊƘŀƴŘƭǳƴƎŜƴ ŀōƎŜōƛƭŘŜǘ ǿŜǊŘŜƴ ǎƻƭƭŜƴΦ   
5ŀǎǎ ȊǳǊ ǎŎƘƴŜƭƭŜƴ ǳƴŘ ŜŦŦƛȊƛŜƴǘŜƴ ¦ƳǎŜǘȊǳƴƎΣ ōƛǎ Ȋǳ ŜƛƴŜǊ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘŜƴ ±ŜǊŜƛƴōŀǊǳƴƎ ŀƭπ
ƭŜǊŘƛƴƎǎ ŀǳǖŜǊƘŀƭō ŘŜǊ ŜǘŀōƭƛŜǊǘŜƴ ±ŜǊŦŀƘǊŜƴ ½ǳǎŎƘƭŅƎŜ ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ ¢ǊŅƎŜǊ ŘŜǊ ǾƻƭƭǎǘŀǘƛƻƴŅǊŜƴ 
tŦƭŜƎŜŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴ ōŜǊŜŎƘƴŜǘ ǿŜǊŘŜƴ ƪǀƴƴŜƴΣ ŜǊȊŜǳƎǘ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ ¦ƴǎƛŎƘŜǊƘŜƛǘŜƴΦ 5ŀŘǳǊŎƘ 
ƴƻǘǿŜƴŘƛƎ ǿŜǊŘŜƴŘŜ ǳƴǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘŜ ǳƴŘ ƛƴŜŦŦƛȊƛŜƴǘŜ ōǸǊƻƪǊŀǘƛǎŎƘŜ tŀǊŀƭƭŜƭǾŜǊŦŀƘǊŜƴ Ƴƛǘ 
.ƭƛŎƪ ŀǳŦ ŜǘǿŀƛƎŜ bŀŎƘǿŜƛǎǇŦƭƛŎƘǘŜƴ ǳƴŘ ŘƛŜ 9ǊƳƛǘǘƭǳƴƎ ŘŜǊ tƭŀǳǎƛōƛƭƛǘŅǘ ŘŜǊ ōŜŀƴǘǊŀƎǘŜƴ {ǘŜƭπ
ƭŜƴ ƪƻƴǘŜǊƪŀǊƛŜǊŜƴ ƛƴǎƻŦŜǊƴ Řŀǎ wŜƎŜƭǳƴƎǎȊƛŜƭ ŜƛƴŜǊ ǎŎƘƴŜƭƭŜƴ ǳƴŘ ŜŦŦƛȊƛŜƴǘŜƴ ¦ƳǎŜǘȊǳƴƎΦ 
5ƛŜ Ƴƛǘ ŘŜƳ ǾŜǊǎǘŅǊƪǘŜƴ 9ƛƴǎŀǘȊ Ǿƻƴ tŦƭŜƎŜƘƛƭŦǎƪǊŅŦǘŜƴ ǾŜǊŦƻƭƎǘŜ {ǘŅǊƪǳƴƎ ŘŜǊ !ǘǘǊŀƪǘƛǾƛǘŅǘ ŘŜǎ 
tŦƭŜƎŜōŜǊǳŦŜǎ ōƭŜƛōǘ ǿŜƛǘ ƘƛƴǘŜǊ ƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭŜƴ ±ƻǊōƛƭŘŜǊƴ ȊǳǊǸŎƪΦ ½ǳ ŜƛƴŜǊ ƴŀŎƘƘŀƭǘƛƎŜƴ 9ǊƘǀπ
ƘǳƴƎ ŘŜǊ !ǘǘǊŀƪǘƛǾƛǘŅǘ ŘŜǎ tŦƭŜƎŜōŜǊǳŦǎ ǎƻƭƭǘŜƴ YƻƳǇŜǘŜƴȊŜƴ ǳƴŘ ŘƛŜ ǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜ vǳŀƭƛŦƛȊƛŜǊǳƴƎ 
Ǿƻƴ tŦƭŜƎŜƪǊŅŦǘŜƴ ŀǳŦ bƛǾŜŀǳ ŜƛƴŜǊ ŀŘǾŀƴŎŜŘ ǇǊŀŎǘƛŎŜ ƴǳǊǎŜ ό!tbύ ƎŜǎŜǘȊƭƛŎƘ ƴƻǊƳƛŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 



 
 
 
 

{ŜƛǘŜ т 
 
 
 
 

{ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜ ŘŜǎ .YY 5ŀŎƘǾŜǊōŀƴŘ ŜΦ±Φ ǾƻƳ лоΦммΦнлнл ȊǳƳ 9ƴǘǿǳǊŦ ŜƛƴŜǎ 
DŜǎŜǘȊŜǎ ȊǳǊ ±ŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜ 
όDŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎπ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜǾŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎǎƎŜǎŜǘȊ ς Dt±Dύ 

IƛŜǊŘǳǊŎƘ ǿǸǊŘŜƴ ƴŜǳŜ ōŜǊǳŦƭƛŎƘŜ tŜǊǎǇŜƪǘƛǾŜƴ ŜǊǀŦŦƴŜǘ ǳƴŘ ŘƛŜ !ǘǘǊŀƪǘƛǾƛǘŅǘ ŘŜǎ tŦƭŜƎŜōŜǊǳŦǎ 
ŘŀǳŜǊƘŀŦǘ ƎŜǎǘŅǊƪǘΦ   
 
²ŜƛǘŜǊŜǊ &ƴŘŜǊǳƴƎǎōŜŘŀǊŦ 
5ǊƛƴƎƭƛŎƘ ŀƴƎŜȊŜƛƎǘ ƛǎǘ ŜƛƴŜ ǇŀƴŘŜƳƛŜōŜŘƛƴƎǘŜ {ƻƴŘŜǊǊŜƎŜƭǳƴƎ ƛƳ IƛƴōƭƛŎƪ ŀǳŦ ŘƛŜ ±ŜǊƭŅƴƎŜπ
ǊǳƴƎ ŘŜǎ .ŜǊŜƛƴƛƎǳƴƎǎȊŜƛǘǊŀǳƳǎ ŦǸǊ ŜȄǘǊŀōǳŘƎŜǘŅǊŜΣ Ƴƛǘ ŘŜƳ ¢ŜǊƳƛƴǎŜǊǾƛŎŜƎŜǎŜǘȊ ό¢{±Dύ Ŝƛƴπ
ƎŜŦǸƘǊǘŜ ǾŜǊǘǊŀƎǎŅǊȊǘƭƛŎƘŜ [ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ōŜƛ ¢ŜǊƳƛƴǾŜǊƳƛǘǘƭǳƴƎΣ .ŜƘŀƴŘƭǳƴƎ Ǿƻƴ bŜǳǇŀǘƛŜƴǘŜƴ 
ǳƴŘ ƻŦŦŜƴŜƴ {ǇǊŜŎƘǎǘǳƴŘŜƴΦ 5ǳǊŎƘ ŘŜƴ [ŜƛǎǘǳƴƎǎǊǸŎƪƎŀƴƎ ƛƳ ŀƳōǳƭŀƴǘŜƴ .ŜǊŜƛŎƘ ǿŅƘǊŜƴŘ 
ŘŜǊ /ƻǊƻƴŀπtŀƴŘŜƳƛŜ ǿƛǊŘ ŘƛŜ Ȋǳ ōŜǊŜƛƴƛƎŜƴŘŜ ¢{±Dπ[ŜƛǎǘǳƴƎǎƳŜƴƎŜ ŘŜǳǘƭƛŎƘ ǳƴǘŜǊǎŎƘŅǘȊǘΦ Lƴ 
ŘŜǊ CƻƭƎŜ ƛǎǘ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ ƧŅƘǊƭƛŎƘŜƴ 5ƻǇǇŜƭŦƛƴŀƴȊƛŜǊǳƴƎ ƛƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ ŎŀΦ нΣт aƛƭƭƛŀǊŘŜƴ 9ǳǊƻ Ȋǳ 
ǊŜŎƘƴŜƴΣ ŘŜƴŜƴ ƪŜƛƴŜ [ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ƛƴ ŘŜǊ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ƎŜƎŜƴǸōŜǊǎǘŜƘŜƴΦ 5ƛŜ .ŜǘǊƛŜōǎƪǊŀƴƪŜƴƪŀǎπ
ǎŜƴ ōŜƎǊǸǖŜƴ Řŀǎ {ƛƎƴŀƭ ŀǳǎ ŘŜǊ tƻƭƛǘƛƪΣ Řŀǎ ŘƛŜ ¢ƘŜƳŀǘƛƪ ƛƳ wŀƘƳŜƴ ŜƛƴŜǎ DŜǎŜǘȊŜǎ ȊǳǊ ²Ŝƛπ
ǘŜǊŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ŘŜǊ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎ Ȋǳ ŀŘǊŜǎǎƛŜǊŜƴΦ 
 
²ŜƛǘŜǊŜƴ ŀǳŦ ŘƛŜ /ƻǊƻƴŀπtŀƴŘŜƳƛŜ ōŜȊƻƎŜƴŜƴ &ƴŘŜǊǳƴƎǎōŜŘŀǊŦ ǎƛŜƘǘ ŘŜǊ .YY 5ŀŎƘǾŜǊōŀƴŘ ƛƴ 
.ŜȊǳƎ ŀǳŦ ŘƛŜ {ƛŎƘŜǊǎǘŜƭƭǳƴƎ Ǿƻƴ ±ƻǊǊŀǘǎƘŀƭǘǳƴƎ ƛƴ ŘŜƴ !ǇƻǘƘŜƪŜƴ ǳƴŘ ŜƛƴŜǊ ±ŜǊŜƛƴƘŜƛǘƭƛŎƘǳƴƎ 
Ǿƻƴ wŜƎŜƭǳƴƎŜƴ ȊǳǊ .ŜǊŜƛǘǎǘŜƭƭǳƴƎ Ǿƻƴ LƳǇŦǎǘƻŦŦŜƴΣ ǳƳ «ōŜǊōŜǾƻǊǊŀǘǳƴƎ ǳƴŘ ±ŜǊƪƴŀǇǇǳƴƎ ƛƴ 
!ǊȊǘǇǊŀȄŜƴ Ȋǳ ǾŜǊƳŜƛŘŜƴΦ 5ŀǊǸōŜǊ Ƙƛƴŀǳǎ Ǝƛƭǘ ŜǎΣ ŦǊŜƛǿƛƭƭƛƎ ǾŜǊǎƛŎƘŜǊǘŜ .ŜǎŎƘŅŦǘƛƎǘŜƴ ǾƻǊ ŘƻǇπ
ǇŜƭǘŜǊ .ŜƛǘǊŀƎǎƭŀǎǘ ōŜƛ !ǊōŜƛǘƎŜōŜǊƛƴǎƻƭǾŜƴȊ Ȋǳ ǎŎƘǸǘȊŜƴΦ 
 
9ǎ ƛǎǘ ŀōǎŜƘōŀǊΣ Řŀǎǎ ŘƛŜ Ƴƛǘ Ϡ пмл όǾƻǊƳŀƭǎ Ϡ оноύ {D. ± ǾŜǊŀƴƪŜǊǘŜ .ŜǊŜƛƴƛƎǳƴƎǎǇǊǸŦǳƴƎ 
ƴƛŎƘǘ ōƛǎ ȊǳƳ омΦмнΦнлнл ŀōƎŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ƪŀƴƴΦ ¦Ƴ ŜƛƴŜ ǾƻƭƭǎǘŅƴŘƛƎŜ tǊǸŦǳƴƎ ŘŜǊ ƻ!±π
.ŜǊŜƛƴƛƎǳƴƎ ōŜƛ ŘŜƴ YŀǎǎŜƴ Ȋǳ ƎŜǿŅƘǊƭŜƛǎǘŜƴΣ Ƴǳǎǎ ŘƛŜ tǊǸŦǳƴƎǎŦǊƛǎǘ ǎƻǿƛŜ ŘƛŜ ŘŀƳƛǘ ŜƛƴƘŜǊƎŜπ
ƘŜƴŘŜ ±ŜǊǇŦƭƛŎƘǘǳƴƎ ȊǳǊ 5ŀǘŜƴŀǳŦōŜǿŀƘǊǳƴƎ ōŜƛ ŘŜƴ YŀǎǎŜƴ ǳƳ Ŝƛƴ WŀƘǊ ǾŜǊƭŅƴƎŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 
!ƴŘŜǊƴŦŀƭƭǎ ǿŅǊŜƴ ŦƛƴŀƴȊƛŜƭƭŜ {ŀƴƪǘƛƻƴŜƴ ƴƛŎƘǘ ƳŜƘǊ ŘǳǊŎƘǎŜǘȊōŀǊΦ 

  



 
 
 
 

{ŜƛǘŜ у 
 
 
 
 

{ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜ ŘŜǎ .YY 5ŀŎƘǾŜǊōŀƴŘ ŜΦ±Φ ǾƻƳ лоΦммΦнлнл ȊǳƳ 9ƴǘǿǳǊŦ ŜƛƴŜǎ 
DŜǎŜǘȊŜǎ ȊǳǊ ±ŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜ 
όDŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎπ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜǾŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎǎƎŜǎŜǘȊ ς Dt±Dύ 

LLΦ 5ŜǘŀƛƭƪƻƳƳŜƴǘƛŜǊǳƴƎ 

!ǊǘƛƪŜƭ м 

½ǳ bǊΦ мΥ Ϡ урŀ {D. ± {ƻƴŘŜǊǊŜƎŜƭǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ±ŜǊǘǊŀƎǎȊŀƘƴŅǊȊǘŜ ŀǳǎ !ƴƭŀǎǎ ŘŜǊ /h±L5πмфπ9Ǉƛπ
ŘŜƳƛŜ 
5ŀ ŘƛŜ /h±L5πмфπ±{ǘπ{ŎƘǳǘȊ± ȊǳƳ омΦ aŅǊȊ нлнм ŀǳǖŜǊ YǊŀŦǘ ǘǊƛǘǘΣ ǿƛǊŘ ŘƛŜ {ŎƘŀŦŦǳƴƎ ŜƛƴŜǊ 
wŜŎƘǘǎƎǊǳƴŘƭŀƎŜ ŦǸǊ ŘƛŜ ±ŜǊŜƛƴōŀǊǳƴƎŜƴ Ȋǳ ŘŜƴ wǸŎƪȊŀƘƭǳƴƎŜƴ ȊǿƛǎŎƘŜƴ ŘŜƴ YŀǎǎŜƴȊŀƘƴŅǊȊǘπ
ƭƛŎƘŜƴ ±ŜǊŜƛƴƛƎǳƴƎŜƴ ǳƴŘ ŘŜƴ YǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜƴ ōŜƎǊǸǖǘΦ hƘƴŜ ŜƛƴŜ ƎŜǎŜǘȊƭƛŎƘŜ wŜƎŜƭǳƴƎ ǿŅǊŜƴ 
ŜƴǘǎǘŀƴŘŜƴŜ wǸŎƪȊŀƘƭǳƴƎǎŀƴǎǇǊǸŎƘŜ ƎŜŦŅƘǊŘŜǘΦ 

½ǳ bǊΦ оΥ Ϡ мплŀ {D. ± {ŜƭŜƪǘƛǾǾŜǊǘǊŀƎƭƛŎƘŜ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎ 
5ƛŜ ǿŜƛǘǊŜƛŎƘŜƴŘŜƴ &ƴŘŜǊǳƴƎŜƴ ŘŜǎ Ϡ мплŀ {D. ± ōŜǿŜǊǘŜƴ ŘƛŜ .ŜǘǊƛŜōǎƪǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜƴ ƎǊǳƴŘπ
ǎŅǘȊƭƛŎƘ ǇƻǎƛǘƛǾΦ 5ƛŜ bŜǳǊŜƎŜƭǳƴƎŜƴ ŜǊƘǀƘŜƴ ŘŜƴ {ǇƛŜƭǊŀǳƳ ŦǸǊ ƎǳǘŜ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎǾŜǊǘǊŅƎŜ ŘŜǳǘπ
ƭƛŎƘ ǳƴŘ ŜōƴŜƴ ŘŜƴ ²ŜƎ ŦǸǊ ŜƛƴŜ ƛƴǘŜƎǊŀǘƛǾŜΣ ŀƴ ŘŜƴ tŀǘƛŜƴǘŜƴƛƴǘŜǊŜǎǎŜƴ ŀǳǎƎŜǊƛŎƘǘŜǘŜ ±ŜǊǎƻǊπ
ƎǳƴƎΦ 5ƛŜǎ Ǝƛƭǘ ŀǳŎƘ ŦǸǊ ŘƛŜ ƎŜǇƭŀƴǘŜƴ wŜƎŜƭǳƴƎŜƴ ȊǳǊ «ōŜǊŦǸƘǊǳƴƎ Ǿƻƴ LƴƴƻǾŀǘƛƻƴǎŦƻƴŘǎǇǊƻπ
ƧŜƪǘŜƴ ōȊǿΦ ŜƛƴȊŜƭƴŜƴ tǊƻƧŜƪǘŜƭŜƳŜƴǘŜƴ ƛƴ ŘƛŜ ǎŜƭŜƪǘƛǾǾŜǊǘǊŀƎƭƛŎƘŜ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎΦ  
5ƛŜ ±ŜǊƭŅƴƎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ CǊƛǎǘ ȊǳǊ «ōŜǊŦǸƘǊǳƴƎ ōȊǿΦ !ƴǇŀǎǎǳƴƎ Ǿƻƴ !ƭǘǾŜǊǘǊŅƎŜƴ ŀƴ ŘƛŜ ƴŜǳŜ 
wŜŎƘǘǎƎǊǳƴŘƭŀƎŜ ōƛǎ нлнп ƛǎǘ ŀǳŦƎǊǳƴŘ ŘŜǎ ŘŀƳƛǘ ǾŜǊōǳƴŘŜƴŜƴ ±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎǎŀǳŦǿŀƴŘŜǎ Ȋǳ ōŜπ
ƎǊǸǖŜƴΦ LƳ !ƭƭƎŜƳŜƛƴŜƴ ǿƛǊŘ ŘƛŜ wŜƎŜƭǳƴƎ ƛƳ {ƛƴƴŜ ŜƛƴŜǊ {ǘŅǊƪǳƴƎ ŘŜǊ aŀƴƛǇǳƭŀǘƛƻƴǎǸōŜǊǿŀπ
ŎƘǳƴƎ ōŜŦǸǊǿƻǊǘŜǘΦ  
5ƛŜ .ŜŀǳŦǘǊŀƎǳƴƎ 5ǊƛǘǘŜǊ ŦǸǊ .ŜǊŀǘǳƴƎǎπΣ YƻƻǊŘƛƴƛŜǊǳƴƎǎπ ǳƴŘ aŀƴŀƎŜƳŜƴǘƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ŘŜǊ 
[ŜƛǎǘǳƴƎǎŜǊōǊƛƴƎŜǊ ǳƴŘ ŘŜǊ YǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜƴ ƛǎǘ ǇǊƛƴȊƛǇƛŜƭƭ Ȋǳ ōŜƎǊǸǖŜƴΦ 9ǎ ǎƻƭƭǘŜ ƧŜŘƻŎƘ ŜǊƎŅƴȊǘ 
ǿŜǊŘŜƴΣ Řŀǎǎ .ŜǊŀǘǳƴƎǎƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ƛƴ .ŜȊǳƎ ŀǳŦ ŘƛŜ YƻŘƛŜǊǳƴƎǎǇǊŀȄƛǎ ŀǳǎƎŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴ ǎƛƴŘΦ .ƛǎπ
ƘŜǊ ƛǎǘ ƛƴ ŘŜƳ Ϡ мплŀ !ōǎΦ н {ŀǘȊ т {D. ± ƭŜŘƛƎƭƛŎƘ ƎŜǊŜƎŜƭǘΣ Řŀǎǎ ƪŜƛƴŜ ±ŜǊŜƛƴōŀǊǳƴƎŜƴ ǸōŜǊ 
ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ ±ŜǊƎǸǘǳƴƎŜƴ ŦǸǊ 5ƛŀƎƴƻǎŜƴ ƎŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ŘǸǊŦŜƴΦ .ŜǊŀǘǳƴƎǎƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴ 5Ǌƛǘπ
ǘŜǊ ƪǀƴƴǘŜƴ ƘƛƴƎŜƎŜƴ ȊǳǊ YƻŘƛŜǊōŜŜƛƴŦƭǳǎǎǳƴƎ ƳƛǎǎōǊŀǳŎƘǘ ǿŜǊŘŜƴΦ  
 
aǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴ ȊǳǊ 9ƛƴōŜȊƛŜƘǳƴƎ ŀƴŘŜǊŜǊ {ƻȊƛŀƭǾŜǊǎƛŎƘŜǊǳƴƎǎǘǊŅƎŜǊ ōŜƎǊǸǖŜƴ ŘƛŜ .ŜǘǊƛŜōǎπ
ƪǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜƴ ŀƭǎ ǿƛŎƘǘƛƎŜƴ {ŎƘǊƛǘǘ Ƙƛƴ Ȋǳ ŜƛƴŜǊ ±ŜǊȊŀƘƴǳƴƎ ŘŜǊ {ƻȊƛŀƭƎŜǎŜǘȊōǸŎƘŜǊ ǳƴŘ ±ŜǊπ
ƳŜƛŘǳƴƎ Ǿƻƴ {ŜƪǘƻǊŜƴōǊǸŎƘŜƴΦ !ƭƭŜǊŘƛƴƎǎ ƛǎǘ ƪƭŀǊȊǳǎǘŜƭƭŜƴΣ Řŀǎǎ ŜƛƴŜ ǎƻƭŎƘŜ wŜƎŜƭǳƴƎ ƴƛŎƘǘ 
ŘŀȊǳ ŦǸƘǊǘΣ Řŀǎǎ ŘƛŜ YǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜƴ ǾŜǊǎƛŎƘŜǊǳƴƎǎŦǊŜƳŘŜ [ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ŦƛƴŀƴȊƛŜǊŜƴΦ  
 
5ŀǎ YƻǎǘŜƴŜǊǎǘŀǘǘǳƴƎǎǾŜǊŦŀƘǊŜƴ ƴŀŎƘ Ϡ мо {D. ± Ƙŀǘ ǎƛŎƘ ŦǸǊ ŜƛƴŜ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜ ǳƴŘ ōŜŘŀǊŦǎƎŜπ
ǊŜŎƘǘŜ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ƛƴ 9ƛƴȊŜƭŦŅƭƭŜƴ ŘǳǊŎƘ ƴƛŎƘǘ ȊǳƎŜƭŀǎǎŜƴŜ [ŜƛǎǘǳƴƎǎŜǊōǊƛƴƎŜǊ ōŜǿŅƘǊǘΦ 5ƛŜ .Ŝπ
ǘǊƛŜōǎƪǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜƴ ōŜƎǊǸǖŜƴ ŘŜƴƴƻŎƘ ŘƛŜ aǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘΣ ŘƛŜ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎ Ǿƻƴ 9ƛƴȊŜƭŦŅƭƭŜƴ 
ŘǳǊŎƘ ƴƛŎƘǘ ȊǳƎŜƭŀǎǎŜƴŜ [ŜƛǎǘǳƴƎǎŜǊōǊƛƴƎŜǊ ƛƴ ŜƛƴŜƳ ±ŜǊǘǊŀƎ Ȋǳ ōǸƴŘŜƭƴΦ CǊŀƎƭƛŎƘ ƛǎǘ ƧŜŘƻŎƘΣ 
ƻō ŘŜǊ Ϡ мплŀ {D. ± ƘƛŜǊŦǸǊ ŘŜƴ ǊƛŎƘǘƛƎŜƴ wŀƘƳŜƴ ōƛŜǘŜǘΦ {ŅƳǘƭƛŎƘŜ ŘƻǊǘ ōŜƎǊǸƴŘŜǘŜƴ 9ǊŦƻǊπ
ŘŜǊƴƛǎǎŜΣ ǿƛŜ 5ŀǘŜƴǘǊŅƎŜǊŀǳǎǘŀǳǎŎƘΣ .ŜǊŜƛƴƛƎǳƴƎΣ ²ƛǊǘǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘƪŜƛǘǎƴŀŎƘǿŜƛǎ ŜǘŎΦ ƪǀƴƴŜƴ ƛƴ 



 
 
 
 

{ŜƛǘŜ ф 
 
 
 
 

{ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜ ŘŜǎ .YY 5ŀŎƘǾŜǊōŀƴŘ ŜΦ±Φ ǾƻƳ лоΦммΦнлнл ȊǳƳ 9ƴǘǿǳǊŦ ŜƛƴŜǎ 
DŜǎŜǘȊŜǎ ȊǳǊ ±ŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜ 
όDŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎπ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜǾŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎǎƎŜǎŜǘȊ ς Dt±Dύ 

ǎƻƭŎƘŜƴ ±ŜǊǘǊŀƎǎƪƻƴǎǘŜƭƭŀǘƛƻƴŜƴ ƴƛŎƘǘ ŜǊŦǸƭƭǘ ǿŜǊŘŜƴΦ !ǳŎƘ ƛǎǘ ŘŜǊ ōǸǊƻƪǊŀǘƛǎŎƘŜ !ǳŦǿŀƴŘ Ŝƛπ
ƴŜǎ ±ŜǊǘǊŀƎǎŀōǎŎƘƭǳǎǎŜǎ ƴŀŎƘ Ϡ мплŀ ŦǸǊ 9ƛƴȊŜƭŦŅƭƭŜ ƎǊƻǖΦ  
9ǎ ōƭŜƛōǘ Ȋǳ ǇǊǸŦŜƴΣ ƻō ƘƛŜǊ ƎƎŦΦ ŜƛƴŜ ƴŜǳŜ ƎŜǎŜǘȊƭƛŎƘŜ DǊǳƴŘƭŀƎŜ Ȋǳ ǎŎƘŀŦŦŜƴ ƛǎǘΦ !ǳǎȊǳǎŎƘƭƛŜπ
ǖŜƴ ƛǎǘ ŘŀōŜƛΣ Řŀǎǎ ȊǳƎŜƭŀǎǎŜƴŜƴ [ŜƛǎǘǳƴƎǎŜǊōǊƛƴƎŜǊƴ Ŝƛƴ !ƴǊŜƛȊ ƎŜǎŜǘȊǘ ǿƛǊŘΣ ǎƛŎƘ ŘŜƴ ƪƻƭƭŜƪπ
ǘƛǾǾŜǊǘǊŀƎƭƛŎƘŜƴ wŜƎŜƭǳƴƎŜƴ Ȋǳ ŜƴǘȊƛŜƘŜƴΣ ǳƳ [ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ǳƴǘŜǊ ŦǸǊ ǎƛŜ ƭǳƪǊŀǘƛǾŜǊŜƴ YƻƴŘƛǘƛƻπ
ƴŜƴ Ȋǳ ŜǊōǊƛƴƎŜƴΦ 5ŀƳƛǘ ǿǸǊŘŜ ǎƛŎƘ ŘƛŜ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ŦǸǊ ŘƛŜ ±ŜǊǎƛŎƘŜǊǘŜƴƎŜƳŜƛƴǎŎƘŀŦǘ ŀƭǎ Dŀƴπ
ȊŜǎ ǾŜǊǎŎƘƭŜŎƘǘŜǊƴΦ 

½ǳ bǊΦ уΥ Ϡ нпн !ōǎΦ м {Φ п {D. ± !ƴǇŀǎǎǳƴƎ ŘŜǎ ½ǳǎŀǘȊōŜƛǘǊŀƎǎǎŀǘȊŀƴǇŀǎǎǳƴƎǎǾŜǊōƻǘŜǎ 
.ƛǎƭŀƴƎ ŘǸǊŦŜƴ YǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜƴ ƛƘǊŜƴ ½ǳǎŀǘȊōŜƛǘǊŀƎǎǎŀǘȊ ƴƛŎƘǘ ŀƴƘŜōŜƴΣ ǎƻ ƭŀƴƎŜ ǎƛŜ ƎŜƳŅǖ ŘŜƴ 
ƭŜǘȊǘŜƴ ǾƛŜǊǘŜƭƧŅƘǊƭƛŎƘŜƴ wŜŎƘƴǳƴƎǎŜǊƎŜōƴƛǎǎŜƴ ǸōŜǊ CƛƴŀƴȊǊŜǎŜǊǾŜƴ ǾŜǊŦǸƎŜƴΣ ŘƛŜ ŜƛƴŜ aƻπ
ƴŀǘǎŀǳǎƎŀōŜ ǸōŜǊǎǘŜƛƎŜƴΦ aƛǘ ŘŜǊ bŜǳǊŜƎŜƭǳƴƎ ǿƛǊŘ ŘƛŜǎŜ {ŎƘǿŜƭƭŜ ŀǳŦ Řŀǎ лΣуπCŀŎƘŜ ŜƛƴŜǊ 
aƻƴŀǘǎŀǳǎƎŀōŜ ŦŜǎǘƎŜƭŜƎǘΦ 5ŀƳƛǘ ŘǸǊŦŜƴ ŘƛŜ YǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜƴ ƪǸƴŦǘƛƎ ƛƘǊŜƴ ½ǳǎŀǘȊōŜƛǘǊŀƎǎǎŀǘȊ 
ŜǊǎǘ ŀƴƘŜōŜƴΣ ǿŜƴƴ ƛƘǊŜ CƛƴŀƴȊǊŜǎŜǊǾŜƴ Řŀǎ лΣуπCŀŎƘŜ ŜƛƴŜǊ aƻƴŀǘǎŀǳǎƎŀōŜ ǳƴǘŜǊǎŎƘǊŜƛǘŜƴΦ 
 
5ƛŜ .ŜǘǊƛŜōǎƪǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜƴ ƭŜƘƴŜƴ ŘƛŜǎŜ wŜƎŜƭǳƴƎ ŀƭǎ ƴƛŎƘǘ ǎŀŎƘƎŜǊŜŎƘǘ ŀōΦ {ƛŜ ǾŜǊǎŎƘŅǊŦǘ ŘƛŜ 
CƻƭƎŜƴ ŘŜǊ ƎŜǇƭŀƴǘŜƴ !ōŦǸƘǊǳƴƎ Ǿƻƴ CƛƴŀƴȊǊŜǎŜǊǾŜƴ ƛƴ ŘŜƴ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎŦƻƴŘǎΣ Řŀ ǎƛŜ ŘŜƴ YǊŀƴπ
ƪŜƴƪŀǎǎŜƴ ŘŜ ŦŀŎǘƻ ŘƛŜ aǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘ ƴƛƳƳǘΣ ƛƘǊŜƴ ½ǳǎŀǘȊōŜƛǘǊŀƎǎǎŀǘȊ ȊǳƳ мΦ WŀƴǳŀǊ нлнм ŀƴ ŘƛŜ 
ŀƪǘǳŜƭƭŜ CƛƴŀƴȊǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ǳƴŘ ŘƛŜ Ƴƛǘ ŘŜƳ ǾƻǊƭƛŜƎŜƴŘŜƴ 9ƴǘǿǳǊŦ ōŜŀōǎƛŎƘǘƛƎǘŜƴ &ƴŘŜǊǳƴƎŜƴ ŀƴπ
ȊǳǇŀǎǎŜƴΦ 5ŀƴƴ ƎƎŦΦ ǳƴǘŜǊƧŅƘǊƛƎ ŜǊŦƻǊŘŜǊƭƛŎƘŜ !ƴǇŀǎǎǳƴƎŜƴ ŘŜǎ ½ǳǎŀǘȊōŜƛǘǊŀƎǎǎŀǘȊŜǎ ǿŜǊŘŜƴ 
ōǳƴŘŜǎǳƴƳƛǘǘŜƭōŀǊŜƴ YǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜƴ ȊǳŘŜƳ ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ ȊǳǎǘŅƴŘƛƎŜ !ǳŦǎƛŎƘǘ ƴǳǊ ǎŜƘǊ ȊǳǊǸŎƪƘŀƭπ
ǘŜƴŘ ƎŜƴŜƘƳƛƎǘΦ  
 
5ƛŜ bŜǳǊŜƎŜƭǳƴƎ ƛǎǘ ǎƻƳƛǘ Ȋǳ ǎǘǊŜƛŎƘŜƴΦ !ƴ ŘŜǊ ōƛǎƘŜǊƛƎŜƴ {ŎƘǿŜƭƭŜ ƛǎǘ ŦŜǎǘȊǳƘŀƭǘŜƴΦ {ƻƭƭǘŜ ŘŜǊ 
DŜǎŜǘȊƎŜōŜǊ ŀƴ ŘŜǊ ŀōƎŜǎŜƴƪǘŜƴ {ŎƘǿŜƭƭŜ ŘŜƴƴƻŎƘ ŦŜǎǘƘŀƭǘŜƴ ǿƻƭƭŜƴΣ ǎƻ ƛǎǘ ŦƻƭƎŜƴŘŜ &ƴŘŜπ
ǊǳƴƎ ǾƻǊȊǳǎŜƘŜƴΥ Lǎǘ ƛƳ wŀƘƳŜƴ ŘŜǊ IŀǳǎƘŀƭǘǎǇƭŀƴǳƴƎ ŦǸǊ Řŀǎ WŀƘǊ нлнм ōŜǊŜƛǘǎ ŜǊƪŜƴƴōŀǊΣ 
Řŀǎǎ ŘƛŜ aƛƴŘŜǎǘǊǸŎƪƭŀƎŜ Ǿƻƴ лΣн aƻƴŀǘǎŀǳǎƎŀōŜƴ ǾƻǊŀǳǎǎƛŎƘǘƭƛŎƘ ǳƴǘŜǊǎŎƘǊƛǘǘŜƴ ǿƛǊŘΣ ǎƻƭƭǘŜ 
ŜƛƴŜ ½ǳǎŀǘȊōŜƛǘǊŀƎǎǎŀǘȊŀƴǇŀǎǎǳƴƎ ōŜǊŜƛǘǎ ȊǳƳ мΦ WŀƴǳŀǊ нлнм ŜǊƳǀƎƭƛŎƘǘ ǿŜǊŘŜƴΣ ǎŜƭōǎǘ ǿŜƴƴ 
ƴŀŎƘ ŘŜƳ 9ǊƎŜōƴƛǎ ŘŜǊ ƭŜǘȊǘŜƴ vǳŀǊǘŀƭǎǎǘŀǘƛǎǘƛƪ όY± пр LLL нлнлύ мΣ л ōȊǿΦ лΣу aƻƴŀǘǎŀǳǎƎŀōŜƴ 
ƴƛŎƘǘ ǳƴǘŜǊǎŎƘǊƛǘǘŜƴ ǎƛƴŘΦ  

½ǳ bǊΦ фΥ Ϡ нсл !ōǎΦ н {Φ м ǳƴŘ н !ōǎŜƴƪǳƴƎ ŘŜǊ ƎŜǎŜǘȊƭƛŎƘŜƴ hōŜǊƎǊŜƴȊŜ ŦǸǊ .ŜǘǊƛŜōǎƳƛǘǘŜƭ 
5ƛŜ ƎŜǎŜǘȊƭƛŎƘŜ hōŜǊƎǊŜƴȊŜ ŦǸǊ .ŜǘǊƛŜōǎƳƛǘǘŜƭ ǿƛǊŘ Ƴƛǘ ŘŜǊ ǾƻǊƎŜǎŜƘŜƴŜƴ wŜƎŜƭǳƴƎ ŀǳŦ Řŀǎ лΣуπ
CŀŎƘŜ ŜƛƴŜǊ ŘǳǊŎƘǎŎƘƴƛǘǘƭƛŎƘŜƴ aƻƴŀǘǎŀǳǎƎŀōŜ ŜƛƴŜǊ YŀǎǎŜ ŀōƎŜǎŜƴƪǘΦ 5ƛŜ Ƴƛǘ ŘŜƳ DY±π±9D 
ŜƛƴƎŜŦǸƘǊǘŜƴ wŜƎŜƭǳƴƎŜƴΣ ƎŜƳŅǖ ŘŜǊŜǊ CƛƴŀƴȊǊŜǎŜǊǾŜƴ ƛƴƴŜǊƘŀƭō Ǿƻƴ ŘǊŜƛ IŀǳǎƘŀƭǘǎƧŀƘǊŜƴ ŀōπ
ȊǳǎŎƘƳŜƭȊŜƴ ǎƛƴŘΣ ƎǊŜƛŦǘ ǎƻƳƛǘ ƪǸƴŦǘƛƎ ōŜǊŜƛǘǎ ōŜƛ «ōŜǊǎŎƘǊŜƛǘŜƴ ŜƛƴŜǊ wŜǎŜǊǾŜΣ ŘƛŜ ŘŜƳ лΣуπ
CŀŎƘŜƴ ǳƴŘ ƴƛŎƘǘ ǿƛŜ ōƛǎƘŜǊ ŘŜƳ мΣлπCŀŎƘŜƴ ŜƛƴŜǊ ŘǳǊŎƘǎŎƘƴƛǘǘƭƛŎƘŜƴ aƻƴŀǘǎŀǳǎƎŀōŜ Ŝƴǘπ
ǎǇǊƛŎƘǘΦ 
 



 
 
 
 

{ŜƛǘŜ мл 
 
 
 
 

{ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜ ŘŜǎ .YY 5ŀŎƘǾŜǊōŀƴŘ ŜΦ±Φ ǾƻƳ лоΦммΦнлнл ȊǳƳ 9ƴǘǿǳǊŦ ŜƛƴŜǎ 
DŜǎŜǘȊŜǎ ȊǳǊ ±ŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜ 
όDŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎπ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜǾŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎǎƎŜǎŜǘȊ ς Dt±Dύ 

bŀŎƘ !ǳŦŦŀǎǎǳƴƎ ŘŜǊ .ŜǘǊƛŜōǎƪǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜƴ ǾŜǊǎŎƘŅǊŦǘ ŘƛŜ ǾƻǊƎŜǎŜƘŜƴŜ wŜƎŜƭǳƴƎ ŘƛŜ !ǳǎǿƛǊπ
ƪǳƴƎŜƴ ŘŜǊ ǾƻǊƎŜǎŜƘŜƴŜƴ «ōŜǊǘǊŀƎǳƴƎ Ǿƻƴ CƛƴŀƴȊǊŜǎŜǊǾŜƴ ŘŜǊ YǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜƴ ƛƴ ŘŜƴ DŜǎǳƴŘπ
ƘŜƛǘǎŦƻƴŘǎΦ LƳ {ƛƴƴŜ ŀǳǎǊŜƛŎƘŜƴŘŜǊ CƛƴŀƴȊǊŜǎŜǊǾŜƴ ŘŜǊ YǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜƴΣ ǳƳ π ǎǇŜȊƛŜƭƭ ōŜƛ ƪƭŜƛƴŜπ
ǊŜƴ YǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜƴ π ŦǸǊ IŜǊŀǳǎŦƻǊŘŜǊǳƴƎŜƴ ƻŘŜǊ ǘŜǳǊŜ [ŜƛǎǘǳƴƎǎŦŅƭƭŜ ƎŜǿŀǇǇƴŜǘ Ȋǳ ǎŜƛƴ όǎƛŜƘŜ 
ŀǳŎƘ !ǳǎŦǸƘǊǳƴƎŜƴ Ȋǳ bǊΦ ммύΣ ƛǎǘ ŀƴ ŘŜǊ ōƛǎƘŜǊƛƎŜƴ wŜƎŜƭǳƴƎ ōȊǿΦ {ŎƘǿŜƭƭŜ Ǿƻƴ ŜƛƴŜǊ aƻƴŀǘǎπ
ŀǳǎƎŀōŜ ŦŜǎǘȊǳƘŀƭǘŜƴΦ 

½ǳ bǊΦ ммΥ Ϡ нтн {ƻƴŘŜǊǊŜƎŜƭǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎŦƻƴŘǎ ƛƴ нлнм 
5ƛŜ .ŜǘǊƛŜōǎƪǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜƴ ƪǊƛǘƛǎƛŜǊŜƴ ŘŜƴ Ƴƛǘ wŜƎŜƭǳƴƎ ƎŜǇƭŀƴǘŜƴ 9ƛƴƎǊƛŦŦ ƛƴ ŘƛŜ CƛƴŀƴȊǊŜǎŜǊπ
ǾŜƴ ŘŜǊ YǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜƴΦ 5ŀ ŘŜǊ {ǇƛŜƭǊŀǳƳ ŦǸǊ .ŜƛǘǊŀƎǎǎŀǘȊŀƴǇŀǎǎǳƴƎŜƴ ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ {ƻȊƛŀƭƎŀǊŀƴπ
ǘƛŜ ōŜƎǊŜƴȊǘ ƛǎǘΣ ǎƻƭƭŜƴ CƛƴŀƴȊƛŜǊǳƴƎǎƭǸŎƪŜƴ Ȋǳ ƎǊƻǖŜƴ ¢ŜƛƭŜƴ ŘǳǊŎƘ ŜƛƴŜ {ƻȊƛŀƭƛǎƛŜǊǳƴƎ ŘŜǊ ŀǳǎ 
.ŜƛǘǊŅƎŜƴ ŘŜǊ ƎŜǎŜǘȊƭƛŎƘ ±ŜǊǎƛŎƘŜǊǘŜƴ ǳƴŘ ƛƘǊŜǊ !ǊōŜƛǘƎŜōŜǊ ƎŜōƛƭŘŜǘŜƴ wǸŎƪƭŀƎŜƴ ƎŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴ 
ǿŜǊŘŜƴΦ 5ƛŜǎ ǎǘŜƭƭǘ ŜƛƴŜƴ ƳŀǎǎƛǾŜƴ 9ƛƴƎǊƛŦŦ ƛƴ ŘƛŜ CƛƴŀƴȊŀǳǘƻƴƻƳƛŜ ŘŜǊ YǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜƴ ǳƴŘ ƛƴ 
ŘƛŜ !ǳǘƻƴƻƳƛŜ ŘŜǊ {ŜƭōǎǘǾŜǊǿŀƭǘǳƴƎ ŘŀǊ ǳƴŘ ǿƛǊŘ ŘŀƳƛǘ ŀōƎŜƭŜƘƴǘΦ IƛŜǊ ǿŜǊŘŜƴ YǊŀƴƪŜƴƪŀǎπ
ǎŜƴ ōŜǎǘǊŀŦǘΣ ŘƛŜ ƛƴ ŘŜǊ ±ŜǊƎŀƴƎŜƴƘŜƛǘ ǎƻƭƛŘŜ ƎŜǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘŜǘ ƘŀōŜƴΦ  
 
5ƛŜ wŜƎŜƭǳƴƎŜƴ ǎǘŜƘŜƴ ȊǳŘŜƳ ƛƳ ²ƛŘŜǊǎǇǊǳŎƘ Ȋǳ CŜǎǘƭŜƎǳƴƎŜƴ ŘŜǎ DY±πCYD ǳƴŘ ŀƴŘŜǊŜƴ ŜǊǎǘ 
ƛƴ ŘƛŜǎŜǊ [ŜƎƛǎƭŀǘǳǊǇŜǊƛƻŘŜ ŜǊŦƻƭƎǘŜƴ &ƴŘŜǊǳƴƎŜƴ ƛƴ ŘŜǊ DY±πCƛƴŀƴȊǾŜǊŦŀǎǎǳƴƎΣ Ŝǘǿŀ ǸōŜǊ Řŀǎ 
DY±π±9DΦ ½ǳŘŜƳ ǿƛǊŦǘ ŘŜǊ ƎŜǿŅƘƭǘŜ {ǘƛŎƘǘŀƎ олΦ Wǳƴƛ нлнл ȊŀƘƭǊŜƛŎƘŜ CǊŀƎŜƴ ŀǳŦΣ ŘƛŜ ƎŜƪƭŅǊǘ 
ǿŜǊŘŜƴ ƳǸǎǎŜƴΦ {ƻ ǎƛƴŘ YǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜƴ Ŝǘǿŀ ±ŜǊǇŦƭƛŎƘǘǳƴƎŜƴ ŜƛƴƎŜƎŀƴƎŜƴΣ ŘƛŜ ǎƛŎƘ ƴƻŎƘ ƴƛŎƘǘ 
ƛƴ ŘŜƳ ±ŜǊƳǀƎŜƴ ȊǳƳ {ǘŀƴŘ ŘŜǊ Y± пр LL нлнл ǿƛŘŜǊǎǇƛŜƎŜƭƴΦ 
 
{ƻƭƭ Ŝƛƴ !ōŦǸƘǊŜƴ Ǿƻƴ wŜǎŜǊǾŜƴ ƛƴ ŘŜƴ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎŦƻƴŘǎ ƭŜƛǎǘǳƴƎǎƎŜǊŜŎƘǘ ŀǳǎƎŜǎǘŀƭǘŜǘ ǎŜƛƴΣ 
Ƴǳǎǎ ŘƛŜ CƛƴŀƴȊǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘŜǊ YǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜ ŘŀǊǸōŜǊ Ƙƛƴŀǳǎ ŘƛŦŦŜǊŜƴȊƛŜǊǘ ōŜǘǊŀŎƘǘŜǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 
9ƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘ ǿŅǊŜ Ȋǳ ǇǊǸŦŜƴΣ ǿƛŜ Ƴƛǘ YǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜƴ ǳƳȊǳƎŜƘŜƴ ƛǎǘΣ ŘƛŜ ƛƳ ŜǊǎǘŜƴ IŀƭōƧŀƘǊ 
нлнл ŜƛƴŜƴ ōŜǎƻƴŘŜǊǎ ƘƻƘŜƴ ½ǳǎŀǘȊōŜƛǘǊŀƎǎǎŀǘȊ ŜǊƘƻōŜƴ ƘŀōŜƴΣ ǳƳ ŀǳŦ ŘƛŜǎŜƳ ²ŜƎŜ ƎŜǎŜǘȊπ
ƭƛŎƘ ŜǊŦƻǊŘŜǊƭƛŎƘŜ ŦƛƴŀƴȊƛŜƭƭŜ wǸŎƪƭŀƎŜƴ Ȋǳ ōƛƭŘŜƴΦ 5ǳǊŎƘ ŘƛŜ Ȋǳ ŜǊǿŀǊǘŜƴŘŜ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ƛƳ 
ȊǿŜƛǘŜƴ IŀƭōƧŀƘǊ нлнл ǎǘŜƘǘ Ȋǳ ōŜŦǸǊŎƘǘŜƴΣ Řŀǎǎ ŜƛƴŜ ±ŜǊƳǀƎŜƴǎŀōǎŎƘƳŜƭȊǳƴƎ ŀǳŦ .ŀǎƛǎ ŘŜǊ 
9ǊƎŜōƴƛǎǎŜ ȊǳƳ олΦ Wǳƴƛ нлнл Ȋǳ ŜƛƴŜǊ ¦ƴǘŜǊǎŎƘǊŜƛǘǳƴƎ ŘŜǊ ƎŜǎŜǘȊƭƛŎƘ ƎŜŦƻǊŘŜǊǘŜƴ aƛƴŘŜǎǘπ
ǊǸŎƪƭŀƎŜ όнл҈ ŜƛƴŜǊ ŘǳǊŎƘǎŎƘƴƛǘǘƭƛŎƘŜƴ aƻƴŀǘǎŀǳǎƎŀōŜύ ȊǳƳ омΦ 5ŜȊŜƳōŜǊ нлнл ōȊǿΦ LƳ 
[ŀǳŦŜ ŘŜǎ WŀƘǊŜǎ нлнм ŦǸƘǊŜƴ ƪǀƴƴǘŜΦ 
 
5ƛŜ ƎŜǎŜǘȊƭƛŎƘŜƴ YǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜƴ ōŜƴǀǘƛƎŜƴ ŀǳǎǊŜƛŎƘŜƴŘŜ wǸŎƪƭŀƎŜƴΣ ǳƳ ŀǳŦ IŜǊŀǳǎŦƻǊŘŜǊǳƴπ
ƎŜƴΣ Ŝǘǿŀ ƛƴ .ŜȊǳƎ ŀǳŦ ŘƛŜ /ƻǊƻƴŀπtŀƴŘŜƳƛŜ ƻŘŜǊ ŘƛŜ ȊǳƪǳƴŦǘǎŦŜǎǘŜ ²ŜƛǘŜǊŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ǳƴǎŜπ
ǊŜǎ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǿŜǎŜƴǎΣ ǾƻǊōŜǊŜƛǘŜǘ Ȋǳ ǎŜƛƴΦ 5ƛŜǎ ǿƛǊŘ ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ bŜǳǊŜƎŜƭǳƴƎŜƴ ŘŜǎ DY±πCYD 
ƴƻŎƘ ōŜŘŜǳǘǎŀƳŜǊΣ Řŀ ǎŎƘƴŜƭƭŜ ǳƴŘ ǳƴōǸǊƻƪǊŀǘƛǎŎƘŜ CƛƴŀƴȊƘƛƭŦŜƴ ς ŜƴǘǿŜŘŜǊ ŘƛǊŜƪǘ ȊǿƛǎŎƘŜƴ 
ŜƛƴȊŜƭƴŜƴ YǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜƴ ƻŘŜǊ ƛƴƴŜǊƘŀƭō ŘŜǊ ŜƛƴȊŜƭƴŜƴ YŀǎǎŜƴŀǊǘŜƴ ς ȊǳǊ .ŜƎŜƎƴǳƴƎ ƪǳǊȊŦǊƛǎπ
ǘƛƎ ŀǳŦǘǊŜǘŜƴŘŜǊ ŦƛƴŀƴȊƛŜƭƭŜǊ 9ƴƎǇŅǎǎŜ ƴƛŎƘǘ ƳŜƘǊ ȊǳƭŅǎǎƛƎ ǎƛƴŘΦ .Ŝƛ ǘǊŀŘƛǘƛƻƴŜƭƭŜƴ YǊŀƴƪŜƴƪŀǎπ
ǎŜƴ ƛǎǘ ȊǳŘŜƳ Ȋǳ ōŜŀŎƘǘŜƴΣ Řŀǎǎ Řŀǎ ¢ǊŅƎŜǊǳƴǘŜǊƴŜƘƳŜƴ DŜŦŀƘǊ ƭŅǳŦǘΣ ōŜƛ ƴƛŎƘǘ ŀǳǎǊŜƛŎƘŜƴŘŜƴ 



 
 
 
 

{ŜƛǘŜ мм 
 
 
 
 

{ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜ ŘŜǎ .YY 5ŀŎƘǾŜǊōŀƴŘ ŜΦ±Φ ǾƻƳ лоΦммΦнлнл ȊǳƳ 9ƴǘǿǳǊŦ ŜƛƴŜǎ 
DŜǎŜǘȊŜǎ ȊǳǊ ±ŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜ 
όDŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎπ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜǾŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎǎƎŜǎŜǘȊ ς Dt±Dύ 

CƛƴŀƴȊǊŜǎŜǊǾŜƴ ƛƴ ŘƛŜ IŀŦǘǳƴƎ Ȋǳ ƎŜǊŀǘŜƴΦ 9ǎ ŜǊǎŎƘŜƛƴǘ ƛƴǎƻŦŜǊƴ ƴƛŎƘǘ ƴŀŎƘǾƻƭƭȊƛŜƘōŀǊΣ ǿŀǊǳƳ 
ŘƛŜǎŜ YǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜƴ ƛƴ ŘƛŜ ǾƻǊƎŜǎŜƘŜƴŜ «ōŜǊǘǊŀƎǳƴƎ Ǿƻƴ ±ŜǊƳǀƎŜƴ ƛƴ ŘŜƴ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎŦƻƴŘǎ 
ŜƛƴōŜȊƻƎŜƴ ǿŜǊŘŜƴΦ 
 
Lƴ ōŜǎƻƴŘŜǊŜƳ aŀǖŜ ǿǸǊŘŜ ǎƛŎƘ ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ ŀƴƎŜǎǘǊŜōǘŜ ±ŜǊƳǀƎŜƴǎŀōǎŎƘƳŜƭȊǳƴƎ Řŀǎ wƛǎƛƪƻ 
ōŜƛ ƪƭŜƛƴŜǊŜƴ YŀǎǎŜƴΣ ŘǳǊŎƘ Řŀǎ ƳǀƎƭƛŎƘŜ !ǳŦǘǊŜǘŜƴ ǘŜǳǊŜǊ [ŜƛǎǘǳƴƎǎŦŅƭƭŜ ƛƴ ŦƛƴŀƴȊƛŜƭƭŜ .Ŝπ
ŘǊŅƴƎƴƛǎ Ȋǳ ƎŜǊŀǘŜƴΣ ƳŀǖƎŜōƭƛŎƘ ŜǊƘǀƘŜƴΦ !ƴŘŜǊǎ ŀƭǎ ŘƛŜ .ŜƎǊǸƴŘǳƴƎ ŘƛŜǎ ŘŀǊǎǘŜƭƭǘΣ ǎŜƘŜƴ ŘƛŜ 
.ŜǘǊƛŜōǎƪǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜƴ ǎƻƳƛǘ ŘǳǊŎƘŀǳǎ ƎŜǿƛŎƘǘƛƎŜ DǊǸƴŘŜΣ ŘƛŜ ǎǇŜȊƛŜƭƭŜ {ƛǘǳŀǘƛƻƴ ƪƭŜƛƴŜǊŜǊ 
YǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜƴ ōŜǎƻƴŘŜǊǎ Ȋǳ ōŜǊǸŎƪǎƛŎƘǘƛƎŜƴΦ 5ŜǊ Ƴƛǘ ŘŜƳ DY±πCYD ŜƛƴƎŜŦǸƘǊǘŜ wƛǎƛƪƻǇƻƻƭ 
ƘƛƭŦǘ ȊǿŀǊ ŀƴ ŘƛŜǎŜǊ {ǘŜƭƭŜΣ ǿŜƎŜƴ ŘŜǊ ŦŜƘƭŜƴŘŜƴ ¦ƳǎŜǘȊǳƴƎ ƛƳ ǎƻƎΦ !ōǎŎƘƭŀƎǎǾŜǊŦŀƘǊŜƴ ŀōŜǊ 
ƭŜƛŘŜǊ ƴǳǊ ǎǘŀǊƪ ȊŜƛǘǾŜǊǎŜǘȊǘΦ  
 
{ƻƭƭǘŜ ŘŜǊ DŜǎŜǘȊƎŜōŜǊ ŀƴ ŜƛƴŜǊ wŜƎŜƭǳƴƎ ȊǳǊ «ōŜǊǘǊŀƎǳƴƎ ŘŜǊ YǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜƴǾŜǊƳǀƎŜƴ ƛƴ ŘŜƴ 
DŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎŦƻƴŘǎ ŦŜǎǘƘŀƭǘŜƴΣ ǳƳ ŘŀƳƛǘ ŘƛŜ Ȋǳ ŜǊǿŀǊǘŜƴŘŜƴ CŜƘƭōŜǘǊŅƎŜ Ȋǳ ƳƛƴŘŜǊƴΣ ǎƻƭƭǘŜ Řŀπ
ƘŜǊ ŘƛŜ ǳƴǘŜƴǎǘŜƘŜƴŘŜ wŜƎŜƭǳƴƎ ȊǳƳ ȊƛŜƭƎŜƴŀǳŜƴ {ŎƘǳǘȊ ƪƭŜƛƴŜǊ YŀǎǎŜƴ ǳƴōŜŘƛƴƎǘ ŜǊƎŅƴȊǘ 
ǿŜǊŘŜƴΦ  
 
YǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜƴ Ƴƛǘ ǿŜƴƛƎŜǊ ŀƭǎ рлΦллл aƛǘƎƭƛŜŘŜǊƴ ōŜƴǀǘƛƎŜƴ ȊǳǊ {ƛŎƘŜǊǎǘŜƭƭǳƴƎ ƛƘǊŜǊ [Ŝƛǎπ
ǘǳƴƎǎŦŅƘƛƎƪŜƛǘ ƛƳ ±ŜǊƎƭŜƛŎƘ Ȋǳ ŘŜƴ ǸōǊƛƎŜƴ YǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜƴ ƘǀƘŜǊŜ wǸŎƪƭŀƎŜƴΣ ƛƴǎōŜǎƻƴŘŜǊŜ ǳƳ 
IƻŎƘƪƻǎǘŜƴŦŅƭƭŜ ƻŘŜǊ ƘƻŎƘǇǊŜƛǎƛƎŜ !ǊȊƴŜƛƳƛǘǘŜƭǘƘŜǊŀǇƛŜƴ ŦƛƴŀƴȊƛŜǊŜƴ Ȋǳ ƪǀƴƴŜƴΦ 5ƛŜǎŜƳ ¦Ƴπ
ǎǘŀƴŘ ǿǳǊŘŜ ŘŜǊ DŜǎŜǘȊƎŜōŜǊ ōŜǊŜƛǘǎ ƛƳ wŀƘƳŜƴ ŘŜǎ DY±π±ŜǊǎƛŎƘŜǊǘŜƴŜƴǘƭŀǎǘǳƴƎǎƎŜǎŜǘȊŜǎ 
όDY±π±9Dύ ƎŜǊŜŎƘǘΣ ƛƴ ŘŜƳ ŜǊ ŦǸǊ ŘƛŜǎŜ YǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜƴ ŜƛƴŜ ŀōǿŜƛŎƘŜƴŘŜ hōŜǊƎǊŜƴȊŜ ȊǳƳ !ōπ
ōŀǳ ŘŜǊ wǸŎƪƭŀƎŜƴ ŦŜǎǘƎŜƭŜƎǘ ƘŀǘΣ ŘƛŜ ŀǳŦ !ƴǘǊŀƎ ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ ȊǳǎǘŅƴŘƛƎŜ !ǳŦǎƛŎƘǘǎōŜƘǀǊŘŜ ŦŜǎǘƎŜπ
ƭŜƎǘ ǿƛǊŘΦ Lƴ ŘŜǊ ǎŀŎƘƎŜǊŜŎƘǘŜƴ YƻƴǎŜǉǳŜƴȊ Ƴǳǎǎ ŘŀƘŜǊ ōŜƛ ŘƛŜǎŜƴ YǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜƴ Ŝƛƴ {ƻŎƪŜƭπ
ōŜǘǊŀƎ ǾŜǊōƭŜƛōŜƴΣ ŘŜǊ ƴƛŎƘǘ ōŜƛ ŘŜǊ ½ǳŦǸƘǊǳƴƎ ŘŜǊ aƛǘǘŜƭ ŦǸǊ ŘŜƴ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎŦƻƴŘǎ ƘŜǊŀƴƎŜπ
ȊƻƎŜƴ ǿƛǊŘΦ  
 
«ōŜǊ ŜƛƴŜ ǎƻƭŎƘŜ !ƴǇŀǎǎǳƴƎ ǿǸǊŘŜ Řŀǎ ƎǊǳƴŘǎŅǘȊƭƛŎƘŜ CƛƴŀƴȊƛŜǊǳƴƎǎƪƻƴȊŜǇǘ ȊǳǊ {ƛŎƘŜǊǳƴƎ ŘŜǎ 
bƛǾŜŀǳǎ ŘŜǎ DY±πŘǳǊŎƘǎŎƘƴƛǘǘƭƛŎƘŜƴ ½ǳǎŀǘȊōŜƛǘǊŀƎǎǎŀǘȊŜǎ ƴƛŎƘǘ ƎŜŦŅƘǊŘŜǘ ǿŜǊŘŜƴΣ Řŀ ǎƛŜ Ƴƛǘ 
ŜƛƴŜƳ CƛƴŀƴȊǾƻƭǳƳŜƴ Ǿƻƴ ǿŜƴƛƎŜǊ ŀƭǎ лΣлп aǊŘΦ 9ǳǊƻ όлΣр҈ ŘŜǊ ƛƴǎƎŜǎŀƳǘ ǾƻǊƎŜǎŜƘŜƴŜƴ уΣл 
aǊŘΦ 9ǳǊƻύ ǾŜǊōǳƴŘŜƴ ǿŅǊŜΦ  
 
 
&ƴŘŜǊǳƴƎǎǾƻǊǎŎƘƭŀƎΥ  
 
Ϡнтн !ōǎŀǘȊ м {D. ± ǿƛǊŘ ǳƳ ŘŜƴ ŦƻƭƎŜƴŘŜƴ {ŀǘȊ о ŜǊƎŅƴȊǘΥ 
  
α.Ŝƛ YǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜƴΣ ŘƛŜ ȊǳƳ олΦлсΦнлнл ǸōŜǊ ǿŜƴƛƎŜǊ ŀƭǎ рлΦллл aƛǘƎƭƛŜŘŜǊ ǾŜǊŦǸƎŜƴΣ 
ǿŜǊŘŜƴ ŦǸǊ ŘƛŜ ½ǳŦǸƘǊǳƴƎ ƴŀŎƘ {ŀǘȊ м ŘƛŜ .ŜǘǊŅƎŜ Ȋǳ ссΣм tǊƻȊŜƴǘ ƘŜǊŀƴƎŜȊƻƎŜƴΣ ŘƛŜ ŜƛƴŜ 



 
 
 
 

{ŜƛǘŜ мн 
 
 
 
 

{ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜ ŘŜǎ .YY 5ŀŎƘǾŜǊōŀƴŘ ŜΦ±Φ ǾƻƳ лоΦммΦнлнл ȊǳƳ 9ƴǘǿǳǊŦ ŜƛƴŜǎ 
DŜǎŜǘȊŜǎ ȊǳǊ ±ŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜ 
όDŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎπ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜǾŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎǎƎŜǎŜǘȊ ς Dt±Dύ 

CƛƴŀƴȊǊŜǎŜǊǾŜ ƴŀŎƘ Ϡ нсл !ōǎŀǘȊ н {ŀǘȊ м ƛƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ ŘǊŜƛ aƛƭƭƛƻƴŜƴ 9ǳǊƻ ȊǳȊǸƎƭƛŎƘ ŜƛƴŜƳ 
CǸƴŦǘŜƭ ŘŜǎ ŘǳǊŎƘǎŎƘƴƛǘǘƭƛŎƘ ŀǳŦ ŜƛƴŜƴ aƻƴŀǘ ŜƴǘŦŀƭƭŜƴŘŜƴ .ŜǘǊŀƎǎ ŘŜǊ !ǳǎƎŀōŜƴ ŦǸǊ ŘƛŜ ƛƴ 
Ϡ нсл !ōǎŀǘȊ м bǳƳƳŜǊ м ƎŜƴŀƴƴǘŜƴ ½ǿŜŎƪŜ ŘŜǊ ƧŜǿŜƛƭƛƎŜƴ YǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜ ǸōŜǊǎǘŜƛƎŜƴΦά 

  
Ϡ нтн !ōǎŀǘȊ н {ŀǘȊ м {D. ± ǿƛǊŘ ǿƛŜ ŦƻƭƎǘ ƎŜŦŀǎǎǘΥ 
  

αόнύ 5ŀǎ .ǳƴŘŜǎŀƳǘ ŦǸǊ {ƻȊƛŀƭŜ {ƛŎƘŜǊǳƴƎ ōŜǊŜŎƘƴŜǘ ŘŜƴ .ŜǘǊŀƎ ƴŀŎƘ !ōǎŀǘȊ м {ŀǘȊ м ƻπ
ŘŜǊ оΣ ŘŜǊ ǎƛŎƘ ŦǸǊ ƧŜŘŜ ōŜǘǊƻŦŦŜƴŜ YǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜ ŜǊƎƛōǘΣ ǳƴŘ ƳŀŎƘǘ ƛƘƴ ŘǳǊŎƘ .ŜǎŎƘŜƛŘ 
ƎŜƎŜƴǸōŜǊ ŘŜǊ YǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜ ƎŜƭǘŜƴŘΦά 

 
 

!ǊǘƛƪŜƭ н 

½ǳ bǊΦ мΥ Ϡ п !ōǎΦ мл YI9ƴǘƎD όƴŜǳύ IŜōŀƳƳŜƴǎǘŜƭƭŜƴπCǀǊŘŜǊǇǊƻƎǊŀƳƳ 
5ŜǊ .YY 5ŀŎƘǾŜǊōŀƴŘ ǳƴǘŜǊǎǘǸǘȊǘ ŘƛŜ ½ƛŜƭǎŜǘȊǳƴƎ ŘŜǎ DŜǎŜǘȊƎŜōŜǊǎΣ ŘƛŜ IŜōŀƳƳŜƴǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎ 
ƛƴ ŘŜǊ ǎǘŀǘƛƻƴŅǊŜƴ DŜōǳǊǘǎƘƛƭŦŜ Ȋǳ ǎǘŅǊƪŜƴ ǳƴŘ ŘƛŜ .ŜǘǊŜǳǳƴƎǎǊŜƭŀǘƛƻƴ Ǿƻƴ IŜōŀƳƳŜƴ Ȋǳ 
{ŎƘǿŀƴƎŜǊŜƴκaǸǘǘŜǊƴ Ȋǳ ǾŜǊōŜǎǎŜǊƴΦ 5ŀōŜƛ ƛǎǘ ŀǳǎ ǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎǉǳŀƭƛǘŀǘƛǾŜƴ !ǎǇŜƪǘŜƴ ŜƛƴŜ hǊƛπ
ŜƴǘƛŜǊǳƴƎ ŀƴ ŜƛƴŜƴ .ŜǘǊŜǳǳƴƎǎǎŎƘƭǸǎǎŜƭ мΥнΣ ǿƛŜ ŜǊ ŦǸǊ ŦǊŜƛōŜǊǳŦƭƛŎƘ ƛƳ YǊŀƴƪŜƴƘŀǳǎ ǘŅǘƛƎŜ 
IŜōŀƳƳŜƴ ōŜǊŜƛǘǎ ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ wŜƎŜƭǳƴƎŜƴ ŘŜǎ ±ŜǊǘǊŀƎŜǎ ƴŀŎƘ Ϡ мопŀ {D. ± ƎƛƭǘΣ ǿǸƴǎŎƘŜƴǎπ
ǿŜǊǘΦ 
9ƛƴ ŀŘŅǉǳŀǘŜǊ .ŜǘǊŜǳǳƴƎǎǎŎƘƭǸǎǎŜƭ ƪŀƴƴ ȊǳǊ 9ǊƘǀƘǳƴƎ ŘŜǊ !ǘǘǊŀƪǘƛǾƛǘŅǘ ŘŜǎ IŜōŀƳƳŜƴōŜǊǳŦŜǎ 
ōŜƛǘǊŀƎŜƴ ǳƴŘ ƛǎǘ Ŝƛƴ !ǎǇŜƪǘ ŦǸǊ ŘƛŜ .ŜŘǸǊŦƴƛǎǎŜ ŘŜǊ IŜōŀƳƳŜƴ ƴŀŎƘ ŜƛƴŜǊ ȊǳŦǊƛŜŘŜƴǎǘŜƭƭŜƴπ
ŘŜƴ !ǊōŜƛǘǎōŜƭŀǎǘǳƴƎΦ 5ŀǊǸōŜǊ Ƙƛƴŀǳǎ ƪƻƳƳǘ Ŝǎ ƎŜǊŀŘŜ ƛƳ ǎǘŀǘƛƻƴŅǊŜƴ {ŜǘǘƛƴƎ ŘŀǊŀǳŦ ŀƴΣ ŘƛŜ 
IŜōŀƳƳŜƴǘŅǘƛƎƪŜƛǘ Ǿƻƴ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛǾŜƴ ǳƴŘ ǿŜƛǘŜǊŜƴ ōŜǊǳŦǎŦǊŜƳŘŜƴ !ǳŦƎŀōŜƴ Ȋǳ Ŝƴǘƭŀǎπ
ǘŜƴΦ 5ƛŜǎ ŦǸƘǊǘ Ȋǳ ŜƛƴŜƳ ƎŜȊƛŜƭǘŜǊŜƴ 9ƛƴǎŀǘȊ ŘŜǊ wŜǎǎƻǳǊŎŜ IŜōŀƳƳŜ ƛƴ ŘŜǊ DŜōǳǊǘǎōŜƎƭŜƛǘǳƴƎ 
ǎƻǿƛŜ Ȋǳ ŜƛƴŜǊ ōŜǎǎŜǊŜƴ !ǊōŜƛǘǎȊǳŦǊƛŜŘŜƴƘŜƛǘΣ ǿŜƴƴ ŘŜǊ ōŜǊǳŦƭƛŎƘŜ 9ƛƴǎŀǘȊ ŘƛŜ YŜǊƴƪƻƳǇŜǘŜƴπ
ȊŜƴ ƛƴǎ ½ŜƴǘǊǳƳ ǊǸŎƪǘΦ 5ŀƘŜǊ ǎƻƭƭǘŜ Ŝƛƴ IŜōŀƳƳŜƴǎǘŜƭƭŜƴπCǀǊŘŜǊǇǊƻƎǊŀƳƳ ŜōŜƴǎƻ ƎŜȊƛŜƭǘ 5Ŝπ
ƭŜƎŀǘƛƻƴǎƳǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴ ŦǸǊ IŜōŀƳƳŜƴ ƴŀŎƘǿŜƛǎƭƛŎƘ ŜǊǿŜƛǘŜǊƴΦ .ŜǎƻƴŘŜǊŜ wŜƭŜǾŀƴȊ ƎŜǿƛƴƴǘ 
ŘŜǊ ŜŦŦƛȊƛŜƴǘŜǊŜ 9ƛƴǎŀǘȊ ŘŜǊ wŜǎǎƻǳǊŎŜ IŜōŀƳƳŜ ǾƻǊ ŘŜƳ IƛƴǘŜǊƎǊǳƴŘ ŘŜǊ ŀƪǘǳŜƭƭŜƴ {ƛǘǳŀǘƛƻƴ 
ŀƳ !ǊōŜƛǘǎƳŀǊƪǘΦ ±ŀƪŀƴȊŜƴ ǎƛƴŘ ƪŀǳƳ Ȋǳ ōŜǎŜǘȊŜƴΦ  
±ƻǊŀǳǎǎŜǘȊǳƴƎ ŦǸǊ ŘŜƴ 9ǊŦƻƭƎ ŜƛƴŜǎ IŜōŀƳƳŜƴǎǘŜƭƭŜƴπCǀǊŘŜǊǇǊƻƎǊŀƳƳŜǎ ς ǿƛŜ ŀƴƎŜŘŀŎƘǘ ς 
ƛǎǘ ƧŜŘƻŎƘΣ Řŀǎǎ ŀǳǎǊŜƛŎƘŜƴŘ ǇŜǊǎƻƴŜƭƭŜ wŜǎǎƻǳǊŎŜƴ όIŜōŀƳƳŜƴύ ŀƳ !ǊōŜƛǘǎƳŀǊƪǘ ǾƻǊƘŀƴŘŜƴ 
ǎƛƴŘΣ ŘƛŜ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘ ȊǳǊ ±ŜǊŦǸƎǳƴƎ ǎǘŜƘŜƴ ǳƴŘ ŀƭǎ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ !ǊōŜƛǘǎƪǊŅŦǘŜ ŘƛŜ IŜōŀƳƳŜƴǾŜǊπ
ǎƻǊƎǳƴƎ ƛƴ ŘŜƴ YƭƛƴƛƪŜƴ ǾŜǊōŜǎǎŜǊƴΦ 5ƛŜǎ ƛǎǘ ŀǳǎ {ƛŎƘǘ ŘŜǎ .YY 5ŀŎƘǾŜǊōŀƴŘŜǎ ƴƛŎƘǘ ŘŜǊ CŀƭƭΦ {ƻ 
ƪŀƴƴ ƴƛŎƘǘ ƎŀǊŀƴǘƛŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴΣ Řŀǎǎ ǎƛŎƘ Ƴƛǘ ŘŜǊ ōŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴŜƴ !ƪŀŘŜƳƛǎƛŜǊǳƴƎ ŘŜǎ .ŜǊǳŦǎōƛƭπ
ŘŜǎ ŘƛŜ !ƴȊŀƘƭ ŀǳǎƎŜōƛƭŘŜǘŜǊ IŜōŀƳƳŜƴ ǎƛƎƴƛŦƛƪŀƴǘ ŜǊƘǀƘŜƴ ǿƛǊŘΦ ±ƛŜƭƳŜƘǊ ǿƛǊŘ ōŜŦǸǊŎƘǘŜǘΣ 
Řŀǎǎ ōŜƎǊŜƴȊǘŜ IƻŎƘǎŎƘǳƭƪŀǇŀȊƛǘŅǘŜƴ ǳƴŘ Řŀǎ {ǘǊŜōŜƴ ŀƪŀŘŜƳƛǎƛŜǊǘŜǊ IŜōŀƳƳŜƴ ƴŀŎƘ ŘŜƳ 
9ǊōǊƛƴƎŜƴ ƘǀƘŜǊǿŜǊǘƛƎŜǊ ¢ŅǘƛƎƪŜƛǘŜƴ Ȋǳ ŜƛƴŜǊ ǿŜƛǘŜǊŜƴ ±ŜǊƪƴŀǇǇǳƴƎ Ǿƻƴ IŜōŀƳƳŜƴƭŜƛǎǘǳƴπ
ƎŜƴ ŦǸƘǊŜƴΦ  



 
 
 
 

{ŜƛǘŜ мо 
 
 
 
 

{ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜ ŘŜǎ .YY 5ŀŎƘǾŜǊōŀƴŘ ŜΦ±Φ ǾƻƳ лоΦммΦнлнл ȊǳƳ 9ƴǘǿǳǊŦ ŜƛƴŜǎ 
DŜǎŜǘȊŜǎ ȊǳǊ ±ŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜ 
όDŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎπ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜǾŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎǎƎŜǎŜǘȊ ς Dt±Dύ 

9ƛƴŜ ǊŜƛƴŜ ±ŜǊǎŎƘƛŜōǳƴƎ Ǿƻƴ IŜōŀƳƳŜƴƪŀǇŀȊƛǘŅǘŜƴ ŀǳǎ ŘŜƳ ŀƳōǳƭŀƴǘŜƴΣ ŦǊŜƛōŜǊǳŦƭƛŎƘŜƴ .Ŝπ
ǊŜƛŎƘ ƛƴ ŘƛŜ ǎǘŀǘƛƻƴŅǊŜ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ƻŘŜǊ Ŝƛƴ !ōǿŜǊōŜƴ ŘŜǊ ǎǘŀǘƛƻƴŅǊ ǘŅǘƛƎŜƴ IŜōŀƳƳŜƴ ŘǳǊŎƘ 
ŀƴŘŜǊŜ YƭƛƴƛƪŜƴ ǘǊŅƎǘ ŘŜǊ ½ƛŜƭǎŜǘȊǳƴƎ ŘŜǎ DŜǎŜǘȊŜǎ ƴƛŎƘǘ wŜŎƘƴǳƴƎ ǳƴŘ ǾŜǊǳǊǎŀŎƘǘ ŀƴ ŀƴŘŜǊŜƴ 
{ǘŜƭƭŜƴ 9ƴƎǇŅǎǎŜ ƛƳ !ƴƎŜōƻǘ Ǿƻƴ IŜōŀƳƳŜƴƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴΦ  
9ƛƴ ǳƴŘƛŦŦŜǊŜƴȊƛŜǊǘŜǎΣ ƴǳǊ ǎŜƘǊ ŀƭƭƎŜƳŜƛƴŜƴ DǊǳƴŘǎŅǘȊŜƴ ǾŜǊǇŦƭƛŎƘǘŜǘŜǎ IŜōŀƳƳŜƴǎǘŜƭƭŜƴπCǀǊπ
ŘŜǊǇǊƻƎǊŀƳƳ ƛǎǘ ŀǳǎ {ƛŎƘǘ ŘŜǎ .YY 5ŀŎƘǾŜǊōŀƴŘŜǎ ŘŀƘŜǊ ŘŜǊȊŜƛǘ ƴƛŎƘǘ ƎŜŜƛƎƴŜǘΣ ŘƛŜ .ŜǘǊŜǳπ
ǳƴƎǎǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ƛƴ ŘŜƴ YƭƛƴƛƪŜƴ ǾƻǊ ŘŜƳ IƛƴǘŜǊƎǊǳƴŘ ŜƛƴŜǊ ƎŜȊƛŜƭǘŜǊŜƴ !ǳǎƭŀǎǘǳƴƎ ŘŜǊ wŜǎǎƻǳǊŎŜ 
IŜōŀƳƳŜ Ȋǳ ǾŜǊōŜǎǎŜǊƴΦ ±ƛŜƭƳŜƘǊ ƳǸǎǎŜƴ ŜƛƴŜƳ IŜōŀƳƳŜƴŦǀǊŘŜǊǇǊƻƎǊŀƳƳ aŀǖƴŀƘƳŜƴ 
ȊǳǊ {ŎƘŀŦŦǳƴƎ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜǊ IŜōŀƳƳŜƴƪŀǇŀȊƛǘŅǘŜƴ ǎƻǿƛŜ «ōŜǊƭŜƎǳƴƎŜƴ Ȋǳ ŜƛƴŜƳ ȊƛŜƭƎŜǊƛŎƘǘŜπ
ǘŜƴ ǎǘǊŜƴƎ YǊƛǘŜǊƛŜƴπōŀǎƛŜǊǘŜƴ aƛǘǘŜƭŜƛƴǎŀǘȊ ŀǳŦ DǊǳƴŘ ǎŜƘǊ ƘŜǘŜǊƻƎŜƴŜǊ !ǳǎƭŀǎǘǳƴƎǎǎƛǘǳŀǘƛƻπ
ƴŜƴ ƛƴ ŘŜƴ YƭƛƴƛƪŜƴ ǾƻǊŀǳǎƎŜƘŜƴΦ 5ŀƴŜōŜƴ Ǝƛƭǘ ŜǎΣ Řŀǎ .ŜǊǳŦǎōƛƭŘ ŘŜǊ IŜōŀƳƳŜ ƛƳ ǎǘŀǘƛƻƴŅǊŜƴ 
YƻƴǘŜȄǘ Ȋǳ ǎǘŅǊƪŜƴ ǳƴŘ YƭƛƴƛƪŜƴ ƛƳ wŀƘƳŜƴ ŘŜǎ CǀǊŘŜǊǇǊƻƎǊŀƳƳǎ Ȋǳ ǾŜǊǇŦƭƛŎƘǘŜƴΣ IŜōŀƳƳŜƴ 
Ǿƻƴ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛǾŜƴ ǳƴŘ ōŜǊǳŦǎŦŜǊƴŜƴ !ǳŦƎŀōŜƴ Ȋǳ ōŜŦǊŜƛŜƴΦ 
!ǳǎ {ƛŎƘǘ ŘŜǎ .YY 5ŀŎƘǾŜǊōŀƴŘŜǎ ƭŀǎǎŜƴ ǎƛŎƘ ƴƻǘǿŜƴŘƛƎŜ IŜōŀƳƳŜƴƪŀǇŀȊƛǘŅǘŜƴ ŦǊŜƛǎŜǘȊŜƴΣ 
ƛƴŘŜƳΥ  

мΦύ YƭƛƴƛƪŜƴ ǾŜǊǇŦƭƛŎƘǘŜǘ ǿŜǊŘŜƴΣ ŘƛŜ ¢ŅǘƛƎƪŜƛǘ Ǿƻƴ ŀƴƎŜǎǘŜƭƭǘŜƴ IŜōŀƳƳŜƴ ǘŀǘǎŅŎƘƭƛŎƘ 
ǾƻǊǊŀƴƎƛƎ ƛƳ .ŜǊŜƛŎƘ ŘŜǊ DŜōǳǊǘǎōŜǘǊŜǳǳƴƎ ŜƛƴȊǳǎŜǘȊŜƴΣ  

нΦύ ²ŜƛǘŜǊŜ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎōŜǊǳŦŜ ŦǸǊ ŘƛŜ ŀǳǖŜǊƪƭƛƴƛǎŎƘŜ ŀƳōǳƭŀƴǘŜ [ŜƛǎǘǳƴƎǎŜǊōǊƛƴƎǳƴƎ 
ȊǳƎŜƭŀǎǎŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ǳƴŘ ŘƛŜ ŀǳǎƎŜōƛƭŘŜǘŜƴ IŜōŀƳƳŜƴ ǎƻ ŘŜǊ ǎǘŀǘƛƻƴŅǊŜƴ DŜōǳǊǘǎπ
ƘƛƭŦŜ ǿƛŜŘŜǊ ǾŜǊƳŜƘǊǘ ȊǳǊ ±ŜǊŦǸƎǳƴƎ ǎǘŜƘŜƴΦ 5ƛŜǎ ƪǀƴƴǘŜ ȊΦ .Φ ŜǊǊŜƛŎƘǘ ǿŜǊŘŜƴΣ ǿŜƴƴ 
ŦǊŜƛōŜǊǳŦƭƛŎƘŜ tƘȅǎƛƻǘƘŜǊŀǇŜǳǘŜƴ ȊǳǊ [ŜƛǎǘǳƴƎǎŜǊōǊƛƴƎǳƴƎ ǳƴŘ !ōǊŜŎƘƴǳƴƎ Ǿƻƴ YǳǊπ
ǎŜƴ ȊǳǊ wǸŎƪōƛƭŘǳƴƎǎƎȅƳƴŀǎǘƛƪ ōŜǊŜŎƘǘƛƎǘ ǿǸǊŘŜƴΦ 9ƛƴ ǿŜƛǘŜǊŜǎ .ŜƛǎǇƛŜƭ ǿŅǊŜ ŘƛŜ 9ƛƴπ
ōƛƴŘǳƴƎ Ǿƻƴ {ǘƛƭƭπ ǳƴŘ [ŀƪǘŀǘƛƻƴǎōŜǊŀǘŜǊƛƴƴŜƴ ōŜƎǊŜƴȊǘ ŀǳŦ ŘƛŜ {ǘƛƭƭōŜǊŀǘǳƴƎΦ 5ŀƳƛǘ 
ƪǀƴƴǘŜƴ IŜōŀƳƳŜƴ Ǿƻƴ ŜƛƴŜƳ ¢Ŝƛƭ ƛƘǊŜǎ ƎǊƻǖŜƴ !ǳŦƎŀōŜƴǎǇŜƪǘǊǳƳǎ ŜƴǘƭŀǎǘŜǘ ǳƴŘ 
ŦǊŜƛŜ YŀǇŀȊƛǘŅǘŜƴ ŦǸǊ ŘƛŜ 9ǊōǊƛƴƎǳƴƎ ȊŜƴǘǊŀƭŜǊ IŜōŀƳƳŜƴƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ƎŜǎŎƘŀŦŦŜƴ ǿŜǊπ
ŘŜƴΦ 

9ǊƎŅƴȊŜƴŘ ŘŀȊǳ ǳƴǘŜǊǎǘǸǘȊǘ ŘŜǊ .YY 5ŀŎƘǾŜǊōŀƴŘ ŘŜƴ ±ƻǊǎŎƘƭŀƎ ŘŜǎ DY±π{ǇƛǘȊŜƴǾŜǊōŀƴŘŜǎ 
ȊǳǊ {ŎƘŀŦŦǳƴƎ ŜƛƴŜǎ ƴŜǳŜƴ !ǳǎōƛƭŘǳƴƎǎōŜǊǳŦŜǎ αaǸǘǘŜǊǇŦƭŜƎŜƪǊŀŦǘάΦ 

¦Ƴ ŘƛŜǎ ǇŜǊǎǇŜƪǘƛǾƛǎŎƘ Ȋǳ ŜǊƳǀƎƭƛŎƘŜƴΣ ƛǎǘ Ŝǎ ƴƻǘǿŜƴŘƛƎ ŜƛƴŜ [ŜƛǎǘǳƴƎǎŜǊōǊƛƴƎǳƴƎ ŘŜǊ aǸǘǘŜǊπ
ǇŦƭŜƎŜƪǊŀŦǘ ŀǳǖŜǊƘŀƭō ŘŜǊ DŜōǳǊǘǎƘƛƭŦŜ όȊΦ.Φ ŦǸǊ ŘƛŜ ŀǳǖŜǊƪƭƛƴƛǎŎƘŜ ²ƻŎƘŜƴōŜǘǘōŜǘǊŜǳǳƴƎύ Ȋǳ 
ŜǊƭŀǳōŜƴΦ 

{ƻƭƭǘŜ ŘŜǊ DŜǎŜǘȊƎŜōŜǊ ŀƴ ǎŜƛƴŜƳ IŜōŀƳƳŜƴǎǘŜƭƭŜƴπCǀǊŘŜǊǇǊƻƎǊŀƳƳ ŦŜǎǘƘŀƭǘŜƴΣ Ƴǳǎǎ ŜȄǇƭƛȊƛǘ 
ŀǳǎƎŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴ ǎŜƛƴΣ Řŀǎǎ 9ƛƴǎǘŜƭƭǳƴƎŜƴ Ǿƻƴ IŜōŀƳƳŜƴΣ ŘƛŜ ƛƴ Ŝƛƴ !ƴƎŜǎǘŜƭƭǘŜƴǾŜǊƘŅƭǘƴƛǎ 
ǸōŜǊƴƻƳƳŜƴ ǿŜǊŘŜƴΣ ŀōŜǊ ōŜǊŜƛǘǎ ǾƻǊƘŜǊ ƛƴ ŘŜƴ ƧŜǿŜƛƭƛƎŜƴ YƭƛƴƛƪŜƴ ŀƭǎ ŦǊŜƛōŜǊǳŦƭƛŎƘŜ .ŜƭŜƎπ
ƘŜōŀƳƳŜƴ ǘŅǘƛƎ ǿŀǊŜƴΣ ŀƭǎ ŦǀǊŘŜǊŦŅƘƛƎ ƛƳ {ƛƴƴŜ ŘŜǎ CǀǊŘŜǊǇǊƻƎǊŀƳƳŜǎ ƎŜǎǘŜƭƭǘ ǿŜǊŘŜƴΦ !ƴπ
ŘŜǊƴŦŀƭƭǎ ǿŅǊŜ ŘŀƳƛǘ ŜȄǇƭƛȊƛǘ ƪŜƛƴŜ ±ŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ .ŜǘǊŜǳǳƴƎǎǊŜƭŀǘƛƻƴ ǾŜǊōǳƴŘŜƴΦ ±ƻǊŀǳǎπ
ǎŜǘȊǳƴƎ ŦǸǊ ŜƛƴŜ CǀǊŘŜǊǳƴƎ ŘŀǊŦ ŘŀƘŜǊ ƴƛŎƘǘ ƴǳǊ ŘƛŜ !ǳŦǎǘƻŎƪǳƴƎ Ǿƻƴ ŀƴƎŜǎǘŜƭƭǘŜƴ ±ƻƭƭπ ǳƴŘ 
¢ŜƛƭȊŜƛǘƪǊŅŦǘŜƴ ǎŜƛƴΦ ±ƛŜƭƳŜƘǊ Ƴǳǎǎ ŀǳŎƘ Ŝƛƴ bŀŎƘǿŜƛǎ ŘŀƘƛƴƎŜƘŜƴŘ ŜǊōǊŀŎƘǘ ǿŜǊŘŜƴΣ Řŀǎǎ 



 
 
 
 

{ŜƛǘŜ мп 
 
 
 
 

{ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜ ŘŜǎ .YY 5ŀŎƘǾŜǊōŀƴŘ ŜΦ±Φ ǾƻƳ лоΦммΦнлнл ȊǳƳ 9ƴǘǿǳǊŦ ŜƛƴŜǎ 
DŜǎŜǘȊŜǎ ȊǳǊ ±ŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜ 
όDŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎπ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜǾŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎǎƎŜǎŜǘȊ ς Dt±Dύ 

Ƴƛǘ ŘŜǊ !ǳŦǎǘƻŎƪǳƴƎ ŘŜǊ ŀƴƎŜǎǘŜƭƭǘŜƴ ±ƻƭƭπ ǳƴŘ ¢ŜƛƭȊŜƛǘƪǊŅŦǘŜ ŜƛƴŜ ±ŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ .ŜǘǊŜǳπ
ǳƴƎǎǊŜƭŀǘƛƻƴ ǾŜǊōǳƴŘŜƴ ƛǎǘ ǎƻǿƛŜ ōŜƎƭŜƛǘŜƴŘ ƪŜƛƴ ōŜǊǳŦǎŦŜǊƴŜǊ 9ƛƴǎŀǘȊ ŘŜǊ IŜōŀƳƳŜƴ ƛƴ ŘŜƴ 
YƭƛƴƛƪŜƴ ǎǘŀǘǘŦƛƴŘŜǘΦ 
DƭŜƛŎƘȊŜƛǘƛƎ ǎƻƭƭǘŜ ŘŜǊ DŜǎŜǘȊƎŜōŜǊ ǇǊǸŦŜƴΣ ƛƴǿƛŜǿŜƛǘ Ŝƛƴ IŜōŀƳƳŜƴōŜƭŜƎǿŜǎŜƴ ƛƴ YƭƛƴƛƪŜƴ 
CŜƘƭŀƴǊŜƛȊŜ ȊǳƭŀǎǘŜƴ ŜƛƴŜǎ ƻǇǘƛƳŀƭŜƴ .ŜǘǊŜǳǳƴƎǎǎŎƘƭǸǎǎŜƭǎ ǎŜǘȊǘΦ 5ŜǊ ǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘŜ !ƴǊŜƛȊΣ 
ŘƛŜ 9ǊƭǀǎŜ ŘŜǎ IŜōŀƳƳŜƴǘŜŀƳǎ ŘǳǊŎƘ ƳǀƎƭƛŎƘǎǘ ǿŜƴƛƎ .ŜƭŜƎƘŜōŀƳƳŜƴ Ȋǳ ǘŜƛƭŜƴΣ ǳƳ ŘŜƴ 
ǇǊƻπYƻǇŦπ9Ǌƭǀǎ Ȋǳ ǎǘŜƛƎŜǊƴΣ ŦǸƘǊǘ ŘŀȊǳΣ Řŀǎǎ ŜƛƴŜ hǇǘƛƳƛŜǊǳƴƎ ŘŜǎ .ŜǘǊŜǳǳƴƎǎǎŎƘƭǸǎǎŜƭǎ ŘǳǊŎƘ 
.ŜƭŜƎƘŜōŀƳƳŜƴ ǾƛŜƭŦŀŎƘ ƴƛŎƘǘ ŦŀǾƻǊƛǎƛŜǊǘ ǿƛǊŘΦ 5ƛŜǎŜ CŜƘƭŀƴǊŜƛȊŜ ƭƛŜǖŜƴ ǎƛŎƘ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ wŜƎƭŜπ
ƳŜƴǘƛŜǊǳƴƎ κ 9ƛƴǎŎƘǊŅƴƪǳƴƎ ŘŜǎ .ŜƭŜƎǿŜǎŜƴǎ ŦǸǊ IŜōŀƳƳŜƴ ƪƻǊǊƛƎƛŜǊŜƴΦ  

½ǳ bǊΦ нΥ Ϡ ф !ōǎΦ мŀ bǊΦ с YI9ƴǘƎD 9ƛƴōŜȊƛŜƘǳƴƎ ŘŜǊ YƛƴŘŜǊπ ǳƴŘ WǳƎŜƴŘƳŜŘƛȊƛƴ ƛƴ ŘƛŜ Ǉŀǳπ
ǎŎƘŀƭŜ CǀǊŘŜǊǳƴƎ ŦǸǊ ƭŅƴŘƭƛŎƘŜ YǊŀƴƪŜƴƘŅǳǎŜǊ ǳƴŘ ƎŜǎǘŀŦŦŜƭǘŜ ½ǳǎŎƘƭŅƎŜ ƴŀŎƘ ŘŜǊ !ƴȊŀƘƭ ŘŜǊ 
CŀŎƘŀōǘŜƛƭǳƴƎŜƴ 
¦Ƴ ŘƛŜ ǿƻƘƴƻǊǘƴŀƘŜ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ƛƳ .ŜǊŜƛŎƘ ŘŜǊ YƛƴŘŜǊπ ǳƴŘ WǳƎŜƴŘƳŜŘƛȊƛƴ ƛƳ ƎŜǎŀƳǘŜƴ .ǳƴπ
ŘŜǎƎŜōƛŜǘ ǎƛŎƘŜǊȊǳǎǘŜƭƭŜƴ ǳƴŘ Ȋǳ ǎǘŅǊƪŜƴΣ ǎƛŜƘǘ ŘŜǊ DŜǎŜǘȊƎŜōŜǊ ǾƻǊΣ ŘƛŜ YƛƴŘŜǊƪƭƛƴƛƪŜƴ ǳƴŘ 
CŀŎƘŀōǘŜƛƭǳƴƎŜƴ ƛƴ ŘƛŜ ǇŀǳǎŎƘŀƭŜ CǀǊŘŜǊǳƴƎ ŦǸǊ ƭŅƴŘƭƛŎƘŜ YǊŀƴƪŜƴƘŅǳǎŜǊ ŜƛƴȊǳōŜȊƛŜƘŜƴΦ 5ŀŦǸǊ 
ǎƻƭƭŜƴ ŘƛŜ ±ŜǊǘǊŀƎǎǇŀǊǘŜƛŜƴ ŀǳŦ .ǳƴŘŜǎŜōŜƴŜ ōƛǎ ȊǳƳ омΦ 5ŜȊŜƳōŜǊ нлнл ŘƛŜ [ƛǎǘŜ Ƴƛǘ ŘŜƴ ƎŜπ
ƳŅǖ Ϡ мосŎ !ōǎΦ о {Φ н {D. ± ȊǳǎŎƘƭŀƎǎōŜǊŜŎƘǘƛƎǘŜƴ YǊŀƴƪŜƴƘŅǳǎŜǊƴ ŜǊǿŜƛǘŜǊƴΦ ¦ƴŘ ȊǿŀǊ ǳƳ 
ŘƛŜ YƛƴŘŜǊƪƭƛƴƛƪŜƴ ǳƴŘ YǊŀƴƪŜƴƘŅǳǎŜǊ Ƴƛǘ ōŀǎƛǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎǊŜƭŜǾŀƴǘŜƴ CŀŎƘŀōǘŜƛƭǳƴƎŜƴ ŦǸǊ 
YƛƴŘŜǊπ ǳƴŘ WǳƎŜƴŘƳŜŘƛȊƛƴΣ ŘƛŜ ŘƛŜ YǊƛǘŜǊƛŜƴ ŘŜǎ Dπ.! Ȋǳ {ƛŎƘŜǊǎǘŜƭƭǳƴƎǎȊǳǎŎƘƭŅƎŜƴ ƎŜƳŅǖ Ϡ 
мосŎ !ōǎΦ о {Φ н bǊΦ о {D. ± ŜǊŦǸƭƭŜƴΦ  5ŜǊ DŜǎŜǘȊŜƴǘǿǳǊŦ ǎƛŜƘǘ ƴǳƴ ǾƻǊΣ Řŀǎǎ YǊŀƴƪŜƴƘŅǳǎŜǊΣ 
ŘƛŜ ƳŜƘǊ ŀƭǎ ȊǿŜƛ ōŀǎƛǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎǊŜƭŜǾŀƴǘŜ CŀŎƘŀōǘŜƛƭǳƴƎŜƴ ǾƻǊƘŀƭǘŜƴΣ ǎǘŅǊƪŜǊ ƎŜŦǀǊŘŜǊǘ ǿŜǊπ
ŘŜƴ ǳƴŘ ȊǿŀǊ ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ 9ƛƴŦǸƘǊǳƴƎ ƎŜǎǘŀŦŦŜƭǘŜǊ ½ǳǎŎƘƭŅƎŜΦ 5ŜƳƴŀŎƘ ŜǊƘŀƭǘŜƴ YǊŀƴƪŜƴƘŅǳǎŜǊΣ 
ǎƻŦŜǊƴ ǎƛŜ ƛƴ ŘƛŜ [ƛǎǘŜ ȊǳǎŎƘƭŀƎǎōŜǊŜŎƘǘƛƎǘŜǊ YǊŀƴƪŜƴƘŅǳǎŜǊ ŀǳŦƎŜƴƻƳƳŜƴ ǿǳǊŘŜƴΣ ŜƛƴŜƴ ½ǳπ
ǎŎƘƭŀƎ ƛƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ ƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ пллΦллл 9ǳǊƻΦ IŅƭǘ Řŀǎ YǊŀƴƪŜƴƘŀǳǎ ǿŜƛǘŜǊŜ ōŀǎƛǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎπ
ǊŜƭŜǾŀƴǘŜ CŀŎƘŀōǘŜƛƭǳƴƎŜƴ ǾƻǊΣ ǎƻ ǿƛǊŘ ŘƛŜǎ Ƴƛǘ ƧŜǿŜƛƭǎ ǿŜƛǘŜǊŜƴ нллΦллл 9ǳǊƻ ǾŜǊƎǸǘŜǘΦ 5ƛŜ 
CƛƴŀƴȊƛŜǊǳƴƎ ǿǸǊŘŜ ǎƛŎƘ ōŜƛ ŘŜǊ ±ƻǊƘŀƭǘǳƴƎ ŀƭƭŜǊ ǾƛŜǊ CŀŎƘŀōǘŜƛƭǳƴƎŜƴ ƧŜ YǊŀƴƪŜƴƘŀǳǎǎǘŀƴŘƻǊǘ 
όLƴƴŜǊŜ aŜŘƛȊƛƴΣ ŎƘƛǊǳǊƎƛǎŎƘŜ CŀŎƘŀōǘŜƛƭǳƴƎΣ DŜōǳǊǘǎƘƛƭŦŜ ǳƴŘ YƛƴŘŜǊπ ǳƴŘ WǳƎŜƴŘƳŜŘƛȊƛƴύ ōƛǎ 
ƳŀȄƛƳŀƭ уллΦллл 9ǳǊƻ ŀǳŦǎǳƳƳƛŜǊŜƴΦ 
5ŜǊ .YY 5ŀŎƘǾŜǊōŀƴŘ ōŜŦǸǊǿƻǊǘŜǘ ŘƛŜ ŦƛƴŀƴȊƛŜƭƭŜ {ǘŅǊƪǳƴƎ ŘŜǊ YƛƴŘŜǊƪƭƛƴƛƪŜƴ ǳƴŘ CŀŎƘŀōǘŜƛπ
ƭǳƴƎŜƴ ŦǸǊ YƛƴŘŜǊπ ǳƴŘ WǳƎŜƴŘƳŜŘƛȊƛƴ ŀǳǎŘǊǸŎƪƭƛŎƘΦ  5ƛŜ !ǳǎƎŜǎǘŀƭǘǳƴƎ ŀƴƘŀƴŘ ƎŜǎǘŀŦŦŜƭǘŜǊ ½ǳπ
ǎŎƘƭŅƎŜ ǿƛǊŘ ŘŜƳ !ƴǎǇǊǳŎƘ ŜƛƴŜǊ ƳǀƎƭƛŎƘǎǘ ŘƛŦŦŜǊŜƴȊƛŜǊǘŜƴ CǀǊŘŜǊǳƴƎ ŘŜǎ 9ǊƘŀƭǘǎ ŀƭƭŜǊ ǾŜǊǎƻǊπ
ƎǳƴƎǊŜƭŜǾŀƴǘŜƴ CŀŎƘŀōǘŜƛƭǳƴƎŜƴ ŘŜǊ YƛƴŘŜǊπ ǳƴŘ WǳƎŜƴŘƳŜŘƛȊƛƴΣ ƛƴǎōŜǎƻƴŘŜǊŜ ƛƳ ƭŅƴŘƭƛŎƘŜƴ 
wŀǳƳΣ ƎŜǊŜŎƘǘΦ  

.ŜǊŜƛǘǎ ǎŜƛǘ ŜƛƴƛƎŜƴ WŀƘǊŜƴ ǎǘŜƘǘ ŘƛŜ ōŜŘŀǊŦǎƎŜǊŜŎƘǘŜ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎ Ǿƻƴ YƛƴŘŜǊƴ ǳƴŘ WǳƎŜƴŘƭƛπ
ŎƘŜƴ ǳƴŘ ŘŀƳƛǘ ŀǳŎƘ ŘƛŜ CǊŀƎŜ ŜƛƴŜǊ ǎŀŎƘƎŜǊŜŎƘǘŜƴ CƛƴŀƴȊƛŜǊǳƴƎ Ǿƻƴ YƛƴŘŜǊƪǊŀƴƪŜƴƘŅǳǎŜǊƴΣ 
ǇŅŘƛŀǘǊƛǎŎƘŜƴ CŀŎƘŀōǘŜƛƭǳƴƎŜƴ ǳƴŘ ½ŜƴǘǊŜƴ ŀǳŦ ŘŜǊ ǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎǇƻƭƛǘƛǎŎƘŜƴ !ƎŜƴŘŀΦ 9ƛƴŜƳ 
ǿŜƛǘŜǊŜƴ !ōōŀǳ Ǿƻƴ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎƪŀǇŀȊƛǘŅǘŜƴ ŘŜǊ YƛƴŘŜǊπ ǳƴŘ WǳƎŜƴŘƳŜŘƛȊƛƴ Ƴǳǎǎ ŘǊƛƴƎŜƴŘ 
ŜƴǘƎŜƎŜƴƎŜǿƛǊƪǘ ǳƴŘ ƎƭŜƛŎƘȊŜƛǘƛƎ Ŝƛƴ ƘƻƘŜǎ aŀǖ ŀƴ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎǉǳŀƭƛǘŅǘ ǎƛŎƘŜǊƎŜǎǘŜƭƭǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 



 
 
 
 

{ŜƛǘŜ мр 
 
 
 
 

{ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜ ŘŜǎ .YY 5ŀŎƘǾŜǊōŀƴŘ ŜΦ±Φ ǾƻƳ лоΦммΦнлнл ȊǳƳ 9ƴǘǿǳǊŦ ŜƛƴŜǎ 
DŜǎŜǘȊŜǎ ȊǳǊ ±ŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜ 
όDŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎπ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜǾŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎǎƎŜǎŜǘȊ ς Dt±Dύ 

5ŜǊ 9ƛƴōŜȊǳƎ ŘŜǊ YƛƴŘŜǊπ ǳƴŘ WǳƎŜƴŘƳŜŘƛȊƛƴ ƛƴ ŘƛŜ CǀǊŘŜǊǳƴƎ ǸōŜǊ ƎŜǎǘŀŦŦŜƭǘŜ {ƛŎƘŜǊǎǘŜƭπ
ƭǳƴƎǎȊǳǎŎƘƭŅƎŜ ƛǎǘ ŜƛƴŜ ŜǊǎǘŜ ǊƛŎƘǘƛƎŜ aŀǖƴŀƘƳŜΣ ǳƳ ŘƛŜ CƛƴŀƴȊƛŜǊǳƴƎǎǎȅǎǘŜƳŀǘƛƪ ƪǳǊȊŦǊƛǎǘƛƎ 
ŀǳŦ ŘƛŜ {ǘŅǊƪǳƴƎ ŘŜǊ ƪƛƴŘŜǊπ ǳƴŘ ƧǳƎŜƴŘƳŜŘƛȊƛƴƛǎŎƘŜƴ YŀǇŀȊƛǘŅǘŜƴ ŀǳǎȊǳǊƛŎƘǘŜƴΦ  
5ŜǊ .YY 5ŀŎƘǾŜǊōŀƴŘ ǊŜƎǘ ŀƴΣ Řŀǎǎ ŘƛŜ !ǳǎȊŀƘƭǳƴƎ ŘŜǎ ½ǳǎŎƘƭŀƎŜǎ ŀƴ ŘƛŜ 9ǊŦǸƭƭǳƴƎ ǿŜƛǘŜǊŜǊ 
YǊƛǘŜǊƛŜƴ ƎŜƪƴǸǇŦǘ ǿƛǊŘΣ ŘƛŜ ƛƳ wŀƘƳŜƴ ŘŜǊ ƧŅƘǊƭƛŎƘŜƴ .ǳŘƎŜǘǾŜǊƘŀƴŘƭǳƴƎŜƴ Ƴƛǘ ŘŜƴ YƻǎǘŜƴπ
ǘǊŅƎŜǊƴ ƴŀŎƘȊǳǿŜƛǎŜƴ ǎƛƴŘΦ .ƛǎƭŀƴƎ ŜȄƛǎǘƛŜǊŜƴ ƴŅƳƭƛŎƘ ƪŜƛƴŜ ǿŜƛǘŜǊƎŜƘŜƴŘŜƴ ±ƻǊƎŀōŜƴ ƘƛŜǊȊǳΦ 
9ǎ ƛǎǘ ōŜƛǎǇƛŜƭǎǿŜƛǎŜ ǳƴƪƭŀǊΣ ƻō ŘƛŜ aƛǘǘŜƭ ŘƻǊǘ ŀƴƪƻƳƳŜƴ ǳƴŘ ƴŀŎƘƘŀƭǘƛƎ ƛƴǾŜǎǘƛŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴΣ 
ǿƻ ǎƛŜ ŦǸǊ ŘƛŜ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ŘŜǊ YƛƴŘŜǊ ǳƴŘ WǳƎŜƴŘƭƛŎƘŜƴ ƛƴ ŘŜƴ 9ƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴ ōŜƴǀǘƛƎǘ ǿŜǊŘŜƴΣ 
ƻŘŜǊ ŀōŜǊ Ǿƻƭƭ ƻŘŜǊ ŀƴǘŜƛƭƛƎ ŀƴ ŘŜƴ YǊŀƴƪŜƴƘŀǳǎǘǊŅƎŜǊ αŀōŦƭƛŜǖŜƴάΦ 
5ŀƘŜǊ ǎƻƭƭǘŜƴ ±ƻǊƎŀōŜƴ ȊǳǊ aƛǘǘŜƭǾŜǊǿŜƴŘǳƴƎ ƎŜǎŜǘȊƭƛŎƘ ŦŜǎǘƎŜǎŎƘǊƛŜōŜƴ ǿŜǊŘŜƴΦ {ƻǿƻƘƭ ŘƛŜ 
5wDπ9ǊƭǀǎŜ ŘŜǊ [ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ŦǸǊ YƛƴŘŜǊπ ǳƴŘ WǳƎŜƴŘƘŜƛƭƪǳƴŘŜ ŀƭǎ ŀǳŎƘ ŘƛŜ CƛƴŀƴȊƛŜǊǳƴƎǎǾƻƭǳπ
Ƴƛƴŀ ŘŜǎ ½ǳǎŎƘƭŀƎǎ ƴŀŎƘ Ϡ р !ōǎΦ нŀ YI9ƴǘƎD ŦǸǊ YƛƴŘŜǊƪƭƛƴƛƪŜƴ ǳƴŘ ƭŅƴŘƭƛŎƘŜ YǊŀƴƪŜƴƘŅǳǎŜǊ 
Ƴƛǘ YƛƴŘŜǊŦŀŎƘŀōǘŜƛƭǳƴƎ ǎƛƴŘ ǾƻƭƭǎǘŅƴŘƛƎ ŦǸǊ ŘƛŜ ±ƻǊƘŀƭǘǳƴƎ ǳƴŘ ŘŜƴ .ŜǘǊƛŜō ŘƛŜǎŜǊ {ǘǊǳƪǘǳǊŜƴ 
ŦǸǊ YƛƴŘŜǊπ ǳƴŘ WǳƎŜƴŘƳŜŘƛȊƛƴ ŜƛƴȊǳǎŜǘȊŜƴΦ 5ƛŜ ȊǿŜŎƪŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘŜ aƛǘǘŜƭǾŜǊǿŜƴŘǳƴƎ ƛǎǘ ƛƳ 
wŀƘƳŜƴ ŘŜǊ .ǳŘƎŜǘǾŜǊƘŀƴŘƭǳƴƎŜƴ ŘǳǊŎƘ Ŝƛƴ ¢Ŝǎǘŀǘ ŘŜǎ ²ƛǊǘǎŎƘŀŦǘǎǇǊǸŦŜǊǎ ƴŀŎƘȊǳǿŜƛǎŜƴΦ 
wǸŎƪȊŀƘƭǳƴƎǎǾŜǊǇŦƭƛŎƘǘǳƴƎŜƴ ōŜƛ ƴƛŎƘǘ ȊǿŜŎƪŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘŜǊ aƛǘǘŜƭǾŜǊǿŜƴŘǳƴƎŜƴ ǎƛƴŘ ǾƻǊȊǳπ
ǎŜƘŜƴΦ 
{ŎƘƭƛŜǖǘ Ŝƛƴ ¢ǊŅƎŜǊ ŜƛƴŜ YƛƴŘŜǊƪƭƛƴƛƪ ƻŘŜǊ ŜƛƴŜ !ōǘŜƛƭǳƴƎ ŦǸǊ YƛƴŘŜǊπ ǳƴŘ WǳƎŜƴŘƳŜŘƛȊƛƴΣ ƻōπ
ǿƻƘƭ ŘƛŜ Dπ.! YǊƛǘŜǊƛŜƴ ό{ƛŎƘŜǊǎǘŜƭƭǳƴƎύ ŜǊŦǸƭƭǘ ǎƛƴŘ ǳƴŘ ŘŀƳƛǘ ŘƛŜ YƛƴŘŜǊπ WǳƎŜƴŘƳŜŘƛȊƛƴ ŀƳ 
YǊŀƴƪŜƴƘŀǳǎ ōŜŘŀǊŦǎƴƻǘǿŜƴŘƛƎ ƛǎǘΣ ǎƻƭƭǘŜƴ ȊǳƪǸƴŦǘƛƎ {ŀƴƪǘƛƻƴŜƴ ό²ŜƎŦŀƭƭ ŘŜǎ !ƴǎǇǊǳŎƘŜǎ ŀǳŦ 
ŘŜƴ ½ǳǎŎƘƭŀƎ ƴŀŎƘ αр !ōǎΦ нŀ YI9ƴǘƎD ǳƴŘκƻŘŜǊ wǸŎƪȊŀƘƭǳƴƎ ŀǳǎ ±ƻǊƧŀƘǊŜƴύ ǾƻǊƎŜǎŜƘŜƴ ǿŜǊπ
ŘŜƴΦ 5ƛŜǎ ǎŎƘŀŦŦǘ ŜƛƴŜƴ ǿŜƛǘŜǊŜƴ !ƴǊŜƛȊ ȊǳƳ 9ǊƘŀƭǘ Ǿƻƴ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘŜƴ {ǘǊǳƪǘǳǊŜƴΦ 

 
bŜōŜƴ ŘŜǊ ƴǳƴ ŦƻǊŎƛŜǊǘŜƴ ƪǳǊȊŦǊƛǎǘƛƎŜƴ ŦƛƴŀƴȊƛŜƭƭŜƴ {ǘŅǊƪǳƴƎ ŘŜǊ YƛƴŘŜǊπ ǳƴŘ WǳƎŜƴŘƳŜŘƛȊƛƴΣ 
ǎƻƭƭǘŜ ŀƭƭŜǊŘƛƴƎǎ ŀǳŎƘ ŘƛŜ ȊƛŜƭƎŜǊƛŎƘǘŜǘŜ ƭŀƴƎŦǊƛǎǘƛƎŜ ²ŜƛǘŜǊŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ŘŜǎ 5wDπ{ȅǎǘŜƳǎ ƛƳ 
.ŜǊŜƛŎƘ ŘŜǊ tŅŘƛŀǘǊƛŜ ƎŜǇǊǸŦǘ ǿŜǊŘŜƴΦ ½ƛŜƭ Ƴǳǎǎ ǎŜƛƴΣ ŘƛŜ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎ Ǿƻƴ YƛƴŘŜǊƴ 
ǳƴŘ WǳƎŜƴŘƭƛŎƘŜƴ ǳƴŘ ŘƛŜ ŘŀǊŀǳǎ ŜƴǘǎǘŜƘŜƴŘŜƴ aŜƘǊƪƻǎǘŜƴ ƛƴ ŘŜƴ CŀƭƭǇŀǳǎŎƘŀƭŜƴ ƻǇǘƛƳŀƭ ŀōπ
ȊǳōƛƭŘŜƴΦ   

9ƛƴ ƳǀƎƭƛŎƘŜǊ !ƴǎŀǘȊǇǳƴƪǘ ǿŅǊŜΣ Řŀǎ ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ {ŀŎƘƪƻǎǘŜƴƪƻǊǊŜƪǘǳǊ ŦǊŜƛ ǿŜǊŘŜƴŘŜ ¦ƳǾŜǊǘŜƛπ
ƭǳƴƎǎǾƻƭǳƳŜƴ ŦǸǊ ŘƛŜ !ǳŦǿŜǊǘǳƴƎ Ǿƻƴ YƛƴŘŜǊπ5wD{ Ȋǳ ƴǳǘȊŜƴΦ 5Ŝƴƴ ŘŜǊȊŜƛǘ ŜǊŦƻƭƎǘ ƛƳ 5wDπ
{ȅǎǘŜƳ ŜƛƴŜ ǎȅǎǘŜƳŀǘƛǎŎƘŜ «ōŜǊǾŜǊƎǸǘǳƴƎ Ǿƻƴ {ŀŎƘƪƻǎǘŜƴŀƴǘŜƛƭŜƴΦ ¦Ƴ ƘƛŜǊ CŜƘƭŀƴǊŜƛȊŜ ŀōȊǳπ
ƳƛƭŘŜǊƴΣ ŜǊŦƻƭƎǘ ǎŜƛǘ ŜƛƴƛƎŜƴ WŀƘǊŜƴ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘ Ϡ мтō !ōǎŀǘȊ м {ŀǘȊ с YID ŜƛƴŜ α{ŀŎƘƪƻǎǘŜƴπ
ƪƻǊǊŜƪǘǳǊά ŀƭǎ ŀƴǘŜƛƭƛƎŜ ¦ƳǾŜǊǘŜƛƭǳƴƎ ƛƴƴŜǊƘŀƭō ŘŜǎ 5wDπ{ȅǎǘŜƳǎΦ 5ŀ ƴǳƴ ŘƛŜ tŦƭŜƎŜǇŜǊǎƻƴŀƭπ
ƪƻǎǘŜƴ ŀǳǎ ŘŜƴ 5wDǎ ƘŜǊŀǳǎƎŜƴƻƳƳŜƴ ǿǳǊŘŜƴ ǳƴŘ ǾƻƭƭǎǘŅƴŘƛƎ ǾŜǊƎǸǘŜǘ ǿŜǊŘŜƴΣ ƪǀƴƴǘŜ ƴŀŎƘ 
!ǳŦŦŀǎǎǳƴƎ ŘŜǎ .YY 5ŀŎƘǾŜǊōŀƴŘŜǎ Řŀǎ ¦ƳǾŜǊǘŜƛƭǳƴƎǎǾƻƭǳƳŜƴ ŘǳǊŎƘ Řŀǎ Lƴ9Y ȊǳƪǸƴŦǘƛƎ Ƴƛǘπ
ƎŜƴǳǘȊǘ ǿŜǊŘŜƴΣ ǳƳ ƎŜȊƛŜƭǘ ŘƛŜ YƛƴŘŜǊπ5wDǎ ŀǳŦȊǳǿŜǊǘŜƴΦ IƛŜǊōŜƛ ǿŅǊŜ ŘŀǊŀǳŦ Ȋǳ ŀŎƘǘŜƴΣ Řŀǎǎ 
ŘŜǊ ²ŜǘǘōŜǿŜǊō ƛƴƴŜǊƘŀƭō ŘŜǊ tŅŘƛŀǘǊƛŜ ȊǿƛǎŎƘŜƴ ŜǊǘǊŀƎǎǎǘŀǊƪŜƴ {ǳōŘƛǎȊƛǇƭƛƴŜƴ ǿƛŜ ŘŜǊ bŜπ
ƻƴŀǘƻƭƻƎƛŜ ǳƴŘ ǾŜǊƎƭŜƛŎƘǎǿŜƛǎŜ ŜǊǘǊŀƎǎŅǊƳŜǊŜƴ 5ƛǎȊƛǇƭƛƴŜƴ ǿƛŜ ȊΦ .Φ ŘŜǊ !ƭƭƎŜƳŜƛƴǇŅŘƛŀǘǊƛŜ ƻπ
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{ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜ ŘŜǎ .YY 5ŀŎƘǾŜǊōŀƴŘ ŜΦ±Φ ǾƻƳ лоΦммΦнлнл ȊǳƳ 9ƴǘǿǳǊŦ ŜƛƴŜǎ 
DŜǎŜǘȊŜǎ ȊǳǊ ±ŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜ 
όDŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎπ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜǾŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎǎƎŜǎŜǘȊ ς Dt±Dύ 

ŘŜǊ DŀǎǘǊƻŜƴǘŜǊƻƭƻƎƛŜ ƎŜƎƭŅǘǘŜǘ ǿƛǊŘΦ ¦Ƴ Řŀǎ ¦ƳǾŜǊǘŜƛƭǳƴƎǎǾƻƭǳƳŜƴ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘ ŘŜǊ 9ǊƭŅǳπ
ǘŜǊǳƴƎŜƴ ŜƛƴǎŜǘȊŜƴ Ȋǳ ƪǀƴƴŜƴΣ ǎƻƭƭǘŜ ŜƛƴŜ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘŜ ±ƻǊƎŀōŜ ŀƴ ŘƛŜ {ŜƭōǎǘǾŜǊǿŀƭǘǳƴƎǎπ
ǇŀǊǘƴŜǊ ƛƳ YǊŀƴƪŜƴƘŀǳǎŦƛƴŀƴȊƛŜǊǳƴƎǎƎŜǎŜǘȊ όYIDύ ŀǳŦƎŜƴƻƳƳŜƴ ǿŜǊŘŜƴΦ 
LƳ ½ǳǎŀƳƳŜƴƘŀƴƎ Ƴƛǘ ŘŜǊ ½ƛŜƭǎŜǘȊǳƴƎ ŘŜǎ DŜǎŜǘȊƎŜōŜǊǎΣ ƛƴǎōŜǎƻƴŘŜǊŜ ŘƛŜ ǿƻƘƴƻǊǘƴŀƘŜ ƳŜπ
ŘƛȊƛƴƛǎŎƘŜ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎ Ǿƻƴ YƛƴŘŜǊƴ ǳƴŘ WǳƎŜƴŘƭƛŎƘŜƴ ƛƴ ƭŅƴŘƭƛŎƘŜƴ DŜƎŜƴŘŜƴ Ȋǳ ǎǘŅǊƪŜƴΣ ǊŜƎǘ 
ŘŜǊ .YY 5ŀŎƘǾŜǊōŀƴŘ ŘŜǎ ²ŜƛǘŜǊŜƴ ŘŜƴ !ǳŦōŀǳ ǳƴŘ ŘƛŜ bǳǘȊǳƴƎ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜǊ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎƴŜǘȊπ
ǿŜǊƪŜ ƛƴ ŘŜǊ YƛƴŘŜǊπ ǳƴŘ WǳƎŜƴŘƳŜŘƛȊƛƴ ŀƴΣ ǿƛŜ ǎƛŜ ȊǳƳ ¢Ŝƛƭ ŀǳŎƘ ǎŎƘƻƴ ōŜǘǊƛŜōŜƴ ǿŜǊŘŜƴΦ 
5ƛŜ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎƴŜǘȊǿŜǊƪŜ ƪǀƴƴŜƴ ŀǳǎ YƛƴŘŜǊƪƭƛƴƛƪŜƴΣ YƛƴŘŜǊŎƘƛǊǳǊƎƛŜƴΣ ǇŅŘƛŀǘǊƛǎŎƘŜƴ tǊŀȄŜƴΣ 
YƛƴŘŜǊπ ǳƴŘ WǳƎŜƴŘǇǎȅŎƘƛŀǘŜǊƴ ǎƻǿƛŜ ǿŜƛǘŜǊŜƴ ǎƻȊƛŀƭŜƴ 9ƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴ ǳƴŘ DŜōƛŜǘǎƪǀǊǇŜǊπ
ǎŎƘŀŦǘŜƴ ōŜǎǘŜƘŜƴΦ 5ƛŜ ƧǳƴƎŜƴ tŀǘƛŜƴǘŜƴ ǳƴŘ ƛƘǊŜ CŀƳƛƭƛŜƴ ǇǊƻŦƛǘƛŜǊŜƴ ŘǳǊŎƘ ŘŜƴ ±ŜǊōǳƴŘ Ǿƻƴ 
aŜŘƛȊƛƴŜǊƴΣ YƭƛƴƛƪŜƴ ǳƴŘ ǎƻȊƛŀƭŜƴ 9ƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴ Ǿƻƴ ƻǇǘƛƳƛŜǊǘŜƴ {ŎƘƴƛǘǘǎǘŜƭƭŜƴ ōŜƛƳ «ōŜǊƎŀƴƎ 
ƛƴ ŘƛŜ ƧŜǿŜƛƭƛƎŜ ǇŀǘƛŜƴǘŜƴƎŜǊŜŎƘǘŜ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎŜōŜƴŜ ǎƻǿƛŜ ǾƻƳ ƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴŀƭƛǎƛŜǊǘŜƴ !ǳǎπ
ǘŀǳǎŎƘ ŘŜǊ YƻƻǇŜǊŀǘƛƻƴǎǇŀǊǘƴŜǊ ǳƴǘŜǊŜƛƴŀƴŘŜǊΦ CǸǊ ŘƛŜ YƻƻǇŜǊŀǘƛƻƴǎǇŀǊǘƴŜǊ ǎŜƭōǎǘ ōŜǎǘŜƘŜƴ 
aǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴ ȊǳƳ ŦŀŎƘƭƛŎƘŜƴ !ǳǎǘŀǳǎŎƘΣ ȊǳǊ ²ŀƘǊƴŜƘƳǳƴƎ Ǿƻƴ CƻǊǘōƛƭŘǳƴƎǎŀƴƎŜōƻǘŜƴ ǳƴŘ 
ȊǳǊ ¢ŜƛƭƴŀƘƳŜ ŀƴ vǳŀƭƛǘŅǘǎȊƛǊƪŜƭƴ ƛƴ ŘŜƴ ƧŜǿŜƛƭƛƎŜƴ {ŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘōŜǊŜƛŎƘŜƴΦ ²ƛŎƘǘƛƎ ƛǎǘ ŘŀōŜƛΣ 
ŘƛŜ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎƴŜǘȊǿŜǊƪŜ ǎŜƪǘƻǊŜƴǸōŜǊƎǊŜƛŦŜƴŘ Ȋǳ ƻǊƎŀƴƛǎƛŜǊŜƴ ǳƴŘ ŘƛŜ ½ǳǎǘŅƴŘƛƎƪŜƛǘ ŦǸǊ Ŝƛπ
ƴŜƴ ǊŜƎƛƻƴŀƭ ōŜƎǊŜƴȊǘŜƴ wŀǳƳ ŦŜǎǘȊǳƭŜƎŜƴΦ  
LƴǎōŜǎƻƴŘŜǊŜ ƛƳ IƛƴōƭƛŎƪ ŀǳŦ ŘƛŜ ǎǇŜȊƛŀƭƛǎƛŜǊǘŜ ǳƴŘ ŦŀŎƘŅǊȊǘƭƛŎƘŜ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎ Ǿƻƴ YƛƴŘŜǊƴ ǳƴŘ 
WǳƎŜƴŘƭƛŎƘŜƴ Ƴǳǎǎ ƎƎŦΦ ŘŜǊ !ƴǎŎƘƭǳǎǎ Ǿƻƴ ƭŅƴŘƭƛŎƘŜƴ YǊŀƴƪŜƴƘŅǳǎŜǊƴ Ƴƛǘ ƪƭŜƛƴŜǊŜƴ CŀƭƭȊŀƘπ
ƭŜƴ ŀƴ aŀȄƛƳŀƭǾŜǊǎƻǊƎŜǊ ōȊǿΦ ǇŅŘƛŀǘǊƛǎŎƘŜ {ŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘƪƭƛƴƛƪŜƴ ǸōŜǊ YƻƻǇŜǊŀǘƛƻƴǎǾŜǊŜƛƴπ
ōŀǊǳƴƎŜƴ ǾŜǊǇŦƭƛŎƘǘŜƴŘ ǎŜƛƴΦ 
 

 

!ǊǘƛƪŜƭ о  

½ǳ bǊΦ нΥ Ϡ му !ōǎΦ сŀ {Φ р {D. ·L ±ŜǊŦŀƘǊŜƴ ȊǳǊ CŜǎǘǎǘŜƭƭǳƴƎ ŘŜǊ tŦƭŜƎŜōŜŘǸǊŦǘƛƎƪŜƛǘΥ IƛƭŦǎƳƛǘπ
ǘŜƭŜƳǇŦŜƘƭǳƴƎ 

 
5ƛŜ ōƛǎƭŀƴƎ ōƛǎ ȊǳƳ омΦ 5ŜȊŜƳōŜǊ нлнл ōŜŦǊƛǎǘŜǘŜ wŜƎŜƭǳƴƎΣ ƴŀŎƘ ǿŜƭŎƘŜǊ ƛƳ DǳǘŀŎƘǘŜƴ ȊǳǊ 
CŜǎǘǎǘŜƭƭǳƴƎ Ǿƻƴ tŦƭŜƎŜōŜŘǸǊŦǘƛƎƪŜƛǘ ŘƛŜ 9ǊŦƻǊŘŜǊƭƛŎƘƪŜƛǘ ŘŜǊ ŜƳǇŦƻƘƭŜƴŜƴ IƛƭŦǎƳƛǘǘŜƭΣ ŘƛŜ ŘŜƴ 
½ƛŜƭŜƴ ŘŜǎ Ϡ пл {D. ·L ŘƛŜƴŜƴΣ ǾŜǊƳǳǘŜǘ ǿŜǊŘŜƴ ƪŀƴƴΣ Ƙŀǘ ǎƛŎƘ ƛƴ ŘŜǊ tǊŀȄƛǎ ōŜǿŅƘǊǘΦ 5ƛŜ ±ŜǊπ
ǎƻǊƎǳƴƎ ŘŜǊ ±ŜǊǎƛŎƘŜǊǘŜƴ ǿǳǊŘŜ ƴƛŎƘǘ ōŜŜƛƴǘǊŅŎƘǘƛƎǘΦ LƴǎƻŦŜǊƴ ǿƛǊŘ ŘƛŜ ǾƻǊƎŜƴƻƳƳŜƴŜ 9ƴǘŦǊƛǎπ
ǘǳƴƎ ŘƛŜǎŜǊ wŜƎŜƭǳƴƎ ōŜŦǸǊǿƻǊǘŜǘΣ ǳƳ ŘƛŜ 9ŦŦŜƪǘŜ ŘŜǊ 9ƴǘōǸǊƻƪǊŀǘƛǎƛŜǊǳƴƎ ǳƴŘ ±ŜǊŦŀƘǊŜƴǎǾŜǊπ
ŜƛƴŦŀŎƘǳƴƎ ŦƻǊǘȊǳǎŎƘǊŜƛōŜƴΦ 



 
 
 
 

{ŜƛǘŜ мт 
 
 
 
 

{ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜ ŘŜǎ .YY 5ŀŎƘǾŜǊōŀƴŘ ŜΦ±Φ ǾƻƳ лоΦммΦнлнл ȊǳƳ 9ƴǘǿǳǊŦ ŜƛƴŜǎ 
DŜǎŜǘȊŜǎ ȊǳǊ ±ŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜ 
όDŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎπ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜǾŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎǎƎŜǎŜǘȊ ς Dt±Dύ 

½ǳ bǊΦ пΥ Ϡ ур !ōǎΦ ф ōƛǎ мм {D. ·L tŦƭŜƎŜǎŀǘȊǾŜǊŦŀƘǊŜƴΥ  ±ŜǊƎǸǘǳƴƎǎȊǳǎŎƘƭŀƎ ȊǳǊ CƛƴŀƴȊƛŜǊǳƴƎ 
ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜǊ tŦƭŜƎŜƘƛƭŦǎƪǊŀŦǘǎǘŜƭƭŜƴ 
5ŜǊ .YY 5ŀŎƘǾŜǊōŀƴŘ ōŜƎǊǸǖǘ ŀǳǎŘǊǸŎƪƭƛŎƘΣ Řŀǎǎ ƴǳƴ ŘƛŜ ¦ƳǎŜǘȊǳƴƎ ŘŜǎ ŜƴǘǿƛŎƪŜƭǘŜƴ tŜǊǎƻπ
ƴŀƭōŜƳŜǎǎǳƴƎǎƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘǎ ǾƻǊōŜǊŜƛǘŜǘ ǿƛǊŘΦ 5ƛŜ 9ǊƪŜƴƴǘƴƛǎǎŜ ŘŜǎ нΦ ½ǿƛǎŎƘŜƴōŜǊƛŎƘǘǎ ŀǳǎ 
ŘŜƳ tǊƻƧŜƪǘ α9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ŜƛƴŜǎ ǿƛǎǎŜƴǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘ ŦǳƴŘƛŜǊǘŜƴ ±ŜǊŦŀƘǊŜƴǎ ȊǳǊ ŜƛƴƘŜƛǘƭƛŎƘŜƴ .Ŝπ
ƳŜǎǎǳƴƎ ŘŜǎ tŜǊǎƻƴŀƭōŜŘŀǊŦǎ ƛƴ tŦƭŜƎŜŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴ ƴŀŎƘ ǉǳŀƭƛǘŀǘƛǾŜƴ ǳƴŘ ǉǳŀƴǘƛǘŀǘƛǾŜƴ aŀǖπ
ǎǘŅōŜƴ ƎŜƳŅǖ Ϡ ммоŎ {D. ·L όtŜ.Ŝaύά ȊŜƛƎŜƴΣ Řŀǎǎ ōŜƛ ŘŜǊ !ƴǿŜƴŘǳƴƎ ŘŜǎ LƴǎǘǊǳƳŜƴǘǎ ƛƴ ǎǘŀπ
ǘƛƻƴŅǊŜƴ tŦƭŜƎŜŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴ Ŝƛƴ ŜǊƘŜōƭƛŎƘŜǊ tŜǊǎƻƴŀƭƳŜƘǊōŜŘŀǊŦ ŦǸǊ ǎƻƎΦ !ǎǎƛǎǘŜƴȊƪǊŅŦǘŜ ǊŜπ
ǎǳƭǘƛŜǊǘΦ .ŜƎǊǸǖǘ ǿƛǊŘ ŀǳŎƘΣ Řŀǎǎ ŘƛŜ ŀƴƎŜŘŀŎƘǘŜƴ ±ŜǊƎǸǘǳƴƎǎȊǳǎŎƘƭŅƎŜ ŦǸǊ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜǎ tŦƭŜƎŜπ
ƘƛƭŦǎƪǊŀŦǘǇŜǊǎƻƴŀƭ ƛƴ ǾƻƭƭǎǘŀǘƛƻƴŅǊŜƴ tŦƭŜƎŜŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴ ƴǳƴƳŜƘǊ ŀƭǎ ŜƛƴŜ ŜǊǎǘŜ {ǘǳŦŜ ȊǳǊ ¦Ƴπ
ǎŜǘȊǳƴƎ ǳƴŘ 9ƛƴŦǸƘǊǳƴƎ ŘŜǎ tŜǊǎƻƴŀƭōŜƳŜǎǎǳƴƎǎǾŜǊŦŀƘǊŜƴǎ όƴΦ Ϡ ммоŎ {D. ·Lύ ƛƴ !ƴƭŜƘƴǳƴƎ ŀƴ 
Řŀǎ ōŜǿŅƘǊǘŜ ±ŜǊŦŀƘǊŜƴ ŘŜǊ ±ŜǊƎǸǘǳƴƎǎȊǳǎŎƘƭŅƎŜ ŦǸǊ ŘƛŜ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ .ŜǘǊŜǳǳƴƎ ƛƴ ǎǘŀǘƛƻƴŅǊŜƴ 
tŦƭŜƎŜŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴ ƴΦ Ϡ уп !ōǎΦ у ǳƴŘ Ϡ ур !ōǎΦ у ƪƻƴȊƛǇƛŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴ ǎƻƭƭΦ 
!ƭƭŜǊŘƛƴƎǎ Ƴǳǎǎ Řŀǎ Ƴƛǘ Ϡ ур !ōǎΦ мм {D. ·L όƴΦCΦύ ŀƴƎŜŘŀŎƘǘŜ ǾŜǊŜƛƴŦŀŎƘǘŜ όaƛǘǘŜƛƭǳƴƎǎπύ ±ŜǊπ
ŦŀƘǊŜƴ ƘƛƴǘŜǊŦǊŀƎǘ ǿŜǊŘŜƴΣ ǿŜƭŎƘŜǎ ōƛǎ ȊǳǊ ±ŜǊŜƛƴōŀǊǳƴƎ ƴΦ Ϡ уп !ōǎΦ ф {Φ м ŘŜƴ ƎŜǿǸƴǎŎƘǘŜƴ 
tŜǊǎƻƴŀƭπ ōȊǿΦ {ǘŜƭƭŜƴŀǳŦǿǳŎƘǎ ǊŜƎŜƭƴ ǳƴŘ ŘŀƳƛǘ ŦƻǊŎƛŜǊŜƴ ǎƻƭƭΦ 9ǎ ōƭŜƛōǘ ŦǊŀƎǿǸǊŘƛƎΣ ǿŀǊǳƳ 
ŘƛŜ ±ŜǊƎǸǘǳƴƎǎȊǳǎŎƘƭŅƎŜ ȊǿŀǊ ŜƛƴŜǊǎŜƛǘǎ ǎƛƴƴƘŀŦǘ ƛƳ tŦƭŜƎŜǎŀǘȊǾŜǊŦŀƘǊŜƴ ŀōƎŜōƛƭŘŜǘΣ ŀƴŘŜǊŜǊπ
ǎŜƛǘǎ ƧŜƴǎŜƛǘǎ ŘŜǊ ŀƭƭƎŜƳŜƛƴŜƴ ±ŜǊƎǸǘǳƴƎǎŦƛƴŘǳƴƎ ŦǸǊ ǎǘŀǘƛƻƴŅǊŜ tŦƭŜƎŜŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴ Ǿƻƴ ŘŜǊ 
ŜƛƎŜƴǘƭƛŎƘŜƴ ±ŜǊƘŀƴŘƭǳƴƎ ǾƻǊŀō ǊŜŎƘǘǎǎȅǎǘŜƳŀǘƛǎŎƘ ŀǳǎƎŜƪƭŀƳƳŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 5ŀƳƛǘ ǿŜǊŘŜƴ Ȋǳπ
ǎŅǘȊƭƛŎƘŜ ¦ƴǎƛŎƘŜǊƘŜƛǘŜƴ ōȊǿΦ ōǸǊƻƪǊŀǘƛǎŎƘŜ tŀǊŀƭƭŜƭǾŜǊŦŀƘǊŜƴ Ƴƛǘ .ƭƛŎƪ ŀǳŦ ŜǘǿŀƛƎŜ bŀŎƘǿŜƛǎπ
ǇŦƭƛŎƘǘŜƴ ǳƴŘ ŘƛŜ 9ǊƳƛǘǘƭǳƴƎ ŘŜǊ tƭŀǳǎƛōƛƭƛǘŅǘ ŘŜǊ ōŜŀƴǘǊŀƎǘŜƴ {ǘŜƭƭŜƴŀƴǘŜƛƭŜ ǇǊƻǾƻȊƛŜǊǘΦ bŀŎƘπ
ǾƻƭƭȊƛŜƘōŀǊ ƛǎǘ Ŝǎ ƘƛƴƎŜƎŜƴΣ ƳƛǘǘŜƭǎ ǾŜǊŜƛƴŦŀŎƘǘŜƴ aƛǘǘŜƛƭǳƴƎǎǾŜǊŦŀƘǊŜƴ ǳƴŘ ŜƛƴƘŜƛǘƭƛŎƘŜƳ CƻǊπ
ƳǳƭŀǊ Ŝƛƴ ŜŦŦƛȊƛŜƴǘŜǎ tǊƻŎŜŘŜǊŜ Ȋǳ ŜǘŀōƭƛŜǊŜƴΦ 5ŀƘŜǊ ŜƳǇŦƛŜƘƭǘ Ŝǎ ǎƛŎƘΣ Řŀǎ ŀƴƎŜŘŀŎƘǘŜ aƛǘǘŜƛπ
ƭǳƴƎǎǾŜǊŦŀƘǊŜƴ ƛƴ ŘŜƴ CŜǎǘƭŜƎǳƴƎŜƴ ƴΦ Ϡ ур !ōǎΦ мл {Φ н {D. ·L όƴΦCΦύ Ȋǳ ƛƳǇƭŜƳŜƴǘƛŜǊŜƴΣ ŀǳŦ 
ŘŜǊŜƴ DǊǳƴŘƭŀƎŜ Řŀǎ ±ŜǊƎǸǘǳƴƎǎȊǳǎŎƘƭŀƎǎǾŜǊŦŀƘǊŜƴ ƛƴ ŘŜƴ [ŅƴŘŜǊƴ ŜƛƴƘŜƛǘƭƛŎƘ ŀƴȊǳǿŜƴŘŜƴ 
ƛǎǘΦ {ƻ ƛǎǘ ŘŜƴ ±ŜǊŜƛƴōŀǊǳƴƎǎǇŀǊǘƴŜǊƴ ŀǳŦ [ŀƴŘŜǎŜōŜƴŜƴ ς ǿƛŜ ǾƛŜƭŦŀŎƘ ǇǊŀƪǘƛȊƛŜǊǘ π ŀǳŎƘ ŘŜǊ 
!ōǎŎƘƭǳǎǎ Ǿƻƴ 9ǊƎŅƴȊǳƴƎǎǾŜǊŜƛƴōŀǊǳƴƎŜƴ Ȋǳ ōŜǎǘŜƘŜƴŘŜƴ ±ŜǊƎǸǘǳƴƎǎǾŜǊŜƛƴōŀǊǳƴƎŜƴ ƳǀƎƭƛŎƘ 
ǳƴŘ ŘŀƳƛǘ ŘƛŜ ƎŜǿǸƴǎŎƘǘŜ ȊǸƎƛƎŜ ¦ƳǎŜǘȊǳƴƎ ƛƴƴŜǊƘŀƭō ŜƛƴŜǊ ǊŜŎƘǘǎǎȅǎǘŜƳƛǎŎƘ ŜƛƴƘŜƛǘƭƛŎƘŜƴ 
±ŜǊŦŀƘǊŜƴǎǎȅǎǘŜƳŀǘƛƪΦ  ¦Ƴ ƳǀƎƭƛŎƘǎǘ ŜƛƴŜƴ ȊŜƛǘƴŀƘŜƴ 9ƛƴǎǘƛŜƎ ƛƴ ŘƛŜ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ ±ŜǊƎǸǘǳƴƎǎȊǳπ
ǎŎƘƭŀƎǎǎȅǎǘŜƳŀǘƛƪ Ȋǳ ƎŜǿŅƘǊƭŜƛǘŜƴΣ ƪŀƴƴ ȊǳŘŜƳ ŘƛŜ CƛƴŀƭƛǎƛŜǊǳƴƎ ŘŜǊ CŜǎǘƭŜƎǳƴƎ ƴŀŎƘ Ϡ ур !ōǎΦ 
мл {Φ н {D. ·L ƴΦCΦ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ ŘŜŦƛƴƛŜǊǘŜƴ CǊƛǎǘ ǾŜǊǎŜƘŜƴ ǿŜǊŘŜƴΦ  
¦ƴŀōƘŅƴƎƛƎ Ǿƻƴ ŘŜǊ ƴǳƴƳŜƘǊ ƎŜǿŅƘƭǘŜƴ ±ŜǊƎǸǘǳƴƎǎǎȅǎǘŜƳŀǘƛƪ Ƴǳǎǎ ŦŜǎǘƎŜǎǘŜƭƭǘ ǿŜǊŘŜƴΣ Řŀǎǎ 
ŘŜǊ ½ǿƛǎŎƘŜƴōŜǊƛŎƘǘ ŀǳŎƘ ōŜǎŎƘǊŜƛōǘΣ Řŀǎǎ ŘƛŜ ŀǾƛǎƛŜǊǘŜƴ tŜǊǎƻƴŀƭƳŜƘǊōŜŘŀǊŦŜ ŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎǎƛƴπ
ŘƛǾƛŘǳŜƭƭΣ ŀƭǎƻ ŀōƘŅƴƎƛƎ ǾƻƳ .ŜǿƻƘƴŜǊƳƛȄ ǳƴŘ ŘŜǊ !ǳǎƎŀƴƎǎǇŜǊǎƻƴŀƭŀǳǎǎǘŀǘǘǳƴƎ ŘŜǊ ƧŜǿŜƛƭƛπ
ƎŜƴ tŦƭŜƎŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴ Ȋǳ ōŜǿŜǊǘŜƴ ǎƛƴŘΦ !ǳǖŜǊŘŜƳ ǿƛǊŘ ƘŜǊǾƻǊƎŜƘƻōŜƴΣ Řŀǎǎ Ŝƛƴ ŀŘŅǉǳŀǘŜǊ 
tŜǊǎƻƴŀƭŜƛƴǎŀǘȊ ƛƳ wŀƘƳŜƴ ŜƛƴŜǊ ƳƛǘŀǊōŜƛǘŜǊƻǊƛŜƴǘƛŜǊǘŜƴΣ ŜŦŦƛȊƛŜƴǘŜƴ .ŜǘǊƛŜōǎƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴΣ ōŜƛ 
ŘŜǊ tŦƭŜƎŜƪǊŅŦǘŜ ƪƻƳǇŜǘŜƴȊƻǊƛŜƴǘƛŜǊǘ ŜƛƴƎŜǎŜǘȊǘ ǿŜǊŘŜƴ ǾƛŜƭŜǊƻǊǘǎ !ƴǇŀǎǎǳƴƎŜƴ ƛƳ tŜǊǎƻƴŀƭπ
ƳŀƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜǊ 9ƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎ ƴŀŎƘ ǎƛŎƘ ȊƛŜƘŜƴ ƳǳǎǎΦ  
LƴǎƻŦŜǊƴ ǿŅǊŜ ŘƛŜ {ǘǊŀǘŜƎƛŜ ŜƛƴŜǎ ǎǘŀǊǊŜƴ tŜǊǎƻƴŀƭŀǳŦōŀǳǎ ŀǳŦ ŘŜǊ DǊǳƴŘƭŀƎŜ ŜƛƴŜǎ ǎǘƛŎƘǘŀƎǎπ
ōŜȊƻƎŜƴŜƴ ±ŜǊƎǸǘǳƴƎǎȊǳǎŎƘƭŀƎǎΣ ǿŜƭŎƘŜǊ ǳƴŀōƘŅƴƎƛƎ Ǿƻƴ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜƴ tŀǊŀƳŜǘŜǊƴ ǳƴŘ ŀƭƭŜƛƴ 
ŀǳŦ ŘŜǊ DǊǳƴŘƭŀƎŜ ŜƛƴŜǊ ōŜǎǘƛƳƳǘŜƴ .ŜƭŜƎǳƴƎǎǎǘǊǳƪǘǳǊ ōŜǊǳƘǘΣ ȊǳƳƛƴŘŜǎǘ ŘŀƘƛƴƎŜƘŜƴŘ Ȋǳ 



 
 
 
 

{ŜƛǘŜ му 
 
 
 
 

{ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜ ŘŜǎ .YY 5ŀŎƘǾŜǊōŀƴŘ ŜΦ±Φ ǾƻƳ лоΦммΦнлнл ȊǳƳ 9ƴǘǿǳǊŦ ŜƛƴŜǎ 
DŜǎŜǘȊŜǎ ȊǳǊ ±ŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜ 
όDŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎπ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜǾŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎǎƎŜǎŜǘȊ ς Dt±Dύ 

ƘƛƴǘŜǊŦǊŀƎŜƴΣ ǿƛŜ ǎƛŎƘ ŘƛŜǎŜǊ ƛƴƘŀƭǘƭƛŎƘ ƛƴ ŘƛŜ ¦ƳǎŜǘȊǳƴƎ ŘŜǎ ǾƻǊƎŜǎŎƘƭŀƎŜƴŜƴ tŜǊǎƻƴŀƭōŜƳŜǎπ
ǎǳƴƎǎƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘǎ ŜƛƴōŜǘǘŜǘΦ 5ƛŜ !ǳǘƻǊϝƛƴƴŜƴ ƘŀǘǘŜƴ ƘƛŜǊȊǳ ŜƛƴŜ {ȅǎǘŜƳŀǘƛƪ ƛƴ CƻǊƳ ŜƛƴŜǊ 
wƻŀŘƳŀǇ ǾƻǊƎŜǎŎƘƭŀƎŜƴΣ ǿŜƭŎƘŜ ŀƪǘǳŜƭƭ ƛƳ wŀƘƳŜƴ ŘŜǊ YƻƴȊŜǊǘƛŜǊǘŜƴ !ƪǘƛƻƴ tŦƭŜƎŜ ƎŜƳŜƛƴπ
ǎŀƳ ŜǊŀǊōŜƛǘŜǘ ǿƛǊŘΦ 5ŜǊ ±ƻǊǎŎƘƭŀƎ ȊǳǊ wƻŀŘƳŀǇ ōŜǘƻƴǘΣ Řŀǎǎ ŜƛƴŜ ƎŜȊƛŜƭǘŜ {ǘŅǊƪǳƴƎ ŘŜǎ 9ƛƴπ
ǎŀǘȊŜǎ ǳƴŘ ŘŜǊ !ǳǎōƛƭŘǳƴƎ Ǿƻƴ tŦƭŜƎŜƘŜƭŦŜǊƴ ŀƴƎŜƎŀƴƎŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ƳǸǎǎŜΦ {ƻ ǿŅǊŜƴ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ 
.ŜƳǸƘǳƴƎŜƴ Ȋǳ ŦƻǊŎƛŜǊŜƴΣ ǳƳ ȊΦ.Φ ǇŀǎǎƛǾŜǎ !ǊōŜƛǘǎƪǊŀŦǘǇƻǘŜƴȊƛŀƭ Ȋǳ ŀƪǘƛǾƛŜǊŜƴ ǳƴŘ ŘƛŜ όbŀŎƘπύ 
vǳŀƭƛŦƛƪŀǘƛƻƴ Ȋǳ ōŜŦǀǊŘŜǊƴΦ !ǳŎƘ ǿŜƴƴ ŘƛŜǎŜǊ !ƴǎŀǘȊ ƛƳ DŜǎŜǘȊŜƴǘǿǳǊŦ  ōȊǿΦ ƛƴ ŘŜǊ {ȅǎǘŜƳŀǘƛƪ 
ŘŜǊ tŦƭŜƎŜǎŀǘȊǾŜǊŦŀƘǊŜƴ ǳƴŘ ŘŜǊ ŘƻǊǘ ƛƳǇƭŜƳŜƴǘƛŜǊǘŜƴ ±ŜǊƎǸǘǳƴƎǎȊǳǎŎƘƭŅƎŜ  ŀƴǎŀǘȊǿŜƛǎŜ ōŜπ
ǊǸŎƪǎƛŎƘǘƛƎǘ ǿǳǊŘŜΣ Ƴǳǎǎ ƪƻƴǎǘŀǘƛŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴΣ Řŀǎǎ ŘŜǊȊŜƛǘƛƎ ŘƛŜ !ǳǎōƛƭŘǳƴƎ ŘŜǊ tŦƭŜƎŜŀǎǎƛǎπ
ǘŜƴȊōŜǊǳŦŜ ƛƴ ŘŜƴ ƧŜǿŜƛƭƛƎŜƴ .ǳƴŘŜǎƭŅƴŘŜǊƴ ǎŜƘǊ ǳƴǘŜǊǎŎƘƛŜŘƭƛŎƘ ƎŜǊŜƎŜƭǘ ƛǎǘ ǳƴŘ ŘŜǎƘŀƭō Ƴƛǘ 
.ƭƛŎƪ ŀǳŦ Řŀǎ ŀƴƎŜǎǘǊŜōǘŜ tŜǊǎƻƴŀƭōŜƳŜǎǎǳƴƎǎƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘ ŘǊƛƴƎŜƴŘ ƘƻƳƻƎŜƴƛǎƛŜǊŜƴŘŜ aŀǖπ
ƴŀƘƳŜƴ ŀƴƎŜȊŜƛƎǘ ǎƛƴŘΣ ǳƳ ǾŜǊƳŜƘǊǘ tŦƭŜƎŜƘƛƭŦǎƪǊŅŦǘŜ ŀƴǿŜǊōŜƴ ǳƴŘ ŀǳǎōƛƭŘŜƴ Ȋǳ ƪǀƴƴŜƴΦ ½ǳπ
ŘŜƳ ǎƛƴŘ ŀǳŎƘ ƛƴƴŜǊƘŀƭō ŘŜǊ vǳŀƭƛŦƛƪŀǘƛƻƴǎƴƛǾŜŀǳǎ vb м ōƛǎ vb о .ƛƭŘǳƴƎǎŀƴƎŜōƻǘŜ ŦǸǊ ŜƛƴŜ 
IǀƘŜǊǉǳŀƭƛŦƛȊƛŜǊǳƴƎ ƛƴƴŜǊƘŀƭō ŘŜǊ ǇŦƭŜƎŜǊƛǎŎƘŜƴ !ǎǎƛǎǘŜƴȊōŜǊǳŦŜ Ȋǳ ǎŎƘŀŦŦŜƴΣ ŘŀƳƛǘ ŘŜǊ ƛƴ Ϡ ур 
!ōǎΦ ф bǊΦ мŎ {D. ·L όƴΦCΦύ ŘŜŦƛƴƛŜǊǘŜ CŀƭƭΣ Řŀǎǎ ŜƛƴŜ !ǎǎƛǎǘŜƴȊŀǳǎōƛƭŘǳƴƎ ŀǳǎ DǊǸƴŘŜƴ ǳƴƳǀƎπ
ƭƛŎƘ ƛǎǘΣ ǿŜƭŎƘŜ ŘƛŜ tŦƭŜƎŜŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎ ƴƛŎƘǘ Ȋǳ ǾŜǊǘǊŜǘŜƴ ƘŀǘΣ ŘƛŜ !ǳǎƴŀƘƳŜ ŘŀǊǎǘŜƭƭǘΦ 
5ŜǊ нΦ ½ǿƛǎŎƘŜƴōŜǊƛŎƘǘ ȊǳƳ tŜ.Ŝa ǎǘŜƭƭǘ ȊǳŘŜƳ ǳƴǘŜǊǎŎƘƛŜŘƭƛŎƘŜ ±ŀǊƛŀǘƛƻƴŜƴ ŘŜǊ .ŜǊŜŎƘƴǳƴƎ 
ŘŜǊ tŜǊǎƻƴŀƭōŜŘŀǊŦŜ ƎŜǘǊŜƴƴǘ ƴŀŎƘ CŀŎƘπ ǳƴŘ !ǎǎƛǎǘŜƴȊπκIƛƭŦǎƪǊŀŦǘǎǘŜƭƭŜƴ ŘŀǊΣ ŘƛŜ ōŜƛ !ƴǿŜƴπ
ŘǳƴƎ ŘŜǎ ±ŜǊŦŀƘǊŜƴǎ ƛƴ ŘŜǊ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ƧŜǿŜƛƭǎ ŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎǎōŜȊƻƎŜƴ ŜǊƳƛǘǘŜƭǘ ǿŜǊŘŜƴ ƪǀƴƴŜƴΦ 
9ƛƴŜǊǎŜƛǘǎ ǿǳǊŘŜ ǎƻ Ŝƛƴ ōǳƴŘŜǎŘǳǊŎƘǎŎƘƴƛǘǘƭƛŎƘŜǊ tŜǊǎƻƴŀƭƳŜƘǊōŜŘŀǊŦ ŜǊƳƛǘǘŜƭǘ όƛƳ ±ŜǊƎƭŜƛŎƘ 
ȊǳǊ ŘŜǊȊŜƛǘƛƎŜƴ ōǳƴŘŜǎŘǳǊŎƘǎŎƘƴƛǘǘƭƛŎƘ ŘŜǊȊŜƛǘ ǾŜǊǘǊŀƎƭƛŎƘ ǾŜǊŜƛƴōŀǊǘŜƴ tŜǊǎƻƴŀƭŀǳǎǎǘŀǘǘǳƴƎύΦ  
!ƴŘŜǊŜǊǎŜƛǘǎ ǿƛǊŘ ƛƴ ŜƛƴŜǊ ōǳƴŘŜǎƭŀƴŘōŜȊƻƎŜƴŜƴ 5ŀǊǎǘŜƭƭǳƴƎ ŘŜǊ ¦ƴǘŜǊǎŎƘƛŜŘŜ ȊǿƛǎŎƘŜƴ ŘŜǊπ
ȊŜƛǘƛƎŜǊ ǳƴŘ ƴŜǳ ŜǊƳƛǘǘŜƭǘŜǊ tŜǊǎƻƴŀƭŀǳǎǎǘŀǘǘǳƴƎ ƛƴ ŘŜǊ IǀƘŜ ǳƴǘŜǊǎŎƘƛŜŘƭƛŎƘŜ tŜǊǎƻƴŀƭƳŜƘǊπ
ōŜŘŀǊŦŜ ōŜƛ !ǎǎƛǎǘŜƴȊπ ǳƴŘ IƛƭŦǎƪǊŅŦǘŜƴ ŘŜǳǘƭƛŎƘ π ōŜȊƻƎŜƴ ŀǳŦ tŦƭŜƎŜŦŀŎƘƪǊŅŦǘŜ ǘŜƛƭǿŜƛǎŜ ǎƻƎŀǊ 
Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ «ōŜǊŀǳǎǎǘŀǘǘǳƴƎΦ !ǳŎƘ ǿŜƴƴ ŘƛŜ ƘƛŜǊ ƎŜǘǊƻŦŦŜƴŜ wŜƎŜƭǳƴƎ ȊǳƳ !ǳŦōŀǳ ŜǘǿŀƛƎŜǊ !ǎπ
ǎƛǎǘŜƴȊπ ǳƴŘ IƛƭŦǎƪǊŅŦǘŜ ŘŜǊ tǊŅƳƛǎǎŜ ŘŜǎ tŜ.Ŝa ŦƻƭƎǘ ǳƴŘ ŘƛŜǎŜ ƛƴ ±½& ƎŜǘǊŜƴƴǘ ƴŀŎƘ tŦƭŜƎŜπ
ƎǊŀŘŜƴ ŘŜǊ .ŜǿƻƘƴŜǊǎŎƘŀŦǘ ŘŜǊ ǎǘŀǘƛƻƴŅǊŜƴ tŦƭŜƎŜŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴ ŜǊƳƛǘǘŜƭǘΣ ŦƛƴŘŜǘ Ƴƛǘ ŘŜƳ ƘƛŜǊ 
ǾƻǊƎŜǎŎƘƭŀƎŜƴŜƴ ōǳƴŘŜǎŜƛƴƘŜƛǘƭƛŎƘŜƴ ±ƻǊƎŜƘŜƴ ŘŜǊ CǀǊŘŜǊǳƴƎ ŜƛƴŜ ƭŅƴŘŜǊǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜ 9ǊƳƛǘǘπ
ƭǳƴƎ ŘŜǊ aŜƘǊōŜŘŀǊŦŜ ǿŜƛǘŜǊƘƛƴ ƴƛŎƘǘ ǎǘŀǘǘΦ 
5ŜƳ tŜǊǎƻƴŀƭōŜƳŜǎǎǳƴƎǎǾŜǊŦŀƘǊŜƴ όƴΦ Ϡ ммоŎ {D. ·Lύ ƛǎǘ ƛƴ ǎŜƛƴŜǊ YƻƴǎǘǊǳƪǘƛƻƴ ǳƴŘ ŘŜǊ Ȋǳπ
ƎǊǳƴŘŜƭƛŜƎŜƴŘŜƴ ƳŜǘƘƻŘƛǎŎƘŜƴ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ŜƛƴŜ ½ŜǊƎƭƛŜŘŜǊǳƴƎ ŘŜǊ tŦƭŜƎŜǇǊƻȊŜǎǎŜ ƛƳƳŀƴŜƴǘΣ 
Řŀ ŘƛŜ ƧŜǿŜƛƭƛƎŜƴ ǇŦƭŜƎŜǊƛǎŎƘŜƴ ¢ŅǘƛƎƪŜƛǘŜƴ ŘŜǳǘƭƛŎƘŜǊ ŀƭǎ ōƛǎƘŜǊ ŘŜƴ ŘŀŦǸǊ ƴƻǘǿŜƴŘƛƎŜƴ vǳŀƭƛπ
ŦƛƪŀǘƛƻƴŜƴ ȊǳƎŜƻǊŘƴŜǘ ǿŜǊŘŜƴΦ {ƻ ǿŜǊŘŜƴ ¢ŅǘƛƎƪŜƛǘŜƴΣ ŘƛŜ ōƛǎƘŜǊ ōǎǇǿΦ Ǿƻƴ tŦƭŜƎŜŦŀŎƘƪǊŅŦǘŜƴ 
ƛƳ wŀƘƳŜƴ ŀƴŘŜǊŜǊ όǇŦƭŜƎŜǊƛǎŎƘŜǊύ ¢ŅǘƛƎƪŜƛǘ Ƴƛǘ ǾŜǊǊƛŎƘǘŜǘ ǿŜǊŘŜƴΣ ŦƻǊǘŀƴ ŀǳǎŘǊǸŎƪƭƛŎƘ ǳƴŘ 
ŀǳǎǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘ Ǿƻƴ tŦƭŜƎŜƘƛƭŦǎƪǊŅŦǘŜƴ ǸōŜǊƴƻƳƳŜƴ ǿŜǊŘŜƴΣ ǿŀǎ ǎƛŎƘ ƭŜǘȊǘƭƛŎƘ ŀǳŎƘ ƛƴ ŘŜǊ tŜǊπ
ǎƻƴŀƭŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ǳƴŘ ƛƳ tŜǊǎƻƴŀƭƳŀƴŀƎŜƳŜƴǘ ƴƛŜŘŜǊǎŎƘƭŀƎŜƴ ƳǳǎǎΦ 5ƛŜǎ ƛǎǘ ǾƻǊ ŘŜƳ IƛƴǘŜǊπ
ƎǊǳƴŘ ŘŜǎ aŀƴƎŜƭǎ ŀƴ tŦƭŜƎŜόŦŀŎƘύπƪǊŅŦǘŜƴ ƴŀŎƘǾƻƭƭȊƛŜƘōŀǊ ǳƴŘ ŦƻƭƎǘ ŘŜƳ ½ƛŜƭΣ ŘƛŜ ǾƻǊƘŀƴŘŜπ
ƴŜƴ tŜǊǎƻƴŀƭǊŜǎǎƻǳǊŎŜƴ ŜŦŦƛȊƛŜƴǘ ŜƛƴȊǳǎŜǘȊŜƴΦ 5ƛŜ bŜōŜƴǿƛǊƪǳƴƎ ŜƛƴŜǊ ǎƻƭŎƘŜƴ όƎŜǿǸƴǎŎƘǘŜƴύ 
9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ƛǎǘ ƧŜŘƻŎƘΣ Řŀǎǎ ǎƛŎƘ ŘƛŜ ǇŦƭŜƎŜǊƛǎŎƘŜ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ȊǳƪǸƴŦǘƛƎ ƪƭŜƛƴǎŎƘǊƛǘǘƛƎŜǊ ǳƴŘ ς 
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{ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜ ŘŜǎ .YY 5ŀŎƘǾŜǊōŀƴŘ ŜΦ±Φ ǾƻƳ лоΦммΦнлнл ȊǳƳ 9ƴǘǿǳǊŦ ŜƛƴŜǎ 
DŜǎŜǘȊŜǎ ȊǳǊ ±ŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜ 
όDŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎπ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜǾŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎǎƎŜǎŜǘȊ ς Dt±Dύ 

ŀǳǎ {ƛŎƘǘ ŘŜǎ tŦƭŜƎŜōŜŘǸǊŦǘƛƎŜƴ ς ǿŜƴƛƎŜǊ ƪƻƴǘƛƴǳƛŜǊƭƛŎƘ ŘŀǊǎǘŜƭƭŜƴ ǿƛǊŘΣ Řŀ ŘƛŜ ŀƳ tŦƭŜƎŜǇǊƻπ
ȊŜǎǎ ōŜǘŜƛƭƛƎǘŜƴ tŜǊǎƻƴŜƴ ƛƴ ǎŎƘƴŜƭƭŜǊŜǊ !ōŦƻƭƎŜ ōŜƛ ŘŜƴ ƧŜǿŜƛƭƛƎŜƴ ¢ŅǘƛƎƪŜƛǘŜƴ ǿŜŎƘǎŜƭƴΦ 5ƛŜ 
tŦƭŜƎŜ ōȊǿΦ ŘŜǊ tŦƭŜƎŜǇǊƻȊŜǎǎ άȊŜǊŦƭŜŘŘŜǊƴέΦ 
5ŀƳƛǘ ŘƛŜ ǇŦƭŜƎŜǊƛǎŎƘŜ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ŀǳŎƘ ǳƴǘŜǊ ŘƛŜǎŜƴ ƎŜŅƴŘŜǊǘŜƴ wŀƘƳŜƴōŜŘƛƴƎǳƴƎŜƴ ŜŦŦŜƪπ
ǘƛǾ ōƭŜƛōǘΣ ōǊŀǳŎƘǘ Ŝǎ ƴŀŎƘ !ƴǎƛŎƘǘ ŘŜǎ .YY 5ŀŎƘǾŜǊōŀƴŘŜǎ ŜƛƴŜ ǎǘŅǊƪŜǊŜ YƻƻǊŘƛƴŀǘƛƻƴ ǳƴŘ 
±ŜǊƴŜǘȊǳƴƎ ŘŜǎ tŦƭŜƎŜǇǊƻȊŜǎǎŜǎ όǳƴŘ ŘŜǊ ōŜǘŜƛƭƛƎǘŜƴ 9ƛƴȊŜƭǇŜǊǎƻƴŜƴύ ŀƭǎ ōƛǎƘŜǊΦ 5ƛŜǎ ǎƻƭƭǘŜ 
ŘǳǊŎƘ ŜƛƴŜ !ŘǾŀƴŎŜŘ ǇǊŀŎǘƛŎŜ ƴǳǊǎŜ ό!tbύ ǳƳƎŜǎŜǘȊǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 5ƛŜǎŜ ƪƻƻǊŘƛƴƛŜǊŜƴ ǳƴŘ ŜǾŀƭǳƛŜπ
ǊŜƴ ŘƛŜ ǇŦƭŜƎŜǊƛǎŎƘŜ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ƭŀǳŦŜƴŘ ǳƴŘ ƪǀƴƴŜƴ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘ ŘƛǊŜƪǘ ǳƴŘ ƘƻŎƘǉǳŀƭƛŦƛȊƛŜǊǘΣ ŜǊπ
ǿŜƛǘŜǊǘŜ ǇŦƭŜƎŜǊƛǎŎƘŜ ¢ŅǘƛƎƪŜƛǘŜƴ ŜǊōǊƛƴƎŜƴΣ ŘƛŜ ƛƴǎōŜǎƻƴŘŜǊŜ ƛƴ ŘŜǊ ǎǘŀǘƛƻƴŅǊŜƴ [ŀƴƎȊŜƛǘǇŦƭŜƎŜ 
ƻŦǘ Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ ƘƻƘŜƴ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜƴ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴǎπ ǳƴŘ ½ŜƛǘŀǳŦǿŀƴŘ ǾŜǊōǳƴŘŜƴ ǎƛƴŘΦ 5ƛŜ ōŜǊǳŦǎπ
ǎǘŅƴŘƛǎŎƘŜƴ 5ƛǎƪǳǎǎƛƻƴŜƴ ǳƳ ŜǊǿŜƛǘŜǊǘŜ YƻƳǇŜǘŜƴȊŜƴ ŦǸǊ tŦƭŜƎŜŦŀŎƘƪǊŅŦǘŜ όōǎǇǿΦ ŦǸǊ !tbύ 
ǿŜǊŘŜƴ ŀƭƭŜǊŘƛƴƎǎ ǎŜƛǘ WŀƘǊȊŜƘƴǘŜƴ ŜƳƻǘƛƻƴŀƭ ƎŜŦǸƘǊǘΦ 5ŜǊ .YY 5ŀŎƘǾŜǊōŀƴŘ ǎǇǊƛŎƘǘ ǎƛŎƘ ŀƴ 
ŘƛŜǎŜǊ {ǘŜƭƭŜ ŦǸǊ ŜƛƴŜ ǇǊŀƎƳŀǘƛǎŎƘŜ όƴŅƳƭƛŎƘ ƪƻƴǎŜǉǳŜƴǘ ōŜŘŀǊŦǎπ ǳƴŘ ƪƻƳǇŜǘŜƴȊƻǊƛŜƴǘƛŜǊǘŜύ 
{ƛŎƘǘǿŜƛǎŜ ŀǳǎΣ ƴŀŎƘ ŘŜǊ ŘƛŜ .ŜƭŜƎŜ ŦǸǊ Ŝƛƴ αaŜƘǊ ŀƴά ōȊǿΦ ŘƛŜ {ƛŎƘŜǊǳƴƎ ŘŜǊ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎǉǳŀπ
ƭƛǘŅǘ ƛƴǎōŜǎƻƴŘŜǊŜ ŀǳŎƘ ǾƻǊ ŘŜƳ IƛƴǘŜǊƎǊǳƴŘ ƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭŜǊ 9ǊŦŀƘǊǳƴƎŜƴ ŜƛƴŘŜǳǘƛƎ ǎƛƴŘмΦ DŜπ
ǊŀŘŜ Ƴƛǘ .ƭƛŎƪ ŀǳŦ ŘƛŜ LƳǇƭŜƳŜƴǘƛŜǊǳƴƎ ŘŜǎ tŜǊǎƻƴŀƭōŜƳŜǎǎǳƴƎǎƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘǎ όƴΦ Ϡ ммоŎ {D. ·Lύ 
ōŜŘŜǳǘŜǘ ŘƛŜǎ ǇŜǊǎǇŜƪǘƛǾƛǎŎƘ ŘƛŜ LƳǇƭŜƳŜƴǘƛŜǊǳƴƎ ŜƛƴŜǎ ŜǊǿŜƛǘŜǊǘŜƴ DǊŀŘŜƳƛȄŜǎ ƛƴ ŘŜǊ tŦƭŜƎŜ 
ς ōŜǎǘŜƘŜƴŘ ŀǳǎ tŦƭŜƎŜƘŜƭŦŜǊƴΣ tŦƭŜƎŜƘƛƭŦǎƪǊŅŦǘŜƴ όмπнπƧŅƘǊƛƎύ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜŦŀŎƘǇŜǊǎƻƴŜƴ όƴΦ tŦƭ.π
wŜŦDύ ŜǊƎŅƴȊǘ ǳƳ !ŘǾŀƴŎŜŘ ǇǊŀŎǘƛŎŜ ƴǳǊǎŜǎ ό!tbύΦ  
²ƛǊ ǎŎƘƭŀƎŜƴ ŘŀƘŜǊ ǾƻǊΣ ŘƛŜ YƻƳǇŜǘŜƴȊŜƴ όǳƴŘ ŘƛŜ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘŜ vǳŀƭƛŦƛȊƛŜǊǳƴƎύ ŜƛƴŜǊ !tb 
ŘƛǊŜƪǘ ǳƴŘ ǳƳƎŜƘŜƴŘ ƎŜǎŜǘȊƭƛŎƘ Ȋǳ ƴƻǊƳƛŜǊŜƴ ǳƴŘ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ .ŜƎƭŜƛǘŜǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ǎƻǿƛŜ ŜƛƴŜǊ 
9ȄǇŜǊƛƳŜƴǘƛŜǊƪƭŀǳǎŜƭ όȊΦ .Φ ŦǸǊ ǎƛŜōŜƴ WŀƘǊŜύ Ȋǳ ǾŜǊǎŜƘŜƴΦ 5ŀŘǳǊŎƘ ǿƛǊŘ ŘƛŜ aǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘ ƎŜπ
ǎŎƘŀŦŦŜƴΣ !tb ǿƛǊƪǎŀƳ ƛƴ ŘŜǊ CƭŅŎƘŜ Ȋǳ ŜǘŀōƭƛŜǊŜƴΣ ƎƭŜƛŎƘȊŜƛǘƛƎ Ȋǳ ŜǾŀƭǳƛŜǊŜƴ ǳƴŘ ƴǳǊ ōŜƛ Ǉƻǎƛǘƛπ
ǾŜƴ 9ǾŀƭǳŀǘƛƻƴǎŜǊƎŜōƴƛǎǎŜƴ Řŀƴƴ ŘǳǊŎƘ ŘŜƴ DŜǎŜǘȊƎŜōŜǊ ǳƴōŜŦǊƛǎǘŜǘ Ȋǳ ƛƳǇƭŜƳŜƴǘƛŜǊŜƴ ōȊǿΦ 
ƴŀŎƘ !ōƭŀǳŦ ŘŜǊ CǊƛǎǘ ƎƎŦΦ όŀǳǘƻƳŀǘƛǎŎƘύ ŀǳǖŜǊ YǊŀŦǘ ǘǊŜǘŜƴ Ȋǳ ƭŀǎǎŜƴΦ DƭŜƛŎƘȊŜƛǘƛƎ ǿŅǊŜ ŘŜǊ 
άaƻŘŜƭƭǇŀǊŀƎǊŀŦέ со !ōǎΦ оŎ {D. ± ς ǿŜƭŎƘŜǊ ȊǳƳƛƴŘŜǎǘ ǾƻǊǎƛŎƘǘƛƎ ƛƴ wƛŎƘǘǳƴƎ !tb ǿŜƛǎǘΣ ŀōŜǊ 
ƴƛŎƘǘ Ȋǳ ŜƛƴŜƳ ƪƻƴƪǊŜǘŜƴ CƻǊǘǎŎƘǊƛǘǘ ōŜƛ ŘŜǊ 9ǘŀōƭƛŜǊǳƴƎ ŜǊǿŜƛǘŜǊǘŜǊ ǇŦƭŜƎŜǊƛǎŎƘŜǊ YƻƳǇŜǘŜƴπ
ȊŜƴ ōŜƛǘǊŀƎŜƴ ƪƻƴƴǘŜ ς Ȋǳ ǸōŜǊŘŜƴƪŜƴΦ LƳ нΦ ½ǿƛǎŎƘŜƴōŜǊƛŎƘǘ ȊǳƳ tŜ.Ŝa ƴΦ Ϡ ммоŎ {D. ·L 
ǿƛǊŘ ŘƛŜǎŜǊ !ǎǇŜƪǘ ƛƴ .ŜȊǳƎ ŀǳŦ ƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴŀƭŜ ±ŜǊŅƴŘŜǊǳƴƎǎǇǊƻȊŜǎǎŜ ōŜǊŜƛǘǎ ŀƴƎŜǎǇǊƻŎƘŜƴ 
όǾƎƭΦ {Φ орм ŦŦΦύΦ !ƭƭŜǊŘƛƴƎǎ ƳǸǎǎŜƴ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘ ƘƻŎƘǎŎƘǳƭƛǎŎƘ ŀǳǎƎŜōƛƭŘŜǘŜ tŦƭŜƎŜƴŘŜΣ ǳƳ ǘŀǘπ
ǎŅŎƘƭƛŎƘ Ƴƛǘ ŘŜǊŜƴ YƻƳǇŜǘŜƴȊŜƴ ƛƴ ŘŜǊ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ǿƛǊƪǎŀƳ Ȋǳ ǿŜǊŘŜƴΣ ŀǳŎƘ ŘƛǊŜƪǘ ŘƻǊǘ ŀƴπ
ƪƻƳƳŜƴ ǳƴŘ ȊǿŀǊ ŜȄǇƭƛȊƛǘ ŀǳŎƘ Ƴƛǘ ŜǊǿŜƛǘŜǊǘŜƴ ǇŦƭŜƎŜǊƛǎŎƘŜƴ ¢ŅǘƛƎƪŜƛǘŜƴΦ !ƴǎƻƴǎǘŜƴ ǎǘǸƴŘŜ 
ŜƛƴŜ CƻǊǘǎŜǘȊǳƴƎ ŘŜǎ ōƛǎƘŜǊƛƎŜƴ 5ƛƭŜƳƳŀǎ Ȋǳ ōŜŦǸǊŎƘǘŜƴΣ Řŀǎǎ ŘƛŜ !ƪŀŘŜƳƛǎƛŜǊǳƴƎ ŦǸǊ tŦƭŜƎŜπ

                                                      
м ¢ŀǳŦŜǊΣ wŀǇƘŀŜƭΤ CǳŎƘǎΣ 5ŀƴƛŜƭΤ CƻŎƪŜΣ Yƭŀǳǎ όнлмуύΥ tŦƭŜƎŜΥ bŜȄǘ DŜƴŜǊŀǘƛƻƴ ²ŀǊǳƳ ŜƛƴŜ ŜǊǿŜƛǘŜǊǘŜ 
ǇŦƭŜƎŜǊƛǎŎƘŜ tǊŀȄƛǎ ŘƛŜ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎǉǳŀƭƛǘŅǘ ǾŜǊōŜǎǎŜǊǘΦ Dϧ{ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎπ ǳƴŘ {ƻȊƛŀƭǇƻƭƛǘƛƪΦ WŀƘǊƎŀƴƎ тн 
όпπрύΣ {Φ сфπтоΦ 

 



 
 
 
 

{ŜƛǘŜ нл 
 
 
 
 

{ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜ ŘŜǎ .YY 5ŀŎƘǾŜǊōŀƴŘ ŜΦ±Φ ǾƻƳ лоΦммΦнлнл ȊǳƳ 9ƴǘǿǳǊŦ ŜƛƴŜǎ 
DŜǎŜǘȊŜǎ ȊǳǊ ±ŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜ 
όDŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎπ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜǾŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎǎƎŜǎŜǘȊ ς Dt±Dύ 

ŦŀŎƘƪǊŅŦǘŜ Ŝƛƴ ǎƛŎƘ άǿŜƎǉǳŀƭƛŦƛȊƛŜǊŜƴέ ŀǳǎ ŘŜǊ ŘƛǊŜƪǘŜƴ tŦƭŜƎŜ ōŜŘŜǳǘŜǘΦ LƴǎƻŦŜǊƴ ǿŅǊŜ ŘƛŜ ǎǇŅπ
ǘŜǊŜ ƳŜǘƘƻŘƛǎŎƘŜ .ŜǊǸŎƪǎƛŎƘǘƛƎǳƴƎ ŘƛŜǎŜǊ άƴŜǳŜƴέ CŀŎƘƪǊŀŦǘƎǊǳǇǇŜ ƛƳ tŜǊǎƻƴŀƭōŜƳŜǎǎǳƴƎǎπ
ƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘ ς ōǎǇǿΦ ƴŀŎƘ ŜǊŦƻƭƎǊŜƛŎƘŜǊ 9Ǿŀƭǳŀǘƛƻƴ ς ŜōŜƴŦŀƭƭǎ Ȋǳ ŦƻǊŎƛŜǊŜƴΦ  

 
&ƴŘŜǊǳƴƎǎǾƻǊǎŎƘƭŀƎΥ 
 
Lƴ !ǊǘƛƪŜƭ о bǊΦ п ǎƛƴŘ ŘƛŜ !ǳǎŦǸƘǊǳƴƎŜƴ Ȋǳ !ōǎŀǘȊ мм Ȋǳ ǎǘǊŜƛŎƘŜƴΦ  
 
 
Ϡ ур !ōǎŀǘȊ мл {ŀǘȊ н ƛǎǘ ǿƛŜ ŦƻƭƎǘ Ȋǳ ŦŀǎǎŜƴΥ 
 
ά5ŜǊ {ǇƛǘȊŜƴǾŜǊōŀƴŘ .ǳƴŘ ŘŜǊ tŦƭŜƎŜƪŀǎǎŜƴ ōŜǊƛŎƘǘŜǘ ŘŜƳ .ǳƴŘŜǎƳƛƴƛǎǘŜǊƛǳƳ 
ŦǸǊ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘ ŜǊǎǘƳŀƭǎ ȊǳƳ олΦ Wǳƴƛ нлнм ǳƴŘ ŀƴǎŎƘƭƛŜǖŜƴŘ ǾƛŜǊǘŜƭƧŅƘǊƭƛŎƘ ǸōŜǊ ŘƛŜ 
½ŀƘƭ ŘŜǎ ŘǳǊŎƘ ŘŜƴ ±ŜǊƎǸǘǳƴƎǎȊǳǎŎƘƭŀƎ ƴŀŎƘ Ϡ уп !ōǎŀǘȊ ф {ŀǘȊ м ŦƛƴŀƴȊƛŜǊǘŜƴ tŦƭŜƎŜƘƛƭŦǎπ
ƪǊŀŦǘǇŜǊǎƻƴŀƭǎΣ ŘƛŜ tŜǊǎƻƴŀƭǎǘǊǳƪǘǳǊΣ ŘŜƴ {ǘŜƭƭŜƴȊǳǿŀŎƘǎ ǳƴŘ ŘƛŜ !ǳǎƎŀōŜƴŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎΦ 
5ŜǊ {ǇƛǘȊŜƴǾŜǊōŀƴŘ .ǳƴŘ ŘŜǊ tŦƭŜƎŜƪŀǎǎŜƴ ƭŜƎǘ ƛƳ .ŜƴŜƘƳŜƴ Ƴƛǘ ŘŜƳ ±ŜǊōŀƴŘ ŘŜǊ tǊƛǾŀπ
ǘŜƴ YǊŀƴƪŜƴǾŜǊǎƛŎƘŜǊǳƴƎ ŜΦ ±ΦΣ ŘŜǊ .ǳƴŘŜǎŀǊōŜƛǘǎƎŜƳŜƛƴǎŎƘŀŦǘ ŘŜǊ 
ǸōŜǊǀǊǘƭƛŎƘŜƴ ¢ǊŅƎŜǊ ŘŜǊ {ƻȊƛŀƭƘƛƭŦŜ ǳƴŘ ŘŜƴ .ǳƴŘŜǎǾŜǊŜƛƴƛƎǳƴƎŜƴ ŘŜǊ ¢ǊŅƎŜǊ ǎǘŀǘƛƻƴŅǊŜǊ 
tŦƭŜƎŜŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴ Řŀǎ bŅƘŜǊŜ ŦǸǊ Řŀǎ ±ŜǊŜƛƴōŀǊǳƴƎǎǾŜǊŦŀƘǊŜƴ ƴŀŎƘ !ōǎŀǘȊ ф ƛƴ ±ŜǊōƛƴπ
ŘǳƴƎ Ƴƛǘ Ϡ уп !ōǎŀǘȊ ф ǎƻǿƛŜ ŦǸǊ ǎŜƛƴŜƴ .ŜǊƛŎƘǘ ƴŀŎƘ {ŀǘȊ м ōƛǎ ȊǳƳ Χ ŦŜǎǘΦ 5ƛŜ CŜǎǘƭŜƎǳƴπ
ƎŜƴ ƴŀŎƘ {ŀǘȊ н ōŜƛƴƘŀƭǘŜƴ wŜƎŜƭǳƴƎŜƴ ŦǸǊ Ŝƛƴ ŜƛƴƘŜƛǘƭƛŎƘŜǎ CƻǊƳǳƭŀǊ ȊǳǊ aŜƭŘǳƴƎ ǳƴŘ .Ŝπ
ǊŜŎƘƴǳƴƎ ŘŜǎ ±ŜǊƎǸǘǳƴƎǎȊǳǎŎƘƭŀƎǎ ŦǸǊ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜǎ tŦƭŜƎŜƘƛƭŦǎƪǊŀŦǘǇŜǊǎƻƴŀƭ ƴŀŎƘ Ϡ уп !ōπ
ǎŀǘȊ ф {ŀǘȊ нΦ 5ƛŜ CŜǎǘƭŜƎǳƴƎŜƴ ƴŀŎƘ {ŀǘȊ н ōŜŘǸǊŦŜƴ ŘŜǊ ½ǳǎǘƛƳƳǳƴƎ ŘŜǎ .ǳƴŘŜǎƳƛƴƛǎǘŜǊƛπ
ǳƳǎ ŦǸǊ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘ ƛƳ .ŜƴŜƘƳŜƴ Ƴƛǘ ŘŜƳ .ǳƴŘŜǎƳƛƴƛǎǘŜǊƛǳƳ ŦǸǊ !ǊōŜƛǘ ǳƴŘ {ƻȊƛŀƭŜǎΦέ 
 

 
 
 
 
  



 
 
 
 

{ŜƛǘŜ нм 
 
 
 
 

{ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜ ŘŜǎ .YY 5ŀŎƘǾŜǊōŀƴŘ ŜΦ±Φ ǾƻƳ лоΦммΦнлнл ȊǳƳ 9ƴǘǿǳǊŦ ŜƛƴŜǎ 
DŜǎŜǘȊŜǎ ȊǳǊ ±ŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜ 
όDŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎπ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜǾŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎǎƎŜǎŜǘȊ ς Dt±Dύ 

LLLΦ ²ŜƛǘŜǊŜǊ &ƴŘŜǊǳƴƎǎōŜŘŀǊŦ 

!ƳōǳƭŀƴǘŜ ǾŜǊǘǊŀƎǎŅǊȊǘƭƛŎƘŜ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎ 

.ŜǊŜƛƴƛƎǳƴƎ ŘŜǊ ƳƻǊōƛŘƛǘŅǘǎƻǊƛŜƴǘƛŜǊǘŜƴ DŜǎŀƳǘǾŜǊƎǸǘǳƴƎ ƴŀŎƘ Ϡ утŀ !ōǎŀǘȊ о {ŀǘȊ т ǳƴŘ у 
{D. ± ŀǳŦƎǊǳƴŘ ŜȄǘǊŀōǳŘƎŜǘŅǊŜǊ ±ŜǊƎǸǘǳƴƎ ŘŜǊ ŘǳǊŎƘ ¢ŜǊƳƛƴǎŜǊǾƛŎŜǎǘŜƭƭŜƴ ǎƻǿƛŜ IŀǳǎŅǊȊǘŜ 
ǾŜǊƳƛǘǘŜƭǘŜƴ .ŜƘŀƴŘƭǳƴƎǎŦŅƭƭŜΣ bŜǳǇŀǘƛŜƴǘŜƴ ǳƴŘ ƻŦŦŜƴŜ {ǇǊŜŎƘǎǘǳƴŘŜ  

 
±ŜǊǘǊŀƎǎŅǊȊǘƭƛŎƘŜ [ŜƛǎǘǳƴƎŜƴΣ ŘƛŜ ŘǳǊŎƘ ¢ŜǊƳƛƴǾŜǊƳƛǘǘƭǳƴƎ ŘŜǊ ¢ŜǊƳƛƴǎŜǊǾƛŎŜǎǘŜƭƭŜΣ ƛƳ wŀƘƳŜƴ 
ŜƛƴŜǊ ƻŦŦŜƴŜƴ {ǇǊŜŎƘǎǘǳƴŘŜΣ ōŜƛ bŜǳǇŀǘƛŜƴǘŜƴ ǎƻǿƛŜ ŘǳǊŎƘ ¢ŜǊƳƛƴǾŜǊƳƛǘǘƭǳƴƎ ŜƛƴŜǎ ǾŜǊǘǊŀƎǎπ
ŅǊȊǘƭƛŎƘŜƴ [ŜƛǎǘǳƴƎǎŜǊōǊƛƴƎŜǊǎ ŜǊōǊŀŎƘǘ ǿŜǊŘŜƴΣ ǿŜǊŘŜƴ ŘǳǊŎƘ Řŀǎ ¢ŜǊƳƛƴǎŜǊǾƛŎŜπ ǳƴŘ ±ŜǊǎƻǊπ
ƎǳƴƎǎƎŜǎŜǘȊ ό¢{±Dύ ƻƘƴŜ aŜƴƎŜƴōŜƎǊŜƴȊǳƴƎ ƛƴ ŘŜǊ ŜȄǘǊŀōǳŘƎŜǘŅǊŜƴ DŜǎŀƳǘǾŜǊƎǸǘǳƴƎ ό9D±ύ 
ŦƛƴŀƴȊƛŜǊǘΦ 5ƛŜǎ ōŜǘǊƛŦŦǘ ŜƛƴŜǊǎŜƛǘǎ ŘƛŜ ŘǳǊŎƘ Řŀǎ ¢{±D ŜƛƴƎŜŦǸƘǊǘŜƴ ƴŜǳŜƴ ½ǳǎŎƘƭŅƎŜ ŦǸǊ ŘƛŜ 
¢ŜǊƳƛƴǾŜǊƳƛǘǘƭǳƴƎŜƴΣ ŀƭǎ ŀǳŎƘ ŀƭƭŜ [ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ŜƛƴŜǎ .ŜƘŀƴŘƭǳƴƎǎŦŀƭƭŜǎΣ ŘƛŜ ƛƴ ŜƛƴŜǊ ǎƻƭŎƘŜƴ 
¢{±DπYƻƴǎǘŜƭƭŀǘƛƻƴ ŜǊōǊŀŎƘǘ ǿŜǊŘŜƴ ǳƴŘ ŀǳǎ ŘŜǊ Ƴƛǘ ōŜŦǊŜƛŜƴŘŜǊ ²ƛǊƪǳƴƎ ƎŜȊŀƘƭǘŜƴ ƳƻǊōƛŘƛπ
ǘŅǘǎƻǊƛŜƴǘƛŜǊǘŜƴ DŜǎŀƳǘǾŜǊƎǸǘǳƴƎ όaD±ύ ƛƴ ŘƛŜ 9D± ǾŜǊǎŎƘƻōŜƴ ǿǳǊŘŜƴΦ  
¦Ƴ ŜƛƴŜ 5ƻǇǇŜƭŦƛƴŀƴȊƛŜǊǳƴƎ ŘŜǊ ǎƻ ƎŜŦǀǊŘŜǊǘŜƴ [ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ Ȋǳ ǾŜǊƳŜƛŘŜƴΣ ǿǳǊŘŜ Ƴƛǘ !ǳŦπ
ƴŀƘƳŜ ŘŜǊ {ŅǘȊŜ т ǳƴŘ у ŘŜǎ !ōǎŀǘȊŜǎ о Ϡ утŀ {D. ± ŀǳŎƘ ŜƛƴŜ ŀǳŦ Ŝƛƴ WŀƘǊ ōŜƎǊŜƴȊǘŜ ōŀǎƛǎπ
ǿƛǊƪǎŀƳŜ .ŜǊŜƛƴƛƎǳƴƎ ŘŜǊ aD± ǳƳ ŘƛŜǎŜ [ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ƎŜǊŜƎŜƭǘΦ DǊǳƴŘƭŀƎŜ ŦǸǊ ŘƛŜ .ŜǊŜƛƴƛƎǳƴƎǎπ
ǎǳƳƳŜ ŜƛƴŜǎ Y±π.ŜȊƛǊƪŜǎ ƛǎǘ ŘƛŜ ƛƴ ŘŜƴ ŜǊǎǘŜƴ мн aƻƴŀǘŜƴ ƴŀŎƘ LƴƪǊŀŦǘǘǊŜǘŜƴ ŘŜǊ ƧŜǿŜƛƭƛƎŜƴ 
¢{±DπwŜƎŜƭǳƴƎ ƛƴ ŘƛŜǎŜƳ Y±π.ŜȊƛǊƪ ŀƴƎŜŦŀƭƭŜƴŜ [ŜƛǎǘǳƴƎǎƳŜƴƎŜΦ 

9ƛƴŜ ǎŀŎƘƎŜǊŜŎƘǘŜ .ŜǊŜƛƴƛƎǳƴƎ ƛǎǘ ƴǳǊ ƳǀƎƭƛŎƘΣ ǿŜƴƴ ŘƛŜ ŜǊƳƛǘǘŜƭǘŜ [ŜƛǎǘǳƴƎǎƳŜƴƎŜ ƛƳ ŦŜǎǘƎŜπ
ǎŎƘǊƛŜōŜƴŜƴ .ŜǊŜƛƴƛƎǳƴƎǎȊŜƛǘǊŀǳƳ ŘŜƴ ǿŀƘǊŜƴ [ŜƛǎǘǳƴƎǎōŜŘŀǊŦ ƪƻǊǊŜƪǘ ǳƴŘ ǳƳŦŀǎǎŜƴŘ ŜǊπ
ŦŀǎǎǘΦ 5ƛŜǎ ƛǎǘ ŘŜǊȊŜƛǘ ƧŜŘƻŎƘ ƴƛŎƘǘ ŘŜǊ CŀƭƭΦ  

½ǳƳ ŜƛƴŜƴ ŜƴǘǿƛŎƪŜƭǘ ǎƛŎƘ ŘƛŜ [ŜƛǎǘǳƴƎǎƳŜƴƎŜ ōŜƛ 9ƛƴŦǸƘǊǳƴƎ ƴŜǳŜǊ ±ŜǊŦŀƘǊŜƴǎπ ǳƴŘ ±ŜǊƎǸπ
ǘǳƴƎǎǊŜƎŜƭƴ ƛƴ ŘŜǊ wŜƎŜƭ ŜǊǎǘ ƭŀƴƎǎŀƳΣ Ŝƛƴ 9ŦŦŜƪǘΣ ŘŜǊ ǎƛŎƘ ŀǳŎƘ ƛƴ ŘŜƴ !ōǊŜŎƘƴǳƴƎǎȊŀƘƭŜƴ ŘŜǊ 
ŜǊǎǘŜƴ ¢{±Dπ.ŜǊŜƛƴƛƎǳƴƎǎǉǳŀǊǘŀƭŜƴ ƴŀŎƘǿŜƛǎŜƴ ƭŅǎǎǘ ǳƴŘ ƘƛŜǊ Ȋǳ ŜƛƴŜǊ ¦ƴǘŜǊōŜǊŜƛƴƛƎǳƴƎ ŦǸƘπ
ǊŜƴ ǿǸǊŘŜΦ ½ǳƳ ŀƴŘŜǊŜƴ ƪŀƳ Ŝǎ ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ /ƻǊƻƴŀπtŀƴŘŜƳƛŜ Ȋǳ ŜƛƴŜƳ ŘŜǳǘƭƛŎƘŜƴ CŀƭƭȊŀƘƭπ ǳƴŘ 
ŘŀƳƛǘ [ŜƛǎǘǳƴƎǎǊǸŎƪƎŀƴƎ ƛƴ ŘŜǊ ǾŜǊǘǊŀƎǎŅǊȊǘƭƛŎƘŜƴ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎΣ ŘŜǊ ŜōŜƴŦŀƭƭǎ Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ !ōǎƛƴπ
ƪŜƴ ŘŜǊ Ȋǳ ōŜǊŜƛƴƛƎŜƴŘŜƴ [ŜƛǎǘǳƴƎǎƳŜƴƎŜ ŜƛƴƘŜǊƎŜƘǘΦ ±ŜǊǎŎƘŅǊŦǘ ǿƛǊŘ ŘƛŜǎŜǊ tŀƴŘŜƳƛŜŜŦŦŜƪǘ 
ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘ ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ ǳƴǾƻƭƭǎǘŅƴŘƛƎŜ YŜƴƴȊŜƛŎƘƴǳƴƎ Ǿƻƴ ¢{±DπCŅƭƭŜƴ ǿŅƘǊŜƴŘ ŘŜǊ tŀƴŘŜƳƛŜΦ 
&ǊȊǘƭƛŎƘŜ [ŜƛǎǘǳƴƎŜƴΣ ŘƛŜ ŀǳŦƎǊǳƴŘ ŘŜǎ ƪƭƛƴƛǎŎƘŜƴ ±ŜǊŘŀŎƘǘǎ ƻŘŜǊ ŘŜǎ bŀŎƘǿŜƛǎŜǎ ŜƛƴŜǊ LƴŦŜƪπ
ǘƛƻƴ Ƴƛǘ ŘŜƳ /ƻǊƻƴŀǾƛǊǳǎ ό{!w{π/ƻ±πнύ ŜǊŦƻǊŘŜǊƭƛŎƘ ǿŜǊŘŜƴΣ ǿŜǊŘŜƴ ƎŜƳŅǖ Ϡ утŀ !ōǎΦ о {ŀǘȊ 
п {D. ± ŀƭǎ ƴƛŎƘǘ ǾƻǊƘŜǊǎŜƘōŀǊŜǊ !ƴǎǘƛŜƎ ŘŜǎ ƳƻǊōƛŘƛǘŅǘǎōŜŘƛƴƎǘŜƴ .ŜƘŀƴŘƭǳƴƎǎōŜŘŀǊŦǎ ǳƴπ
ƳƛǘǘŜƭōŀǊ ŜȄǘǊŀōǳŘƎŜǘŅǊ ƎŜƪŜƴƴȊŜƛŎƘƴŜǘ ǳƴŘ ǾŜǊƎǸǘŜǘΦ {ƛŜ ŜƴǘŦŀƭƭŜƴ ŘŀōŜƛ ƎƭŜƛŎƘȊŜƛǘƛƎ ŀǳǎ ŘŜǊ 
¢{±Dπ.ŜǊŜƛƴƛƎǳƴƎǎƳŜƴƎŜΦ 5ŀǊǸōŜǊ Ƙƛƴŀǳǎ ƎŜƘŜƴŘ ƛǎǘ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘ ōŜƪŀƴƴǘΣ Řŀǎǎ ŜƛƴƛƎŜ YŀǎǎŜƴπ
ŅǊȊǘƭƛŎƘŜ ±ŜǊŜƛƴƛƎǳƴƎŜƴ ƛƘǊŜ aƛǘƎƭƛŜŘŜǊ ŘŀǊǸōŜǊ ƛƴŦƻǊƳƛŜǊǘ ƘŀōŜƴΣ Řŀǎǎ ŜƛƴŜ ƪƻǊǊŜƪǘŜ YŜƴƴπ
ȊŜƛŎƘƴǳƴƎ ŘŜǊ ¢{±DπCŅƭƭŜ Ȋǳ ŜƛƴŜƳ !ōǎƛƴƪŜƴ ŘŜǊ aD± ŦǸƘǊǘ ǳƴŘ IƻƴƻǊŀǊŜƛƴōǳǖŜƴ ŘƛŜ CƻƭƎŜ 
ǎŜƛƴ ƪǀƴƴŜƴΦ bŀŎƘ !ǳǎǿŜǊǘǳƴƎŜƴ ŘŜǎ DY±π{ǇƛǘȊŜƴǾŜǊōŀƴŘŜǎ ȊŜƛƎŜƴ ǎƛŎƘ ŘŜƳŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘ ƛƳ 
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{ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜ ŘŜǎ .YY 5ŀŎƘǾŜǊōŀƴŘ ŜΦ±Φ ǾƻƳ лоΦммΦнлнл ȊǳƳ 9ƴǘǿǳǊŦ ŜƛƴŜǎ 
DŜǎŜǘȊŜǎ ȊǳǊ ±ŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜ 
όDŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎπ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜǾŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎǎƎŜǎŜǘȊ ς Dt±Dύ 

ǾƛŜǊǘŜƴ vǳŀǊǘŀƭ нлмф ŀǳŎƘ ǎŜƘǊ ǳƴǘŜǊǎŎƘƛŜŘƭƛŎƘŜ !ƴǘŜƛƭŜ Ǿƻƴ ¢{±Dπ[ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ŀƴ ŘŜǊ ƧŜǿŜƛƭƛπ
ƎŜƴ DŜǎŀƳǘƭŜƛǎǘǳƴƎǎƳŜƴƎŜ ƛƴ ǾŜǊǎŎƘƛŜŘŜƴŜƴ YŀǎǎŜƴŅǊȊǘƭƛŎƘŜƴ ±ŜǊŜƛƴƛƎǳƴƎŜƴ όȊΦ.Φ ŎŀΦ мл ҈ ƛƴ 
{ŎƘƭŜǎǿƛƎπIƻƭǎǘŜƛƴ ǳƴŘ лΣнр ҈ ƛƴ aŜŎƪƭŜƴōǳǊƎπ±ƻǊǇƻƳƳŜǊƴύΦ 
5ƛŜ ƎŜƴŀƴƴǘŜƴ 9ŦŦŜƪǘŜ ŦǸƘǊŜƴ ƛƴǎƎŜǎŀƳǘ Ȋǳ ŜƛƴŜǊ ŘŜǳǘƭƛŎƘŜƴ ¦ƴǘŜǊǎŎƘŅǘȊǳƴƎ ŘŜǊ Ȋǳ ōŜǊŜƛƴƛƎŜƴπ
ŘŜƴ ¢{±Dπ[ŜƛǎǘǳƴƎǎƳŜƴƎŜ ŀǳǎ ŘŜǊ aD±Φ IƻŎƘǊŜŎƘƴǳƴƎŜƴ ŘŜǎ DY±π{ǇƛǘȊŜƴǾŜǊōŀƴŘŜǎ ƎŜƘŜƴ ƛƴ 
ŘŜǊ CƻƭƎŜ Ǿƻƴ ŜƛƴŜǊ ƧŅƘǊƭƛŎƘŜƴ 5ƻǇǇŜƭŦƛƴŀƴȊƛŜǊǳƴƎ ƛƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ ŎŀΦ нΣт aƛƭƭƛŀǊŘŜƴ 9ǳǊƻ ŀǳǎΣ ŘƛŜ 
ŘƛŜ DŜǎŜǘȊƭƛŎƘŜ YǊŀƴƪŜƴǾŜǊǎƛŎƘŜǊǳƴƎ ǳƴŘ ŘŀƳƛǘ ŘƛŜ .ŜƛǘǊŀƎǎȊŀƘƭŜǊ Ȋǳ ŦƛƴŀƴȊƛŜǊŜƴ ƘŀōŜƴ ǳƴŘ 
ŘŜƴŜƴ ƪŜƛƴŜ [ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ƛƴ ŘŜǊ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ƎŜƎŜƴǸōŜǊǎǘŜƘŜƴΦ  
!ǳǎ {ƛŎƘǘ ŘŜǎ .YY 5ŀŎƘǾŜǊōŀƴŘŜǎ Ƴǳǎǎ ŘƛŜ ōŜǎŎƘǊƛŜōŜƴŜ «ōŜǊŦƛƴŀƴȊƛŜǊǳƴƎ ŘŀƘŜǊ ȊǿƛƴƎŜƴŘ 
ǾŜǊƳƛŜŘŜƴ ǿŜǊŘŜƴΦ 5ƛŜǎ ƭŅǎǎǘ ǎƛŎƘ ǊŜŀƭƛǎƛŜǊŜƴΣ ƛƴŘŜƳ ŘƛŜ ƛƴ Ϡ утŀ !ōǎΦ о {ŀǘȊ т {D. ± ōŜǎŎƘǊƛŜπ
ōŜƴŜ 5ŀǳŜǊ ŘŜǊ .ŜǊŜƛƴƛƎǳƴƎ Ǿƻƴ ŜƛƴŜƳ WŀƘǊ ŀǳŦ ƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ ȊǿŜƛ WŀƘǊŜ ǾŜǊƭŅƴƎŜǊǘ ǿƛǊŘΣ ǳƳ ǎƻ 
ŜƛƴŜ ǊŜǇǊŅǎŜƴǘŀǘƛǾŜ ǳƴŘ /ƻǊƻƴŀπǳƴŀōƘŅƴƎƛƎŜ 5ŀǘŜƴƎǊǳƴŘƭŀƎŜ ŦǸǊ ŘƛŜ .ŜǊŜƛƴƛƎǳƴƎǎƳŜƴƎŜ Ȋǳ 
ŜǊƘŀƭǘŜƴΦ ½ǳǊ ±ŜǊƳŜƛŘǳƴƎ ǳƴǾƻƭƭǎǘŅƴŘƛƎŜǊ YŜƴƴȊŜƛŎƘƴǳƴƎ Ǿƻƴ ¢{±Dπ[ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ƛǎǘ Ŝǎ ŘŀǊǸōŜǊ 
Ƙƛƴŀǳǎ ȊǿƛƴƎŜƴŘ ŜǊŦƻǊŘŜǊƭƛŎƘ ŘƛŜ ǾŜǊǇŦƭƛŎƘǘŜƴŘŜ YŜƴƴȊŜƛŎƘƴǳƴƎ Ǿƻƴ ¢{±Dπ[ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ƎŜǎŜǘȊπ
ƭƛŎƘ ŦŜǎǘȊǳǎŎƘǊŜƛōŜƴΦ 

 
&ƴŘŜǊǳƴƎǎǾƻǊǎŎƘƭŀƎΥ  
Lƴ Ϡ утŀ !ōǎŀǘȊ о ǿŜǊŘŜƴ ŘƛŜ {ŅǘȊŜ т ǳƴŘ у ŦƻƭƎŜƴŘŜǊƳŀǖŜƴ ƎŜŦŀǎǎǘΥ  

α5ƛŜ ƛƴ !ōǎŀǘȊ н {ŀǘȊ м ƎŜƴŀƴƴǘŜƴ ±ŜǊǘǊŀƎǎǇŀǊǘƴŜǊ ƘŀōŜƴ ŘƛŜ ƳƻǊōƛŘƛǘŅǘǎōŜŘƛƴƎǘŜ DŜπ
ǎŀƳǘǾŜǊƎǸǘǳƴƎ ƛƴ ŘŜƴ ±ŜǊŜƛƴōŀǊǳƴƎŜƴ ƴŀŎƘ !ōǎŀǘȊ о {ŀǘȊ м ǳƳ ŘƛŜ ƛƴ {ŀǘȊ р bǊΦ оπс ƎŜπ
ƴŀƴƴǘŜƴ [ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ǳƴǘŜǊ .ŜǊǸŎƪǎƛŎƘǘƛƎǳƴƎ ŘŜǊ ŀǊȊǘƎǊǳǇǇŜƴǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ !ǳǎȊŀƘƭǳƴƎǎπ
ǉǳƻǘŜƴ ŘŜǎ ƧŜǿŜƛƭƛƎŜƴ ±ƻǊƧŀƘǊŜǎǉǳŀǊǘŀƭǎΣ ŘƛŜ Ǿƻƴ ŘŜƴ YŀǎǎŜƴŅǊȊǘƭƛŎƘŜƴ ±ŜǊŜƛƴƛƎǳƴƎŜƴ 
ƎŜƎŜƴǸōŜǊ ŘŜƴ YǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜƴ ƴŀŎƘȊǳǿŜƛǎŜƴ ǎƛƴŘΣ ōŜƎǊŜƴȊǘ ŀǳŦ ȊǿŜƛ WŀƘǊŜ ŀō LƴƪǊŀŦǘπ
ǘǊŜǘŜƴ ŘŜǊ ƴŜǳŜƴ ±ŜǊƎǸǘǳƴƎǎǊŜƎŜƭǳƴƎŜƴ Ȋǳ ōŜǊŜƛƴƛƎŜƴΤ ŘƛŜ ǾƻƳ .ŜǿŜǊǘǳƴƎǎŀǳǎǎŎƘǳǎǎ 
Ȋǳ ōŜǎŎƘƭƛŜǖŜƴŘŜƴ ±ƻǊƎŀōŜƴ ƴŀŎƘ !ōǎŀǘȊ р {ŀǘȊ т ǎƛƴŘ Ȋǳ ōŜǊǸŎƪǎƛŎƘǘƛƎŜƴΦ  
5ŀōŜƛ ǎƛƴŘ ŀƭƭŜ [ŜƛǎǘǳƴƎŜƴΣ ŘƛŜ ŘƛŜ YǊƛǘŜǊƛŜƴ ƴŀŎƘ Ϡ утŀ !ōǎΦ о {ŀǘȊ р bǊΦ оπс {D. ± ŜǊπ
ŦǸƭƭŜƴΣ ŀō ǎƻŦƻǊǘΣ ƧŜŘƻŎƘ ǎǇŅǘŜǎǘŜƴǎ ŀō ŘŜƳ ǾƛŜǊǘŜƴ !ōǊŜŎƘƴǳƴƎǎǉǳŀǊǘŀƭ нлнл ǾŜǊπ
ǇŦƭƛŎƘǘŜƴŘ ŜƛƴƘŜƛǘƭƛŎƘ ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ ŀƴ ŘŜǊ ǾŜǊǘǊŀƎǎŅǊȊǘƭƛŎƘŜƴ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ǘŜƛƭƴŜƘƳŜƴŘŜƴ 
&ǊȊǘŜΣ 9ƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴ ǳƴŘ ƳŜŘƛȊƛƴƛǎŎƘŜƴ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎȊŜƴǘǊŜƴ Ȋǳ ƪŜƴƴȊŜƛŎƘƴŜƴ ǳƴŘ ƛƴ 
ŘŜǊ !ōǊŜŎƘƴǳƴƎ ƎŜƎŜƴǸōŜǊ ŘŜǊ ȊǳǎǘŅƴŘƛƎŜƴ YŀǎǎŜƴŅǊȊǘƭƛŎƘŜƴ ±ŜǊŜƛƴƛƎǳƴƎ Ȋǳ ǸōŜǊƳƛǘπ
ǘŜƭƴΤ ŘŜǊ .ŜǿŜǊǘǳƴƎǎŀǳǎǎŎƘǳǎǎ ōŜǎŎƘƭƛŜǖǘ ±ƻǊƎŀōŜƴ ŦǸǊ ŜƛƴŜ ŜƛƴƘŜƛǘƭƛŎƘŜ YŜƴƴȊŜƛŎƘπ
ƴǳƴƎΦέ 

 
 



 
 
 
 

{ŜƛǘŜ но 
 
 
 
 

{ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜ ŘŜǎ .YY 5ŀŎƘǾŜǊōŀƴŘ ŜΦ±Φ ǾƻƳ лоΦммΦнлнл ȊǳƳ 9ƴǘǿǳǊŦ ŜƛƴŜǎ 
DŜǎŜǘȊŜǎ ȊǳǊ ±ŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜ 
όDŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎπ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜǾŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎǎƎŜǎŜǘȊ ς Dt±Dύ 

!ǊȊƴŜƛƳƛǘǘŜƭ  

±ƻǊǊŀǘǎƘŀƭǘǳƴƎ ƛƴ ŘŜƴ !ǇƻǘƘŜƪŜƴ 
[ŀǳǘ Ϡ мр !ǇƻǘƘŜƪŜƴōŜǘǊƛŜōǎƻǊŘƴǳƴƎ ό!Ǉ.ŜǘǊhύ ǎƛƴŘ !ǊȊƴŜƛƳƛǘǘŜƭ ǳƴŘ ŀǇƻǘƘŜƪŜƴǇŦƭƛŎƘǘƛƎŜ 
aŜŘƛȊƛƴǇǊƻŘǳƪǘŜΣ ŘƛŜ ȊǳǊ {ƛŎƘŜǊǎǘŜƭƭǳƴƎ ŜƛƴŜǊ ƻǊŘƴǳƴƎǎƎŜƳŅǖŜƴ !ǊȊƴŜƛƳƛǘǘŜƭǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ŘŜǊ 
.ŜǾǀƭƪŜǊǳƴƎ ƴƻǘǿŜƴŘƛƎ ǎƛƴŘΣ Ǿƻƴ !ǇƻǘƘŜƪŜƴ ǾƻǊǊŅǘƛƎ Ȋǳ ƘŀƭǘŜƴΦ 5ƛŜ aŜƴƎŜ Ƴǳǎǎ ƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ 
ŘŜƳ ŘǳǊŎƘǎŎƘƴƛǘǘƭƛŎƘŜƴ .ŜŘŀǊŦ ŦǸǊ ŜƛƴŜ ²ƻŎƘŜ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴΦ 
Lƴ ½ŜƛǘŜƴ Ǿƻƴ /ƻǊƻƴŀ Ƙŀǘ ǎƛŎƘ ƎŜȊŜƛƎǘΣ Řŀǎǎ ŘƛŜ !ǇƻǘƘŜƪŜƴ ŘƛŜǎŜǊ ±ŜǊǇŦƭƛŎƘǘǳƴƎ ƻŦŦŜƴōŀǊ ƴƛŎƘǘ 
ǊŜƎŜƭƘŀŦǘ ƴŀŎƘƪƻƳƳŜƴΦ {ƛŜ ǾŜǊƭŀƎŜǊƴ ŘƛŜ .ŜǾƻǊǊŀǘǳƴƎ ǾƛŜƭƳŜƘǊ ŀǳŦ ŘŜƴ ǇƘŀǊƳŀȊŜǳǘƛǎŎƘŜƴ 
DǊƻǖƘŀƴŘŜƭΣ ŘŜǊ ŘƛŜ [ŀƎŜǊƘŀƭǘǳƴƎ ŦǸǊ !ǇƻǘƘŜƪŜƴ ǸōŜǊƴƛƳƳǘΦ {ǘŀǘǘ !ǊȊƴŜƛƳƛǘǘŜƭ ǳƴƳƛǘǘŜƭōŀǊ ƛƴ 
ŘŜƴ !ǇƻǘƘŜƪŜƴ ǾŜǊŦǸƎōŀǊ Ȋǳ ƘŀōŜƴΣ ƳǸǎǎŜƴ ŘƛŜǎŜ ȊǳƴŅŎƘǎǘ ōŜǎǘŜƭƭǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 5ƛŜ {ƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘŜǊ 
.ŜǾƻǊǊŀǘǳƴƎ ƛƴ ŘŜƴ !ǇƻǘƘŜƪŜƴ ǎŜƭōŜǊ ǎƻƭƭǘŜ ŘŀƘŜǊ ǾŜǊōŜǎǎŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴΣ ǳƳ ƛƴ ŜƛƴŜƳ ǿŜƛǘŜǊŜƴ 
YǊƛǎŜƴŦŀƭƭ ōŜǎǎŜǊ ƎŜǊǸǎǘŜǘ Ȋǳ ǎŜƛƴΦ  
9ǎ ǿƛǊŘ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘ ǾƻǊƎŜǎŎƘƭŀƎŜƴΣ ŘƛŜ ƛƴ Ϡ ос !Ǉ.ŜǘǊh ŜƴǘƘŀƭǘŜƴŜƴ hǊŘƴǳƴƎǎǿƛŘǊƛƎƪŜƛǘŜƴ 
ƴƛŎƘǘ ƴǳǊ ŀǳŦ ŘƛŜ .ŜǾƻǊǊŀǘǳƴƎ Ǿƻƴ ŘŜŦƛƴƛŜǊǘŜƴ bƻǘŦŀƭƭπ!ǊȊƴŜƛƳƛǘǘŜƭƴ ōȊǿΦ ²ƛǊƪǎǘƻŦŦŜƴΣ ǎƻƴŘŜǊƴ 
ŀǳŎƘ ŀǳŦ ŘƛŜ ǊŜƎǳƭŅǊŜ .ŜǾƻǊǊŀǘǳƴƎ Ȋǳ ōŜȊƛŜƘŜƴΦ 

LƳǇŦǎǘƻŦŦǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎ 
IƛƴǎƛŎƘǘƭƛŎƘ ŘŜǊ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ŘŜǊ tŀǘƛŜƴǘŜƴ Ƴƛǘ LƳǇŦǎǘƻŦŦŜƴ ōŜǎǘŜƘǘ hǇǘƛƳƛŜǊǳƴƎǎōŜŘŀǊŦΦ 9ǎ ōŜπ
ŘŀǊŦ ŜƛƴƘŜƛǘƭƛŎƘŜǊ wŜƎŜƭǳƴƎŜƴ ȊǳǊ .ŜǊŜƛǘǎǘŜƭƭǳƴƎ ŘŜǊ LƳǇŦǎǘƻŦŦŜΣ ǳƳ «ōŜǊōŜǾƻǊǊŀǘǳƴƎ ǳƴŘ ±ŜǊπ
ƪƴŀǇǇǳƴƎ ƛƴ ŘŜƴ ŜƛƴȊŜƭƴŜƴ !ǊȊǘǇǊŀȄŜƴ Ȋǳ ǾŜǊƳŜƛŘŜƴΦ .ŜǊŜƛǘǎ ǾƻǊ ŘŜǊ /ƻǊƻƴŀπtŀƴŘŜƳƛŜ ȊŜƛƎǘŜ 
ǎƛŎƘ ƛƴ ŘŜǊ tǊŀȄƛǎΣ Řŀǎǎ ƘƛƴǎƛŎƘǘƭƛŎƘ ŘŜǊ LƳǇŦǎǘƻŦŦōŜǎǘŜƭƭǳƴƎ ŘŜǊ &ǊȊǘŜ ǳƴƎŜƻǊŘƴŜǘŜ .ŜǎǘŜƭƭǳƴƎŜƴ 
ƴǳǊ ŀǳǎ ōŜǎǘƛƳƳǘŜƴ !ǇƻǘƘŜƪŜƴ ƻŘŜǊ [ƛŜŦŜǊǳƴƎŜƴ ŀǳǎ ǎǇŜȊƛŜƭƭŜƴ LƳǇŦǎǘƻŦŦǾŜǊǎŀƴŘŀǇƻǘƘŜƪŜƴ 
ǾƻǊƎŜƴƻƳƳŜƴ ǿŜǊŘŜƴΦ !ǳŎƘ ƧŜŘŜ ŜƛƴȊŜƭƴŜ !ǇƻǘƘŜƪŜ ōŜǾƻǊǊŀǘŜǘ ǎƛŎƘ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭ ŀǳŦƎǊǳƴŘ Ǿƻƴ 
{ŎƘŅǘȊǿŜǊǘŜƴ ƻŘŜǊ aƛǘǘŜƛƭǳƴƎŜƴ Ǿƻƴ &ǊȊǘŜƴΦ 9ǎ ŦƛƴŘŜǘ ƪŜƛƴŜǊƭŜƛ YƻƻǊŘƛƴŀǘƛƻƴ ǎǘŀǘǘΦ ±ŜǊƳŜƛƴǘƭƛπ
ŎƘŜ 9ƴƎǇŅǎǎŜ ƛƴ ŘŜƴ ǾŜǊƎŀƴƎŜƴŜƴ WŀƘǊŜƴ ōŜƛƳ DǊƛǇǇŜƛƳǇŦǎǘƻŦŦ ǎƛƴŘ ǎƻƳƛǘ ŜƘŜǊ ŘǳǊŎƘ Ŝƛƴ ±ŜǊπ
ǘŜƛƭǳƴƎǎǇǊƻōƭŜƳ ōŜƎǊǸƴŘŜǘΣ ȊǳƳŀƭ ƛƴ ŜƛƴƛƎŜƴ .ǳƴŘŜǎƭŅƴŘŜǊƴκ!ǇƻǘƘŜƪŜƴκ!ǊȊǘǇǊŀȄŜƴ ŀǳǎǊŜƛπ
ŎƘŜƴŘ LƳǇŦǎǘƻŦŦ ǾƻǊƘŀƴŘŜƴ ǿŀǊΦ αDŜƘƻǊǘŜǘŜǊ LƳǇŦǎǘƻŦŦά ǿǳǊŘŜ ƴƛŎƘǘ ǾŜǊƛƳǇŦǘΣ ǳƴŘ ŘŀƳƛǘ ǿŜǊǘπ
ǾƻƭƭŜ wŜǎǎƻǳǊŎŜƴ ǾŜǊǎŎƘǿŜƴŘŜǘΦ 
Lƴ ŘƛŜ {ŎƘŅǘȊǳƴƎ ŘŜǊ ŜǊŦƻǊŘŜǊƭƛŎƘŜƴ LƳǇŦŘƻǎŜƴ ƳǸǎǎǘŜƴ ƪǸƴŦǘƛƎ ŀǳŎƘ ŘƛŜ !ǇƻǘƘŜƪŜƴ ŜƛƴōŜȊƻπ
ƎŜƴ ǿŜǊŘŜƴΣ ŘƛŜ ŘƛŜ DǊƛǇǇŜƛƳǇŦǳƴƎ ŀƴōƛŜǘŜƴ ŘǸǊŦŜƴΦ 5Ŝƴ !ǊȊǘǇǊŀȄŜƴ ƛǎǘ ƴƛŎƘǘ ōŜƪŀƴƴǘΣ ǿƛŜ 
ǎƛŎƘ ƛƘǊ LƳǇŦǎǘƻŦŦōŜŘŀǊŦ ŘǳǊŎƘ ǿŜƛǘŜǊŜ LƳǇŦŀƴōƛŜǘŜǊ ŅƴŘŜǊǘΦ .ŜǎǘŜƭƭǘŜƴ ǎƛŜ ŘƛŜ ƎƭŜƛŎƘŜƴ aŜƴƎŜƴ 
ǿƛŜ ōƛǎƭŀƴƎΣ ōƭƛŜōŜƴ ƴƻŎƘ ƳŜƘǊ LƳǇŦǎǘƻŦŦŜ ǳƴǾŜǊōǊŀǳŎƘǘΦ  
½ŜƴǘǊŀƭ ƛǎǘ Ŝǎ ŘŀƘŜǊΣ ŘŜƴ LƳǇŦǎǘƻŦŦ ƴŀŎƘ .ŜŘŀǊŦ Ȋǳ ǾŜǊǘŜƛƭŜƴΦ IƛŜǊŦǸǊ ǿŅǊŜ ȊΦ.Φ ŘƛŜ ²ƛŜŘŜǊŜƛƴπ
ŦǸƘǊǳƴƎ ŘŜǊ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜƴ ƪŀǎǎŜƴŀǊǘŜƴǸōŜǊƎǊŜƛŦŜƴŘŜƴ !ǳǎǎŎƘǊŜƛōǳƴƎŜƴ ǎƛƴƴǾƻƭƭΦ aƛǘ ƛƘǊŜǊ IƛƭŦŜ 
ƪǀƴƴǘŜƴ ŘƛŜ YǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜƴ ŘƛŜ wŜǎǎƻǳǊŎŜƴǾŜǊǘŜƛƭǳƴƎ ǎǘŜǳŜǊƴΦ !ƪǘǳŜƭƭ ƭƛŜƎǘ ŘƛŜ .ŜǎŎƘŀŦŦǳƴƎ ŀƭπ
ƭŜƛƴ ƛƴ ŘŜƴ IŅƴŘŜƴ ŘŜǊ &ǊȊǘŜ ōȊǿΦ ŘŜǊŜƴ YŀǎǎŜƴŅǊȊǘƭƛŎƘŜƴ ±ŜǊŜƛƴƛƎǳƴƎŜƴ ǳƴŘ !ǇƻǘƘŜƪŜƴΦ 

 



 
 
 
 

{ŜƛǘŜ нп 
 
 
 
 

{ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜ ŘŜǎ .YY 5ŀŎƘǾŜǊōŀƴŘ ŜΦ±Φ ǾƻƳ лоΦммΦнлнл ȊǳƳ 9ƴǘǿǳǊŦ ŜƛƴŜǎ 
DŜǎŜǘȊŜǎ ȊǳǊ ±ŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜ 
όDŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎπ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜǾŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎǎƎŜǎŜǘȊ ς Dt±Dύ 

{ƻȊƛŀƭǾŜǊǎƛŎƘŜǊǳƴƎǎōŜƛǘǊŅƎŜ 

9ƛƴōŜȊƛŜƘǳƴƎ ŘŜǊ .ŜƛǘǊŅƎŜ ȊǳǊ YǊŀƴƪŜƴπ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜǾŜǊǎƛŎƘŜǊǳƴƎ ōŜƛ ŦǊŜƛǿƛƭƭƛƎ ǾŜǊǎƛŎƘŜǊǘŜƴ .Ŝπ
ǎŎƘŅŦǘƛƎǘŜƴ ƛƴ ŘŜƴ DŜǎŀƳǘǎƻȊƛŀƭǾŜǊǎƛŎƘŜǊǳƴƎǎōŜƛǘǊŀƎ 
²ŅƘǊŜƴŘ ōŜƛ ǇŦƭƛŎƘǘǾŜǊǎƛŎƘŜǊǘŜƴ !ǊōŜƛǘƴŜƘƳŜǊƴ ŘƛŜ {ƻȊƛŀƭǾŜǊǎƛŎƘŜǊǳƴƎǎōŜƛǘǊŅƎŜ ƛƴ DŅƴȊŜ ǾƻƳ 
!ǊōŜƛǘƎŜōŜǊ ƛƳ wŀƘƳŜƴ ŘŜǊ 9ƴǘƎŜƭǘŀōǊŜŎƘƴǳƴƎ ŜƛƴōŜƘŀƭǘŜƴ ǳƴŘ ŀƴ ŘƛŜ YǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜƴ ŀƭǎ 9ƛƴπ
ȊǳƎǎǎǘŜƭƭŜƴ ǿŜƛǘŜǊƎŜƭŜƛǘŜǘ ǿŜǊŘŜƴΣ ȊŅƘƭŜƴ ŘƛŜ .ŜƛǘǊŅƎŜ ȊǳǊ YǊŀƴƪŜƴπ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜǾŜǊǎƛŎƘŜǊǳƴƎ 
ŦǊŜƛǿƛƭƭƛƎ ǾŜǊǎƛŎƘŜǊǘŜǊ .ŜǎŎƘŅŦǘƛƎǘŜǊ ƴƛŎƘǘ ȊǳƳ DŜǎŀƳǘǎƻȊƛŀƭǾŜǊǎƛŎƘŜǊǳƴƎǎōŜƛǘǊŀƎ ƛƳ {ƛƴƴŜ ŘŜǎ  
Ϡ ну Ř {D. L±Φ  
hōǿƻƘƭ ŘŀǊŀǳǎ ŦƻƭƎŜƴŘ ŘŜǊ !ǊōŜƛǘƎŜōŜǊ ŦǸǊ ŦǊŜƛǿƛƭƭƛƎ ǾŜǊǎƛŎƘŜǊǘŜ !ǊōŜƛǘƴŜƘƳŜǊ ƴƛŎƘǘ ǾŜǊǇŦƭƛŎƘπ
ǘŜǘ ƛǎǘΣ ŘƛŜǎŜ .ŜƛǘǊŅƎŜ ŜƛƴȊǳōŜƘŀƭǘŜƴ ǳƴŘ ŀƴ ŘƛŜ YǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜ ŀōȊǳŦǸƘǊŜƴΣ ƛǎǘ Ŝǎ ǿŜƛǘ ǾŜǊōǊŜƛπ
ǘŜǘŜ tǊŀȄƛǎΣ Řŀǎǎ !ǊōŜƛǘƎŜōŜǊ ƛƳ 9ƛƴǾŜǊǎǘŅƴŘƴƛǎ Ƴƛǘ ŘŜƴ ōŜǘǊŜŦŦŜƴŘŜƴ !ǊōŜƛǘƴŜƘƳŜǊƴ ŘƛŜ .Ŝƛπ
ǘǊŅƎŜ ȊǳǊ YǊŀƴƪŜƴπ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜǾŜǊǎƛŎƘŜǊǳƴƎ ŘŜƴƴƻŎƘ ŜƛƴōŜƘŀƭǘŜƴ ǳƴŘ ŘƛǊŜƪǘ ŀƴ ŘƛŜ ȊǳǎǘŅƴŘƛƎŜ 
YǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜ ŀōŦǸƘǊŜƴ όǎƻƎΦ CƛǊƳŜƴȊŀƘƭŜǊǾŜǊŦŀƘǊŜƴύΦ  
IƛŜǊŀǳǎ ƪǀƴƴŜƴ ǎƛŎƘ ŦǸǊ ŘƛŜ .ŜǘǊƻŦŦŜƴŜƴ ŜǊƘŜōƭƛŎƘŜ bŀŎƘǘŜƛƭŜ ŜǊƎŜōŜƴΣ ǿƛŜ ōŜƛǎǇƛŜƭǎǿŜƛǎŜ ōŜƛ 
LƴǎƻƭǾŜƴȊ ŘŜǎ !ǊōŜƛǘƎŜōŜǊǎ ƻŘŜǊΣ ǿƛŜ ŀƪǘǳŜƭƭ ƛƴ ŘŜǊ /ƻǊƻƴŀπtŀƴŘŜƳƛŜ ŘŜǳǘƭƛŎƘ ŜǊƪŜƴƴōŀǊΣ ōŜƛ 
.ŜƛǘǊŀƎǎǎǘǳƴŘǳƴƎŜƴ ƎŜƎŜƴǸōŜǊ ŘŜƳ !ǊōŜƛǘƎŜōŜǊΦ !ǳŎƘ ōŜƛ 5ǳǊŎƘŦǸƘǊǳƴƎ ŘŜǎ CƛǊƳŜƴȊŀƘƭŜǊǾŜǊπ
ŦŀƘǊŜƴǎ ōƭŜƛōŜƴ ŘƛŜ ŦǊŜƛǿƛƭƭƛƎ ǾŜǊǎƛŎƘŜǊǘŜƴ .ŜǎŎƘŅŦǘƛƎǘŜƴ ŘƛŜ ƻǊƛƎƛƴŅǊŜƴ .ŜƛǘǊŀƎǎǎŎƘǳƭŘƴŜǊΣ ŘΦ ƘΦ 
ǎƛŜ ƳǸǎǎŜƴ ŘƛŜ .ŜƛǘǊŅƎŜ ȊǳǊ YǊŀƴƪŜƴπ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜǾŜǊǎƛŎƘŜǊǳƴƎ ŀƴ ŘƛŜ 9ƛƴȊǳƎǎǎǘŜƭƭŜ ȊŀƘƭŜƴΣ ƻōπ
ǿƻƘƭ ŘƛŜ !ǊōŜƛǘƎŜōŜǊ ǳΦ¦Φ ŘƛŜǎŜ .ŜƛǘǊŀƎǎŀƴǘŜƛƭŜ ōŜǊŜƛǘǎ ŜƛƴōŜƘŀƭǘŜƴΣ ŀōŜǊ ƴƛŎƘǘ ŀƴ ŘƛŜ 9ƛƴȊǳƎǎπ
ǎǘŜƭƭŜƴ ŀōƎŜŦǸƘǊǘ ƘŀōŜƴΦ LƳ DŜƎŜƴǎŀǘȊ Ȋǳ ŘŜƴ ǇŦƭƛŎƘǘǾŜǊǎƛŎƘŜǊǘŜƴ .ŜǎŎƘŅŦǘƛƎǘŜƴ ǘǊŀƎŜƴ ǎƛŜ Řŀπ
Ƴƛǘ Ŝƛƴ ŜǊƘŜōƭƛŎƘŜǎ wƛǎƛƪƻ ǳƴŘ ŘƛŜ ŘƻǇǇŜƭǘŜ .ŜƛǘǊŀƎǎƭŀǎǘ ƛƳ CŀƭƭŜ ŘŜǊ ½ŀƘƭǳƴƎǎǳƴŦŅƘƛƎƪŜƛǘ ŘŜǎ 
!ǊōŜƛǘƎŜōŜǊǎΦ 9ƛƴ ƛŘŜƴǘƛǎŎƘŜǊ {ŎƘǳǘȊ ŦǸǊ ōŜƛŘŜ tŜǊǎƻƴŜƴƎǊǳǇǇŜƴ ǎƻƭƭǘŜ ŀƴƎŜǎǘǊŜōǘ ǳƴŘ ŘƛŜǎŜ 
¦ƴƎƭŜƛŎƘōŜƘŀƴŘƭǳƴƎ ȊǿƛǎŎƘŜƴ ǇŦƭƛŎƘǘπ ǳƴŘ ŦǊŜƛǿƛƭƭƛƎ ǾŜǊǎƛŎƘŜǊǘŜƴ .ŜǎŎƘŅŦǘƛƎǘŜƴ ƪƻǊǊƛƎƛŜǊǘ ǿŜǊπ
ŘŜƴΦ  
DŜǎŜǘȊŜǎǘŜŎƘƴƛǎŎƘ ōŜŘŀǊŦ Ŝǎ ƘƛŜǊŦǸǊ ŜƛƴŜǎ ±ŜǊǿŜƛǎŜǎ ƛƴƴŜǊƘŀƭō ŘŜǎ Ϡ нрн !ōǎΦ м {D. ± ŀǳŦ ŜƛƴŜ 
ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘŜ DŜƭǘǳƴƎ ŘŜǎ ½ǿŜƛǘŜƴ ¢ƛǘŜƭǎ ŘŜǎ 5ǊƛǘǘŜƴ !ōǎŎƘƴƛǘǘŜǎ ŘŜǎ {D. L±Φ LƴǎōŜǎƻƴŘŜǊŜ 
ŘƛŜ wŜƎŜƭǳƴƎŜƴ ȊǳǊ .ŜƛǘǊŀƎǎǘǊŀƎǳƴƎ όϠϠ нпфΣ нрл {D. ±ύ ǿŅǊŜƴ ƛƳ {ƛƴƴŜ ŜƛƴŜǎ ŜƛƴƘŜƛǘƭƛŎƘŜƴ 
±ŜǊŦŀƘǊŜƴǎ ŦǸǊ ŀƭƭŜ .ŜǎŎƘŅŦǘƛƎǘŜƴ ŀƴȊǳǇŀǎǎŜƴΤ ŘŀǊǸōŜǊ Ƙƛƴŀǳǎ ǿŅǊŜƴ ŘƛŜ wŜƎŜƭǳƴƎŜƴ ǸōŜǊ ŘƛŜ 
DŜǿŅƘǊǳƴƎ ŘŜǎ ½ǳǎŎƘǳǎǎŜǎ ŦǸǊ ŦǊŜƛǿƛƭƭƛƎŜ aƛǘƎƭƛŜŘŜǊ ŘŜǊ DY± όϠ нрт !ōǎŅǘȊŜ м ǳƴŘ о {D. ±ύ Ȋǳ 
ǎǘǊŜƛŎƘŜƴΦ 
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{ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜ ŘŜǎ .YY 5ŀŎƘǾŜǊōŀƴŘ ŜΦ±Φ ǾƻƳ лоΦммΦнлнл ȊǳƳ 9ƴǘǿǳǊŦ ŜƛƴŜǎ 
DŜǎŜǘȊŜǎ ȊǳǊ ±ŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜ 
όDŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎπ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜǾŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎǎƎŜǎŜǘȊ ς Dt±Dύ 

wƛǎƛƪƻǎǘǊǳƪǘǳǊŀǳǎƎƭŜƛŎƘ  

!ƴǇŀǎǎǳƴƎ ŘŜǊ CǊƛǎǘ ȊǳƳ !ōǎŎƘƭǳǎǎ ŘŜǊ tǊǸŦǳƴƎ ŘŜǊ .ŜǎǘŀƴŘǎōŜǊŜƛƴƛƎǳƴƎ ŦǊŜƛǿƛƭƭƛƎŜǊ aƛǘƎƭƛŜŘπ
ǎŎƘŀŦǘŜƴ 

  
9ǎ ƛǎǘ ŀōǎŜƘōŀǊΣ Řŀǎǎ ŘƛŜ Ƴƛǘ Ϡ пмл {D. ± όǾƻǊƳŀƭǎ Ϡ оно {D. ±ύ ǾŜǊŀƴƪŜǊǘŜ .ŜǊŜƛƴƛƎǳƴƎǎǇǊǸπ
ŦǳƴƎ ƴƛŎƘǘ ōƛǎ ȊǳƳ омΦмнΦнлнл ŀōƎŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ƪŀƴƴΦ Lƴ ŘŜǊ CƻƭƎŜ ǿŅǊŜƴ ŦƛƴŀƴȊƛŜƭƭŜ 
{ŀƴƪǘƛƻƴŜƴΣ ǿƛŜ ƛƴ !ōǎŀǘȊ р ǾƻǊƎŜǎŜƘŜƴ ƴƛŎƘǘ ƳŜƘǊ ŘǳǊŎƘǎŜǘȊōŀǊΦ 9ǎ ƛǎǘ ŘŀƘŜǊ ŜǊŦƻǊŘŜǊƭƛŎƘΣ ŘƛŜ 
CǊƛǎǘ Ǿƻƴ омΦмнΦнлнл ǳƳ Ŝƛƴ WŀƘǊ Ȋǳ ǾŜǊƭŅƴƎŜǊƴΦ  
 
5ƛŜ wŜƎŜƭǳƴƎŜƴ ǿǳǊŘŜƴ ƛƳ wŀƘƳŜƴ ŘŜǎ DY±π±ŜǊǎƛŎƘŜǊǘŜƴŜƴǘƭŀǎǘǳƴƎǎƎŜǎŜǘȊŜǎ όDY±π±9Dύ ǎƻ 
ƎŜŦŀǎǎǘΣ Řŀǎǎ ŜƛƴŜǊǎŜƛǘǎ ŜƛƴŜ ƪǳǊȊŦǊƛǎǘƛƎŜ .ŜǊŜƛƴƛƎǳƴƎ ŘŜǎ ±ŜǊǎƛŎƘŜǊǘŜƴōŜǎǘŀƴŘŜǎ ǳƳ ŦǊŜƛǿƛƭƭƛƎŜ 
aƛǘƎƭƛŜŘǎŎƘŀŦǘŜƴΣ ōŜƛ ŘŜƴŜƴ ǿŜŘŜǊ [ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ǳƴŘ .ŜƛǘǊŀƎǎȊŀƘƭǳƴƎŜƴ ǾƻǊƭŀƎŜƴ ƴƻŎƘ Ŝƛƴ Yƻƴπ
ǘŀƪǘ Ŝƛƴ !ǳŦŜƴǘƘŀƭǘ ƛƳ DŜƭǘǳƴƎǎōŜǊŜƛŎƘ ŘŜǎ {D. ± ōŜǎǘŅǘƛƎǘŜΦ !ƴ ŘƛŜǎŜ .ŜǊŜƛƴƛƎǳƴƎ ǎƻƭƭǘŜ ŜƛƴŜ 
tǊǸŦǳƴƎ ŘŜǊ .ŜǎǘŀƴŘǎōŜǊŜƛƴƛƎǳƴƎ ŀƴǎŎƘƭƛŜǖŜƴ ǳƴŘ ōƛǎ ȊǳƳ омΦмнΦнлнл ŘǳǊŎƘƎŜŦǸƘǊǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 
Lƴ ŘŜǊ CƻƭƎŜ ǿǳǊŘŜƴ ŘƛŜ YŀǎǎŜƴ ǾŜǊǇŦƭƛŎƘǘŜǘ ŘƛŜ 5ŀǘŜƴ ƴŀŎƘ Ϡ т !ōǎŀǘȊ н {ŀǘȊ о ŘŜǊ wƛǎƛƪƻǎǘǊǳƪπ
ǘǳǊπ!ǳǎƎƭŜƛŎƘǎǾŜǊƻǊŘƴǳƴƎ ŦǸǊ Řŀǎ .ŜǊƛŎƘǘǎƧŀƘǊ нлмо ōƛǎ ȊǳƳ омΦ 5ŜȊŜƳōŜǊ нлнл ŀǳŦȊǳōŜǿŀƘπ
ǊŜƴΦ 
  
½ǳƳ WŀƘǊŜǎǿŜŎƘǎŜƭ нлмфκнлнл ǿǳǊŘŜ ŜƛƴƛƎŜ .ŜǎƻƴŘŜǊƘŜƛǘŜƴ ƛƴ ŘŜǊ 5ŀǘŜƴƘŀƭǘǳƴƎ ƻŦŦŜƴƪǳƴŘƛƎΣ 
ŘƛŜ Ȋǳ ǿŜƛǘŜǊŜƴ 5ŀǘŜƴƳŜƭŘǳƴƎŜƴ ǳƴŘ ŜƛƴŜǊΣ ŘŜǊ ŜƛƎŜƴǘƭƛŎƘŜƴ tǊǸŦǳƴƎ ŘŜǊ .ŜǎǘŀƴŘǎōŜǊŜƛƴƛƎǳƴƎ 
όŘŜǊ .ŜǊŜƛƴƛƎǳƴƎǎǇǊǸŦǳƴƎύ ǾƻǊƎŜǎŎƘŀƭǘŜǘŜƴΣ 9ǊǎǘŜƭƭǳƴƎǎǇǊǸŦǳƴƎ ŦǸƘǊǘŜƴΦ 9ōŜƴƧŜƴŜ 9ǊǎǘŜƭƭǳƴƎǎπ
ǇǊǸŦǳƴƎ ōŜŦƛƴŘŜǘ ǎƛŎƘ ƎŜƎŜƴǿŅǊǘƛƎ ƛƴ ŘŜǊ .ŜǿŜǊǘǳƴƎΣ ŜǊǎǘ ƴŀŎƘ !ōǎŎƘƭǳǎǎ ŘƛŜǎŜǊ ǿƛǊŘ ŜƛƴŜ .Ŝπ
ǊŜƛƴƛƎǳƴƎǎǇǊǸŦǳƴƎ ōŜƎƻƴƴŜƴΦ  
  
  
&ƴŘŜǊǳƴƎǎǾƻǊǎŎƘƭŀƎ 
  
Lƴ Ϡ пмл !ōǎŀǘȊ р ǿŜǊŘŜ ŘƛŜ {ŅǘȊŜ п ǳƴŘ р ŦƻƭƎŜƴŘŜǊƳŀǖŜƴ ƎŜŦŀǎǎǘΥ   
  
α5ƛŜ tǊǸŦǳƴƎ ƛǎǘ ǎǇŅǘŜǎǘŜƴǎ ōƛǎ ȊǳƳ омΦ 5ŜȊŜƳōŜǊ нлнм ŘǳǊŎƘȊǳŦǸƘǊŜƴΦ 5ƛŜ YǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜƴ 
ǎƛƴŘ ǾŜǊǇŦƭƛŎƘǘŜǘΣ ŘƛŜ 5ŀǘŜƴ ƴŀŎƘ Ϡ т !ōǎŀǘȊ н {ŀǘȊ о ŘŜǊ wƛǎƛƪƻǎǘǊǳƪǘǳǊπ!ǳǎƎƭŜƛŎƘǎǾŜǊƻǊŘƴǳƴƎ 
ŦǸǊ Řŀǎ .ŜǊƛŎƘǘǎƧŀƘǊ нлмо ōƛǎ ȊǳƳ омΦ 5ŜȊŜƳōŜǊ нлнм ŀǳŦȊǳōŜǿŀƘǊŜƴΦά 
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Artikel 2 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 

Zu § 9 Absatz 1a Nummer 6 

Die geplante Regelung, die Liste vom 30. Juni 2020 zur Ausweisung der gemäß § 136c Absatz 3 

Satz 2 SGB V zuschlagsberechtigten Krankenhäuser zu erweitern, begrüßen wir ausdrücklich. Da-

mit wird sichergestellt, dass diejenigen Kinderkrankenhäuser und die Krankenhäuser mit einer 

Fachabteilung für Kinder- und Jugendmedizin, welche die Vorgaben zur Aufnahme in die Liste er-

füllen, nicht erst ab 2022 unterstützt werden. 

Es sei aber ergänzend angemerkt, dass eine Summe von 400 TEURO i.d.R. bei Weitem nicht ausrei-

chen wird, um die notwendigen Vorhaltekosten zur Aufrechterhaltung einer stationären Mindest-

struktur für die päd. Akutversorgung abzudecken. Dazu sind, auch angesichts der zunehmenden 

Personalprobleme gerade in ländlichen Regionen, die individuelle Situation der Kinderkrankenhäu-

ser und Kinderabteilungen berücksichtigende gesetzliche Regelungen von Nöten. 

Mit freundlichem Gruß 

Geschäftsführer 

 



verluedtkean
Ausschussstempel - mehrzeilig











 

Stellungnahme 09.11.2020   Seite 6 von 8 

Zur Umsetzung der Sätze 1 und 3 vereinbaren die Vertragsparteien 

nach § 11 jährlich einen zusätzlichen Betrag. Voraussetzung für die 

Finanzierung ist, dass im Vergleich zum 1. Januar 2020 des 

Vorjahres zusätzliche Stellen für Hebammen oder für Hebammen 

unterstützendes assistierendes FachpPersonal geschaffen oder 

dass entsprechende Teilzeitstellen aufgestockt werden. Die 

Schaffung neuer Stellen im Sinne von Satz 6 hat das Krankenhaus 

durch eine schriftliche Vereinbarung mit der Arbeitnehmervertretung zu belegen. Zudem ist 

zu belegen, dass das neue oder aufgestockte Personal entsprechend der schriftlichen 

Vereinbarung mit der Arbeitnehmervertretung beschäftigt wird und nicht in der 

unmittelbaren Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen tätig ist. Der dem 

Krankenhaus nach den Sätzen 5 und 6 insgesamt zustehende Betrag wird durch einen 

Zuschlag auf die abgerechnete Höhe der DRG-Fallpauschalen nach § 7 Absatz 1 Satz 1 

Nummer 1 und auf die Zu-satzentgelte nach § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 sowie auf die 

sonstigen Entgelte nach § 6 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2a finanziert und gesondert in der 

Rechnung des Krankenhauses ausgewiesen. Die Höhe des Zuschlags ist anhand eines 

Prozentsatzes zu berechnen, der aus dem Verhältnis des nach Satz 5 für die 

Neueinstellungen oder Aufstockungen vorhandener Teilzeitstellen insgesamt vereinbarten 

Betrags einerseits sowie des Gesamtbetrags nach Absatz 3 Satz 1 andererseits zu ermitteln 

und von den Vertragsparteien zu vereinbaren ist. Bei der Vereinbarung sind nur Löhne und 

Gehälter bis zur Höhe tarifvertraglich vereinbarter Vergütungen zu berücksichtigen; 

Maßstab für die Ermittlung ist jeweils diejenige tarifvertragliche Vereinbarung, die in dem 

Krankenhaus für die meisten Beschäftigten maßgeblich ist. Kommt eine Vereinbarung nicht 

zustande, entscheidet die Schiedsstelle nach § 13 auf Antrag einer Vertragspartei. Soweit 

die mit dem zusätzlichen Betrag finanzierten Neueinstellungen oder Aufstockungen 

vorhandener Teilzeitstellen nicht in der Versorgung von Schwangeren in Fachabteilungen 

für Geburtshilfe und Gynäkologie umgesetzt werden, ist der darauf entfallende Anteil der 

Finanzierung zurückzuzahlen; wird die zum 1. Januar 2020 des Vorjahres festgestellte 

Stellenbesetzung in dem nach Satz 1 geförderten Bereich gemindert, ist der zusätzliche 

Betrag entsprechend dem darauf entfallenden Anteil der Finanzierung zu mindern. Für die 

Prüfung einer notwendigen Rückzahlung oder Minderung hat der Krankenhausträger den 

anderen Vertragsparteien folgende Bestätigungen des Jahresabschlussprüfers vorzulegen: 

1. einmalig eine Bestätigung über die Anzahl der Geburten in den Jahren 2017 bis 2019, 

2. einmalig eine Bestätigung über die zum 1. Januar 2020 des Vorjahres festgestellte 

Stellenbesetzung auf Stationen für Geburtshilfe insgesamt und unterteilt nach Hebammen 

und den in Satz 4 genannten Berufsgruppen, jeweils differenziert in Voll- und Teilzeitkräfte 

und umgerechnet in Vollzeitkräfte, 

3. eine Bestätigung über die im jeweiligen Förderjahr zum 31. Dezember festgestellte 

jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung auf Stationen für Geburtshilfe unterteilt nach 

Hebammen und den in Satz 4 benannten Berufsgruppen, jeweils differenziert in Voll- und 

Teilzeitkräfte und umgerechnet in Vollzeitkräfte, und 

4. eine Bestätigung über die zweckentsprechende Verwendung der Mittel. 
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Stellenfinanzierung sowie einer grundlegenden Veränderung in 

der Finanzierung und Strukturierung der deutschen Geburtshilfe, 

um wirkliche Veränderungen herbeizuführen.  

Berlin, den 09.11.2020 

 

Ulrike Geppert-Orthofer  

Präsidentin  

 

Der Deutsche Hebammenverband e. V. (DHV) ist ein Bundesverband und setzt sich aus 

16 Landesverbänden zusammen. Mit mehr als 20.000 Mitgliedern ist der DHV der größte 

Hebammenberufsverband in Deutschland und vertritt die Interessen aller Hebammen. In ihm sind 

angestellte und freiberufliche Hebammen, Lehrerinnen für Hebammenwesen, 

Hebammenwissenschaftlerinnen, Familienhebammen, hebammengeleitete Einrichtungen sowie 

Hebammenschülerinnen und Studierende vertreten. Über die berufliche Interessenvertretung 

hinaus ist eine gute medizinische und soziale Betreuung der Frauen und ihrer Kinder vom Beginn der 

Schwangerschaft bis zum Ende der Stillzeit das zentrale Anliegen des Deutschen 

Hebammenverbandes. Als Mitglied in der European Midwives Association (EMA), im Network of 

European Midwifery Regulators (NEMIR) und in der International Confederation of Midwives (ICM) 

setzt sich der Verband auch auf europäischer und internationaler Ebene für die Stärkung der 

Hebammenarbeit sowie die Gesundheit von Frauen und ihren Familien ein. 
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Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und 
Pflege ï GPVG: Einladung zur ºffentlichen Anhºrung am 16.11.2020 
 
 
Sehr geehrter Herr R¿ddel,  
sehr geehrte Damen und Herren,  
 

wir danken f¿r die Einladung zur ºffentlichen Anhºrung am 16.11.2020, an der f¿r 
die DGKJ der Generalsekretªr, PD Dr. Burkhard Rodeck, teilnehmen wird.  
 
Nachfolgend nehmen wir zum Gesetzentwurf der Bundesregierung GPVG und hier 
zu den kinder- und jugendmedizinischen Aspekten Stellung:  
 
 
Zu Art. 1 ï  nderung des SGB V:  
 
Die DGKJ begr¿Çt die erweiterten Mºglichkeiten f¿r Selektivvertrªge. Z. Zt. werden 
¿ber Selektivvertrªge nach Ä140 SGB V Transitionsprogramme realisiert, d. h. der 
strukturierte ¦bergang eines chronisch kranken Jugendlichen aus der Betreuung der 
Kinder- und Jugendmedizin in die Erwachsenenmedizin. Grundsªtzlich w¿rden wir 
es begr¿Çen, wenn diese Programme als Regelleistung der GKV allen betroffenen 
Versicherten angeboten werden kºnnten. 
 

Dar¿ber hinaus unterst¿tzen wir den  nderungsantrag der Fraktion B¿ndnis90/Die 
Gr¿nen (Ausschussdrucksache 19(14)242.1 explizit, weil auch wir hier einen not-
wendigen Regelungsbedarf im Hinblick auf Ä 43a SGB V sehen. Angesichts 
wiederholter strittiger Interpretationen plªdieren wir f¿r eine Klarstellung, wonach der 
Anspruch der darin geregelten nichtªrztlichen sozialpªdiatrischen Leistungen im 
Rahmen der vertragsªrztlichen Versorgung und ihm Rahmen der Sozial-
pªdiatrischen Zentren nach Ä 119 SGB V erfolgt.  
 
Demnach wªre Ä 43a SGB V wie folgt zu ergªnzen: 
 

(1) Versicherte Kinder haben im Rahmen der vertragsªrztlichen Versorgung Anspruch 
auf nicht-ªrztliche sozialpªdiatrische Leistungenéñ 

Die Prªsidentin 
Prof. Dr. Ingeborg Krªgeloh-Mann 
 
Geschªftsstelle 
Chausseestr. 128/129 
10115 Berlin 
Tel. +49 30 3087779-0 
Fax:+49 30 3087779-99 
info@dgkj.de | www.dgkj.de 
 
Hausadresse: 
Universitªtsklinik f¿r Kinder- und 
Jugendmedizin T¿bingen 
Abt. Neuropªdiatrie, Entwicklungs- 
neurologie, Sozialpªdiatrie 
Hoppe-Seyler-Str. 1 
72076 T¿bingen 
Tel. +49 7071 29-84735 
Fax: +49 7071 29-5473 
kraegeloh-mann@dgkj.de 
 
T¿bingen, 10.11.2020 

DGKJ e.V. | Geschªftsstelle | Chausseestr. 128/129 | 10115 Berlin 

 

  

Deutscher Bundestag  
Ausschuss f¿r Gesundheit 
Herrn  
Erwin R¿ddel MdB 
Platz der Republik 1, 11011 Berlin 
Per Mail an: Anja.luedke@bundestag.de 

verluedtkean
Ausschussstempel - mehrzeilig



(2) Versicherte Kinder haben Anspruch auf nichtªrztliche sozialpªdiatrische Leistungen, 
die unter ªrztlicher Verantwortung in der ambulanten psychiatrischen Behandlung 
und in ermªchtigten Sozialpªdiatrischen Zentren nach Ä 119 SGB erbracht werden.ñ 

 
 
Zu Art. 2,  nderung des Krankenhausentgeltgesetzes:  
 
Zu Nr. 3: betreffend Ä 9, Abs. 1a Nr. 6:  
Diese Ergªnzung, die es Krankenhªusern ermºglicht, auch noch nach dem 30. Juni 
in die Liste derer aufgenommen zu werden, die von den Sicherstellungszuschlªgen 
profitieren und den Zuschlag bereits 2021 erhalten zu kºnnen, begr¿Çen wir 
ausdr¿cklich und nachdr¿cklich.  
 
Allerdings mºchten wir auch an dieser Stelle darauf hinweisen, dass der Betrag von 
400.000 Euro/Jahr aus unserer Sicht hierf¿r nicht ausreichend ist. ï Hier geht es um 
die Erhaltung eines stationªren kinder- und jugendmedizinischen Angebots in der 
Flªche, in Abteilungen, die nicht kostendeckend arbeiten kºnnen. Die Begrenzung 
auf 400.000 Euro/Jahr ist aus unserer Sicht nicht ausreichend f¿r die  
Vorhaltung der notwendigen Leistungen.  
 
Dass kinder- und jugendmedizinische Abteilungen generell im heutigen 
Abrechnungssystem aus systemimmanenten Gr¿nden benachteiligt sind, haben wir 
wiederholt deutlich gemacht. Wir hoffen, dass der Gesetzgeber sich dieser Thematik 
ernsthaft annimmt und noch in dieser Legislaturperiode tragfªhige Lºsungen 
realisiert, die die kinder- und jugendmedizinische Versorgung f¿r die Zukunft sichert, 
auch in groÇen Krankenhªusern und universitªren Abteilungen. Dies betrifft neben 
den Sicherstellungszuschlªgen die Ber¿cksichtigung von hohen Vorhaltekosten wie 
f¿r chronische und seltene Erkrankungen (auch Extremkostenfªlle) und in der 
pªdiatrischen Notfallmedizin, die Etablierung tagesklinischer Strukturen und von 
Institutsambulanzen an Klinken f¿r Kinder- und Jugendmedizin. 
 
 

Zu Art. 3:  nderung des SGB XI 
 
Es ist bedauerlich, dass der vorliegende Referentenentwurf lediglich die 
zukunftsorientierte Personalausstattung f¿r vollstationªre Pflegeeinrichtungen 
thematisiert. Es ist offensichtlich, dass der Pflegepersonalmangel auch in Kliniken 
problematisch ist und zu verminderter Aufnahmekapazitªt f¿hrt. Im Bereich der 
Kinder- und Jugendmedizin betrifft das besonders die Kinderintensivstationen.  
 
Das Pflegepersonalstªrkungsgesetz sieht neben der Pflegeausbildung in der 
Generalistik die Vertiefung in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und noch 
die Ausbildung in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege vor. Nach einer 
Umfrage aus dem Jahr 2019 beginnen die Krankenpflegeschulen in signifikantem 
Umfang, die Ausbildungsplªtze in der Kinderkrankenpflege abzubauen. Diese 
Vorgehensweise, die der Gesetzgeber so nicht intendiert hat, wird von politischer 
Seite durch Propagierung ausschlieÇlich der generalistischen Ausbildung gedeckt.  
Zuk¿nftig ist zu bef¿rchten, dass der Ausbildungsgang verschwinden wird. Das wird 
den Mangel an qualifiziertem Pflegepersonal an Kliniken f¿r Kinder- und 
Jugendmedizin drastisch verschªrfen. 
 
Um eine bedarfsgerechte Personalausstattung in Kliniken f¿r Kinder- und 
Jugendmedizin sicherzustellen, sollte der Pflegebedarfs- und -maÇnahmenscore 
Anwendung finden, der von der GKinD und dem BeKD entwickelt wurde und von der 



DGKJ unterst¿tzt wird. Pflegebedarfsberechnungen, die f¿r den 
Erwachsenenbereich konzipiert sind, ber¿cksichtigen die Kinder- und Jugendpflege 
nicht adªquat. 
 
 
Mit freundlichen Gr¿Çen 
 
 
  
Prof. Dr. Ingeborg Krªgeloh-Mann   PD Dr. Burkhard Rodeck 
(Prªsidentin)     (Generalsekretªr) 
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I. Vorbemerkung  
 

MaÇnahmen zur Stabilisierung des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes und zur Umsetzung 

der Sozialgarantie 2021 

Die mit dem Gesetzentwurf zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Pflege vorgelegten 

MaÇnahmen zur Einhaltung der āSozialgarantie 2021ò sind sozial unausgewogen und zudem ein 

massiver Eingriff in die Finanzautonomie der Selbstverwaltung. 

 

Die Bereitstellung von nur f¿nf Milliarden Euro aus Bundesmitteln ist unzureichend, die einseitige 

Belastung der Beitragszahlenden ist nicht gerechtfertigt. F¿r das Jahr 2021 wird eine Finanzie-

rungsl¿cke von 16,6 Mrd. Euro erwartet; tatsªchlich fªllt die Finanzierungsl¿cke der Krankenkas-

sen f¿r das Jahr 2021 aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes nach der Herbstprognose des GKV-

Schªtzerkreises vom 13.10.2020 um 1,7 Mrd. Euro hºher aus. Ursªchlich sind die Auswirkungen 

der Pandemie auf Einnahmen und Ausgaben der GKV sowie die zahlreichen Ausgaben steigernden 

Reformgesetze der letzten Jahre. Damit der Gesamtsozialversicherungsbeitrag in der aktuellen 

Krise nicht ¿ber 40 % steigen wird, hatte die Bundesregierung f¿r das Jahr 2021 eine āSozialga-

rantieò ausgesprochen. Konkret wurde zugesichert, dass die Sozialversicherungsbeitrªge im Rah-

men der āSozialgarantie 2021ò bei maximal 40 % stabilisiert werden, indem dar¿ber hinaus ge-

hende Finanzbedarfe aus dem Bundeshaushalt gedeckt w¿rden. 

 

Der Gesetzentwurf sieht nun vor, dass die Mittel zur Einhaltung der Sozialgarantie nur zu einem 

kleineren Teil aus Steuern gezahlt werden. Nach dem Entwurf der Regierung sollen jetzt nur f¿nf 

der benºtigten 16,6 Mrd. Euro vom Bund zur Verf¿gung gestellt werden. Die Hauptlast sollen die 

Versicherten und Arbeitgeber schultern. Drei Milliarden Euro sollen sie durch hºhere Zusatzbei-

trªge ab Januar 2021 aufbringen; acht Milliarden Euro sollen den aus Beitrªgen gebildeten R¿ck-

lagen der einzelnen Krankenkassen entnommen werden. In Summe sollen Versicherte und Arbeit-

geber also mit elf Milliarden Euro die Hauptlast der Pandemiefolgen tragen. Angesichts der Her-

ausforderungen, die die Corona-Krise auch in wirtschaftlicher Hinsicht an die gesamte Gesell-

schaft stellt, ist diese einseitige Belastung nicht akzeptabel. 

 

Die vorgesehene Abf¿hrung von acht Milliarden Euro aus dem Vermºgen der einzelnen Kranken-

kassen stellt zudem einen massiven Eingriff in die Finanzautonomie der selbstverwalteten gesetz-

lichen Krankenversicherung dar. Zudem wird ein fatales Signal an die Krankenkassen gesendet, 

die R¿cklagen in rechtlich zulªssiger und wirtschaftlich vorausschauender Weise gebildet haben. 

Die Erkenntnis, dass die Ertrªge wirtschaftlichen und sparsamen Handelns sowie einer im Sinne 
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der Versichertengemeinschaft vorausschauenden, langfristigen Finanzplanung mit einem Feder-

strich konfisziert werden kºnnen, setzt letztlich starke Fehlanreize f¿r zuk¿nftiges Kassenhan-

deln. 

 

Dar¿ber hinaus bewertet der GKV-Spitzenverband die weitere Absenkung der zulªssigen Ober-

grenze f¿r Finanzreserven der Krankenkassen (Betriebsmittel und R¿cklagen) auf das nunmehr 

0,8-fache einer durchschnittlichen Monatsausgabe als nicht sachgerecht und sieht in dieser MaÇ-

nahme zudem einen unsachgemªÇen Eingriff in die Finanzautonomie der Krankenkassen. Die 

Obergrenze sollte nicht weiter reduziert werden. Zugleich lehnt der GKV-Spitzenverband das in 

diesem Zusammenhang verschªrfte Beitragssatzanhebungsverbot nach Ä 242 Absatz 4 SGB V ab. 

Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes darf eine Anpassung des Zusatzbeitragssatzes zum 

1.01.2021 maximal in Fªllen verweigert werden, in denen nach Abzug der mit dem vorliegenden 

Gesetzentwurf durch Ä 272 SGB V n. F. vorgesehenen Vermºgensabf¿hrungen noch Finanzreser-

ven oberhalb einer Monatsausgabe verbleiben. Ein Festhalten an dem verschªrften Anhebungs-

verbot zum Jahreswechsel f¿hrt zwangslªufig zu drastischeren unterjªhrigen Beitragssatzanhe-

bungen im Laufe des kommenden Jahres, gefªhrdet insoweit die weitere Realisierung der òSozial-

garantie 2021ò und erhºht die Haftungsrisiken in der gesetzlichen Krankenversicherung. 

 

Der GKV-Spitzenverband sieht die dringende Notwendigkeit, den vorgelegten Entwurf bez¿glich 

der Finanzierungsregelungen in wesentlichen Punkten nachzubessern und damit eine nachhaltige 

finanzielle und strukturelle Schwªchung der gesetzlichen Krankenversicherung und den massiven 

Eingriff in die Finanzautonomie der Selbstverwaltung abzuwenden.  

 

Selektivvertragliche Mºglichkeiten werden erweitert ð Versorgungsinnovationen gefºrdert 

Die neuen Regelungen zur Schaffung von erweiterten Mºglichkeiten f¿r Selektivvertrªge sehen 

eine Vielzahl von Flexibilisierungsmºglichkeiten der bereits heute gelebten Vertragsvielfalt vor. 

Dies wird vom GKV-Spitzenverband ausdr¿cklich begr¿Çt. So kºnnen bspw. Versorgungsvertrªge 

k¿nftig auch mit anderen Leistungserbringern als mit Vertragsªrzten geschlossen werden. Selek-

tivvertrªge kºnnen nun auch eine besondere regionalere Versorgung beinhalten. Positiv ist eben-

falls, dass vom Innovationsausschuss gefºrderte neue Versorgungsformen nach Auslaufen der 

Fºrderung k¿nftig ganz oder teilweise weitergef¿hrt werden kºnnen. Es wird damit die Position 

der Krankenkassen bestªtigt, dass eine ¦berf¿hrung in die kollektiv-vertragsrechtliche Regelver-

sorgung nicht zwangslªufig erforderlich ist. Erfreulich ist in diesem Zusammenhang die Klarstel-

lung, dass mit der Fºrderentscheidung die Anforderungen des Ä 140a Absatz 1 an das Vorliegen 

einer integrierten oder besonderen Versorgung und die Anforderungen des Ä 140a Absatz 2 Satz 

4 (neu) an die Zweckrichtung der Abweichung von der Regelversorgung zur Versorgungsverbes-

serung als erf¿llt angesehen werden kºnnen. Damit stellt der Gesetzgeber noch einmal klar, dass 
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Selektivvertrªge keinem Genehmigungsvorbehalt im Sinne einer prªventiven Vertragskontrolle 

unterliegen, sondern einer anlassbezogenen Aufsicht mit der Mºglichkeit des Eingriffs im Falle 

einer erheblichen Rechtsverletzung durch Vertrªge gemªÇ ÄÄ 73b und 140a SGB V. Dies schlieÇt 

grundsªtzlich auch die Kontrolle der Wirtschaftlichkeit der Selektivvertrªge ein.  

 

Ebenfalls hªlt der GKV-Spitzenverband die Erweiterung der mºglichen Vertragspartner auf andere 

Sozialversicherungszweige und andere Leistungstrªger der Daseinsvorsorge f¿r sinnvoll. Dadurch 

ist die Umsetzung weiterer innovativer Versorgungskonzepte auch ¿ber Sektorengrenzen und So-

zialversicherungsbereiche hinweg mºglich. Kritisch ist aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes je-

doch die geplante Einbindung der PKV zu bewerten. PKV-Unternehmen den Einstieg in innovative 

Versorgungsvertrªge der Krankenkasse zu ermºglichen, wird als nicht sachgerecht angesehen. Im 

bestehenden dualen System der Krankenversicherung sollten die mit den Beitragsgeldern der Bei-

tragszahlenden in der gesetzlichen Krankenversicherung entwickelten und finanzierten Versor-

gungsinnovationen auch ausschlieÇlich den gesetzlich Versicherten zu Gute kommen. 

 

Hebammenstellen-Fºrderprogramm 

Der GKV-Spitzenverband begr¿Çt das vorgeschlagene Hebammenstellen-Fºrderprogramm zur 

Verbesserung der Betreuungsrelation von Hebammen und Schwangeren auf Geburtsstationen so-

wie die damit verbundene zielgerichtete Fºrderung von Geburtskliniken, die eine Mindestanzahl 

an Geburten pro Jahr betreuen. Dabei ist es von besonderem Interesse, den Aufbau des qualifi-

zierten Fachpersonals nachhaltig zu gestalten, indem die Nachweise ¿ber neu eingestelltes oder 

aufgestocktes Personal bis zu drei Jahre nach Abschluss des Hebammenstellen-Fºrderprogramms 

vorzulegen sind und dadurch die verbesserte Betreuungsrelation auch nach Ablauf des Fºrder-

zeitraums fortbesteht. Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes kann dies dar¿ber hinaus durch die 

Einf¿hrung eines gesetzlichen Betreuungsschl¿ssels von mindestens einer Hebamme zu zwei Ge-

bªrenden (1 : 2) wªhrend der entscheidenden Phasen der Geburt gefestigt werden. Diese Rege-

lung kann alternativ auch in die bereits etablierte Qualitªtssicherungs-Richtlinie Fr¿h- und Reif-

geborene (QFR-RL) des Gemeinsamen Bundesauschusses (G-BA) integriert werden, in der bereits 

Vorgaben zur Geburtshilfe enthalten sind.  

 

Sicherstellungszuschlªge von Krankenhªusern und Fachabteilungen der Kinder- und Jugendme-

dizin 

Der GKV-Spitzenverband begr¿Çt, dass der G-BA am 01.10.2020 Kriterien f¿r die Aufnahme der 

Fachabteilung f¿r Kinder- und Jugendmedizin als eigenstªndige bedarfsnotwendige Vorhaltung in 

die Sicherstellungszuschlªge-Regelungen gemªÇ Ä 136c Absatz 3 SGB V beschlossen hat, um 

eine bessere Finanzierung der stationªren Behandlung von Kindern und Jugendlichen im lªndli-
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chen Raum zu ermºglichen. Es ist daher sachgerecht, Krankenhausstandorte mit einer bedarfs-

notwendigen Fachabteilung f¿r Kinder- und Jugendmedizin bis zum 31.12.2020 ergªnzend in die 

Liste der Krankenhªuser nach Ä 9 Absatz 1a Nummer 6 KHEntgG aufzunehmen, damit diese 

Krankenhausstandorte bereits ab dem kommenden Jahr auch die pauschale Fºrderung f¿r be-

darfsnotwendige Krankenhªuser erhalten kºnnen. Derzeit erhalten die Krankenhªuser eine pau-

schale Fºrderung von 400.000 Euro je Standort ungeachtet der Anzahl basisversorgungsrelevan-

ter Fachabteilungen. Der GKV-Spitzenverband begr¿Çt daher ausdr¿cklich die geplante Einf¿h-

rung gestaffelter Zuschlagszahlungen abhªngig von der Zahl der vorgehaltenen Fachabteilungen, 

um einen besseren Anreiz f¿r den Erhalt aller bedarfsnotwendigen Fachabteilungen (Innere Medi-

zin, eine chirurgische Fachabteilung, Geburtshilfe und Kinder- und Jugendmedizin) zu schaffen. 

 

Verbesserung in der Personalausstattung von Pflegeeinrichtungen  

Der Gesetzentwurf sieht die Schaffung eines Anspruches f¿r vollstationªre Pflegeeinrichtungen 

zur Finanzierung von zunªchst bis zu 20.000 zusªtzlichen Vollzeitstellen im Pflegehilfskraftbe-

reich vor. Der Verg¿tungszuschlag leitet sich dabei unmittelbar aus der Pflegegradstruktur in der 

jeweiligen Einrichtung ab und wird von den Pflegekassen monatlich aus dem Ausgleichsfonds der 

Pflegeversicherung gezahlt. Damit soll die Personalsituation in allen zugelassenen Einrichtungen 

der vollstationªren Pflege und Kurzzeitpflege verbessert werden, ohne dass dies mit einer finan-

ziellen Belastung der versorgten Pflegebed¿rftigen einhergeht. Die Regelungen orientieren sich an 

den Ergebnissen des Projektes zur Ermittlung eines wissenschaftlichen Verfahrens zur einheitli-

chen Bemessung des Personalbedarfs in Pflegeeinrichtungen nach Ä 113c SGB XI. Aus Sicht des 

GKV-Spitzenverbandes kºnnen die vorgesehenen Regelungen insgesamt als pragmatischer An-

satz f¿r eine kurzfristige Verªnderung der Personalausstattung bewertet werden. Bei der Umset-

zung der Finanzierung der zusªtzlichen Pflegehilfskrªfte ist ausschlieÇlich auf das bewªhrte Ver-

fahren mittels eines Verg¿tungszuschlag zur¿ckzugreifen. 

 

Dringender ergªnzender Regelungsbedarf: Bereinigung der morbiditªtsorientierten vertragsªrztli-

chen Versorgung  

Durch das Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) wurde die extrabudgetªre Verg¿tung 

vertragsªrztlicher und psychotherapeutischer Leistungen bei Terminvermittlungen, bei offenen 

Sprechstunden und bei Neupatienten (TSVG-Konstellationen) eingef¿hrt. Dies umfasst zum einen 

neue Zuschlªge f¿r vorgenommene Terminvermittlungen. Zum anderen beinhaltet es die Fºrde-

rung bereits bestehender Leistungen durch Verschiebung aus der morbiditªtsbedingten Gesamt-

verg¿tung (MGV) in den Bereich der extrabudgetªren Gesamtverg¿tung (EGV). Die im Rahmen von 

TSVG-Konstellationen erbrachten Behandlungen betreffen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens einen 

Leistungsbedarf von schªtzungsweise jªhrlich rund 5 Mrd. Euro. Diese sind aus der MGV zu be-

reinigen, um eine Doppelverg¿tung auszuschlieÇen. Dazu sieht das TSVG vor, die MGV um die 
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Leistungsmengen basiswirksam abzusenken, die in den ersten 12 Monaten (Bereinigungsjahr) 

nach Inkrafttreten des TSVG anfallen. Problematisch ist jedoch, dass die Leistungen, die von der 

MGV in die EGV verschoben werden m¿ssen, in den ersten 12 Monaten nicht in vollem Umfang 

anfallen und damit auch nicht bereinigt werden kºnnen. Im Ergebnis enthalten die morbiditªtsbe-

dingten Gesamtverg¿tungen dadurch nach Ablauf des Bereinigungsjahres weiterhin Finanzmittel 

f¿r Leistungen, die zusªtzlich extrabudgetªr, und damit doppelt, verg¿tet werden. Gerade unmit-

telbar nach Inkrafttreten von neuen Verg¿tungs- und Verfahrensregelungen entwickelt sich die 

damit verbundene Leistungserbringung erst langsam und ist naturgemªÇ zunªchst weit von ei-

nem āSªttigungsgradò entfernt. Zu einer Unterbereinigung, im Sinne einer systematisch zu niedrig 

angesetzten Bereinigungsmenge, kommt es im Falle des TSVG auch dann, wenn die entsprechen-

den Leistungen in den ersten 12 Monaten - z. B. durch einen pandemiebedingten Fallzahlr¿ck-

gang ð nur in reduziertem Umfang erbracht oder nur unvollstªndig als TSVG-Leistungen gekenn-

zeichnet werden. Hinzu kommt die Empfehlung der Kassenªrztlichen Vereinigungen an die  rzte, 

im Bereinigungsjahr zur¿ckhaltend zu kennzeichnen und die Kennzeichnung anschlieÇend z¿gig 

hochzufahren. Dies f¿hrt mittelfristig zu einer Gewinnmaximierung und konterkariert Sinn und 

Zweck der gesetzlichen Bereinigungsregelung. Analysen der Abrechnungsdaten zeigen, dass tat-

sªchlich nur f¿r etwa jede zweite fºrderfªhige Leistung auch eine extrabudgetªre TSVG-Fºrde-

rung in Anspruch genommen wurde.  

 

Insgesamt f¿hrt die unvollstªndige Kennzeichnung aufgrund der COVID-19-Pandemie sowie der 

Strategieanfªlligkeit zu einer erheblichen Unterbereinigung der durch das TSVG gefºrderten Leis-

tungen. Hierdurch ergibt sich eine Doppelfinanzierung von ¿ber. 2 Mrd. Euro jªhrlich. Nach Ab-

lauf des jeweiligen Bereinigungszeitraums (d.h. grºÇtenteils bereits ab dem 1. September 2020) 

werden somit durch die Krankenkassen nicht nur die gefºrderten Leistungen im Umfang von rund 

5 Mrd. Euro jªhrlich extrabudgetªr zu verg¿ten sein, sondern zusªtzlich Jahr f¿r Jahr pauschal 

unbereinigte MGV-Anteile in Hºhe von ¿ber 2 Mrd. Euro jªhrlich, denen keine MGV-Leistungen 

mehr gegen¿berstehen.  Dies stellt eine erhebliche, ungeplante zusªtzliche und zusatzbeitrags-

satzrelevante Belastung der aufgrund der Pandemie ohnehin angespannten Krankenkassenhaus-

halte dar. Zudem wird eine starke Divergenz der vertragsªrztlichen Honorare in den verschiede-

nen Regionen ausgelºst. 

 

Um diese sachlich nicht gerechtfertigte ¦berzahlung zu verhindern, ist aus Sicht des GKV-Spit-

zenverbandes die grºÇtenteils bereits abgelaufene Bereinigungsdauer von einem Jahr nach In-

krafttreten der einzelnen TSVG-Konstellationen zu verlªngern. Aufgrund der unvollstªndigen 

Kennzeichnung von TSVG-Leistungen sollte zudem eine verpflichtende Kennzeichnung von 

TSVG-Leistungen eingef¿hrt werden. Der GKV-Spitzenverband empfiehlt, aufgrund der Dringlich-
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keit und der Relevanz f¿r die Beitragssatzgestaltung der Krankenkassen diese Regelungen in die-

ses Gesetzgebungsverfahren aufzunehmen und diese nicht auf einen spªteren Zeitpunkt zu ver-

schieben. 
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II. Stellungnahme zum Gesetz  
 

Artikel 1 ( nderung des F¿nften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 1  

Ä 32 - Heilmittel 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Ergªnzung des Absatz 1c wird festgelegt, dass Verordnungen f¿r Heilmittel, f¿r die 

gemªÇ den aktuellen Heilmittel-Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) ein 

Genehmigungsvorbehalt der Krankenkassen vorgesehen ist, bereits ab dem 1. Oktober 2020 

keiner Genehmigung mehr bed¿rfen. Davon ausgenommen sind etwaige Genehmigungsver-

fahren zur Feststellung eines langfristigen Heilmittelbedarfes nach Ä 32 Absatz 1a SGB V.  

 

B) Stellungnahme  

Die Regelung steht im Zusammenhang mit der Entscheidung des G-BA, das Inkrafttreten der 

Neufassung der Heilmittel-Richtlinien aufgrund von Problemen auf Seiten der  rzteschaft bei 

der Bereitstellung der Praxisverwaltungssoftware (PVS) nach Ä 73 Absatz 10 SGB V vom 

1. Oktober 2020 auf den 1. Januar 2021 zu verschieben. Die urspr¿nglich f¿r den 1. Oktober 

2020 geplanten neuen Heilmittel-Richtlinien sehen nach MaÇgabe von Ä 32 Absatz 1b SGB V 

vor, dass Verordnungen, die ¿ber die in den Heilmittel-Richtlinien nach Ä 92 Absatz 1 Satz 2 

Nummer 6 in Verbindung mit Absatz 6 Satz 1 Nummer 3 neu geregelten orientierenden Be-

handlungsmenge hinausgehen, keiner Genehmigung durch die Krankenkasse mehr bed¿rfen. 

Ziel dieser Neuregelung ist es, Leistungserbringer und Patienten b¿rokratisch zu entlasten, in 

dem Heilmittelverordnungen grundsªtzlich keiner Genehmigung mehr unterliegen. Durch die 

geplante gesetzliche Regelung wird das Ziel erreicht, die b¿rokratische Entlastung durch die 

Genehmigungsfreiheit unabhªngig von der zeitlichen Verzºgerung des Inkrafttretens der 

neuen Heilmittel-Richtlinien bereits ab dem 1. Oktober 2020 zur Geltung kommen zu lassen. 

 

C)  nderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 ( nderung des F¿nften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 2 

Ä 85a - Sonderregelungen f¿r Vertragszahnªrztinnen und Vertragszahnªrzte aus Anlass der CO-

VID-19-Epidemie 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Um zu verhindern, dass die mit der COVID-19-Pandemie verbundenen Fallzahlr¿ckgªnge zu 

Insolvenzen vertragszahnªrztlicher Praxen f¿hren und damit die Sicherstellung der zahnªrzt-

lichen Versorgung auch ¿ber die Epidemie hinaus gefªhrdet wird, sieht die vom Bundesmi-

nisterium f¿r Gesundheit erlassene COVID-19-Versorgungsstrukturen-Schutzverordnung 

(COVID-19-VSt-SchutzV) vom 30. April 2020 unter anderem die Auszahlung von 90 Prozent 

der in 2019 von den Krankenkassen gezahlten Gesamtverg¿tung f¿r vertragszahnªrztliche 

Leistungen f¿r das Jahr 2020 vor. Wurden f¿r die im Voraus geleisteten Zahlungen keine tat-

sªchlichen Leistungen erbracht, sind diese als Liquiditªtshilfen erfolgten ¦berzahlungen in 

den Jahren 2021 und 2022 von den Kassenzahnªrztlichen Vereinigungen vollstªndig an die 

Krankenkassen zur¿ckzuzahlen. Wegen dieser Zeitspanne bedarf es ¿ber das spªtestens zum 

30. Mªrz 2021 erfolgende AuÇerkrafttreten der Verordnung hinaus einer Rechtsgrundlage f¿r 

die Vereinbarungen zur R¿ckzahlung zwischen den Kassenzahnªrztlichen Vereinigungen und 

den Krankenkassen. 

 

B) Stellungnahme 

Die beabsichtigte Neuregelung ist sachgerecht. Die in Ä 1 der SARS-CoV-2-Versorgungs-

strukturen-Schutzverordnung enthaltenen Regelungen der Absªtze 1 bis 4 werden in das SGB 

V ¿berf¿hrt. Der GKV-Spitzenverband hat in seiner Kommentierung zu Ä 1 der SARS-CoV-2-

Versorgungsstrukturen-Schutzverordnung bereits darauf hingewiesen, dass nach dem Au-

Çerkrafttreten der Verordnung zum 31.03.2021 hierf¿r eine Rechtsgrundlage im SGB V zu 

schaffen ist, da der Ausgleich in den Jahren 2021 und 2022 erfolgt. 

  

C)  nderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 ( nderung des F¿nften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 3 

Ä 125 - Vertrªge 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

a) Mit der  nderung in Absatz 1 Satz 3 wird die Abschlussfrist f¿r die zwischen GKV-Spit-

zenverband und den maÇgeblichen Spitzenorganisationen zum 1. Oktober 2020 erstmals 

zu treffenden bundesweiten Vertrªge f¿r Heilmittel auf den 1. Januar 2021 verschoben. 

b) aa) Mit der  nderung in Absatz 5 Satz 1 wird die korrespondierende Frist im Zusammen-

hang mit einer Schiedsstellenentscheidung auf den 1. Januar 2021 geªndert. 

bb) Mit dem neuen Satz 2 in Absatz 5 wird festgelegt, dass ein Schiedsverfahren auch 

schon vor der gesetzlichen Abschlussfrist oder der vertraglich vereinbarten Laufzeit 

f¿r die Vertrªge nach Ä 125 SGB V beginnen kann, wenn mindestens eine Vertrags-

partei die Verhandlungen ganz oder teilweise f¿r gescheitert erklªrt und die Schieds-

stelle anruft. 

 

B) Stellungnahme  

a) Die Verschiebung der Abschlussfrist f¿r die bundesweiten Vertrªge zur Heilmittelversor-

gung steht im Zusammenhang mit der Entscheidung des G-BA, das Inkrafttreten der 

Neufassung der Heilmittel-Richtlinien aufgrund von Problemen auf Seiten der  rzteschaft 

bei der Bereitstellung der Praxisverwaltungssoftware (PVS) nach Ä 73 Absatz 10 SGB V 

vom 1. Oktober 2020 auf den 1. Januar 2021 zu verschieben. Die Fristverlegung ist auf-

grund der engen Verkn¿pfung zwischen den bundesweiten Heilmittelvertrªgen und der 

geªnderten Heilmittel-Richtlinie sinnvoll und wird daher begr¿Çt. 

b) aa) Die Anpassung in Absatz 5 Satz 1 wird als notwendige Folgeªnderung zur  nderung 

in Absatz 1 begr¿Çt. 

bb) F¿r den erstmaligen Abschluss von Vertrªgen nach Ä 125 Absatz 1 SGB V zum (neu) 

01.01.2021 halten wir die Mºglichkeit, die Schiedsstelle fr¿hzeitig anzurufen, f¿r 

sinnvoll, um in dem durch die Verschiebung entstandenen Verlªngerungszeitraum 

vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2020 Entscheidungen durch die Schiedsstelle ¿ber 

nicht konsentierte Vertragsinhalte und Verg¿tungen zu ermºglichen. Damit wird dem 

Ziel Rechnung getragen, die neuen Vertrªge auf Bundesebene nach Ä 125 SGB V zeit-

gleich mit dem Start der neuen Heilmittel-Richtlinien zum 1. Januar 2021 in Kraft tre-

ten zu lassen. 



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.11.2020 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Pflege  
Seite 13 von 68 

cc) Die Mºglichkeit, die Schiedsstelle ohne zeitliche Beschrªnkung auch schon vor Ablauf 

der vertraglich vereinbarten Laufzeit der bundesweit zu schlieÇenden Vertrªge nach Ä 

125 SGB V anzurufen, wenn mindestens eine Vertragspartei die Verhandlungen ganz 

oder teilweise f¿r gescheitert erklªrt, wird dagegen abgelehnt. Eine solche Regelung 

kann im Ergebnis dazu f¿hren, dass Verhandlungen zu Vertragsinhalten und Verg¿-

tungen von vornherein gar nicht erst mit der gebotenen Ernsthaftigkeit gef¿hrt wer-

den und als Eskalationsstufe unmittelbar und regelhaft die Schiedsstelle mit der Ent-

scheidung betraut wird.  

Wir halten es daher, wie bei anderen Schiedsregelungen (z.B. Ä 89 Abs. 4 Satz 2 SGB 

V) ¿blich, f¿r sinnvoller, wenn eine Vertragspartei erst nach Ablauf der Laufzeit eines 

Vertrages die Verhandlungen ganz oder teilweise f¿r gescheitert erklªren und die 

Schiedsstelle anrufen kann.  

 

C)  nderungsvorschlag  

b) aa) Keiner. 

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingef¿gt: 

āDas Schiedsverfahren beginnt vor dem in Satz 1 bestimmten Zeitpunkt des ersten In-

krafttretens der Vertrªge den in Satz 1 genannten Zeitpunkten, wenn mindestens eine 

Vertragspartei die Verhandlungen ganz oder teilweise f¿r gescheitert erklªrt und die 

Schiedsstelle anruft.ò  

  

Ergªnzender Hinweis: 

Der Gesetzentwurf enthªlt unter dem Abschnitt āD. Haushaltsausgaben ohne Erf¿llungsauf-

wandò unter Ziffer 2. (Seite 5) und ā3. Haushaltsausgaben ohne Erf¿llungsaufwandò (Seite 25) 

f¿r die gesetzliche Krankenversicherung den Hinweis, dass durch die Verschiebung des In-

krafttretens der bundesweiten Vertrªge zur Heilmittelversorgung um drei Monate f¿r die GKV 

Minderausgaben in nicht quantifizierbarer Hºhe entstehen und 1 Prozentpunkt nicht verein-

barter Preissteigerung einem Finanzvolumen von rund 90 Millionen Euro entspricht. Wir regen 

daher eine Klarstellung an, dass sich dieses Finanzvolumen auf ein volles Jahr und nicht auf 

den dargestellten Zeitraum der Verschiebung bezieht. 
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Artikel 1 ( nderung des F¿nften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 4  

Ä 125a - Heilmittelversorgung mit erweiterter Versorgungsverantwortung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In Ä 125a Absatz 3 wird die Angabe ā15. November 2020ò durch die Angabe ā15. Mªrz 2021ò 

ersetzt. 

 

B) Stellungnahme  

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung aufgrund der bereits mit dem COVID-19-
Krankenhausentlastungsgesetz erfolgten zeitlichen Verschiebung des Inkrafttretens der Ver-
trªge zur Heilmittelversorgung mit erweiterter Versorgungsverantwortung (sogenannte Blan-
koverordnung) auf den 15. Mªrz 2021. Die  nderung wird begr¿Çt. 

 

C)  nderungsvorschlag  

Keiner.  

  

  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.11.2020 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Pflege  
Seite 15 von 68 

Artikel 1 ( nderung des F¿nften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 5 

Ä 137g Absatz 2 - Zulassung strukturierter Behandlungsprogramme 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es wird eine Besitzstandsregelung f¿r Selektivvertrªge vorgesehen, die gemªÇ ÄÄ 73a, 73c 

oder 140a SGB V in der jeweils am 22. Juli 2015 geltenden Fassung zur Durchf¿hrung von 

strukturierten Behandlungsprogrammen geschlossen wurden. Diese m¿ssen entgegen der 

Regelungen in Ä 140a (neu) nicht bis zum 31.12.2024 durch neue Vertrªge ersetzt oder be-

endet werden. Wird ein Altvertrag freiwillig an die aktuelle Rechtsgrundlage angepasst, ergibt 

sich hieraus keine Vorlagepflicht gegen¿ber dem Bundesamt f¿r Soziale Sicherung. 

 

B) Stellungnahme 

Die Sonderregelung f¿r Selektivvertrªge zur Durchf¿hrung von Strukturierten Behandlungs-

programmen ist angemessen und wird begr¿Çt. Der Verzicht auf die Vorlagepflicht bei frei-

williger Umwandlung in Vertrªge auf Grundlage des Ä 140a (neu) reduziert den b¿rokrati-

schen Aufwand und wird ebenfalls begr¿Çt. 

 

C)  nderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 ( nderung des F¿nften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 6 

Ä 140a Absatz 1 - Besondere Versorgung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Regelungen zur  nderung von Ä 140a SGB V setzen verschiedene Reformbedarfe in der 

selektivvertraglichen Versorgung um. Die selektivvertraglichen Mºglichkeiten werden erwei-

tert. Zum einen wird es erleichtert, unterschiedliche Leistungstrªger und Versorgungseinrich-

tungen einzubeziehen. Dies umfasst eine ¿ber die gesetzliche Krankenversicherung hinaus-

reichende Beteiligung anderer Sozialleistungstrªger und anderer Trªger der Daseinsvorsorge 

(wie beispielsweise kommunaler Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe) mit ihren jeweili-

gen gesundheitsbezogenen gesetzlichen Aufgaben. Zudem werden Selektivvertrªge weiter f¿r 

Versorgungsinnovationen geºffnet. Bei Projekten, die durch den Innovationsfonds nach den 

ÄÄ 92a, 92b gefºrdert wurden, wird es ermºglicht, dass erprobte Projektstrukturen auch se-

lektivvertraglich auf freiwilliger Basis weitergef¿hrt werden kºnnen. Daneben wird klarge-

stellt, inwieweit sich Krankenkassen ¿ber den gesetzlich zugewiesenen Aufgabenbereich der 

Regelversorgung hinaus im Versorgungsmanagement engagieren d¿rfen. 

 

aa) In Satz 2 wird die Einbeziehung mºglicher Leistungserbringer erweitert. Bisher war das 

Angebot besonderer ambulanter ªrztlicher Versorgungsauftrªge im Rahmen von Selektivver-

trªgen auf vertragsªrztliche Leistungserbringer oder deren Gemeinschaften beschrªnkt. 

K¿nftig kºnnen besondere Versorgungauftrªge auch mit anderen Leistungsanbietern ge-

schlossen werden. Der erweiterte Leistungserbringerkreis bleibt hierbei jedoch auf berech-

tigte Leistungserbringer und ihre jeweiligen Sektoren begrenzt. 

 

bb) Nach Satz 2 wird ein neuer Satz 3 eingef¿gt. Dieser regelt explizit, dass Selektivvertrªge 

gemªÇ Ä 140a SGB V auch Regelungen beinhalten kºnnen, die eine besondere Versorgung 

regional beschrªnken.  

 

cc) Der bisherige Satz 3 wird zu Satz 4. Neu geregelt wird, dass die bisherige Bestands-

schutzregelung f¿r Vertrªge, die nach den ÄÄ 73a, 73c und 140a in der bis zum 22. Juli 2015 

geltenden Fassung geschlossen wurden, aufgehoben wird. Die Altvertrªge sind bis zum 31. 

Dezember 2024 in Vertrªge nach Ä 140a in der geltenden Fassung zu ¿berf¿hren oder zu 

beenden. 
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B) Stellungnahme 

Zu aa) Die Flexibilisierung der selektivvertraglichen Mºglichkeiten wird begr¿Çt. 

Zu bb) Die Klarstellung, dass Selektivvertrªge regional begrenzt werden kºnnen, wird be-

gr¿Çt.  

Zu cc) Die verpflichtende Umwandlung von sogenannten Altvertrªgen nach den ÄÄ 73a, 73c 

und 140a in Vertrªge der Besonderen Versorgung bis Ende 2024 ist nicht sachgerecht. Zum 

einen ist der Vertrauensschutz damit nicht gewªhrleistet. Bisher war die Bestandsschutzrege-

lung zeitlich unbegrenzt. Insofern haben die Vertragspartner auf die Stabilitªt der Rechts-

grundlage vertraut, auf der die Vertrªge seinerzeit vereinbart wurden. Zum anderen ist mit 

der Gesetzbegr¿ndung der erforderliche Umfang der ¦berf¿hrung nicht klar eingegrenzt, um 

auf Seiten von Krankenkassen und ihren Vertragspartnern b¿rokratische Aufwªnde, z.B. im 

Fall von Ausschreibungen, zu vermeiden. Eine Anpassung der Altvertrªge an geltendes Recht 

sollte daher ohne erneute Ausschreibung und Vertragsverhandlungen sowie ohne die erneute 

Abgabe von Teilnahmeerklªrungen mºglich sein, da dies ansonsten im ung¿nstigsten Fall zur 

Unterbrechung oder Beendigung der vereinbarten Versorgung f¿hren kann.  

 

C)  nderungsvorschlag 

Zu aa) Keiner. 

Zu bb) Keiner. 

Zu cc) Streichung der Regelung. Sollte keine Streichung erfolgen sollte die Gesetzesbegr¿n-

dung um klarstellende Hinweise zum Umfang der ¦berf¿hrung der sogenannten Altvertrªge 

ergªnzt werden, wie z.B., dass bei Fortf¿hrung der bestehenden Versorgung nur die Rechts-

grundlage anzupassen ist und sich keine weiteren Anpassungserfordernisse, wie eine erneute 

Ausschreibung, ergeben. Auch sollte gesetzlich ergªnzt werden, dass eine erneute Abgabe 

von Teilnahmeerklªrungen nicht erforderlich ist. 
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Artikel 1 ( nderung des F¿nften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 6 

Ä 140a Absatz 2 - Besondere Versorgung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

aa) Der bisherige Satz 3 wurde in zwei getrennte Sªtze 3 und 4 ¿berf¿hrt. Der Nachweis der 

Wirtschaftlichkeit im ehemaligen Satz 4 wurde gestrichen. F¿r die ¿ber den Innovationsfonds 

gemªÇ Ä 92a gefºrderte neue Versorgungsformen, welche im Rahmen von Selektivvertrªgen 

umgesetzt werden, wird gesetzlich geregelt, dass die Anforderungen an das Vorliegen einer 

integrierten, besonderen Versorgung nach Absatz 1 und die Zweckrichtung eines abweichend 

von der Regelversorgung zur Versorgungsverbesserung in Bezug auf eine Verbesserung von 

Qualitªt, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit gemªÇ Satz 4 als erf¿llt gelten, da mit der Fºr-

derentscheidung bereits eine Aussage ¿ber das Innovationspotential getroffen worden ist. 

Die gesetzliche Fiktion gilt auch nach Auslaufen der Fºrderung und freiwilliger Fortsetzung 

der besonderen Versorgungsform, wesentlicher Teile daraus sowie f¿r Vertrªge zur ¦bertra-

gung solcher Versorgungsformen in andere Regionen. 

 

bb) Es wird nach dem bisherigen Satz 6 ein neuer Satz eingef¿gt, der klarstellt, dass Bera-

tungs-, Koordinierungs- und Managementleistungen der Leistungserbringer und Kranken-

kassen im Rahmen von Selektivvertrªgen durch Vertragspartner aber auch durch Dritte er-

bracht werden d¿rfen. Das Versorgungsmanagement und die dazugehºrige Daten¿bermitt-

lung darf nur mit Einwilligung und nach vorheriger Information des Versicherten erfolgen.  

 

B) Stellungnahme 

Zu aa) Es ist grundsªtzlich zu begr¿Çen, dass vom Innovationsausschuss gefºrderte neue 

Versorgungsformen nach Auslaufen der Fºrderung k¿nftig ganz oder teilweise auch im Rah-

men der besonderen Versorgung nach Ä 140a fortgesetzt werden kºnnen und eine ¦berf¿h-

rung in die kollektivvertragliche Regelversorgung damit nicht zwingend erforderlich sein 

muss. Zu begr¿Çen ist auch, dass die selektivvertragliche Fortf¿hrung gefºrderter Projekte 

k¿nftig nicht mehr durch eine mºglicherweise unterschiedliche Aufsichtspraxis erschwert 

werden kann und die Vertragspartner darauf vertrauen kºnnen, dass die Mºglichkeit zur 

Fortf¿hrung der Vertrªge grundsªtzlich besteht, wenn sie die Pr¿fung durch den Innovations-

fonds erfolgreich bestanden haben. Damit stellt der Gesetzgeber noch einmal klar, dass Se-

lektivvertrªge keinem Genehmigungsvorbehalt im Sinne einer prªventiven Vertragskontrolle 
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unterliegen, sondern einer anlassbezogenen Aufsicht mit der Mºglichkeit des Eingriffs im 

Falle einer erheblichen Rechtsverletzung durch Vertrªge gemªÇ ÄÄ 73b und 140a. Dies 

schlieÇt grundsªtzlich auch die Kontrolle der Wirtschaftlichkeit der Selektivvertrªge ein.  

Zu bb) Die Krankenkassen d¿rfen gemªÇ Ä 197b Satz 2 keine wesentlichen Aufgaben auf 

Dritte ¿bertragen. Welche Aufgaben davon umfasst sind, wurde bisher im Wesentlichen durch 

die Rechtsprechung definiert. Der Gesetzgeber stellt hiermit klar, dass Beratungs-, Koordina-

tions- und Managementleistungen der Krankenkassen im Rahmen von Vertrªgen nach Ä 140a 

von dieser Vorgabe nicht umfasst sind. Daneben ist es k¿nftig unerheblich, ob die Leistungen 

des Versorgungsmanagements den Krankenkassen oder den Leistungserbringern nach Ä 11 

Absatz 4 zuzuordnen sind. K¿nftig kºnnen Beratungs-, Koordinations- und Managementleis-

tungen im Rahmen einer besonderen Versorgung von den Vertragspartnern f¿reinander oder 

von Dritten erbracht werden. Besondere Versorgungsformen zeichnen sich hªufig gerade 

durch innovative Konzepte zum Versorgungsmanagement aus. Die Klarstellung wird begr¿Çt, 

da sie die Vertragsgestaltung in diesem Punkt erleichtert. 

 

C)  nderungsvorschlag 

Zu aa) Keiner. 

Zu bb) Keiner. 
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Artikel 1 ( nderung des F¿nften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 6 

Ä 140a Absatz 3 - Besondere Versorgung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

aa) Satz 1 

aaa) Der Kreis der mºglichen Vertragspartner und teilnahmeberechtigten Leistungser-

bringer wird durch den Gesetzgeber erweitert. Zum einen kºnnen neben der Pflegeversi-

cherung, die bisher bereits als Vertragspartner in Frage kam, k¿nftig auch andere Leis-

tungstrªger nach Ä 12 des ersten Buches und den nach den f¿r diese Leistungstrªger 

geltenden Bestimmungen zur Versorgung berechtigten Leistungserbringer Vertrags-

partner der Krankenkassen werden. Des Weiteren wird mit der vorgesehenen  nderung 

auch eine Beteiligung der privaten Kranken- und Pflegeversicherung an besonderen Ver-

sorgungsformen als Vertragspartner ermºglicht.  

bbb) Der Kreis der Vertragspartner wird durch eine Anpassung der bisherigen Nr. 7 er-

weitert. K¿nftig kºnnen Vertrªge nicht nur mit den Kassenªrztlichen Vereinigungen, son-

dern auch mit anderen Berufs- und Interessenverbªnden der Leistungserbringer ge-

schlossen werden. 

ccc) Der Kreis der mºglichen Vertragspartner wird zusªtzlich um Anbieter digitaler 

Dienste und Anwendungen nach Ä 68a Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 und 3 ergªnzt, d.h. 

um Unternehmen aus dem Bereich der Informationstechnologie sowie Forschungsein-

richtungen.  

bb) Es wird ein neuer Satz angef¿gt, der regelt, dass bei Vertrªgen mit Anbietern von digita-

len Diensten und Anwendungen nach Nummer 8 die Zugªnglichkeitskriterien f¿r Menschen 

mit Behinderungen zu ber¿cksichtigen sind. 

 

B) Stellungnahme 

Zu aa)  

Zu aaa) Die Erweiterung der mºglichen Vertragspartner auf andere Leistungstrªger wird 

grundsªtzlich begr¿Çt. Dadurch ist die Umsetzung weiterer innovativer Versorgungskon-

zepte im Rahmen von Vertrªgen gemªÇ Ä 140a mºglich. Insbesondere kºnnen Versor-

gungsansªtze erprobt werden, um den ¦bergang zwischen den Sektoren aber auch zwi-

schen unterschiedlichen Sozialversicherungsbereichen zu erleichtern. Da sich bestehende 
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Versorgungsprobleme hªufig an den Grenzen unterschiedlicher Regelungsbereiche zei-

gen, erscheint es sinnvoll, innovative Versorgungskonzepte gerade hier noch stªrker als 

bisher im Rahmen von Selektivvertrªgen zu ermºglichen. Aus Sicht des GKV-Spitzenver-

bandes ist es jedoch nicht sachgerecht, PKV-Unternehmen den Einstieg in innovative 

Versorgungsvertrªge der Krankenkassen zu ermºglichen. Im bestehenden dualen System 

der Krankenversicherung sollten die mit den Beitragsgeldern der Beitragszahlenden in 

der gesetzlichen Krankenversicherung entwickelten und finanzierten Versorgungsinnova-

tionen auch ausschlieÇlich den gesetzlich Versicherten zu Gute kommen. 

Zu bbb) Die Erweiterung der mºglichen Vertragspartner ¿ber die Kassenªrztlichen Verei-

nigungen hinaus auf andere Berufs- und Interessenverbªnden der Leistungserbringer ist 

grundsªtzlich zu begr¿Çen. 

Zu ccc) Die Erweiterung der mºglichen Vertragspartner auf Anbieter digitaler Dienste und 

Anwendungen trªgt der technischen Entwicklung Rechnung und wird begr¿Çt. 

Zu bb) Die Klarstellung, wonach Vertrªge mit Anbietern digitaler Dienste und Anwendungen 

die Zugªnglichkeit f¿r Menschen mit Behinderungen zu ber¿cksichtigen haben, wird begr¿Çt.  

 

C)  nderungsvorschlag 

zu aa) 

Zu aaa) Absatz 3 Satz 1 Nr. 3b wird gestrichen. 

Zu bbb) Keiner. 

Zu ccc) Keiner. 

Zu bb) Keiner. 
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Artikel 1 ( nderung des F¿nften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 6 

Ä 140a Absatz 3a (neu) - Besondere Versorgung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es wird neu geregelt, dass im Rahmen von Vertrªgen nach Ä 140a auch eine besondere Ver-

sorgung von Leistungserbringern gemªÇ Absatz 3 durch die Krankenkassen gefºrdert werden 

kann, die diese selbststªndig ohne Initiative der Krankenkassen durchf¿hren. Dar¿ber hinaus 

kann Gegenstand der Vertrªge auch eine Beteiligung an ¿bergreifenden Versorgungsauftrª-

gen anderer Leistungstrªger nach Ä 12 des ersten Buches sein. Die Beteiligung darf dabei nur 

insofern erfolgen als sie dem Zweck der gesetzlichen Krankenversicherung dient. 

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung ist grundsªtzlich zu begr¿Çen. Die vorgesehene Fºrderung von einer besonde-

ren Versorgung, welche selbststªndig durch Leistungserbringer durchgef¿hrt wird, steht der 

Verantwortung der Krankenkassen zur Gestaltung und Weiterentwicklung der Versorgung vor 

Ort nicht entgegen. Die Mºglichkeiten von Leistungserbringern zur Entwicklung innovativer 

Versorgungsangebote zu erweitern, ist grundsªtzlich positiv zu bewerten. Die Beteiligung der 

Krankenkassen ist freiwillig. Ein gesetzlicher Anspruch auf Fºrderung besteht nicht. Grund-

sªtzlich sollten Selektivvertrªge jedoch Wettbewerbsinstrumente der Krankenkassen bleiben.  

 

C)  nderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 ( nderung des F¿nften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 6 

Ä 140a Absatz 3b (neu) - Besondere Versorgung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es wird geregelt, dass Gegenstand der Vertrªge nach Ä 140a auch eine Versorgung im Wege 

der Sach- und Dienstleistung sein kann, sofern medizinische oder soziale Gr¿nden dies 

rechtfertigen oder in Fªllen, in denen die Voraussetzung f¿r eine Kostenerstattung f¿r von 

Versicherten selbst beschaffte Leistungen vorliegen. Derartige Versorgungsvertrªge kºnnen 

auch mit nicht zugelassenen Leistungserbringern abgeschlossen werden, wenn sie eine min-

destens gleichwertige Versorgung gewªhrleisten. 

 

B) Stellungnahme 

Die vorgesehene Regelung wird unter verschiedenen Aspekten kritisch bewertet. So ist prob-

lematisch, dass im Rahmen von Vertrªgen nach Ä 140a k¿nftig eine individualisierte Einzel-

fallversorgung, sofern medizinische oder soziale Gr¿nde dies rechtfertigen oder in Fªllen, in 

denen die Voraussetzungen f¿r eine Kostenerstattung vorliegen, ermºglicht werden soll. Dies 

widerspricht dem Solidarprinzip der gesetzlichen Krankenversicherung und damit dem 

Grundsatz einer gleichmªÇigen und gleichwertigen Versorgung einzelner Patienten und Pati-

entengruppen. Dar¿ber hinaus ermºglicht Ä 2 Absatz 1a SGB V bereits heute schon eine fle-

xible Versorgung von Versicherten, die unter die verfassungsgemªÇe Auslegung des Leis-

tungskatalogs fªllt. Weiterhin ist auch die grundsªtzliche Mºglichkeit der vertraglichen Ein-

bindung nicht zugelassener Leistungsanbieter in eine besondere Versorgung ebenfalls kri-

tisch zu bewerten, da sie gegebenenfalls die kollektivvertragliche Angebotssteuerung durch 

die Bedarfsplanung und das Zulassungsrecht unterlaufen kann und sogar gezielte Anreize f¿r 

zugelassene Leistungsanbieter setzen kann, sich dem Kollektivvertrag mit seinen Rechten 

und Pflichten zu entziehen. Dadurch kºnnte sich gerade im Bereich der spezialisierten Ver-

sorgung die kollektivvertragliche Versorgungssituation signifikant verschlechtern.  

Eine gesonderte Regelung zum SchlieÇen von L¿cken im Leistungserbringerrecht auÇerhalb 

der kollektivvertraglichen Regelversorgung ist grundsªtzlich nicht erforderlich, da in diesen 

Fªllen eine Versorgung im Rahmen des Kollektivvertrages sichergestellt ist. 

Die vorgesehene Regelung wird abgelehnt. 
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C)  nderungsvorschlag 

Streichen. 
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Artikel 1 ( nderung des F¿nften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 7  

Ä 221a - Ergªnzender Bundeszuschuss an den Gesundheitsfonds im Jahr 2021 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Regelung in Satz 1 verpflichtet den Bund f¿r das Jahr 2021 zur Zahlung eines ergªnzen-

den Bundeszuschusses an den Gesundheitsfonds in Hºhe von 5 Mrd. Euro. 

Die MaÇnahme dient der Stabilisierung des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes nach 

Ä 242a f¿r das Jahr 2021, dessen Hºhe das Bundesministerium f¿r Gesundheit (BMG) nach 

Auswertung der Ergebnisse des GKV-Schªtzerkreises bis zum 01.11.2020 festzulegen hat. 

Die MaÇnahme soll dazu beitragen, dass die von der Bundesregierung proklamierte āSozial-

garantie 2021ò, die Stabilisierung des Gesamtsozialversicherungsbeitrags bei maximal 40 

Prozent, eingehalten werden kann. 

Gemessen am derzeitigen Beitragssatzniveau muss die GKV f¿r das Jahr 2021 nach vorlªufi-

gen Schªtzungen von BMG und GKV-Spitzenverband ð insbesondere infolge des durch die 

COVID-19-Pandemie ausgelºsten wirtschaftlichen Einnahmeneinbruchs sowie aufgrund einer 

insgesamt sehr dynamischen Ausgabenentwicklung ð eine Finanzierungsl¿cke von rd. 16,6 

Mrd. Euro schlieÇen. Ohne weitere MaÇnahmen m¿sste der durchschnittliche Zusatzbeitrags-

satz nach Ä 242a f¿r das Jahr 2021 auf rd. 2,2 Prozent angehoben werden.  

Mit der ergªnzenden Bundesbeteiligung wird der Finanzierungsbedarf der GKV um 5 Mrd. 

Euro gemindert.  

Satz 2 regelt die anteilige Bezuschussung der landwirtschaftlichen Krankenkasse, die nicht 

¿ber den Gesundheitsfonds finanziert wird. Der Anteil der landwirtschaftlichen Krankenkasse 

soll 30 Mio. û betragen.  

 

B) Stellungnahme  

Die Bereitstellung einer ergªnzenden Bundesbeteiligung zur Stabilisierung der Beitragsbelas-

tung der Versicherten und Arbeitgeber im Jahr 2021 wird grundsªtzlich begr¿Çt; die MaÇ-

nahme ist mit Blick auf die pandemiebedingte Krisensituation sachgerecht und entspricht im 

Grundsatz auch der von der Bundesregierung ausgesprochenen āSozialgarantie 2021ò. 

Angesichts einer Finanzierungsl¿cke von ¿ber 16 Mrd. Euro wird der Bundeszuschuss von 

f¿nf Milliarden Euro aber als unzureichend und sozial unausgewogen bewertet. Denn in der 

Konsequenz werden die Beitragszahlenden ð entgegen der Zusage der Bundesregierung - 
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einseitig mit der Aufbringung der verbleibenden rd. elf Milliarden Euro belastet (vgl. Stellung-

nahme zu Artikel 1 Nummer 11). 

Tatsªchlich fªllt die Finanzierungsl¿cke der Krankenkassen f¿r das Jahr 2021 aus Sicht des 

GKV-Spitzenverbandes nach der Herbstprognose des GKV-Schªtzerkreises vom 13.10.2020 

noch hºher aus. Die erwarteten Ausgaben der Krankenkassen f¿r das Jahr 2021 werden vom 

GKV-Spitzenverband um rd. 1,7 Mrd. Euro hºher eingeschªtzt als vom Bundesministerium f¿r 

Gesundheit und dem Bundesamt f¿r Soziale Sicherung. Diese zusªtzliche L¿cke kann jedoch 

alternativ durch gesetzliche MaÇnahmen zur angemessenen Beseitigung der vom Institut des 

Bewertungsausschusses (InBA) in der Expertenanhºrung des GKV-Schªtzkreises dargestellten 

doppelten Verg¿tung ªrztlicher Leistungen in Hºhe von ca. 2 Mrd. Euro geschlossen werden, 

die aus einer Unterbereinigung von Leistungen nach dem Terminservice- und Versorgungs-

gesetz (TSVG) aus dem kassenªrztlichen Budget resultiert (siehe auch ergªnzender  nde-

rungsbedarf zu Ä 87a Abs. 3 Satz 7 und 8 SGB V, Seite 57). 

 

C)  nderungsvorschlag  

Der ergªnzende Bundeszuschuss an den Gesundheitsfonds wird entsprechend der zugesag-

ten āSozialgarantie 2021ò erhºht und die Unterbereinigung von TSVG-Leistungen durch Fort-

f¿hrung der im Terminservice- und Versorgungsgesetz vorgesehenen Bereinigungsregelung 

um mindestens ein weiteres Jahr und eine verpflichtende Kennzeichnung der TSVG-Leis-

tungsfªlle angemessen beseitigt (siehe ergªnzender  nderungsbedarf, Seite 57). 
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Artikel 1 ( nderung des F¿nften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 8  

Ä 242 Absatz 1 - Zusatzbeitrag 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Nach geltendem Recht d¿rfen Krankenkassen ihren Zusatzbeitragssatz nicht anheben, so-

lange sie ausweislich ihrer letzten vierteljªhrlichen Rechnungsergebnisse ¿ber Finanzreserven 

verf¿gen, die eine Monatsausgabe ¿bersteigen (Absatz 1 Satz 4). F¿r Anhebungen des Zu-

satzbeitragssatzes zum Jahreswechsel liegen regelhaft die vierteljªhrlichen Rechnungsergeb-

nisse (Statistik KV 45) des dritten Quartals vor, sodass f¿r die RechtmªÇigkeit einer Anhe-

bung des Zusatzbeitragssatzes zum Jahresbeginn die Vermºgenslage zum 30.09. relevant ist. 

Mit der vorgesehenen  nderung greift dieses Zusatzbeitragssatzanhebungsverbot bereits, 

wenn die Finanzreserven das 0,8-fache einer Monatsausgabe ¿berschreiten. Durch die Ab-

senkung dieser āVermºgensgrenzeò sollen laut Gesetzesbegr¿ndung die Krankenkassen mo-

tiviert werden, ihre insoweit als ā¿bersch¿ssigò definierten Finanzreserven konsequenter ab-

zubauen. 

 

B) Stellungnahme  

Ein verschªrftes Anhebungsverbot f¿r den kassenindividuellen Zusatzbeitragssatz lehnt der 

GKV-Spitzenverband als erneuten, weitergehenden Eingriff in die Finanzautonomie der 

Selbstverwaltung ab. Die Absenkung der Obergrenze der Finanzreserven auf das 0,8-fache 

einer Monatsaufgabe ist auÇerdem abzulehnen, da diese zu niedrig angesetzt wªre (siehe 

hierzu die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 9). Aber auch mit einer Beibehaltung der bisherigen 

Obergrenze besteht dringender  nderungsbedarf. 

Aufgrund des am 1. Januar 2019 in Kraft getretenen Versichertenentlastungsgesetzes sind 

die Krankenkassen bereits verpflichtet, ihre R¿cklagen binnen drei Jahren bis auf eine Mo-

natsausgabe abzuschmelzen. Um insoweit ¿berschieÇende Finanzreserven abzubauen, erhe-

ben daher zahlreiche Krankenkassen derzeit einen bereits in 2020 bei weitem nicht kosten-

deckenden Zusatzbeitragssatz. Aufgrund der vom GKV-Schªtzerkreis prognostizierten zu-

nehmenden Ausgabendynamik nimmt die Unterdeckung durch den bereits aktuell zu niedrig 

erhobenen Zusatzbeitragssatz in 2021 noch weiter zu. Diese niedrigen Zusatzbeitragssªtze 

setzen aber gerade das Vorhandensein entsprechender Finanzreserven voraus, die nach Arti-

kel 1 Nr. 11 jedoch abzuf¿hren sind. 
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F¿r Krankenkassen, f¿r die ein Anhebungsverbot gilt (nach diesseitigen Simulationsberech-

nungen wªren ¿ber 45 % der GKV-Mitglieder bei einer Krankenkasse versichert, deren Ver-

mºgen zum relevanten Stichtag ¿ber der Obergrenze von 80 Prozent einer Monatsausgabe 

lªge), besteht zum 1. Januar keine Mºglichkeit, auf die steigenden Ausgaben und auf eine 

ggf. durch die Reform des Morbi-RSA stark verªnderte Einnahmensituation zu reagieren. Die 

ĀSozialgarantie 2021ô sollte aber selbstverstªndlich nicht nur am 1. Januar 2021, sondern 

auch im Jahresverlauf und f¿r den durchschnittlich erhobenen Zusatzbeitragssatz gelten. Die 

Anwendung des Anhebungsverbotes ohne eine Ber¿cksichtigung der nach Artikel 1 Nr. 11 

vorgesehenen Vermºgensabf¿hrungen in den Gesundheitsfonds bedeutet, dass Krankenkas-

sen erst mit Vorliegen der Rechnungsergebnisse f¿r das 1. Quartal 2021 ihren Zusatzbei-

tragssatz der drastisch verªnderten Finanzsituation (erhºhte Ausgaben, verminderte Einnah-

men, erheblich reduziertes Vermºgen) anpassen kºnnen. Wird ihnen die Mºglichkeit einer 

moderaten Anpassung zum 1. Januar genommen, muss die unterjªhrige Anhebung des Zu-

satzbeitragssatzes umso hºher ausfallen. Dies gefªhrdet nicht nur die weitere Realisierung 

der ĀSozialgarantie 2021ô, sondern birgt auch das Risiko verstªrkter Mitgliederverluste bei 

den vom Anhebungsverbot betroffenen Krankenkassen und erhºht damit die Haftungsrisiken 

in der gesetzlichen Krankenversicherung. Ein Anhebungsverbot kann es deshalb nur f¿r 

Krankenkassen geben, die auch nach Abzug der an den Gesundheitsfonds abzuf¿hrenden Fi-

nanzreserven ¿ber ein Finanzvermºgen oberhalb einer Monatsausgabe verf¿gen.  

Sofern eine Anpassung des Zusatzbeitrags zu einem nach dem 1. Januar 2021 liegenden 

Zeitpunkt erforderlich wird, m¿ssen auch im Verlauf des Jahres 2021 bei der Feststellung der 

Vermºgensverhªltnisse nach Ä 242 Abs. 4 die nach Ä 272 Absatz 1 an den Gesundheitsfonds 

abzuf¿hrenden Finanzreserven zum Abzug gebracht werden.  

 

C)  nderungsvorschlag  

Artikel 1 Nummer 8 wird wie folgt gefasst: 

 āÄ 242 Absatz 1 wird um folgenden Satz 5 ergªnzt: 

Bei der Feststellung der Vermºgensverhªltnisse nach Satz 4 sind die nach Ä 272 Absatz 1 von 

den Krankenkassen an den Gesundheitsfonds abzuf¿hrenden Finanzmittel, die nach Ä 272 

Absatz 2 im Jahr 2021 mit den Zuweisungen des Gesundheitsfonds verrechnet werden, von 

den in den vierteljªhrlichen Rechnungsergebnissen ausgewiesenen Finanzreserven in Abzug 

zu bringen.ò 
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Artikel 1 ( nderung des F¿nften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 9  

Ä 260 Absatz 2 - Betriebsmittel 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Durch die  nderung in Absatz 2 Satz 1 soll die Obergrenze f¿r die Pflicht zum stufenweisen 

Abbau von Finanzreserven der Krankenkassen von einer Monatsausgabe auf das 0,8-Fache 

einer Monatsausgabe abgesenkt werden. Die Absenkung soll dazu f¿hren, dass die Kranken-

kassen ihre insoweit als ā¿bersch¿ssigò definierten Finanzreserven konsequenter abbauen. 

 

B) Stellungnahme  

Die Absenkung der zulªssigen Obergrenze f¿r die Finanzreserven der Krankenkassen (Be-

triebsmittel und R¿cklagen) auf das 0,8-fache einer durchschnittlichen Monatsausgabe nach 

Haushaltsplan lehnt der GKV-Spitzenverband als unsachgemªÇen Eingriff in die Finanzauto-

nomie der Krankenkassen ab, der zudem zu einer zu niedrig angesetzten Obergrenze f¿hrt. 

Bereits die mit dem GKV-Versichertenentlastungsgesetz eingef¿hrte Obergrenze f¿r Be-

triebsmittel und R¿cklagen in Hºhe des 1,0-fachen einer Monatsausgabe wurde zu niedrig 

angesetzt (siehe Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 01.10.2018, Ausschuss-

drucksache 19(14)0034(13), Seite 18 ff). Zwar ist es richtig, dass das Einnahmenrisiko seit 

dem 1. Januar 2009 auf den Gesundheitsfonds ¿bergegangen ist. Dabei wurde jedoch auÇer 

Acht gelassen, dass die Planungsunsicherheit auf der Ausgabenseite u. a. mit der wachsen-

den Bedeutung zum Teil extrem teurer ĀInnovationenô, insbesondere im Arzneimittelbereich, 

deutlich zugenommen hat. 

Auf der Einnahmenseite ergibt sich mit der Einf¿hrung der sog. Manipulationsbremse durch 

das Fairer-Kassenwettbewerb-Gesetz (GKV-FKG) zudem eine zum Zeitpunkt der Beratung des 

GKV-Versichertenentlastungsgesetzes im Deutschen Bundestag noch nicht absehbare, ab 

dem Haushaltsjahr 2021 dauerhaft bestehende Planungsunsicherheit f¿r die Zuweisungen an 

die Krankenkassen. Welche hierarchisierten Morbiditªtsgruppen (HMGs) beim Jahresausgleich 

des morbiditªtsorientierten Risikostrukturausgleichs auszuschlieÇen sind, lªsst sich zum 

Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht vorhersehen. Wie Simulationsberechnungen mit 

RSA-Daten des Jahresausgleichs 2018 zeigen, ergeben sich f¿r die einzelnen Krankenkassen 

stark unterschiedliche, zum Teil auch zusatzbeitragssatzrelevante Finanzwirkungen. Die mit 

der Weiterentwicklung des Morbi-RSA verbundene erhºhte Planungsunsicherheit sollte daher 

eher zu einer Erhºhung der Mindestr¿cklage und damit einhergehend einer Obergrenze der 
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Finanzreserven f¿hren. Eine weitere Absenkung der Obergrenze von Betriebsmitteln und 

R¿cklagen auf das 0,8-fache einer Monatsausgabe geht hingegen in die falsche Richtung und 

wird abgelehnt.          

 

C)  nderungsvorschlag  

Artikel 1 Nummer 9 wird gestrichen. 
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Artikel 1 ( nderung des F¿nften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 10 Buchstabe a)  

Ä 271 Absatz 1 - Gesundheitsfonds: Sondervermºgen aus Beitrªgen und Bundesmitteln 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die in Absatz 1 ergªnzten Sªtze entsprechen weitgehend dem Wortlaut der bisherigen Ab-

sªtze 4 und 5. Die redaktionelle Verschiebung soll dazu beitragen, die Vorschrift ¿bersichtli-

cher zu strukturieren. 

 

B) Stellungnahme  

Die redaktionelle Anpassung ist nachvollziehbar und sachgerecht. 

 

C)  nderungsvorschlag  

Keiner. 
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Artikel 1 ( nderung des F¿nften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 10 Buchstabe b)  

Ä 271 Absatz 1a - Gesundheitsfonds: Verwendung der Zusatzbeitrªge 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Anpassung in Absatz 1a wird klargestellt, dass nach dem Abschluss des Einkom-

mensausgleichs gemªÇ Ä 270a Absatz 3 ein Abweichungsbetrag der Liquiditªtsreserve zuge-

f¿hrt werden kann. 

 

B) Stellungnahme  

Die Klarstellung ist sachgerecht. 

 

C)  nderungsvorschlag  

Keiner. 
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Artikel 1 ( nderung des F¿nften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 10 Buchstabe c)  

Ä 271 Absatz 2 - Gesundheitsfonds: Liquiditªtsreserve 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Ergªnzung in Absatz 2 Satz 3 wird das Bezugsjahr f¿r die Bemessung einer durch-

schnittlichen Monatsausgabe des Gesundheitsfonds bestimmt, aus der sich die Hºhe der 

Mindestreserve zum Ablauf eines Geschªftsjahres ergibt. Die durchschnittliche Monatsaus-

gabe ergibt sich demnach aus dem den Krankenkassen zugesicherten Zuweisungsvolumen in 

dem betreffenden Geschªftsjahr. 

Die bisherigen Sªtze 6 bis 9 werden aufgehoben und als Absªtze 4 bis 6 neu gefasst. 

 

B) Stellungnahme  

Die Ergªnzung hat klarstellenden Charakter und wird als sachgerecht bewertet. Gegen die re-

daktionelle Verschiebung der Sªtze 6 bis 9 bestehen keine Bedenken. 

 

C)  nderungsvorschlag  

Keiner. 
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Artikel 1 ( nderung des F¿nften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 10 Buchstabe d)  

Ä 271 Absatz 3 - Gesundheitsfonds: Liquiditªtsdarlehen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Ergªnzung in Satz 1 soll - entsprechend der Neuregelung in Absatz 1 mit Artikel 1 

Nummer 10 Buchstabe a) - klargestellt werden, f¿r welche Finanzierungszwecke die Liquidi-

tªtsreserve gebildet wird. Neben den Zuweisungen aus dem Risikostrukturausgleich nach 

Ä 266 (Grundpauschalen und risikoadjustierte Zu- und Abschlªge) zªhlen hierzu die Zuwei-

sungen nach den ÄÄ 268 (Risikopool), 270 (Zuweisungen f¿r sonstige Ausgaben) und 270a 

(Einkommensausgleich).  

 

B) Stellungnahme  

Die Ergªnzung ist sachgerecht, sie bildet die bisherige Rechtslage ab. 

 

C)  nderungsvorschlag  

Keiner. 
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Artikel 1 ( nderung des F¿nften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 10 Buchstabe e)  

Ä 271 Absªtze 4-7 - Gesundheitsfonds: Entnahmen aus der Liquiditªtsreserve 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der bisherige Absatz 2 Satz 6 bis 9 und die bisherigen Absªtze 4 bis 6 werden in die neuen 

Absªtze 4 bis 7, redaktionell leicht angepasst, ¿berf¿hrt. Die redaktionellen Verschiebungen 

sollen dazu dienen, die Vorschrift ¿bersichtlicher zu strukturieren. Der bisherige Absatz 6 

Satz 2 entfªllt, da eine Konkretisierung der Regelung in Satz 1 ¿ber die Finanzierung der Ver-

waltungsaufwªnde des Gesundheitsfonds in der RSAV bisher nicht erfolgt ist und auch nicht 

als erforderlich angesehen wird. 

Die Absªtze 4 bis 7 n. F. bilden nunmehr ¿bersichtlich die weiteren gesetzlichen Finanzie-

rungsverpflichtungen des Gesundheitsfonds ab, die aus der Liquiditªtsreserve zu erf¿llen 

sind, i. e. 

π im Jahr 2020 die Zuf¿hrung von 225 Mio. Euro in das Zuweisungsvolumen zum Aus-

gleich der den Krankenhªusern im Jahr 2020 gewªhrten Rechnungszuschlªge nach 

Ä 8 Absatz 11 KHEntgG (Absatz 4 Satz 1), 

π in den Jahren 2021 bis 2023 die Zuf¿hrung von 900 Mio. Euro, 600 Mio. Euro bzw. 

300 Mio. Euro in das Zuweisungsvolumen der jeweiligen Jahre zum partiellen Aus-

gleich der Mindereinnahmen der Krankenkassen infolge des gesetzlich geschaffenen 

Freibetrags f¿r Betriebsrenten (Absatz 4 Satz 2), 

π die Finanzierung der Fºrdermittel f¿r den Innovationsfonds in Hºhe von jªhrlich 100 

Mio. Euro in den Jahren 2020 bis 2024 (Absatz 5), 

π die Finanzierung der Fºrdermittel f¿r den Krankenhausstrukturfonds in Hºhe von ins-

gesamt bis zu 2 Mrd. Euro f¿r die Jahre 2019 bis 2024 (Absatz 6), 

π die Mittel f¿r die Verwaltung des Gesundheitsfonds inklusive der Durchf¿hrung und 

Weiterentwicklung des Morbi-RSA (Absatz 7). 

 

B) Stellungnahme  

Gegen die redaktionelle Umstrukturierung und geringf¿gigen Anpassungen der Vorschrift 

bestehen keine Bedenken. 
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C)  nderungsvorschlag  

Keiner. 
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Artikel 1 ( nderung des F¿nften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 11  

Ä 272 - Sonderregelungen f¿r den Gesundheitsfonds im Jahr 2021 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Nach Absatz 1 der Neuregelung sollen den Einnahmen des Gesundheitsfonds im Jahr 2021 

einmalig Mittel aus den Finanzreserven der am Risikostrukturausgleich teilnehmenden Kran-

kenkassen zugef¿hrt werden. Neben der Gewªhrung eines ergªnzenden Bundeszuschusses 

nach Ä 221a (siehe Artikel 1 Nummer 7) und der Absenkung der Vermºgensgrenze f¿r das 

Beitragssatzanpassungsverbot (Artikel 1 Nummer 8) soll diese MaÇnahme der Stabilisierung 

des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes im Jahr 2021 dienen. 

Die Regelung sieht vor, dass hierf¿r von den Krankenkassen diejenigen Finanzreserven nach 

Ä 260 Absatz 2 Satz 1 herangezogen werden, die ausweislich der vierteljªhrlichen Rech-

nungsergebnisse des ersten Halbjahres 2020 (Statistik KV 45) zwei F¿nftel (40 Prozent) der 

durchschnittlichen Monatsausgaben ¿berschreiten. Von diesen insoweit als ā¿bersch¿ssigò 

definierten Reserven sollen die betreffenden Krankenkassen jeweils einen Anteil von 66,1 

Prozent an den Gesundheitsfonds leisten. 

Den Einnahmen des Gesundheitsfonds (und entsprechend dem festzusetzenden Zuweisungs-

volumen) sollen mit dieser MaÇnahme im Jahr 2021 einmalig rd. acht Milliarden Euro zuge-

f¿hrt werden. 

In Absatz 2 wird das Verfahren der Geltendmachung der nach Absatz 1 auf die einzelnen 

Krankenkassen entfallenden Betrªge geregelt. Nach Satz 1 berechnet das Bundesamt f¿r So-

ziale Sicherung (BAS) die Betrªge und macht die Forderungen gegen¿ber den betreffenden 

Krankenkassen per Bescheid geltend. Aus Gr¿nden der Verwaltungsvereinfachung sollen die 

Forderungen des Gesundheitsfonds gegen die Krankenkassen mit den monatlichen Zuwei-

sungen an die Krankenkassen f¿r das Ausgleichsjahr 2021 verrechnet werden (Satz 2). Dabei 

soll die Verrechnung in gleichen Teilbetrªgen auf alle der Festsetzung des Betrages folgenden 

monatlichen Zuweisungen f¿r das Ausgleichsjahr 2021 verteilt werden (Satz 3). Nach Satz 4 

sollen Klagen gegen die Bescheide des BAS keine aufschiebende Wirkung haben. 

 

B) Stellungnahme  

Die mit der vorgesehenen MaÇnahme verbundene Belastung der Beitragszahlenden in Hºhe 

von acht Milliarden Euro ð zusªtzlich zu den absehbar steigenden Zusatzbeitrªgen im kom-
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menden Jahr - wird mit Blick auf die Hºhe der ergªnzenden Bundesbeteiligung als sozial un-

ausgewogen bewertet. Auch entspricht die MaÇnahme nicht der āSozialgarantie 2021ò, mit 

welcher konkret zugesichert wurde, die Sozialversicherungsbeitrªge bei maximal 40 % zu 

stabilisieren, indem dar¿ber hinaus gehende Finanzbedarfe aus dem Bundeshaushalt gedeckt 

werden (Ergebnis des Koalitionsausschusses vom 3. Juni 2020). 

Die vorgesehene Abf¿hrung von acht Milliarden Euro aus den - in rechtlich zulªssiger und 

wirtschaftlich vorausschauender Weise - von den Krankenkassen gebildeten R¿cklagen stellt 

zudem einen massiven Eingriff in die Finanzautonomie der selbstverwalteten gesetzlichen 

Krankenversicherung dar. Die Erkenntnis, dass die Ertrªge wirtschaftlichen und sparsamen 

Handelns sowie einer im Sinne der Versichertengemeinschaft vorausschauenden, langfristi-

gen Finanzplanung vom Gesetzgeber jederzeit f¿r andere Zwecke vereinnahmt werden kºn-

nen, setzt starke Fehlanreize f¿r zuk¿nftiges Kassenhandeln. 

 

C)  nderungsvorschlag  

Artikel 1 Nummer 11 wird gestrichen. 
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Artikel 2 ( nderung des Krankenhausentgeltgesetzes)  

Nr. 1 

Ä 4 Absatz 10 (neu) - Hebammenstellen-Fºrderprogramm 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Regelung sieht die Einrichtung eines dreijªhrigen Programmes zur Fºrderung des Perso-

nalaufbaus von Hebammen vor (Hebammenstellen-Fºrderprogramm). Finanziert werden sol-

len die Personalkosten von 0,5 Vollzeitstellen pro 500 Geburten in einem Krankenhaus. Vor-

gesehen ist auch eine Finanzierung von Personalstellen f¿r unterst¿tzendes Fachpersonal auf 

geburtshilflichen Abteilungen. Die Regelung enthªlt eine Reihe von Nachweispflichten f¿r die 

Krankenhªuser und eine jªhrliche Berichtspflicht f¿r den GKV-Spitzenverband. 

 

B) Stellungnahme  

Das vorgeschlagene Hebammenstellen-Fºrderprogramm zur Verbesserung der Betreuungs-

relation von Hebammen und Schwangeren auf Geburtsstationen wird grundsªtzlich begr¿Çt. 

Positiv bewertet wird insbesondere die zielgerichtete Fºrderung von Geburtskliniken, die 

mindestens 500 Geburten pro Jahr durchf¿hren. Mit der Festlegung einer Mindestanzahl an 

Geburten wird sowohl die Erfahrung der beschªftigten Hebammen und die qualitativ hoch-

wertige Betreuung wªhrend der Geburt weiter gestªrkt als auch die Konzentration von Ge-

burtskliniken gefºrdert. Um den Qualitªtsaspekt und eine leitlinienkonforme Behandlung 

noch wirkungsvoller zu fokussieren, wªre die Fºrderfªhigkeit auf 1,0 Vollzeitstellen bei min-

destens 800 Geburten festzulegen, da bei 800 Geburten eine Fachabteilung f¿r Geburtshilfe 

die in den Leitlinien geforderte Facharztprªsenz unter der Geburt deutlich besser realisieren 

kann. Um die Anzahl von Hebammen in KreiÇsªlen auch mit anderen MaÇnahmen dauerhaft 

zu steigern, wªre beispielsweise eine f¿nfjªhrige Pflichtweiterbildung ð analog zur Facharzt-

weiterbildung ð eine geeignete MaÇnahme. Sicherstellungshªuser im lªndlichen Raum sind 

durch diese Regelung in keiner Weise benachteiligt, da sie die Kosten f¿r eine geburtshilfliche 

Fachabteilung inklusive der Hebammenversorgung voll ausfinanziert bekommen. Sofern bei 

den planungsrelevanten Qualitªtsindikatoren keine unzureichende Qualitªt festgestellt 

wurde, wird ein Defizit dieser Fachabteilung auch dann von den Krankenkassen ausgeglichen, 

wenn die jªhrliche Anzahl an Geburten unterhalb von 500 liegt. 
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Es ist jedoch kritisch anzumerken, dass zusªtzliche Finanzierungswege, wie zeitlich be-

grenzte Personalfºrderprogramme, zunªchst einem kurzfristigen Personalaufbau dienen. 

Entscheidend ist die Frage der anschlieÇenden gezielten Weiterfinanzierung des neueinge-

stellten/aufgestockten Personals. Die Nachhaltigkeit der Personalaufstockungen im geplanten 

Hebammenstellen-Fºrderprogramm kann nur gepr¿ft werden, indem die im Gesetz angeleg-

ten Nachweispflichten auch ¿ber den Programmabschluss hinaus fortgef¿hrt werden. Dar¿ber 

hinaus ist wesentliche Voraussetzung f¿r eine nachhaltige Verbesserung der Betreuungsrela-

tion von Hebammen und Schwangeren auf Geburtsstationen die gesetzliche Festlegung einer 

Mindestpersonalausstattung. Die Einf¿hrung eines Betreuungsschl¿ssels von mindestens ei-

ner Hebamme zu zwei Gebªrenden (1 : 2) f¿r den Bereich der Geburtshilfe stellt hierbei eine 

geeignete MaÇnahme dar, um zur Entlastung von Hebammen auf Geburtsstationen beizutra-

gen, den Patientenschutz von M¿ttern und Kindern sicherzustellen und einem Wegfall von 

neu geschaffenen oder aufgestockten Hebammenstellen nach Ablauf des Fºrderzeitraums 

entgegenzuwirken. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund erforderlich, da bereits seit 

Herbst 2017 ein Betreuungsschl¿ssel von maximal zwei Gebªrenden je Hebamme im KreiÇ-

saal f¿r freiberuflich tªtige Beleghebammen (Schichtdienst) gilt. Eine ªquivalente Regelung 

sollte auch f¿r angestellte Hebammen von Geburtskliniken festgelegt werden, um eine 

gleichwertige Versorgungsqualitªt unabhªngig vom Beschªftigungsverhªltnis zu gewªhrleis-

ten. Spªtestens mit Ablauf des Fºrderzeitraums ist vom BMG daher ein minimaler Betreu-

ungsschl¿ssel von 1 : 2 gesetzlich festzulegen. Hierzu ist eine Klarstellung im Gesetzestext 

notwendig.  

Alternativ kann eine solche Regelung auch in die bereits etablierte Qualitªtssicherungs-Richt-

linie Fr¿h- und Reifgeborene (QFR-RL) des Gemeinsamen Bundesauschusses (G-BA) integriert 

werden, in der bereits Vorgaben zur Geburtshilfe enthalten sind. Jedoch fehlt es an einer ge-

setzlichen Klarstellung, f¿r welche Bereiche/Phasen der Geburt eine 1 : 2-Betreuung als not-

wendig erachtet wird. Nach Auffassung des GKV-Spitzenverbandes sollte als relevante Prª-

senzzeit f¿r geburtsbetreuende Hebammen der Zeitraum von der spªten Erºffnungsphase bis 

zur vollstªndigen Geburt der Plazenta angesetzt werden. Der GKV-Spitzenverband empfiehlt 

eine Beauftragung des G-BA zur ¦berpr¿fung und ggf. Anpassung der Vorgaben zur Ge-

burtshilfe in der QFR-RL. Dabei sollte die Ergªnzung eines evidenzbasierten Betreuungs-

schl¿ssels im KreiÇsaal f¿r die einzelnen Phasen einer Geburt und in Abhªngigkeit des Be-

darfs der Gebªrenden (Erst- oder Mehrgebªrende, Low- oder High-risk-Schwangere) gepr¿ft 

werden. Um die notwendige Transparenz ¿ber die Versorgungssituation in der Geburtshilfe 

zu schaffen, sind die Krankenhªuser k¿nftig zu verpflichten, in den jªhrlichen Qualitªtsbe-

richten Auskunft zur Betreuungsrelation in der Geburtshilfe, differenziert nach Beschªfti-

gungsgruppen und jeweiliger Risikogruppe der Gebªrenden, zu geben.  
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Um diese angestrebte Verbesserung der Betreuungsrelation zu erreichen, ist der Einsatz der 

Fºrdermittel auf den Aufbau und die Aufstockungen von entsprechendem qualifizierten Fach-

personal zu konzentrieren. In diesem Zusammenhang wird die im Gesetzentwurf vorgese-

hene Fºrderung von weiterem unterst¿tzenden Fachpersonal abgelehnt. Die Erfahrungen im 

Zuge der Umsetzung der Regelungen zu den Pflegepersonaluntergrenzen zeigen, dass die 

Mºglichkeit zur Anrechnung von medizinischem Hilfspersonal auf die Einhaltung der Perso-

naluntergrenzen zu einer Verwªsserung des Betreuungsschl¿ssels f¿hrt. Diesen Umsetzungs-

fehler gilt es im hochsensiblen Bereich der Geburtshilfe zwingend zu vermeiden.  

Des Weiteren bedarf es einer expliziten Klarstellung, dass die Fºrderfªhigkeit des Hebam-

menstellen-Fºrderprogramms sich nur auf das direkte Angestelltenverhªltnis der Hebamme 

mit dem Krankenhaus bezieht und nicht auf freiberuflich tªtige Hebammen im Belegsystem. 

In diesem Zusammenhang muss ausgeschlossen sein, dass Einstellungen von Hebammen, die 

in ein Angestelltenverhªltnis ¿bernommen werden, aber bereits vorher in den jeweiligen Kli-

niken als freiberufliche Beleghebammen tªtig waren, als fºrderfªhig gestellt werden.  

Die mit dem Hebammenstellen-Fºrderprogramm angestrebte Neueinstellung und Aufsto-

ckung von Hebammen und die damit einhergehende Einf¿hrung eines Betreuungsschl¿ssels 

darf zuk¿nftig nicht zur Ausgliederung der Hebammenkosten aus den DRG und zur Einf¿h-

rung eines krankenhausindividuellen Hebammenbudgets in Analogie zum DRG-Pflege-Split 

f¿hren. Die damit einhergehende Gefahr einer Verlagerung hebammenfremder Tªtigkeiten 

auf Hebammen stellt einen ernstzunehmenden negativen Nebeneffekt der Ausgliederung der 

Hebammenpersonalkosten dar. Dass Hebammen zuk¿nftig auch zur Reinigung der KreiÇsªle 

eingesetzt werden, weil ihre Personalkosten vollstªndig GKV-finanziert sind, muss unbedingt 

vermieden werden. Vielmehr bedarf es der weiteren Diskussion, wie Hebammen von fach-

fremden Tªtigkeiten entlastet werden kºnnen. Im Rahmen der weiteren Stªrkung des Berufs-

bildes der Hebammen, insbesondere durch die Akademisierung, sollte eine gemeinsame 

Kommission unter Beteiligung der Fachverbªnde der Frage nachgehen, welche von Hebam-

men ausgef¿hrten Tªtigkeiten an assistierendes medizinisches und auch anderes Fachperso-

nal (z. B. Dokumentationskraft) delegiert werden kºnnten. Damit die daraus resultierenden 

Ergebnisse und Regeln auch Bestand haben, sollte anschlieÇend eine Regelung eingef¿hrt 

werden, nach der von den Krankenhªusern zum Nachweis der Beschªftigung zusªtzlichen as-

sistierenden Personals Konzepte vorgelegt werden m¿ssen, aus denen hervorgeht, welche 

Aufgaben dieses Personal ¿bernimmt. Diese Konzepte sollten ebenfalls Bestandteil der zwin-

genden Vereinbarung mit der Arbeitnehmervertretung sein.  
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Dies w¿rde ebenfalls zur Erreichung des genannten Betreuungsschl¿ssels erheblich beitra-

gen. Ferner wªre es in diesem Zusammenhang sinnvoll, mit den Fachverbªnden ¿ber die not-

wendige Betreuungsintensitªt einer Hebamme wªhrend der einzelnen Phasen einer (regel-

rechten) Geburt zu beraten und hier Definitionen/Abgrenzungen vorzunehmen.  

Basierend auf den Erfahrungen der Berichtslegung zum Pflegestellen-Fºrder- und Hygiene-

sonderprogramm sind zudem einige Anpassungen der Konstruktion der Fºrderung notwen-

dig: So hat der GKV-Spitzenverband in den jªhrlich vorgelegten Berichten auf Basis der oft-

mals l¿ckenhaften Informationen aus den Jahresabschlusspr¿fungen regelmªÇig darauf hin-

gewiesen, dass die gesetzlichen Nachweise von einem Teil der Krankenhªuser nicht oder 

nicht vollstªndig vorgelegt werden. Aufgrund dieser uneinheitlichen Informationsgrundlage 

ist eine Bewertung der tatsªchlichen Wirkung dieser Fºrderprogramme bislang nur mit Ein-

schrªnkungen mºglich.  

Die im Gesetzentwurf integrierte R¿ckzahlungsverpflichtung und die Einf¿hrung einer ver-

bindlichen Frist zur Vorlage der Unterlagen bis zum 28.02. des Folgejahres sollten zur Siche-

rung der Nachhaltigkeit des Programmes um eine Regelung ergªnzt werden, nach der die 

Nachweise zeitlich bis zu drei Jahre nach Abschluss des Hebammenstellen-Fºrderprogramms 

vorzulegen sind. Aus diesem Grund sind zudem nur dauerhafte Arbeitsverhªltnisse mit dem 

Krankenhaustrªger zu finanzieren. 

In der Gesetzesbegr¿ndung wird darauf hingewiesen, dass im Zuge der Berichterstattung 

durch den GKV-Spitzenverband jªhrlich zu ¿berpr¿fen ist, ob sich die Betreuungsrelation von 

Hebammen zu Gebªrenden im Vergleich zum Stichtag 01.01.2020 verbessert hat. Satz 14 der 

Neuregelung deckt die daf¿r erforderlichen Informationen jedoch nicht ausreichend ab. Um 

eine umfassende Bewertung auch der Ausgangssituation 2020 vornehmen zu kºnnen, sind 

entsprechende Regelungen unbedingt in den Gesetzestext aufzunehmen. 

 

C)  nderungsvorschlag  

In Ä 4 Absatz 10 KHEntgG wird Satz 1 wie folgt gefasst: 

āDie Personalkosten, die bei der Neueinstellung oder Aufstockung vorhandener Teilzeitstellen 

von Hebammen mit einer Erlaubnis zum F¿hren der Berufsbezeichnung nach Ä 5 Absatz 1 

auch in Verbindung mit den ÄÄ 73 und 74 Absatz 1 des Hebammengesetzes in der Versor-

gung von Schwangeren in Fachabteilungen f¿r Geburtshilfe und Gynªkologie von Kranken-

hªusern in den Jahren 2021, 2022 und 2023 zusªtzlich entstehen, werden bis zur Hºhe der 

Kosten f¿r 0,5 1,0 Vollzeitstellen pro 500 800 Geburten in einem Krankenhaus mit mindes-

tens 800 durchgef¿hrten Geburten finanziert.ò 
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In Ä 4 Absatz 10 KHEntgG sind die Sªtze 3 und 4 zu streichen: 

Zur Entlastung von Hebammen werden die Personalkosten, die f¿r zusªtzliche Personalstellen 

f¿r Hebammen unterst¿tzendes Fachpersonal in Fachabteilungen f¿r Geburtshilfe und Gynª-

kologie in den Jahren 2021, 2022 und 2023 entstehen, finanziert, wobei die Gesamtzahl der 

gefºrderten Personalstellen f¿r Hebammen unterst¿tzendes Fachpersonal auf 10 Prozent der 

in Vollzeitkrªfte umgerechneten Gesamtzahl der zum 1. Januar 2020 beschªftigten Hebam-

men begrenzt ist. Zum Hebammen unterst¿tzenden Fachpersonal gehºren  

1. medizinische Fachangestellte, die eine Ausbildung nach der Verordnung ¿ber die Berufs-

ausbildung zum Medizinischen Fachangestellten/zur Medizinischen Fachangestellten ab-

geschlossen haben, 

2. Fachangestellte, die eine Ausbildung nach der Verordnung ¿ber die Berufsausbildung zum 

Fachangestellten f¿r Medien- und Informationsdienste/zur Fachangestellten f¿r Medien- 

und Informationsdienste in der Fachrichtung Medizinische Dokumentation abgeschlossen 

haben, 

3. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger nach Ä 66 

Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Pflegeberufegesetzes, 

4. Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-

ger nach Ä 58 Absatz 1 Satz 1 des Pflegeberufegesetzes, 

5. Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-

ger nach Ä 66 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Pflegeberufegesetzes,  

6. Pflegefachfrauen und Pflegefachmªnner nach dem Pflegeberufegesetz. 

 

Folgeªnderung: Satz 5 ist wie folgt zu ªndern: 

āZur Umsetzung von Satz 1 der Sªtze 1 und 3 vereinbaren die Vertragsparteien nach Ä 11 

jªhrlich einen zusªtzlichen Betrag.ò 

 

Folgeªnderung: Satz 6 ist wie folgt zu ªndern: 

āVoraussetzung f¿r die Finanzierung ist, dass im Vergleich zum 1. Januar 2020 zusªtzliche 

Stellen f¿r Hebammen oder f¿r Hebammen unterst¿tzendendes Fachpersonal geschaffen o-

der dass entsprechende Teilzeitstellen aufgestockt werden.  

 

Nach Satz 16 sind zur Verbesserung/Klarstellung des operativen Geschªftes die folgenden 

Sªtze einzuf¿gen: 
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āDie Nachweise des Krankenhauses sind bis zum Ablauf von drei Jahre nach dem Ende des 

Fºrderzeitraums zu erbringen. Das vereinbarte Arbeitsverhªltnis muss den Fºrderzeitraum 

um mindestens zwei Jahre ¿berschreiten.ò 

 

Folgeªnderung: Satz 17 ist wie folgt zu ªndern: 

āDer Spitzenverband Bund der Krankenkassen berichtet dem Bundesministerium f¿r Gesund-

heit jªhrlich, erstmals zum 30. Juni 2022 ¿ber die Zahl der Vollzeitkrªfte und den Umfang der 

aufgestockten Teilzeitstellen gesondert f¿r Hebammen und f¿r das Hebammen unterst¿t-

zende Fachpersonal, die auf Grund der Finanzierung nach Satz 1 den Sªtzen 1 und 3 in den 

Jahren 2021, 2022 und 2023 neu eingestellt oder deren vorhandene Teilzeitstellen aufge-

stockt wurden.ò 

 

Satz 18 ist wie folgt zu ªndern und zu ergªnzen:  

āDie Krankenkassen sind verpflichtet, dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen die f¿r 

die Berichterstattung nach Satz 17 erforderlichen Informationen ¿ber die Vereinbarungen der 

Vertragsparteien zur Neueinstellung oder Aufstockung vorhandener Teilzeitstellen von nach 

Satz 1 den Sªtzen 1 und 3 finanziertem Personal sowie die Anzahl an Gebªrenden auf den 

Stationen f¿r Geburtshilfe im jeweiligen Fºrderjahr und f¿r das Jahr 2020 zu ¿bermitteln.ò 

 

Nach Satz 19 wird folgender Satz 20 ergªnzt: 

āDas Bundesministerium f¿r Gesundheit pr¿ft bis zum Ablauf des Fºrderzeitraums, ob die 

MaÇnahmen des Fºrderprogramms zu einer Betreuungsrelation von Hebammen und Gebª-

renden von mindestens 1 : 2 gef¿hrt haben und legt ab dem Jahr 2025 eine bundesweit ver-

pflichtende Betreuungsrelation von 1 : 2 fest. 
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Artikel 2 ( nderung des Krankenhausentgeltgesetzes)  

Nr. 2 

Ä 5 Absatz 2a Satz 1 neuer Halbsatz ð gestaffelte Zuschlagszahlungen f¿r bedarfsnotwendige 

Fachabteilungen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Krankenhªuser, welche die Vorgaben des G-BA gemªÇ Ä 136c Absatz 3 Satz 2 Nummer 3 

SGB V erf¿llen, erhalten derzeit eine pauschale Fºrderung von 400.000 Euro unabhªngig von 

der Anzahl der vorgehaltenen bedarfsnotwendigen Fachabteilungen. Zuk¿nftig sollen Kran-

kenhªuser mit mehr als zwei bedarfsnotwendigen Fachabteilungen zusªtzlich je weiterer be-

darfsnotwendiger Fachabteilung einen Zuschlag von 200.000 Euro erhalten. 

 

B) Stellungnahme 

Zum Erhalt und zur Stªrkung der Versorgungsstruktur im lªndlichen Raum ist es sachgerecht, 

dass die Verteilungssystematik der Zuschlagszahlungen f¿r bedarfsnotwendige Krankenhªu-

ser angepasst wird. Durch den pauschalen Zuschlag von aktuell 400.000 Euro soll die Vorhal-

tung von basisversorgungsrelevanten Fachabteilungen gefºrdert werden. Allerdings erhalten 

die Krankenhªuser die pauschale Fºrderung je Standort derzeit ungeachtet der Anzahl der 

vorgehaltenen Fachabteilungen. Die geplante Staffelung der Zuschlagszahlungen wird einen 

besseren Anreiz f¿r den Erhalt aller bedarfsnotwendigen Fachabteilungen schaffen (Innere 

Medizin, eine chirurgische Fachabteilung, Geburtshilfe und Kinder- und Jugendmedizin) und 

ist daher zu begr¿Çen. Sie sollte jedoch im Hinblick auf die Vermeidung von Mehrausgaben 

so modifiziert werden, dass die Vorhaltung einer einzelnen Fachabteilung mit jeweils 

200.000 Euro gefºrdert wird. Somit w¿rde ein besserer Anreiz f¿r den Erhalt von mehr als ei-

ner bedarfsnotwendigen Fachabteilunge geschaffen. Bei der Vorhaltung aller Fachabteilungen 

ergªbe sich in der Summe ebenso eine Fºrderung von 800.000 Euro, bei der Vorhaltung einer 

einzelnen Fachabteilung jedoch nur 200.000 Euro im Vergleich zu 400.000 Euro mit der be-

absichtigten Regelung. 

Der GKV-Spitzenverband stellt allerdings mit Besorgnis fest, dass von einigen Krankenhªu-

sern trotz der vorhandenen Fºrderinstrumente anstelle einer bedarfsnotwendigen Grundver-

sorgung finanziell attraktivere Leistungen angeboten werden. Daher sollten Fºrdermittel f¿r 

bedarfsnotwendige Fachabteilungen von den Krankenhªusern auch zielgerichtet f¿r die Vor-

haltung dieser Versorgungsstrukturen eingesetzt werden. Beispielsweise kºnnte die Abfinan-

zierung der Pauschalfºrderung zielgerichtet ¿ber die Fªlle in den bedarfsnotwendigen Fach-
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abteilungen erfolgen. Der GKV-Spitzenverband regt dar¿ber hinaus an, eine gesetzliche Re-

gelung zu verankern, die es ermºglicht, von bedarfsnotwendigen Krankenhªusern die Wahr-

nehmung ihres Versorgungsauftrages verbindlich einzufordern. Nimmt das bedarfsnotwen-

dige Krankenhaus seinen Versorgungsauftrag dennoch nicht wahr, sollte dieser in der zu ver-

sorgenden Region, z. B. ¿ber ein Ausschreibungsmodell, neu vergeben werden. 

Sollte ein Krankenhaus, das in die Liste nach Ä 9 Absatz 1a Nummer 6 aufgenommen wurde 

und Anspruch auf einen Pauschalzuschlag f¿r die Vorhaltung bedarfsnotwendiger Fachabtei-

lungen hat, seinen sicherstellungsrelevanten Versorgungsauftrag lªnger als vier Wochen nicht 

vollumfªnglich erf¿llen, m¿ssen verbindliche Meldepflichten und -fristen vorgesehen werden. 

Der Anspruch auf den Pauschalzuschlag entfªllt in diesen Fªllen anteilig der Hºhe nach in 

Abhªngigkeit des zeitlichen Umfangs der Erf¿llung/Nichterf¿llung des sicherstellungsrele-

vanten Versorgungsauftrages. R¿ckzahlungsverpflichtungen sind vorzusehen. 

 

C)  nderungsvorschlag 

Es ist eine gesetzliche Regelung zu verankern, die es ermºglicht, von bedarfsnotwendigen 

Krankenhªusern die Wahrnehmung ihres Versorgungsauftrages in Bezug auf die basisversor-

gungsrelevanten Fachabteilungen verbindlich einzufordern. 

In Ä 5 Absatz 2a werden nach Satz 4 die folgenden Sªtze 5, 6 und 7 angef¿gt: 

āErf¿llt ein Krankenhaus, das in die Liste nach Ä 9 Absatz 1a Nummer 6 aufgenommen 

wurde, seinen sicherstellungsrelevanten Versorgungsauftrag lªnger als vier Wochen nicht, so 

hat es dies der Landeskrankenhausplanungsbehºrde und den Landesverbªnden der Kranken-

kassen und der Ersatzkassen unverz¿glich anzuzeigen. Der Anspruch auf einen Zuschlag 

entfªllt in diesen Fªllen anteilig der Hºhe nach in Abhªngigkeit des zeitlichen Umfangs der 

Nichterf¿llung des sicherstellungsrelevanten Versorgungsauftrages. Die anteilige Fºrderung 

ist zur¿ckzuzahlen.ò 
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Artikel 2 ( nderung des Krankenhausentgeltgesetzes)  

Nr. 3 

Ä 9 Absatz 1a Nummer 6 neuer Halbsatz - Sicherstellung der Kinder- und Jugendmedizin 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Vertragsparteien auf Bundesebene (GKV-Spitzenverband, Deutsche Krankenhausgesell-

schaft (DKG) und Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV)) vereinbaren jªhrlich bis 

zum 30.06. eine Liste der bedarfsnotwendigen Krankenhªuser im lªndlichen Raum, welche 

die Regelungen des G-BA gemªÇ Ä 136c Absatz 3 Satz 2 SGB V erf¿llen. Jeder der in diese 

Liste aufgenommenen Krankenhausstandorte erhªlt in dem auf die Vereinbarung folgenden 

Jahr eine pauschale Fºrderung in Hºhe von mindestens 400.000 Euro und maximal 

800.000 Euro in Abhªngigkeit von der Anzahl der vorgehaltenen bedarfsnotwendigen Fach-

abteilungen. Da der G-BA am 01.10.2020 eine Ergªnzung der Sicherstellungszuschlªge-Re-

gelungen um die Fachabteilung Kinder- und Jugendmedizin beschlossen hat, erhalten die 

Vertragsparteien auf Bundesebene den Auftrag, die Liste f¿r das Jahr 2021 bis spªtestens 

zum 31.12.2020 um die Krankenhªuser zu erweitern, die die Anforderungen an die Regelun-

gen des G-BA zur Sicherstellung der Kinder- und Jugendmedizin erf¿llen. Dadurch erhalten 

Kinderkrankenhªuser und Krankenhausstandorte mit einer Fachabteilung f¿r Kinder- und Ju-

gendmedizin bereits ab dem Jahr 2021 die pauschale Fºrderung. Kommen die Vertragspar-

teien auf Bundeseben nicht zu einer Einigung, entscheidet die Bundesschiedsstelle ¿ber die 

Erweiterung der Liste. Krankenhausstandorte, die bereits in die am 30.06.2020 vereinbarte 

Liste aufgenommen wurden, werden nicht neu bewertet. 

 

B) Stellungnahme 

Der G-BA hat seit Anfang des Jahres 2020 auf Antrag des GKV-Spitzenverbandes ¿ber Krite-

rien f¿r die Aufnahme der Fachabteilung f¿r Kinder- und Jugendmedizin als eigenstªndige 

bedarfsnotwendige Vorhaltung in die Sicherstellungszuschlªge-Regelungen gemªÇ Ä 136c 

Absatz 3 SGB V beraten. Bislang ist eine Fachabteilung f¿r Kinder- und Jugendmedizin nur 

zuschlagsfªhig, sofern die Kriterien der Sicherstellungszuschlªge-Regelungen an die Ge-

burtshilfe erf¿llt sind und beide Fachabteilungen (Kinder- und Jugendmedizin und Geburts-

hilfe) vorliegen. Die Beschlussfassung zur Erweiterung der Regelungen ist am 01.10.2020 er-

folgt, so dass ab dem Jahr 2021 Sicherstellungszuschlªge auch dann vereinbart werden kºn-

nen, wenn ausschlieÇlich eine bedarfsnotwendige Fachabteilung f¿r Kinder- und Jugendme-

dizin vorliegt und die Anforderungen nach Ä 5 Absatz 2 Satz 4 KHEntgG erf¿llt sind.  
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Es ist sachgerecht, Krankenhausstandorte mit einer bedarfsnotwendigen Fachabteilung f¿r 

Kinder- und Jugendmedizin bis zum 31.12.2020 ergªnzend in die Liste der Krankenhªuser 

nach Ä 9 Absatz 1a Nummer 6 KHEntgG aufzunehmen, damit diese Krankenhausstandorte 

bereits ab dem kommenden Jahr auch die Fºrderung f¿r bedarfsnotwendige Krankenhªuser 

erhalten kºnnen, die unabhªngig vom Vorliegen eines Defizits gezahlt wird. Um in der Flªche 

eine pªdiatrische Versorgung wohnortnah aufrecht zu erhalten, sind perspektivisch neue Ver-

sorgungsformen erforderlich. Dazu sollten f¿r Sicherstellungskrankenhªuser ambulante und 

stationªre Versorgungsanteile in integrierten Strukturen zusammengefasst werden. 

 

C)  nderungsvorschlag  

Keiner. 
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Artikel 3 ( nderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 2  

Ä 18 - Verfahren zur Feststellung der Pflegebed¿rftigkeit 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

GemªÇ Ä 18 Abs. 6a SGB XI haben der Medizinische Dienst oder die von der Pflegekasse be-

auftragten Gutachter gegen¿ber der Pflegekasse in ihrem Gutachten zur Feststellung der 

Pflegebed¿rftigkeit konkrete Empfehlungen zur Hilfsmittel- und Pflegehilfsmittelversorgung 

abzugeben. Die Empfehlungen gelten hinsichtlich Hilfsmitteln und Pflegehilfsmitteln, die den 

Zielen von Ä 40 SGB XI dienen, jeweils als Antrag auf Leistungsgewªhrung, sofern der Versi-

cherte zustimmt. Bez¿glich der empfohlenen Pflegehilfsmittel wird die Notwendigkeit der 

Versorgung nach Ä 40 Abs. 1 Satz 2 SGB XI vermutet. Bis zum 31.12.2020 wird auch die Er-

forderlichkeit der empfohlenen Hilfsmittel, die den Zielen von Ä 40 SGB XI dienen, nach Ä 33 

Abs. 1 SGB V vermutet; insofern bedarf es keiner ªrztlichen Verordnung und keines besonde-

ren Antragsverfahrens. Die geplante Neuregelung sieht vor, dass die Vorschrift ¿ber den 

31.12.2020 hinaus weiter und unbefristet gelten soll.  

 

B) Stellungnahme  

Die bis zum 31.12.2020 geltende Regelung, wonach die Erforderlichkeit der im Gutachten zur 

Feststellung der Pflegebed¿rftigkeit empfohlenen Hilfsmittel, die den Zielen des Ä 40 SGB XI 

dienen, vermutet werden kann, hat sich in der Praxis bewªhrt. Eine Entfristung der Regelung 

wird bef¿rwortet, da sie zur Entb¿rokratisierung und Verfahrensvereinfachung beigetragen 

hat, ohne die Versorgung der Versicherten zu beeintrªchtigen.  

 

C)  nderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 3 ( nderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 3  

Ä 84 - Bemessungsgrundsªtze 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Vollstationªre Pflegeeinrichtungen erhalten einen Verg¿tungszuschlag zur Finanzierung zu-

sªtzlicher Pflegehilfskrªfte. Die Hºhe des Verg¿tungszuschlags wird im Rahmen des Pflege-

satzverfahrens nach Ä 85 SGB XI vereinbart; die nªheren Vorgaben werden durch die beab-

sichtigten Neuregelungen des Ä 85 SGB XI bestimmt. Der Verg¿tungszuschlag wird aus-

schlieÇlich durch die Pflegekasse der jeweiligen pflegebed¿rftigen Person getragen oder von 

dem privaten Versicherungsunternehmen im Rahmen des vereinbarten Versicherungsschut-

zes erstattet. 

 

B) Stellungnahme 

Das Verfahren f¿r die Vereinbarung und Zahlung des Verg¿tungszuschlages greift das bereits 

etablierte Verfahren der Verg¿tungszuschlªge f¿r die zusªtzliche Betreuung in stationªren 

Pflegeeinrichtungen nach Ä 84 Abs. 8 SGB XI und Ä 85 Abs. 8 SGB XI auf und wird daher be-

gr¿Çt. 

 

C)  nderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 3 ( nderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 4  

Ä 85 - Pflegesatzverfahren 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Der neu eingef¿gte Abs. 9 regelt die Vorgaben, nach denen die Vereinbarung des Verg¿-

tungszuschlags nach Ä 84 Abs. 9 Satz 1 SGB XI erfolgt. Das zusªtzliche Pflegehilfskraftperso-

nal muss ¿ber eine abgeschlossene Ausbildung verf¿gen, die die von der Arbeits- und So-

zialministerkonferenz 2012 und von der Gesundheitsministerkonferenz 2013 als Mindestan-

forderungen beschlossenen āEckpunkte f¿r die in Lªnderzustªndigkeit liegenden Ausbildun-

gen zu Assistenz- und Helferberufen in der Pflegeò (BAnz. AT 17.02.2016 B3) erf¿llt, oder 

eine entsprechende berufsbegleitende Ausbildung begonnen haben. Bei niedriger qualifizier-

ten Mitarbeitenden muss die Pflegeeinrichtung sicherstellen, dass eine entsprechende Ausbil-

dung spªtestens drei Jahre nach Vereinbarung des Verg¿tungszuschlags begonnen wird.  

Die Hºhe des Verg¿tungszuschlags bemisst sich bundeseinheitlich von 0,016 bis 0,036 Voll-

zeitªquivalente (VZ ) je pflegebed¿rftiger Person in den einzelnen Pflegegraden, soll aber 

mindestens 0,5 VZ  betragen. Notwendige Ausbildungsaufwendungen sollen finanziert wer-

den, soweit dies nicht von anderer Stelle erfolgt. Die Verg¿tungszuschlªge d¿rfen nur be-

rechnet werden, sofern das entsprechende Personal ¿ber das nach der Pflegesatzvereinba-

rung gemªÇ Ä 84 Abs. 5 Satz 2 Nummer 2 SGB XI vorzuhaltende Personal hinausgeht. Bei in 

Ausbildung befindlichen Pflegehilfskrªften ist die Differenz zwischen der Ausbildungsverg¿-

tung und dem Gehalt einer Pflegehilfskraft nur ber¿cksichtigungsfªhig, sofern die entspre-

chende Pflegehilfskraft beruflich mindestens ein Jahr tªtig war.  

Mit dem neu eingef¿gten Absatz 10 wird der GKV-Spitzenverband beauftragt, dem Bundes-

ministerium f¿r Gesundheit erstmals zum 30.06.2021 und danach vierteljªhrlich ¿ber die 

Zahl des finanzierten Personals, die Personalstruktur, den Stellenzuwachs sowie die Ausga-

benentwicklung zu berichten. Der GKV-Spitzenverband legt im Benehmen mit dem Verband 

der Privaten Krankenversicherung e. V., der Bundesarbeitsgemeinschaft der ¿berºrtlichen 

Trªger der Sozialhilfe und den Bundesvereinigungen der Trªger stationªrer Pflegeeinrichtun-

gen das Nªhere f¿r das Verfahren zur Vereinbarung der Verg¿tungszuschlªge sowie f¿r den 

Bericht an das Bundesministerium f¿r Gesundheit fest. Die Festlegungen bed¿rfen der Zu-

stimmung des Bundesministeriums f¿r Gesundheit im Benehmen mit dem Bundesministerium 

f¿r Arbeit und Soziales. 
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Entsprechend dem neu eingef¿gten Absatz 11 kºnnen die vollstationªren Pflegeeinrichtungen 

die gesonderten Verg¿tungszuschlªge zur Finanzierung zusªtzlichen Pflegehilfskraftperso-

nals vorab im Rahmen eines vereinfachten Verfahrens beantragen. 

 

B) Stellungnahme 

Der mit der beabsichtigten Neuregelung vorgesehene Anspruch vollstationªrer Pflegeeinrich-

tungen auf Finanzierung zusªtzlicher Pflegehilfskrªfte orientiert sich an den Ergebnissen des 

Projekts zur Ermittlung eines wissenschaftlich fundierten Verfahrens zur einheitlichen Bemes-

sung des Personalbedarfs in stationªren Pflegeeinrichtungen nach Ä 113c SGB XI. Die Projekt-

ergebnisse weisen einen Mehrbedarf vornehmlich bezogen auf Pflegehelferinnen und Pflege-

helfer mit ein- oder zweijªhriger Ausbildung aus, das entspricht im Projektbericht bzw. der 

Gesetzesbegr¿ndung dem Qualifikationsniveau (QN) 3. GemªÇ der beabsichtigten Neurege-

lung werden im Vergleich zu den Projektergebnissen auch niedriger qualifizierte Assistenz-

krªfte der QN 1 oder 2 (z. B. ohne Ausbildung, aber mit 4 Monaten angeleiteter Tªtigkeit oder 

Mitarbeitende ohne Ausbildung mit einem 2-6monatigen Pflegebasiskurs und insgesamt 1-

jªhriger angeleiteter Tªtigkeit) gefºrdert, sofern sie sich bereits in einer hºherqualifizieren-

den Ausbildung befinden oder diese spªtestens 3 Jahre nach Vereinbarung des Verg¿tungs-

zuschlages beginnen. Die klare Ausrichtung auf die ein- oder zweijªhrig ausgebildeten Pfle-

gehilfskrªfte (QN 3) in der beabsichtigten Neuregelung entspricht den Empfehlungen des 

Projektes und ermºglicht gleichzeitig durch den vorgesehenen flexiblen Zugang zu den Ver-

g¿tungszuschlªgen den Pflegeeinrichtungen bereits kurzfristig einen ersten Schritt des Pfle-

gehilfskraftpersonalaufbaus. Gleichwohl sollte die Frist, innerhalb derer niedriger qualifizierte 

Krªfte die erforderliche Ausbildung zum QN 3 beginnen m¿ssen, von 3 auf 2 Jahre verk¿rzt 

werden. Es best¿nde nach wie vor ausreichend Zeit sowohl f¿r eine Einarbeitung entspre-

chender neuer Mitarbeitender, als auch f¿r die Suche und den Beginn der erforderlichen Aus-

bildungsmaÇnahme. Abhªngig von den weiteren Schritten des Roadmapprozesses zur Ein-

f¿hrung eines neuen Personalbemessungsverfahrens kºnnten zudem potenzielle ¦berschnei-

dungen mit mºglichen weiteren gesetzlichen Schritten des Personalausbaus vermieden wer-

den. 

Insgesamt sieht die Neuregelung im Vergleich zu den im Projektbericht dargestellten Mehr-

bedarfen je Pflegebed¿rftigem der einzelnen Pflegegrade rund ein F¿nftel bis ein Viertel des 

Mehrpersonals f¿r die Pflegegrade 1 bis 4 und knapp die Hªlfte des Mehrpersonals f¿r den 

Pflegegrad 5 vor. Ein zunªchst anteiliger Pauschalzuschlag f¿r Mehrpersonal entspricht den 

grundsªtzlichen Empfehlungen des Projektberichts zur schrittweisen Einf¿hrung eines neuen 

Personalbemessungsverfahrens. Die Vorgabe, dass mindestens zusªtzliche 0,5 VZ  pro Pfle-

geeinrichtung zu vereinbaren und zu verg¿ten sind, ist jedoch unpraktikabel. Da sich der 
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Verg¿tungszuschlag je nach Pflegegrad gemªÇ den gesetzlich vorgegebenen Personalschl¿s-

seln (bewohnerbezogen) unterschiedlich gestaltet, ist es unklar, wie sich eine evtl. Differenz 

zu 0,5 VZ  (einrichtungsbezogen) auf die Pflegegrade verteilen soll und wie hier die Verg¿-

tungszuschlªge berechnet werden sollen. Diese pflegegrad¿bergreifende Vorgabe ist nicht 

umsetzbar und daher zu streichen. 

Die beabsichtigte Neuregelung sieht vor, dass die Pflegekassen auch die Ausbildungskosten 

¿bernehmen, soweit diese Aufwendungen nicht von einer anderen Stelle finanziert werden. 

Da die Finanzierung von Ausbildungsstªtten weiterhin in der Zustªndigkeit der Lªnder liegt, 

ist diese Regelung zu streichen. 

Ebenfalls nicht nachvollziehbar ist die Vorgabe, dass bei Pflegehilfskrªften, die sich im Sinne 

von Ä 85 Abs. 9 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b oder c SGB XI in einer Ausbildung befinden, 

die Differenz zwischen dem Gehalt einer Pflegehilfskraft und der Ausbildungsverg¿tung nur 

ber¿cksichtigt werden kann, wenn die Pflegehilfskraft beruflich insgesamt ein Jahr tªtig war. 

Hier ist einerseits fraglich, ob das erforderliche Berufsjahr bereits vor der Vereinbarung des 

Verg¿tungszuschlags absolviert werden musste oder wªhrend der Laufzeit des Verg¿tungs-

zuschlags erbracht werden kann. Falls Letzteres zutrifft, ist andererseits fraglich, welcher Be-

standteil der Verg¿tung dann bis zur Vollendung des erforderlichen Berufsjahres ¿ber den 

Verg¿tungszuschlag finanziert werden kann. Es wird empfohlen, diese Regelung entspre-

chend klarzustellen oder zu streichen.  

Der GKV-Spitzenverband hat dem Bundesministerium f¿r Gesundheit erstmals zum 

30.06.2021 und anschlieÇend vierteljªhrlich ¿ber das durch den Verg¿tungszuschlag nach 

Ä 84 Abs. 9 SGB XI finanzierte Pflegehilfskraftpersonal und die Ausgabenentwicklung zu be-

richten. Da die Ausgaben ¿ber die amtliche Statistik PV 45 quartalsweise ausgewiesen werden 

und diese entsprechend f¿r das zweite Quartal (Stichtag 30.06.) erst Mitte August vorliegen, 

wird angeregt, die Berichtspflicht erstmals f¿r den 31.08.2021 vorzusehen. Sofern der Bericht 

bereits zum 30.06.2021 vorliegen soll, ist zu beachten, dass dann nur ¿ber das erste Quartal 

2021 berichtet werden kann. 

Die in Abs. 11 vorgesehene Regelung hinsichtlich eines ¦bergangsverfahrens zur Abrechnung 

von Verg¿tungszuschlªgen, bevor eine Vereinbarung vorliegt, wird abgelehnt. Der Aufbau 

und die Durchf¿hrung eines solchen vorlªufigen Verfahrens baut unnºtige Doppelstrukturen 

auf und stellt das eigentliche Vereinbarungsverfahren in Frage. Zudem schafft ein ¦ber-

gangsverfahren Anreize, die Verg¿tungszuschlªge zur Finanzierung ausschlieÇlich in diesem 

Rahmen festzusetzen. Hierdurch wird eine ¦berf¿hrung in das bestehende Verfahren der 

Pflegesatzvereinbarungen erschwert, welches zu einer schnellen und effizienten Umsetzung 

der Finanzierung der Pflegehilfskrªfte beitragen w¿rde. Ein vereinfachtes Verfahren im Sinne 
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einer ¦bergangsregelung wªre auch aufbauend auf den Strukturen der Pflegesatzverhandlung 

und ðvereinbarung mºglich. Dieses kºnnte in den vorgesehenen Festlegungen des GKV-Spit-

zenverbandes nach Ä 85 Abs. 10 SGB XI geregelt werden.  

 

C)  nderungsvorschlag 

Ä 85 Abs. 9 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c SGB XI ist wie folgt zu fassen: 

āc) f¿r das die vollstationªre Pflegeeinrichtung sicherstellt, dass es spªtestens bis zum Ab-

lauf von zwei Jahren nach Vereinbarung des Verg¿tungszuschlages nach Ä 84 Abs. 9 Satz 

1 eine berufsbegleitende Ausbildung im Sinne von Buchstabe a beginnen wird, es sei 

denn, dass der Beginn oder die Durchf¿hrung dieser Ausbildung aus Gr¿nden, die die 

Einrichtung nicht zu vertreten hat, unmºglich ist,ò 

 

Ä 85 Abs. 9 Satz 1 Nummer 2 SGB XI ist wie folgt zu fassen: 

ā2. zusªtzliche Stellenanteile im Umfang von bis zu 0,016 Vollzeitªquivalenten je Pflegebe-

d¿rftigen des Pflegegrades 1 oder 2, 0,025 Vollzeitªquivalenten je Pflegebed¿rftigen des 

Pflegegrades 3, 0,032 Vollzeitªquivalenten je Pflegebed¿rftigen des Pflegegrades 4 und 

0,036 Vollzeitªquivalenten je Pflegebed¿rftigen des Pflegegrades 5 f¿r den Pflegesatz-

zeitraum finanziert werden,ò 

 

Ä 85 Abs. 9 Satz 1 Nummer 3 SGB XI wird gestrichen. 

 

Ä 85 Abs. 9 Satz 2 SGB XI ist wie folgt zu fassen: 

āBei Pflegehilfskrªften, die sich im Sinne von Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b oder c in einer 

Ausbildung befinden, kann die Differenz zwischen dem Gehalt einer Pflegehilfskraft und der 

Ausbildungsverg¿tung ber¿cksichtigt werden.ò 

 

Ä 85 Abs. 10 Satz 1 und 2 SGB XI sind wie folgt zu fassen: 

āDer Spitzenverband Bund der Pflegekassen berichtet dem Bundesministerium f¿r Gesundheit 

erstmals zum 31.08.2021 und anschlieÇend vierteljªhrlich ¿ber die Zahl des durch den Ver-

g¿tungszuschlag nach Ä 84 Abs. 9 Satz 1 finanzierten Pflegehilfskraftpersonals, die Perso-

nalstruktur, den Stellenzuwachs und die Ausgabenentwicklung. Der Spitzenverband Bund der 

Pflegekassen legt im Benehmen mit dem Verband der Privaten Krankenversicherung e. V., der 
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Bundesarbeitsgemeinschaft der ¿berºrtlichen Trªger der Sozialhilfe und den Bundesvereini-

gungen der Trªger stationªrer Pflegeeinrichtungen das Nªhere f¿r das Vereinbarungsverfah-

ren nach Abs. 9 in Verbindung mit Ä 84 Abs. 9 einschlieÇlich eines ¦bergangsverfahrens ab 

Inkrafttreten der gesetzlichen Regelung sowie f¿r seinen Bericht nach Satz 1 fest.ò  

 

Ä 85 Abs. 11 SGB XI wird gestrichen. 
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Artikel 5 (Inkrafttreten) 

Absatz 3 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Damit Kinderkrankenhªuser und Krankenhausstandorte mit einer Fachabteilung f¿r Kinder- 

und Jugendmedizin bereits ab dem Jahr 2021 die pauschale Fºrderung f¿r bedarfsnotwen-

dige lªndliche Krankenhªuser erhalten kºnnen, erweitern die Vertragsparteien auf Bundes-

ebene (GKV-Spitzenverband, DKG und PKV) bis zum 31.12.2020 die Liste gemªÇ Ä 9 Ab-

satz 1a Nummer 6 um diejenigen Krankenhªuser, welche die Anforderungen an die Regelun-

gen des G-BA gemªÇ Ä 136c Absatz 3 Satz 2 SGB V zur Sicherstellung der Kinder- und Ju-

gendmedizin erf¿llen. Diese Regelung soll daher mit Wirkung vom Tag der 2. Lesung im 

Deutschen Bundestag in Kraft treten. 

 

B) Stellungnahme 

F¿r den fristgerechten Abschluss einer Ergªnzungsvereinbarung zu der Liste gemªÇ Ä 9 Ab-

satz 1a Nummer 6 vom 30.06.2020 ist ein Inkrafttreten dieser Regelung mit Wirkung vom 

Tag der 2. Lesung im Deutschen Bundestag erforderlich. 

 

C)  nderungsvorschlag  

Keiner. 
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III. Ergªnzender  nderungsbedarf 
 

 nderung des F¿nften Buches Sozialgesetzbuch  

Ä 87a Abs. 3 Satz 7 und 8 - Bereinigung der MGV wegen extrabudgetªrer Verg¿tung  

 

A) Derzeit geltende Regelung 

Durch das TSVG wurde die extrabudgetªre Verg¿tung vertragsªrztlicher und psychothera-

peutischer Leistungen bei Terminvermittlungen, bei offenen Sprechstunden und bei Neupati-

enten (TSVG-Konstellationen) eingef¿hrt. Dies umfasst einerseits neue Zuschlªge f¿r vorge-

nommene Terminvermittlungen und andererseits die Fºrderung bestehender Leistungen 

durch Verschiebung aus der mit befreiender Wirkung pauschal gezahlten morbiditªtsbeding-

ten Gesamtverg¿tung (MGV) in den Bereich der ohne Mengenbegrenzung unquotiert zu zah-

lenden extrabudgetªren Gesamtverg¿tung (EGV). 

Die im Rahmen von TSVG-Konstellationen erbrachten Behandlungen betreffen zum Zeitpunkt 

des Inkrafttretens einen Leistungsbedarf gemªÇ Euro-Geb¿hrenordnung von schªtzungs-

weise jªhrlich rund 5 Mrd. Euro. Anders als etwaige zuk¿nftige Mengensteigerungen sind 

diese bereits zuvor innerhalb der MGV angefallenen Leistungsmengen aus der MGV zu berei-

nigen, um eine Doppelverg¿tung auszuschlieÇen. Dazu sieht das TSVG vor, dass die MGV in 

den KV-Bezirken um die in den ersten 12 Monaten nach Inkrafttreten der jeweiligen TSVG-

Konstellation anfallenden Leistungsmengen, quotiert mit den durchschnittlichen Auszah-

lungsquoten der jeweiligen Arztgruppen, basiswirksam abzusenken sind. Im Ergebnis sollten 

die Krankenkassen jªhrlich rund 500 Mio. Euro zusªtzlich f¿r die bereits bislang erbrachten 

Leistungen in Form von Zuschlªgen sowie aufgestockter Auszahlungsquoten verg¿ten und 

auÇerdem sªmtliche zuk¿nftigen Mengensteigerungen in diesem Bereich vollstªndig finan-

zieren, auch wenn sie ¿ber die Verªnderung der Morbiditªtsstruktur der Versicherten hinaus-

gehen. 

 

B) Stellungnahme 

Sofern die bereits vor dem Inkrafttreten des TSVG erbrachten, von der Verschiebung in die 

EGV betroffenen Leistungen in den ersten 12 Monaten nicht in vollem Umfang anfallen, kºn-

nen diese nicht aus der morbiditªtsbedingten Gesamtverg¿tung bereinigt werden. Im Ergeb-

nis umfassen die morbiditªtsbedingten Gesamtverg¿tungen dadurch nach Ablauf des Berei-

nigungsjahres weiterhin Finanzmittel f¿r Leistungen, die zusªtzlich extrabudgetªr, und damit 

doppelt, verg¿tet werden.  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.11.2020 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Pflege  
Seite 58 von 68 

Gerade unmittelbar nach Inkrafttreten von neuen Verg¿tungs- und Verfahrensregelungen 

entwickelt sich die damit verbundene Leistungserbringung erst langsam und ist naturgemªÇ 

zunªchst weit von einem āSªttigungsgradò entfernt. Dies ist bspw. auch bei Einf¿hrung von 

neuen Leistungen so, bei denen i.d.R. von einem Anwachsen des Leistungsbedarfs f¿r einen 

Zeitraum von mehreren Jahren auszugehen ist. 

Zu einer Unterbereinigung kommt es im Falle des TSVG, da die Kassenªrztlichen Vereinigun-

gen strategisch ihren  rzten empfehlen, im Bereinigungsjahr zur¿ckhaltend zu kennzeichnen 

und die Kennzeichnung anschlieÇend z¿gig hochzufahren. Die Unterbereinigung wird 

dadurch verschªrft, dass die entsprechenden Leistungen in den ersten 12 Monaten durch den 

pandemiebedingten Fallzahlr¿ckgang nur in reduziertem Umfang erbracht wurden. Oder sie 

wurden erbracht, aber nur unvollstªndig als TSVG-Leistungen gekennzeichnet. Letzteres ist 

dadurch bedingt, dass alle ªrztlichen und psychotherapeutischen Leistungen, die aufgrund 

des klinischen Verdachts oder des Nachweises einer Infektion mit dem Coronavirus (SARS-

CoV-2) erforderlich werden, gemªÇ Ä 87a Abs. 3 Satz 4 SGB V als nicht vorhersehbarer An-

stieg des morbiditªtsbedingten Behandlungsbedarfs unmittelbar extrabudgetªr verg¿tet wer-

den, und die entsprechende Leistungskennzeichnung in Konkurrenz zur Kennzeichnung nach 

dem TSVG steht. 

Insgesamt f¿hrt die unvollstªndige Kennzeichnung aufgrund der COVID-19-Pandemie sowie 

der Strategieanfªlligkeit zu einer erheblichen Unterbereinigung der durch das TSVG gefºrder-

ten Leistungen. Den Abrechnungsdaten ist zu entnehmen, dass der Anteil der als TSVG-

Konstellation gekennzeichneten Leistungen an der abgerechneten Gesamtleistungsmenge im 

Halbjahr von Oktober 2019 bis Mªrz 2020 in den einzelnen KV-Bezirken zwischen 0,3 und 

ca. 10 Prozent betrªgt und damit eine erhebliche Spreizung aufweist. Weitere Analysen der 

Abrechnungsdaten zeigen, dass tatsªchlich nur f¿r etwa jede zweite fºrderfªhige Leistung 

auch eine extrabudgetªre TSVG-Fºrderung in Anspruch genommen wurde. Nach Ende des 

Bereinigungszeitraums wird die Kennzeichnung in diesen KV-Bezirken, insbesondere in der 

TSVG-Konstellation der Neupatienten, in die Hºhe schnellen, um die extrabudgetªre Fºrde-

rung in vollem Umfang ausschºpfen zu kºnnen. Hierdurch ergibt sich eine Doppelfinanzie-

rung von ¿ber 2 Mrd. Euro jªhrlich. Dies stellt eine erhebliche, ungeplante zusªtzliche und 

zusatzbeitragssatzrelevante Belastung der aufgrund der Pandemie ohnehin derzeit ange-

spannten Krankenkassenhaushalte dar. Zudem wird eine starke Divergenz der vertragsªrztli-

chen Honorare in den verschiedenen Regionen ausgelºst. 

Die unsachgemªÇe Doppelfinanzierung des Behandlungsbedarfs hat der Gesetzgeber zwi-

schenzeitlich anerkannt und in dem Referentenentwurf zum Gesetz zur Weiterentwicklung 

der Gesundheitsversorgung (GVWG) ein Korrekturverfahren zur prospektiven Reduzierung der 

Doppelfinanzierung vorgesehen. Dies ist ein Schritt in die richtige Richtung, jedoch wird mit 
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der geplanten Ausgestaltung die Doppelfinanzierung lediglich abgemildert und nicht in vol-

lem Umfang beseitigt, da das Korrekturverfahren lediglich f¿r drei Quartale angewendet wer-

den soll. Eine Nichtkorrektur der Bereinigung der MGV des dritten Quartals w¿rde weiterhin 

zu unsachgemªÇ ausufernden morbiditªtsbedingten Gesamtverg¿tungen durch eine Doppel-

verg¿tung von bestenfalls immer noch ca. 600 Mio. Euro jªhrlich sowie zu regionalen Diver-

genzen in dem betroffenen Quartal f¿hren. Es ist nicht nachvollziehbar, warum der Gesetzge-

ber mit dem Wissen um die Doppelfinanzierung ein Quartal unber¿cksichtigt lªsst. Da die 

Korrektur erst im vierten Quartal 2021 beginnen soll, verbliebe zudem bis dahin immer noch 

eine erhebliche einmalige ¦berzahlung in den Quartalen 4/2020 bis 3/2021 von voraussicht-

lich ¿ber 2 Mrd. Euro. SchlieÇlich ist zu bef¿rchten, dass bei einer auf der Inanspruchnahme 

zwischen dem vierten Quartal 2020 und dem zweiten Quartal 2021 aufsetzenden Korrektur 

ein erheblicher Teil der Unterbereinigung aufgrund der andauernden Pandemie nicht beseitigt 

werden kann. 

Aufgrund der andauernden pandemischen Lage ist bis weit in das Jahr 2021 von einer unvoll-

stªndigen Kennzeichnung auszugehen. Die Bereinigung sollte daher solange fortgef¿hrt wer-

den, bis sichergestellt ist, dass das Potenzial an TSVG-Leistungen in den einzelnen KV-Bezir-

ken vollstªndig erbracht und gekennzeichnet wird und auch eine Unterbereinigung aufgrund 

der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie (Fallzahlr¿ckgang, Kennzeichnung von TSVG-

Konstellationen als Leistungen im Rahmen des nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbidi-

tªtsbedingten Behandlungsbedarfs) vermieden wird. Dies kann dadurch erreicht werden, dass 

die Bereinigung des morbiditªtsbedingten Behandlungsbedarfs bis zum vierten Quartal nach 

Beendigung der Kennzeichnung und Abrechnungsfªhigkeit von Leistungen als nichtvorher-

sehbarer Anstieg des morbiditªtsbedingten Behandlungsbedarfs gemªÇ Ä 87a Abs. 3 Satz 4 

SGB V im Rahmen der Coronavirus-Pandemie fortgef¿hrt wird. Das heiÇt auch, dass ab dem 

bereits abgelaufenen dritten Quartal 2020 im Rahmen der Rechnungslegung eine vollstªndige 

Bereinigung vorgenommen werden muss. 

Aufgrund der bislang unvollstªndigen Kennzeichnung von TSVG-Leistungen wird auÇerdem 

vorgeschlagen, dass eine verpflichtende Kennzeichnung der TSVG-Leistungen eingef¿hrt 

wird.  

 

C)  nderungsvorschlag 

In Ä 87a Absatz 3 werden die Sªtze 7 bis 10 folgendermaÇen gefasst:  

"Die in Absatz 2 Satz 1 genannten Vertragspartner haben die morbiditªtsbedingte Gesamt-

verg¿tung in den Vereinbarungen nach Satz 1 um die in Satz 5 Nummer 3 bis 6 genannten 
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Leistungen unter Ber¿cksichtigung der arztgruppenspezifischen Auszahlungsquoten des je-

weiligen Vorjahresquartals, die von den Kassenªrztlichen Vereinigungen gegen¿ber den 

Krankenkassen nachzuweisen sind, zu bereinigen. Die Bereinigung erfolgt ab dem Inkrafttre-

ten der jeweiligen Verg¿tungsregelung und endet mit Ablauf des vierten Quartals, welches 

dem Quartal, in dem die Verg¿tung von Leistungen gemªÇ Satz 4 im Rahmen der Coronavi-

rus-Pandemie (SARS-CoV-2) aufgehoben wird, folgt. Die vom Bewertungsausschuss zu be-

schlieÇenden Vorgaben nach Absatz 5 Satz 7 sind dabei jeweils zu ber¿cksichtigen. Alle Leis-

tungen, die die Kriterien nach Satz 5 Nummer 3 bis 6 erf¿llen, sind spªtestens mit Wirkung 

zum ersten Abrechnungsquartal 2021 verpflichtend einheitlich durch die an der vertragsªrzt-

lichen Versorgung teilnehmenden Leistungserbringer zu kennzeichnen und in den Abrech-

nungsunterlagen gemªÇ Ä 295 Absatz 1 und 2 zu ¿bermitteln; der Bewertungsausschuss be-

schlieÇt Vorgaben f¿r eine einheitliche Kennzeichnung.ò 
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 nderung des F¿nften Buches Sozialgesetzbuch  

Ä 137e Absatz 4 - Erprobung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 

 

A) Vorgeschlagene Neuregelung 

Durch das Implantateregister-Errichtungsgesetz (EIRD) wurde in Ä 137e Abs. 4 SGB V eine 

Regelung eingef¿hrt, dass die von den an der vertragsªrztlichen Versorgung teilnehmenden 

Leistungserbringern und nach Ä 108 zugelassenen Krankenhªusern im Rahmen der Erpro-

bung erbrachten und verordneten Leistungen unmittelbar von den Krankenkassen verg¿tet 

werden. Es fehlen jedoch Vorgaben zu Form und Inhalt der Abrechnungsverfahren im ver-

tragsªrztlichen und stationªren Bereich sowie zu den erforderlichen Vordrucken. Ä 137e Abs. 

4 ist daher um diese Regelungen zur Abrechnung und zu Verordnungen zu ergªnzen.   

 

B)  nderungsvorschlag 

Nach Ä 137e Abs. 4 Satz 1 wird ein Semikolon und folgender Halbsatz angef¿gt: òan der ver-

tragsªrztlichen Versorgung teilnehmende Leistungserbringer kºnnen die Kassenªrztliche 

Vereinigung gegen Aufwendungsersatz mit der Abrechnung im Rahmen der Erprobung er-

brachten Leistungen beauftragen, Ä 295 gilt entsprechendò.  

Nach Satz 1 werden folgende Sªtze angef¿gt: āF¿r die Abrechnung der nach Ä 108 zugelas-

senen Krankenhªuser gilt Ä 301 entsprechend. Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, 

die Deutsche Krankenhausgesellschaft und die Kassenªrztliche Bundesvereinigung vereinba-

ren das Nªhere zu den im Rahmen der Erprobung erforderlichen Vordrucken.ò  
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 nderung des F¿nften Buches Sozialgesetzbuch  

Ä 197a - Stellen zur Bekªmpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen 

 

A)  nderungsbedarf 

Eine die verschiedenen Sozialversicherungszweige ¿bergreifende Versorgung ist bisher nur 

f¿r die Pflegeversicherung vorgesehen. So ermºglichen etwa die Regelungen zur besonderen 

Versorgung nach Ä 140a SGB V Vernetzungen mit der sozialen Pflegeversicherung ¿ber die 

gesetzliche Krankenversicherung hinaus. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf werden neue 

Mºglichkeiten zur Bildung von sozialleistungstrªger¿bergreifenden Netzwerken geschaffen. 

Die Neuregelungen zielen darauf ab, die Spielrªume f¿r eine bessere Vernetzung zu erwei-

tern. 

F¿r die sozialleistungstrªger¿bergreifende Bekªmpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswe-

sen werden deshalb weitere gesetzliche Klarstellungen zur datenschutzrechtlichen ¦bermitt-

lungsbefugnis personenbezogener Daten an Behºrden und die Trªger der Sozialversicherung 

vorgeschlagen. 

 

B) Begr¿ndung 

Bereits mit der Einf¿gung der ÄÄ 197a Abs. 3 b SGB V, 47a Abs. 3 SGB XI sollten daten-

schutzrechtliche ¦bermittlungsbefugnisse im Zusammenhang mit der Arbeit der Stellen zur 

Bekªmpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen gesondert klargestellt werden. Dadurch 

wurde Erkenntnissen aus der Praxis der Fehlverhaltensbekªmpfung der gesetzlichen Kran-

kenkassen Rechnung getragen, vgl. BT-Drs. 19/6337, 103, 134 und 152.  

In der Praxis der Arbeit der Stellen zur Bekªmpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen 

sind mit fortschreitender organisations¿bergreifender Zusammenarbeit neue Rechtsunsicher-

heiten zutage getreten, denen durch eine weitergehende gesetzliche Klarstellung abgeholfen 

werden muss. Die Unsicherheiten betreffen typische Informationsfl¿sse der Stellen zur Be-

kªmpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen zu anderen Behºrden bzw. Trªgern der 

Sozialversicherung: 

So wurde z.B. in Ä 197a Abs. 3 b Satz 1 Nr. 5 SGB V noch keine umfassende Bezugnahme auf 

āBehºrdenò vorgenommen. Einbezogen werden bislang lediglich alle Approbations- bzw. Zu-

lassungsbehºrden der Lªnder, die Entscheidungen ¿ber die Erlaubnis zur Aus¿bung eines 

Heilberufs treffen oder berufsrechtliche Verfahren durchf¿hren, vgl. BT-Drs. 19/8351, 210. 

Andere Behºrden werden somit nicht erfasst. In einzelnen Bundeslªndern, z.B. im Freistaat 

Bayern, m¿ssen Informationen zur Qualifikation von Pflegedienstmitarbeitern aber z.B. auch 
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an die Gesundheitsªmter ¿bermittelt werden. Deshalb seien in Bezug auf beispielsweise Ge-

sundheitsªmter und Heimaufsichten sowie weitere ð nach Landesrecht ð zustªndige Ord-

nungsbehºrden, Klarstellungen erforderlich, vgl. auch Grinblat/Schirmer, SGB 03.20, S. 133, 

135.  

Die Notwendigkeit einer gesetzlichen Klarstellung wird im Zusammenhang mit der Bekªmp-

fung von Fehlverhalten gerade in der auÇerklinischen Intensivpflege besonders offenkundig, 

da mit der bereits vom Deutschen Bundestag beschlossenen Neuregelung des Ä 132 l Abs. 7 

SGB V ein Informationsaustausch zwischen Krankenkassen und den f¿r die infektionshygieni-

sche ¦berwachung nach Ä 23 Abs. 6 und 6a des Infektionsschutzgesetzes zustªndigen Ge-

sundheitsªmtern eingef¿hrt wurde, vgl. BT-Drs. 19/20720, 22  

Bislang besteht nach Ä 47a Abs. 2 SGB V nur eine explizite ¦bermittlungsbefugnis personen-

bezogener Daten an die nach Landesrecht bestimmten Trªger der Sozialhilfe nach dem 

SGB XII. Demgegen¿ber gestaltet sich die organisations¿bergreifende Zusammenarbeit mit 

der Deutschen Rentenversicherung bei der Aufdeckung von aktuellen Betrugsfªllen im Zu-

sammenhang mit Erwerbsminderungsrentenantrªgen, vgl. die Pressemitteilung der Deutsche 

Rentenversicherung Westfalen vom 25.10.2019 m. w. N., besonders problematisch. 

Wªhrend die Deutsche Rentenversicherung die Auffassung vertritt, dass ein Datenaustausch 

gem. ÄÄ 76 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. 69 SGB X mºglich sei, bestehen bei den Krankenkassen, die in 

vielen Bundeslªndern kassenarten¿bergreifend in Arbeitsgemeinschaften zusammenarbeiten, 

nach wie vor Rechtsunsicherheiten. Deshalb muss auch f¿r diese ¿beraus praxisrelevanten 

Sachverhalte die gesetzliche ¦bermittlungsbefugnis explizit klargestellt werden. 

Nach Ansicht der Bundesagentur f¿r Arbeit d¿rfen die Jobcenter bei den Krankenkassen Aus-

k¿nfte zu Beitragszahlungen f¿r einzelne Arbeitnehmer einholen. Rechtsgrundlage sei Ä 69 

Abs. 1 Nr. 1 Alt. 2 SGB X i. V. m. Ä 67a Abs. 2 Nr. 2 b, Doppelbuchstabe aa SGB X. Die Bunde-

sagentur f¿r Arbeit, die zugelassenen kommunalen Trªger, gemeinsamen Einrichtungen und 

die f¿r die Bekªmpfung von Leistungsmissbrauch und illegaler Beschªftigung zustªndigen 

Stellen sollen sich auÇerdem gem. Ä 50 Abs. 1 SGB II gegenseitig Sozialdaten ¿bermitteln, 

soweit dies zur Erf¿llung ihrer Aufgaben nach dem SGB II oder SGB III erforderlich ist. Die 

wichtigste Erkenntnisquelle f¿r die Feststellung von Leistungsmissbrauch bildet der automa-

tisierte Datenabgleich nach Ä 52 SGB II. In diesen Datenabgleich sind die gesetzlichen Kran-

ken- und Pflegekassen bislang nicht einbezogen. Auch in Bezug auf die Trªger der Grundsi-

cherung f¿r Arbeitssuchende nach dem SGB II bzw. die Bundesagentur als Trªger der Arbeits-

fºrderung nach dem SGB III sollte deshalb eine Klarstellung gesetzlicher ¦bermittlungsbefug-

nisse erfolgen. 
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SchlieÇlich erweist sich die derzeitige Regelung des Ä 197a Abs. 3b Satz 3 SGB V als praxis-

fern. Es greift zu kurz, wenn nur der Medizinische Dienst personenbezogene Daten, die von 

ihm zur Erf¿llung seiner Aufgaben erhoben oder an ihn ¿bermittelt wurden, an die Fehlver-

haltensbekªmpfungsstellen ¿bermitteln darf, soweit dies f¿r die Feststellung und Bekªmp-

fung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen erforderlich ist. Diese Daten¿bermittlungsbe-

fugnis muss konsequent auf sªmtliche der in Ä 197a Abs. 3b Satz 3 SGB V genannten Stellen 

erweitert werden. 

 

C)  nderungsvorschlag 

I. Der Ä 197a Abs. 3b Satz 1 SGB V wird wie folgt ergªnzt: 

6. die Gesundheitsªmter, Heimaufsichten und nach Landesrecht zustªndigen Gesundheitsbe-

hºrden, 

7. die Stellen, die f¿r die Bekªmpfung von Leistungsmissbrauch bei den Trªgern der Sozial-

versicherung nach dem SGB II, III, VI, VII und XII zustªndig sind, 

8. die mit der Steuerfahndung beauftragten Dienststellen der Landesfinanzbehºrden und die 

Behºrden des Zollfahndungsdienstes nach Ä 208 AO. 

 

II. Der Ä 197a Abs. 3b Satz 3 SGB V wird wie folgt gefasst: 

Der Medizinische Dienst darf Die Stellen nach Abs. 3b Satz 1 d¿rfen personenbezogene Da-

ten, die von ihm ihnen zur Erf¿llung seiner ihrer Aufgaben erhoben oder an ihn sie ¿bermit-

telt wurden, an die Einrichtungen nach Abs. 1 ¿bermitteln, soweit dies f¿r die Feststellung 

und Bekªmpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen durch die Einrichtungen nach 

Abs. 1 erforderlich ist. 
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 nderung des F¿nften Buches Sozialgesetzbuch  

Ä 275c Absatz 2 SGB V - Etablierung eines Pr¿fquotensystems 

 

A)  nderungsbedarf 

Ä 275c Absatz 2 SGB V regelt die Etablierung eines Pr¿fquotensystems, das den Umfang von 

Pr¿fungen des Medizinischen Dienstes (MD) generell reduziert und diesen von der Abrech-

nungsg¿te des Krankenhauses abhªngig macht. Um den f¿r die Einstufung von Krankenhªu-

sern in drei Pr¿fquotenklassen erforderlichen Vorlauf zur Bewertung der Abrechnungsg¿te 

der einzelnen Krankenhªuser zu gewªhrleisten, hat der Gesetzgeber einen ¦bergangszeit-

raum vorgesehen, in dem ð ausnahms- und ¿bergangsweise ð f¿r alle Krankenhªuser eine 

einheitliche Pr¿fquote gilt. Der ¦bergangszeitraum dient dazu, die f¿r die Einstufung erfor-

derlichen komplexen organisatorischen und technischen Grundlagen zu schaffen. 

Verbunden mit dieser Zielrichtung wurde folgerichtig auch f¿r den ¦bergangszeitraum be-

reits der Quartalsbezug und das jeweils vorvergangene Quartal als Bezugsbasis eingef¿hrt. 

Die Ermittlung der in einem Quartal zulªssigen Pr¿fungen anhand der Zahl der eingegange-

nen Schlussrechnungen des vorvergangenen Quartals unter Anwendung der im Anwendungs-

quartal geltenden Quote f¿hrt zu einer Vorgabe, die die Krankenkasse im Anwendungsquartal 

einzuhalten und der Medizinische Dienst zu kontrollieren hat. Dabei ist es f¿r die Anwendung 

der Pr¿fquote unerheblich, ob die Quote gesetzlich vorgegeben f¿r vier Quartale einheitlich 

hoch ist oder anhand der Abrechnungsg¿te des Krankenhauses ermittelt wurde und damit in 

den Quartalen variiert. Eine differente Betrachtungsweise des ¦bergangszeitraumes und des 

Zielzeitraumes w¿rde zu systematischen Br¿chen f¿hren. Unnºtige administrative und finan-

zielle Aufwªnde bei den Krankenkassen und den Medizinischen Diensten sowie Verwerfungen 

in den Auswertungen wªren die Folge, die es zu vermeiden gilt.  

Den in der praktischen Anwendung der Regelungen aufgetretenen Auslegungsunterschieden 

soll durch eine Klarstellung der Regelungen des Ä 275c Absatz 2 SGB V abgeholfen werden.  

 

B) Begr¿ndung 

Gegenstand der Quotierung ist die Begrenzung der MD-Pr¿fungen auf ein bestimmtes MaÇ je 

Quartal, wobei bestehende Regelungen zum Pr¿fverfahren nicht beeinflusst oder einge-

schrªnkt werden sollen. Die im Sinne der beabsichtigten Orientierung an der Abrechnungs-

g¿te zu treffenden Festlegungen des GKV-Spitzenverbandes m¿ssen den Aufbau eines ein-

heitlichen Datenmelde- und ðauswertungssystems ermºglichen. Zur Umsetzung der Festle-
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gungen wurden durch die Krankenkassen entsprechende, auch programmtechnisch umzuset-

zende Ablªufe implementiert. Gleichzeitig m¿ssen die Medizinischen Dienste die zu verºf-

fentlichenden Auswertungen des GKV-Spitzenverbandes nutzen, um die Einhaltung der Pr¿f-

quoten zu gewªhrleisten. Aufwendige Prozessschritte zur Etablierung dieses neuen bundes-

weiten elektronischen Meldesystems benºtigten entsprechenden zeitlichen Vorlauf, Testung 

und Fehlerverfahren zur Optimierung der Ablªufe. Ein mehrfacher Wechsel der Bezugspunkte 

auf dem Weg zum abrechnungsg¿teabhªngigen Pr¿fquotensystem ist mit dem erforderlichen 

kontinuierlichen Verfahren nicht vereinbar und w¿rde die Praktikabilitªt eines Quotierungs-

systems in Frage stellen. Zur Administration des Pr¿fquotensystems bedarf es stabiler und 

praktikabler Meldeverfahren.  

 

B)  nderungsvorschlag 

Ä 275c SGB V wird wie folgt geªndert: 

1. Absatz 2 wird wie folgt geªndert: 

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:  

āIm Jahr 2020 darf eine Krankenkasse im Quartal eine Anzahl von Schlussrechnun-

gen f¿r vollstationªre Krankenhausbehandlung eines Krankenhauses nach Absatz 1 

durch den Medizinischen Dienst pr¿fen lassen, die einem Anteil von bis zu 5 % der 

bei ihr im vorvergangenen Quartal eingegangenen Schlussrechnungen f¿r vollstati-

onªre Krankenhausbehandlung des Krankenhauses entspricht (quartalsbezogene 

Pr¿fquote); im Jahr 2021 gilt eine quartalsbezogene Pr¿fquote von bis zu 12,5 %.ò 

b) Nach Satz 5 wird folgender Satz eingef¿gt:  

āMaÇgeblich f¿r die Einhaltung der quartalsbezogenen Pr¿fquote nach Satz 1 oder 

Satz 4 ist die Anzahl der durch den Medizinischen Dienst gegen¿ber dem Kranken-

haus eingeleiteten Pr¿fungen in einem Quartal.ò 

2. In Absatz 4 Satz 3 Nummer 1 werden die Wºrter āan allen in dem betrachteten Quartalò 

durch die Wºrter āan allen in dem vorvergangenen Quartalò ersetzt. 

 

  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 10.11.2020 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Pflege  
Seite 67 von 68 

 nderung des Krankenhausentgeltgesetz - KHEntgG 

Ä 10 - Landesbasisfallwertverhandlungen- Anpassung  

 

A) Begr¿ndung 

Es wird deutlich, dass die aktuellen gesetzlichen Grundlagen der Landesbasisfallwertverein-

barungen keine ausreichende Bindung zu den aktuellen gesetzlichen Corona-MaÇnahmen 

haben. Insbesondere gilt dies mit Blick auf die Leistungsmengenentwicklung. GemªÇ dem ak-

tuellen Ä 10 Abs. 4 Satz 3 KHEntgG kann es bei einer coronabedingt niedrigeren Summe der 

effektiven Bewertungsrelationen zu einer entsprechend starken Erhºhung der Landesbasis-

fallwerte 2021 kommen. Es bedarf einer Anpassung des Ä 10 KHEntgG, die sicherstellt, dass 

ein Leistungsr¿ckgang der aufgrund der Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler 

Tragweite entstanden ist, nicht zu einer Erhºhung der Landesbasisfallwerte f¿hrt. Dies 

schlieÇt auch den Zeitraum, in dem die Schªtzung f¿r den Vereinbarungszeitraum gemªÇ Ä 

10 Absatz 1 Satz 2 getroffen wird, mit ein. Bislang fehlt diese Regelung, was aufgrund der 

weiteren zu erwartenden gesetzlichen Corona-MaÇnahmen zu Doppelfinanzierungen von 

mengenbedingten Erlºsr¿ckgªngen f¿hren w¿rde.  

Analog zu den bereits im Rahmen des Krankenhauszukunftgesetzes (KHZG) f¿r den Fixkos-

tendegressionsabschlag getroffenen Regelungen auf der Ebene des einzelnen Krankenhauses 

ist f¿r die kommenden Jahre auch eine kurzfristige Anpassung der gesetzlichen Grundlagen 

der Landesbasisfallwerte erforderlich. Bereits f¿r die zeitnah stattfindenden LBFW-Verhand-

lungen 2021 muss aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes eine entsprechende Anpassung er-

folgen.   

 

B)  nderungsvorschlag 

 

In Ä 10 Abs. 4 KHEntgG wird ein neuer Satz 4 eingef¿gt:  

ā1Die nach Absatz 3 vereinbarte Verªnderung des Basisfallwerts darf die sich bei Anwendung 

des Verªnderungswerts nach Ä 9 Absatz 1b Satz 1 ergebende Verªnderung des Basisfallwerts 

nicht ¿berschreiten. 2Satz 1 gilt nicht, soweit eine Erhºhung des Basisfallwerts infolge der 

Weiterentwicklung des DRG-Verg¿tungssystems oder der Abrechnungsregeln lediglich tech-

nisch bedingt ist und nicht zu einer Erhºhung der Gesamtausgaben f¿r Krankenhausleistun-

gen f¿hrt oder soweit eine Berichtigung von Fehlschªtzungen nach Absatz 1 durchzuf¿hren 

ist. 3Wird aus anderen als den in Satz 2 genannten Tatbestªnden eine niedrigere Summe der 
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effektiven Bewertungsrelationen vereinbart, kann abweichend von Satz 1 ein hºherer Basis-

fallwert vereinbart werden, wenn dies nicht zu einer Erhºhung der Gesamtausgaben f¿r Kran-

kenhausleistungen f¿hrt. 4Satz 3 ist ausgeschlossen, wenn die niedrigere Summe der effekti-

ven Bewertungsrelationen aufgrund der Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler 

Tragweite entstanden ist. 5Soweit eine ¦berschreitung des Verªnderungswerts durch die er-

hºhende Ber¿cksichtigung von befristeten Zuschlªgen nach Ä 5 Absatz 3c im Rahmen von 

Absatz 3 Satz 1 Nummer 7 begr¿ndet ist, ist abweichend von Satz 1 ein hºherer Basisfallwert 

zu vereinbaren. 6Satz 2 findet im Zusammenhang mit der Einf¿hrung und Weiterentwicklung 

des Pflegebudgets nach Ä 6a keine Anwendung. 

 



���

��������	
��
�
���� ����� ������������������� ������
��������������� ��������� ���� ���������� ���� ������
���
������

��
� ����������� !�
���� �����"� #���	��� ���� ������ $��"� !��� ����  ��������
��
��� �������� ���
� ������

��������� %����������� &'� (�
��� ���
� )��!�
����� ���� ������������� %���������� "���� *����
�  ����������

������+� ����� ��
� ����������� ����	� 	�

����
��� ��
����
��� ,�"�
������ ���
�� ���� �������
���

�-���"��� ������	��
��
������.���	��"����������������
����������
������������"����	���/���������������

�� ���������	����0�
������������	������,12�����3��
�����,��������������+����������
������4�""������

�������,����������5��
� ���������
��
��6�%����������	����
�������������������!�
������0�7	����"������

�����������������8��

�� ���������� ����9�!���
�����:�������,9��5���"�
��,%96����
����������
�������

��%���������������	�+�

�� %�������� ������� "����� ���� 	�� ;���������� ���� ��,� %� ����

�����+� ������ 9����

����

�������������
��������#<���=+�$�
���
�������=����������������	��

���������+�

�� ������%������������
�
������� 
��
���
�������%���������� ��	����+�

�� �"� %�����������

����  ������ ����

�
�� %�������������	����� !��� #�������� �������
���
��
���

>�����	���
���� ���� ��"�����
�����������+�

�� ��������
��� �����9����	��!�������� �
���������!�
�����
���#��*� ����

0��� �"� �����	������!� ���������� 1�?��
"��� ������������ ������������� ���� ������� #���
�"��� ����

���������� ���� $��
�������
���� !��� @A'�=%�������� ���� ��"��
��
��� ��"��� ����� ������������

%����������"���

�� "��� ��������� %����������������� B"� ���� ������������� %���������� ����
�

��
� ����������� 	�"� 0���
����
� 	�� ���
�
!��+� "������ *����
� �

�� ��� ��� 4�""������ ��
���� ������+�

���
�
������,12�����������
�����1�?��
"����"�7�

���)�������
�����%����

����7��������
��"�)����

�������

�����
"���3����
�����

������	�
������
�����C������
�����������������������

�

,�������������1�������2�������%��

���

�����
"������,��������������1�������2�������%��
	�������"������	������!������������	���	���%����������������������
�������������������#<����5�#%�6�
����������������������1��
��
 ������!�����
� �����������

verluedtkean
Ausschussstempel - mehrzeilig



���

�"�)��	�
����
C���D��6���6�E�@A'��5@6����	�&���,�%8�

>��F�����

������
�=��	�
��
��;������������������"����
����*����
�����%����������������
�����������������

%������������F�����������
����������� �������

�� ��� ����"�"��������������
�����-���"� ����
��� ���
��������
�������!��������� ����� 	�����
�� $�

�+�

���
�������

��?
��
�G�	����������G�	����0���$���
�������

����"���
���������
����)����	��������

��
� ��������������+������������
�"�����������%����������������
���*����������������������	�
��
���

%�����������

���������

������������� ��������

C���D��6���6�E�@A'��5@6����	�H�������,�%8�

$������
� ������	��� %���������������������� ������� ������� 
��
� "��� ��"� 3��
� ��"��
��
�+�

�������
���
��
��>����������������%����������������
����������C��	��� ���	���""��	����������

�� ,��
���� !�������� ���� 9�!���
�� ���� ��������"���
������ >��� �� ������ ��	�� ��!+� %�������� ������

�

����������� ��	��������� $������
�� ,�����	������ ������� �
�� ���
���������� 3����������
��� ����

!���%�����
������� 
������+�����

�����%�������������� ��������� �
����$���������	��������;��������

��!�������� 0�����
�  ������� �������
�� %���������������!�� ���
�� ���	�7��
� ����������� �������� 0���

�����	
��
��>
�����

���+������%������������������� �������
�������	��������"��� 	���)�������������

#�
����������	��������� �����+�������
�����
��
�
!����
��

C���D��6���6�E�@A'��5&6����	�H�I�A�������,�%8�

0������
������9�!���������	�"�C��
���������������
�F
��
 ����������
� �����������������
�
�����������

(�
���+������
���9�
�����	�����������9�!���
���������F�������� ���+���J�

���3��
���
������!�����
���+�

���������������!������������������!�������*� ������������	
��
����� ��������9�!��������������,���������

%������������!�

���������"������
����
�)��������������	������"���
��@A'�=%��������!��������	���������

 �������

�� 0��� ���
������ ���"� ���� ������
�F
��
 �������
������� ���
� ����� (�
���� ���� ���� ������ ����

#��!�������:�������9�!���
�����

�������!������
��%����������������������������������4����������)��

���� ��
��� ��
�� ������

+� ������ 9�!��������� 	�� ������
���� 1��� ,
�� � ��!� ���� #��:��� ���
��� >�����+�

%�������� !�����

��� 	��� %����=#��!���� ���	�
����+� ���� ���� �

�������� ���
�� 
������
���� 5���
�� �����8�

K3����	
��
���4���
���������!L6��

�� 0��� ,12� �����?�+� ����� ���� ,��������������� ����������!�������*� ���� ����� #����� ���� !��� ����

�����	������� ���
� )���� ���� ������������ ���M���� ��

�� )���� ���J�
����� ���� #��*� ��� �
��

��
� ���������� ����*����
��

��!�

���������"�������,��� ��������

����C��
���������7������������

����*����#��*� ��+�����������

��
���!�����"�@A'�=%�����������������%����

�"�����������������3��
�����

����������!����+������%����������!��"���!�������$���
�����������	��������������� �"�)�!�
��!�

�

�

���%�����
������ 	���%��!������ 	�� ���

���� )���������
�F� ��
� ���������
��
��%����������������

��������"�.��
�����%�����
������	����� �""�����������
�
���1���
������	�������������!������

���

�����
"������,��������������1�������2�������%���



���

���

�����
"������,��������������1�������2�������%���

� ���

�������� ����	���"����
����
�� �"�����������#��*� � ��������+�������������
�
��
���9�!�����!���

� ����)���������������%����������!��"�������"���9�����
����!��
���9�!��
"���������>�

� ����������

� ������������������

C���D��6���6�E�@A'��5&6����	�N�������,�%8�

,��� ,��������=+� >�������������=� ���� 1�����"���
����������  ������ ���
� %���������������  ��F���

���������	����������
�0���������F��������

�� 0���,���F�������0��������������������9�!���
�����
��������
"�?���"���%���������!������!�

������

9�����	���� ���� 9�!������ 	����
��� %���������� ���� %����
����� ������������� 0����� ������ �����

#��:������
������������"�
������������%���������+�%����������"�����"��������,���������0�
���

���

������C������
������������
����)����	����!����"!��������%���������� ��	����������

�� 0�������
����������������>
�����

�������������	������������
�������+����������>��� �� �������"��������

$�
"��� ���� ��
� ����������� �
��� $����������� �
�� ����-"�������� ��	��
������ "��� ����

%�������������������
�E�@A'�� ���
������!��+� 	��,���"�%��������������
�"�����
-�������	�� ������

�����;��������	������������+�"���������������������� �������� 
��!������#��*� ����������
���	��

 ������� ,��
���� ������������� ���� ,9�� ���� ��
������� $���
������ ��	�� ��
�� ������ ��+� ���� 	��

B����
��
��������>��� �� ������!�
����

�

�

�

�

�

C���D��6���6����6�E�@A'��5H6����	�@�C���H��������,�%8�

%�����
��������������!����� %����������!��"��� ���� ����� ,����
������ ��� %�����������������������

��������.������5������ �""���
���)�����
�������������	��
=�����(�����
�
!�6��������"��
��
���

�� ������"�� "�
� ���� ������������� %���������� ���� ����� ���
�� ���� �� �����=+� �������� ���
�

��������������!�����3���""��������+��������
��"� �"�
�:���%���������������!�����#�������������

��������
��������
��������� �����������������0�
�����������C������
������������
����)����	���+�����

 ��F�����������������!�����%��������"����

���!�������%��������������������9 ���������"��
��
���

�

���"�
������������

���!��������)����	���8�

K>��� �� ������ ���!��� ���� !��� ���� 3��� � ������ %�������������������� ��!�����
��
��� ����-"�=

����������	��
����������"�����"�%��������������������%�����
���������
�����"�������%�������������=

������
�E�@A'�����,�%����
���L�



���

C���D��6���6�E�@A'��5@6����	�A�������%�"��C���O�E�@HN��5&6���,�%8�

9
�������������
�EE�NH�+�NH������@A'����,�%�"����������	�"�H@�@&�&'&A�������������%����
��F�����!�
���

������������������������������
�����01#=%����������!�
��� �������������#��!���������9����������

�� 0���3���""��!�
����� �

��� ��
� ����������� ������ ��"�������$��
����
"�������
����� !��!� (�
���

���
�����G��������������
������>%=%��������
J�������0���������
�����01#=%��������������	��

 ���������������#��!��������<��
����������+�������	��	����	
��
��,��� ������������
�������%�����=

�����
�� ��� ����
� "��
��
�� %��	���������� ���� ���� ��������� 3�
�������� 0����� $���
���� ��

����

*����
� ���
�� ��!�01#=%�������� ������	�� �
�����+� �������� �

�� 9
���������� �"!������� 9������!�

��

���
���
����C��
���
���
���������������,����������
��!������%��������	�
����������%�����������=

����+�������������������������!�����������"���;��!	��������%����������
�������
������)��������
�����

���������#��!������ �����
�����,���������� �����
������ ��
� �����������  ���� ���
�� �"� ����������

�����	�������������

�

�

�

�

�

3����	
��
���4���
���������!�
��
� �����������!�� ������������+��������������������#�
�� ����
����������������%����������,����
������

�������������������3������������������1�?��
"�����������+�����9���

����������
� ������������	�����=

���!��
��+�������
��� �
������ ����� ���� ����

��4�""������ �����
��+� ���� ���� )�!�
�� ���� �%=%�������� �����

���"�
��&'�(�
�������
��������0���,12��
���������!��+����������$�!�������������!�
��������������%��=

������������ ����P�������	���
��8�

�� )������!�������	�
���9���������#��!��� �"�,������"��!�����	��
�����
������ 5,9�6�����!�
��
���)��=

��
���������!�
���	����������
�������� �����#��!�������:��+��������������������������0�� �����	��

�"�>��"������ ����������)��������� �����
���,���������������
�����,9��
��������
��>��� �� ������

��
����
�����
� �������������"�9"��!�����

���	���%�������!�������+��"����
�
�F�������
�
��
���	�=

���
�����3�������������"�$�!�������������!�����?���������
��
��>��� ��������#��!�������:�������,9��

��!���
��
��0���>
�����

���+��������� ����������
"�����������
�
��!�����
� ���������������+��
��������

�����"���Q���������
���� ����
����%��
"�
��"�������
������� ����������
����
����

�����
�������

<�:��
�����9�������������E�@A'�=%�����������
��"������	
��
���9�F�����������,9��	���$��
����!=

���
�����������>��� �� �����������������
���B"����
���
��
������������������������	����
�M��+�

"��������,9�=#��!���:���	���"�"���*���������9�!���
����
����������;������
��"�����������������

���

�����
"������,��������������1�������2�������%���

���"�
������������

���!��������)����	���8�

K%�������+��������
�����EE�NH�+�NH������@A'����������"�&&��(�
��&'@O���
�������������������

��=

����������+���������������������	�"�H@��0�	�"����&'&A����%�����������
��������%����
��F�	������=

!�
����� ���� ���� ������������� /���!�
����� �����
��  ����� 9���������=� ����� �������� %��
������=

�<��
�����L�



���

�� )��!�

��������
�������9����	��!��������	��

��%��������������+����
������
� ������������	�������
�=

�����;������������������
����� ������9����	+���

������	����	
��
�����������������
����������� ��=

���
���9�!����+���������������
����������
� ���������������������+��"������
����#��������*�����
�

>�����	���
���� ���� ��	���������>��� �� ������ �� ������������
����� �������������������������

	��	�

������3����	�������+����
�
�� ��	!��������9�!�����!�������9���
�������������
� �����������

��������������
J������������� ���+��������������������
��)�������������������3� ��F���"���
=

�����������	�
����>�����	����� �""����0�� ����������������	��������3��
P�����!�����
� �����������

��������
���	������K����������
��-�����.����!��"�����#�������
���R�������?������������,����������

�����%�����������&'&O�"��
��
+�����	����������1�����������
��

���%�����
������������������������=

��
�����=����������"���������������
� ���������������������� �""���
�����"�����0���,�������

��
������

������������
� ���������
��
���%����������������
���!�����

����
�������

�� �����%���������� ��	�������!�
�����
+��
������
���� �
�����������������
�)�����������������
� ��=

������������!���������>������������������!�

������9����	���F����������>��� �� �����������������

�����������������1��
��
 ������!�����������������
��
��9�����	����	���>�� �����	������"���

=

������������"���
� ������������������������>����������������	�������,��������������������������

	�
�����+������
��9

������

����"�� "�
���
"�
���S�0�� ���������
�������������	
��
���9������
�!���

%�����
��������������� �
����>��� �� ����+����
�������>����		����������������(�
�������
�;������=

����������
� ��������������������>���������9������
���
"���	�� �����+���������
��������
������=

��

����������
������0�"���"���������
������
��
���������

������

�F��)��
������������
� �����=

����������
����
�����

0��� ,12� ���������	�� ���� #��	���� 	��������������� 
���� ���� �������������%���������� ���� ���� ����� ���������������������

�����	������!�
�������������������������)����� 
��������!�
�����;��������"��	���� ����

�

�

�

�

���

�����
"������,��������������1�������2�������%���

,��
��+�'T��C���"����&'&'�

���������	
����
�

����
���������

�����
���������������������������
���������
�����	�����
�����������
 !��
���
��
��������!�"��#������#$���	�
�����%�
�&�'�$�(����
�(!�)*
���

%�$���$"!�����+,-���+.++/�����$���� ����.,.�0�12�.3�44�2.����0�
$���	�"��5	�"��������666�	�"������



verluedtkean
Ausschussstempel - mehrzeilig



 

2 

 

 
Deutscher  
Caritasverband e.V. 

len muss bzw. sich auf Niveau QN 3 nachqualifizieren lassen muss. Der Deutsche Cari-

tasverband setzt sich in diesem Zusammenhang nochmals für eine bundeseinheitliche 

Regelung der Assistent_innenausbildung auf das Niveau QN 3 ein. Dafür könnte die 

Fachkommission nach § 53 PflBG Rahmenvorgaben schaffen. Nachbesserungsbedarf 

sehen wir bei den Fristen für die Weiterqualifizierung der Pflegekräfte nach QN 1 und 

QN 2. Deren berufsbegleitende Qualifizierung sollte zum frühestmöglichen Zeitpunkt, 

jedoch spätestens zum Ablauf des ersten Jahres nach Vereinbarung des Vergütungs-

zuschlags begonnen sein.. Ein möglichst früher Ausbildungsbeginn minimiert die Gefahr 

, dass Auszubildende und Träger erst zu Beginn des dritten Jahres feststellen, dass die 

betreffende Person für eine Ausbildung zur Pflegehilfskraft ungeeignet ist oder ein Ab-

bruch droht. 

2. Die Caritas begrüßt ausdrücklich die weitere Verlängerung der Schutzschirm-

Maßnahmen für die Pflegeeinrichtungen nach § 150 SGB XI bis zum 31.3.2020, der 

DCV hat dies in den letzten Wochen mit Nachdruck gefordert. Insbesondere in der Ta-

gespflege zeichnet sich aufgrund des Abstandsgebots und der Hygieneregelungen ein 

wesentlich geringerer Auslastungsgrad ab, der zu Mindereinnahmen geführt hat und 

weiterhin führen wird. Mindereinnahmen sind auch in der vollstationären Pflege zu ver-

zeichnen, wenn z.B. Doppelzimmer aufgrund von Quarantäne oder Kohortierung nicht 

belegt werden können. Neben den Mindereinnahmen kommt es auch weiterhin zu 

Mehraufwendungen. Diese entstehen z.B.  für Schutzmaßnahmen, Reinigungs- und 

Desinfektionsmaßnahmen sowie für den aufgrund des Abstandsgebots und kleinerer 

Gruppen- oder Kohortenbildung  erforderlichen zusätzlichen Personaleinsatz. Es hat 

sich herausgestellt, dass Einrichtungen, die pflegerische Leistungen rein über das 

SGB V erbringen wie z.B. einige Intensivpflegedienste, psychiatrische Krankenpflege-

dienste, SAPV-Pflegedienste oder Familienpflegedienste nicht vom Schutzschirm er-

fasst wurden, obwohl sie die gleichen Probleme wie Pflegedienste nach dem SGB XI 

hatten und vergleichbare Leistungen wie die SGB XI-Einrichtungen erbringen. Diese 

Ungleichbehandlung gilt es durch eine klarstellende gesetzliche Regelung endlich zu 

korrigieren. 

3. Der DCV und seine Fachverbände für Rehabilitation (kkvd, CaSu, CKR und die KAG 

Müttergenesung) begrüßen nachdrücklich, dass im Rahmen eines Änderungsantrags 

zum GPVG nun für die Mehraufwendungen und Mindereinnahmen der Rehabilitati-

ons- und Vorsorgeeinrichtungen eine Vereinbarungslösung rückwirkend zum 

1.10.2020 geschaffen wird. Diese Regelung kann aufgrund ihres paradigmatisch zielge-

nauen Charakters grundsätzlich als Vorbild für zukünftige Pandemieschutzregelungen 

angesehen werden. 

4. Die Versorgung in den Rehabilitations- und Vorsorge-Einrichtungen kann derzeit nur im 

eingeschränkten pandemiebedingten Regelbetrieb stattfinden, sodass es in vielen Ein-

richtungen aufgrund geringerer Auslastungsquoten zu erheblichen Mindereinnahmen 

kommt. Das GVPG tritt jedoch erst zum 1.1.2021 in Kraft. Da Verhandlungen mit den 

Krankenkassen erst zu diesem Zeitpunkt aufgenommen werden können und Ergebnisse 

erst mit einiger zeitlicher Verzögerung vorliegen, besteht die Gefahr einer Insolvenz 

vor allem der kleineren Einrichtungen. Um dies zu vermeiden, ist es dringend erfor-

derlich, die Norm des § 111 Absatz 5 auf den Zeitraum vom 1.1.2021 bis zum 
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rung, die in vielerlei Hinsicht unter großen Belastungen leiden, wirksam entlasten. Des 

Weiteren weisen wir darauf hin, dass für die pandemiebedingten Mehraufwendungen 

in Einrichtungen der Eingliederungshilfe sowie für die Durchführung der Antigen-

Schnelltests dringend eine Finanzierungsgrundlage zu schaffen ist. 

10. Die positiven und bewährten pandemiebedingten Regelungen zur Flexibilisierung von 

Pflegezeit und Familienpflegezeit sollten während der Pandemie fortgelten und über 

die Pandemie hinaus verstetigt werden, solange der Gesetzgeber das Pflegezeit- und 

Familienpflegezeitgesetz noch nicht zu einer einheitlichen Pflegekarenz zusammenge-

führt hat, was wir nachdrücklich empfehlen. 

11. Wir begrüßen, dass mit diesem Gesetz die bestehende pandemiebedingte Finanzie-

rungslücke in der GKV geschlossen werden soll. Unterstützt wird auch  das Ziel der 

weiteren Stabilisierung des Zusatzbeitrags. Für ungeeignet halten wir jedoch das hierfür 

gewählte Mittel einer weiteren Abschmelzung der Finanzreserven der Krankenkassen.  

 

B. Zu den Regelungen im Einzelnen 

Artikel 1: Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

§ 32 Genehmigungsverfahren bei Heilmittelverordnungen 

Der Verzicht auf das Genehmigungsverfahren der Krankenkassen für Heilmittelverordnungen 

erleichtert den Versicherten den Zugang zu Leistungen und wird daher begrüßt. 

 

§ 125 Heilmittelverträge 

Aus verfahrenstechnischen Gründen wird das Inkrafttreten der neuen bundesweiten Heilmittel-

verträge auf der Grundlage des § 125 SGB V auf den 1.1.2021 verschoben.  

Der Deutsche Caritasverband und sein Fachverband Caritas Behindertenhilfe Psychiatrie wei-

sen in diesem Kontext auf einen wichtigen Ergänzungsbedarf hin. Mit dem Terminservice-und 

Versorgungsgesetz ist die Vertragskompetenz im Heilmittelbereich grundsätzlich auf die Bun-

desebene verlagert worden. Bestehende Verträge auf der Landesebene, die zur Heilmittelver-

sorgung von Kindern mit Behinderung, die in Kitas, Schulen und Einrichtungen der Eingliede-

rungshilfe durch Anstellung von Heilmittelerbringern im multiprofessionellen Team geschlossen 

wurden, haben mit Verweis auf die neue Rechtslage ihre Gültigkeit verloren. Daher wurden sie 

von den Krankenkassen, wie z.B. in NRW und Rheinland-Pfalz, gekündigt. Wir bitten den Ge-

setzgeber, diese sicher durch die Neuregelung nicht-intendierte Wirkung aufzuheben und wie-

der eine rechtssichere Grundlage für das Fortgelten der bestehenden und in der Praxis sehr 

bewährten Verträge zu schaffen. Der Bundesrat hatte in seiner Stellungnahme zum GKV-FKG 

bereits auf diesen Punkt hingewiesen und gefordert, eine Rechtsgrundlage zu schaffen, die er-

gänzend zu den Bundesverträgen sowohl für bewährte regionale Verträge als auch für die 

Fortgeltung der Verträge zur Versorgung von behinderten oder von Behinderung bedrohten 

Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen eine sichere Rechtsgrundlage geschaffen werden 

sollte. 
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gewährleistet und der Sicherstellungszuschlag dringend erforderlich. Mit den geringen Fallzah-

len können innerhalb des DRG-Systems die für die Versorgung notwendigen Vorhaltungen 

nicht adäquat refinanziert werden. Neben der Vereinbarung von Sicherstellungszuschlägen 

sollte daher das Instrument der Besonderen Einrichtungen, wie in der Kinderrheumatologie  

oder für Palliativstationen auch in der stationären Kinder- und Jugendmedizin genutzt werden 

können. 

 

Artikel 3: Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

§ 18 Hilfsmittelempfehlung 

Die Entfristung der Regelung, dass im Rahmen der Begutachtung vom MD empfohlene Hilfs-

mittel keiner ärztlichen Verordnung mehr bedürfen, wird ausdrücklich begrüßt. 

§ 84 Absatz 9 SGB; § 85 Absätze 9 bis 11 XI: Zusätzliche Pflegehilfskraftstellen 

Aus Sicht des Deutschen Caritasverbands ist  zu begrüßen, dass die vollstationären Pflegeein-

richtungen, einschließlich der Kurzzeitpflege auf Antrag die Möglichkeit erhalten, zusätzliche 

Pflegehilfskräfte finanziert zu bekommen, ohne dass dies zu einer finanziellen Mehrbelastung 

der von der Pflegeeinrichtung versorgten Pflegebedürftigen führt. Wie in dem Projekt zur Ermitt-

lung eines wissenschaftlich fundierten Verfahrens zur einheitlichen Bemessung des Personal-

bedarfs in stationären Pflegeeinrichtungen ermittelt, besteht ein nicht unerheblicher Mehrbedarf 

in Höhe von 36 Prozent an Personal in stationären Pflegeeinrichtungen. Diesen Mehrbedarf dif-

ferenzieren die Projektergebnisse nach Qualifikationsgruppen. Der Anteil Assistenzkräfte am 

gesamten Mehrbedarf beträgt demnach 69 Prozent. 

Die in § 85 Absatz 9 SGB XI angedachte Regelung würde in einer durchschnittlich großen sta-

tionären Pflegeeinrichtung mit 71 Bewohner_innen entsprechend der statistischen Verteilung 

der Pflegegrade zu einem Assistenzkräfteaufwuchs von 1,9 Mitarbeitenden führen. Dies ist 

zwar ein Schritt in die richtige Richtung, ist aber noch weit entfernt von den im o. g. Projekt er-

mittelten Mehrbedarfen, zumal ein Gesamtkonzept des ermittelten Personalbedarfs zur Umset-

zung fehlt. In der Gesetzesbegründung werden Kurzzeitpflegegäste eingeschlossen. Im Geset-

zestext finden aber Gäste sogenannter solitärer Kurzzeitpflegeeinrichtungen keine Berücksich-

tigung.  

Bemessung, Antrags- und Nachweisverfahren 

Es scheint nicht praktikabel zu sein, den zusätzlichen Stellenanteil jährlich dynamisch anhand 

einer stichtagsbezogenen Pflegegradverteilung/Belegung zu bestimmen. Dies könnte dazu füh-

ren, dass bei einer Veränderung der Pflegegradverteilung/Belegung, gerade im Hinblick auf ei-

ne bloße Stichtagsbetrachtung, Stellenanteile im nächsten Jahr abgebaut werden müssten, da 

es bei einer Stichtagsbetrachtung zu nicht unerheblichen Abweichungen gegenüber dem Jah-

resdurchschnitt kommen könnte und die durchschnittliche Pflegegradverteilung ggf. nur unzu-

reichend abgebildet würde. Unsicherheiten ergeben sich insbesondere für neu zugelassene 

Einrichtungen oder Erweiterungsbauten, bei denen die Personalbemessung bereits nach einem 

Monat erfolgen soll. Die beschriebene Umsetzung könnte zu nicht unerheblichen Verunsiche-

rungen der Einrichtungsleitungen und damit zu flächendeckenden Nichtinanspruchnahmen der 

Leistung führen.  
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rungsmöglichkeit bis zum 31.12.2021 wird ausdrücklich begrüßt; diese Vereinbarungslösung 

entspricht einem Vorschlag des Deutschen Caritasverbands, auch während des laufenden 

Vergütungszeitraums pandemiebedingte Mehrkosten und Mindereinnahmen geltend machen 

zu können.  

Nachdrücklich begrüßt wird auch, dass mit dem Änderungsantrag auch die ambulanten Reha-

bilitations- und Vorsorgeeinrichtungen die Möglichkeit zur Verhandlung coronabedingter Min-

dereinnahmen und Mehraufwendungen erhalten. Sie konnten entsprechende Belastungen seit 

der seit März anhaltenden Pandemie bislang noch gar nicht geltend machen. 

Das GVPG tritt jedoch erst zum 1.1.2021 in Kraft. Da Verhandlungen mit den Krankenkassen 

erst zu diesem Zeitpunkt aufgenommen werden können und Ergebnisse erst mit einiger zeitli-

cher Verzögerung vorliegen, besteht die Gefahr, dass vor allem kleinere Einrichtungen, die 

während der Periode vom 30. September bis zum 31. Dezember 2020 keine Möglichkeiten wei-

terer Ausgleichszahlungen durch Auslaufen der Regelung des § 111d haben, in der Über-

gangsphase insolvent geht. Um dies zu vermeiden, ist es dringend erforderlich, die Norm des § 

111 Absatz 5 auf den Zeitraum vom 1.1.2021 bis zum 31.3.2021 mit einer Verlängerungsmög-

lichkeit zum 31. Dezember 2021 zu begrenzen und gleichzeitig für den Zeitraum vom 1.10.2020 

bis zum 31.12.2020 den Ausgleichsmechanismus nach § 111d zu verlängern. Dieser ist für ei-

ne Überbrückungsphase zwingend erforderlich. Dafür kann § 111d Absatz 8 genutzt werden, 

der eine Rechtsverordnung des BMG mit Zustimmung des Bundesrats ermöglicht. Durch den 

Ausgleich der coronabedingten Minderbelegung mittels einer tagesbezogenen Pauschale von 

60 Prozent des mit den Krankenkassen vereinbarten durchschnittlichen Vergütungssatzes kann 

zumindest ein Teilausgleich der nicht durch die Kliniken zu steuernden Mindereinnahmen er-

reicht werden. 

Nach wie vor sind in den Rehabilitations- und Vorsorgeeinrichtungen erhebliche Mehrkosten 

und gleichzeitig Mindereinnahmen zu verzeichnen. Mehraufwendungen konnten im Rahmen 

der Ausgleichsregelungen nach § 111d SGB V bislang gar nicht geltend gemacht werden. 

Bundesweit haben medizinische Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen jeder Spezifität 

wieder die Versorgung aufgenommen, die während des Lockdowns teilweise oder ganz einge-

stellt werden musste. Ziel muss es sein, den Versorgungsauftrag auch unter verschärften Hygi-

eneregeln mit möglichst vollständiger Kapazität umsetzen zu können, um dem Bedarf in den 

kommenden Monaten gerecht zu werden.  

Eine Vollauslastung der Reha- und Vorsorgeeinrichtungen ist unter den erforderlichen Hygie-

nemaßnahmen und Abstandsregelungen jedoch angesichts unterschiedlicher struktureller Ge-

gebenheiten nicht an jeder Einrichtung möglich. Vor diesem Hintergrund ist der Auslastungs-

grad der Einrichtungen von Standort zu Standort sehr unterschiedlich. Auch können die Reha- 

und Vorsorgekliniken die Belegung nicht vollständig steuern. So kommt es nach wie vor zu Be-

legungsausfällen aufgrund von kurzfristigen Patient-innenabsagen, kurzfristigen Anamnese-

Kontakten vor der Anreise und zu Abreisen aus Kliniken. In Folge dieser Entwicklungen kommt 

es nach wie vor zu Mindereinnahmen, teilweise unterhalb der Wirtschaftlichkeitsgrenze.  

Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass die nach wie vor geltenden Abstands- und Hygiene-

anforderungen erhebliche Leistungs- und Prozessveränderungen nach sich ziehen, deren Kos-

ten in den Vergütungsvereinbarungen bislang nicht berücksichtigt sind: 
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Die zusätzliche Berücksichtigung von Zusammenschlüssen von Berufs- und 

Interessenverbänden der Leistungserbringer soll gewährleisten, dass innerhalb der mit den 

Krankenkassen abzuschließenden Verträge im Sinne der angestrebten stärkeren 

Vernetzung der sektorenübergreifenden Versorgung möglichst differenzierte Konstellationen 

auf Seiten der Leistungserbringer als Vertragspartner befähigt werden.  

 

Artikel 2 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 

Nummer 1 § 4 Absatz 10 neu 

Der DPR begrüßt, dass die Regelungen zu den altrechtlich qualifizierten Hebammen im 

Gesetzentwurf geändert wurden. Die Entlastung der Hebammen muss sich auf fachfremde 

Tätigkeiten beziehen. Hier werden Dokumentations- und Versorgungsassistenten benötigt. 

Ausgebildete Pflegefachpersonen sind hierfür überqualifiziert und sollten hinsichtlich des 

eigenen Personalmangels priorisiert in anderen Bereichen eingesetzt werden. Darüber 

hinaus ist die Refinanzierung von Pflegefachpersonen bereits über das PpSG gesetzlich 

geregelt. 

Des Weiteren wird in den geburtshilflichen Abteilungen eine schrittweise Stellenaufstockung 

benötigt, bis eine 1:1 Betreuung umgesetzt ist. Dazu ist eine vorhaltende Personalplanung 

erforderlich, die auf die Auslastungsspitzen der Geburtshilfe ausgerichtet ist, und die 

perspektivisch eine 1:1 Betreuung jeder gebärenden Frau gewährleistet. 

Die Förderung von assistierenden Personalstellen von bis zu 10% der in Vollzeitstellen 

umgerechneten Gesamtzahl der zum 1. Januar 2020 beschäftigten Hebammen ist zu niedrig 

angesetzt und muss deutlich aufgestockt werden, um die Arbeitssituation spürbar zu 

verbessern. 

Änderungsvorschläge zu § 4 Absatz 10: 

Die Personalkosten, die bei der Neueinstellung oder Aufstockung vorhandener Teilzeitstellen 

von Hebammen mit einer Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung nach § 5 Absatz 1 

auch in Verbindung mit den §§ 73 und 74 Absatz 1 des Hebammengesetzes in der 

Versorgung von Schwangeren in Fachabteilungen für Geburtshilfe und Gynäkologie von 

Krankenhäusern in den Jahren 2021, 2022 und 2023 zusätzlich entstehen, werden bis zur 

Erreichung einer 1:1 Betreuung von Hebammen zu Gebärenden zur Höhe der Kosten 

für 0,5 Vollzeitstellen pro 500 Geburten in einem Krankenhaus finanziert. Die Anzahl der 

Geburten wird für jedes Krankenhaus einmalig auf Grundlage der durchschnittlichen Anzahl 

an jährlichen Geburten in den Jahren 2017 bis 2019 bestimmt. Zur Entlastung von 

Hebammen werden die Personalkosten, die für zusätzliche Personalstellen für Hebammen 

unterstützendes Fachpersonal in Fachabteilungen für Geburtshilfe und Gynäkologie in den 

Jahren 2021, 2022 und 2023 entstehen, finanziert, wobei die Gesamtzahl der geförderten 

Personalstellen für Hebammen unterstützendes FachpPersonal auf 25 10 Prozent der in 

Vollzeitkräfte umgerechneten Gesamtzahl der zum 1. Januar des Vorjahres 2020 

beschäftigten Hebammen begrenzt ist. Zum Hebammen assistierenden unterstützenden 

FachpPersonal gehören 

1. medizinische Fachangestellte, die eine Ausbildung nach der Verordnung über die 

Berufsausbildung zum Medizinischen Fachangestellten/zur Medizinischen Fachangestellten 

abgeschlossen haben, 

2. Fachangestellte, die eine Ausbildung nach der Verordnung über die Berufsausbildung zum 

Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste/zur Fachangestellten für Medien- und 

Informationsdienste in der Fachrichtung Medizinische Dokumentation abgeschlossen haben, 

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Fassung ersetzt. 
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3. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger nach 

§ 66 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Pflegeberufegesetzes, 

4. Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und 

Kinderkrankenpfleger nach § 58 Absatz 1 Satz 1 des Pflegeberufegesetzes, 

5. Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und 

Kinderkrankenpfleger nach § 66 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Pflegeberufegesetzes, 

6. Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner nach dem Pflegeberufegesetz 

 

Nummer 3 § 9 Absatz 1a Nummer 6  

Die geplante Regelung, die Liste vom 30. Juni 2020 zur Ausweisung der gemäß § 136c 

Absatz 3 Satz 2 SGB V zuschlagsberechtigten Krankenhäuser zu erweitern, begrüßt der 

DPR ausdrücklich.  

Ergänzend sei angemerkt, dass eine Summe von 400.000 Euro nicht ausreichend sein wird, 

um die notwendigen Vorhaltekosten zur Aufrechterhaltung einer stationären Mindeststruktur 

für die pädiatrische Akutversorgung abzudecken. 

 

Artikel 3 Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

Nummer 2 

§ 18 Absatz 6a Satz 5: 

Die Regelung, wonach die vom beauftragten Gutachter empfohlenen Hilfsmittel keiner 

ärztlichen Verordnung bedürfen, ist begrüßenswert. Der Gesetzesbegründung ist zu 

entnehmen, dass sich diese Verfahrensvereinfachung und Entbürokratisierung in der Praxis 

bewährt und zu einer effizienteren Versorgung der Versicherten mit Hilfsmitteln geführt hat.  

Dieser Befund bestätigt die Position des DPR, wonach die Verordnung von Hilfsmitteln durch 

sachkundige Pflegefachpersonen nicht nur effizienter und unbürokratischer erfolgt, sondern 

auch eine qualitativ gute Hilfsmittelausstattung gewährleistet.  

Der DPR regt vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen an, die Verordnungsfähigkeit auch 

von Pflegemitteln und zu bestimmenden Medikamenten durch entsprechend qualifizierte 

Pflegefachpersonen zu prüfen. 

 

Zu Nummer 3 

§ 84 Absatz 9 neu 

Zur Vorbereitung der Einführung des Personalbemessungsverfahrens soll es in stationären 

Pflegeeinrichtungen und Kurzzeitpflegeeinrichtungen Zuschläge für Pflegehilfskräfte geben, 

die von der Pflegekasse zu tragen sind.  

 

Nummer 4 

§ 85 Absatz 9 

1. a) b) 

Der DPR begrüßt, dass die Vergütungszuschläge nunmehr für zusätzliches 

Pflegeassistenzpersonal gewährt werden, das über eine abgeschlossene Ausbildung gemäß 

der von der Arbeits- und Sozialministerkonferenz 2012 und von der 
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Stellungnahme der KZBV 

zum  

Regierungsentwurf eines  
Gesetzes zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Pflege  

(Gesundheitsversorgungs- und Pflegeverbesserungsgesetz – 
GPVG) 

einschl. diesbezüglicher Änderungsanträge 

 

 

Die KZBV nimmt zum Regierungsentwurf (RegE) des Gesundheitsversorgungs- und 

Pflegeverbesserungsgesetzes nur insoweit Stellung, als die Belange der Zahnärzte-

schaft hierdurch betroffen sind. 

 

I. Zu Artikel 1 Nummer 2 RegE/ § 85a SGB V-RegE 

Die KZBV begrüßt das vom Gesetzgeber verfolgte Ziel, die gesundheitliche und pfle-

gerische Versorgung u.a. im vertragszahnärztlichen Bereich zeitnah und nachhaltig zu 

verbessern. Dieses Ziel kann jedoch nicht durch die reine Überführung der Regelun-

gen des § 1 COVID-19-Versorgungsstrukturen-Schutzverordnung (COVID-19-VSt-

SchutzV) in das SGB V erreicht werden.  

Angesichts des Fortdauerns und Wiedererstarkens der Corona-Pandemie mit erneut 

dramatisch steigenden Infektionszahlen sowie aufgrund der von der Bundeskanzlerin 

mit den Regierungschefinnen und -chefs der Länder am 28. Oktober 2020 beschlos-

senen Maßnahmen zur Bekämpfung der SARS-Cov2-Pandemie („Teil-Lockdown“) 

drohen erneut erhebliche Rückgänge im zahnärztlichen Versorgungsgeschehen. Der 

bisherige pauschale Ansatz allein der Sicherung von Liquidität für das Jahr 2020 reicht 

daher nicht aus. Unter Berücksichtigung der regional unterschiedlich ausgeprägten 

Einbrüche im Leistungsgeschehen und der unterschiedlich stark ausgeprägten Betrof-

fenheit der Praxen fordert die KZBV den Gesetzgeber auf,  
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zu -40% gegenüber dem Vorjahreszeitraum aufgetreten. In einigen KZV-Bereichen lie-

gen die Einbrüche im Leistungsgeschehen sogar noch höher.  

Zudem wird bei der intendierten bloßen Überführung der Regelungen des § 1 COVID-

19-VSt-SchutzV in einen § 85a SGB V gänzlich außer Acht gelassen, dass ein Ende 

der Pandemie nicht in Sicht ist und dass angesichts der wieder dramatisch steigenden 

Infektionszahlen sowie der beschlossenen Maßnahmen zur Unterbrechung der Infek-

tionsdynamik („Teil-Lockdown“) erneut erhebliche Fallzahleinbrüche drohen, womit auf 

viele Zahnarztpraxen in den kommenden Jahren schlimmstenfalls sogar eine doppelte 

Belastung zum einen aus einer epidemiebedingt zurückhaltenderen Inanspruchnahme 

zahnärztlicher Leistungen und zum anderen durch die erforderliche Rückzahlung der 

Liquiditätshilfen bzw. Darlehen zukommt. Gegebenenfalls würde damit eine Entwick-

lung, welche mittels der Regelungen der COVID-19-VSt-SchutzV gerade vermieden 

werden sollte, entgegen der erklärten Intention des Verordnungsgebers, unbeabsich-

tigterweise sogar noch forciert. 

Daher fordert die KZBV den Gesetzgeber auf, die Gelegenheit zu nutzen, um im Zuge 

der Überführung der Regelungen aus der COVID-19-VSt-SchutzV in das SGB V die 

Liquiditätshilfen für den zahnärztlichen Bereich als echte finanzielle Zuschüsse unter 

angemessener Beteiligung der Krankenkassen aufgrund deren Pflicht zur Mitwirkung 

am Erhalt der ambulanten Versorgung auszugestalten. Dies sollte schon aus Gründen 

der rechtssystematischen Einheitlichkeit nach dem Muster der mit dem Kranken-

hausentlastungsgesetz in das SGB V eingefügten Schutzschirm-Regelungen für den 

ärztlichen Bereich (§ 87a Abs. 3b und § 87b Abs. 2a SGB V) geschehen. Ungeachtet 

des nach bisheriger Rechtslage zum 1. Januar 2021 zunächst vorgesehenen Außer-

krafttretens des § 87a Abs. 3b SGB V hält die KZBV eine dem vergleichbare Regelung 

für den zahnärztlichen Bereich angesichts des Fortdauerns und Wiedererstarkens der 

COVID-19-Pandemie für unerlässlich.  

Die dortigen Regelungen sehen individuelle Ausgleichszahlungen der KVen an die 

Leistungserbringer vor, wenn deren Gesamthonorar bedingt durch ein Großschadens-

ereignis um mehr als 10% gegenüber dem Vorjahresquartal abgesunken ist. Diese 

Regelung erlaubt somit zielgenaue Unterstützungsleistungen für finanziell in Bedräng-

nis geratene Zahnärztinnen und Zahnärzte. Dies insbesondere auch dann, falls das 

epidemische Geschehen und die dadurch bedingten Fallzahlrückgänge sich regional 
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auf einzelne "Hot-Spots" konzentrieren, so dass vornehmlich die dortigen Leistungs-

erbringer durch regionale Fallzahleinbrüche betroffen sind.  

Indem die Krankenkassen hierbei die von den KVen an die betroffenen Leistungser-

bringer geleisteten Ausgleichszahlungen nach § 87a Abs. 3b SGB V zu erstatten ha-

ben, werden sie in sachgerechter Art und Weise in die Aufrechterhaltung der Versor-

gungsstrukturen eingebunden und kommen ihrer Mitwirkungspflicht aus § 72 Abs. 1 

SGB V an der Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung nach. 

Umso unverständlicher ist es, dass demgegenüber nach § 1 COVID-19-VSt-SchutzV 

und dessen nunmehr intendierter Übertragung in das SGB V die Krankenkassen nicht 

auch an der Sicherstellung der vertragszahnärztlichen Versorgung mitwirken müssen 

und dass Zahnärzte nicht einmal einen anteiligen finanziellen Ausgleich für epide-

miebedingte Fallzahlrückgänge, sondern lediglich eine Liquiditätshilfe in Form von 

Darlehen erhalten, deren erforderliche Rückzahlung wie eingangs dargelegt die Situ-

ation für die Vertragszahnärzte ggf. zusätzlich verschlimmern wird.  

Das vertragszahnärztliche Versorgungssystem hat in der Corona-Pandemie seine Ver-

lässlichkeit und Belastbarkeit unter Beweis gestellt und in den vergangenen Monaten 

erneut gezeigt, wozu es im Stande ist und wie hervorragend die zahnmedizinische 

Versorgung in Deutschland funktioniert. 

Unter Einhaltung höchster Hygienestandards und unter oft schwierigen Bedingungen 

haben es die Zahnärztinnen und Zahnärzte und ihre Praxisteams vom ersten Tag der 

Pandemie an geschafft, zu jedem Zeitpunkt sowohl die Regelversorgung ihrer Patien-

tinnen und Patienten sicherzustellen als auch die Versorgung von COVID-19-Infizier-

ten und von Verdachtsfällen zu gewährleisten. Praktisch aus dem Stand wurde in kür-

zester Zeit ein Netz von Behandlungszentren in 30 Kliniken und 170 Schwerpunktpra-

xen für die Akut- und Notfallbehandlung von Patientinnen und Patienten aufgebaut, die 

mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert sind oder sich in Quarantäne befinden. Dieses 

Netz wird auch im weiteren Verlauf der Pandemie von der Zahnärzteschaft aufrecht-

erhalten. Zur Unterstützung der Praxen wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Insti-

tut der Deutschen Zahnärzte (IDZ) das wissenschaftlich abgesicherte Handout „Sys-

tem von Standardvorgehensweisen für Zahnarztpraxen während der Coronavirus-

Pandemie“ entwickelt. Das Handout bietet Praxen eine Orientierung, auf welche Art 

und Weise Patientinnen und Patienten in der aktuellen Pandemie-Situation behandelt 

werden sollten. Gleichzeitig wurde vor dem Hintergrund der zeitweise fehlenden bzw. 
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geringen Verfügbarkeit die Beschaffung von Schutzausrüstung für die Schwerpunkt-

praxen sichergestellt; dies wird die KZBV auch weiterhin tun.  

Durch gesetzlich vorgesehene echte finanzielle Unterstützungsleistungen für die 

Zahnärzte in Krisenzeiten, die über nur vorübergehend gewährte Liquiditätshilfen mit 

einer am tatsächlichen Leistungsgeschehen orientierten 100-prozentigen Rückzah-

lungsverpflichtung bei Überzahlung hinaus gehen, würde der Gesetzgeber einen wich-

tigen Stützpfeiler schaffen, um die weltweit als beispielhaft anerkannte zahnärztliche 

Versorgung in Deutschland mit einem hervorragend funktionierenden flächendecken-

den und wohnortnahen Praxisnetz sowie herausragenden Ergebnissen bei der Mund-

gesundheit dauerhaft gewährleisten zu können. Die zahnärztliche Versorgung ist ein 

wichtiger Bestandteil der Daseinsfürsorge. Die Mundgesundheit ist für die Gesundheit 

insgesamt von großer Bedeutung. Damit die zahnärztliche Versorgung weiterhin flä-

chendeckend sichergestellt werden kann, darf sie in Pandemiezeiten nicht aufs Spiel 

gesetzt werden. Auch der Bedeutung der Zahnärztinnen und Zahnärzte als Arbeitge-

ber wird die reine Liquiditätshilfe nicht gerecht. Zusammen mit den Praxisinhabern sind 

deutschlandweit etwa 365.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Zahnarztpraxen tä-

tig, davon rund 32.000 Auszubildende.  

Die KZBV fordert daher, für den Bereich der vertragszahnärztlichen Versorgung eine 

Regelung zu schaffen, die geeignet ist, unter angemessener Mitwirkung der Kranken-

kassen an der Bewältigung der finanziellen Lasten eine nachhaltige Aufrechterhaltung 

der Versorgungsstrukturen dauerhaft, d.h. sowohl in der aktuellen pandemischen Lage 

(die derzeitige Regelung berücksichtigt eine solche Entwicklung nicht) als auch im 

Falle künftiger Großschadensereignisse (so der Begriff in der ärztlichen Schutzschirm-

regelung des § 87a Abs. 3b SGB V), sicherzustellen. 

Daher schlägt die KZBV konkret vor, statt der bisher in § 1 COVID-19-VSt-SchutzV 

getroffenen Regelungen einer bloßen, vollständig zurückzuzahlenden Liquiditätshilfe 

im Zuge des hiesigen Gesetzgebungsverfahrens für die Vertragszahnärzte eine echte, 

auch die Krankenkassen beteiligende Schutzschirmregelung nach dem Muster des 

ärztlichen § 87a Abs. 3b SGB V zu schaffen. Wegen der anders gelagerten Vergü-

tungssystematik im vertragszahnärztlichen Bereich müssten dabei gegenüber der ärzt-

lichen Regelung folgende Modifizierungen vorgenommen werden: 

a) Die Beschränkung der Ausgleichszahlungen nach § 87a Abs. 3b SGB V auf den 

Ausfall der außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütungen vergüteten 
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("extrabudgetären") ärztlichen Leistungen hat ihren Grund in der besonderen Ver-

gütungsstruktur des ärztlichen ambulanten Sektors, wonach lediglich die extra-

budgetären Leistungen nach § 87a Abs. 3 Sätze 5, 6 SGB V einzeln und nach 

angefallener Leistungsmenge vergütet werden (Einzelleistungsvergütung), wo-

hingegen die gemäß § 87a Abs. 3 Satz 1 ff. SGB V zu vereinbarenden morbidi-

tätsbedingten Gesamtvergütungen jeweils als budgetierter Festbetrag für den ge-

samten prognostizierten und als notwendige medizinische Versorgung geltenden 

Behandlungsbedarf mit befreiender Wirkung geleistet werden, so dass auch im 

Falle von tatsächlichen Leistungsmengenrückgängen wie im Falle der 

Coronakrise das finanzielle Volumen der Gesamtvergütung vollständig erhalten 

bleibt.  

 Im vertragszahnärztlichen Bereich ist die Vergütungssystematik hingegen eine an-

dere als im vertragsärztlichen Bereich. Die vertragszahnärztlichen Gesamtvergü-

tungen können gemäß § 85 Abs. 2 Satz 2 SGB V als Festbetrag oder auf der 

Grundlage des Bewertungsmaßstabes nach Einzelleistungen, nach einer Kopf-

pauschale, nach einer Fallpauschale oder nach einem System berechnet werden, 

das sich aus der Verbindung dieser oder weiterer Berechnungsarten ergibt. Vor-

herrschend sehen die gesamtvertraglichen Regelungen im zahnärztlichen Bereich 

dabei einzelleistungsorientierte Gesamtvergütungen vor, bei denen sich im Falle 

einer Unterschreitung der für die festzulegende Obergrenze zugrunde gelegten 

Leistungsmenge die Gesamtvergütung in entsprechendem Umfang reduziert, so 

dass sie am Ende lediglich die im Falle der Coronakrise ggf. deutlich zurückge-

gangenen tatsächlich noch erbrachten Leistungen abdeckt. Vergleichbares gilt für 

Gesamtvergütungen auf Grundlage von Fallpauschalen oder von Kopfpauschalen 

für behandelte Patienten. 

 Die hingegen – wie die ärztlichen morbiditätsbedingten Gesamtvergütungen (s.o.) 

– gegenüber Mengenveränderungen prinzipiell "resistenten" vertragszahnärztli-

chen Gesamtvergütungen als Festbetrag oder als Kopfpauschalen für die Versi-

cherten einer Krankenkasse (jeweils als sog. "Überstellerverträge" bezeichnet) 

kommen demgegenüber nur relativ selten vor. 

 Daneben gibt es zudem einen signifikanten Anteil zahnärztlicher Leistungen, die 

außerhalb der (budgetierten) Gesamtvergütungen vergütet werden und insoweit 
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mangels Ausgabenobergrenze als "extrabudgetäre Leistungen" bezeichnet wer-

den können. Hierunter fallen beispielsweise Leistungen, für die dies ausdrücklich 

angeordnet ist (bspw. nach § 87 Abs. 2i, 2j und 2k SGB V) sowie insbesondere die 

Vergütung der nach dem Festzuschusssystem vergüteten Zahnersatzleistungen. 

Auch diese insoweit außerhalb der budgetierten Gesamtvergütungen prinzipiell im 

Wege der Einzelleistungsvergütung vergüteten Leistungen (wobei der Zahnarzt im 

Falle von Zahnersatzleistungen gegenüber der KZV lediglich den Festzuschuss 

abrechnet und die Kasse insoweit nur diesen vergütet) gehen im Zuge der 

Coronakrise deutlich zurück. 

 Daher muss eine zahnärztliche Schutzschirmregelung Ausgleichszahlungen nicht 

nur für extrabudgetäre Leistungen im o.g. Sinne bzw. für deren Ausfall vorsehen, 

sondern vor allem auch für Leistungen, die über die Gesamtvergütungen vergütet 

werden, soweit die Gesamtvergütung im Wege der Einzelleistungsvergütung be-

rechnet wird. 

b) Die Abschlagszahlungen der Kassen an die KZVen müssen im Falle von Einzel-

leistungsvergütungen auf einem Niveau erhalten bleiben, das den KZVen die Ver-

auslagung der Ausgleichsbeträge ermöglicht. Jedenfalls bei flächendeckenden 

Fallzahlrückgängen nämlich reduzieren sich im Falle von Einzelleistungsvergütun-

gen mit der verminderten Leistungsinanspruchnahme auch die zur Liquiditätsher-

stellung an die KZVen zu leistenden Abschlagszahlungen der Krankenkassen. Da 

die KZVen aber auch über die Liquidität verfügen müssen, um Ausgleichszahlun-

gen an von Honorareinbußen über 10% betroffene Zahnärzte auszuzahlen bzw. 

verauslagen zu können, ehe diese von den Krankenkassen erstattet werden, be-

darf es einer entsprechenden gesetzlichen Regelung, die den Erhalt der Ab-

schlagszahlungen auf einem hinreichenden Niveau von 90% der letzten, "unbe-

einträchtigten" Gesamtvergütung von vor dem Krisenjahr sicherstellt.  

c) Damit auch die bisher lediglich als vollständig zurückzuzahlende Liquiditätshilfen 

ausgestalteten finanziellen Unterstützungsleistungen nach § 1 COVID-19-VSt-

SchutzV in sachgemäßer Weise eine Kassenbeteiligung erfahren, sind sie in Aus-

gleichszahlungen gemäß der Neuregelung zu überführen.  

Ergänzend sollte noch folgende Modifizierung gegenüber dem aktuellen § 87a Abs. 3b 

SGB V vorgenommen werden: 
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d) Für die erforderlichen Vergleichsbetrachtungen hinsichtlich der Fallzahleinbrüche 

sollte nicht wie bis dato der Vergleich zum "Vorjahresquartal" gezogen werden, son-

dern für den Fall überjähriger Großschadensereignisse der Vergleich zum letzten ver-

gleichbaren Referenzquartal aus dem Jahr vor dem Großschadensereignis. 

Konkrete Regelungsvorschläge: 

§ 85a Abs. 1 bis 3 und Abs. 8 SGB V-E: 

(1)  1Führt ein auf einer Pandemie, Epidemie, Endemie, Naturkatastrophe 

oder einem anderem Großschadensereignis beruhender Fallzahlrückgang 

dazu, dass sich das Gesamthonorar eines vertragszahnärztlichen Leistungser-

bringers für vertragszahnärztliche Leistungen um mehr als 10 Prozent gegen-

über dem Referenzquartal aus dem letzten Jahr vor dem Beginn des Großscha-

densereignis mindert, so kann die Kassenzahnärztliche Vereinigung, wenn die 

Gesamtvergütung nach Einzelleistungen berechnet wird, eine befristete Aus-

gleichszahlung an den vertragszahnärztlichen Leistungserbringer leisten, die 

sowohl die aus der Gesamtvergütung vergüteten als auch die außerhalb der 

Gesamtvergütung vergüteten Leistungen einschließlich Zahnersatz abdeckt. 
2Wird die Gesamtvergütung nicht nach Einzelleistungen berechnet, ist die Aus-

gleichszahlung auf Leistungen einschließlich Zahnersatz beschränkt, die außer-

halb der Gesamtvergütung vergütet werden. 3Die Ausgleichszahlung ist in der 

Höhe zu mindern, in der der vertragszahnärztliche Leistungserbringer Entschä-

digungen nach dem Infektionsschutzgesetz oder finanzielle Hilfen aufgrund an-

derer Anspruchsgrundlagen erhält. 4Die Aufwendungen für die Ausgleichszah-

lungen sind der Kassenzahnärztlichen Vereinigung durch die Krankenkassen 

zeitnah zu erstatten. 5Die Kassenzahnärztliche Vereinigung hat den Kranken-

kassen die zur Erstattung notwendigen Daten zur Verfügung zu stellen. 6Soweit 

auf Grundlage von § 1 der COVID-19-Versorgungsstrukturen-Schutzverord-

nung an vertragszahnärztliche Leistungserbringer Liquiditätshilfen geleistet wur-

den, denen keine Erbringung vertragszahnärztlicher Leistungen zugrunde liegt, 

gelten diese als Ausgleichszahlungen im Sinne der Sätze 1 bis 4.  

 

(2)  Nimmt in Folge eines Großschadensereignisses die Inanspruchnahme 

zahnärztlicher Leistungen gegenüber dem Referenzquartal aus dem letzten 

Jahr vor dem Beginn des Großschadensereignisses um mindestens 10 Prozent 
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ab, stellen die Bundesmantelvertragspartner oder die Gesamtvertragspartner 

für diejenigen Gesamtvergütungen, die nach Einzelleistungen berechnet wer-

den, durch Vereinbarungen sicher, dass 90% des Betrages der Gesamtvergü-

tungen des letzten Jahres vor Eintritt des Großschadensereignisses als Ab-

schlagszahlung zur Verfügung gestellt werden.  

 

(3)  Mindert sich in Folge einer Pandemie, Epidemie, Endemie, Naturkata-

strophe oder eines anderen Großschadensereignisses die Fallzahl in einem die 

Fortführung der Zahnarztpraxis gefährdenden Umfang, hat die Kassenzahnärzt-

liche Vereinigung im Benehmen mit den Landesverbänden der Krankenkassen 

und den Ersatzkassen im Verteilungsmaßstab zeitnah geeignete Regelungen 

zur Fortführung der vertragszahnärztlichen Tätigkeit des Leistungserbringers 

vorzusehen. 

 
(8)  § 1 der COVID-19-Versorgungsstrukturen-Schutzverordnung tritt mit In-

krafttreten dieses Paragraphen außer Kraft.  

 
2. Regelungen für eine verzerrungsfreie Fortschreibung der Gesamtvergütungen 
in Folgejahren von Großschadensereignissen 

Darüber hinaus bedarf es nach Auffassung der KZBV zur Gewährleistung einer ver-

zerrungsfreien Fortschreibung der Gesamtvergütungen verschiedener gesetzlicher 

Sonderregelungen, welche sicherstellen, dass krisenbedingte Verwerfungen innerhalb 

des Jahres eines Großschadensereignisses nicht zum Anknüpfungspunkt für die Fort-

schreibungen der Gesamtvergütungen gemacht werden, da es sich hierbei um völlig 

atypische singuläre Entwicklungen handelt, die in keiner Weise repräsentativ und als 

Anknüpfungspunkt für das Folgejahr absolut ungeeignet sind.  

Insoweit bedarf es zunächst einer Regelung, wonach die Abnahme von Leistungsin-

anspruchnahmen, welche gerade nicht die tatsächliche Morbiditätsentwicklung abbil-

det, infolge der aktuellen COVID-19-Pandemie bzw. eines Großschadenereignisses 

bei der im Folgejahr erfolgenden Anwendung der Veränderungsparameter des § 85 

Abs. 3 SGB V als Bezugsgrößen unberücksichtigt bleiben und nicht zur Grundlage für 

die prognostizierte Leistungsmenge des Folgejahres gemacht werden. Gleiches gilt für 
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eine etwaige Veränderung der Kostenstruktur, welche naturgemäß erst mit einem zeit-

lichen Versatz von üblicherweise zwei oder drei Jahren zum Tragen kommt. Auch hier-

bei müssen insoweit Krisenjahre bzw. aus Krisenjahren resultierende atypische Ver-

änderungen unberücksichtigt bleiben.  

In gleicher Weise sollte zudem die Berücksichtigung der Veränderungsrate bzw. die 

Berücksichtigung des Grundsatzes der Beitragssatzstabilität nach § 71 Abs. 1 und 2, 

§ 85 Abs. 3 Satz 2 SGB V außer Betracht bleiben, da auch bei deren Berücksichtigung 

im Nachgang zu einem Epidemiejahr und den durch dieses bewirkten Abnahmen an 

beitragspflichtigen Einnahmen der GKV-Mitglieder (§ 71 Abs. 3 SGB V) o.dgl. die Fort-

schreibung der Gesamtvergütungen verzerrt würde. 

Mit Blick auf die COVID-19-Pandemie sollte zudem die nach § 85 Abs. 2 Satz 7 SGB V 

bestehende Pflicht zur Vereinbarung der Höhe der Gesamtvergütung (im Sinne einer 

Ausgabenobergrenze) zumindest für die Jahre 2021 und 2022 bzw. allgemein für die 

zwei auf ein Großschadensereignis folgenden Kalenderjahre ausgesetzt werden. Hilfs-

weise sollte zumindest der Betrag, um den die Gesamtvergütungen in 2020 unter-

schritten werden, auf die Ausgabenobergrenze im Pandemie-Folgejahr aufaddiert wer-

den, um auch die vom Verordnungsgeber in der Entwurfsbegründung zur COVID-19-

Versorgungsstrukturen-Schutzverordnung prognostizierte Nachholung von Leistun-

gen überhaupt realisieren zu können. 

Konkreter Regelungsvorschlag: 

§ 85a Abs. 4 SGB V-E: 

(4) 1Abweichend von § 85 Absatz 3 Satz 1 bleibt für die Veränderung der 

Gesamtvergütungen die im Vorjahr durch ein Großschadensereignis bewirkte 

Abnahme der Leistungsinanspruchnahme unberücksichtigt. 2In diesen Fällen 

gelten § 71 Absätze 1 und 2 sowie § 85 Absatz 3 Satz 2 nicht. 3Für die Gesamt-

vergütungen der beiden auf das Jahr eines Großschadensereignisses folgenden 

Kalenderjahre findet § 85 Absatz 2 Satz 7 keine Anwendung. 4Die aus einem 

Großschadensereignis resultierende Veränderung der Kostenstruktur bleibt im 

Rahmen des § 85 Abs. 3 Satz 1 SGB V unberücksichtigt. 
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3. Rechtsgrundlage für epidemiebedingte Zuschlagsposition im BEMA 

Um den im Falle einer bundesweiten oder regionalen Epidemie entstehenden Mehr-

aufwand für die Praxis sachgerecht ausgleichen zu können, sollte zudem die gesetzli-

che Grundlage für die Einführung einer epidemiebedingten Zuschlagsposition im 

BEMA geschaffen werden. Weder deckt die entsprechende Leistungsposition für den 

sog. Sprechstundenbedarf bislang erhöhte Aufwendungen für Hygienemaßnahmen 

und Schutzausrüstung ab (gerade zu Beginn der Pandemie sind hier die Preise auf-

grund der hohen Nachfrage im privaten Bereich regelrecht explodiert), noch werden 

erhöhte Rüst- und Aufklärungszeiten kompensiert. Während der Hochphase der Pan-

demie musste der allgemeine Praxisbetrieb üblicherweise dergestalt entzerrt werden, 

dass zeitgleich nur eine geringere Anzahl von Patienten als unter Normalbedingungen 

einbestellt wurden, um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten. Auch für die 

hieraus resultierenden Nachteile gibt es bislang keine Kompensation. 

Konkreter Regelungsvorschlag: 

§ 85a Abs. 5 SGB V-E: 

(5) Im einheitlichen Bewertungsmaßstab für zahnärztliche Leistungen ist 

eine Zuschlagsposition für in Jahren eines Großschadensereignisses entste-

hende zusätzliche Kosten und sonstige Aufwände zu schaffen. 

 

4. Sonderregelungen für die Selbstverwaltung zur besseren Versorgungsge-
währleistung während eines Großschadensereignisses 

Es hat sich erwiesen, dass im Krisenfalle und somit auch künftig bei Großschadenser-

eignissen eine schnelle und effiziente Unterstützung der Leistungserbringer durch die 

Selbstverwaltung unerlässlich ist, um die Versorgung der Versicherten aufrecht zu er-

halten und sachgemäß an die besonderen Gegebenheiten des jeweiligen Großscha-

denereignisses anzupassen. Zur Schaffung der hierfür erforderlichen Rechtssicherheit 

bei der Bewältigung der sich insoweit stellenden Herausforderungen sollten der Selbst-

verwaltung die notwendigen rechtlichen Befugnisse eingeräumt werden.  

Um den Versicherten im Krisenfall zeitnahe und unbürokratische Lösungen anbieten 

zu können und kurzfristig die rechtlichen Grundlagen zu schaffen, mit denen für Zahn-

ärzte, Krankenkassen und Versicherte die notwendige Rechtssicherheit hergestellt 



12 
 

wird, bedarf es insoweit einer Ermächtigungsgrundlage für die Selbstverwaltung (Bun-

desmantelvertragspartner und Gemeinsamer Bundesausschuss), wonach diese im 

Falle eines Großschadensereignisses bestehende höherrangige gesetzliche Regula-

rien entsprechend der jeweiligen Erfordernisse zumindest befristet modifizieren bzw. 

aussetzen kann. Exemplarisch genannt sei hier etwa die Überweisung von infizierten 

bzw. unter Quarantäne stehenden Personen in Schwerpunktpraxen, die Vereinfa-

chung der Verordnung von Krankenbeförderungen, die Erstreckung der Regelungen 

für Videosprechstunden auf alle Versicherte oder die Bescheinigung einer Arbeitsun-

fähigkeitsbescheinigung ohne eingehende Untersuchung vor Ort. 

Konkrete Regelungsvorschläge: 

§ 85a Abs. 6 und 7 SGB V-E: 

(6) Im einheitlichen Bewertungsmaßstab für zahnärztliche Leistungen sind 

Videosprechstundenleistungen für die Untersuchung und Behandlung von Versi-

cherten während der Dauer eines Großschadensereignisses vorzusehen, soweit 

die Leistungen sich für die Erbringung im Rahmen einer Videosprechstunde eig-

nen. 

(7) 1Zur Erleichterung der Versorgung der Versicherten im Falle eines Groß-

schadensereignisses treffen der Gemeinsame Bundesausschuss sowie die Part-

ner der Bundesmantelverträge im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeit geeig-

nete Sonderregelungen. 2Diese können zur Bewältigung der mit einem Groß-

schadensereignis einhergehenden Herausforderungen insbesondere befristete 

Abweichungen von gesetzlichen Genehmigungsvorbehalten vorsehen oder 

Fernbehandlungen und Ferndiagnosen sowie hierauf beruhende Verordnungen 

zulassen.  

 

II. Zu Artikel 1 Nummer 6 RegE– Selektivverträge 

Die KZBV bewertet die Änderungen am § 140a SGB V insgesamt als kritisch, als hier-

durch der Sicherstellungsauftrag der Kassenzahnärztlichen Vereinigungen im Umfang 

künftiger selektivvertraglicher Regelungen reduziert wird. 

Die Möglichkeit zur Ausweitung von Selektivverträgen könnte bspw. dazu führen, dass 

perspektivisch eine sachgerechte Versorgung der Versicherten insb. in Krisenzeiten 
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nicht gewährleistet ist. Während in solch einem Fall die Selbstverwaltung über die not-

wendige Expertise und Mittel zur Bewältigung von Großschadensereignissen und den 

hieraus resultierenden Herausforderungen verfügt, kann dies auf sonstige Zusammen-

schlüsse von Leistungserbringern oder gar einzelne Leistungserbringer ggf. nicht zu-

treffen. Das Nebeneinander einer Vielzahl von Selektivverträgen birgt insoweit die Ge-

fahr, dass einzelne Versichertengruppen in Krisenzeiten keine angemessene Versor-

gung zuteilwird. Auch außerhalb von Krisenzeiten besteht zudem die Gefahr, dass es 

zu einer nicht überschaubaren Vielfalt an unterschiedlichen Leistungsniveaus bzw. zu 

regional zersplitterten Leistungsniveaus kommt, die dem Grundsatz der Gewährung 

gleichwertiger Lebensverhältnisse auch in Sachen Gesundheitsversorgung mitunter 

entgegenstehen können. 

Soweit es die Einbeziehung nichtärztlicher Leistungserbringer in den Anwendungsbe-

reich des § 140a SGB V betrifft fordert die KZBV zudem eine ausdrückliche Klarstel-

lung im Gesetzestext (und nicht lediglich in der Begründung) dergestalt, dass nicht-

ärztliche Leistungserbringer über Selektivverträge nicht zur Erbringung von Leistungen 

befugt werden können, zu deren Erbringung sie im Rahmen der „Regelversorgung“ 

nicht befugt wären. Insbesondere darf hierdurch nicht ein bestehender (Zahn-)Arztvor-

behalt oder Delegationsrahmen abbedungen werden. 

In der Einbeziehung sonstiger Sozialleistungsträger, der PKV und etwaiger sonstiger 

Dritter in den Anwendungsbereich von Selektivverträgen sieht die KZBV das Risiko 

einer unzulässigen Zweckentfremdung von GKV-Mitteln. 

Von der in § 140a Abs. 3 Satz 1 Nummer 7 SGB V- RegE verwendeten Formulierung 

der sonstigen Berufs- und Interessenverbände werden u.a. auch die Zahnärztekam-

mern erfasst, deren originäre Zuständigkeit bislang in berufsrechtlichen Angelegenhei-

ten besteht. Eine solche Einbeziehung von öffentlichen Körperschaften mit eigenem 

originärem Aufgabenbereich würde indes faktisch zu einer schleichenden Aufgaben-

ausweitung per Selektivvertrag führen, was kaum intendiert sein kann und zudem kom-

petenzrechtlich problematisch sein dürfte. Daher sollte in § 140a Abs. 3 Satz 1 Num-

mer 7 SGB V- RegE klargestellt werden, dass Körperschaften wie insb. die Kammern 

nicht hierunter fallen. 
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III. Zum Änderungsantrag 1 der Fraktionen der CDU/CSU und SPD, Ausschuss-
drucksache 19(14)242.2 vom 03.11.2020 bzgl. Nr. 1 (§ 79 Abs. 3e SGB V neu – 
schriftliche Beschlussfassung der Selbstvertretungsorgane) 

Die im Änderungsantrag 1 der Fraktionen der CDU/CSU und SPD, Ausschussdruck-

sache 19(14)242.2 vom 03.11.2020 unter Nr. 1 vorgesehene, bereits bis zum 

30.09.2020 geltende Regelung des § 79 Abs. 3e SGB V, die eine schriftliche Be-

schlussfassung der Vertreterversammlungen der K(Z)Ven und KBVen ermöglicht, wird 

sehr begrüßt, da bei den KZVen nicht durchgängig entsprechende Satzungsregelun-

gen vorhanden sind. Insoweit stellt diese Regelung einen wichtigen Baustein zum Er-

halt bzw. zur (Wieder-)Herstellung der Handlungsfähigkeit der Vertreterversammlun-

gen in der aktuellen Pandemiesituation dar. 

Um den betroffenen KZVen bzw. deren Vertreterversammlungen indes sogar noch im 

laufenden Jahr 2020 schriftliche Beschlussfassungen intendierter oder gar erforderli-

cher Beschlüsse zu ermöglichen, bspw. um ggf. noch ausstehende Beschlüsse der 

Haushalte vorzunehmen, regt die KZBV an, die Regelung möglichst frühzeitig noch 

vor dem derzeit hierfür vorgesehenen 1.1.2021 in Kraft treten zu lassen. Mit Blick auf 

den voraussichtlichen Zeitplan des weiteren Gesetzgebungsverfahrens wird insoweit 

für ein rückwirkendes Inkrafttreten plädiert, wie es über Art. 5 Abs. 2 und 3 des GPVG-

RegE bereits für verschiedene andere Regelungen vorgesehen ist.  

§ 79 Abs. 3a SGB V-E sollte daher über Art. 5 Abs. 2 des GPVG rückwirkend mit 

Datum des Kabinettsbeschlusses in Kraft gesetzt werden. 

 

 

10. November 2020 
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VORBEMERKUNG 

Der vorliegende Entwurf für ein Gesetz zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Pflege (GPVG) 
der Bundesregierung, BT-Drs. 19/23483, sieht verschiedene Änderungen in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung und der sozialen Pflegeversicherung vor. Neben Vorschlägen zur Verbesserung der Versorgung von 
Patientinnen und Patienten adressiert der Regierungsentwurf weitere Regelungen, die sich aus der Bewälti-
gung der SARS-CoV-2 Pandemie ergeben. 

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) begrüßt die Intention des Gesetzgebers, mit dem vorliegen-
den Entwurf die Gesundheitsversorgung und Pflege zu verbessern sowie den Folgen der Pandemie in Teil-
bereichen zu begegnen, möchte sich jedoch in ihrer Stellungnahme ausschließlich auf den Bereich der  
„Erweiterten Möglichkeiten der Selektivverträge“ konzentrieren. 

Die strukturellen Innovationen im Bereich der selektivvertraglichen Versorgung werden von der KBV be-
grüßt. Mit der Erweiterung des Spektrums potenzieller Vertragspartner über die vertragsärztliche und pfle-
gerische Versorgung hinaus, ergeben sich zahlreiche neue Möglichkeiten sektorenübergreifender Versor-
gungsangebote, die bislang im Rahmen von Verträgen nach § 140a SGB V nicht abbildbar waren. Gleiches 
gilt für die bessere Abstimmung dieser Vertragsgrundlage mit Projekten des Innovationsausschusses, die 
überwiegend über Verträge nach § 140a SGB V administriert werden.  

Unverständlich bleibt der Ausschluss von Verträgen der Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) mit Verbän-
den der Kassenarten. Diese sollten zulässig sein. Dogmatische Grundsätze einer wettbewerblichen Ausrich-
tung der Selektivverträge tragen zur Behinderung von Systeminnovationen bei, die durch Verträge mit 
KVen mit entsprechenden Verbänden schnell und flächendeckend angeboten werden können. In diesem 
Zusammenhang ist darüber hinaus zu prüfen, wie der Erkenntnisgewinn aus Selektivverträgen transparent 
und für die Versichertengemeinschaft insgesamt nutzbar gemacht werden kann.  

Die Aufgabe von Wirtschaftlichkeitsnachweisen von Selektivverträgen erscheint in Anbetracht der sich ab-
zeichnenden Entwicklung im Zuge der Corona-Pandemie überdenkenswert. 

 

Zur Kommentierung  

Zu den einzelnen Regelungsinhalten wird im Folgenden kommentiert. So keine Anmerkungen getätigt  
werden, wird die Regelung durch die KBV begrüßt oder sie sieht die Interessen der Vertragsärzte und -psy-
chotherapeuten durch die Regelung nicht betroffen beziehungsweise steht dem Regelungsvorschlag  
neutral gegenüber. 
 
Aus Gründen der Lesbarkeit wurde meist die männliche Form gewählt. Hiermit ist selbstverständlich auch  
die weibliche Form gemeint. 
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ARTIKEL 1 - ÄNDERUNG DES FÜNFTEN BUCHES SOZIALGESETZBUCH 

NR.5 - § 137G ABS. 2 - DISEASE MANAGEMENT PROGRAMME, ERGÄNZENDER SATZ 

Der Fortbestand der für die Umsetzung der Disease Management Programme erforderlichen Verträge nach 
§§ 73a, 73c und 140a in der Fassung vom 22. Juli 2015 ohne Anpassungs- oder Vorlageverpflichtung wird 
aufgrund der ansonsten erheblichen bürokratischen Aufwände begrüßt. 

NR. 6 A) AA) - § 140A, ABS. 1, SATZ 2 SGB V I.V.M. ABS. 3 SATZ 1 

Häufig stoßen sozialrechtliche, dem Grunde nach sinnvolle Förder- und Entwicklungsmöglichkeiten an die 
Grenzen der sektoralen Abgrenzung eigenständig geregelter Bereiche der Daseinsvorsorge. Gerade bei der 
Versorgung von Patienten mit komplexem Behandlungsbedarf stellt sich die unzureichende Finanzierungs-
möglichkeit übergreifender Maßnahmenpakete als erheblich limitierender Faktor dar.  

Mit der Öffnung der Vertragsgrundlage für weitere Leistungserbringer sowie weiterer Leistungsbereiche 
der Daseinsvorsorge, können realitätstauglichere und gleichzeitig ganzheitliche SGB V-übergreifende Ver-
träge zur Versorgung von Versicherten geschlossen werden. Insofern wird die Regelung begrüßt.  

NR. 6 A) BB) - § 140A, ABS. 1, NEUER SATZ 3 

Im Vergleich zum Referentenentwurf wird in Satz 3 (neu) festgestellt, dass Verträge auch Regelungen ent-
halten können, die die Versorgung regional beschränken. Diese Regelung soll klarstellen, dass auch überre-
gional tätige Krankenkassen ihren Versicherten regional beschränkte Versorgungsangebote nach 
§ 140a SGB V zur Verfügung stellen können.  

Regionale Versorgungsverträge sind sinnvoll und entsprechen dem Wesen nach den Selektivverträgen, wo-
nach Versorgungsverbesserungen für Versicherte zugänglich gemacht werden sollen. Regionale oder lokale 
Versorgungsprobleme bedürfen regionaler bzw. lokaler Verbesserungen, was durch die klarstellende Rege-
lung verdeutlicht wird.  

Die in der Gesetzesbegründung aufgeführte „Systemfremdheit“ von Verträgen der KVen mit Verbänden der 
Krankenkassen hingegen erscheint dogmatisch und nicht mehr zeitgemäß. Systemverbesserungen mög-
lichst vielen Versicherten zugänglich zu machen, sollte Anliegen der Bemühungen aller Beteiligten sein.  

Einzelne Akteure aus offensichtlich wettbewerbspolitischen Gründen von dieser Aufgabe auszuschließen, 
führt zu einer fragmentierten und unvernetzten Einführung von Versorgungsinnovationen, die zudem durch 
das fehlende Evaluationsgebot nicht transparent sind. 

Auch aus diesem Grunde sollten Vertragsschlüsse von Akteuren wie den Landesverbänden der Krankenkas-
sen mit KVen, die umfassende Versichertengemeinschaften erreichen können, ermöglicht werden. Unbe-
nommen davon sind intelligente Möglichkeiten der Evaluation und damit der Zugänglichmachung des Er-
kenntnisgewinns für alle Versicherten aus erfolgreichen Projekten in den § 140a SGB V aufzunehmen.  

NR. 6 B) AA) - § 140A, ABS. 2, SATZ 3 BIS 6 (NEU) 

Insbesondere die Anpassung des § 140a SGB V an die besonderen Erfordernisse dieser Vertragsgrundlage 
bei der Verwendung für Innovationsfondsprojekte stellt eine sinnvolle Systeminnovation dar.  

Der Verzicht des Nachweises der Wirtschaftlichkeit ist bei Innovationsfondsprojekten gerechtfertigt, da sie 
bereits bei der Genehmigung einer Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Mittel unterliegen und auch sehr 
genau und umfassend evaluiert werden. Auch ist ein Nachweis der Innovation nicht erforderlich, so dass es 
begrüßt wird, hier zusätzliche bürokratische Hürden zur Überführung bzw. Verstetigung der Projekte abzu-
bauen.  

Die neue Regelung in Satz 6, dass nur ein Teil der geförderten neuen Versorgungsform in einem Vertrag 
nach § 140a SGB V fortgeführt werden kann, scheint sehr weitgehend. Zur Vereinfachung des Zugangs zur 
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Versorgung, auch von Teilen der erfolgreich bewerteten Innovationen, wird eine solche Regelung grund-
sätzlich begrüßt, sofern die Wirksamkeit der Intervention dann immer noch gegeben ist.  

Gleichzeitig ist es aus Sicht der KBV erforderlich, dass gerade die mit Mitteln der Versichertengemeinschaft 
geförderten Projekte des Innovationsfonds bei positiver Evaluation allen Versicherten zur Verfügung stehen 
sollten. Hier ist eine Fortführung in regionalen Versorgungsverträgen durch eine Krankenkasse dagegen 
besser als die Alternative, nämlich gute Versorgungsansätze überhaupt nicht weiterzuverfolgen.  

Vorrang sollte daher grundsätzlich die Überführung der Innovation in die Regelversorgung haben. 

NR. 6 B) AA) - § 140A, ABS. 2, STREICHUNG SATZ 4 

In Anbetracht der sich abzeichnenden gesamtwirtschaftlichen Situation mit unmittelbaren Auswirkungen 
auf die Finanzierung der GKV, ist zu prüfen, ob die Streichung des aktiven Nachweises der Wirtschaftlichkeit 
der Versorgung tatsächlich vollzogen werden soll. Es ist darüber hinaus zu befürchten, dass Mittel aufgrund 
des fehlenden Wirtschaftlichkeitsnachweises durch Krankenkassen in die Versorgung von Versichertengrup-
pen mit einer besonders günstigen Risikostruktur investiert und der Versorgung von chronisch kranken Pa-
tienten entzogen werden. Die Wirtschaftlichkeitsprüfung ist Bestandteil der besonderen Versorgung gewor-
den, da die pauschalierte Förderung durch die Anschubfinanzierung nicht immer die Schwerpunkte im 
Sinne der Versorgung gesetzt hat. Zudem wollte man eine allgemeine, kostenintensive Evaluationspflicht 
vermeiden. Weder eine Evaluation noch einen Wirtschaftlichkeitsnachweis vorzusehen, bewirkt, die ohne-
hin bestehende Intransparenz weiter zu vergrößern. 

NR. 6 B) BB) - § 140A, ABS. 2, SATZ 7 (NEU) 

Mit dieser Ergänzung können Krankenkassen insbesondere Koordinations- und Managementleistungen an 
Dritte übertragen bzw. können Vertragspartner diese füreinander wahrnehmen. Eine solch umfassende 
Auslagerung des Versorgungsmanagements an Vertragspartner oder Dritte sehen wir als eine zu weitge-
hende Aufweichung des Kernbereichs der Aufgaben der gesetzlichen Krankenkassen an.  

Wir bitten deshalb um Streichung des Satzes.  

NR. 6 C) AA) BBB) - § 140A, ABS. 3, SATZ 1, NR. 7 

Die Ergänzung scheint redundant, nachdem „andere Berufs- und Interessensverbände“ heute schon unter 
Nr. 1 „zur Versorgung der Versicherten berechtigte Leistungserbringer oder deren Gemeinschaften“ zum 
Vertragsschluss befähigt sind. Entsprechende Verträge liegen vor. Im Übrigen sollten die KVen als originärer 
Vertragspartner und nicht „zur Unterstützung von Mitgliedern“ Verträge schließen können. Dieser Zusatz 
ist obsolet, da die KVen stets ausschließlich mit Wirkung für ihre Mitglieder tätig werden. 

NR. 6 D) § 140A, ABS. 3A (NEU) UND 3B (NEU) 

Die Flexibilisierung der Vertragsgrundlagen lässt entsprechend passgenauere Versorgungslösungen erwar-
ten. Allerdings erscheint die Regelung von Einzelfällen einer vertraglichen Lösung nicht zugänglich zu sein. 
Die Hinzunahme nicht zugelassener Leistungserbringer wird kritisch beurteilt und insbesondere im ärztli-
chen und psychotherapeutischen Bereich als nicht erforderlich angesehen.  

Eine solch weitgehende Aufweichung des Sachleistungsprinzips lehnen wir ab und bitten um Streichung des 
Absatzes 3b. 

Hilfsweise sollte diese Regelung durch entsprechende Transparenzvorschriften begleitet werden, die eine 
Veröffentlichung der an der Versorgung beteiligten Leistungserbringer durch die vertragschließende Kran-
kenkasse vorsehen. 
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ZU DEN FACHFREMDEN ÄNDERUNGSANTRÄGEN,  
BT-DRS. 19(14)242.2 VOM 3. NOVEMBER 2020 

ÄNDERUNGSANTRAG 1, ART. 1, NR. 1A - § 79 ABS. 3E (NEU) - SCHRIFTLICHE BESCHLUSSFASSUNG DER 
SELBSTVERWALTUNGSORGANE 

Die Regelung sieht vor, dass die Vertreterversammlungen der KVen und der KBV aus wichtigen Gründen 
befristet bis zum 31. Dezember 2021 ohne Sitzung schriftlich abstimmen können.  

Die KBV begrüßt den Vorschlag, der angesichts der fortdauernden COVID-19-Pandemie gewährleistet, dass 
die KVen ihre Honorarverteilungsmaßstäbe, Haushaltspläne und weitere dringende Beschlüsse schriftlich 
fassen können und somit eine Weiterführung der operativen Geschäfte uneingeschränkt gewährleistet 
wird. 

ÄNDERUNGSANTRAG 6, ART. 3 NR. 0, 0A - § 8 SGB XI - MODELLTITEL DES GKV-SV 

Mit der Ergänzung des § 8 um Modellvorhaben zur Erprobung innovativer Versorgungsansätze unter beson-
derer Berücksichtigung einer kompetenzorientierten Aufgabenverteilung des Personals in Pflegeeinrichtun-
gen, sollen insbesondere Projekte zur Versorgung durch eine Advanced Care Nurse gefördert werden. Diese 
sollen beispielsweise Krankenhausaufenthalte von Pflegebedürftigen vermeiden. Aus Sicht der KBV ist es 
bei der Versorgung von pflegebedürftigen Patienten zentral, dass die ärztliche und die pflegerische Versor-
gung gut aufeinander abgestimmt sind. Deshalb sollte Ziel solcher Modellvorhaben die Vermeidung neuer 
Schnittstellen sein. Neben dem Gesundheitsberuf der Advanced Care Nurses ist zu prüfen, ob andere Fach-
berufe wie Physician Assistants zu Versorgungsverbesserungen beitragen können. 

  



 

Seite 7 von 7  /  KBV  /  Gesetz zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Pflege (GPVG)  /   
10. November 2020 

 

 

ZU DEN FACHFREMDEN ÄNDERUNGSANTRÄGEN,  
BT-DRS. 19(14)242.3 VOM 9. NOVEMBER 2020 

ÄNDERUNGSANTRAG 10, ART. 1, NR. 2A - § 105 SGB V (NEU); ART. 4A - § 13 (NEU) CORONAVIRUS-
TESTVO - SICHERSTELLUNG DER MEDIZINISCHEN VERSORGUNG IN EPIDEMISCHEN LAGEN, FINANZIERUNG 
VON TESTZENTREN 

Grundsätzlich wird die beabsichtigte Regelung von der KBV begrüßt. Allerdings werden für folgende Punkte 
Änderungen angeregt: 

› Es entstehen in den KVen nicht unerhebliche interne Aufwände (z.B., wenn Mitarbeiter in Logistikzen-
tren LKWs annehmen, Kartons zählen und PSA an Ärzte ausgeben und das ggf. noch nachts oder am Wo-
chenende). Gleiches gilt im Zusammenhang mit Abstrichzentren oder anderen Pandemiemaßnahmen 
wie Fahrdiensten. Die Krankenkassen haben diese Aufwände nicht überall anerkannt. Insbesondere geht 
es hier auch um angeordnete und ausgezahlte Überstunden, die tatsächlich auch nachweisbar sind.  

› Hier sollte eine entsprechende Klarstellung erfolgen. 
› Die Formulierung: „…Die Erstattung ist ausgeschlossen, soweit die betreffende Maßnahme bereits im 

Haushaltsplan der Kassenärztlichen Vereinigung abgebildet ist…“ hat im Jahr 2020 dem Vernehmen nach 
zu keinen Problemen geführt. Dies wird sich aber in 2021 ändern, da die KVen z. B. bei pandemiebeding-
ten Dauerschuldverhältnissen wie Mieten oder sachgrundbefristeten Arbeitsverträgen nach 
§ 67 ff. SGB IV nunmehr gar nicht anders können, als diese in den Haushaltsplan für 2021 aufzunehmen. 
Ggf. sollte hier die Kostenerstattung weniger an den Haushalt als eher an den Nachweis der pandemie-
bedingten Erfordernisse geknüpft werden. 

› Im Zusammenhang mit der Terminvergabe und der Durchführungen von Impfungen entstehen auch sei-
tens der KBV Aufwendungen. Die Regelung des § 105 Abs. 3 SGB V sollte daher auch diese Regelungen 
erfassen können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) 
Stabsbereich Politik, Strategie und politische Kommunikation 
Herbert-Lewin-Platz 2, 10623 Berlin 
Telefon: 030 4005 1036 
politik@kbv.de, www.kbv.de 

 
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) vertritt die politischen Interessen der rund 175.000 an der vertragsärztlichen Versorgung teilneh-
menden Ärzte und Psychotherapeuten auf Bundesebene. Sie ist der Dachverband der 17 Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen), die die ambu-
lante medizinische Versorgung für 70 Millionen gesetzlich Versicherte in Deutschland sicherstellen. Die KBV schließt mit den gesetzlichen Kran-
kenkassen und anderen Sozialversicherungsträgern Vereinbarungen, beispielsweises zur Honorierung der niedergelassenen Ärzte und Psycho-
therapeuten sowie zum Leistungsspektrum der gesetzlichen Krankenkassen. Die KVen und die KBV sind als Einrichtung der ärztlichen Selbstver-
waltung Körperschaften des öffentlichen Rechts. 
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Stellungnahme der WIR! Stiftung pflegender Angehöriger  
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung 
"Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung 
und Pflege  (Gesundheitsversorgungs- Pflegeverbesserungsgesetz- 
GPVG) "    
Drucksache 19/23483 

Vorbemerkung 
In dem vorliegenden Gesetzentwurf  zur Verbesserung der Gesundheitsvorsorge 
und Pflege stehen finanzielle Aspekte im Mittelpunkt. Diese Aspekte sind wichtig, 
aus unserer Sicht aber sollte der Zweck des Einsatzes von finanziellen Mitteln als 
mindestens ebenso wichtig erachtet und beschrieben werden. 
 
In dem Gesetzentwurf werden vor allem ökonomische Rahmenbedingungen für 
Leistungserbringer geregelt. Die Interessen der VersicherungsnehmerInnen der 
KundInnen, der NutzerInnen, der AuftraggeberInnen, der Pflegebedürftigen 
jeden Alters und ihrer sie begleitenden und pflegenden Angehörigen spielen nur 
am Rande eine Rolle. Kriterien, die deren Zufriedenheit, ihr subjektives 
Wohlergehen betreffen sind nicht verschriftlicht. Diese Haltung sollte überdacht 
werden. 
Bürgerinnen und Bürger sind die Finanziers unseres Gesundheits- und 
Pflegesystems. Bürgerinnen und Bürger sind in der Pflege systemrelevant und 
bilden die Grundlage der Pflege. Offiziell aber spielen sie beim Thema "Pflege" 
auch in dieser Gesetzesvorlage zumindest keine lesbare Rolle. 
 
Wir halten es für dringend erforderlich, in Zukunft einen stärkeren 
ganzheitlichen, schnittstellenübergreifenden Ansatz in der Gesundheits- und 
Pflegegesetzgebung zu verfolgen. 
 
Es sollte die Möglichkeit einer Rückmeldung der Auswirkungen von gesetzlichen 
Regelungen zum Thema Gesundheit und Pflege im Lebensalltag von Bürgerinnen 
und Bürgern geben. 
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"Pflege" sollte nicht weiter nur unter dem Aspekt der beruflich ausgeübten 
professionelle Pflege thematisiert werden, sondern auch unter dem Aspekt und 
im Zusammenwirken mit der informellen Pflege, von der auch professionell 
Pflegende betroffen sein können. 

Nur in einer gesetzlich geregelten schnittstellenübergreifenden gemeinsamen 
Anstrengung kann die Pflege von Menschen mit Pflegebedarf jeden Alters, kann 
unsere Pflege sichergestellt werden. 
 
Aspekte, die uns im Zusammenhang mit dem Gesetzesentwurf als 
wichtig erscheinen: 
1 
Bessere Versorgung von Schwangeren durch Förderung zusätzlicher 
Hebammenstellen 
Eine gute Versorgung durch Hebammen muss gewährleistet sein.  
Viele Schwangere haben keine Familienmitglieder mehr in ihrem Umfeld, die 
ihnen Wissen über Geburt und den Umgang mit Neugeborenen übermitteln 
können. Es ist wichtig für schwangere werdende Mütter, für ihre Neugeborenen 
und für ihre Familien, dass Hebammen sie begleiten und darauf achten, wenn 
nötig, frühzeitig Hilfen und Unterstützung zu aktivieren. Nicht alle Kinder 
kommen  gesund zur Welt. Nicht alle Frauen bewältigen eine Geburt problemlos.  
Hebammen werden nicht nur als punktuelle Hilfe bei Geburten gesehen. 
Schwangere Frauen und ihre Familien brauchen Hebammen, die sie fragen 
können bei Unklar-oder Unsicherheiten vor, während und nach der Geburt. 
Hebammen genießen Vertrauen, man steht Ihnen wohlwollend gegenüber.  
Sie werden im Nachgang einer Geburt in aller Regel auch vertrauensvoll in 
Wohnungen gelassen, um den alltäglichen Umgang mit einem Neugeborenen 
unterstützend zu begleiten. 
Fazit: 
Die Versorgung und Begleitung durch Hebammen während Schwangerschaft, 
Geburt und im Wochenbett, am Beginn eines neuen Lebens  ist von elementarer 
Bedeutung für die Gesundheit und das Wohlergehen von Müttern und ihren 
Kindern.  
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Die Tätigkeit von Hebammen sollte nicht vor allem unter wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten, sondern unter vor allem als ganzheitliche, gesundheits- und 
gesellschaftsrelevante Kernaufgabe in unserer Gesellschaft angesehen und 
gesetzlich unterstützt werden.  

2 
Einbeziehung der Kinder- und Jugendmedizin in die zusätzliche 
Finanzierung für bedarfsnotwendige Krankenhäuser im ländlichen 
Raum. 
In wie weit die stationäre Behandlung von schwer kranken Kindern  und 
Jugendlichen in ländlichen Allgemeinkrankenhäusern gewährleistet werden kann 
sei dahingestellt. 
Natürlich sind Eltern froh, wenn sie ihre Kinder wohnortnah stationär fachärztlich 
versorgt wissen. Es muss dann aber eine gute Anbindung an Universitäts- oder 
spezialisierte Kinderkliniken geben. 
Bei Geburtskliniken sollte eine Kooperation mit aufsuchender gesetzlicher 
Nachsorge deutschlandweit aufgebaut werden. Sinnvoll wäre es, im Sinne einer 
vernetzten Versorgung,  "Case ManagerInnen" mit nach Hause zu schicken. 
Im ländlichen Raum gibt es im übrigen grundsätzlich viel zu wenig Kinderärzte. 
Wenn vorhanden, dann fehlt es häufig an ambulanten Versorgern schwerkranker 
Kinder und Jugendlicher.  
Fazit: 
Kinder- und Jugendmedizin im ländlichen Bereich sollte nicht nur isoliert unter 
ökonomischen Gesichtspunkten im stationären Bereich behandelt werden.  
Es sollten vernetzte Versorgungsstrukturen aufgebaut und nachhaltig finanziell 
unterhalten werden.  
Das heisst, es sollten flächendeckende Beratungsstrukturen sowie aufsuchende 
Nachsorge und teilstationäre Angebote (z.B. teilstationäre Kinderhospizarbeit) 
verstärkt aufgebaut und von Kliniken und niedergelassenen Ärzten verpflichtend 
vermittelt werden 
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3 
Bundesweite Verträge zur Heilmittelversorgung 
Es wird begrüßt, dass bei der Pflegebegutachtung eine Verfahrensvereinfachung 
hinsichtlich Hilfsmittelempfehlungen beibehalten werden soll.  
Die Begründung "Die der Verfahrensvereinfachung dienende und Versicherte und 
ihre Familien entlastende Vorschrift soll jedoch auch über diesen Zeitpunkt 
hinaus Anwendung finden, da sie sich in der Praxis bewährt hat"  halten wir für 
ausgesprochen wichtig.  
Das Argument Regelungen, die sich in der Praxis bewährt haben, vordringlich 
beizubehalten, sollte maßgeblich auch für andere Gesetzesvorlagen und Gesetze 
Rechtsgrundlagen sein. 
 
4 
Zukunftsorientierte Personalausstattung für vollstationäre 
Pflegeeinrichtungen 
Begriffe wie "bedarfsorientierter Personalbemessung"  und "zukunftsorientierte 
Personalausstattung" werden von Bürgerinnen und Bürgern, von 
Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen nicht unbedingt mit 
Rahmenbedingungen für ein umsorgtes Leben in vollstationären 
Wohnumgebungen verbunden.    
Wie dem Text der Gesetzesvorlage zu entnehmen ist, soll die Zukunft mehr 
Pflegehilfskräften gehören.  
Für Bewohnerinnen und Bewohner in vollstationären Einrichtungen sowie ihren 
Angehörigen ist es schwierig, die einzelnen Tätigkeitsmerkmale und -bereiche 
auseinander zu halten. Es sind examinierte Pflegekräfte, Pflegehilfskräfte, 
Betreuungsassistenten und eine Reihe von Menschen mit anderen Professionen 
in vollstationären Einrichtungen tätig, deren Aufgabe es ist, für das Wohlergehen 
und die pflegerische Versorgung  von  Menschen mit Pflegebedarf  zu sorgen. 
Wenn die Aufgabengebiete allerdings zu stark von einander abgegrenzt werden, 
dann kann die Lebensqualität und auch die Gesundheit von Menschen mit 
Pflegebedarf leiden.  
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Wie sollen die Schnittstellen der verschiedenen Aufgabenbereiche im lebendigen 
Alltag gelebt werden?  
Wenn sich Menschen mit Pflegebedarf in einer stationären Einrichtung gut 
versorgt und zu Hause fühlen sollen, wie kann das gewährleistet werden, wenn 
ihnen ständig wechselnde Personen mit unterschiedlichen Aufgabengebieten 
begegnen? 
Auch im stationären Bereich sollte das Wohlergehen und das Wohlbefinden von 
Pflegebedürftigen und den sie Pflegenden und begleitenden Menschen im 
Mittelpunkt stehen. Dazu gehören natürlich auch Angehörige. 
Wir sehen es als vordringliche Aufgabe  des Gesetzgebers an, 
Rahmenbedingungen für ganzheitliche, am physischen und psychischen 
Wohlergehen von in stationären Einrichtungen lebenden und arbeitenden 
Menschen zu schaffen. 
Fazit: 
Wir schätzen es als ausgesprochen problematisch ein, wenn Anzahl und 
Qualifikation von in stationären Pflegeeinrichtungen beschäftigten Personen von 
gesetzgeberischer Seite aus nahezu ausschließlich unter betriebswirtschaftlichen 
Aspekten gesehen und behandelt wird.  
Unterschiedliche Professionen mit unterschiedlichen Qualifikationen sollten sich 
ergänzend und schnittstellenübergreifend zusammenarbeiten.  
Diese Zusammenarbeit sollte einem einzigen Ziel dienen: Der sorgenden und 
pflegenden ganzheitlichen Betreuung und Begleitung von Menschen mit  
Pflegebedarf. Das  sind Bürgerinnen und Bürger aus unserer gesellschaftlichen 
Mitte, das sind unsere Angehörigen, das können jederzeit auch wir selbst sein. 

Abschließende Bemerkungen 
Es ist an einigen Stellen des Gesetzentwurfes herauszulesen, dass eine 
schnittstellenübergreifende multiprofessionelle Zusammenarbeit angestrebt wird. 
Diesen Ansatz begrüßen wir ausdrücklich. 

Es sei hier noch einmal betont, dass es aus der Sicht von Pflegenden 
Angehörigen außerordentlich wichtig ist, gesetzliche Regelungen am  
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Wohlergehen von Pflegebedürftigen und der sie professionell und informell 
Pflegenden  auszurichten . 
 
Wichtig erscheint uns zudem der Aspekt von digitaler Unterstützung und 
Vernetzung. Dieser Punkt sollte erwähnt und in Zukunft für die Zukunft in 
gesetzlichen Vorgaben zu Gesundheit und Pflege durchgehend verankert werden. 
 
Im Übrigen würden wir es als sinnvoll erachten, wenn Gesetzestexte auch in 
leichte Sprache übersetzt und so der Allgemeinheit barrierefrei und leichter 
verständlich zugänglich gemacht werden könnten. 

Brigitte Bührlen          München, 09.11.2020 
WIR! Stiftung Pflegender Angehöriger 
Vorsitzende 



mailto:marco.frank@dgb.de
http://www.dgb.de/
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Vorbemerkung 

Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf beabsichtigt die Bundesregierung bis zum Ende des 

Jahres 2020 eine Reihe von Maßnahmen zur gesundheitlichen und pflegerischen Versor-

gungsverbesserung. Dazu gehören unter anderem die Verlängerung der rechtlichen Grund-

lage für die Abrechnung von Liquiditätshilfen an Zahnärzte während der COVID-19-Pande-

mie, die Verschiebung des Inkrafttretens der zur Heilmittelversorgung in Übereinstimmung 

mit der Verschiebung des Inkrafttretens der Neufassung der Richtlinie über die Verordnung 

von Heilmitteln, die Einrichtung eines Hebammenstellen-Förderprogrammes, die Einbezie-

hung der Kinder- und Jugendmedizin in die pauschale Förderung für ländliche Krankenhäuser, 

die Entwicklung eines verbindlichen Personalbemessungsinstruments für Pflegeeinrichtungen 

sowie die Schaffung erweiterter Möglichkeiten für Krankenkassen zur Schließung von Selek-

tivverträgen und zur Verfügbarmachung von aus diesen abgeleiteten, regionalen Versor-

gungsinnovationen.  

Der Gesetzgeber hat die vorab im Rahmen der Sozialgarantie 21 skizzierten Schritte zur vor-

läufigen Stabilisierung des Gesamtniveaus der Sozialversicherungsbeiträge unterhalb der 

Grenze von 40 Prozent sowie zur finanziellen Stabilisierung der GKV angesichts notwendig 

werdender Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie und ihrer Folgen im Gesetzesentwurf 

abgebildet. Gegenüber dem Referentenentwurf wurde somit die rein versorgungsbezogene 

Inhaltsebene aufgebrochen und um ein Maßnahmenpaket ergänzt, das grundlegende Fragen 

der finanziellen Stabilität und des damit verbundenen Handlungsbedarfs zur Gewährleistung 

des Erhalts der Solidargemeinschaft GKV berührt. Aus Sicht des Deutschen Gewerkschafts-

bundes wäre es aufgrund der Bedeutung gerade dieser Maßnahmen sinnvoll gewesen, im 

Rahmen des parlamentarisch-demokratischen Meinungsbildungsprozesses frühzeitig die Mei-

nungsbildung mit Sozialpartnern und Sozialversicherungsträgern darüber zu eröffnen, wie ge-

setzgeberische Initiativen zur Bewahrung der GKV vor den Folgekosten der Pandemie ausge-

staltet werden müssen. Dies gilt insbesondere, da die finanzielle Destabilisierung des GKV-

Systems auch aus den gesetzgeberischen Beschlüssen der aktuellen Legislaturperiode resul-

tiert und durch die nun vorgesehenen Maßnahmen zur Beitragssatzstabilisierung nicht beho-

ben werden kann. Aus Sicht des DGB ist eine umfassende Revision der zur finanziellen Stabi-

lisierung der GKV vorgesehenen Einzelmaßnahmen ebenso unerlässlich wie die vorangehende 

Konsultation und Konsensbildung mit den wesentlichen Konstituenten der GKV.    

 

1. Abrechnungen von Liquiditätshilfen an Zahnärzte während der 
COVID-19-Pandemie              

Inhalt: 

Durch die im April 2020 beschlossene COVID-19-Versorgungsstrukturen-Schutzverordnung 

(Covid-19-VSt-SchutzV) soll die zahnärztliche Versorgung durch vertragszahnärztliche Pra-

xen dahingehend sichergestellt werden, dass trotz der mit der COVID-19-Pandemie verbun-

denen Fallzahlrückgänge in den Zahnarztpraxen keine Liquiditätsengpässe entstehen, aus 
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denen eine Gefährdung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und damit der vertragszahn-

ärztlichen Versorgungsstrukturen folgen würde. Zu diesem Zweck haben die gesetzlichen 

Krankenkassen in 2020 mindestens 90 Prozent der in 2019 gezahlten Gesamtvergütung als 

Abschlagszahlung an die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen zu leisten.  

Gegenüber dieser Verordnung legt der Referentenentwurf nun im SGB V eine Rechtsgrund-

lage für die Abrechnung und mögliche Rückzahlung von geleisteten Überzahlungen, die 

über das tatsächliche Leistungsgeschehen hinausgehen, fest. Demnach haben in den beiden 

Folgejahren 2021 und 2022 die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen geleistete Überzah-

lungen vollständig an die Krankenkassen zurückzuerstatten. Den Kassenzahnärztlichen Ver-

einigungen wird im Benehmen mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Er-

satzkassen eine flexible Verteilung der von den Krankenkassen gezahlten Gesamtvergütung 

ermöglicht, insbesondere um in 2020 an stärker von Liquiditätsengpässen betroffene Zahn-

arztpraxen höhere Zahlungen leisten zu können. Die Festzuschüsse für die Regelversorgung 

mit Zahnersatz sind nach § 55 SGB V nicht teil der Gesamtvergütung, sodass sie nicht in die 

nachträgliche Berechnung möglicher Überdeckungen einfließen können. Die vollständige 

Erstattung von Überzahlungen ist durch die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen in den 

Folgejahren 2021 und 2022 zu leisten.  

Bewertung:  

Aus Sicht des DGB ist das grundlegende Ziel der Sicherstellung des Fortbestehens medizini-

scher Versorgungsstrukturen während der COVID-19-Pandemie zu begrüßen. Da in nahezu 

allen ambulanten und stationären Versorgungsebenen insbesondere während der ersten 

Monate der Pandemie drastische Einbrüche in den Fallzahlen zu verzeichnen waren, ist so-

wohl eine Gefährdung der Wirtschaftlichkeit einzelner Versorgungsstrukturen als auch der 

dauerhaften Erhaltung der Arbeitsverhältnisse der dort Angestellten und Beschäftigten nicht 

auszuschließen. Diese Gefahr ist zudem aufgrund der noch nicht absehbaren zeitlichen Aus-

maße der Pandemie eine potentiell andauernde und muss daher gegebenenfalls auch über 

die beschriebenen Zeiträume hinaus mit einer adäquaten Antwortstrategie bedacht werden. 

Die medizinische Versorgung der Bürgerinnen und Bürger auf allen Ebenen wie auch der 

notwendige Erhalt der Beschäftigungsverhältnisse angestellter medizinischer Fachkräfte, der 

als Voraussetzung für leistungsfähige Versorgungsstrukturen zu sehen ist, müssen über die 

gesamte Dauer der Pandemie und danach gewährleistet sein. 

Davon zu trennen ist jedoch die hier verfolgte Zielsetzung einer Sicherstellung der Wirtschaft-

lichkeit der Versorgungsstrukturen. In einem auf Profitabilität ausgerichteten Gesundheits-

system ist die Sicherstellung von Einnahmen und damit Gewinnen von Versorgungseinrich-

tungen nicht gleichzusetzen mit Versorgungssicherheit für die Bürgerinnen und Bürger. 

Einzig zu letzterem Zweck sollten jedoch die gesetzlichen Krankenkassen die Beiträge der 

Versicherten einsetzen. Das offensichtliche Spannungsverhältnis zwischen dieser Grundan-

forderung und dem durch die Covid-19-VSt-SchutzV begründeten Anspruch der Kassenärzt-

lichen Zahnarztvereinigungen, Versorgungsstrukturen unabhängig von tatsächlich erbrach-

ten Versorgungsleistungen durch GKV-Mittel auf Grundlage der Abrechnungsdaten eines 

zurückliegenden Hochkonjunkturjahres querfinanzieren zu wollen, wird dadurch verschärft, 
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dass unklar bleibt, wo der bloße ökonomische Erhalt der jeweiligen Versorgungsstruktur en-

det und die verwirklichte Renditeabsicht der jeweiligen Struktur beginnt. Die pauschale Be-

zifferung von 90% ist keine robuste Berechnungsgrundlage, die sicherstellt, dass die Liqui-

ditätshilfen die nötige Summe zur Aufrechterhaltung beziffert, und nicht eine Hilfe zur 

Renditesicherung ist. 

Für die Versicherten entsteht aus dieser Vorschussfinanzierung ohne begründende Leistung 

kein versorgungsrelevanter Mehrwert, weshalb es aus Sicht des DGB angemessen gewesen 

wäre, eine derartige konjunkturelle Hilfsmaßnahme zum Erhalt der Wirtschaftlichkeit durch 

kurzfristige staatliche Darlehen statt durch den Rückgriff auf Versichertengelder zu veran-

kern. Darüber hinaus bleiben zahlreiche Details der Verordnung, die auch durch den Refe-

rentenentwurf nicht präzisiert werden, unklar. So fehlt es etwa an einer notwendigen ge-

setzlichen Klarstellung gegenüber den betroffenen Versorgungsstrukturen, dass auch im 

Falle möglicher Rückzahlungen von geleisteten Liquiditätshilfen an die GKV in den Jahren 

2021 und 2022 etwaige Kündigungen der abhängig Beschäftigten in den zahnärztlichen 

Versorgungsstrukturen ausgeschlossen bleiben müssen. Es ist darüber hinaus dringend er-

forderlich, eine umfassende und verlässliche Datengrundlage der Kassenzahnärztlichen Ver-

einigungen zu definieren, die in der Rückschau und Nachberechnung ab dem Jahr 2021 zwi-

schen tatsächlich erbrachten Leistungen, gezahlten Liquiditätshilfen zur Existenzsicherung 

der Versorgungsstrukturen und solchen Hilfen, die in erster Linie der Gewinnerzielung die-

nen, trennt. Eine Rückzahlungspflicht darf sich nicht nur für zu viel geleistete Überbrückungs-

hilfen ergeben, sondern muss auch für jene Bestandteile der Liquiditätshilfen gelten, die er-

kennbar der jeweiligen Renditemaximierung dienen. Nur die tatsächliche Sicherstellung des 

Fortbestands der Versorgungsstruktur als solche darf Ziel der Zahlung von Liquiditätshilfen 

sein.  

 

2. Erweiterte Möglichkeiten für Selektivverträge 

Inhalt:  

Künftig soll auch die über die gesetzliche Krankenversicherung hinausreichende Beteiligung 

anderer Sozialleistungsträger wie beispielsweise kommunaler Einrichtungen der Sozial- und 

Jugendhilfe mit ihren jeweiligen gesundheitsbezogenen gesetzlichen Aufgaben entspre-

chend der regionalen Bedarfe übergreifend organisiert und in Netzwerken mit Kostenträgern 

und Versorgungseinrichtungen miteinander verknüpft werden. Zudem sollen selektivvertrag-

liche Regelungen für Versorgungsinnovationen geöffnet werden, was insbesondere über die 

Förderung neuer Versorgungsformen durch den Innovationsfonds die Überführung wirksa-

mer Elemente in die Regelversorgung durch freiwillige Selektivvertragsschließung der ge-

setzlichen Krankenkassen zum Ziel haben soll. Neben kassenindividuellen Verträgen sollen 

auch kassen- bzw. kassenartübergreifende Verträge über besondere Versorgungsformen mit 

Leistungserbringern oder deren Gemeinschaften geschlossen werden können. Zudem wird 

die in der Pflegeversicherung bereits bestehende Beitrittsmöglichkeit von Krankenkassen zu 

bereits bestehenden Verträgen auch in der Krankenversicherung übernommen. 
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Künftig sollen sektorenspezifische Versorgungsaufträge, die bisher nur in der vertragsärztli-

chen Versorgung bzw. für Vertragsärztinnen und Vertragsärzte möglich sind, ebenfalls für 

alle anderen Leistungsbereiche gelten. Insbesondere die Verbreitung von Versorgungsinno-

vationen im Sinne des Digitale-Versorgungs-Gesetzes, das besondere digitale Versorgungs-

formen mit Medizinprodukteherstellern vorsieht, soll nun auch auf den Kontext nichtärztli-

cher Leistungserbringer übertragen werden. Hinzu kommt eine gesetzliche Klarstellung, dass 

sich besondere Versorgungsformen auf einzelne Regionen beschränken, beziehungsweise 

regionale Besonderheiten abweichend von der Regelversorgung abgebildet werden können.  

Bewertung:  

Aus Sicht des DGB wäre die Ausweitung bisheriger kassenindividueller Selektivverträge auf 

weitere GKV- Kassenarten bzw. GKV-Kassen gegebenenfalls sinnvoll, um kassenübergrei-

fend positive Kosteneffekte zu generieren und damit in Zeiten einer strapazierten Finanzsi-

tuation vieler GKV-Kassen dem Ziel der Stabilisierung betroffener Kassenhaushalte zuträg-

lich zu sein. Nichtsdestotrotz stellen Selektivverträge aufgrund ihrer Orientierung am 

Wettbewerbsprinzip eine Infragestellung des Solidarprinzips dar, solange einzelne Kassen 

und damit Versicherte von den durch Selektivverträge ermöglichten Versorgungszusagen 

ausgeschlossen bleiben. Vor diesem Hintergrund kann der DGB der Ausweitung der Anwen-

dungsmöglichkeiten dieses Instruments nicht zustimmen, solange kein solidarisch für das 

gesamte GKV-System angelegter Mechanismus zur Vertragsschließung und Vertragsauswei-

tung am Ende derartiger Überlegungen steht.  

Die im Referentenentwurf enthaltene Zielsetzung, Versorgungsinnovationen, insbesondere 

jene digitaler Natur, nach der Einführung durch das Digitale-Versorgungs-Gesetz nun auch 

für alle weiteren Versorgungszweige verfügbar zu machen, kann weder hinsichtlich zu er-

wartender Steigerungen der Versorgungsqualität der Versicherten noch mit Blick auf eine 

diese Qualität begründende vorhandene Datengrundlage überzeugen. Der DGB und seine 

Gewerkschaften halten es auch bei der Ausweitung auf andere Versorgungsbereiche für 

zwingend geboten, dass zunächst ein tatsächlicher Patientennutzen und Versorgungseffekt 

nachgewiesen werden müssen, bevor digitale Gesundheitsanwendungen in den Regelleis-

tungskatalog überführt und damit verordnet werden können.  

Die Ermöglichung regionaler Versorgungsinnovationen  bzw. die Beschränkung besonderer 

Versorgungsformen auf einzelne Regionen ist insofern zu begrüßen, als das hierdurch so-

wohl unterschiedliche und neue Ansätze im Versorgungsgeschehen regional erprobt als 

auch eine an die jeweiligen regionalen Bedarfe angepasste Versorgungsform konzipiert wer-

den kann. Der DGB weist in diesem Kontext jedoch ausdrücklich darauf hin, dass es hier 

nicht um die weitere Liberalisierung und Ausweitung des GKV-internen Wettbewerbs durch 

den Ausschluss bestimmter Regionen von besonderen Versorgungsangeboten in anderen 

Regionen gehen kann, da die grundsätzlich gleichwertige und gleichartige Versorgung in-

nerhalb der Solidargemeinschaft GKV dem widersprechen würde. Stattdessen ist im Sinne 

des Innovationsgedankens die Erprobung bestmöglicher Versorgungsformen für alle Versi-

cherten auf regionaler Ebene solange zu vertreten, bis eine Übertragung bewährter und 
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effektiver Versorgungsansätze auf weitere Regionen einen begründeten Versorgungsmehr-

wert für die Versicherten in Aussicht stellt. Daher ist eine Beschränkung besonderer Versor-

gungsformen auf einzelne Regionen durch den Referentenentwurf mit einem Gelingensvor-

behalt oder einer Frist zu versehen, ab der zu prüfen ist, inwieweit besondere, 

regionsspezifische Versorgungsangebote aus der regionalen Exklusivität heraus im bundes-

weiten Versorgungsgeschehen verbreitet werden können, sofern dies durch GKV-Kranken-

kassen angestrebt wird.  

Die Streichung des bisher bestehenden Erfordernisses, nach einer Laufzeit von vier Jahren 

die Wirtschaftlichkeit eines geschlossenen Selektivvertrages nachzuweisen, ist aus Sicht des 

DGB nicht vertretbar. Ohne den Nachweis einer gegebenen Wirtschaftlichkeit würde der 

wesentliche Versichertennutzen für den Abschluss derartiger Verträge nicht mehr gegeben 

sein.  

 

3. Finanzielle Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung 

Inhalt: 

Zur weitgehenden Stabilisierung des durchschnittlichen Zusatzbeitrages zur GKV nach § 242 

SGB V soll der Bundeszuschuss an den Gesundheitsfonds im Jahr 2021 einmalig um 5 Mil-

liarden Euro erhöht werden. Ergänzend hierzu sollen gesetzliche Krankenkassen, deren Fi-

nanzreserven 0,4 Monatsausgaben überschreiten, 66,1 Prozent ihrer darüber liegenden 

Rücklagen an den Gesundheitsfonds abführen und damit einen kassenübergreifenden Soli-

darausgleich zur Schließung des Finanzdefizits der GKV ermöglichen. Zugleich wird die Ober-

grenze der Finanzreserven der Rankenkassen, die bisher bei 1,0 der Monatsausgaben lag, 

auf 0,8 Monatsausgaben abgesenkt, um weitere Finanzreserven zur Finanzierung stabiler 

kassenindividueller Zusatzbeiträge zu generieren. Damit einher geht auch die Absenkung 

der Verbotsgrenze zur Anhebung von Zusatzbeiträgen auf 0,8 Monatsausgaben.  

Bewertung: 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften kritisieren die vorgesehenen Maßnahmen zur 

Sicherstellung der Obergrenze des Sozialversicherungsbeitragsniveaus im Bereich der GKV 

sowie der finanziellen Stabilität in der gesetzlichen Krankenversicherung deutlich und lehnen 

sie ab. In ihrer gegenwärtigen Konstruktion verstärken diese Maßnahmen die finanzielle 

Unsicherheit im GKV-System mittel- und langfristig, während die kurzfristige Möglichkeit zur 

Schließung bestehender Deckungslücken der gesetzlichen Krankenkassen weder planbare 

Perspektiven über das Jahr 2021 hinaus schafft, noch die GKV-seitigen Folgekosten der 

Pandemie adressiert. Damit bleibt der Gesetzesentwurf weit hinter seiner eigenen Zielset-

zung zurück.  

Eine einmalige Erhöhung des Bundeszuschusses an den Gesundheitsfonds um 5 Milliarden 

Euro im Jahr 2021 signalisiert bei einem konservativ prognostizierten Haushaltsdefizit der 

GKV in Höhe von ca. 16,6 Milliarden Euro in erster Linie eine unzureichende Bereitschaft 

des Gesetzgebers, politische Verantwortung für die Bewältigung der Folgen der Pandemie 

zu übernehmen und diese mit einer entsprechenden Finanzierungszusage zu realisieren. Ein 



 

Seite 8 von 21 der Stellungnahme vom 10.11.2020 

Zuschuss in dieser Höhe kann voraussichtlich nur einen Teil der bisher entstandenen Mehr-

kosten, die maßgeblich auf versicherungsfremden Leistungen beruhen, ausgleichen, und 

eine Kompensation dieser Leistungen für die ersten Monate des Jahres 2021 ermöglichen. 

Er ist aber nicht zuletzt auch wegen bereits im vergangenen Jahr erkennbar gewordener 

Defizite der GKV sowie weiterer erheblicher Finanzierungsrisiken im Kontext der Pande-

miebekämpfung zu niedrig berechnet, um die finanzielle Stabilität der GKV längerfristig zu 

sichern.   

Seit der KW 34 liegen die wöchentlichen Testzahlen stetig bei über einer Million; über das 

ganze Jahr gerechnet liegen sie bei bisher ca. 22 Millionen.1 Laut Verordnung des Bundes-

ministeriums für Gesundheit zum Anspruch auf bestimmte Testungen für den Nachweis des 

Vorliegens einer Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-22 ist von 50,5 Millionen Euro 

zusätzlichen Kosten für die GKV je einer Million ungebündelter PCR-Tests auszugehen. Dem-

nach wären seitens der GKV bisher ca. 1,1 Milliarden Euro an reinen Testkosten zu tragen 

gewesen.  

Gegenwärtig muss unklar bleiben, wie lange das aktuell dynamische bundesweite Infekti-

onsgeschehen anhält, ob und auf welchem Niveau es sich verstetigt und in welcher Größen-

ordnung flächendeckende Testungen während es Winters und Frühjahrs 2020 / 2021 erfor-

derlich sein werden, um die Bevölkerung durch Maßnahmen zur Quarantäne und 

Kontaktnachverfolgung zu schützen. Geht man für diesen Zeitraum von einem vergleichbar 

hohen Infektionsgeschehen und ähnlicher Testgrößen wie innerhalb der letzten zehn Wo-

chen aus, wären ca. 1,1  Millionen wöchentliche Testungen weiterhin zu veranschlagen. 

Geht man von einem längeren Zeitraum mit stärkeren Testgrößenschwankungen aus, wie 

sie beispielsweise bei Betrachtung der letzten 20 Kalenderwochen ersichtlich werden, würde 

sich ein niedrigerer Mittelwert für durchzuführende Testungen von ca. 750.000 ergeben.  

Alleine bis Ende des I. Quartals 2021 würden demnach weitere ca. 825 Millionen bis 1,1 

Milliarden Euro an Zusatzkosten alleine durch PCR-Testungen  für die GKV entstehen. Bisher 

liegen keine Indizien vor, dass die Pandemie bis zum Ende des I. Quartals beendet sein wird; 

diese Projektion muss also weitergerechnet werden, bis begründet davon ausgegangen wer-

den kann, dass ein dauerhaftes Abklingen der Pandemie realistisch wird. Es liegen ferner 

keine Schätzungen vor, wann und in welchem Umfang Testungen mit Antikörpern als aus-

sagekräftig und verlässlich hinsichtlich des Nachweises des Vorliegens einer Immunität ein-

zustufen sein werden; da im Dritten Bevölkerungsschutzgesetz allerdings vorgesehen ist, 

einen Immunitätsnachweis einzuführen, ist auch davon auszugehen, dass Testungen auf 

vorhandene Immunität in 2021 auch zu Mehrkosten in der GKV führen werden. Ebenso 

wenig ist bisher ersichtlich, welche Kosten der GKV potentiell entstehen, sobald Impfstoffe 

gegen Sars-CoV-2 zugelassen und verfügbar sein werden.  

                                                             
1 Homepage des Robert-Koch-Instituts, Erfassung der Sars-CoV-2-Testzahlen in Deutschland, abge-

rufen am 03.11.: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Testzahl.html 
2 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavi-

rus/Corona-Test-VO_20i_SGB_V_mit_Begruendung.pdf 
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Darüber hinaus führt die Festlegung des 30.06. als Stichtag für die Prüfung auf Vorhanden-

sein entnahmefähiger Rücklagen seitens der Krankenkassen zu einer verzerrten Bewertung 

der tatsächlichen Haushaltssituation der GKV-Kassen. Im 2. Quartal 2020 waren zahlreiche 

Krankenkassen aufgrund geringer Leistungsinanspruchnahmen seitens ihrer Versicherten, 

die sich aus einer pandemiebedingten Zurückhaltung gegenüber erforderlichen wie auch 

nicht erforderlichen Leistungen ergab, mit einer im Vergleich zu den beiden vorhergehenden 

Quartalen kurzfristig verbesserten Einnahme- und Rücklagesituation konfrontiert. Hieraus 

kann jedoch kein langfristig positiver finanzieller Effekt angenommen werden, da zahlreiche 

verschobene Leistungsausgaben zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Insofern 

nutzt die Festlegung des Stichtags auf den 30.06. kurzfristig dem zu erwartenden Volumen 

der Überweisungen an den Gesundheitsfonds, schadet aber der finanziellen Stabilität der 

jeweiligen Kasse. 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften fordern den Gesetzgeber angesichts dieser Si-

tuation auf, dringend dafür Sorge zu tragen, dass nicht nur die Beitragssatzstabilität, son-

dern auch die mittel- und langfristige Systemstabilität der GKV zu den Zielen des Geset-

zesentwurf hinzugefügt werden. Hierfür erforderlich sind unter anderem eine deutliche 

Erhöhung des Bundeszuschusses an den Gesundheitsfonds im Jahr 2021, die nicht nur di-

rekte Testkosten im Zusammenhang mit der Pandemie deckt, sondern über ein ausreichen-

des Volumen verfügt, um weitere Kosten, etwa für Antikörpertests und Impfungen zumin-

dest im gesamten Jahr 2021 decken zu können. Eine angemessene Beteiligung der privaten 

Krankenversicherungsunternehmen an diesen Kosten sowie eine vollständige Kostenüber-

nahme für Testungen und perspektivisch für Impfungen für PKV-Kunden ist ebenso uner-

lässlich wie die Refinanzierung der Kosten, die der GKV bisher für die Testung nicht versi-

cherter Personen entstanden sind und entstehen werden. Ergänzend fordern der DGB und 

seine Mitgliedsgewerkschaften, sowohl die Absenkung der Mindestreservehöhe als auch der 

Anhebungsverbotsobergrenze für Zusatzbeiträge nicht weiterzuverfolgen.  

Der Gesetzgeber ist ferner aufgefordert, ein langfristiges Maßnahmenkonzept zur Stabilisie-

rung der GKV vorzulegen, dessen Wirksamkeit im Gegensatz zum vorliegenden Entwurf 

nicht erkennbar bei den Bundestagswahlen 2021 endet. Dabei ist nicht nur die Beitrags-

satzstabilität der Versicherten, sondern auch die dauerhafte Sicherstellung der finanziellen 

Stabilität der gesetzlichen Krankenkassen zu betrachten. Als erster Schritt hierzu ist eine 

nicht rückzahlbare Aufstockung des Bundeszuschusses in Höhe des bereits vor Ausbruch der 

Pandemie ersichtlichen Finanzierungsdefizits der GKV vorzunehmen. Darüber hinaus sind 

zahlreiche Gesetzgebungen der laufenden Legislaturperiode, die keinen erkennbaren Nut-

zen für eine Verbesserung der Versorgungsqualität der Versicherten bringen, hinsichtlich 

ihrer Revisionsfähigkeit und sich daraus ergebender Einsparpotentiale für die GKV zu prüfen. 

Dazu gehören insbesondere die extrabudgetäre Vergütungspflicht für angebotene ambu-

lante Sprechstunden, wie sie durch das TSVG festgeschrieben wurde; ferner die ungeprüfte 

Vergütungszusage für digitale Gesundheitsanwendungen während der ersten 12 Monate 

ihrer Marktverfügbarkeit sowie ebenso die Wiederherstellung nicht begrenzter Rechnungs-

prüfungen bei der Krankenhausabrechnungsprüfung. Grundsätzlich müssen Leistungsaus-
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gliederungen als Ergebnis finanzieller Instabilitäten innerhalb der GKV zulasten der Versi-

cherten dauerhaft vermieden werden. Zudem muss den gesetzlichen Krankenkassen durch 

Wiederherstellung der vormals geltenden Untergrenze für Mindestrücklagen sowie durch 

Aufhebung der gesetzlichen Verpflichtung zum Abschmelzen bestehender Reserven wieder 

ein ausreichender operativer Spielraum eingeräumt werden, um kurzfristig und künftig auf 

konjunkturelle Herausforderungen angemessen reagieren zu können.  

 

4. Bessere Versorgung von Schwangeren durch Förderung zusätzli-
cher Hebammenstellen (Hebammenstellen-Förderprogramm)     

Inhalt: 

Zur Verbesserung der Versorgung von Schwangeren in der stationären Geburtshilfe und zur 

Entlastung von Hebammen und Entbindungspflegern wird ein dreijähriges Hebammen-stel-

len-Förderprogramm für die Jahre 2021 bis 2023 aufgelegt. Damit werden den Kranken-

häusern zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt, mit denen die Neueinstellung 

und Aufstockung vorhandener Teilzeitstellen von Hebammen und von assistierendem medi-

zinischem Fachpersonal zur Versorgung von Schwangeren in der Geburtshilfe gefördert wird. 

Mit dem Hebammenstellen-Förderprogramm wird eine Verbesserung der Betreuungsrelation 

von Hebammen/Entbindungspflegern zu Schwangeren angestrebt, die im Regelfall bei 1:2 

und unter optimalen Bedingungen bei 1:1 liegen soll. 

 

Bewertung: 

Der DGB begrüßt die angestrebte Verbesserung der Versorgung von Schwangeren durch die 

Neueinstellung und Aufstockung vorhandener Teilzeitstellen von Hebammen und von assis-

tierendem medizinischem Fachpersonal über 3 Jahre, mit der das vorgegebene Ziel einer 

Betreuungsrelation von Hebammen/Entbindungspflegern zu Schwangeren von 1:1, oder zu-

mindest von 1:2 jedoch nicht erreicht werden kann. Daher braucht es ein langfristiger an-

gelegtes Hebammenstellen-Förderprogramm. Neben einer Klärung, für welche Tätigkeiten 

und Aufgaben weiteres Personal gebraucht wird, muss sichergestellt werden, dass die vor-

behaltenen Tätigkeiten von Hebammen und Entbindungspfleger eingehalten werden und 

eine gute Zusammenarbeit mit den anderen Berufsgruppen erfolgen kann.  

Wichtig beim geplanten Förderprogramm ist, dass die Fördermittel zur Finanzierung von 

zusätzlichen Stellen verwendet-, und die somit geschaffenen Stellenanteile nachgewiesen 

werden müssen. Keinesfalls dürfen die Fördermittel missbraucht werden, um zuvor abge-

bautes Personal wieder neu einzustellen. Insofern begrüßt der DGB die geplante Regelung, 

nach der das Krankenhaus durch eine schriftliche Vereinbarung mit der Arbeitnehmervertre-

tung die Schaffung neuer Stellen auf Stationen der Geburtshilfe zu belegen hat.  

Des Weiteren ist zwingend darauf zu achten, dass die Förderstellen, bzw. Stellenanteile in 

Höhe tarifvertraglich vereinbarter Vergütungen geschaffen werden. Die Evaluierung des Pro-

gramms durch den GKV-SV gegenüber dem Ministerium muss klar darüber Auskunft geben, 

ob die Förderung dazu beigetragen hat, das durchschnittliche Betreuungsverhältnis von 
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sein. Nötig ist eine Krankenhausversorgung, die sich nach den individuellen Bedarfen richtet 

und bei wirtschaftlicher Betriebsführung vollständig zu refinanzieren ist. 

 

6. Zukunftsorientierte Personalausstattung für vollstationäre 
Pflegeeinrichtungen 

Inhalt: 

Mit der vorgeschlagenen Regelung soll auf der Grundlage eines wissenschaftlichen Gutach-

tens zur Personalbemessung in stationären Einrichtungen nach §113c SGB XI ein erster 

Schritt in Richtung eines verbindlichen Personalbemessungsinstruments für Pflegeeinrich-

tungen gegangen werden. Konkret sollen bis zu 20.000 zusätzliche Stellen für Pflegehilfs-

kräfte in der Altenpflege vollständig über einen Vergütungszuschlag aus der Pflegeversiche-

rung finanziert werden. Dabei soll eine zusätzliche finanzielle Belastung der von den 

Pflegeeinrichtungen versorgten Pflegebedürftigen vermieden werden. 

 

Bewertung: 

Der DGB begrüßt das Ansinnen des Gesetzgebers, ein Personalbemessungsverfahren auf 

der Grundlage eines wissenschaftlich entwickelten Verfahrens einführen zu wollen. Damit 

soll die Personalsituation in allen zugelassenen Einrichtungen der vollstationären Alten-

pflege einschließlich der Kurzzeitpflege schnellst möglichst verbessert werden. Die Regelung 

soll sicherstellen, dass die vollstationären Pflegeeinrichtungen einen Anspruch auf Finanzie-

rung zusätzlichen (Hilfs-)Personals ausschließlich auf der Grundlage ihrer Bewohnerstruktur 

haben. Der DGB stellt noch einmal klar, dass darüber ein Nachweis geführt-, und die Fach-

kraftquote in Höhe von 50 Prozent davon unberührt bleiben muss. 

Kritisch sieht der DGB, dass das Gesetz keine Anforderung an die durch die Pflegeeinrich-

tungen sicherzustellende Qualifikation der zusätzlichen Pflegehilfskräfte ohne abgeschlos-

sene landesrechtlich geregelte Assistenz- oder Helferausbildung in der Pflege stellt. Einer 

Dequalifizierung in der Pflege muss unbedingt entgegengewirkt werden, um den so wichti-

gen Pflegeberuf in der Gesellschaft aufzuwerten und dem Fachkräftemangel Einhalt zu ge-

bieten. Die Pflege und Versorgung von Menschen erfordert ein hohes Maß an Fachlichkeit, 

Engagement und Verantwortung. Deshalb ist das Qualifikationsniveau 3 (QN3) für das Stel-

lenaufbauprogramm zwingend nachzuweisen.  

§ 85 sieht vor, dass zusätzliche Pflegehilfskräfte auch dann refinanziert werden, wenn sie 

über keinerlei landesrechtlich geregelte Assistenz- oder Helferausbildung verfügen. Dies gilt 

auch für den Fall, wenn die Pflegeeinrichtung nachweisen kann, dass der Beginn oder die 

Durchführung dieser Ausbildung aus Gründen, die die Einrichtung nicht zu vertreten hat, 

nicht möglich ist. Eine solche Regelung lehnt der DGB ab. Aus gewerkschaftlicher Sicht ist 

es wichtig, dass es allen Hilfskräften ermöglicht wird, sich weiter zu qualifizieren und per-

spektivisch auch eine Fachkraftausbildung abzuschließen.  
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Bei allen Anstrengungen, die unternommen werden, um mehr Personal zu gewinnen, muss 

im Vordergrund die gute Versorgung der pflegebedürftigen Menschen stehen. Deshalb ist 

es umso wichtiger, dass es den Hilfskräften mit einer guten fachlichen Betreuung in den 

Einrichtungen ermöglicht wird, sich weiter zu qualifizieren und perspektivisch auch die Fach-

kraftausbildung abzuschließen. Dadurch kann ein längerer Verbleib mit verbesserten Per-

spektiven im Beruf erreicht werden. 

Perspektivisch wird zu klären sein, wie bei der weiteren Umsetzung des Personalbemes-

sungsverfahrens eine sich aus den Ergebnissen des oben genannten Projektes ergebende 

Angleichung der bislang unterschiedlichen Personal- und Stellenschlüssel in den einzelnen 

Ländern erfolgen kann. Noch sind die landesspezifischen Vorgaben zur Personalausstattung 

in Kraft. Eine schnelle Weiterentwicklung hin zu einer bundeseinheitlichen Pflegepersonal-

bemessung muss deshalb das Ziel der weiteren Bemühungen sein. In diesem Sinne ist es 

wichtig, dass der Roadmap-Prozess zur Einführung eines Personalbemessungsinstruments 

schnell eingeleitet wird und der Algorithmus 1.0 gemäß dem Auftrag aus der KAP erprobt 

werden kann. Als an dem Prozess beteiligte Organisation sieht der DGB mit Sorge, dass 

stattdessen einzelne Elemente des Rothgang-Gutachtens herausgegriffen und flächende-

ckend umgesetzt werden sollen, ohne dass vorab in der Praxis geprüft wird, wie sich dies 

auf den Pflegeprozess, auf die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten und die Qualität der 

pflegerischen Versorgung auswirken wird. Das Herzstück, das Personalbemessungsinstru-

ment, kommt gar nicht mehr darin vor, sondern wird auf mögliche Personalausbaustufen 

bei gleichzeitiger Flexibilisierung der Fachkraftquote reduziert. Einer Absenkung der Stan-

dards wären damit Tür und Tor geöffnet. Deshalb appelliert der DGB an das BMG, die Um-

setzung des Personalbemessungsinstruments vorerst nach Modell 2 in rd. 20 Einrichtungen 

zu erproben, bevor vorzeitige Standards flächendeckend eingezogen werden. 

 

7. Verfahrensvereinfachung hinsichtlich Hilfsmittelempfehlungen bei 
der Pflegebegutachtung  

Inhalt:   

Die Regelung, dass die im Gutachten zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit ausgesproche-

nen Empfehlungen zum Hilfsmittelbedarf bei Zustimmung des Versicherten für bestimmte 

Hilfsmittel als Antrag auf Leistungen gelten, ist bis zum 31. Dezember 2020 befristet. Die 

der Verfahrensvereinfachung dienende und die Versicherten und ihre Familien entlastende 

Vorschrift soll nun auch über diesen Zeitpunkt hinaus Anwendung finden, da sie sich in der 

Praxis bewährt hat. 

 

Bewertung: 

Der DGB begrüßt die vorgesehene Gesetzesänderung. Die zur Verfahrensvereinfachung und 

Entbürokratisierung der Verfahren zwischen Kranken- und Pflegekassen und dem Medizini-

schen Dienst dienende Regelung hat sich in der Praxis bewährt. Dies gilt auch im Hinblick 

auf eine effizientere Versorgung der Versicherten mit Hilfsmitteln. 
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ĂSozialgarantie 2021ñ einhalten  
 
Stellungnahme zum Gesetzentwurf zur Verbesserung der Gesundheitsver-
sorgung und Pflege (Gesundheitsversorgungs- und Pflegeverbesserungs-
gesetz ï GPVG) 
 
 
10. November 2020 
 
 

Zusammenfassung  
 
Die vorgesehenen MaÇnahmen zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversi-
cherung widersprechen der am 3. Juni 2020 vom Koalitionsausschuss zugesagten ĂSozialga-
rantie, dass die Begrenzung der Beitragsbelastung auf 40 % im kommenden Jahr durch Zu-
sch¿sse des Bundes erreicht wird. Stattdessen soll die Beitragssatzbegrenzung f¿r das kom-
mende Jahr nun ¿berwiegend zu Lasten der Beitragszahler finanziert werden, denn nichts an-
deres ist die geplante Vergemeinschaftung der R¿cklagen erfolgreicher Krankenkassen. Zudem 
w¿rde der R¿ckgriff auf die R¿cklagen erfolgreicher Krankenkassen ausgerechnet die Kranken-
kassen bestrafen, die in besonders hohem Umfang Zukunftsvorsorge betrieben haben.  
 
Das Ziel des Gesetzentwurfs, die gesundheitliche und pflegerische Versorgung insbesondere 
durch erweiterte selektivvertragliche Gestaltungsmºglichkeiten und mehr Pflegehilfskrªfte zu 
verbessern, ist richtig. Die dazu vorgeschlagenen MaÇnahmen sind ¿berwiegend sachgerecht. 
 
Was leider nach wie vor fehlt, ist ein Konzept f¿r eine nachhaltige Finanzierung der Kranken- 
und Pflegeversicherung. Dieses muss dazu beitragen, dass die Beitragsbelastung f¿r Arbeitge-
ber und Beschªftigte auch auf Dauer 40 % nicht ¿bersteigt. 
 
 
Im Einzelnen  
 
ĂSozialgarantie 2021ñ nicht durch Vergemeinschaftung von R¿cklagen finanzieren 
 
Der Koalitionsausschuss bzw. die Bundesregierung hatte am 3. Juni 2020 in ihrem Programm 
ĂCorona-Folgen bekªmpfen, Wohlstand sichern, Zukunftsfªhigkeit stªrkenñ zugesagt, dass die 
Beitragssumme in der Sozialversicherung in dieser Legislaturperiode nicht ¿ber 40 % steigen 
sollte und dar¿ber hinausgehende Finanzbedarfe zumindest 2021 Ăaus dem Bundeshaushaltñ 
gedeckt werden sollen. Dabei muss es bleiben! Die geschªtzte Finanzierungsl¿cke in der ge-
setzlichen Krankenversicherung von 16,6 Mrd. ú im Jahr 2021 soll nun aber laut Gesetzentwurf 
¿berwiegend durch die Beitragszahler ausgeglichen werden. Durch einen Ăkassen¿bergreifen-
den Solidarausgleichñ sollen die Finanzreserven von Krankenkassen mit hºheren R¿cklagen in 
Hºhe von insgesamt ca. 8 Mrd. ú in den Gesundheitsfonds ¿berf¿hrt werden. Lediglich 5 Mrd.ú 
sollen durch eine Anhebung des Bundeszuschusses von 14,5 Mrd. ú auf 19,5 Mrd. ú finanziert 
werden. Das ist ein Wortbruch gegen¿ber den Beitragszahlern. Zudem w¿rden gut wirtschaf-
tende Krankenkassen und ihre Beitragszahler durch den R¿ckgriff auf ihre R¿cklage f¿r die von 
ihnen geleistete Zukunftsvorsorge bestraft. 
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Die Vergemeinschaftung der hºheren R¿cklagen finanziell erfolgreicher Krankenkassen ist ein 
weiterer Eingriff in die Haushaltsautonomie der Kassen und in die Rechte der Selbstverwaltung. 
Zudem wird der Wettbewerb zwischen den Krankenkassen geschwªcht, denn wenn erfolgrei-
ches Wirtschaften bestraft wird, geht die Bereitschaft verloren, sich weiter f¿r eine effiziente und 
finanziell nachhaltige Gesundheitsversorgung einzusetzen. Es ist zwar richtig, die R¿cklagen 
der Krankenkassen auf ein angemessenes und wirklich erforderliches MaÇ zu begrenzen. ¦ber-
hºhte R¿cklagen sollten aber an die Beitragszahler der jeweiligen Krankenkassen durch niedri-
gere Zusatzbeitrªge zur¿ckflieÇen und so der Wettbewerb zwischen den Krankenkassen ge-
stªrkt werden, und nicht vom Staat als Zwangsabgabe an den Gesundheitsfonds kassiert wer-
den. 
 
Es ist Konsens zwischen dem Bundesgesundheitsministerium und dem GKV-Spitzenverband 
bzw. im GKV-Schªtzerkreis, dass die Finanzierungsl¿cke von 16,6 Mrd. ú im Jahr 2021 nur in 
Hºhe von ca. 3,4 Mrd. ú auf die Covid-19-Pandemie zur¿ckzuf¿hren ist. Weitere 2,5 Mrd. ú 
wurden im Jahr 2020 pandemiebedingt eingespart, fallen aber ab dem Jahr 2021 voraussichtlich 
wieder an. Weit ¿berwiegend, nªmlich in Hºhe von 10,7 Mrd. ú, wird das Defizit durch die aus-
gabenerhºhenden Gesetze der letzten Jahre verursacht. Damit haben die im Gesetzentwurf 
vorgesehenen FinanzierungsmaÇnahmen lediglich einen Strohfeuereffekt und es bleibt offen, 
wie die Finanzierungsl¿cken ab 2022 gef¿llt werden. Der hohe Ausgaben¿berhang in Folge 
kostspieliger Gesetze aus den Vorjahren wird sich weiter fortschreiben, jedoch sind die Kassen-
reserven dann aufgebraucht. Der Gesetzentwurf stellt damit keine nachhaltige Lºsung f¿r die 
politisch verursachten Finanzprobleme in der gesetzlichen Krankenversicherung dar. Um die 
Beitragsbelastung insgesamt nicht ¿ber die 40 %-Haltelinie steigen zu lassen, bedarf es umso 
dringender einer lªngst ¿berfªlligen zukunftsfesten und kostensenkenden Strukturreform der ge-
setzlichen Krankenversicherung. 
 
 
Mºglichkeit von Selektivvertrªgen stªrker ausweiten 
 
Es ist zu begr¿Çen, dass die Mºglichkeiten f¿r Selektivvertrªge zwischen den Krankenkassen 
bzw. ihrer Verbªnde und den Leistungsanbietern ( rzte, Zahnªrzte, Krankenhªuer etc.) erwei-
tert werden sollen. Es ist zudem sinnvoll, dass die gesundheitliche Versorgung entsprechend 
den regionalen Bedarfen ¿bergreifend organisiert und andere Leistungstrªger beteiligt werden 
kºnnen. 
 
Die Mºglichkeit von Selektivvertrªgen sollte aber deutlich umfassender als geplant erweitert 
werden: Die Krankenkassen und ihre Verbªnde sollten ¿ber die jetzt vorgesehenen  nderungen 
hinaus auch generell das Recht erhalten, eigenstªndig mit den Leistungsanbietern ï insbeson-
dere mit einzelnen  rzten,  rztegruppen sowie Krankenhªusern ï zu verhandeln sowie Vertrªge 
¿ber Preise, Mengen und Qualitªten abzuschlieÇen. Sie sollten auch grundsªtzlich selbst be-
stimmen, wie sie die im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung vorgesehenen 
Leistungen f¿r ihre Versicherten erbringen. Dadurch kann nicht nur ein wirklicher Preiswettbe-
werb gestartet werden, sondern auch ein Wettbewerb um die beste Versorgungsform (z. B. in-
tegrierte Versorgung, kassenarten-spezifische Vertragsarzt-Modelle, medizinische Versor-
gungszentren, Hausarztsystem, Kostenerstattung oder Sachleistung, stationªre Versorgung). 
Eine Verpflichtung der Kassen, eine bestimmte Versorgungsform anzubieten, sollte es dagegen 
nicht mehr geben. Gewªhrleistet sein muss, dass die notwendige Anbietervielfalt ï auch mit 
Blick auf kleine Betriebe des Gesundheitshandwerks ï nicht gefªhrdet wird. 
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Ein solcher Wettbewerb w¿rde nicht zu einem unterschiedlichen Umfang des Versicherungs-
schutzes, wohl aber zu verschiedenen Versorgungsangeboten f¿hren und damit die Wahlmºg-
lichkeiten der Versicherten stªrken. Die Krankenkassen hªtten deutlich bessere Mºglichkeiten, 
sich durch eigene Angebote von anderen Krankenkassen abzuheben. Der Qualitªts- und Preis-
wettbewerb w¿rde gestªrkt. 
 
 
R¿ckzahlung der Liquiditªtshilfen f¿r Zahnªrzte ist zu begr¿Çen 
 
Die vorgesehene Rechtsgrundlage f¿r eine R¿ckzahlung der von den Krankenkassen geleiste-
ten Liquiditªtshilfen an Zahnªrzte in den Jahren 2021 und 2022 ist zu begr¿Çen. Aufgrund der 
COVID-19-Epidemie und des infolgedessen stattfindenden R¿ckgangs der Behandlungen wa-
ren auch Zahnarztpraxen erheblich wirtschaftlich betroffen. Im Sinne einer dauerhaften Leis-
tungsfªhigkeit der Versorgungsstrukturen waren die Liquiditªtshilfen erforderlich. Auf absehbare 
Zeit m¿ssen diese Beitragsmittel ï wie jetzt vorgesehen ï jedoch wieder an die Krankenkassen 
zur¿ckgezahlt werden, damit die gewªhrten Liquiditªtshilfen nicht zu verlorenen Zusch¿ssen der 
Beitragszahler an die Zahnªrzte werden. 
 
 
Zusªtzliche Pflegekrªfte machen nachhaltiges Pflegefinanzierungskonzept noch dringli-
cher 
 
Die jetzt vorgesehene Finanzierung von zusªtzlich 20.000 Vollzeitstellen im Bereich der Pflege-
hilfskrªfte, mit der Personalengpªsse im Pflegebereich gelindert werden sollen, macht eine 
nachhaltige Finanzierung der Pflegeversicherung noch dringlicher. Denn die damit verbundenen 
jªhrlichen Mehrausgaben der Pflegeversicherung, die im Entwurf ab 2022 mit 680 Mio. ú ange-
geben werden, lassen sich ï auch unter Einbeziehung anderer politisch und demografisch be-
dingten Kostenerhºhungen bisher und in Zukunft ï nicht dauerhaft auf der Grundlage des heu-
tigen Beitragssatzes finanzieren. Die im Koalitionsvertrag vereinbarte 40 %-Grenze bei den Bei-
tragssªtzen zur Sozialversicherung muss auch auf Dauer, d. h. auch ¿ber das Jahr 2021 hinaus, 
eingehalten werden. 
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BDA | DIE ARBEITGEBER 
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbªnde 
 
Soziale Sicherung 
T +49 30 2033-1600 
soziale.sicherung@arbeitgeber.de 
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Allgemeiner Teil

In den Versorgungsbereichen der gesetzlichen Krankenversicherung sowie der sozialen
Pflegeversicherung sind Anpassungsbedarfe entstanden, die bislang im Jahr 2020 von
der Covid-19-Pandemie überdeckt wurden. Die Krankenhäuser begrüßen deshalb, dass
der Gesetzgeber diese Reformbedarfe erkennt und mit dem vorliegenden Entwurf eines
Gesetzes zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Pflege teilweise angeht.

In der Geburtshilfe gestaltet sich die Betreuung von Schwangeren durch Hebammen
und Entbindungspfleger höchst heterogen. Dies ist vor allem auf einen
Fachkräftemangel in diesem Bereich zurückzuführen. Die vorgesehene Einführung
eines Hebammenstellen-Förderprogramms begrüßen die Krankenhäuser deshalb
grundsätzlich. Die vorgesehene Regelung, wonach 0,5 Vollzeitkräfte pro 500 Geburten
gefördert werden sollen, greift jedoch zu kurz und ist als Verteilungsmechanismus
ungeeignet. Vor dem Hintergrund der auch vom Gesetzgeber angestrebten
flächendeckenden Versorgung müssen auch kleine Geburtskliniken von dem
Förderprogramm profitieren können, indem die für die Förderung notwendige
Mindestfallzahl gestrichen oder angemessen reduziert wird. Für einen dauerhaften
Effekt der Förderung ist darüber hinaus eine Verstetigung der Mittel vorzusehen, um
einen langfristigen Anreiz zur Schaffung neuer Stellen in den Geburtskliniken zu
schaffen.

Die Krankenhäuser begrüßen ausdrücklich, dass die zum 30.06.2020 erstellte Liste
gemäß § 9 Abs. 1a Nr. 6 KHEntgG nach der am 01.10.2020 beschlossenen
Erweiterung der G-BA-Regelung um die Kinderkrankenhäuser und Fachabteilungen für
Kinder- und Jugendmedizin noch in diesem Jahr ergänzt werden kann. Somit ist
sichergestellt, dass die dringend notwendige Unterstützung der ländlichen und
strukturschwachen Kinderkliniken und Fachabteilungen für Kinder- und Jugendmedizin
bereits im Budgetjahr 2021 möglich ist. Weiterhin wird die geplante Staffelung begrüßt,
da hierdurch eine weitergehende Finanzierungsgerechtigkeit für Krankenhäuser in
ländlichen Räumen geschaffen wird, die mehrere basisversorgungsrelevante
Fachabteilungen vorhalten.
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Besonderer Teil

Artikel 1

Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch

Zu Artikel 1 Nr. 1 (§ 85a – neu SGB V)
Sonderregelungen für Vertragszahnärzte aus Anlass der COVID-19-Epidemie

Beabsichtigte Neuregelung

Zur Abrechnung von Liquiditätshilfen an Zahnärzte während der COVID-19-Pandemie
werden die in § 1 der COVID-19-VSt-SchutzV enthaltenen Regelungen zur Liquiditäts-
hilfe für Vertragszahnärztinnen und Vertragszahnärzte in das SGB V überführt.

Stellungnahme

Diese Regelung greift zu kurz und ist um die zahnmedizinische
Hochschulambulanzversorgung zu erweitern. Diese trägt wesentlich zur
vertragszahnärztlichen Versorgung bei, insbesondere weil hier Patientinnen und
Patienten mit hohem Behandlungsaufwand und Fallschwere versorgt werden können.
Die Eingrenzung nur auf niedergelassene Zahnärzte löst daher eine
Ungleichbehandlung aus, die vermieden werden sollte.
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Artikel 2

Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes

Zu Artikel 2 Nr. 1 (§ 4 Absatz 10 – neu KHEntgG)
Hebammenstellen-Förderprogramm

Beabsichtigte Neuregelung

Es wird mit dem neuen § 4 Abs. 10 KHEntgG ein Hebammenstellen-Förderprogramm
für die Jahre 2021 bis 2023 eingeführt. Demnach sollen jeweils 0,5 Hebammenstellen je
500 Geburten zusätzlich finanziert werden. Zudem können zur Entlastung der
Hebammen zusätzliche Personalstellen für assistierendes medizinisches Fachpersonal
im Umfang von bis zu 10 Prozent der Hebammen-Vollzeitstellen finanziert werden.

Stellungnahme

Die Einführung eines Hebammenstellen-Förderprogramms ist im Grundsatz zu
begrüßen. Angesichts des Fachkräftemangels bei den Hebammen ist auch die
Möglichkeit zur Finanzierung von Personalstellen für assistierendes medizinisches
Fachpersonal (Medizinische Fachangestellte und Pflegefachkräfte) positiv zu bewerten.

Die im Regierungsentwurf vorgesehene Eingrenzung der Fördermittel auf Kliniken, die
mindestens 500 Geburten im Jahr zu verzeichnen haben, ist  hingegen bei genauerer
Betrachtung nicht zielführend. Gemäß den Geburtszahlen der Krankenhäuser würden
etwa 20 Prozent der Geburtskliniken von der Inanspruchnahme des Hebammenstellen-
Förderprogramms ausgeschlossen. Weitere 5 Prozent der Geburtskliniken sind von
einem Förderausschluss gefährdet, da sie derzeit nur knapp oberhalb der 500-
Geburten-Grenze liegen. Bei regionaler Betrachtung stellt sich die Lage sogar noch
problematischer dar. In Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise würden 6 von 16
Geburtskliniken vom Förderprogramm nicht profitieren, zwei weitere wären aufgrund
der Geburtenanzahl von nur knapp über 500 von einem Förderausschluss akut
gefährdet.

Die Eingrenzung passt darüber hinaus auch nicht zum Sicherstellungsgedanken des
Gesetzgebers und des G-BA bezüglich der Versorgung in der Fläche. Eine
Eingrenzung der Förderung auf Mindestfallzahlen ist schwer nachzuvollziehen, wenn
andererseits Sicherstellungszuschläge gemäß G-BA-Richtlinie gezahlt werden, um in
diesen Krankenhäusern die Geburtshilfe zu erhalten.

Die sinnvollste Regelung wäre die Einführung eines Hebammenstellen-
Förderprogramms ohne Kopplung an eine hohe Mindestfallzahl und mit der Möglichkeit
zur Finanzierung von Personalstellen für assistierendes medizinisches Fachpersonal
(Medizinische Fachangestellte und Pflegefachkräfte). Der im Regierungsentwurf
vorgesehene Verteilungsmechanismus von 0,5 VK pro 500 Geburten würde jedoch
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dazu führen, dass eine Geburtsklinik mit 500 Geburten genauso viele geförderte Stellen
erhielte wie eine Geburtsklinik mit 950 Geburten. Zudem sollte das vorgesehene
Fördervolumen deutlich erhöht werden. Bei einer wirtschaftlichen Geburtsabteilung mit
500 Geburten pro Jahr sollte mindestens eine zusätzliche Vollkraft refinanziert werden.
Die Krankenhäuser schlagen daher vor, das Fördervolumen zu verdoppeln und den
Verteilungsmechanismus zumindest dahingehend zu gestalten, dass 0,2 VK pro 100
Geburten gefördert werden.

Wünschenswert wäre darüber hinaus, dass diese Fördermittel dem
Krankenhausbereich dauerhaft zur Verfügung stehen. Es ist derzeit nicht erkennbar,
dass die im Rahmen des Hebammenstellen-Förderprogramms zusätzlich
bereitgestellten Mittel auch nach Ablauf des Förderprogramms zum 1. Januar 2024 im
Krankenhausbereich erhalten bleiben. Dies ist zwingend sicherzustellen, um einen
dauerhaften Anreiz für die Einstellung von Hebammen und von assistierendem
medizinischem Fachpersonal zur Versorgung von Schwangeren in der Geburtshilfe zu
geben. Insofern ist entweder eine Regelung zu treffen, mit der die zusätzlichen Mittel
auch nach dem Jahr 2023 beim Krankenhaus verbleiben oder eine Einrechnung in den
Landesbasisfallwert vorzusehen, wie es beispielsweise auch bei dem Hygiene-
Förderprogramm nach § 4 Abs. 9 KHEntgG gesetzlich vorgegeben ist.

Änderungsvorschlag

§ 4 Abs. 10 Satz 1 – neu KHEntgG wird wie folgt geändert:

Die bei der Neueinstellung oder Aufstockung vorhandener Teilzeitstellen von
ausgebildeten Hebammen mit einer Berufserlaubnis nach § 5 Absatz 2 des
Hebammengesetzes in der Versorgung von Schwangeren in Krankenhäusern
zusätzlich entstehenden Personalkosten werden für die Jahre 2021, 2022 und 2023 bis
zu einem Umfang von 0,5 0,2 Vollzeitstellen pro 500 100 Geburten in einem
Krankenhaus finanziert.“
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Zu Artikel 2 Nr. 2 (§ 5 Abs. 2a Satz 1 KHEntgG)
Gestaffelte Zuschläge nach der Anzahl der Fachabteilungen für Krankenhäuser der
Liste nach § 9 Abs. 1a Nummer 6 KHEntgG

Beabsichtigte Neuregelung

Die zusätzliche Finanzierung gemäß § 5 Absatz 2a KHEntgG erfolgt nach geltender
Rechtslage unabhängig davon, wie viele Fachabteilungen, die Leistungen im Sinne des
§ 136c Absatz 3 Satz 2 Nummer 3 SGB V erbringen (sogenannte
basisversorgungsrelevante Fachabteilungen), ein Krankenhausstandort vorhält. Damit
ein Krankenhaus, das mehr als zwei solcher Fachabteilungen vorhält, stärker gefördert
wird, wird die zusätzliche Finanzierung nunmehr um gestaffelte Zuschläge in
Abhängigkeit von der Anzahl vorgehaltener basisversorgungsrelevanter
Fachabteilungen erhöht.

Stellungnahme

Die Krankenhäuser begrüßen die geplante Staffelung ausdrücklich, da hierdurch eine
weitergehende Finanzierungsgerechtigkeit für Krankenhäuser in ländlichen Räumen
geschaffen wird, die mehrere basisversorgungsrelevante Fachabteilungen vorhalten.
Damit durch diese Änderung eine zusätzliche Finanzierung für bedarfsnotwendige
Krankenhäuser im ländlichen Raum, wie laut der Gesetzesbegründung vom
Gesetzgeber auch beabsichtigt, ab dem Jahr 2021 zweifelsfrei sichergestellt ist, schlägt
die DKG eine entsprechende Klarstellung in der gesetzlichen Regelung vor.

Änderungsvorschlag (in der Gesetzesformulierung des Änderungsantrags 13
(GPVG – 2. Paket Änderungsanträge Einbringung vor der Anhörung im AfG am
16. November 2020))

In § 5 Absatz 2a Satz 1 wird der neue zweite Halbsatz wie folgt gefasst:

„hält ein Krankenhaus mehr als zwei Fachabteilungen vor, welche die Vorgaben des
Gemeinsamen Bundesausschusses gemäß § 136c Absatz 3 Satz 2 des Fünften
Buches Sozialgesetzbuch erfüllen, hat das Krankenhaus darüber hinaus ab dem
Vereinbarungszeitraum 2021 Anspruch auf eine zusätzliche Finanzierung in Höhe von
200.000 Euro jährlich je weiterer vorgehaltener Fachabteilung, welche die Vorgaben
nach §136c Absatz 3 Satz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch erfüllt.“
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Zu Artikel 2 Nr. 3 (§ 9 Abs. 1a Nummer 6 KHEntgG)
Erweiterung der Liste nach § 9 Abs. 1a Nummer 6 KHEntgG um die Kinder- und
Jugendmedizin

Beabsichtigte Neuregelung

Die Selbstverwaltungsparteien auf der Bundesebene müssen gemäß § 9 Absatz 1a
Nummer 6 KHEntgG jährlich zum 30. Juni eine Liste der Krankenhäuser vereinbaren,
welche die Vorgaben des G-BA zu § 136c Absatz 3 Satz 2 SGB V erfüllen.
Krankenhäuser, die in dieser Liste aufgenommen werden, erhalten gemäß § 5 Abs. 2a
KHEntgG im folgenden Jahr eine zusätzliche Finanzierung in Höhe von 400.000 Euro
p.a.

Die aktuellen Sicherstellungszuschläge-Regelungen (gemäß § 136c Absatz 3 Satz 2
SGB V) bestehen in der Erstfassung seit dem 24. November 2016 für die notwendige
Vorhaltung der Fachabteilung Innere Medizin und Chirurgie. In der letzten Änderung
vom 19. April 2018 wurde als weitere notwendige Vorhaltung die Fachabteilung
Geburtshilfe oder Gynäkologie und Geburtshilfe in die Sicherstellungszuschläge-
Regelungen aufgenommen. Durch den neuen Halbsatz in § 9 Abs. 1a Nr. 6 KHEntgG
werden die Vertragsparteien auf Bundesebene beauftragt, die um den Bereich der
Kinderkrankenhäuser und Fachabteilungen Kinder- und Jugendmedizin erweiterte Liste
einmalig bis 31. Dezember 2020 zu vereinbaren. Ab dem nächsten Jahr ist die Frist zur
Vereinbarung einer Liste unter Einbeziehung der Kinderkrankenhäuser und
Fachabteilungen Kinder- und Jugendmedizin der 30. Juni.

Stellungnahme

In der G-BA Sitzung des Unterausschuss-Bedarfsplanung am 20. Januar 2020 wurde
sowohl vom GKV-SV als auch von der DKG der Antrag eingebracht, die bestehenden
Sicherstellungszuschläge-Regelungen um die Vorhaltung einer Fachabteilung für
Kinder- und Jugendmedizin als basisversorgungsrelevante Leistung zur
flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung zu ergänzen. Durch die Verzögerung
der G-BA-Tätigkeiten aufgrund der Corona-Pandemie war eine Ergänzung der
Sicherstellungszuschläge-Regelungen um den Bereich der Kinder- und Jugendmedizin
als Voraussetzung für eine Aufnahme auf die Liste nach § 9 Absatz 1a Nummer 6
KHEntgG bis zum 30. Juni 2020 nicht mehr möglich. Der neue Halbsatz ermöglicht die
Erweiterung der Liste bis 31. Dezember 2020. Somit wird sichergestellt, dass die
Kinderkrankenhäuser und die Fachabteilungen für Kinder- und Jugendmedizin bereits
dieses Jahr die Möglichkeit erhalten, auf die Liste der Krankenhäuser gemäß § 9
Absatz 1a Nummer 6 KHEntgG, mit Wirkung für das Budgetjahr 2021, aufgenommen
zu werden.

Die Krankenhäuser begrüßen dieses Vorhaben aus den genannten Gründen
ausdrücklich, damit die Kinderkrankenhäuser und die Fachabteilungen für Kinder- und
Jugendmedizin in ländlichen und strukturschwachen Gebieten durch einen
Sicherstellungszuschlag bereits 2021 unterstützt werden.
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Änderungsvorschlag

Entfällt.
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Stellungnahme zu den Änderungsanträgen der Fraktionen CDU/CSU
und SPD – Ausschussdrucksache 19(14)242.2

Zu Änderungsantrag Nr. 3 Kostenübernahme für Behandlungen von
Patientinnen und Patienten aus dem EU-Ausland

Zu Artikel 1 Nummer 6b (§ 219a Abs. 6 SGB V)

Beabsichtigte Neuregelung

Es ist beabsichtigt, den zeitlichen Anwendungsbereich der Regelung auf den
31.03.2021 zu erweitern und zugleich eine gesonderte Regelung aufzunehmen, welche
dem EU-Austritt des Vereinigten Königreiches von Großbritannien Rechnung tragen
soll.

Stellungnahme

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft begrüßt die beabsichtigten Neuregelungen, da
durch sie für die Krankenhäuser weitere Finanzierungssicherheit bei der Behandlung
ausländischer COVID-19-Patienten geschaffen wird.

Änderungsvorschlag

Entfällt.

Zu Änderungsantrag Nr. 5 Bemessung der Länderanteile des
Krankenhauszukunftsfonds nach dem aktuellen Königsteiner
Schlüssel

Zu Artikel 2a neu, 2b neu, 5 (§ 14a KHG, § 21 Krankenhausstrukturfonds-
verordnung)
Korrektur Gültigkeit Königsteiner Schlüssel

Beabsichtigte Neuregelung

Die Anpassung soll gewährleisten, dass sich die Förderanteile, die den Ländern nach
dem Krankenhauszukunftsfonds zustehen, nach dem am 29. Oktober 2018
bekanntgemachten und am 6. November 2018 im Bundesanzeiger veröffentlichten für
das Jahr 2018 aktuell gültigen Königsteiner Schlüssel bemessen und nicht die
Vorgängerversion des Königsteiner Schlüssels verwendet wird.
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Stellungnahme

Die entsprechende Anpassung ist grundsätzlich nachvollziehbar. Wenngleich sich die
Mittelbereitstellung insgesamt nicht ändert, ist jedoch zu beachten, dass sich dadurch
auf Landesebene geringfügige Änderungen bei der Verteilung der Bundesmittel
ergeben und sich dadurch auch der Anteil der Ko-Finanzierung der Länder anpasst.
Länder, die auf Basis der bislang gültigen Rechtslage Finanzmittel in den Haushalt
eingestellt haben, sollten gewährleisten, dass diese ggf. aufgestockt werden.

Änderungsvorschlag

Entfällt.
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Einleitung und zusammenfassende Bewertung 

Die Arbeiterwohlfahrt begrüßt das Vorhaben, insbesondere im Bereich der sozialen 

Pflegeversicherung bis zum Jahresende 2020 noch wichtige Rechtsänderungen auf 

den Weg zu bringen, deren Ziel es ist, die gesundheitliche und pflegerische Versor-

gung zeitnah und nachhaltig zu verbessern. Mit dem Pflegehilfskraftstellenprogramm 

wird darüber hinaus ein erster wichtiger Schritt hin zur Umsetzung des Personalbe-

messungsinstruments nach § 113c SGB XI im vollstationären Pflegebereich in Angriff 

genommen. Besonders zu begrüßen ist auch die Verlängerung des Corona-

Schutzschirms bis zum 31.03.2021 für Pflegeeinrichtungen sowie Vorsorge- und Re-

habilitationseinrichtungen. Dies gibt den Trägern der Langzeitpflege in der pandemi-

schen Lage die erforderliche Sicherheit über das Jahresende hinaus.   

 

Stellungnahme zu den Regelungen im Einzelnen 

Artikel 1: Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

§ 32 Genehmigungsverfahren bei Heilmittelverordnungen 

Der Verzicht auf das Genehmigungsverfahren der Krankenkassen für Heilmittelver-

ordnungen erleichtert den Versicherten den Zugang zu Leistungen und wird daher 

begrüßt. 

 

Artikel 3: Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

§ 18 Hilfsmittelempfehlung  

Bewertung: 

Die Entfristung der Regelung, dass im Rahmen der Begutachtung vom Medizini-

schen Dienst (MD) empfohlene Hilfsmittel keiner ärztlichen Verordnung mehr bedür-

fen, wird ausdrücklich begrüßt. 

 

§ 84 Absatz 9, § 85 Absätze 9 bis 11: Zusätzliche Pflegehilfskraftstellen 

Bewertung:  

Aus Sicht der AWO ist zu begrüßen, dass die vollstationären Pflegeeinrichtungen, 

einschließlich der Kurzzeitpflege auf Antrag die Möglichkeit erhalten, zusätzliche 

Pflegehilfskräfte finanziert zu bekommen, ohne dass dies zu einer finanziellen Mehr-

belastung der von der Pflegeeinrichtung versorgten Pflegebedürftigen führt. Wie in 

dem Projekt zur Ermittlung eines wissenschaftlich fundierten Verfahrens zur einheitli-

chen Bemessung des Personalbedarfs in stationären Pflegeeinrichtungen ermittelt, 

besteht ein nicht unerheblicher Mehrbedarf in Höhe von 36 Prozent an Personal in 

stationären Pflegeeinrichtungen. Diesen Mehrbedarf differenzieren die Projektergeb-

nisse nach Qualifikationsgruppen. Der Anteil Hilfskräfte am gesamten Mehrbedarf 

beträgt demnach 69 Prozent. 
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Die in § 85 Absatz 9 SGB XI angedachte Regelung würde in einer stationären Pfle-

geeinrichtung mit 71 Bewohner*innen entsprechend der statistischen Verteilung der 

Pflegegrade zu einem Assistenzkräfteaufwuchs von 1,9 Mitarbeitenden führen. Dies 

ist eindeutig ein Schritt in die richtige Richtung und scheint als erste Ausbaustufe im 

Rahmen der Umsetzung eines Personalbedarfsbemessungsinstruments absolut an-

gemessen zu sein. Darüber hinaus ist mit weiteren Ausbaustufen, die wir nun mit 

Festlegungen zu einer Road Map erwarten, sicherzustellen, dass der im o. g. Projekt 

ermittelte weitaus größere Mehrbedarf ebenfalls in den kommenden Jahren umge-

setzt wird.     

In der Gesetzesbegründung werden Kurzzeitpflegegäste eingeschlossen. Im Geset-

zestext finden aber Gäste sogenannter solitärer Kurzzeitpflegeeinrichtungen keine 

Berücksichtigung.  

 

Bemessung, Antrags- und Nachweisverfahren 

Es scheint nicht praktikabel zu sein, den zusätzlichen Stellenanteil jährlich dynamisch 

anhand einer stichtagsbezogenen Pflegegradverteilung/Belegung zu bestimmen. 

Dies könnte dazu führen, dass bei einer Veränderung der Pflegegradvertei-

lung/Belegung, gerade im Hinblick auf eine bloße Stichtagsbetrachtung, Stellenantei-

le im nächsten Jahr abgebaut werden müssten, da es bei einer Stichtagsbetrachtung 

zu nicht unerheblichen Abweichungen gegenüber dem Jahresdurchschnitt kommen 

könnte. Eine durchschnittliche Pflegegradverteilung wird mit einer Stichtagsbetrach-

tung nur unzureichend abgebildet. Unsicherheiten ergeben sich insbesondere für neu 

zugelassene Einrichtungen oder Erweiterungsbauten, bei denen die Personalbemes-

sung bereits nach einem Monat erfolgen soll. Die beschriebene Umsetzung könnte 

zu nicht unerheblichen Verunsicherungen der Einrichtungen, was eine flächende-

ckende Inanspruchnahme gefährdet.  

Insgesamt sollte das Antrags- und Nachweisverfahren unbürokratisch erfolgen. Da-

her begrüßen wir, dass das Antragsverfahren abweichend vom RefE im Gesetzent-

wurf zeitlich nicht losgelöst im Rahmen der Vergütungsverhandlungen nach §§ 84 ff. 

SGB XI erfolgt und mit den gleichen Verhandlungspartnern durchgeführt wird, um 

Mehraufwände bei den Trägern zu vermeiden, welche im Verfahren nach § 8 Absatz. 

6 bisher nicht berücksichtigungsfähig waren.  

Nach § 84 Absatz 2 Satz 4 müssen die Pflegesätze einem Pflegeheim bei wirtschaft-

licher Betriebsführung ermöglichen, seine Aufwendungen zu finanzieren und seinen 

Versorgungsauftrag zu erfüllen unter Berücksichtigung einer angemessenen Vergü-

tung ihres Unternehmerrisikos. Nach § 84 Absatz 9 Satz 2 SGB XI n. F. ist der Ver-

gütungszuschlag für das zusätzliche Pflegehilfskraftpersonal von der Pflegekasse zu 

tragen und von dem privaten Versicherungsunternehmen im Rahmen des vereinbar-

ten Versicherungsschutzes zu erstatten; § 28 Absatz 2 ist entsprechend anzuwen-

den. Das zusätzliche Pflegehilfskraftpersonal darf den Pflegebedürftigen finanziell 

nicht belasten. Folglich muss der Vergütungszuschlag auch die Sach- und Regieauf-

wendungen umfassen sowie eine angemessene Vergütung des Unternehmerrisikos.  
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wirkend zum 01.10.2020 und prospektiv bis zum 31.3.2021 mit Verlängerungsmög-

lichkeit bis zum 31.12.2021 wird ausdrücklich begrüßt.  

Nachdrücklich begrüßt wird auch, dass mit dem Änderungsantrag auch die ambulan-

ten Rehabilitations- und Vorsorgeeinrichtungen die Möglichkeit zur Verhandlung 

coronabedingter Mindereinnahmen und Mehraufwendungen erhalten. Sie konnten 

entsprechende Belastungen seit der seit März anhaltenden Pandemie bislang noch 

gar nicht geltend machen. 

Das GVPG tritt jedoch erst zum 1.1.2021 in Kraft. Da Verhandlungen mit den Kran-

kenkassen erst zu diesem Zeitpunkt aufgenommen werden können und Ergebnisse 

erst mit einiger zeitlicher Verzögerung vorliegen, besteht die Gefahr, dass vor allem 

kleinere Einrichtungen, die während der Periode vom 30. September bis zum 31. De-

zember 2020 keine Möglichkeiten weiterer Ausgleichszahlungen durch Auslaufen der 

Regelung des § 111d haben, in der Übergangsphase insolvent geht. Um dies zu 

vermeiden, ist es dringend erforderlich, die Norm des § 111 Absatz 5 auf den Zeit-

raum vom 1.1.2021 bis zum 31.3.2021 mit einer Verlängerungsmöglichkeit zum 31. 

Dezember 2021 zu begrenzen und gleichzeitig für den Zeitraum vom 1.10.2020 bis 

zum 31.12.2020 den Ausgleichsmechanismus nach § 111d zu verlängern. Dieser ist 

für eine Überbrückungsphase zwingend erforderlich. Dafür kann § 111d Absatz 8 

genutzt werden, der eine Rechtsverordnung des BMG mit Zustimmung des Bundes-

rats ermöglicht. Durch den Ausgleich der coronabedingten Minderbelegung mittels 

einer tagesbezogenen Pauschale von 60 Prozent des mit den Krankenkassen ver-

einbarten durchschnittlichen Vergütungssatzes kann zumindest ein Teilausgleich der 

nicht durch die Kliniken zu steuernden Mindereinnahmen erreicht werden. 

Nach wie vor sind in den Rehabilitations- und Vorsorgeeinrichtungen erhebliche 

Mehrkosten und gleichzeitig Mindereinnahmen zu verzeichnen. Mehraufwendungen 

konnten im Rahmen der Ausgleichsregelungen nach § 111d SGB V bislang gar nicht 

geltend gemacht werden. Bundesweit haben medizinische Vorsorge- und Rehabilita-

tionseinrichtungen jeder Spezifität wieder die Versorgung aufgenommen, die wäh-

rend des Lockdowns teilweise oder ganz eingestellt werden musste. Ziel muss es 

sein, den Versorgungsauftrag auch unter verschärften Hygieneregeln mit möglichst 

vollständiger Kapazität umsetzen zu können, um dem Bedarf in den kommenden 

Monaten gerecht zu werden.  

Eine Vollauslastung der Reha- und Vorsorgeeinrichtungen ist unter den erforderli-

chen Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen jedoch angesichts unterschied-

licher struktureller Gegebenheiten nicht an jeder Einrichtung möglich. Vor diesem 

Hintergrund ist der Auslastungsgrad der Einrichtungen von Standort zu Standort sehr 

unterschiedlich. Auch können die Reha- und Vorsorgekliniken die Belegung nicht 

vollständig steuern. So kommt es nach wie vor zu Belegungsausfällen aufgrund von 

kurzfristigen Patient-innenabsagen, kurzfristigen Anamnese-Kontakten vor der Anrei-

se und zu Abreisen aus Kliniken. In Folge dieser Entwicklungen kommt es nach wie 

vor zu Mindereinnahmen, teilweise unterhalb der Wirtschaftlichkeitsgrenze.  









https://www.awo.org/sites/default/files/2017-09/2011-12%20Rothgang%20Gutachten%20-%20Berechnungen%20zur%20Finanzierung%20der%20Pflege.pdf
https://www.awo.org/sites/default/files/2017-09/2011-12%20Rothgang%20Gutachten%20-%20Berechnungen%20zur%20Finanzierung%20der%20Pflege.pdf
https://www.awo.org/sites/default/files/2017-09/2013-07%20AWO%20Gutachten%20Umsetzung%20Bu%CC%88rgerversicherung.pdf
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Stellungnahme  

zum Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Gesundheitsver-

sorgung und Pflege (Versorgungsverbesserungsgesetz - GPVG) 

(Drucksache 19/23483) 

und 
 

zu den Änderungsantragen der Fraktionen CDU/CSU und SPD 

(Ausschussdrucksachen 19(14)242.2 und 19(14)242.3) 

sowie 

zu dem Antrag der BT-Fraktion DIE LINKE „Kapitaleinkünfte bei der 

Ermittlung der Krankenversicherungsbeiträge berücksichtigen“ 

(Drucksache 19/23699)  

 

A. Einleitung und zusammenfassende Bewertung 

Der Paritätische begrüßt das Vorhaben, im Bereich der sozialen Pflegeversicherung 
bis zum Jahresende 2020 noch wichtige Rechtsänderungen auf den Weg zu bringen, 
deren Ziel es ist, die gesundheitliche und pflegerische Versorgung zeitnah und nach-
haltig zu verbessern. Mit dem Pflegehilfskraftstellenprogramm wird ein erster wichti-
ger Schritt hin zur Umsetzung des Personalbemessungsinstruments nach § 113c 
SGB XI im vollstationären Pflegebereich in Angriff genommen. Nachdem im Referen-

verpa14ma16
Ausschussstempel - mehrzeilig
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tenentwurf dieser Schritt aufgrund der alleinigen Qualifizierungsstrategie von Pflege-
hilfskräften mit Basiskursen o.Ä. (QN 2) noch unter seinen Möglichkeiten blieb, 
schießt nun die alleinige Qualifizierungsstrategie von 1- u. 2- jährig nach Landesrecht 
ausgebildeten Pflegehilfskräften (QN 3) über das Ziel hinaus. Aus unserer Sicht müs-
sen hier stärker die derzeitigen knappen Kapazitäten für diese Pflegehilfskraftausbil-
dungen berücksichtigt werden. Es muss für einen längeren Zeitraum beides möglich 
sein, nämlich über das Pflegehilfskraftstellenprogramm Personal einzustellen, wel-
ches sowohl nach QN 2 als auch QN 3 qualifiziert wird.  

Besonders zu begrüßen ist auch die Verlängerung des Corona-Pflegeschutzschirms 
bis zum 31.03.2020. Dies gibt den Trägern der Langzeitpflege in der pandemischen 
Lage die erforderliche Sicherheit über das Jahresende hinaus. Begrüßt werden auch 
die Regelungen zur pandemiebedingten Anpassung von Vergütungsvereinbarungen 
der Vorsorge- und Rehabiliationseinrichtungen.  

 

B. Stellungnahme zu den Regelungen im Einzelnen 

Artikel 3: Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

 

§ 18 Hilfsmittelempfehlung  

Bewertung: 

Die Entfristung der Regelung, dass im Rahmen der Begutachtung vom Medizini-
schen Dienst (MD) empfohlene Hilfsmittel keiner ärztlichen Verordnung mehr bedür-
fen, wird ausdrücklich begrüßt. 

 

§ 84 Absatz 9 SGB; § 85 Absätze 9 bis 11 XI: Zusätzliche Pflegehilfskraftstellen 

Bewertung:  

Aus Sicht des Paritätischen ist zu begrüßen, dass die vollstationären Pflegeeinrich-
tungen, einschließlich der Kurzzeitpflege auf Antrag die Möglichkeit erhalten, zusätz-
liche Pflegehilfskräfte finanziert zu bekommen, ohne dass dies zu einer finanziellen 
Mehrbelastung der von der Pflegeeinrichtung versorgten Pflegebedürftigen führt. Wie 
in dem Projekt zur Ermittlung eines wissenschaftlich fundierten Verfahrens zur ein-
heitlichen Bemessung des Personalbedarfs in stationären Pflegeeinrichtungen ermit-
telt, besteht ein nicht unerheblicher Mehrbedarf in Höhe von 36 Prozent an Personal 
in stationären Pflegeeinrichtungen. Diesen Mehrbedarf differenzieren die Projekter-
gebnisse nach Qualifikationsgruppen. Der Anteil Hilfskräfte am gesamten Mehrbe-
darf beträgt demnach 69 Prozent. 
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Die in § 85 Absatz 9 SGB XI angedachte Regelung würde in einer stationären Pfle-
geeinrichtung mit 71 Bewohner*innen entsprechend der statistischen Verteilung der 
Pflegegrade zu einem Assistenzkräfteaufwuchs von 1,9 Mitarbeitenden führen. Dies 
ist eindeutig ein Schritt in die richtige Richtung und scheint als erste Ausbaustufe im 
Rahmen der Umsetzung eines Personalbedarfsbemessungsinstruments absolut an-
gemessen zu sein. Darüber hinaus ist mit weiteren Ausbaustufen, die wir nun mit 
Festlegungen zu einer Road Map erwarten, sicherzustellen, dass der im o. g. Projekt 
ermittelte weitaus größere Mehrbedarf ebenfalls in den kommenden Jahren umge-
setzt wird.     

In der Gesetzesbegründung werden Kurzzeitpflegegäste eingeschlossen. Im Geset-
zestext finden aber Gäste sogenannter solitärer Kurzzeitpflegeeinrichtungen keine 
Berücksichtigung.  

Bemessung, Antrags- und Nachweisverfahren 

Es scheint nicht praktikabel zu sein, den zusätzlichen Stellenanteil jährlich dyna-
misch anhand einer stichtagsbezogenen Pflegegradverteilung/Belegung zu bestim-
men. Dies könnte dazu führen, dass bei einer Veränderung der Pflegegradvertei-
lung/Belegung, gerade im Hinblick auf eine bloße Stichtagsbetrachtung, Stellenan-
teile im nächsten Jahr abgebaut werden müssten, da es bei einer Stichtagsbetrach-
tung zu nicht unerheblichen Abweichungen gegenüber dem Jahresdurchschnitt kom-
men könnte. Eine durchschnittliche Pflegegradverteilung wird mit einer Stichtagsbe-
trachtung nur unzureichend abgebildet. Unsicherheiten ergeben sich insbesondere 
für neu zugelassene Einrichtungen oder Erweiterungsbauten, bei denen die Perso-
nalbemessung bereits nach einem Monat erfolgen soll. Die beschriebene Umsetzung 
könnte zu nicht unerheblichen Verunsicherungen der Einrichtungen führen, was eine 
flächendeckende Inanspruchnahme gefährdet.  

Insgesamt sollte das Antrags- und Nachweisverfahren unbürokratisch erfolgen. Da-
her begrüßen wir, dass das Antragsverfahren abweichend vom RefE im Gesetzent-
wurf zeitlich nicht losgelöst im Rahmen der Vergütungsverhandlungen nach §§ 84 ff. 
SGB XI erfolgt und mit den gleichen Verhandlungspartnern durchgeführt wird, um 
Mehraufwände bei den Trägern zu vermeiden, welche im Verfahren nach § 8 Absatz. 
6 bisher nicht berücksichtigungsfähig waren.  

Nach § 84 Absatz 2 Satz 4 müssen die Pflegesätze einem Pflegeheim bei wirtschaft-
licher Betriebsführung ermöglichen, seine Aufwendungen zu finanzieren und seinen 
Versorgungsauftrag zu erfüllen unter Berücksichtigung einer angemessenen Vergü-
tung ihres Unternehmerrisikos. Nach § 84 Absatz 9 Satz 2 SGB XI n. F: ist der Ver-
gütungszuschlag für das zusätzliche Pflegehilfskraftpersonal von der Pflegekasse zu 
tragen und von dem privaten Versicherungsunternehmen im Rahmen des vereinbar-
ten Versicherungsschutzes zu erstatten; § 28 Absatz 2 ist entsprechend anzuwen-
den. Das zusätzliche Pflegehilfskraftpersonal darf den Pflegebedürftigen finanziell 
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nicht belasten. Folglich muss der Vergütungszuschlag auch die Sach- und Regieauf-
wendungen umfassen sowie eine angemessene Vergütung des Unternehmerrisikos.  

Da der Vergütungszuschlag für Pflegehilfskräfte wie der nach § 84 Abs. 8 SGB XI für 
Leistungen nach § 43b SGB XI ausschließlich durch die Pflegeversicherung zu tra-
gen ist, sind sämtliche Verweise auf die Sozialhilfeträger in dem Kabinettsentwurf 
entsprechend den Regelungen für die Leistungen nach § 43b SGB XI zu streichen. 
Die Wörter „durch die Vertragsparteien nach Absatz 2“ in § 85 Absatz 9 sind deshalb 
zu streichen. In § 85 Absatz 10 Satz 2 sind die Wörter: „der Bundesarbeitsgemein-
schaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe“ zu streichen. Die Sozialhilfeträger 
sind weder Leistungsträger noch Vertragspartei. Die Finanzierung geht nur zu Lasten 
der Pflegeversicherung.  

Zudem muss für die Einrichtungen klar gefasst werden, wann ein Anspruch auf die 
Finanzierung möglicherweise erlischt und wann ggf. Rückzahlungsansprüche entste-
hen. Dies gilt insbesondere für die Voraussetzung, dass eine Einrichtung über das 
Personal verfügen muss, das die Pflegeeinrichtung nach der Pflegesatzvereinbarung 
gemäß § 84 Absatz 5 Satz 2 Nummer 2 vorzuhalten hat. Dabei ist die komplexe 
Steuerung der vorzuhaltenden Personalmenge angesichts der z.T. längeren Zeit zwi-
schen der Beantragung eines höheren Pflegegrades und der tatsächlichen Feststel-
lung durch den Medizinischen Dienst zu berücksichtigen, die so ggf. zu einem Erlö-
schen der Anspruchsvoraussetzungen und infolgedessen zu Rückzahlungsansprü-
chen führen könnte.  

Zur Vereinfachung des Nachweisverfahrens können die Verhandlungspartner auf 
Landesebene in ihren regelmäßigen Pflegesatzverhandlungen nun überprüfen, ob 
der Zuschuss zu Recht gezahlt wurde und ob er ggf. in seiner Höhe zu korrigieren 
ist. Insgesamt muss sichergestellt sein, dass die zusätzlichen Pflegehilfskräfte nicht 
auf die bestehenden Fachkraftquoten nach den jeweiligen Länderregelungen ange-
rechnet werden dürfen. 

In § 85 Absatz 11 ist ein vereinfachtes Verfahren vorgesehen, nach dem die vollstati-
onären Pflegeeinrichtungen bis zur Vereinbarung des Vergütungszuschlages den 
von ihnen ermittelten Vergütungszuschlag den nach § 85 Absatz 2 als Parteien der 
Pflegesatzvereinbarung beteiligten Kostenträgern mitteilen können. Das vereinfachte 
Verfahren zur schnellen Vereinbarung des Vergütungszuschlags ohne reguläre Pfle-
gesatzvereinbarungen wird begrüßt. 

Hierbei handelt sich allerdings unserer Auffassung nach um die Pflegekassen und 
nicht um alle Parteien der Pflegesatzvereinbarung nach Absatz 2 beteiligten Kosten-
träger. § 85 Absatz 11 Satz 1 Halbsatz 1 und die Sätze 2 bis 4 sind deshalb anzu-
passen. Auch sollte die Nummer 3 des Absatzes 11 klarer formuliert werden. Es ist 
an dieser Stelle nicht sinnvoll, Angaben über die Qualifikation und Entlohnung zu ma-
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chen, erforderlich sind hier hingegen Angaben über die tatsächlichen Personalauf-
wendungen. Die Regelung sollte von vornherein so klar gefasst sein, dass es zu den 
im Absatz 11 Satz 3 und 4 möglichen Beanstandungen nicht kommt. In dem verein-
fachten Verfahren müssen die Sach- und Regieaufwendungen ebenfalls eine Be-
rücksichtigung finden. Auch hier dürfen die Pflegebedürftige mit den Vergütungszu-
schlägen weder ganz noch teilweise belastet werden. § 85 Absatz 11 Satz 1 Nr. 3 ist 
entsprechend zu ergänzen. 

Änderungsbedarf: 

Absatz 9 Nummer 2: Angesichts schwankender Belegungsstrukturen sollte der Stel-
lenanteil nicht nach Pflegegraden bemessen werden, sondern anhand von Platzzah-
len entsprechend des Sofortprogramms für Pflegekräfte gemäß § 8 Absatz 6 SGB XI. 
Das Verfahren zu § 8 Absatz 6 (Fachkräfte) erscheint zumindest in dieser Hinsicht 
leichter handhabbar, da dieses der Pflegeeinrichtung eine verlässliche Planungs-
grundlage auf Basis der Einrichtungsgröße liefert.  

§ 84 Absatz 9 Satz 1 muss auch auf Absatz 2 Satz 4 verweisen und ist wie folgt zu 
fassen: „(9) Vergütungszuschläge sind abweichend von Absatz 2 Satz 2 und Absatz 
4 Satz 1 sowie unter entsprechender Anwendung des Absatzes 2 Satz 1, Satz 4 und 
5, des Absatzes 7 und des § 87a zusätzliche Entgelte zur Pflegevergütung für die 
Unterstützung der Leistungserbringung durch zusätzliches Pflegehilfskraftpersonal in 
vollstationären Pflegeeinrichtungen.“ 

§ 85 Absatz 9 Satz 1 Halbsatz 1 ist wie folgt zu fassen: „Die Vereinbarung des Ver-
gütungszuschlags nach § 84 Absatz 9 Satz 1 durch die Vertragsparteien nach Ab-
satz 2 erfolgt auf der Grundlage, …“ 

In § 85 Absatz 10 Satz 2 ist wie folgt zu fassen: „Der Spitzenverband Bund der Pfle-
gekassen legt im Benehmen mit dem Verband der Privaten Krankenversicherung e. 
V., der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe und den 
Bundesvereinigungen der Träger stationärer Pflegeeinrichtungen das Nähere für das 
Vereinbarungsverfahren nach Absatz 9 in Verbindung mit § 84 Absatz 9 sowie für 
seinen Bericht nach Satz 1 fest.“ 

In § 85 Absatz 11 sind die folgenden Änderungen vorzunehmen: „(11) Der Träger der 
vollstationären Pflegeeinrichtung kann bis zum Abschluss einer Vereinbarung nach § 
84 Absatz 9 Satz 1 einen Vergütungszuschlag für zusätzliches Pflegehilfskraftperso-
nal nach § 84 Absatz 9 Satz 2 berechnen, wenn er vor Beginn der Leistungserbrin-
gung durch das zusätzliche Pflegehilfskraftpersonal den Vertragsparteien nach Ab-
satz 2 als Parteien der Pflegesatzvereinbarung beteiligten Kostenträgern  den von 
ihm entsprechend Absatz 9 ermittelten Vergütungszuschlag zusammen mit folgen-
den Angaben mitteilt:“  
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§ 85 Absatz 11 Satz 1 Nr. 3 ist entsprechend zu ergänzen: „die Qualifikation, die Ent-
lohnung und die weiteren Personalaufwendungen für das zusätzliche Pflegehilfskraft-
personal, sowie die in diesem Zusammenhang entstehenden sonstigen Perso-
nal- und Sachaufwendungen.“ 

§ 85 Absatz 11 Satz 12 ist wie folgt zu ändern: „Für die Mitteilung nach Satz 1 ist ein 
einheitliches Formular zu verwenden, das der Spitzenverband Bund der Pflegekas-
sen im Benehmen mit dem Bundesministerium für Gesundheit, dem Verband der Pri-
vaten Krankenversicherung e. V. und der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtli-
chen Träger der Sozialhilfe bereitstellt. Die Vertragsparteien nach Absatz 2 als Par-
teien der Pflegesatzvereinbarung beteiligten Kostenträger können die nach Satz 1 
mitgeteilten Angaben beanstanden. Über diese Beanstandungen befinden die Ver-
tragsparteien nach Absatz 2 unverzüglich mit Mehrheit.“  

 

Qualifikationsniveau der Pflegehilfskräfte 

Es wird begrüßt, dass das über den Vergütungszuschlag zu finanzierende zusätzli-
che Pflegehilfskraftpersonal nun das Qualifikationsniveau QN 3 (uns insbesondere 
die Nachqualifikation auf das Niveau QN 3) in den Fokus nimmt. Allerdings wurde die 
Regelung aus dem Referentenentwurf verworfen, nach der mit dem Vergütungszu-
schlag auch die Qualifizierung von Mitarbeiter*innen des Niveaus QN 1 auf QN 2 so-
wie deren Beschäftigung finanziert werden sollte. Wir hielten beide Varianten gegen-
wärtig für die richtige Strategie mehr Personal aufzubauen. Die alleinige Fokussie-
rung auf QN 3 wird mit großer Sicherheit dazu führen, dass dieses Programm nicht 
schnell erfolgreich sein wird. Es stehen vermutlich nicht genügend Ausbildungsplätze 
zur Verfügung, um in dem erforderlichen Maße das benötigte Personal innerhalb der 
kommenden Jahre zu qualifizieren. Ob die vorhandene Flexibilisierung von drei Jah-
ren, in der die Ausbildung zu QN 3 erfüllt oder angefangen werden muss, ausreicht 
und sich positiv auf die Inanspruchnahme auswirkt, können wir nicht voraussagen. 
Aber es bleibt ein Unsicherheitsfaktor. Besser wäre es also klarzustellen, dass in der 
ersten Ausbaustufe sowohl QN 2 als auch QN 3 finanziert werden und erst in einer 
späteren Ausbaustufe Regelungen zur Nachqualifizierung für QN 3 verpflichtend 
werden, wenn sich das Ausbildungsangebot verbessert hat.       

Trotz der von ASMK und GMK als Mindestanforderungen beschlossenen „Eckpunkte 
für die in Länderzuständigkeit liegenden Ausbildungen zu Assistenz- und Helferberu-
fen in der Pflege“ ist die Assistenz- oder Helferausbildung in den einzelnen Bundes-
ländern zeitlich (1-2 Jahre), inhaltlich und wirtschaftlich sehr unterschiedlich geregelt. 
So ist beispielsweise die zweijährige Assistenzausbildung in Niedersachsen mit dem 
Erwerb des Mittleren Schulabschlusses (MSA) verbunden, was zu sehr kurzen Pra-
xiszeiten in den Einrichtungen führt. Die gegenwärtige Anpassung der Assistenzaus-
bildung einzelner Bundesländer an die neue generalistische Pflegeausbildung führt 
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zu einer weiteren Ausdifferenzierung der rechtlichen Ausbildungsgrundlagen. Es wird 
vorgeschlagen, dieser Entwicklung entgegenzuwirken und eine bundeseinheitliche 
Regelung der (generalistischen) Assistenz- und Helferausbildung anzustreben. Dafür 
könnte die Fachkommission nach § 53 Pflegeberufegesetz Rahmenvorgaben ma-
chen. 

Das der Bundesrat die Regelungen in seiner Stellungnahme aufgreift und vorschlägt, 
das die vorhandenen Ausbildungen zur einjährig staatlich anerkannte Helferinnen- 
oder Helferausbildung in der Pflege oder einjährig staatlich anerkannte Assistenzaus-
bildung in der Pflege ausreichen sollen, unterstreicht unsere Befürchtung, dass es 
zunächst nicht genügend Ausbildungsplätze für QN 3 geben wird.   

Änderungsbedarf 

In § 85 Absatz 9 Satz1 SGB XI muss geregelt werden, dass der Vergütungszuschlag 
in der ersten Ausbaustufe auch für die Qualifizierung von Mitarbeiter*innen des Ni-
veaus QN 1 auf QN 2 sowie deren Beschäftigung eingesetzt werden kann.      

 

C. Änderungsanträge  

Änderungsantrag 6: § 8 Absatz 3 SGB XI Modelltitel des GKV-SV 

Bewertung:  

Der Paritätische begrüßt nachdrücklich, dass das im Rahmen der KAP vereinbarte 
Modellprojekt zur Erweiterung der Versorgungsverantwortung von Pflegekräften i.S. 
der Kompetenzen einer APN (Advanced Practise Nurse) aus den Mitteln des Aus-
gleichsfonds der Pflegeversicherung in Höhe von 3 Mio. Euro finanziert werden soll. 
Diese gesetzliche Neuregelung fördert somit die Entwicklung attraktiver und innovati-
ver Aufgaben- und Verantwortungsbereiche für Pflegefachpersonen, auch sektoren-
übergreifend. Da die bisherigen Modellvorhaben nach § 8 Absatz 3 Satz 2 sich je-
doch inhaltlich vorrangig auf Möglichkeit der Erprobung personenbezogener Budgets 
sowie neuer Wohnkonzepte beziehen und die nachfolgenden Sätze 3 und 4 die be-
sondere Förderung der Mehrkosten für Pflegebedürftige (z.B. erhöhtes Pflegegeld, 
pauschalierte Pflegesätze) in den Blick nehmen, passen die Rahmenvorgaben nicht 
unbedingt zu diesem Modellvorhaben. Es wird daher angeregt, den Modelltitel in ei-
nem eigenständigen Absatz 3a zu regeln. Des Weiteren soll geregelt werden, dass 
die zusätzlichen Personalkosten, die im Rahmen des Modellprojekts in einer Einrich-
tung entstehen, aus dem Fördervolumen finanziert werden müssen.  

Änderungsbedarf: 

Überführung der Regelungen in einen neuen § 8 Absatz 3a SGB XI. In Satz 4 wird 
das Wort „können“ durch „sollen“ ersetzt. 
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Änderungsantrag 7: § 8 Absatz 6 SGB XI Pflegekraftstellen-Förderprogramm 

Bewertung: 

Da bislang nur ca. 4000 Stellen des 13.000 Pflegefachkraftstellen-Förderprogramms 
besetzt werden konnten, ist es angemessen, die Wartefrist von 4 Monaten für die 
Weiterqualifizierung einer Pflegehilfskraft zur Pflegefachkraft zu streichen. Dass im 
Rahmen des Förderprogramms auch zusätzliche Fachkräfte aus dem Gesundheits- 
und Sozialbereich beschäftigt werden können, die über keine Kompetenzen zur 
Durchführung der medizinischen Behandlungspflege verfügen ist für das Programm 
in gewisser Hinsicht vertretbar, darf allerdings keine Präjudiz dafür sein, dass die 
Kompetenzen von Pflegekräften ausgehöhlt werden.     

 

Änderungsantrag 8: § 40 SGB XI Entscheidungsfristen für Pflegekassen 

Bewertung: 

Die Einführung einer Genehmigungsfiktion bei nicht rechtzeitig erfolgter Entschei-
dung der Pflegekasse über die Gewährung von Pflegehilfsmitteln wird ausdrücklich 
als Beschleunigung des Bewilligungsverfahrens begrüßt.  

 

Änderungsantrag 9: § 78 Digitalisierung in der Pflegehilfsmittelversorgung und 
der wohnumfeldverbessernden Maßnahmen 

Bewertung: 

Die Änderung ist im Zusammenhang mit ÄA 2 zu § 139 SGB V Hilfsmittelverzeichnis 
zu sehen und wird begrüßt. Allerdings sollte das Pflegehilfsmittelverzeichnis im digi-
talen Bereich nicht nur spätestens alle 3 Jahre, sondern wie auch das Hilfsmittelver-
zeichnis nach § 139 SGB V, regelmäßig fortgeschrieben werden.  

Positiv zu bewerten ist, dass neben den Pflegehilfsmitteln künftig auch digitale Tech-
nologien im Bereich der wohnumfeldverbessernden Maßnahmen für pflegebedürftige 
Menschen ausdrücklich förderfähig sein sollen. Es wäre allerdings sinnvoll, statt ei-
ner einseitigen Empfehlung des GKV-Spitzenverbands, wie im neuen Absatz 2a vor-
gesehen, ein Verzeichnis der förderfähigen digitalen Technologien zu erstellen. So-
wohl bei einem Verzeichnis als auch bei der Erstellung von Empfehlungen sollten die 
Expertise der Pflegeverbände und der Verbände der Vertretung der Interessen von 
Menschen mit Behinderung ausdrücklich einbezogen werden. Es wird angeregt zu 
überlegen, statt einer dreijährigen eine zweijährige Fortschreibungsfrist vorzusehen. 

Der neue Absatz 2a, der digitale Technologien ausdrücklich im Rahmen von woh-
numfeldverbessernden Maßnahmen vorsieht, wird als obsolet angesehen, da die 
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meisten digitalen Technologien nach ihrer Funktionsweise im Wohnumfeld zugleich 
Pflegehilfsmittel sein werden. Hier  

Änderungsbedarf: 

In § 78 Absatz 2 Satz 4 neu soll vor dem Wort „spätestens“ das Wort „regelmäßig“ 
ergänzt werden. 

Streichung von Absatz 2a. 

 

Änderungsantrag 11: § 111 und § 111c SGB V Pandemiebedingte Anpassung 
von Vergütungsvereinbarungen der Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtun-
gen 

Bewertung: 

Die Ergänzung, dass Krankenkassen und die Träger der zugelassenen Vorsorge- 
und Rehabilitationseinrichtungen ihre Vergütungsvereinbarungen vom 01.10.2020 
bis zum 30.03.2021 anpassen, um den pandemiebedingten Veränderungen im tägli-
chen Leistungsgeschehen Rechnung zu tragen wird begrüßt.  

 

Änderungsantrag 14: § 37 Abs. 3 SGB XI Corona-Pandemie; Beratungsbesuche 
nach § 37 SGB XI 

Bewertung: 

Die Neufassung von § 148 zu den Beratungsbesuchen nach § 37 Absatz 3 SGB XI, 
dass die Beratung bis einschließlich 31. März 2021 auch telefonisch, digital oder per 
Videokonferenz erfolgen, wenn die pflegebedürftige Person dies wünscht und Daten-
sicherheit gewährleistet ist sowie datenschutzrechtliche Belange beachtet werden, 
wird begrüßt.  

 

Änderungsantrag 15: § 150 Abs. 6 SGB XI Verlängerung pandemiebedingter 
Sonderregelungen im SGB XI 

Die beabsichtige Verlängerung um weitere drei Monate – bis zum 31. März 2020 - 
der in § 150 enthaltenen Regelungen, die auf den besonders vulnerablen Bereich der 
Langzeitpflege zielen, wird ausdrücklich begrüßt. 

 

D. Weitergehender Änderungsbedarf  

Präqualifizierungserfordernis für Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der 
Behindertenhilfe bei der Hilfsmittelerbringung 
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Nach § 126 Absatz 1 Satz 2 können Vertragspartner der Krankenkassen nur Leis-
tungserbringer sein, die die Voraussetzungen für eine ausreichende, zweckmäßige 
und funktionsgerechte Herstellung, Abgabe und Anpassung der Hilfsmittel erfüllen. 
Die Krankenkassen müssen dies nach § 126 Absatz 1a sicherstellen. Zu diesem 
Zwecke müssen sich Leistungserbringer von der Präqualifizierungsstelle nach Ab-
satz 1a Satz 2 qualifizieren lassen. Die Präqualifizierung gilt für alle Verträge, die 
durch Ausschreibungen nach § 127 Absatz 1 zustande gekommen sind sowie für 
Verträge der Landesverbände oder Arbeitsgemeinschaften der Krankenkassen mit 
Leistungserbringern, die nach § 127 Absatz 2 geschlossen werden. Eine Präqualifi-
zierung ist lediglich beim Abschluss von Verträgen der Krankenkassen mit Leistungs-
erbringern, die im Einzelfall nach § 127 Absatz 3 geschlossen werden, nicht notwen-
dig. 

Grundlage für die Präqualifizierungsanforderungen bildet das Berufsrecht der Leis-
tungserbringer. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Handwerksordnung und 
die Gewerbeordnung (vgl. Hauck/Noftz, SGB V, § 126 Rn. 9 f.). Unter Leistungser-
bringer fallen somit klassische Handwerksbetriebe und Angehörige von Handwerks-
berufen (vgl. Hauck/Noftz, SGB V, § 126 Rn. 13 ff.). Bei der Versorgung mit Hilfsmit-
teln kommt es nicht zu einer „Herstellung, Abgabe und Anpassung“ i. S. d. § 126 
SGB V, da dies klassische handwerkliche Tätigkeiten nach der Handwerks- oder Ge-
werbeordnung voraussetzt. Vollstationäre Pflegeeinrichtungen oder Einrichtungen 
der Behindertenhilfe sind daher nicht als Leistungserbringer i. S. d. § 126 SGB V ein-
zuordnen und benötigen keine Präqualifizierung als Lieferant von Hilfsmitteln. 

Ohne deren Einbezug in den vorstehend beschriebenen Vorgang der Herstellung, 
Abgabe und Anpassung von Hilfsmitteln geht es bei Pflegeeinrichtungen allenfalls 
noch um die sachgerechte Unterstützung der Versicherten bei deren Verwendung. 
Dies ist Gegenstand der Versorgungsverträge nach §§ 72 ff SGB XI, bei denen das 
auf die Auftragsvergabe oder die Beitrittsverträge zugeschnittene Präqualifizierungs-
verfahren aber gerade nicht zur Anwendung kommt. Zudem kontrollieren die im Zu-
sammenhang mit dem Versorgungsvertrag durchgeführten Qualitätsprüfungen regel-
mäßig auch die hier relevante Unterstützung und deren tatsächliche fachgerechte 
Durchführung. Vor diesem Hintergrund besteht wegen dieser letztlich wirksameren 
Kontrolle keinerlei Bedarf nach dem zusätzlichen, kostspieligen und zudem zeitlich 
immer nur befristeten Präqualifizierungszertifikat im Sinne von § 126 Abs. 1a SGB V. 

Änderungsbedarf: 

In § 126 Absatz 1 wird nach Satz 2 folgender Satz 3 eingefügt: „Keine Leistungser-
bringer im Sinne von Satz 2 sind Pflegeeinrichtungen und andere Einrichtungen, die 
Versicherte mit Hilfsmitteln versorgen, ohne diese herzustellen, abzugeben oder an-
zupassen.“ 
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E. Stellungnahme zum Antrag der BT-Fraktion DIE LINKE „Kapitaleinkünfte bei 
der Ermittlung der Krankenversicherungsbeiträge berücksichtigen“ (Drucksa-
che 19/23699)  

Der Paritätische steht ein für die notwendige Verbreiterung der Einnahmebasis der 
Kranken- und Pflegversicherung. Die Finanzierung der Kranken- und Pflegversiche-
rung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir betonen die Verpflichtung der Ge-
sellschaft, eine solidarische, der persönlichen Leistungsfähigkeit entsprechende Fi-
nanzierung von Gesundheit und Pflege sicherzustellen. Die gegenwärtige Finanzie-
rung der Systeme wird dem nicht gerecht. 

Die Umlagefinanzierung hat sich in der Vergangenheit grundsätzlich bewährt. Die 
Beitragssatzsteigerungen der vergangenen Jahre hätten dabei erheblich gemindert 
und zum Teil vermieden werden können, wenn der Kreis der Versicherten ausge-
dehnt, die Beitragsbemessungsgrundlagen erweitert und die Versicherungsbeiträge 
die finanzielle Leistungsfähigkeit der Versicherten besser abbilden würden.  

Um dies zu gewährleisten, tritt der Paritätische bereits seit langem dafür ein, die Bei-
tragsbemessungsrundlage der Kranken- und Pflegeversicherung zu erweitern und 
andere Einkommensarten, etwa Kapitaleinkünfte, mit einzubeziehen. Auf diese 
Weise würde nicht nur die finanzielle Leistungsfähigkeit der Versicherten besser ab-
gebildet, sondern auch die Finanzierung auf „breitere Schultern“ verteilt und eine 
stabilere, noch weniger von zweitweise schwankenden Beitragseinnahmen aus 
Lohneinkommen abhängige Finanzierung gewährleistet. Dass eine Beitragsbemes-
sung, die neben dem Lohneinkommen auch andere Einnahmen einbezieht - etwa 
aus Vermietung, Verpachtung und Kapitalvermögen – administrativ ohne Probleme 
umzusetzen ist, belegt die entsprechende Beitragserhebung bei freiwillig Versicher-
ten.  

Der Paritätische tritt dafür ein, in einem ersten Schritt die Beitragsbemessungsgrenze 
deutlich anzuheben, mindestens auf das Niveau der Beitragsbemessungsgrenze in 
der gesetzlichen Rentenversicherung. Kleine und mittlere Einkommen werden 
dadurch entlastet, denn die Ausweitung der Bemessungsgrundlage ermöglicht eine 
Senkung des allgemeinen Beitragssatzes oder zusätzliche Leistungsausgaben. Eine 
Anhebung kann auch schrittweise erfolgen.  

Durch diesen Schritt würde der solidarische Charakter der Versicherungszweige zu-
sätzlich betont. Die in Deutschland bestehende Möglichkeit, dass sich ausgerechnet 
der einkommensstärkste und häufig überdurchschnittlich gesunde Teil der Bevölke-
rung durch einen Wechsel in eine private Versicherung einem Beitrag zur solidari-
schen Finanzierung entziehen kann, ist anachronistisch und findet weltweit nahezu 
kein Pedant. Aus diesem Grund ist die Versicherungspflichtgrenze künftig aufzuhe-
ben und eine allgemeine Versicherungspflicht einzuführen. Rechtlich notwendige 



12 
 

Übergangsfristen und dem gebotenen Bestandsschutz sind dabei Rechnung zu tra-
gen. 

 

 

Berlin, 09. November 2020                                                       
Gesundheit, Teilhabe und Pflege 
 

 
Kontakt 

altenhilfe@paritaet.org 
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vdek-Stellungnahme zum Gesetzentwurf GPVG; Stand: 10.11.2020 

 

Die Ersatzkassen begrüßen ebenfalls, dass die Möglichkeiten, 

Versorgungsinnovationen zu fördern, erheblich erweitert werden. Es ist 

zielführend, dass die Krankenkassen die Möglichkeit erhalten, durch den 

Innovationsfonds geförderte Projekte auf freiwilliger Basis weiterzuführen.  

Dies unterstützt die bisherige Sichtweise der Ersatzkassen, dass mit der 

Förderentscheidung des Innovationsausschusses gemäß § 92b SGB V bereits 

eine Entscheidung über das Innovationspotenzial einer Versorgung getroffen 

wurde. Diese Genehmigungsfiktion schafft weitere Rechtssicherheit für die 

Krankenkassen und ermöglicht die Durchführung und Weiterführung 

innovativer Versorgungsformen im Rahmen des Innovationsfonds und über den 

Innovationsfonds hinaus. Der Wegfall des Wirtschaftlichkeitsnachweises ist 

ebenfalls angemessen, da unabhängig von dem bisher geregelten Nachweis 

das Wirtschaftlichkeitsgebot gilt. Dies kann und wird durch die jeweiligen 

Aufsichtsbehörden im Rahmen der allgemeinen aufsichtsrechtlichen Regeln 

kontrolliert. 

 

Gemäß GPVG-Entwurf dürfen Beratungs-, Koordinierungs- und 

Managementleistungen der Leistungserbringer und der Krankenkassen zur 

Versorgung der Versicherten durch Vertragspartner oder Dritte erbracht 

werden, dies schafft aus Sicht der Ersatzkassen Rechtsklarheit. Unabhängig 

davon, wem Beratungs-, Koordinierungs- und Managementleistungen als 

gesetzliche Aufgaben zugewiesen sind, können die Vertragspartner einer 

besonderen Versorgung diese Aufgaben füreinander wahrnehmen 

beziehungsweise Dritte mit dieser Aufgabe beauftragen. Die Beschränkung der 

Ausnahme von der originären Aufgabenwahrnehmung auf besondere 

Versorgungsformen gewährleistet, dass Interessen der Solidargemeinschaft 

nicht beeinträchtigt werden. Da die Teilnahme an der besonderen Versorgung 

zudem für Versicherte freiwillig und die Aufgabenwahrnehmung durch Dritte 

transparent ist, werden deren Interessen an einer originären 

Aufgabenwahrnehmung nicht beeinträchtigt. 

 

Von den Krankenkassen können im Rahmen von Verträgen nach § 140a auch 

eine besondere Versorgung von Leistungserbringern gefördert werden, die 

diese selbstständig ohne Initiative der Krankenkassen durchführen. Dies kann 

sich auch auf eine besondere Versorgung im Rahmen des 

Versorgungsmanagements nach § 11 Absatz 4 beziehen. Gegenstand der 

Verträge kann auch eine Beteiligung an übergreifenden Versorgungsaufträgen 

anderer Sozialleistungsträger oder Träger der Daseinsvorsorge sein. Die 
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Ersatzkassen unterstützen diese Regelung, denn sie ermöglicht eine weitere 

Flexibilisierung der Beteiligung der Krankenkassen an neuen 

Versorgungsformen und schafft damit neue Gestaltungsmöglichkeiten, jenseits 

der bisherigen Selektivverträge. Es ist richtig, dass die Beteiligung dabei nur 

insofern erfolgen darf, als sie dem Zweck bzw. der Aufgabenerfüllung der 

gesetzlichen Krankenversicherung dient. 

 

Zudem begrüßen die Ersatzkassen auch die weitere Regelung, dass Gegenstand 

der Verträge nach § 140a auch eine Versorgung im Wege der Sach- und 

Dienstleistung sein kann, sofern medizinische oder soziale Gründe dies 

rechtfertigen oder in Fällen, in denen die Voraussetzung für eine 

Kostenerstattung für von Versicherten selbst beschaffte Leistungen vorliegen. 

Derartige Versorgungsverträge können auch mit nicht zugelassenen 

Leistungserbringern abgeschlossen werden, wenn sie eine mindestens 

gleichwertige Versorgung gewährleisten. Für die Ersatzkassen ist dies wichtig, 

weil mit der Regelung eine Möglichkeit zur Versorgung in Einzelfällen 

geschaffen wird, die die bisherigen Kostenübernahmen im Einzelfall ersetzen 

können und zugleich den Ablauf für Krankenkassen, Versicherte und 

Leistungserbringer erleichtern. Die Einschränkung auf die genannten 

Ausnahmefälle stellt zudem klar, dass es sich bei diesen Verträgen nur um 

Regelungen für fakultative Einzelfälle handeln kann.  

 

Regelungen zur GKV-Finanzierung im Jahr 2021 notwendig 

 

Zur Deckung der voraussichtlichen Finanzierungslücke in der GKV von ca. 

16 Milliarden Euro und zur Einhaltung der Sozialgarantie 2021- die Deckelung 

der Sozialversicherungsabgaben bei insgesamt 40 Prozent - wurde von der 

Bundesregierung ein Bündel an Maßnahmen vorgeschlagen, die die 

Finanzierung der gesetzlichen Krankenkassen betreffen. 

 

So soll der Bundeszuschuss in den Gesundheitsfonds einmalig um fünf 

Milliarden Euro auf insgesamt 19,5 Milliarden Euro im Jahr 2021 erhöht 

werden. Der vorliegende Gesetzenzwurf sieht zusätzlich eine 

Abschmelzregelung bei den Rücklagen der Krankenkassen vor. Diejenigen 

Krankenkassen, deren Rücklagen über einem Grenzwert von 40 Prozent einer 

durchschnittlichen Monatsausgabe liegen, müssen 66,1 Prozent aller über dem 

Grenzwert liegenden Rücklagen an den Gesundheitsfonds abführen. Diese an 

den Gesundheitsfonds abgeführten Mittel fließen in 2021 neben den regulären 

Einnahmen in die Zuweisungen an die Krankenkassen. Zusätzlich sollen sowohl 
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die Anhebungsverbotsgrenze für den kassenindividuellen Zusatzbeitrag 

gesenkt und die Rücklagenobergrenze von 100 Prozent einer 

durchschnittlichen Monatsrücklage auf 80 Prozent abgesenkt werden. Kassen, 

die über Rücklagen oberhalb dieser Grenze verfügen, dürfen ihre 

Zusatzbeiträge nicht anheben und müssen ihre Rücklagen durch 

gleichbleibende oder sinkende Zusatzbeiträge innerhalb von drei Jahren 

abbauen.  

 

Insgesamt sollen durch diese Maßnahmen 13 Milliarden Euro generiert werden. 

Fünf Milliarden Euro durch den erhöhten Steuerzuschuss und acht Milliarden 

Euro durch die Abschmelzregelung. Um die Deckungslücke von ca. 16 

Milliarden Euro zu schließen, werden Schätzungsweise weitere drei Milliarden 

Euro benötigt. Diese sollen durch Anhebung der Zusatzbeitragssätze generiert 

werden. Der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz nach § 242a Absatz 2 SGB V 

wird durch das BMG nach Auswertung der Ergebnisse des Schätzerkreises 

entsprechend festgelegt. Er müsste um 0,2 Prozentpunkte auf 1,3 Prozent 

angehoben werden. Damit läge der Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz 

noch knapp unter der 40 Prozent-Marke. Die Abgaben lägen bei insgesamt 

39,95 Prozent, zuzüglich des Kinderlosenzuschlags i. H. v. von 0,25 Prozent 

zur sozialen Pflegeversicherung 

 

Die Finanzierungslücke ist vor allem dadurch entstanden, dass die GKV in der 

Pandemie viele gesamtgesellschaftliche Aufgaben zuverlässig und 

unkompliziert übernommen hat. Der vdek erwartet eine gerechte 

Kostenverteilung und die stärkere Einbeziehung der privaten 

Krankenversicherung in die Finanzierung dieser gesamtgesellschaftlichen 

Aufgaben. Es ist nicht gerecht, die Hauptlast der Deckung der 

Finanzierungslücke den Beitragszahlern und der Selbstverwaltung zu 

überantworten. Der vorgesehene Rücklagenabbau beeinträchtigt eine 

vorausschauende Finanzplanung der Selbstverwaltung.  

 

Dass die Politik ein Maßnahmenpaket zur Finanzierung der Milliardenlücke in 

der gesetzlichen Krankenversicherung vorlegt und dabei auch Rücklagen der 

Krankenkassen einbezieht, ist grundsätzlich nachvollziehbar. Die 

Selbstverwalterinnen und Selbstverwalter in den Gremien der Ersatzkassen 

weisen darauf hin, dass nach der Einführung des morbiditätsorientierten 

Risikostrukturausgleichs (Morbi-RSA) und der gesetzgeberischen Festlegung 

eines allgemeinen Beitragssatzes im Jahr 2008 ein weiteres Mal in die 

Autonomie der Selbstverwaltung eingegriffen werden soll. Auch wenn der 
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Rücklagenabbau in die Finanzautonomie der Selbstverwaltung eingreift, räumt 

der vdek ein, dass hiermit finanzielle Fehlentwicklungen seit der Einführung 

des Morbi-RSA korrigiert werden sollen, durch die vor allem die Ersatzkassen 

im Wettbewerb benachteiligt werden. In der Hochphase der Pandemie waren es 

die selbstverwalteten gesetzlichen Krankenkassen, die alles getan haben, damit 

das Gesundheitssystem handlungs- und leistungsfähig bleibt. Eine erneute 

finanzielle und strukturelle Beschneidung der GKV durch die Eingriffe in die 

Finanzautonomie der Selbstverwaltung sollte verhindert werden. 

 

Die Absenkung des Grenzwerts für ein Beitragssatzanhebungsverbot auf 

0,8 Monatsausgaben (MA) verengt den Korridor des zulässigen Umfangs an 

Finanzreserven noch weiter und sollte unterbleiben.  

 

Die momentanen Grenzwerte wurden erst mit dem GKV-

Versichertenentlastungsgesetz (GKV-VEG) eingeführt und haben bisher noch 

nicht ihre volle Wirkung hinsichtlich des Abbaus von Finanzreserven entfalten 

können. Es kann daher noch nicht beurteilt werden, ob die bestehenden 

Regelungen zum Rücklagenabbau der Krankenkassen alleine nicht schon die 

angestrebten Effekte in gewünschtem Ausmaß sicherstellen würden. Eine 

erneute Verschärfung dieser Regelung erscheint daher überstürzt und ist weder 

eine notwendige noch hinreichende Bedingung für eine Stabilisierung der GKV-

Finanzen im Jahr 2021. Finanzwirkungen gehen von dieser Änderung kaum aus 

und sind zur eigentlichen Zielsetzung des Gesetzes zur Stabilisierung der GKV-

Finanzlage nicht hilfreich.  

 

Zumindest sollte aber bei der Ermittlung der Grenze für ein 

Beitragssatzanhebungsverbot die Abführung der Rücklagen - laut § 272 GPVG 

- bereits 2020 im Zuge der Haushaltsplanung 2021berücksichtigt werden. 

Dazu sollte § 242 Absatz 1 um einen neuen Satz 5 erweitert werden. Danach 

sind bei der Ermittlung des Verhältnisses nach Satz 4 die von den 

Krankenkassen nach § 272 Absatz 1 aus den Finanzreserven abzuführenden 

Mittel, deren Verrechnung nach § 272 Absatz 2 Satz 2 in der Haushaltsplanung 

für das Jahr 2021 zu berücksichtigen ist, von den in den vierteljährlichen 

Rechnungsergebnissen aktuellsten ausgewiesenen Finanzreserven in Abzug zu 

bringen. 

 

Ausgleich der Überzahlungen im zahnärztlichen Bereich sachgerecht 
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Die Regelungen hinsichtlich des Rettungsschirms Zahnärzte (eingeführt mit 

dem COVID-19-Bevölkerungsschutzgesetz I) sollen dergestalt verstetigt 

werden, dass auch nach Auslaufen der entsprechenden COVID-19-

Versorgungsstrukturen-Schutzverordnung (zum 31.03.2021) der Ausgleich 

möglicher Überzahlungen aus 2020 geleistet werden kann. Dazu sollen laut 

Entwurf die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen (KZVen) mit den 

Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen flexible 

Vereinbarungen treffen können. Die Regelung sah vor, dass die zahnärztliche 

Gesamtvergütung auf KZV-Ebene für 2020 pauschal mit 90 Prozent der 

Gesamtvergütung aus 2019 festgesetzt wird. Dadurch sollten Insolvenzen von 

niedergelassenen Zahnärzten aufgrund Fallzahlrückgänge während der COVID-

19-Pandemie vermieden werden. Sollten die tatsächlich erbrachten 

vertragszahnärztlichen Leistungen letztlich unterhalb der 90 Prozent liegen, 

soll diese Überzahlung in den Jahren 2021 und 2022 ausgeglichen werden. 

Eine redaktionelle Fortführung der Regelung, um die Ausgleichszahlungen in 

den kommenden Jahren sicherzustellen, ist aus Sicht des vdek sachgerecht. 

 

Hebammenstellen-Förderprogramm mit Nachbesserungsbedarf 

 

Es soll laut Entwurf ein Hebammenstellen-Förderprogramm aufgelegt werden. 

Aus Beitragsmitteln sollen über drei Jahre (2021 bis 2023) pro Jahr 65 Millionen 

Euro bereitstehen. Ziel ist es, pro 500 Geburten (basierend auf dem 

Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2019) 0,5 Vollzeit-Hebammen-Stellen separat 

zu finanzieren. Zusätzlich soll assistierendes Fachpersonal (Medizinische 

Fachangestellte, Pflegefachkräfte) bis zu maximal zehn Prozent der Vollzeit-

Hebammen-Stellen die zum 01.01.2020 existierten, eingestellt werden 

können. Förderfähig wären nur Neueinstellungen bzw. Aufstockungen von 

Teil- auf Vollzeitstellen. Es soll möglichst ein Hebammen/Schwangeren-

Betreuungsverhältnis von 1:2 erreicht werden. Der vdek sieht das Problem, 

dass die Anrechnung von medizinischem Hilfspersonal den 

Betreuungsschlüssel verwässern könnte.  

 

Dennoch wird auch die Förderung zusätzlicher Stellen für assistierendes 

Personal unterstützt, da es Hebammen sinnvoll entlasten, ihnen eine reine 

Fokussierung auf die geburtshilfliche Tätigkeit ermöglichen kann und so zu 

einer Qualitätsverbesserung in der Geburtshilfe beitragen kann. Selbst wenn 

eine 1:2 Betreuung gegeben ist, sollten Hebammen nicht Aufgaben, die die 

Organisation der geburtshilflichen Abteilung betreffen, oder 

Reinigungsarbeiten übernehmen müssen.  
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Der vdek schlägt daher vor, die Anrechnung von Hilfspersonal auf den 

Betreuungsschlüssel entweder in der möglichen gesetzlichen oder 

untergesetzlichen Regelung (QFR-RL) auszuschließen. 

 

Der vdek hält es nicht für zielführend, die Entlastung der Hebammen durch 

assistierendes Personal in dieser Form lang- und mittelfristig zu vertagen. Zwar 

können die Bedenken bezüglich des zukünftigen Einsatzes von Hebammen und 

assistierendem Personal grundsätzlich nachvollzogen werden, der 

Gesetzentwurf sollte daher dahingehend geändert werden, dass die 

Krankenhäuser mit dem Nachweis der Beschäftigung zusätzlichen 

assistierenden Personals Konzepte vorlegen müssen, welche Aufgaben dieses 

Personal übernimmt. Diese Konzepte sollten ebenfalls Bestandteil der 

zwingenden Vereinbarung mit der Arbeitnehmervertretung sein. Aktuell 

besteht in der Praxis das Problem, dass die Nachweise für die Anzahl der 

Vollkräfte und deren Kosten im Pflegebudget nicht aussagekräftig sind. Die 

Wirtschaftsprüfer testieren, dass die Krankenhäuser das Personal entsprechend 

auf den Konten gebucht haben, allerdings nicht, dass dieses Vorgehen 

sachgerecht ist. 

 

Des Weiteren regt der vdek eine Klarstellung an, dass die Förderung gezielt auf 

Krankenhäuser ausgerichtet wird, die mindestens 500 Geburten im Jahr 

durchführen. Damit stärkt die Förderung gleichzeitig die 

Leistungskonzentration in Krankenhäusern, die eine große Erfahrung und 

Routine in der Geburtshilfe vorweisen, was der Behandlungsqualität und 

Patientensicherheit zugutekommt. 

 

Einbezug kinder- und jugendmedizinischer Stationen/Kliniken in die 

Sicherstellungszuschläge systemkonform 

 

Die Liste der Krankenhäuser, die pauschal 400.000 Euro 

Sicherstellungszuschlag erhalten, soll bis Ende des Jahres 2020 um 

Kinderkrankenhäuser und Fachabteilungen für Kinder- und Jugendmedizin, die 

die Voraussetzungen des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) erfüllen, 

erweitert werden. Zudem sollen Krankenhäuser, die auf der Sicherstellungsliste 

stehen, künftig eine höhere Pauschale als 400.000 Euro erhalten können. Dafür 

muss ein Krankenhaus mehr als zwei basisrelevante Fachabteilungen vorhalten. 

So kann es je zusätzlicher basisrelevanter Fachabteilung weitere 200.000 

Euroerhalten. Das BMG rechnet, dass etwa 31 neue Standorte in den Genuss 
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der Zuschläge kommen, laut Schätzungen der GKV, ist mit bis zu 59 

zusätzlichen Standorten zu rechnen. Das ergibt für die Krankenkassen 

zusätzliche Ausgaben in Höhe von mindesten 11,8 Millionen Euro. Aus vdek-

Sicht erscheint die Lösung systemkonform. Es gilt jedoch auch der Grundsatz: 

Qualität geht vor Erreichbarkeit. 

 

Einführung der ersten Stufe eines Personalbemessungsverfahrens in der 

vollstationären Pflege guter Ansatz 

 

Der GPVG-Entwurf sieht darüber hinaus vor, dass eine erste Stufe zur 

Einführung eines Personalbemessungsverfahrens in der vollstationären Pflege 

auf Grundlage der Ergebnisse der Studie zur Ermittlung des einheitlichen 

Personalbedarfs (SOCIUM) umgesetzt wird. Dies begrüßt der vdek. Dabei sollen 

zusätzlich ca. 20.000 Stellen für Altenpflegehilfskräfte finanziert werden. Die 

Kosten hierfür werden ausschließlich durch die Pflegeversicherung 

übernommen. Der vdek bewertet es positiv, dass dadurch die Pflegebedürftigen 

nicht weiter belastet werden.  
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2. Kommentierung des Gesetzentwurfs  

 

Zu Artikel 1 Nummer 6 a) cc) 

§ 140a Absatz 1 Satz 4 Bestandsschutzregelung für Altverträge nach §§ 73a, 

73c, 140a 

 

Beabsichtigte Neureglung 

Die bisherige Bestandsschutzregelung für Verträge, die auf den §§ 73a, 73c 

und 140a SGB V in der bis zum 22.07.2015 geltenden Fassung geschlossen 

wurde, soll nun aufgehoben werden.  

 

Bewertung 

Altverträge sollen bis zum 31.12.2024 nach dieser Vorschrift überführt oder 

beendet werden. Diese Umstellung ist als bürokratische Hürde abzulehnen. 

Inhaltlich bedeutet die Neuregelung eine personell aufwendige reine 

formalistische Umstellung der Altverträge auf die neue Rechtsgrundlage, die 

überflüssig ist, weil die Verträge in der Umsetzung zwingend allein an der jetzt 

geltenden Gesetzeslage orientiert sind und nicht an nicht mehr geltenden 

Gesetzesständen. Damit wären nach der hier intendierten Gesetzesänderung im 

Ergebnis allein die Vertragsdokumente zu überarbeiten und an die neuen 

Gesetzesbezeichnungen anzupassen und dann neu zu zeichnen. In der 

rechtlichen Beurteilung dieser Verträge ändert sich somit nichts, weil 

Altgesetzesstände nicht gelten. Allerdings würde den Vertragsparteien die 

Möglichkeit eröffnet, nun inhaltlich Konditionen in Frage zu stellen, was 

wiederum die Wirtschaftlichkeit der Verträge verschlechtern könnte. Daher wird 

die Neuregelung abgelehnt. 

 

Änderungsvorschlag 

Die Regelung wird gestrichen. 
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Zu Artikel 1 Nummer 9 

§ 260 Absatz 2 SGB V - Betriebsmittel 

 

Beabsichtigte Neureglung 

Die Änderung erweitert die bereits in Absatz 2 enthaltene Vorschrift zum 

Abbau von Finanzreserven auf alle Kassen mit Finanzreserven oberhalb von 0,8 

MA (statt wie bisher einer MA). Ziel der Regelung ist der Abbau von 

Finanzreserven bei den Krankenkassen bis auf das Vierfache der 

Mindestrücklage von 0,2 Monatsausgaben. 

 

Bewertung 

Die Absenkung des Grenzwerts für die Finanzreserven auf 0,8 MA ist nicht 

sachgerecht, da der Korridor des zulässigen Umfangs an Finanzreserven noch 

weiter verkleinert wird. Die bisherige Spanne zwischen Mindestrücklage (0,2 

MA) und Obergrenze (einer MA) von 0,8 Monatsausgaben erscheint sinnvoll, 

um Ausgabenschwankungen innerhalb eines Jahres abzufedern sowie eine 

mittelfristige Finanzplanung zu ermöglichen.  

 

Im Übrigen wird auf unsere Bewertung zu Nummer 8 des Gesetzentwurfs 

verwiesen. 

 

Änderungsvorschlag 

Streichung der Neuregelung  
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Förderprogramms in den Regelbetrieb des Krankenhauses übernommen 

werden kann und weiterhin zweckgebunden finanziert wird. Hierzu müsste der 

Gesetzesvorschlag entsprechend ergänzt werden. Die Krankenhäuser müssen 

verpflichtet werden, nachzuweisen, dass sie das über das Förderprogramm 

eingestellte Personal über 2023 hinaus beschäftigen. Die Weiterbeschäftigung 

sollte zwingender Bestandteil der Vereinbarung mit der 

Arbeitnehmervertretung sein.  

 

Abzulehnen ist auch, dass innerhalb des Hebammenstellen-Förderprogramms 

auch andere Berufsgruppen finanziert werden sollen. Sämtliches Personal im 

Funktionsdienst wird über die Fallpauschalen vergütet. Die Gesetzgebung darf 

nicht dazu führen, dass für jede Berufsgruppe im Krankenhaus eigene 

Finanzierungsregeln aufgestellt werden. Dies führt zu Bürokratieaufbau und 

weiterer Belastung der Budgetverhandlungen mit den Krankenhäusern. Der 

Einsatz der Fördermittel sollte sich daher auf den Aufbau und die 

Aufstockungen von entsprechend qualifiziertem Fachpersonal konzentrieren. 

Im Zuge der Umsetzung der Regelungen zu den Pflegepersonaluntergrenzen 

hat sich gezeigt, dass die Möglichkeit zur Anrechnung von medizinischem 

Hilfspersonal auf die Einhaltung der Personaluntergrenzen zu einer 

Verwässerung des Betreuungsschlüssels führt. Ein solcher Fehler sollte an 

dieser Stelle vermieden werden. Falls unterstützendes Personal trotzdem Teil 

des Förderprogramms bleiben sollte, sollten die Krankenhäuser zumindest 

individuelle Konzepte vorlegen, welche Aufgaben assistierendes Personal 

übernimmt. Denn die Entlastung durch assistierendes Personal/Delegation hat 

Grenzen. Einige Dokumentationspflichten sind in der Berufsordnung der 

Hebammen vorgesehen. Sie müssen von der Delegation ausgenommen werden. 

Stattdessen wäre eine Entlastung durch den Abbau bürokratischer Tätigkeiten, 

die z. B. in Zusammenhang mit einer Organisation der geburtshilflichen 

Abteilung stehen (Ambulanztätigkeiten), sowie die Entlastung von 

Reinigungsarbeiten eine Grundvoraussetzung für eine diesbezügliche 

Förderung. Dies sollte ebenfalls zwingender Bestandteil der Vereinbarung mit 

der Arbeitnehmervertretung sein.   

 

Der vdek regt zudem eine Klarstellung an, dass die Förderung gezielt auf 

Krankenhäuser ausgerichtet wird, die mindestens 500 Geburten im Jahr 

durchführen. Damit stärkt die Förderung gleichzeitig die 

Leistungskonzentration in Krankenhäusern, die eine große Erfahrung und 

Routine in der Geburtshilfe vorweisen, was der Behandlungsqualität und 

Patientensicherheit zugutekommt. 
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Berlin, 10. November 2020

Gerne nimmt die Diakonie Deutschland die Möglichkeit wahr, zum o. g. Gesetzentwurf sowie den ge-
nannten Änderungsanträgen Stellung zu nehmen.

A. Allgemeine Bewertung

1. Durch Veränderungen im § 140a (Besondere Versorgung) SGB V werden die Handlungsmög-
lichkeiten der Akteure für sektorenübergreifende Versorgungsstrukturen im Selektivver-
tragsrecht deutlich ausgeweitet. Die Aufnahme konzeptioneller Impulse der Diakonie Deutsch-
land für eine bessere sektorenübergreifende Versorgung wird zwar begrüßt, jedoch setzen wir
uns für einen Reformansatz im SGB V mit dem Ziel ein, die Regelversorgung sektorenübergrei-
fend zu strukturieren und die „Besondere Versorgung“ auf die Erprobung innovativer Versor-
gungsformen zu begrenzen. Die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung müssen in
Erfüllung ihres gesetzlichen Auftrags allen Versicherten offenstehen.

2. Mit Veränderungen im Krankenhausentgeltgesetz wird ein Förderprogramm für Hebammen-
stellen in der stationären Versorgung geschaffen, das aus Sicht der Diakonie Deutschland
nur als erster Schritt zur Behebung der Versorgungsprobleme in der stationären Geburtshilfe
zu begreifen ist.

3. Die Sicherstellungszuschläge für Kinderkliniken und Fachabteilungen für Kinder- und Ju-
gendmedizin antworten darauf, dass die Daseinsversorgung in diesem Bereich nicht mehr
durchgängig gesichert ist. Aus der Sicht der Diakonie Deutschland ist dieser Schritt im Sinne
einer möglichst wohnortnahen Versorgung kranker Kinder und Jugendlicher zu begrüßen.

4. Vor dem Hintergrund der pandemischen Krise ist aus der Sicht der medizinischen Vorsorge -
und Rehabilitationskliniken nach § 111d SGB V einen Rettungsschirm aufrechtzuerhalten.
Erst nach einer Übergangsphase sollten die Änderungsanträge der Koalitionsparteien, die die
§§ 111 und 111c SGB V betreffen, greifen.

5. Vor dem Hintergrund der schwierigen Vergütungslage im Rahmen der Versorgung mit Haus-
haltshilfe (nach § 132 SGB V) setzt sich die Diakonie Deutschland nachdrücklich dafür ein, dass
die tarifvertraglich vereinbarten Vergütungen sowie entsprechende Vergütungen nach kirchli-
chen Arbeitsrechtsregelungen nicht als unwirtschaftlich abgelehnt werden können.

Diakonie Deutschland
Evangelisches Werk für Diakonie
und Entwicklung e. V.

Maria Loheide
Vorstand Sozialpolitik

Caroline-Michaelis-Straße 1
10115 Berlin
T +49 30 65211-1632
F +49 30 65211-3632
maria.loheide@diakonie.de
www.diakonie.de
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6. Die Schaffung zusätzlicher Pflegehilfskraftstellen ohne weitere Belastung der Eigenanteile
der pflegebedürftigen Menschen wird als ein allererster Schritt zur Umsetzung eines in der Al-
tenhilfe dringlich einzuführenden Personalbemessungssystems gesehen und insoweit begrüßt.
Angesichts schwankender Belegungsstrukturen sollte der Stellenanteil nicht nach Pflegegraden
bemessen werden, sondern anhand von Platzzahlen entsprechend des Sofortprogramms für
Pflegekräfte gemäß § 8 Absatz 6 SGB XI. Auch das Antrags- und Nachweisverfahren muss
bürokratieärmer ausgestaltet werden. Neben den Personalkosten, sind auch die Sach- und Re-
giekosten durch die Pflegekassen zu finanzieren, damit das beabsichtigte politische Ziel der
Vermeidung von finanzieller Mehrbelastung für die von der Pflegeeinrichtung versorgten Pfle-
gebedürftigen erreicht werden kann. Die Diakonie Deutschland setzt sich in diesem Zusam-
menhang nochmals für eine bundeseinheitliche Regelung der Assistenzausbildung ein. Dafür
könnte die Fachkommission nach § 53 PflBG Rahmenvorgaben schaffen.

7. Angesichts der Tatsache, dass die Pandemie noch nicht beendet ist, sieht die Diakonie
Deutschland die Notwendigkeit einer Verlängerung einzelner Maßnahmen des Schutz-
schirms für die Pflegeeinrichtungen nach § 150 Absatz 2 und 3 SGB XI und für die nach
Landesrecht anerkannten Angebote nach § 150 Absatz 5a SGB XI. Wir begrüßen daher
die geplante Verlängerung des Schutzschirms nach § 150 SGB XI durch den Änderungs-
antrag 15/Drs. 19 (14) 242.3.

8. Ambulante Dienste, die pflegerische Leistungen nur über das SGB V erbringen und keinen
Versorgungsvertrag nach dem SGB XI haben, wie z. B. einige Intensivpflegedienste, psychiat-
rische Krankenpflegedienste, SAPV-Dienste oder Familienpflegedienste, wurden bisher nicht
vom Schutzschirm erfasst, obwohl sie die gleichen Probleme wie die Pflegeeinrichtungen und
Pflegedienste nach dem SGB XI hatten. Dies gilt es zu korrigieren.

Artikel 1
Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch

Zu § 140a Besondere Versorgung
Die im Referentenentwurf formulierten Änderungen des § 140a erweitern die selektivvertraglichen
Spielräume erheblich. Sie müssen nach Auffassung der Diakonie der Erprobung innovativer Ansätze
der sektorenübergreifenden Versorgung dienen und die Überführung in die Regelversorgung vorberei-
ten.
Insbesondere die Ermöglichung von Vernetzungen über die Grenzen der gesetzlichen Krankenversi-
cherung hinaus nimmt konzeptionelle Impulse der Diakonie nach einer sektorenübergreifenden Per-
spektive in der Versorgung, insbesondere von chronisch kranken, pflegebedürftigen und Menschen mit
Behinderungen und komplexen Bedarfen, auf.
In unserem Positionspapier „Sektorenübergreifende Versorgung für multimorbide alte Menschen“ (Di-
akonie Text 01.2017) wurden Versorgungsprobleme im Kontext der Versorgung zu Hause und an den
Schnittstellen zum Krankenhaus und zur Pflegeeinrichtung dargestellt. Regelmäßig sind es über die
Krankenversorgung und auch über den Leistungskatalog der GKV hinausgehende Bedarfe, die, um
Teilhabe und Selbstbestimmung zu verwirklichen, in einem Sozialraum erbracht werden müssen. Dazu
sind sektorenübergreifende Strukturen der Bedarfserkennung, der Fallbegleitung, der Information und
Beratung sowie der koordinierten Leistungserbringung in regionalen Netzwerken sinnvoll. Für die
Gruppe chronisch kranker und behinderter Kinder erstellte die DVfR eine vergleichbare Analyse und
kam zu ähnlichen Schlussfolgerungen (vgl.: Zur interdisziplinären Teilhabesicherung von Kindern mit
(drohenden) Behinderungen, chronischen Erkrankungen oder Entwicklungsbeeinträchtigungen im Vor-
schulalter und der Unterstützung ihrer Eltern. Positionspapier der DVfR August 2019).
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Zu Absatz 1
Die Klarstellung, dass auch kassen- bzw. kassenartübergreifende Verträge abgeschlossen werden
können mit Leistungserbringern oder deren Gemeinschaften und, dass Krankenkassen zu bereits be-
stehenden Verträgen beitreten können, erweitert den Handlungsspielraum der Akteure i. S. einer an
der Versorgungslage orientierten sektorenübergreifenden Vertragsgestaltung und -entwicklung.
Die Ermöglichung besonderer sektorenspezifischer Versorgungsverträge für nichtärztliche Leistungs-
erbringer wird begrüßt, da auf diesem Wege die berufsgruppenübergreifende Versorgung bei der Er-
probung neuer Versorgungsformen verbessert werden kann
Mit dem neuen Satz 3 wird klargestellt, dass die besondere Versorgung auf Regionen beschränkt wer-
den kann. Das kann sinnvoll sein, um in einer Region Kooperationen zu erproben.
Dass das Nebeneinander von alten und neuen Versorgungsverträgen nach § 140a mit Frist beendet
wird, wird der konzeptionellen Weiterentwicklung der besonderen Versorgungsformen und der rechtli-
chen Klarheit gerecht.

Zu Absatz 2
Die Klarstellung des neu formulierten Satz 4 dahingehend, dass nach § 92 a geförderte Projekte den
Anforderungen nach § 140a entsprechen, wird befürwortet. Begrüßt wird ferner, dass die bisherigen
Aussagen zur Kontrolle der Wirtschaftlichkeit gestrichen werden.
Von Bedeutung für die Praxis sektorenübergreifender Versorgung ist, dass Beratungs-, Koordinie-
rungs- und Managementleistungen der Leistungserbringer und Krankenkassen durch Vertragspartner
oder Dritte erbracht werden dürfen. Dadurch könnte, wie die Gesetzesbegründung ausführt, diese Leis-
tung, beispielsweise eine aufsuchende Beratung bei vulnerablen Personengruppen etwa durch Sozi-
alarbeiter, auf Dritte übertragen oder füreinander wahrgenommen werden. Dadurch wird die innovative
Erprobung der Arbeit multidisziplinärer Teams in komplexen Versorgungsstrukturen erleichtert.

Zu Absatz 3
In Absatz 3 werden als neue Vertragspartner der Krankenkassen „andere (…) Sozialleistungsträger“
und die für diese zur Versorgung berechtigten Leistungserbringer angeführt. Diese Änderung ent-
spricht den vielfältigen Praxisbedürfnissen, konzeptionellen Überlegungen und Forderungen nach dem
Einbezug weiterer Sozialleistungsträger in die Entwicklung sektorenübergreifender Strukturen.

Ferner werden die privaten Kranken- und Pflegeversicherungen in den Kreis der Vertragspartner auf-
genommen. Diese Regelung wird von der Diakonie abgelehnt, da die privaten Versicherer damit zwar
an Versorgungsinnovationen, nicht aber den Gestehungskosten der Verträge, denen sie beitreten, be-
teiligt sind. Darüber hinaus steht die Diakonie Deutschland der Dualität von gesetzlicher und privater
Krankenversicherung kritisch gegenüber.
Die Aufnahme anderer Berufs- und Interessenverbände der Leistungserbringer (in Nummer 7) reflek-
tiert die Öffnung der besonderen Versorgungsformen für sektorenübergreifendes Handeln.

Zu Absatz 3a und 3b (neu)
Absatz 3a konkretisiert auf der Ebene der Vertragsgegenstände die Einbeziehung weiterer Sozialleis-
tungsträger und Leistungserbringer. Es ist ausdrücklich positiv zu bewerten, dass anerkannt wird, dass
häufig einzelne Leistungserbringer Versorgungsinnovationen ausbilden. Positiv zu bewerten ist auch,
dass Gegenstand der Verträge auch die Beteiligung an übergreifenden Versorgungsaufträgen anderer
Sozialleistungsträger sein kann. Damit werden den Vertragspartnern große Spielräume einer umfas-
senden teilhabebezogenen Versorgung einschließlich des Versorgungsmanagements nach § 11 Ab-
satz 4 SGB V eröffnet. Für die Diakonie ist entscheidend, dass alle an der Versorgung teilnehmenden
Leistungserbringer einer Region – in Wahrnehmung einer gemeinsamen Verantwortung – in die Erpro-
bung dieser neuen Form sektorenübergreifenden Handelns einbezogen werden.
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Die im neuen Absatz 3b eröffnete Möglichkeit, dass eine Krankenkasse in Einzelfällen aus medizini-
schen oder sozialen Gründen oder in anderen Fallkonstellationen Kosten selbst beschaffter Leistungen
erstattet, sowie Verträge auch mit nicht zugelassenen Leistungserbringern abschließt, ist insbeson-
dere, wie auch in der Gesetzesbegründung ausgeführt, bei seltenen Erkrankungen und anderen kom-
plexen Fallkonstellationen von Belang und zu begrüßen.

So sinnvoll die im Entwurf vorgeschlagenen Änderungen für die Erprobung innovativer Formen der
Leistungserbringung sind, so notwendig ist es auch, dass in der Regelversorgung sektorenübergrei-
fendes Handeln mehr als bisher ermöglicht wird, um die Begrenzungen, die mit Selektivverträgen ver-
bunden sind, aufzuheben. Selektivverträge setzen auf eine wettbewerbliche Konstellation zwischen
Krankenkassen und zwischen Leistungserbringern. Wenn sie Kooperationen fördern, schließen sie
doch zugleich, da selektiv, Akteure aus der Verpflichtung zu einer gemeinsam verantworteten Gestal-
tung der sozialräumlichen Versorgung aus. Gerade Patientinnen und Patienten mit komplexen Bedar-
fen, die mitunter auch in schwierigen Lebensbedingungen leben, sind unter wettbewerblichen Ge-
sichtspunkten nicht immer wirtschaftlich interessant, noch macht es unter den Gesichtspunkten der
Gesundheit und der Teilhabe Sinn, ihnen den Zugang zu sektorenübergreifenden Leistungselementen
dadurch zu erschweren, dass diese nur selektiv, fragmentiert, umgesetzt werden; wir verweisen in
diesem Zusammenhang auf unsere Analyse in den „Positionen der Diakonie Deutschland in der Ge-
sundheits-, Rehabilitations- und Pflegepolitik 2018“.
Vor dem Hintergrund der Analyse setzt sich die Diakonie Deutschland für weitergehende Veränderun-
gen des SGB V ein, um die Regelversorgung sektorenübergreifend zu gestalten. Die selektivvertrag-
lichen Regelungen nach § 140a können ihrem besonderen Charakter entsprechend auf die zeitlich
begrenzte Erprobung innovativer Versorgungsformen, die mit besonderer Begründung über eine Frist
hinaus weitergeführt werden können, beschränkt werden. Dies wird auch dem Charakter der gesetzli-
chen Krankenkassen gerecht, die die sozialrechtlichen Ansprüche aller Versicherten, hier auf eine so-
zialleistungsträgerübergreifende Versorgung, umzusetzen haben.

Änderungsanträge zu Artikel 1 und weitere Änderungsbedarfe im SGB V

Zu Änderungsantrag 2/Drs. 19 (14) 242.2: § 139 Hilfsmittelverzeichnis
Die Hinzuziehung von technischer Expertise bei der Fortschreibung des Hilfsmittelverzeichnisses im
Bereich der digitalen oder technischen Assistenzsysteme wird begrüßt. Es muss sich jedoch um un-
abhängige Sachverständige handeln; dies ist ausdrücklich zu ergänzen. Zudem sollte im Gesetzestext
und nicht nur in der Begründung klargestellt werden, dass ablehnende Entscheidungen auf der Grund-
lage der Expertise einer gesonderten Begründung bedürfen. Neben der technischen Expertise ist zu-
dem dringend der Einbezug der Nutzerexpertise zu ergänzen. Bei der Fortschreibung des Hilfsmittel-
verzeichnisses ist zudem das Kriterium des barrierefreien Zugangs zu verankern.

Zu Änderungsantrag 11/ Drs. 19 (14) 242.3
Zu Artikel 1, Änderung des SGB V§§ 111, 111c SGB V (zur pandemiebedingten Anpassung von
Vergütungsvereinbarungen der Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen)

Die Hoffnung, dass die medizinischen Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen nach dem (ersten)
Lockdown in einen Regelbetrieb starten, musste durch die Entwicklung der Pandemie im Herbst auf-
gegeben werden. Die Einrichtungen arbeiten weiterhin im Krisenmodus mit erheblichen Mindereinnah-
men und Mehrkosten.
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Zugleich ist es sinnvoll, über die akute pandemische Krise, die auch eine der Einrichtungen ist, hinaus,
die Einrichtungen materiell zu sichern, damit sie ihre Versorgungsaufträge wahrnehmen können.

Vor diesem Hintergrund begrüßt die Diakonie Deutschland die mit den vorgeschlagenen Änderungen
in den §§ 111 und 111c SGB V verfolgten Anliegen, bittet jedoch dringend darum, dass für eine Über-
gangsphase der Rettungsschirm nach § 111d SGB V verlängert wird. Die Verlängerung des Rettungs-
schirms bis zum 31.03.2021 ist nach § 111d Abs. 8 durch Rechtsverordnung des BMG mit Zustimmung
des Bundesrats möglich. In dieser Übergangsphase können die in den Änderungsvorschlägen formu-
lierten Verhandlungen stattfinden.
Wird auf die Verlängerung des Rettungsschirms verzichtet, müssten die Einrichtungen in einer exis-
tenziellen Krisensituation mit den Krankenkassen verhandeln, der Ausgang wäre offen, die Gewichts-
verteilung der Verhandlungspartner sehr ungleich.

Es soll ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass die Bestimmungen des § 111d SGB V einrich-
tungsbezogene Ausgleichzahlungen vorsehen; es handelt sich nicht um pauschale Erstattungen.

Ausdrücklich begrüßt die Diakonie Deutschland, dass die ambulanten Rehabilitationseinrichtungen in
die geplanten Bestimmungen zur Anpassung der Vergütungsvereinbarungen einbezogen sind.

Änderungsbedarf:
In den vorgeschlagenen Formulierungen der Änderungen der §§ 111 und 111c SGB V werden die
angegebenen Fristen aufgrund Verlängerung des Reha-Rettungsschirms (bis zum 31.03.2021) nach
§ 111d SGB V zeitlich verschoben (mit Beginn der Vergütungsanpassungen zum 1.4.2021).

§ 126 SGB V Versorgung durch Vertragspartner
Präqualifizierungserfordernis für Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungs-
hilfe bei der Hilfsmittelerbringung
Nach § 126 Absatz 1 Satz 2 können Vertragspartner der Krankenkassen nur Leistungserbringer sein,
die die Voraussetzungen für eine ausreichende, zweckmäßige und funktionsgerechte Herstellung, Ab-
gabe und Anpassung der Hilfsmittel erfüllen. Die Krankenkassen müssen dies nach § 126 Absatz 1a
sicherstellen. Zu diesem Zweck müssen sich Leistungserbringer von der Präqualifizierungsstelle nach
Absatz 1a Satz 2 qualifizieren lassen. Die Präqualifizierung gilt für alle Verträge, die durch Ausschrei-
bungen nach § 127 Absatz 1 zustande gekommen sind sowie für Verträge der Landesverbände oder
Arbeitsgemeinschaften der Krankenkassen mit Leistungserbringern, die nach § 127 Absatz 2 geschlos-
sen werden. Eine Präqualifizierung ist lediglich beim Abschluss von Verträgen der Krankenkassen mit
Leistungserbringern, die im Einzelfall nach § 127 Absatz 3 geschlossen werden, nicht notwendig.
Grundlage für die Präqualifizierungsanforderungen bildet das Berufsrecht der Leistungserbringer. Hier-
bei handelt es sich insbesondere um die Handwerksordnung und die Gewerbeordnung (vgl.
Hauck/Noftz, SGB V, § 126 Rn. 9 f.). Unter Leistungserbringer fallen somit klassische Handwerksbe-
triebe und Angehörige von Handwerksberufen (vgl. Hauck/Noftz, SGB V, § 126 Rn. 13 ff.). Bei der
Versorgung mit Hilfsmitteln kommt es nicht zu einer „Herstellung, Abgabe und Anpassung“ i. S. d. §
126 SGB V, da dies klassische handwerkliche Tätigkeiten nach der Handwerks- oder Gewerbeordnung
voraussetzt. Vollstationäre Pflegeeinrichtungen oder Einrichtungen der Eingliederungshilfe sind daher
nicht als Leistungserbringer i. S. d. § 126 SGB V einzuordnen und benötigen keine Präqualifizierung
als Lieferant von Hilfsmitteln.
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Ohne deren Einbezug in den vorstehend beschriebenen Vorgang der Herstellung, Abgabe und Anpas-
sung von Hilfsmitteln geht es bei Pflegeeinrichtungen allenfalls noch um die sachgerechte Unterstüt-
zung der Versicherten bei deren Verwendung. Dies ist Gegenstand der Versorgungsverträge nach §§
72 ff SGB XI, bei denen das auf die Auftragsvergabe oder die Beitrittsverträge zugeschnittene Präqua-
lifizierungsverfahren aber gerade nicht zur Anwendung kommt. Zudem kontrollieren die im Zusammen-
hang mit dem Versorgungsvertrag durchgeführten Qualitätsprüfungen regelmäßig auch die hier rele-
vante Unterstützung und deren tatsächliche fachgerechte Durchführung. Vor diesem Hintergrund be-
steht wegen dieser letztlich wirksameren Kontrolle keinerlei Bedarf nach dem zusätzlichen, kostspieli-
gen und zudem zeitlich immer nur befristeten Präqualifizierungszertifikat im Sinne von § 126 Abs. 1a
SGB V.

Änderungsbedarf:
In § 126 Absatz 1 wird nach Satz 2 folgender Satz 3 eingefügt:
„Keine Leistungserbringer im Sinne von Satz 2 sind Pflegeeinrichtungen und andere Einrichtungen,
die Versicherte mit Hilfsmitteln versorgen, ohne diese herzustellen, abzugeben oder anzupassen.“

Anerkennung der Tarifbindung bei den Leistungserbringern der Versorgung mit Haushaltshilfe
(§ 132 SGB V)
In vielen Bundesländern entsprechen die von den Krankenkassen gewährten Vergütungen für die Leis-
tungserbringung im Bereich der Versorgung mit Haushaltshilfe (§ 38 SGB V) bei weitem nicht den
tariflichen Vergütungen, welche die entsprechenden Dienste an ihre Mitarbeitenden zu bezahlen ha-
ben. Die Lücken zwischen der gewährten Vergütung und den tatsächlich zu bezahlenden tariflichen
Gehältern betragen teilweise bis zu 30 Prozent. Die Lücke in der Refinanzierung wird überwiegend
durch Spendenaufkommen, Zuschüsse kirchlicher Träger, teilweise durch freiwillige kommunale Zu-
schüsse (wie z.B. in der Stadt München) getragen. Die Corona-Pandemie hat die Situation der Fami-
lienpflegedienste nochmals erschwert, da die Dienste im März und April 2020 Einnahmeverluste durch
Erlösausfälle im Umfang von ca. 30 Prozent hinnehmen mussten. Die Freie Wohlfahrtspflege setzt sich
mit großem Nachdruck dafür ein, die Finanzierungslücke durch die Anerkennung der Tarifbindung bei
Vergütungsverhandlungen nach § 132 SGB V zu schließen.
Familienpflegedienste leisten mit ihren Haushaltshilfen und Dorfhelfer/innen gerade für Familien in pre-
kären Lebenslagen mit hohen krankheitsbedingten Belastungen Hilfen, deren Wert unschätzbar ist.
Typische Familienkonstellationen sind Mehrkindfamilien im Niedrigeinkommensbereich oder Familien
mit einem Kind mit einer Behinderung, in denen die Mütter schwersterkrankt sind. Brechen die Dienste
weg, bleiben die Familien unversorgt.

Änderungsbedarf
§ 132 Absatz 1 wird nach Satz 1 um folgende Sätze ergänzt:
„Die Bezahlung von Gehältern bis zur Höhe tarifvertraglich vereinbarter Vergütungen sowie entspre-
chender Vergütungen nach kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen kann dabei nicht als unwirtschaftlich
abgelehnt werden; insoweit gilt § 71 nicht. Der Leistungserbringer ist verpflichtet, die entsprechende
Bezahlung der Beschäftigten jederzeit einzuhalten und sie auf Verlangen einer Vertragspartei nachzu-
weisen.“
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Artikel 2
Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes

Zu § 4 (hier: zum Hebammen-Förderprogramm)
Es ist ausdrücklich zu begrüßen, dass ein Hebammen-Förderprogramm aufgelegt wird, das die Rela-
tion von Hebammen zu Schwangeren verbessern soll. Das IGES-Gutachten (Stationäre Hebam-
menversorgung, September 2019) hat gezeigt, dass die Versorgungssituation der Schwangeren wie
auch die Arbeitssituation von Hebammen in den Kliniken durch erhebliche Probleme gekennzeichnet
sind. Zu nennen sind Versorgungsengpässe in Großstädten, die mangelnde Zufriedenheit der Hebam-
men bezüglich der Qualität der Tätigkeit, der Umfang fachfremder Tätigkeiten, eine hohe Arbeitsbelas-
tung bei zu niedrigem Einkommen.
Die Geburtshilfe ist durch ein komplexes Entwicklungsprogramm dieses Leistungsbereichs in unter-
schiedlichen Hinsichten zu fördern. Die im Referentenentwurf vorgesehene Finanzierung der Perso-
nalkosten für die Jahre 2021 bis 2023 bis zu einem Umfang von 0,5 Vollzeitstellen pro 500 Geburten
ist vor dem Hintergrund der skizzierten Problemanalyse ein erster, aber bei weitem nicht ausreichender
Schritt. Ziel muss es sein, schrittweise eine Betreuungssituation von 1:1 von Hebammen und Gebä-
renden zu erreichen. Ferner machen wir darauf aufmerksam, dass die Entlastung der Hebammen sich
auf fachfremde Tätigkeiten beziehen muss. Die Förderung von assistierendem Personal ist sinnvoll
und zu begrüßen, ausgebildete Pflegefachkräfte sind für diesen Zweck jedoch überqualifiziert und sind
angesichts des Personalmangels in anderen Bereichen einzusetzen.

Änderungsbedarf:
Streichung der Ziffern 3 bis 6 in § 4 Absatz 10 Satz 4 SGB V n.F.

Zu § 9 (hier: zu den Sicherstellungszuschlägen für Kinderkliniken und Fachabteilungen für Kin-
der- und Jugendmedizin)
Durch Beifügung des neuen Halbsatzes wird die Liste um die Krankenhäuser erweitert, die bis zu ei-
nem Stichtag die Vorgaben für Sicherstellungszuschläge für Kinderkliniken und Fachabteilungen für
Kinder- und Jugendmedizin erfüllen.
Dieser Schritt wird nachdrücklich befürwortet. Er antwortet auf Versorgungs- und Finanzierungsprob-
leme, die von den wissenschaftlichen Fachgesellschaften dargestellt sind. Der Zuschlag kann einen
Beitrag dazu leisten, insbesondere die regionale stationäre pädiatrische Versorgung zu sichern und
damit auch die gesundheitliche Chancengleichheit zu verbessern.

Artikel 3
Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch

§ 18 Hilfsmittelempfehlung
Die Entfristung der Regelung, dass im Rahmen der Begutachtung vom Medizinischen Dienst (MD)
empfohlene Hilfsmittel keiner ärztlichen Verordnung mehr bedürfen, wird ausdrücklich begrüßt.

§ 84 Absatz 9 SGB XI; § 85 Absätze 9 bis 11 SGB XI: Zusätzliche Pflegehilfskraftstellen
Aus Sicht des Diakonie Deutschland ist zu begrüßen, dass die vollstationären Pflegeeinrichtungen ein-
schließlich der Kurzzeitpflege auf Antrag die Möglichkeit erhalten, zusätzliche Pflegehilfskräfte finan-
ziert zu bekommen, ohne dass dies zu einer finanziellen Mehrbelastung der von der Pflegeeinrichtung
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versorgten Pflegebedürftigen führt. Wie in dem Projekt zur Ermittlung eines wissenschaftlich fundierten
Verfahrens zur einheitlichen Bemessung des Personalbedarfs in stationären Pflegeeinrichtungen er-
mittelt, besteht ein nicht unerheblicher Mehrbedarf in Höhe von 36 Prozent an Personal in stationären
Pflegeeinrichtungen. Diesen Mehrbedarf differenzieren die Projektergebnisse nach Qualifikationsgrup-
pen. Der Anteil an Assistenzkräften am gesamten Mehrbedarf beträgt demnach 69 Prozent.

Die in § 85 Absatz 9 SGB XI angedachte Regelung würde in einer durchschnittlich großen stationären
Pflegeeinrichtung mit 71 Bewohner*innen entsprechend der statistischen Verteilung der Pflegegrade
zu einem Assistenzkräfteaufwuchs von 1,9 Mitarbeitenden führen. Dies ist zwar ein Schritt in die rich-
tige Richtung, ist aber noch weit entfernt von den im o. g. Projekt ermittelten Mehrbedarfen, zumal ein
Gesamtkonzept des ermittelten Personalbedarfs zur Umsetzung fehlt. In der Gesetzesbegründung
werden Kurzzeitpflegegäste eingeschlossen. Im Gesetzestext finden aber Gäste sogenannter solitärer
Kurzzeitpflegeeinrichtungen keine Berücksichtigung.

Qualifikationsniveau der Pflegehilfskräfte
Es wird begrüßt, dass das über den Vergütungszuschlag zu finanzierende zusätzliche Pflegehilfskraft-
personal nun das Qualifikationsniveau von QN 3 erfüllen muss bzw. sich auf Niveau QN 3 nachqualifi-
zieren lassen muss.
Vorweg möchten wir auf Folgendes hinweisen: Trotz der von ASMK und GMK als Mindestanforderun-
gen beschlossenen „Eckpunkte für die in Länderzuständigkeit liegenden Ausbildungen zu Assistenz-
und Helferberufen in der Pflege“ ist die Assistenz- oder Helferausbildung in den einzelnen Bundeslän-
dern zeitlich (1-2 Jahre), inhaltlich und wirtschaftlich sehr unterschiedlich geregelt. So ist beispielsweise
die zweijährige Assistenzausbildung in Niedersachsen mit dem Erwerb des Mittleren Schulabschlusses
(MSA) verbunden, was zu sehr kurzen Praxiszeiten in den Einrichtungen führt. Die gegenwärtige An-
passung der Assistenzausbildung einzelner Bundesländer an die neue generalistische Pflegeausbil-
dung führt zu einer weiteren Ausdifferenzierung der rechtlichen Ausbildungsgrundlagen. Es wird vor-
geschlagen, dieser Entwicklung entgegenzuwirken und eine bundeseinheitliche Regelung der (gene-
ralistischen) Assistenz- und Helferausbildung anzustreben. Dafür könnte die Fachkommission nach §
53 Pflegeberufegesetz Rahmenvorgaben machen.

Um sicherzustellen, dass im Rahmen des 20.000-Pflegehilfskraftstellenprogramms Pflegekräfte nach
QN 3 möglichst schnell zur Verfügung stehen, sofern sie nachqualifiziert werden müssen, sollte die
berufsbegleitende Qualifizierung zum frühestmöglichen Zeitpunkt, jedoch spätestens zum Ablauf des
ersten Jahres nach Vereinbarung des Vergütungszuschlags begonnen sein. Ein möglichst früher Aus-
bildungsbeginn minimiert die Gefahr, dass Auszubildende und Träger erst zu Beginn des dritten Jahres
feststellen, dass die betreffende Person für eine Ausbildung zur Pflegehilfskraft ungeeignet ist oder ein
Abbruch droht.

Bemessung, Antrags- und Nachweisverfahren
Angesichts schwankender Belegungsstrukturen sollte der Stellenanteil nicht nach Pflegegraden be-
messen werden, sondern anhand von Platzzahlen entsprechend des Sofortprogramms für Pflegekräfte
gemäß § 8 Absatz 6 SGB XI.

Das Verfahren zu § 8 Absatz 6 (Fachkräfte) erscheint zumindest in dieser Hinsicht leichter handhabbar,
da dieses der Pflegeeinrichtung eine verlässliche Planungsgrundlage auf Basis der Einrichtungsgröße
liefert. Bei der Konzipierung des konkreten Verfahrens sind jedoch die Erfahrungen aus dem Verfahren
nach Absatz 6 zu berücksichtigen. Nicht zuletzt aufgrund rechtlicher Unsicherheiten und hohen büro-
kratischen Aufwands wurden entsprechende Stellen nicht flächendeckend beantragt.
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Insgesamt sollte das Antrags- und Nachweisverfahren unbürokratisch erfolgen. Daher begrüßen wir,
dass das Antragsverfahren abweichend vom RefE im Gesetzentwurf zeitlich nicht losgelöst im Rahmen
der Vergütungsverhandlungen nach §§ 84 ff. SGB XI erfolgt und mit den gleichen Verhandlungspart-
nern durchgeführt wird, um Mehraufwände bei den Trägern zu vermeiden, welche im Verfahren nach
§ 8 Absatz 6 bisher nicht berücksichtigungsfähig waren. Zudem muss für die Einrichtungen klar fest-
gelegt werden, wann ein Anspruch auf die Finanzierung möglicherweise erlischt und wann ggf. Rück-
zahlungsansprüche entstehen. Dies gilt insbesondere für die Voraussetzung, dass eine Einrichtung
über das Personal verfügen muss, das die Pflegeeinrichtung nach der Pflegesatzvereinbarung gemäß
§ 84 Absatz 5 Satz 2 Nummer 2 vorzuhalten hat. Dabei ist die komplexe Steuerung der vorzuhaltenden
Personalmenge angesichts der z.T. längeren Zeit zwischen der Beantragung eines höheren Pflege-
grades und der tatsächlichen Feststellung durch den Medizinischen Dienst zu berücksichtigen, die so
ggf. zu einem Erlöschen der Anspruchsvoraussetzungen und infolgedessen zu Rückzahlungsansprü-
chen führen könnte.

Zur Vereinfachung des Nachweisverfahrens können die Verhandlungspartner auf Landesebene in ih-
ren regelmäßigen Pflegesatzverhandlungen nun überprüfen, ob der Zuschuss zu Recht gezahlt wurde
und ob er ggf. in seiner Höhe zu korrigieren ist. Insgesamt muss sichergestellt sein, dass die zusätzli-
chen Pflegeassistent*innen nicht auf die bestehenden Fachkraftquoten nach den jeweiligen Länderre-
gelungen angerechnet werden dürfen.

§ 84 Absatz 2 Satz 4 normiert, dass die Pflegesätze einem Pflegeheim bei wirtschaftlicher Betriebs-
führung ermöglichen müssen, seine Aufwendungen zu finanzieren und seinen Versorgungsauftrag zu
erfüllen unter Berücksichtigung einer angemessenen Vergütung seines Unternehmerrisikos. Nach §
84 Absatz 9 Satz 2 SGB XI n. F: ist der Vergütungszuschlag für das zusätzliche Pflegehilfskraftperso-
nal von der Pflegekasse zu tragen und von dem privaten Versicherungsunternehmen im Rahmen des
vereinbarten Versicherungsschutzes zu erstatten; § 28 Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden. Das
zusätzliche Pflegehilfskraftpersonal darf den Pflegebedürftigen finanziell nicht belasten. Folglich
muss der Vergütungszuschlag auch die Sach- und Regieaufwendungen umfassen sowie eine ange-
messene Vergütung des Unternehmerrisikos. Dies gilt sowohl für § 84 Absatz 9 SGB XI als auch für
das vereinfachte Verfahren nach § 85 Absatz 11 SGB XI. § 84 Absatz 9 Satz 1 und § 85 Absatz 11
Satz 1 Nr. 3 sind deshalb entsprechend zu ergänzen.

Da der Vergütungszuschlag für Pflegehilfskräfte wie der nach § 84 Abs. 8 SGB XI für Leistungen
nach § 43b SGB XI ausschließlich durch die Pflegeversicherung zu tragen ist, sind sämtliche Ve-
weise auf die Sozialhilfeträger in dem Kabinettsentwurf entsprechend den Regelungen für die Leis-
tungen nach § 43b SGB XI zu streichen. Die Wörter „durch die Vertragsparteien nach Absatz 2“ sind
deshalb in § 85 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 zu streichen.

Die Sozialhilfeträger sind weder Leistungsträger noch Vertragspartei. Die Finanzierung geht nur zu
Lasten der Pflegeversicherung. In § 85 Absatz 10 Satz 2 sind die Wörter: „der Bundesarbeitsge-
meinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe“ zu streichen.

Das vereinfachte Verfahren zur schnellen Vereinbarung des Vergütungszuschlags ohne reguläre Pfle-
gesatzvereinbarungen nach § 85 Absatz 11 wird grundsätzlich begrüßt. Es sollte allerdings klargestellt
werden, dass das zusätzliche Pflegehilfskraftpersonal die Voraussetzungen nach Absatz 9 Nummer 1
Buchstaben a) bis c) erfüllt. Auch sollte die Nummer 3 des Absatzes 11 klarer formuliert werden. Es ist
an dieser Stelle nicht sinnvoll, Angaben über die Qualifikation zu machen. Auch müssen in dem ver-
einfachten Verfahren die Sach- und Regieaufwendungen ebenfalls eine Berücksichtigung finden. Auch
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hier dürfen die Pflegebedürftigen mit den Vergütungszuschlägen weder ganz noch teilweise belastet
werden. § 85 Absatz 11 Satz 1 Nr. 3 ist entsprechend zu ergänzen. (siehe auch oben).
Bei den Leistungsträgern handelt es sich unserer Auffassung nach um die Pflegekassen und nicht um
alle nach Absatz 2 beteiligten Kostenträger als Parteien der Pflegesatzvereinbarung. § 85 Absatz 11
Satz 1 Halbsatz 1 und die Sätze 2 bis 4 sind deshalb anzupassen.

Änderungsbedarfe

In § 84 Absatz 9 Satz 1 muss auch auf § 84 Absatz 2 Satz 4 verwiesen werden. § 84 Absatz 9
Satz 1 sollte wie folgt gefasst werden:
„(9) Vergütungszuschläge sind abweichend von Absatz 2 Satz 2 und Absatz 4 Satz 1 sowie unter
entsprechender Anwendung des Absatzes 2 Satz 1, Satz 4 und 5, des Absatzes 7 und des § 87a zu-
sätzliche Entgelte zur Pflegevergütung für die Unterstützung der Leistungserbringung durch zusätzli-
ches Pflegehilfskraftpersonal in vollstationären Pflegeeinrichtungen.“

§ 85 Absatz 9 Satz 1 Halbsatz 1 sollte wie folgt gefasst werden:
„Die Vereinbarung des Vergütungszuschlags nach § 84 Absatz 9 Satz 1 durch die Vertragsparteien
nach Absatz 2 erfolgt auf der Grundlage, …“

§ 85 Absatz 9 Satz 1 Nummer 1 c) sollte wie folgt gefasst werden:
„für das die vollstationäre Pflegeeinrichtung sicherstellt, dass es in den ersten sechs Monaten, je-
doch spätestens zum Ablauf des dritten ersten Jahres nach Vereinbarung des Vergütungszuschlags
nach § 84 Absatz 9 Satz 1 oder nach der Mitteilung nach Absatz 11 Satz 1 eine berufsbegleitende
Ausbildung im Sinne von Buchstabe a beginnen wird, es sei denn, dass der Beginn oder die Durchfüh-
rung dieser Ausbildung aus Gründen, die die Einrichtung nicht zu vertreten hat, unmöglich ist. Es ist
sicherzustellen, dass eine Verzögerung des Ausbildungsbeginns nicht zu einem wirtschaftli-
chen Vorteil der Einrichtung führen kann und so Fehlanreize ausgeschlossen werden.“

§ 85 Absatz 10 Satz 2 sollte wie folgt gefasst werden:
„Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen legt im Benehmen mit dem Verband der Privaten Kran-
kenversicherung e. V., der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe
und den Bundesvereinigungen der Träger stationärer Pflegeeinrichtungen das Nähere für das Verein-
barungsverfahren nach Absatz 9 in Verbindung mit § 84 Absatz 9 sowie für seinen Bericht nachSatz 1
fest.“
In § 85 Absatz 11 sollten die folgenden Änderungen vorgenommen werden.
„(11) Der Träger der vollstationären Pflegeeinrichtung kann bis zum Abschluss einer Vereinbarung
nach § 84 Absatz 9 Satz 1 einen Vergütungszuschlag für zusätzliches Pflegehilfskraftpersonal nach §
84 Absatz 9 Satz 2 berechnen, wenn er vor Beginn der Leistungserbringung durch das zusätzliche
Pflegehilfskraftpersonal den Vertragsparteien nach Absatz 2 als Parteien der Pflegesatzverein-
barung beteiligten Kostenträgern den von ihm entsprechend Absatz 9 ermittelten Vergütungszu-
schlag zusammen mit folgenden Angaben mitteilt:
……
3. die Qualifikation, die Entlohnung und die weiteren Personalaufwendungen für das zusätzliche

Pflegehilfskraftpersonal, sowie die in diesem Zusammenhang entstehenden sonstigen Perso-
nal- und Sachaufwendungen einschließlich den Regiekosten.

….
5. die Erklärung, dass das zusätzliche Pflegehilfskraftpersonal über das Personal hinausgeht, das die

vollstationäre Pflegeeinrichtung nach der Pflegesatzvereinbarung gemäß § 84 Absatz 5 Satz 2
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Nummer 2 vorzuhalten hat; und dass die Anforderungen nach Absatz 9 Satz 1 Nummer 1
Buchstabe a) bis c) erfüllt sind.

Für die Mitteilung nach Satz 1 ist ein einheitliches Formular zu verwenden, das der Spitzenverband
Bund der Pflegekassen im Benehmen mit dem Bundesministerium für Gesundheit und dem Verband
der Privaten Krankenversicherung e. V. und der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger
der Sozialhilfe bereitstellt. Die Vertragsparteien nach Absatz 2 als Parteien der Pflegesatzvereinba-
rung beteiligten Kostenträger können die nach Satz 1 mitgeteilten Angaben beanstanden. Über diese
Beanstandungen befinden die Vertragsparteien nach Absatz 2 unverzüglich mit Mehrheit.“

Änderungsanträge zu Artikel 3

Änderungsantrag 6/Drs. 19 (14) 242.2: § 8 Absatz 3 SGB XI Modelltitel des GKV-SV
Der Diakonie Deutschland begrüßt, dass das im Rahmen der KAP vereinbarte Modellprojekt zur Er-
weiterung der Versorgungsverantwortung von Pflegekräften i.S. der Kompetenzen einer APN (Advan-
ced Practise Nurse) aus den Mitteln des Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung in Höhe von 3 Mio.
Euro finanziert werden soll. Diese gesetzliche Neuregelung fördert somit die Entwicklung attraktiver
und innovativer Aufgaben- und Verantwortungsbereiche für Pflegefachpersonen, auch sektorenüber-
greifend. Da die bisherigen Modellvorhaben nach § 8 Absatz 3 Satz 2 sich jedoch inhaltlich vorrangig
auf Möglichkeiten der Erprobung personenbezogener Budgets sowie neuer Wohnkonzepte beziehen
und die nachfolgenden Sätze 3 und 4 die besondere Förderung der Mehrkosten für Pflegebedürftige
(z.B. erhöhtes Pflegegeld, pauschalierte Pflegesätze) in den Blick nehmen, passen die Rahmenvorga-
ben nicht unbedingt zu diesem Modellvorhaben. Es wird daher angeregt, den Modelltitel in einem ei-
genständigen Absatz 3a zu regeln. Des Weiteren soll geregelt werden, dass die zusätzlichen Perso-
nalkosten, die im Rahmen des Modellprojekts in einer Einrichtung entstehen, aus dem Fördervolumen
finanziert werden müssen.

Änderungsbedarf
Überführung der Regelungen in einen neuen § 8 Absatz 3a SGB XI.
In Satz 4 wird das Wort „können“ durch „sollen“ ersetzt.

Änderungsantrag 7/Drs. 19 (14) 242.2: § 8 Absatz 6 SGB XI Pflegefachkraftstellen-Förderpro-
gramm
Da bislang nur ca. 4000 Stellen des 13.000 Pflegefachkraftstellen-Förderprogramms besetzt werden
konnten, ist es angemessen, die Wartefrist von 4 Monaten für die Weiterqualifizierung einer Pflege-
hilfskraft zur Pflegefachkraft zu streichen. Es ist geplant, dass im Rahmen des Förderprogramms auch
zusätzliche Fachkräfte aus dem Gesundheits- und Sozialbereich beschäftigt werden können, die über
keine fachpflegerischen Kompetenzen verfügen. Hierbei erscheint uns wichtig, dass diese Fachkräfte
im Rahmen ihres berufsspezifischen Tätigkeitsprofils eingesetzt werden, beispielsweise als Sozialpä-
dag*in oder Ergotherapeut*in in den vollstationären Pflegeeinrichtungen und nicht als Pflegehilfskräfte.
Dies ist in der Gesetzesbegründung oder im Gesetz selbst klarzustellen.

Der Diakonie Deutschland erschließt sich nicht die Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung bei den
halbjährlichen Bestätigungsmeldungen, die die Fortgeltung der bestehenden Anspruchsvoraussetzun-
gen belegen sollen. Dieser Punkt ist untergesetzlich in den Festlegungen zwischen den Verbänden
und dem GKV geregelt. Eine untergesetzliche Regelung bietet den Vorteil einer flexiblen Anpassungs-
möglichkeit bei auftretenden Problemen.
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Änderungsbedarf
Streichung der Neuregelung in § 8 Absatz 6 Satz 7.

Änderungsantrag 8/Drs. 19 (14) 242.2: § 40 SGB XI Entscheidungsfristen für Pflegekassen
Die Einführung einer Genehmigungsfiktion bei nicht rechtzeitig erfolgter Entscheidung der Pflegekasse
über die Gewährung von Pflegehilfsmitteln wird ausdrücklich als Beschleunigung des Bewilligungsver-
fahrens begrüßt.
Änderungsantrag 9/Drs. 19 (14) 242.2: § 78 Digitalisierung in der Pflegehilfsmittelversorgung
und den wohnumfeldverbessernden Maßnahmen
Diese Änderung weist einen Konnex zu Änderungsantrag 2 zu § 139 SGB V Hilfsmittelverzeichnis auf
und wird begrüßt. Allerdings sollte das Pflegehilfsmittelverzeichnis im digitalen Bereich nicht nur spä-
testens alle 3 Jahre, sondern wie auch das Hilfsmittelverzeichnis nach § 139 SGB V, fortlaufend fort-
geschrieben werden.
Positiv zu bewerten ist, dass neben den Pflegehilfsmitteln künftig auch digitale Technologien im Be-
reich der wohnumfeldverbessernden Maßnahmen für pflegebedürftige Menschen ausdrücklich förder-
fähig sein sollen. Es wäre allerdings sinnvoll, statt einer einseitigen Empfehlung des GKV-Spitzenver-
bands, wie im neuen Absatz 2a vorgesehen, ein Verzeichnis der förderfähigen digitalen Technologien
zu erstellen. Sowohl bei einem Verzeichnis als auch bei der Erstellung von Empfehlungen sollten die
Expertise der Leistungserbringerverbände in der Pflege, der Pflegeberufsverbände und der Verbände
der Vertretung der Interessen von Menschen mit Behinderung ausdrücklich einbezogen werden. Es
wird angeregt, zu überlegen, statt einer dreijährigen eine zweijährige Fortschreibungsfrist vorzusehen.
Ebenfalls begrüßt wird der neue Absatz 2a. Dieser sieht digitale Technologien ausdrücklich im Rahmen
von wohnumfeldverbessernden Maßnahmen vor, da technische Hilfen im Haushalt, die als wohnum-
feldverbessernde Maßnahmen gewertet werden können, bisher regelmäßig nicht aus der Pflegeversi-
cherung finanzierbar waren.
Weiterhin bestehen bleiben jedoch die fehlenden ausreichenden und dauerhaften Regelungen zur Fi-
nanzierung von digitalen Innovationen in Pflegeeinrichtungen.

Änderungsbedarf
In § 78 Absatz 2 Satz 4 neu soll vor dem Wort „spätestens“ das Wort „regelmäßig“ ergänzt werden.

Änderungsantrag 14/Drs. 19 (14) 242.3: § 148 Beratungsbesuch – Einführung einer befristeten
Sonderregelung

Mit diesem Änderungsantrag wird eine befristete Sonderregelung zur Durchführung der Beratungsbe-
suche gemäß § 37 Absatz 3 eingeführt. Während der Corona-Pandemie kann auf Wunsch des Pflege-
bedürftigen dieser auch telefonisch, digital oder per Videokonferenz erfolgen. Unserer Auffassung nach
sollten die Erfahrungen, die bis 31.März 2021 gewonnen werden, ausgewertet werden. Danach sollte
dann entschieden werden, wie diese Regelung in die Regelversorgung übernommen werden kann.

Änderungsantrag 15/ Drs. 19 (14) 242.3.: § 150 SGB XI Sicherstellung der pflegerischen Versor-
gung, Kostenerstattung für Pflegeeinrichtungen und Pflegebedürftige – Verlängerung der be-
fristeten Sonderregelung
Der Schutzschirm des § 150 Absatz 2 und 3 für zugelassene Pflegeeinrichtungen hat sich in der bis-
herigen Pandemie sehr bewährt. Analoges gilt auch für den Schutzschirm nach § 150 Absatz 5a für
die nach Landesrecht anerkannten Angebote. Der gegenwärtige Anstieg der Infektionszahlen zeigt,
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dass die Krise noch nicht vorüber ist und sicherlich den ganzen Winter andauern wird. Insbesondere
vulnerable Patientinnen und Patienten, wie chronisch kranke Menschen und pflegebedürftige Men-
schen und ihre Angehörigen, müssen weiterhin vor einer Ansteckung mit COVID-19 geschützt werden.
Gleichzeitig muss eine kontinuierliche gesundheitliche Versorgung auch in dieser Zeit sichergestellt
werden. Die Studie aus Bremen (https://www.uni-bremen.de/fb11/corona-update-fb11/zur-situation-
der-langzeitpflege-in-deutschland-waehrend-der-corona-pandemie) hat gezeigt, dass pflegebedürftige
Menschen ein besonders hohes Risiko schwerer Krankheitsverläufe aufweisen und, dass 60 % aller
durch COVID-19 verursachten Todesfälle Menschen betreffen, die in stationären Pflegeeinrichtungen
leben oder von Pflegediensten versorgt werden. Diese Risiken gilt es, wo auch immer möglich, zu
minimieren. Dies bedeutet, dass Pflegeeinrichtungen und Pflegedienste mindestens bis zur Entwick-
lung eines Impfstoffes mit SARS-COV- 2 bezogenen Schutz- und Hygienekonzepten für die pflegebe-
dürftigen Menschen und Ihre Angehörigen aber auch für die Mitarbeitenden arbeiten müssen.

Eine Verlängerung um weitere drei Monate der in § 150 enthaltenen Regelungen, die auf den beson-
ders vulnerablen Bereich der Langzeitpflege zielen, ist daher auch unserer Auffassung nach angezeigt.
Die Diakonie Deutschland begrüßt deshalb die Verlängerungen der pandemiebedingten Son-
derregelungen im SGB XI bis zum 31.03.2021.

In allen Bereichen der Pflege und des Gesundheitswesens (ambulante Pflege, teilstationäre Pflege,
vollstationäre Pflege, stationäre Hospize, nach Landesrecht anerkannte Angebote, …) werden wir aber
auch nach dem 31.03.2021 außerordentliche Corona-bedingte Mehraufwendungen für Schutz-
und Hygienematerialien sowie entsprechende Schutz- und Hygienemaßnahmen haben. Hierzu
zählen insbesondere:
 Schutzmaßnahmen: Schutzmasken (insbesondere Mund-Nasenschutz, FFP2 Masken), Schutz-

kleidung, Schutzbrille, Einmalhandschuhe, Aufbewahrung und Reinigung von Arbeitsbekleidung
und persönlicher Schutzausrüstung (PSA) (Sachkosten sowie Zeitaufwand für An- und Ablegen
ggf. auch für Wiederaufbereitung, Anleitung und Aufklärung)

 Desinfektions- und Reinigungsaufwand: gestiegener Bedarf an Sachkosten für Desinfektions-
mittel, Isoliervorrichtungen und an Zeitaufwand für Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen so-
wie perspektivisch höherer Bedarf an Luftreinigungsgeräten wegen der Übertragung von SARS-
CoV-2 über Aerosole

 Erhöhter Zeitaufwand durch Einhaltung des Abstandsgebots, durch das Angebot der Betreu-
ung in kleinen, getrennt organisierten Gruppen, durch eine veränderte Tourenplanung in der am-
bulanten Pflege.

Unserer Auffassung nach ist es schwierig, die hier dargestellten außerordentlichen Corona-
bedingten Mehraufwendungen über Pflegesatz-, Vergütungs- oder Tagesbedarfssatzverhand-
lungen abzusichern; denn dies bedeutet für die pflegebedürftigen Menschen in der stationären
Pflege eine Erhöhung der Eigenanteile und in der ambulanten Pflege bzw. in der Tagespflege
eine Reduktion der Leistungszeiten, der Nutzungstage oder höhere Zuzahlungen.
Unserer Ansicht nach bedarf es hier eines Zuschlags, der ausschließlich über das SGB XI fi-
nanziert werden muss und nicht durch die pflegebedürftigen Menschen, und der auch bei nied-
riger Infektionslage zur Anwendung kommt.

Außerdem setzen wir uns weiterhin für eine Erweiterung des Anwendungsbereichs des Schutz-
schirms von § 150 Absatz 2 auf weitere Pflegeeinrichtungen/-dienste ein.

https://www.uni-bremen.de/fb11/corona-update-fb11/zur-situation-der-langzeitpflege-in-deutschland-waehrend-der-corona-pandemie
https://www.uni-bremen.de/fb11/corona-update-fb11/zur-situation-der-langzeitpflege-in-deutschland-waehrend-der-corona-pandemie
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§ 150 Absatz 2 sieht die Kostenerstattung von Mehraufwendungen und Mindereinnahmen für zugelas-
sene Pflegeeinrichtungen vor. Dies impliziert, dass ambulante Pflegedienste, die reine SGB V-Leistun-
gen anbieten, wie SAPV-Pflegedienste, Intensivpflegedienste, psychiatrische Krankenpflegedienste o-
der Familienpflegedienste (mit einem Versorgungsvertrag nach § 132 SGB V) die Kostenerstattung
nicht erhalten konnten und können, obwohl sie in gleicher Weise von der Pandemie betroffen waren
wie Pflegedienste mit einem Versorgungsvertrag nach § 72 SGB XI. Dasselbe Problem haben auch
stationäre Hospize, die keinen Versorgungsvertrag nach SGB XI aufweisen. Diese gesetzliche Lücke
gilt es zu schließen.

Änderungsbedarf
In § 150 Absatz 4 wird ergänzt, dass sich die private Krankenversicherung jeweils mit einem Anteil von
7 Prozent an den Kosten beteiligt.

In § 150 SGB XI wird ein neuer Absatz 7 eingefügt: „Die Regelungen der § 150 Absätze 1 bis 3 gelten
auch für die zugelassenen Leistungserbringer in der häuslichen Krankenpflege nach § 132a, die nicht
nach § 72 zugelassen sind.“

In § 150 wird ein neuer Absatz 8 eingefügt: „Die Regelungen der § 150 Absätze 1 bis 3 gelten auch für
die zugelassenen Leistungserbringer in der SAPV nach § 132d.“

In § 150 SGB XI wird ein neuer Absatz 9 eingefügt: „Die Regelungen der § 150 Absätze 1 bis 3 gelten
auch für die zugelassenen Leistungserbringer in der Haushaltshilfe nach § 132 SGB V, die nicht nach
§ 72 zugelassen sind.“

Gez.
Maria Loheide,
Vorstand Sozialpolitik
Diakonie Deutschland

http://www.diakonie.de/
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I. GRUNDSÄTZLICHE BEWERTUNG 
 
Der Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV-Verband) unterstützt das Ziel des Ge-
setzentwurfs, die Pflege- und Betreuungskräfte in stationären Pflegeeinrichtungen zu entlas-
ten und die pflegerische Versorgung zu verbessern. Mit den zusätzlichen bis zu 20.000 Per-
sonalstellen wird dazu beigetragen, die Attraktivität des Pflegeberufes – auch in Umsetzung 
der vereinbarten Maßnahmen der Konzertierten Aktion Pflege – weiter zu steigern. 
 
Die mit der vollständigen Finanzierung der Mehrkosten durch die Pflegeversicherung entste-
hende zusätzliche Belastung der Beitragszahler ist mit Blick auf die nach wie vor ausste-
hende Finanzierungsreform jedoch nicht zu rechtfertigen. Schon angesichts der sich anbah-
nenden Gefährdung der wirtschaftspolitisch bedeutsamen Sozialabgabenquotengrenze von 
40 Prozent lässt sich ein weiteres Mehrausgabenprogramm zu Lasten der Beitragszahler 
nicht begründen. Ebenso bedenklich ist die Ausweitung von Zahlungsverpflichtungen der 
umlagefinanzierten Sozialversicherung angesichts des demografischen Wandels: Der Ge-
setzentwurf würde zu einer weiteren impliziten Verschuldung der Sozialversicherung zu Las-
ten der jüngeren Generationen führen.   
 
Das gewählte Verfahren zur Finanzierung der zusätzlichen 20.000 Pflegehilfskraftstellen 
trägt zu mehr Transparenz bei den Verbrauchern über die tatsächlichen Kosten der Pflege 
und Betreuung bei, auch wenn weiterhin eine Finanzierung über die Pflegeversicherung er-
folgt. Jedoch sollte die Finanzierung von zusätzlichem Personal nach einheitlichen Regelun-
gen und Finanzierungsverfahren erfolgen. Daher sollte auch die Finanzierung der 13.000 
Pflegefachkraftstellen nach § 8 Abs. 6 SGB XI auf das bereits bewährte und etablierte Finan-
zierungsverfahren zum 1. Januar 2021 umgestellt werden. Das bestehende Antragsverfah-
ren müsste dann, wie in Änderungsantrag 7 ausgeführt, auch nicht erleichtert und angepasst 
werden. 
 
Der PKV-Verband unterstützt die geplante Verlängerung eines Großteils der Regelungen 
zum „Pflegeschutzschirm“ bis zum 31. März 2021, da diese der Unterstützung und Entlas-
tung von Pflegeeinrichtungen und Pflegebedürftigen dienen. Den betroffenen Einrichtungen 
wird damit die notwendige Planungssicherheit durch eine weiterhin erforderliche finanzielle 
Entlastung gesichert. Der PKV-Verband begrüßt insbesondere, dass bei der Verlängerung 
mit Augenmaß vorgegangen wird, indem die Regelungen um weitere drei Monate verlängert 
werden und nicht um eine größere Zeitspanne. 
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II. STELLUNGNAHME ZU WICHTIGEN REGELUNGSMATERIEN 
 
 
§ 84 Absatz 9 SGB XI und § 85 Abs. 9 bis 11 SGB XI: Schaffung von 20.000 zusätzli-
chen Stellen im Pflegehilfskraftbereich 
 
Vorgeschlagene Regelung 
Vollstationäre Pflegeeinrichtungen, die über zusätzliches Pflegehilfskraftpersonal verfügen, 
erhalten nach Vereinbarung zur Finanzierung einen Vergütungszuschlag, der von der Pflege-
kasse zu tragen bzw. vom privaten Versicherungsunternehmen im Rahmen des vereinbarten 
Versicherungsschutzes zu erstatten ist. Dadurch sollen bis zu 20.000 zusätzliche Vollzeitstel-
len im Pflegehilfskraftbereich mit landesrechtlicher Assistenz- oder Helferausbildung (Qualifi-
kationsniveau Q3) unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Projektes Personalbemes-
sung nach § 113c SGB XI geschaffen werden. Die jährlichen Mehrausgaben in der sozialen 
Pflegeversicherung belaufen sich auf bis zu 665 Mio. EUR und in der privaten Pflegepflicht-
versicherung auf bis zu 50 Mio. EUR.   
 
Bewertung 
a) Qualifikationsniveau 
Laut den Ergebnissen des Projektes Personalbemessung nach § 113c SGB XI ergibt sich 
insbesondere bei den qualifizierten Assistenzkräften ein Mehrbedarf. Dabei werden Assis-
tenzkräfte ohne Ausbildung in Qualifikationsniveau 1-2 und Assistenzkräfte mit 1-2jähriger 
Ausbildung in Qualifikationsniveau 3 eingeordnet. Durch die vorgesehenen Regelungen in 
§ 85 Abs. 9 Nr. 1 SGB XI werden drei Varianten zur Umsetzung ermöglicht. Insbesondere 
die Varianten b) und c) sollten dabei mit einem entsprechenden Abschluss enden.   
 
b) Vereinheitlichung der Verfahren zur Finanzierung der Vergütungszuschläge 
Im Vergleich zum Referentenentwurf wurde der Gesetzentwurf dahingehend verändert, dass 
die Finanzierung der 20.000 Pflegehilfskraftstellen nun über einen zu vereinbarenden Vergü-
tungszuschlag erfolgt, der von den Pflegekassen getragen und den privaten Versicherungs-
unternehmen zu erstatten ist. Das bewährte Verfahren der Finanzierung der zusätzlichen Be-
treuungskräfte wird insofern übernommen. 
 
Änderungsantrag 7 – § 8 Abs. 6 SGB XI: Pflegefachkraftstellen-Förderprogramm 
 
Vorgeschlagene Regelung 
Die Regelungen zur Förderung von 13.000 zusätzlichen Pflegefachkräften sollen vereinfacht 
werden. Gleichzeitig soll es den Pflegeeinrichtungen angesichts der kritischen Arbeitsmarkt-
situation für Pflegefachkräfte ermöglicht werden, den Vergütungszuschlag auch für weitere 
Fachkräfte aus dem Gesundheits- und Sozialbereich zu erhalten.  
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Bewertung 
Eine Überarbeitung der Regelungen zur Förderung von 13.000 zusätzlichen Pflegefachkraft-
stellen ist nicht erforderlich. Vielmehr sollte nun eine endgültige Vereinheitlichung der Verfah-
ren zur Finanzierung der Vergütungszuschläge und damit eine Integration in das bestehende 
Pflegesatzverfahren erfolgen. Daher ist auch die Finanzierung der 13.000 zusätzlichen Pfle-
gefachkraftstellen nach § 8 Abs. 6 SGB XI auf das bewährte Verfahren zur Finanzierung der 
zusätzlichen Pflegehilfskräfte und Betreuungskräfte umzustellen. Dadurch kann auch eine 
Verbesserung der Transparenz für die Verbraucher über die wirklichen Kosten der Pflege 
und Betreuung erreicht werden, auch wenn eine Finanzierung durch die Pflegeversicherung 
oder andere Kostenträger (Beihilfe) erfolgt.  
 
Durch die Umstellung kann der bürokratische Aufwand, wie auch in den Stellungnahmen des 
GKV-Spitzenverbandes und auch verschiedener Verbände der Leistungserbringer zum Refe-
rentenentwurf des GPVG benannt, auf Seiten der Kostenträger und der Pflegeeinrichtungen 
reduziert werden. Zudem entspricht dieses Verfahren dem bereits etablierten Verfahren für 
Vergütungszuschläge für die zusätzliche Betreuung in stationären Pflegeeinrichtungen nach 
§§ 84 und 85 SGB XI sowie dem vorgesehenen Verfahren zur Finanzierung der zusätzlichen 
Pflegehilfskräfte.  
 
Die bestehende Regelung nach § 8 Abs. 6 SGB XI sollte zum 1. Januar 2021 in neue ge-
setzliche Regelungen – analog der Neuregelungen in § 84 Abs. 9 und § 85 Abs. 9 bis 11 
SGB XI – überführt werden. Dabei sollte durch ein pragmatisches Überleitungsverfahren für 
bestehende Vereinbarungen nach § 8 Abs. 6 SGB XI der Aufwand für alle Beteiligten mög-
lichst minimiert werden. Die vorgeschlagenen Änderungen durch diesen Änderungsantrag 
können dabei berücksichtigt werden. 
 
Auch im Diskussionsprozess zu einer Roadmap zur Umsetzung der Ergebnisse für ein Per-
sonalbemessungsverfahren (§ 113c SGB XI) ist perspektivisch vorgesehen, dass die zusätz-
lichen Personalstellen, die derzeit über gesonderte Vergütungszuschläge für zusätzliche 
Pflegehilfs- und Pflegefachkräfte sowie für die zusätzliche Betreuung nach § 43b SGB XI 
über die Pflegeversicherung finanziert werden, wieder in das allgemeine Vertragsrecht über-
führt werden. Damit werden sie Bestandteil der regulär vorzuhaltenden Personalausstattung. 
Diese Umstellung des Finanzierungsverfahrens dient daher nicht zuletzt der Vorbereitung 
zur Umsetzung eines Personalbemessungsverfahrens. 
 
Änderungsantrag 15 – § 150 Abs. 6 SGB XI: Verlängerung pandemiebedingter Sonderrege-
lungen  

 
Vorgeschlagene Regelung 
Die Regelungen des § 150 SGB XI zur Unterstützung und Entlastung der Pflegeeinrichtun-
gen und Pflegebedürftigen werden bis zum 31. März 2021 verlängert. Umfasst sind davon 
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unter anderem die Regelungen zum Schutzschirm für Pflegeeinrichtungen und nach Landes-
recht anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag und die pandemiebedingten Sonder-
regelungen für die Inanspruchnahme von Sachleistungen und des Entlastungsbetrages. 

 
Bewertung 
Es ist nachvollziehbar, dass aufgrund des Fortbestehens der Corona-Pandemie die Regelun-
gen des § 150 SGB XI zur Unterstützung der Pflegeeinrichtungen, Pflegebedürftigen und 
pflegenden Angehörigen verlängert werden. Wir begrüßen sehr, dass dabei mit Augenmaß 
vorgegangen wird, indem die Regelungen um weitere drei Monate verlängert werden und 
nicht um eine größere Zeitspanne. Denn es lässt sich jetzt noch nicht absehen, wie sich die 
Pandemie weiterentwickeln wird. Hier umsichtig zu agieren, ist auch deshalb wichtig, weil 
diese Maßnahmen letztendlich eine weitere Belastung der Beitragszahler bedeuten. Wir ge-
hen davon aus, dass die auf die PPV entfallenden Mehrkosten ca. 35 Mio. EUR – analog der 
durch das KHZG vorgenommenen Verlängerung des Schutzschirmes – betragen; die durch 
die Coronavirus-Testverordnung (TestV) entstehenden Mehrkosten sind hierin jedoch noch 
nicht enthalten.  

 
Mit den Schutzschirmen für Pflegeeinrichtungen und Angebote zur Unterstützung im Alltag 
werden deren coronabedingte Mehrausgaben und Mindereinnahmen bis März 2021 weiter 
durch die Pflegeversicherung finanziert. Eine Finanzierung über Steuerzuschüsse wäre 
sachgerechter gewesen, weil die Schutzschirme im Pflegebereich, wie alle anderen Schutz-
schirme auch, Aufgaben im gesamtgesellschaftlichen Interesse sind. Tatsächlich gehen die 
Mindereinnahmen der Einrichtungen nicht zwingend mit geringeren Ausgaben für die Pflege-
versicherung einher. Das zeigen auch die leistungsrechtlichen Sonderregelungen, die auf-
grund der Corona-Pandemie eingeführt wurden.  
 
Weiterer Änderungsbedarf zu § 150 Abs. 4 SGB XI 
 
Vorschlag 
§ 150 Absatz 4 sollte dahingehend ergänzt werden, dass die nach § 8 Abs. 9 SGB XI bis 
zum 31. Dezember 2020 und danach bis zum Ende des jeweiligen Kalenderjahres von der 
PKV gezahlten, aber nicht abgerufenen Mittel mit dem Finanzierungsanteil für den „Pflege-
schutzschirm“ verrechnet werden können. 
 
Begründung 
Die privaten Versicherungsunternehmen, die die private Pflegepflichtversicherung betreiben, 
beteiligen sich entsprechend § 150 Absatz 4 SGB XI in Höhe von 7 Prozent an den Kosten 
des „Pflegeschutzschirms“. Die Beteiligung der privaten Pflegepflichtversicherung an den 
Mehraufwendungen z.B. für Schutzausrüstung oder Tests sowie der Mindereinnahmen der 
Pflegeeinrichtungen und der Angebote zur Unterstützung im Alltag muss aus Beiträgen der 
Versicherten der privaten Pflegepflichtversicherung – ohne Steuerzuschuss und ohne Beteili-
gung der Beihilfe – zusätzlich gedeckt werden. Zur Entlastung sollte eine Verrechnung mit 
den von der PKV gezahlten zweckgebundenen Mitteln nach § 8 Absatz 6 iVm Absatz 9 SGB 
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XI zugelassen werden, wenn und soweit diese nicht vollständig für Vergütungszuschläge zur 
Finanzierung von zusätzlichem Pflegepersonal benötigt werden.  
 
 
§ 140a Abs. 3 Satz 1 Nr. 3b SGB V: Beteiligung der PKV an Verträgen der integrierten 
Versorgung  
 
Vorgeschlagene Regelungen 
Die Regelung ermöglicht eine Beteiligung der privaten Kranken- und Pflegeversicherungen 
an besonderen Versorgungsformen der Krankenkassen, die auch für Privatversicherte zu-
gänglich sind.  
 
Bewertung 
Die Neuregelung des Selektivvertragsbereichs zielt darauf ab, die gesundheitliche Versorgung 
auch entsprechend der regionalen Bedarfe kostenträgerübergreifend zu organisieren. Hierzu 
sollen u.a. weitere Kostenträger Selektivverträgen gesetzlicher Krankenkassen nach § 140a 
SGB V beitreten dürfen. Dies umfasst auch eine mögliche Einbindung von Unternehmen der 
Privaten Krankenversicherung (PKV). 
 
Die Option, dass sich die Unternehmen der PKV an Verträgen der besonderen Versorgung 
nach § 140a SGB V beteiligen können, wird grundsätzlich begrüßt. Die Beitrittsmöglichkeit hat 
bereits bei den Qualitätsverträgen nach § 110a SGB V und bei den Modellvorhaben nach 
§ 64b Absatz 4 SGB V gut funktioniert und könnte nun auch auf den Bereich der IV-Verträge 
ausgedehnt werden. 
 
Ein PKV-Unternehmen wird mit der neuen Regelung in die Liste der Leistungserbringer einge-
reiht, mit denen eine gesetzliche Krankenkasse Verträge schließen kann. Das heißt jedoch 
nicht, dass die PKV auch selber als Vertragspartner vergleichbar einer Krankenkasse tätig 
werden kann. Vielmehr wird lediglich ein Recht zum Beitritt zu einem Selektivvertrag ermög-
licht, verbunden mit einer finanziellen Beteiligung.  
 
Ein Kostenträger ist allerdings kein Leistungserbringer; er muss darauf Einfluss nehmen kön-
nen, wie unter den Bedingungen eines anderen Systems die Versorgung der Versicherten 
bestmöglich organisiert werden kann. Zielführender wären daher gleichberechtigte Vertrags-
beziehungen der Kostenträger mit Gestaltungsmöglichkeiten für alle beteiligten Akteure, um 
ihre jeweiligen Bedarfe in den Verträgen abbilden zu können. Dies ist auch vor dem Hinter-
grund des privaten Zusatzversicherungsmarktes für GKV-Versicherte mit Blick auf Ressour-
ceneffizienz und den Abbau bürokratischer Hürden zu beachten.  
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Änderungsantrag 1 

Art.1 Nr. 1 und 2 Beschlussfassung der Selbstverwaltungsgremien 
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Art.1 Nr. 1a.) § 79 Absatz 3e SGB V - Organe  
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Art.1  Nr. 1b.) §  217b Absatz 1 SGB V - Organe  
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Art.1 Nr. 1 c.) § 279 Absatz 9 –Verwaltungsrat und Vorstand- und § 413 (ei-
gentlich 414) Absatz 1 Satz 3 SGB V und § 414 Übergangsregelung für die 
Medizinischen Dienste der Krankenversicherung und den Medizinischen 
Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen 
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Art. 5 Inkrafttreten  
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Änderungsantrag 2 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch  

Art. 1 Nr. 5a – neu –§ 139 Absatz 11 Satz 2 SGB V Hilfsmittelverzeichnis  
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Änderungsantrag 3 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

Art. 1 Nr. 6b (neu) § § 219a Absatz 6 SGB V Kostenübernahme für Behand-
lungen von Patienten und Patientinnen aus dem EU-Ausland 
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Änderungsantrag 4 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

Art. 1 Nr. 12a § 283 SGB V Aufgaben des Medizinischen Dienstes Bund 
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Art. 1 Nr. 13a § 414 SGB V Übergangsregelung für die Medizinischen 
Dienste der Krankenversicherung und den Medizinischen Dienst des Spit-
zenverbandes Bund der Krankenkassen 
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Änderungsantrag 5 Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes 

Art. 2a, 2b, 5 § 14a des Krankenhausfinanzierungsgesetzes, § 21 der Kran-
kenhausstrukturfonds-Verordnung; Inkrafttreten  
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Änderungsantrag 6 Änderungen des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

Art. 3 Nr. 0/0a § 8 Abs. 3 SGB XI  Modelltitel des GKV-SV 
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Änderungsantrag 7 Änderungen des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

Art. 3 Nr. 0b § 8 Absatz 6 Satz 7 SGB XI Pflegefachkraftstellen-Förderpro-
gramm 
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Änderungsantrag 8 Änderungen des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

Art. 3 Nr. 2a § 40 SGB XI Entscheidungsfristen für Pflegekassen 
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Änderungsantrag 9 Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch   

Artikel 3 Nummer 2b - neu - § 78 SGB XI Digitalisierung in der Pflegehilfs-
mittelversorgung  
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Änderungsantrag 10 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

Art. 1 Nr. 2a – neu - § 105 Abs. 3 SGB V -Förderung der vertragsärztlichen 
Versorgung 
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Art. 4a – neu - § 13 der Coronavirus-Testverordnung§ 13 Abs. 4 der Ver-
ordnung zum Anspruch auf Testung in Bezug auf einen direkten Erreger-
nachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronavirus-Testverordnung – 
TestV) 
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Änderungsantrag 11 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

Art. 11 Nr. 2b und c § 111 SGB V Versorgungsverträge mit Vorsorge- und 
Rehabilitationseinrichtungen und §111c SGB V Versorgungsverträge mit 
Rehabilitationseinrichtungen  
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Änderungsantrag 12 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

Zu Artikel 1 Nr. 4a - neu - (§ 125b SGB V Pandemiebedingte Abrechnungs-
möglichkeit der Hygienepauschale für Heilmittelerbringer 
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Änderungsantrag 13 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 

Art. 13 Nr. 2 § 5 KHENtgG Vereinbarung und Abrechnung von Zu- und Ab-
schlägen  
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Änderungsantrag 14 Änderungen des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

Art. 3 Nr. 5 § 148 SGB XI Beratungsbesuche 

�

��� ����
��	������:������������

=��

��
�%����'�	��
��%���,

%����%�

��
���'
�6B��
���

����'��
��%�
�����������"�"����&�
I���%��	
��;&�
'
�
	3
&��'
���
�
&����%�>�	�'������	

�7

�.�	
�6��&


�,�	�
%�'
&3�
��(

�
	
���

�

�� ����������	
��

5�
�G�	

��'�������%�'


%�����	�	��

�,���
'
3�
���

�

;� 3�������
�%�
�	����

�
��

�

�

� �



���

�������

Änderungsantrag 15 Änderungen des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

Art. 3 Nr. 6 § 150 Absatz 6 Satz 1 SGB XI Verlängerung pandemiebedingter 
Sonderregelungen im SGB XI 
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I. Stellungnahme zu den  nderungsantrªgen 
Ausschussdrucksache 19(14)242.2 

 nderung des F¿nften Buches Sozialgesetzbuch 

 nderungsantrag 1 

Zu Artikel 1 Nummer 1a ð neu, 6a - neu, 12 - neu, 13 - neu, Artikel 1a - neu und Artikel 5  

ÄÄ 79, 217b, 279 und 413 ð Schriftliche Beschlussfassung der Selbstverwaltungsorgane 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Angesichts der fortdauernden COVID-19-Pandemie soll den Selbstverwaltungsorganen der 

Kassenªrztlichen Vereinigungen und ihrer Bundesvereinigungen, dem GKV-Spitzenverband, 

dem MDS und den Medizinischen Diensten befristet bis zum 31. Dezember 2021 eine er-

leichterte schriftliche Beschlussfassung ermºglicht werden. Eine vergleichbare Regelung ist 

f¿r die Selbstverwaltungsorgane der Sozialversicherungstrªger im Rahmen eines anderen Ge-

setzgebungsverfahrens im SGB IV vorgesehen. 

 

B) Stellungnahme  

Mit der vorgesehenen Regelung wird in Ä 217b SGB V ein Verweis zum Ä 64 Abs. 3a SGB IV 

ergªnzt. Ä 64 Abs. 3a SGB IV sieht vor, dass die Selbstverwaltungsorgane und besonderen 

Aussch¿sse nach Ä 36a SGB IV aus wichtigen Gr¿nden ohne Sitzung schriftlich abstimmen 

kºnnen. Mit dieser Regelung werden die Mºglichkeiten der schriftlichen Beschlussfassung er-

weitert. Damit wird sichergestellt, dass Beschl¿sse auch ohne Sitzung schriftlich gefasst wer-

den kºnnen, solange aufgrund der SchutzmaÇnahmen zur Verhinderung der Verbreitung der 

Infektionen mit dem Coronavirus keine Prªsenzsitzungen stattfinden kºnnen. Insofern sind 

der Verweis zu Ä 64 Abs. 3a und die entsprechend geltenden Regelungen f¿r die Selbstver-

waltungsorgane der Kassenªrztlichen Vereinigungen und ihrer Bundesvereinigungen sowie 

f¿r den MDS und die Medizinischen Dienste in Ä 79, 279 und Ä 413 SGB V zu bef¿rworten.  

Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes sollte eine entsprechende Regelung zur schriftlichen 

Abstimmung auch f¿r die Landesverbªnde der Krankenkassen vorgesehen werden. 

 

C)  nderungsvorschlag  

Keiner. 
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Ausschussdrucksache 19(14)242.2 

 nderung des F¿nften Buches Sozialgesetzbuch 

 nderungsantrag 2 

Zu Artikel 1 Nummer 5a - neu - 

Ä 139 SGB V ð Hilfsmittelverzeichnis 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Ä 139 SGB V soll um die Verpflichtung erweitert werden, dass der GKV-Spitzenverband vor 

Fortschreibungen des Hilfsmittel- bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnisses mit Bezug zu digitalen 

oder technischen Assistenzsystemen mindestens eine Stellungnahme eines Sachverstªndigen 

oder unabhªngigen Forschungsinstituts aus dem Bereich der Technik einholt. Der Vorschlag 

wird damit begr¿ndet, dass dadurch technische Innovationen in der (Pflege-)Hilfsmittelver-

sorgung gefºrdert werden kºnnen. 

 

B) Stellungnahme  

In Ä 139 Absatz 11 Satz 2 SGB V ist bereits geregelt, dass der GKV-Spitzenverband im Rah-

men von Fortschreibungen des Hilfsmittelverzeichnisses, das auch das Pflegehilfsmittelver-

zeichnis umfasst, auch Stellungnahmen von medizinischen Fachgesellschaften sowie Sach-

verstªndigen aus Wissenschaft und Technik einholen kann. Von dieser Mºglichkeit wird Ge-

brauch gemacht, wenn ein konkreter Bedarf besteht, d. h. Fragestellungen auch zu neuen 

Technologien nicht aus den eigenen Reihen beantwortet werden kºnnen. Es besteht keine 

Notwendigkeit, eine entsprechende generelle Verpflichtung einzuf¿hren. 

Die verpflichtende Einbindung von technischem Sachverstand ohne sachlichen Grund kºnnte 

zu unnºtigen Zeitverzºgerungen bei den Fortschreibungen f¿hren, da nicht in jedem Bereich 

externer Sachverstand (unverz¿glich) zur Verf¿gung steht und die Beratungsleistung ggf. in 

einem zeitaufwªndigen Verfahren ausgeschrieben werden m¿sste. AuÇerdem w¿rden unge-

rechtfertigte Kosten entstehen.  

Dem GKV-Spitzenverband werden neue Erkenntnisse ð die sich auch auf Innovationen bezie-

hen - von der Industrie oder von den Leistungserbringern in der Regel spªtestens bei Wahr-

nehmung ihrer Stellungnahmerechte zu den Fortschreibungsentw¿rfen ¿bermittelt. Unabhªn-

gig davon wird der Aktualisierungsbedarf vor jeder Fortschreibung aktiv bei den stellungnah-

meberechtigten Organisationen abgefragt. Fachgesellschaften, Fachverbªnde, Patientenorga-

nisationen und andere Dritte kºnnen den GKV-Spitzenverband auch jederzeit auf neue Ent-

wicklungen hinweisen. 
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C)  nderungsvorschlag 

Der  nderungsantrag wird aus diesen Gr¿nden nicht bef¿rwortet. 
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Ausschussdrucksache 19(14)242.2 

 nderung des F¿nften Buches Sozialgesetzbuch 

 nderungsantrag 3  

Zu Artikel 1 Nummer 6b ð neu  

Ä 219a Absatz 6 ð Kosten¿bernahme f¿r Behandlungen von Patientinnen und Patienten aus dem 

EU-Ausland 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Ä 219a Abs. 6 SGB V sieht in der aktuellen Fassung vor, dass der Bund unter den dort ge-

nannten Bedingungen die Kosten f¿r Krankenhausbehandlungen von Patienten aus anderen 

EU-Staaten oder dem Vereinigten Kºnigreich ¿bernimmt, die auf Grund einer Absprache zwi-

schen einem Land oder dem Bund und einem EU-Staat oder dem Vereinigten Kºnigreich we-

gen des Coronavirus SARS-CoV-2 in Deutschland behandelt werden. Diese Regelung gilt f¿r 

Behandlungen, die bis zum 30.09.2020 begonnen wurden. Der  nderungsantrag sieht unter 

Nummer 1 Buchstabe a) eine Verlªngerung f¿r Behandlungen vor, die bis zum 31.03.2021 

begonnen werden.  

F¿r Patienten, deren Wohnstaat das Vereinigte Kºnigreich ist, soll die Regelung wegen des 

EU-Austritts und der im Austrittsabkommen geregelten ¦bergangsphase nur f¿r Behandlun-

gen gelten, die bis zum 31.12.2020 begonnen werden, Nummer 1 Buchstabe b). 

Beide  nderungen sollen nach Nummer 2 mit Wirkung vom 01.10.2020 in Kraft treten. 

 

B) Stellungnahme 

Die vorgeschlagene Verlªngerung des Anwendungszeitraums f¿r Krankenhausbehandlungen, 

die bis zum 31.03.2021 begonnen werden, ist wegen der aktuell steigenden Anzahl an am 

SARS-CoV-2 erkrankten Personen und der dadurch hervorgerufenen Belastung der Gesund-

heitssysteme in einigen EU-Staaten nachvollziehbar. Die Beschrªnkung des Anwendungszeit-

raums im Verhªltnis zum Vereinigten Kºnigreich bis zum 31.12.2020 resultiert folgerichtig 

aus dem EU-Austritt des Vereinigten Kºnigreichs und den Regelungen aus dem Austrittsab-

kommen. Ein r¿ckwirkendes Inkrafttreten der  nderungen zum 01.10.2020 ist sinnvoll. 

 

C)  nderungsvorschlag 

Keiner. 
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Ausschussdrucksache 19(14)242.2 

 nderung des F¿nften Buches Sozialgesetzbuch 

 nderungsantrag 4  

Zu Artikel 1 Nummer 12a ð neu,13a ð neu ð  

ÄÄ 283 und 414 ð Richtlinie zur Personalbedarfsermittlung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Zu 12a 

Die Regelung sieht vor, dass die Richtlinie zur Personalbedarfsbemessung (gemªÇ Ä 283 Ab-

satz 2 Satz 1 Nummer 4) aufgabenbezogene Richtwerte f¿r die den Medizinischen Diensten 

(MD) ¿bertragenen Aufgaben zu enthalten hat, die ¿bergreifend und f¿r alle MD einheitlich 

gelten sollen.  

 

Zu 13a Buchstabe a 

Es handelt sich um eine Folgeªnderung zu Nummer 13a Buchstabe b und redaktionelle An-

passungen u. a. in Ä414 Absatz 2 SGB V. 

 

Zu 13a Buchstabe b 

Die Regelung sieht vor, dass der Medizinische Dienst des Spitzenverbandes Bund der Kran-

kenkassen (MDS) oder der Medizinische Dienst Bund (MD Bund) als sein Rechtsnachfolger die 

Personalbedarfsermittlungs-Richtlinie nach Ä 283 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 bis zum 31. 

Dezember 2021 erlªsst. Eine bundeseinheitliche Methodik und Vorgehensweise wird f¿r die 

Personalbedarfsermittlung und mit Frist auch f¿r die Datenerhebung und Datenauswertung 

gefordert und genannt. Die mindestens in der Richtlinie einzubeziehenden Begutachtungsfel-

der werden aufgef¿hrt. 

 

B) Stellungnahme 

Die vorgesehene Regelung wird als Eingriff in die Zustªndigkeit der Selbstverwaltung abge-

lehnt. GemªÇ Ä 283 Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 SGB V (MDK-Reformgesetz) hat der MDS eine 

Richtlinie zur Personalbedarfsermittlung f¿r die Medizinischen Dienste (MD) bis zum 

30.09.2020 zu erlassen, die der Genehmigung durch das BMG bedarf. Der MDS hat in der 
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letzten Oktoberwoche dem BMG eine mit der MDK-Gemeinschaft formulierte und konsen-

tierte ¿berarbeitete Version der Richtlinie ¿bermittelt. Damit liegt eine fertige Version der 

Richtlinie vor, die der MDS zum Ende des Jahres 2020 erlassen kann. Aufgrund des ausfor-

mulierten und dem BMG vorliegenden Richtlinientextes sind die im  nderungsantrag enthal-

tenen Konkretisierungen der Richtlinienvorbereitungen und ðinhalte sowie die Verlªngerung 

der Frist zum Erlass dieser Richtlinie nicht erforderlich. 

 

C)  nderungsvorschlag 

Streichung. 
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Ausschussdrucksache 19(14)242.2  

 nderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

 nderungsantrag 6  

Zu Artikel 3 Nummer 0 ð neu -, 0a ð neu  

Ä 8 Absatz 3 - Modelltitel des GKV-SV 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Nach Ä 8 Absatz 3 SGB XI kann der Spitzenverband Bund der Pflegekassen aus Mitteln des 

Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung mit 5 Millionen Euro im Kalenderjahr MaÇnahmen wie 

Modellvorhaben, Studien, wissenschaftliche Expertisen und Fachtagungen zur Weiterentwick-

lung der Pflegeversicherung, insbesondere zur Entwicklung neuer qualitªtsgesicherter Ver-

sorgungsformen f¿r Pflegebed¿rftige, durchf¿hren und mit Leistungserbringern vereinbaren.  

In der Konzertierten Aktion Pflege wurde vereinbart, dass das Bundesministerium f¿r Ge-

sundheit die Einrichtung eines Modellprogramms im SGB XI pr¿ft, mit dem innovative Versor-

gungskonzepte, in denen Pflegefachpersonen in besonderem MaÇe ihre Kompetenzen, auch 

im Sinne einer erweiterten Versorgungsverantwortung, einsetzen kºnnen, insbesondere hin-

sichtlich der Versorgungsqualitªt, Zufriedenheit der beruflich Pflegenden und Effizienz ver-

gleichend bewertet werden sollen. 

Mit der geplanten Regelung kºnnen innovative Versorgungsansªtze unter besonderer Ber¿ck-

sichtigung einer kompetenzorientierten Aufgabenverteilung des Personals in Pflegeeinrich-

tungen entwickelt und erprobt werden und das Fºrdervolumen wird von 5 auf 8 Mio. Euro an-

gehoben.  

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung wird begr¿Çt. Damit wird sichergestellt, dass f¿r die ¿ber den Ä 8 Abs. 3 SGB XI 

zu finanzierenden vielfªltigen laufenden und geplanten MaÇnahmen ausreichend Mittel be-

reitstehen.  

Die Formulierung der geplanten Regelung unter Buchstabe c) des  nderungsantrages ist in 

der vorliegenden Fassung redaktionell ungenau und muss angepasst werden. 
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C)  nderungsvorschlag 

Die Formulierung der geplanten Regelung unter Buchstabe c) des  nderungsantrages ist in 

der vorliegenden Fassung redaktionell ungenau und muss angepasst werden. 

Es wird folgende Formulierung vorgeschlagen: 

āBei Vorhaben, im Rahmen derer die Entwicklung oder Erprobung innovativer Versorgungsan-

sªtze den Einsatz von zusªtzlichem Personal in der Versorgung durch die Pflegeeinrichtungen 

erfordern, kºnnen die dadurch entstehenden Personalkosten in das nach Satz 1 vorgesehene 

Fºrdervolumen einbezogen werden.ò  
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Ausschussdrucksache 19(14)242.2 

 nderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

 nderungsantrag 7  

Zu Artikel 3 Nummer 0b ð neu ð  

Ä 8 Absatz 6 ð Pflegefachkraftstellen-Fºrderprogramm 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Nach Ä 8 Absatz 6 Satz 4 SGB XI kºnnen vollstationªre Pflegeeinrichtungen nur dann f¿r zu-

sªtzliche Pflegehilfskrªfte, die sich in der Ausbildung zur Pflegefachkraft befinden, einen 

Verg¿tungszuschlag erhalten, wenn sie nachweisen, dass sie innerhalb von vier Monaten 

keine Pflegefachkrªfte einstellen konnten. Durch die beantragte  nderung wird diese Warte-

frist zur Finanzierung von zusªtzlichen Pflegehilfskrªften, die sich in der Ausbildung zur Pfle-

gefachkraft befinden, aufgehoben.  

AuÇerdem soll es den Pflegeeinrichtungen ermºglicht werden, den Verg¿tungszuschlag auch 

f¿r weitere Fachkrªfte aus dem Gesundheits- und Sozialbereich zu erhalten.  

Die Pflegeeinrichtungen sind verpflichtet, bei unverªndert vorliegenden Anspruchsvorausset-

zungen dies den Pflegekassen halbjªhrlich zu melden. Diese Bestªtigungsmeldung soll als 

Voraussetzung f¿r die Fortzahlung des Verg¿tungszuschlags gesetzlich aufgenommen wer-

den.  

 

B) Stellungnahme 

Angesichts der kritischen Arbeitsmarktsituation f¿r Pflegefachkrªfte ist es nachvollziehbar, 

dass Pflegeeinrichtungen f¿r Pflegehilfskrªfte, die sich in der Ausbildung zur Pflegefachkraft 

befinden, ohne Wartefrist einen Verg¿tungszuschlag erhalten kºnnen. Dieser Regelung wi-

derspricht allerdings die beantragte  nderung, dass auch f¿r Fachkrªfte aus dem Gesund-

heits- und Sozialbereich, ohne dass diese sich in einer Ausbildung zur Pflegefachkraft befin-

den, ein Verg¿tungszuschlag gezahlt werden soll. Fachkrªfte aus dem Gesundheits- und So-

zialbereich, die f¿r die Pflege und Betreuung von Pflegebed¿rftigen eingesetzt werden, gelten 

in Abgrenzung zu Pflegefachkrªften ¿blicherweise als Pflegehilfskrªfte. Warum f¿r diese nicht 

die Vorgabe gelten soll, dass sie sich in der Ausbildung zur Pflegefachkraft befinden, ist nicht 

nachvollziehbar. Es ist auch nicht mit dem Zweck des Pflegestellenfºrderprogramms nach Ä 8 

Absatz 6 SGB XI bzw. dem zugrundeliegenden jªhrlichen Mitteltransfer von 640 Millionen 

Euro von der GKV in den Ausgleichsfonds der SPV gem. Ä 37 Abs. 2a SGB V vereinbar, der da-

mit begr¿ndet wird, dass Pflegeeinrichtungen bei der Leistungserbringung insbesondere im 
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Bereich der medizinischen Behandlungspflege unterst¿tzt werden sollen. Fachkrªfte aus dem 

Gesundheits- und Sozialbereich kºnnen und d¿rfen jedoch keine medizinische Behandlungs-

pflege erbringen. 

Dar¿ber hinaus ist zu dem bestehenden Pflegestellen-Fºrderprogramm nach Ä 8 Absatz 6 

SGB XI allgemein anzumerken, dass zur Finanzierung der Verg¿tungszuschlªge ebenfalls auf 

das bewªhrte Verfahren zur Finanzierung der zusªtzlichen Betreuungskrªfte umgestellt wer-

den sollte. Damit kºnnte die Finanzierung der zusªtzlichen Betreuungskrªfte nach Ä 84 Ab-

satz 8 und Ä 85 Absatz 8 SGB XI, der zusªtzlichen Pflegehilfskrªfte (vorgesehen f¿r Ä 84 Ab-

satz 9 und Ä 85 Absatz 9 bis 11; siehe Gesetzentwurf GPVG, Art. 3, Nr. 3 und 4) sowie der 

zusªtzlichen Pflegekrªfte nach diesem Fºrderprogramm nach einheitlichen Verfahren zur 

Vereinbarung und Auszahlung von Verg¿tungszuschlªgen erfolgen und damit den b¿rokrati-

schen Aufwand erheblich reduzieren.  

 

C)  nderungsvorschlag 

In Ä 8 Absatz 6 SGB XI wird Satz 4 wie folgt geªndert: 

āDie vollstationªre Pflegeeinrichtung kann auch f¿r die Beschªftigung zusªtzlicher Fachkrªfte 

aus dem Gesundheits- und Sozialbereich, die sich in der Ausbildung zur Pflegefachkraft be-

finden sowie von weiteren zusªtzlichen Pflegehilfskrªften, die sich in der Ausbildung zur 

Pflegefachkraft befinden, einen Verg¿tungszuschlag erhalten.ò 

Das bestehende Pflegestellen-Fºrderprogramm nach Ä 8 Absatz 6 SGB XI ist analog der be-

absichtigten Neuregelung in Ä 84 Absatz 9 und Ä 85 Absatz 9 bis 11 SGB XI ebenfalls in 

ÄÄ 84 und 85 SGB XI neu zu verorten. 
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Ausschussdrucksache 19(14)242.2 

 nderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

 nderungsantrag 8 

Zu Artikel 3 Nummer 2a ð neu ð  

Ä 40 ð Entscheidungsfristen f¿r Pflegekassen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Ä 40 SGB XI soll zur Beschleunigung der Bewilligungsverfahren f¿r Pflegehilfsmittel und Zu-

sch¿sse f¿r MaÇnahmen zur Verbesserung des individuellen Wohnumfelds um einen neuen 

Absatz 6 ergªnzt werden, in dem analog zu der Regelung in Ä 13 Absatz 3a SGB V bestimmt 

wird, dass die Pflegekasse ¿ber einen Antrag auf Pflegehilfsmittel oder Zusch¿sse zu Woh-

numfeld verbessernden MaÇnahmen z¿gig, spªtestens bis zum Ablauf von drei Wochen nach 

Antragseingang oder in Fªllen, in denen eine Pflegefachkraft oder der Medizinische Dienst 

nach Absatz 1 Satz 2 beteiligt wird, innerhalb von f¿nf Wochen nach Antragseingang zu ent-

scheiden hat und die Leistung als genehmigt gilt, sofern die Pflegekasse dem Leistungsbe-

rechtigten nicht rechtzeitig schriftlich mitgeteilt hat, dass die Frist von ihr nicht eingehalten 

werden kann.   

 

B) Stellungnahme 

Es ist grundsªtzlich nachvollziehbar, dass die f¿r Antrªge auf Versorgung mit Hilfsmitteln 

nach dem SGB V maÇgeblichen Regelungen zu Entscheidungsfristen in Ä 13 Absatz 3a SGB V 

auch auf Antrªge zur Versorgung Versicherter mit Pflegehilfsmitteln Anwendung finden sol-

len. Eine mºglichst schnelle Entscheidung ¿ber den Leistungsanspruch sollte auch bei Pflege-

hilfsmitteln erfolgen. Zu bedenken ist allerdings, dass die Pflegekassen die Notwendigkeit der 

Versorgung mit den beantragten Pflegehilfsmitteln gemªÇ Ä 40 Absatz 1 Satz 2 SGB XI unter 

Beteiligung einer Pflegefachkraft oder des Medizinischen Dienstes zu pr¿fen haben und da-

nach hier regelhaft Dritte in die Pr¿fung der Antrªge einzubeziehen sind, von denen die Pfle-

gekassen dann in zeitlicher Hinsicht abhªngig sind. 

Eine Erstreckung der Fristenregelung auf die Erstattungs- bzw. Zuschussleistung nach Ä 40 

Abs. 4 SGB XI f¿r Wohnumfeld verbessernde MaÇnahmen ist nicht sachgerecht und wird nicht 

bef¿rwortet. Die Pr¿fung entsprechender Antrªge setzt die Bewertung der Wohnsituation und 

die Einholung von Unterlagen des Versicherten und der Leistungsanbieter voraus und erfor-
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dert hªufig zeitaufwªndige Abstimmungen zur Mºglichkeit und Durchf¿hrbarkeit von Um-

baumaÇnahmen. Die zeitlichen Ablªufe sind hier den Einflussmºglichkeiten der Pflegekasse 

weitgehend entzogen. 

 

C)  nderungsvorschlag 

Der  nderungsantrag wird aus diesen Gr¿nden nicht bef¿rwortet. 
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Ausschussdrucksache 19(14)242.2 

 nderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

 nderungsantrag 9  

Zu Artikel 3 Nummer 2b ð neu ð  

Ä 78 ð Digitalisierung in der Pflegehilfsmittelversorgung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

a) Der  nderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD hat zum Ziel, das Pflege-

hilfsmittelverzeichnis turnusmªÇig mindestens alle drei Jahre unter Ber¿cksichtigung di-

gitaler Technologien fortzuschreiben. Aus der Begr¿ndung zum Antrag ergibt sich, dass 

bei der Beurteilung des pflegerischen Nutzens neben den Vorgaben vor allem auch die 

Ausrichtung des neuen Pflegebed¿rftigkeitsbegriffs eine Rolle spielen m¿sse. Weiterhin 

soll der GKV-Spitzenverband verpflichtet werden, Hersteller auf deren Anfrage geb¿h-

renfrei ¿ber die Voraussetzungen und das Verfahren zur Aufnahme von neuartigen Pfle-

gehilfsmitteln in das Pflegehilfsmittelverzeichnis zu beraten. Dar¿ber hinaus soll er ¿ber 

Antrªge zur Aufnahme von neuartigen Pflegehilfsmitteln in das Pflegehilfsmittelver-

zeichnis innerhalb von drei Monaten nach Vorlage der vollstªndigen Unterlagen ent-

scheiden. Zur Begr¿ndung wird auf den voranschreitenden technischen Fortschritt auch 

im Pflegebereich hingewiesen.  

b) Der GKV-Spitzenverband wird weiterhin verpflichtet, spªtestens alle drei Jahre unter be-

sonderer Ber¿cksichtigung digitaler Technologien Empfehlungen zu Wohnumfeld ver-

bessernden MaÇnahmen einschlieÇlich des Verfahrens zur Aufnahme von Produkten o-

der MaÇnahmen in die Empfehlungen zu beschlieÇen. 

 

B) Stellungnahme 

a) Aus der Begr¿ndung des  nderungsantrags geht hervor, dass zum Teil Regelungen vor-

geschlagen werden, die bereits mit gleicher Zielsetzung in Ä 139 SGB V enthalten sind 

und durch einen Querverweis auch f¿r die Pflegehilfsmittel gelten. Gleichwohl sollen die 

Vorgaben auch im SGB XI nochmals gesetzlich verankert werden, um deren Bedeutung 

f¿r die Pflegehilfsmittelversorgung insbesondere im Zusammenhang mit digitalisierter 

Technik zu betonen. Dies betrifft zum Beispiel die Bescheidung innerhalb von drei Mo-

naten nach Vorlage vollstªndiger Antragsunterlagen oder die Verpflichtung des GKV-

Spitzenverbandes zur Durchf¿hrung von Beratungsverfahren im Rahmen eines Antrags-

verfahrens zur Aufnahme von neuartigen Produkten in das Hilfsmittelverzeichnis. 
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Querverweise in Gesetzen dienen der Vermeidung von Wiederholungen und der einfa-

chen Erfassung von Parallelvorschriften. Sie sind in Gesetzen ¿blich und stellen keine 

Wertigkeit einer Vorschrift dar. Eine  nderung im Gesetz ist daher nicht erforderlich und 

w¿rde eher Fragen aufwerfen.  

Es ist zudem nicht nachvollziehbar, warum die Frist zur turnusmªÇigen Fortschreibung 

f¿r bestimmte Produktbereiche auf drei Jahre verk¿rzt werden soll. Die derzeit gemªÇ 

Verfahrensordnung nach Ä 139 Absatz 7 SGB V geltende Frist f¿r alle Produktgruppen 

wurde nach ausgiebiger Erºrterung mit den Herstellerorganisationen aller Hilfsmittel-

Branchen auf f¿nf Jahre festgelegt, wobei Innovationsdynamik und Fortschreibungsauf-

wand (auch auf Seiten der Industrie und Leistungserbringer) sorgfªltig gegeneinander 

abgewogen wurden. Die Verfahrensordnung wurde mit dieser F¿nf-Jahres-Frist vom 

BMG genehmigt.  

Dar¿ber hinaus ist in der Verfahrensordnung weitreichend geregelt, dass Fortschreibun-

gen jederzeit, d. h. innerhalb der F¿nf-Jahres-Frist, anlassbezogen z. B. aufgrund von 

Vorschlªgen und Stellungnahmen Dritter wie Industrievertreter, Sachverstªndige oder 

Patientenorganisationen initiiert werden kºnnen. Dies erfolgt insbesondere dann, wenn 

maÇgebliche medizinisch-technische Weiterentwicklungen bekannt werden.  

Derzeit werden acht Produktgruppen des Hilfsmittel- bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis-

ses vorzeitig fortgeschrieben, darunter auch die Produktgruppe 52 āPflegehilfsmittel zur 

selbststªndigeren Lebensf¿hrung/Mobilitªtò. Bei dieser Fortschreibung wird auch dem 

neuen Pflegebed¿rftigkeitsbegriff Rechnung getragen. Dies zeigt, dass sich der Fort-

schreibungsrhythmus gemªÇ der oben genannten Verfahrensordnung bewªhrt hat und 

bezogen auf das Aufwand-Nutzen-Verhªltnis angemessen ist. 

Eine Beratungspflicht des GKV-Spitzenverbandes im Rahmen eines Antragsverfahrens 

zur Aufnahme von neuartigen Produkten in das Hilfsmittel- bzw. Pflegehilfsmittelver-

zeichnis ¿ber Qualitªt und Umfang der vorzulegenden Antragsunterlagen und ¿ber die 

grundlegenden Anforderungen an den Nachweis des medizinischen bzw. pflegerischen 

Nutzens ergibt sich bereits aus Ä 139 Absatz 4 SGB V. Hierf¿r kann der GKV-Spitzenver-

band angemessene Geb¿hren erheben, wodurch verhindert wird, dass durch die Bera-

tung entstehende Aufwªnde zu Lasten der Versichertengemeinschaft gehen. Da die Her-

steller durch die Listung ihrer Produkte im Hilfsmittel- bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis 

verbesserte Marktchancen haben, ist es gerechtfertigt, dass sie zumindest f¿r ihren in-

dividuellen Beratungsbedarf eine Aufwandsentschªdigung leisten. 

Es wird darauf hingewiesen, dass der GKV-Spitzenverband bisher keine Geb¿hren zur 

Deckung seiner Verwaltungsausgaben f¿r die Antragsverfahren insgesamt erheben kann, 
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da eine Rechtsverordnung nach Ä 139 Absatz 8 SGB V immer noch aussteht. Und dies, 

obwohl auch diese Aufwªnde zu Lasten der Versichertengemeinschaft gehen.  

b) Die vorgesehene Regelung ist nicht sachgerecht, insbesondere nicht in Hinblick auf ein 

Antragsverfahren zur Aufnahme von Herstellern und Produkten in die Empfehlungen. Die 

vorgesehene Regelung orientiert sich am Pflegehilfsmittelverzeichnis. Bei den Wohnum-

feld verbessernden MaÇnahmen handelt es sich nicht um konkrete Produkte, sondern 

um MaÇnahmen zur Verbesserung des individuellen Wohnumfeldes. Dies kºnnen MaÇ-

nahmen sein, die eine Anpassung der konkreten Wohnumgebung an die Bed¿rfnisse des 

pflegebed¿rftigen Menschen bezwecken und deshalb in einer anderen Wohnumgebung 

notwendigerweise nicht benºtigt werden. Aber auch MaÇnahmen, die mit wesentlichen 

Eingriffen in die Bausubstanz verbunden sind und damit der Gebªudesubstanz auf Dauer 

hinzugef¿gt werden. Ebenfalls als MaÇnahmen zªhlen technische Hilfen im Haushalt wie 

z. B. Ein- und Umbau von Mobiliar. Eine Liste mºglicher MaÇnahmen enthªlt das Ge-

meinsame Rundschreiben des GKV-Spitzenverbandes und der Verbªnde der Pflegekas-

sen auf Bundesebene zu den leistungsrechtlichen Vorschriften, auf die der Gesetzgeber 

in seiner Begr¿ndung verweist. Wie diese Auflistung auch verdeutlicht, werden dort 

keine konkreten Produkte aufgelistet, sondern vielmehr bauliche MaÇnahmen. Dies ist 

insofern auch sachgerecht, da eine Anpassung des individuellen Wohnumfeldes erfolgt. 

So kann in einem Einzelfall der Einbau einer bodengleichen Dusche aufgrund der bauli-

chen Gegebenheiten mºglich sein, in einem anderen Fall jedoch nicht, sondern nur der 

Einbau einer niedrigeren Duschtasse. Neben den verbauten Produkten beinhaltet die 

MaÇnahme im ¦brigen auch die Dienstleistung des Einbaus. Des Weiteren sind ggf. Vor-

gaben aus den landesrechtlichen Bauvorschriften zu beachten (z. B. Handlauf ab einer 

bestimmten Stufenzahl, die vom Vermieter oder dem Pflegebed¿rftigen selbst zu tragen 

wªren).  

Damit kºnnen die Empfehlungen keine konkreten Produkte enthalten, sondern immer 

nur auf mºgliche MaÇnahmen abstellen. Es zeigt sich, dass die Systematik des Pflege-

hilfsmittelverzeichnisses nicht auf die Wohnumfeld verbessernden MaÇnahmen ¿ber-

tragbar ist. In diesem Zusammenhang stellt sich im ¦brigen auch die Frage, ob dann ein 

Hersteller oder Dienstleister (z. B. der Handwerker) einen Antrag auf Aufnahme in die 

Empfehlungen stellen kann. Bei der Aufnahme von einzelnen Produkten wird die Proble-

matik der Abgrenzung von Wohnumfeld verbessernden MaÇnahmen und Pflegehilfsmit-

teln gesehen.  

Wie bereits dargestellt, enthªlt das Gemeinsame Rundschreiben eine entsprechende 

Auflistung an mºglichen MaÇnahmen. Dieses Rundschreiben hat zwar keine rechtliche 
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Bindung f¿r die Pflegekassen, hat aber ebenfalls Empfehlungscharakter und nimmt Stel-

lung zu den f¿r die Pflegekassen relevanten leistungsrechtlichen Bestimmungen und 

wird regelmªÇig aktualisiert. Insofern gibt es bereits entsprechende Empfehlungen, so 

dass die Notwendigkeit einer weiteren Empfehlung nicht gesehen wird. Selbst wenn es 

aus Sicht des Gesetzgebers einer weitergehenden Empfehlung des GKV-Spitzenverband 

bedarf, so entfaltet diese ebenfalls keine Bindungswirkung. Es besteht ð wie in der Be-

gr¿ndung dargestellt ð weiterhin die Pflicht der Pflegekasse, Antrªge auf Wohnumfeld 

verbessernde MaÇnahmen in jedem Einzelfall zu pr¿fen und bei Vorliegen der Voraus-

setzungen auch Zusch¿sse zu Wohnumfeld verbessernden MaÇnahmen zu bewilligen, 

die in den Empfehlungen nicht benannt sind. Eine Vereinfachung und ein hºherer Nut-

zen f¿r den Versicherten durch die Empfehlungen lªsst sich nicht erkennen.  

Im Ergebnis sind die  nderungsvorschlªge nicht zielf¿hrend. 

 

C)  nderungsvorschlag 

Der  nderungsantrag wird aus diesen Gr¿nden nicht bef¿rwortet. 
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Ausschussdrucksache 19(14)242.3 

 nderung des f¿nften Buches Sozialgesetzbuch 

 nderungsantrag 10 

Zu Artikel 1 Nr. 2a ð neu ð 

Ä 105 - Fºrderung der vertragsªrztlichen Versorgung  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Neuregelung des ersten Satzes in Absatz 3 wird der Handlungsrahmen f¿r Kassen-

ªrztliche Vereinigungen erweitert. Die Krankenkassen haben k¿nftig die Kosten f¿r auÇeror-

dentliche MaÇnahmen zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung wªhrend des Beste-

hens einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite nach Ä 5 Absatz 1 des Infektions-

schutzgesetzes den Kassenªrztlichen Vereinigungen zu erstatten.  

Mit dem neuen Satz 3 wird geregelt, dass die Kassenªrztlichen Vereinigungen zum Zwecke 

der Abrechnung der auÇerordentlichen MaÇnahmen rechnungsbegr¿ndende Unterlagen den 

Krankenkassen zu ¿bermitteln haben.  

Die bisher bis zum 31.12.2020 befristete Regelung wird entfristet. 

 

B) Stellungnahme  

Die Intention des Gesetzgebers - mit der Neuregelung auch k¿nftig ausreichend Handlungs-

fªhigkeit beim Eintreten einer epidemischen Lage sicherzustellen ð wird grundsªtzlich be-

gr¿Çt, da die praktische Anwendung der aktuell g¿ltigen Regelung gezeigt hat, dass eine 

trennscharfe Zuordnung von auÇerordentliche MaÇnahmen zur Sicherstellung der vertrags-

ªrztlichen Versorgung nicht immer eindeutig mºglich ist. So ist festzustellen, dass auch Per-

sonen, die nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind, von den aus-

schlieÇlich durch die GKV finanzierten auÇerordentlichen MaÇnahmen profitieren. Gleichwohl 

wird aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes die derzeitige Formulierung āSicherstellung der 

medizinischen Versorgungò zu Rechtsunsicherheiten f¿hren und folglich zu erheblichem In-

terpretationsbedarf der Regelung, da die derzeit verwendete Begrifflichkeit z.B. auch auÇer-

ordentliche MaÇnahmen der stationªren Versorgung beinhalten kºnnte. Insofern wird vorge-

schlagen, den Handlungsrahmen der Kassenªrztlichen Vereinigungen auf die ambulante ªrzt-

liche Versorgung zu prªzisieren.  
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Diese, ¿ber die vertragsªrztliche Versorgung hinausgehende, erweiterte Handlungsfreiheit f¿r 

Kassenªrztliche Vereinigungen auf auÇerordentliche MaÇnahmen zur Sicherstellung der am-

bulanten ªrztlichen Versorgung wird grundsªtzlich unter der MaÇgabe begr¿Çt, dass eine an-

gemessene finanzielle Beteiligung der privaten Krankenversicherung gesetzlich geregelt wird. 

Hierzu wird vorgeschlagen, eine pauschale Beteiligung in Hºhe von 10 Prozent in Anlehnung 

an bereits bestehende gesetzliche Regelungen ergªnzend aufzunehmen. Hierbei sollen der 

GKV-Spitzenverband, die Kassenªrztliche Bundesvereinigung und der Verband der Privaten 

Krankenversicherung mit Wirkung f¿r die privaten Krankenversicherungsunternehmen, das 

Nªhere zur Abrechnung des Finanzierungsanteils der privaten Krankenversicherungsunter-

nehmen (z.B. Rechnungslegung und Rechnungsempfªnger) vereinbaren. 

Sollte eine finanzielle Beteiligung der privaten Krankenversicherung an den zusªtzlichen Kos-

ten f¿r auÇerordentliche MaÇnahmen wªhrend des Bestehens einer epidemischen Lage von 

nationaler Tragweite nach Ä 5 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes nicht umsetzbar sein, 

ist aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes zwingend die beabsichtigte Erweiterung des Hand-

lungsrahmens der Kassenªrztlichen Vereinigungen auf den Kernauftrag -Sicherstellung der 

vertragsªrztlichen Versorgung - zur¿ckf¿hren.  

Dar¿ber hinaus sind vor dem Hintergrund der bestehenden Finanzierungsverantwortung der 

gesetzlichen Krankenkassen zwingend die auÇerordentlich zu ergreifenden MaÇnahmen 

durch die Kassenªrztliche Vereinigung im Einvernehmen mit den Landesverbªnden der Kran-

kenkassen und den Ersatzkassen festzulegen.  

Die in Satz 3 neu aufgenommene ¦bermittlung von rechnungsbegr¿ndenden Unterlagen 

durch die Kassenªrztlichen Vereinigungen an die Krankenkassen als Nachweis und zur ¦ber-

pr¿fung der ergriffenen auÇerordentlichen MaÇnahmen wird ausdr¿cklich begr¿Çt. Es ist si-

cherzustellen, dass f¿r die von den Kassenªrztlichen Vereinigungen auÇerordentlich ergriffe-

nen MaÇnahmen das Wirtschaftlichkeitsgebot nach Ä 12 SGB V entsprechend gilt.  

 

C)  nderungsvorschlag  

In Ä 105 Absatz 3 wird wie folgt geªndert: 

āDie Krankenkassen haben der Kassenªrztlichen Vereinigung die zusªtzlichen Kosten f¿r au-

Çerordentliche MaÇnahmen, die zur Sicherstellung der ambulanten ªrztlichen Versorgung 

wªhrend des Bestehens einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite nach Ä 5 Absatz 1 

des Infektionsschutzgesetzes erforderlich sind, zu erstatten. Die Erstattung ist ausgeschlos-

sen, soweit die betreffende MaÇnahme bereits im Haushaltsplan der Kassenªrztlichen Verei-

nigung abgebildet ist oder soweit die Finanzierung der betreffenden MaÇnahme durch ein 
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Gesetz o-der aufgrund eines Gesetzes anderweitig vorgesehen ist. Zum Zwecke der Abrech-

nung ¿bermittelt die Kassenªrztliche Vereinigung den Krankenkassen rechnungsbegr¿n-

dende Unterlagen, aus denen sich Art und Hºhe der zu erstattenden Kosten im Einzelnen er-

geben. Die Kassenªrztliche Vereinigung vereinbart im Einvernehmen mit den Landesverbªn-

den der Krankenkassen und den Ersatzkassen die auÇerordentlichen MaÇnahmen nach Satz 

1. Diese MaÇnahmen sind jederzeit wirtschaftlich zu erbringen. Die privaten Krankenversi-

cherungsunternehmen beteiligen sich mit einem Anteil von 10 Prozent. Der Spitzenverband 

Bund der Krankenkassen, die Kassenªrztliche Bundesvereinigung und der Verband der Priva-

ten Krankenversicherungsunternehmen vereinbaren mit Wirkung f¿r die privaten Krankenver-

sicherungsunternehmen bis zum [ein Monat nach Inkrafttreten] das Nªhere zur Abrechnung 

des Finanzierungsanteils der privaten Krankenversicherungsunternehmen.ò 

Alternativer  nderungsvorschlag sofern eine finanzielle Beteiligung der privaten Krankenver-

sicherung nicht umsetzbar: 

Ä 105 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

āDie Krankenkassen haben der Kassenªrztlichen Vereinigung die zusªtzlichen Kosten f¿r au-

Çerordentliche MaÇnahmen, die zur Sicherstellung der vertragsªrztlichen Versorgung wªh-

rend des Bestehens einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite nach Ä 5 Absatz 1 des 

Infektionsschutzgesetzes erforderlich sind, zu erstatten. Die Erstattung ist ausgeschlossen, 

soweit die betreffende MaÇnahme bereits im Haushaltsplan der Kassenªrztlichen Vereinigung 

abgebildet ist oder soweit die Finanzierung der betreffenden MaÇnahme durch ein Gesetz o-

der aufgrund eines Gesetzes anderweitig vorgesehen ist. Zum Zwecke der Abrechnung ¿ber-

mittelt die Kassenªrztliche Vereinigung den Krankenkassen rechnungsbegr¿ndende Unterla-

gen, aus denen sich Art und Hºhe der zu erstattenden Kosten im Einzelnen ergeben. Die Kas-

senªrztliche Vereinigung vereinbart im Einvernehmen mit den Landesverbªnden der Kran-

kenkassen und den Ersatzkassen die auÇerordentlichen MaÇnahmen nach Satz 1. Diese MaÇ-

nahmen sind jederzeit wirtschaftlich zu erbringen.ò 
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Ausschussdrucksache 19(14)242.3 

 nderung des f¿nften Buches Sozialgesetzbuch 

 nderungsantrag 11 

Zu Artikel 1 Nr. 2b ð neu -Buchstabe a) und Buchstabe b) 

Ä 111 - Versorgungsvertrªge mit Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (pandemiebe-

dingte Anpassung von Verg¿tungsvereinbarungen)  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

a) Die ¦berschrift soll um die Begrifflichkeit āVerordnungsermªchtigungò ergªnzt werden. 

b) An den Ä 111 Absatz 5 werden 2 weitere Sªtze angef¿gt: 

Mit den geplanten gesetzlichen Regelungen sollen die zwischen den Krankenkassen und 

den stationªren Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie den Mutter-/Vater-

Kind-Einrichtungen vereinbarten Verg¿tungen vom 1. Oktober 2020 bis 31. Mªrz 2021 

um die durch die SARS-CoV-2-Pandemie bedingte besondere Situation der o.g. Einrich-

tungen angepasst werden, damit die Leistungsfªhigkeit der Einrichtungen bei wirt-

schaftlicher Betriebsf¿hrung gewªhrleistet wird. Die zuvor genannte Frist soll durch 

Rechtsverordnung des Bundesministeriums f¿r Gesundheit und mit Zustimmung des 

Bundesrats bis zum 31. Dezember 2021 verlªngert werden kºnnen. 

 

B) Stellungnahme 

Mit der vorgesehenen Ergªnzung in Ä 111 Abs. 5 SGB V soll im Rahmen der Verg¿tungsver-

einbarungen ein vom 01.10.2020 bis 31.03.2021 zeitlich befristeter Ausgleich f¿r Mehrauf-

wªnde bei Personal- und Sachkosten sowie fehlende Einnahmen durch pandemiebedingte 

Minderbelegungen ermºglicht werden. Die Zielsetzung, den SARS-CoV-2-pandemiebeding-

ten Verªnderungen im tªglichen Leistungsgeschehen von Vorsorge- und Rehabilitationsein-

richtungen gerecht zu werden, ist vor dem Hintergrund der aktuellen Situation und den bun-

desweit steigenden Fallzahlen von COVID-19-Patienten nachvollziehbar. Diese Zielsetzung 

kann jedoch in Bezug auf den Ausgleich fehlender Einnahmen durch pandemiebedingte Min-

derbelegungen nicht ¿ber die Vereinbarung von Verg¿tungen f¿r erbrachte Leistungen zwi-

schen Einrichtungen und einzelnen Krankenkassen erreicht werden. Dies deshalb, weil  

¶ sich Mindererlºse aufgrund von Minderbelegungen nur durch eine Ber¿cksichtigung 

der Belegungssituation der Einrichtung insgesamt - d.h. unabhªngig von den diffe-

renzierten Belegungsanteilen einzelner Krankenkassen - sachgerecht quantifizieren 

lassen und  
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¶ prospektiv mit den einzelnen Krankenkassen vereinbarte hºhere Verg¿tungen in Er-

wartung einer zuk¿nftigen Belegung die intendierte Gewªhrleistung der Leistungsfª-

higkeit der Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen nicht sicherstellen kºnnen. 

 

Im Ergebnis kºnnte sowohl eine ¦ber- als auch Unterkompensation der Mindererlºse entste-

hen.  

Dar¿ber hinaus trªgt der  nderungsvorschlag weder der notwendigen Anforderung Rech-

nung, dass die Finanzierung pandemiebedingter Mehrausgaben durch den Bund erfolgen 

muss und deshalb solche Sonderkonstellationen von allgemeinen Verg¿tungsbestandteilen 

getrennt werden m¿ssen, noch dem Sachverhalt, dass im Bereich der medizinischen Vorsorge 

und Rehabilitation keine (prospektiven) Mengen vereinbart werden; in den Versorgungs- 

und/oder Verg¿tungsvertrªgen werden deshalb keine Belegungsgarantien ausgesprochen, so 

dass Belegungsschwankungen grundsªtzlich dem Unternehmerrisiko zugerechnet werden. 

Eine f¿r die individuelle Verg¿tungsverhandlung mit einzelnen Krankenkassen erforderliche 

Abgrenzung zu pandemiebedingten Belegungsschwankungen und darauf basierende Einprei-

sung der coronabedingten Belegungsr¿ckgªnge in die Verg¿tung sind deshalb nicht mºglich.  

 

Bei der Umsetzung der vorgesehenen  nderung zum Ausgleich von pandemiebedingten Min-

derbelegungen w¿rden zudem erhebliche Verwaltungsaufwªnde sowohl auf Seiten der Ein-

richtungen als auch der Krankenkassen entstehen; die Krankenkassen hªtten mit ca. 1.120 

stationªren Vorsorge-/Rehabilitationseinrichtungen, ca. 130 Mutter-/Vater-Kind-Einrichtun-

gen und ca. 640 ambulante Rehabilitationseinrichtungen (siehe Stellungnahme zu Artikel 1 

Nr. 2c) zu verhandeln. Weder der Gesetzestext noch die Begr¿ndung enthalten dar¿ber hin-

aus einheitliche Grundlagen bzw. Anforderungen f¿r die Berechnung der Mindereinahmen, 

sodass zahlreiche sehr unterschiedliche Regelungen ð ggf. erst nach Durchf¿hrung aufwªndi-

ger Schiedsverfahren -  bundesweit zu erwarten wªren, die die Umsetzung auf Seiten der Ein-

richtungen erheblich erschweren w¿rde. Die r¿ckwirkende Anwendung seit 01.10.2020 und 

die erforderliche Umsetzungszeit bis zum tatsªchlichen Verg¿tungsabschluss w¿rde zudem 

dazu f¿hren, dass die hºheren Verg¿tungsanspr¿che in aller Regel durch Nachberechnungen 

auf bereits abgerechnete Leistungen umzusetzen wªren. Der damit f¿r alle Beteiligten entste-

hende Aufwand wªre beachtlich.   

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass in Bezug auf den Ausgleich von Min-

derbelegungen mit dem COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz vom 27.03.2020 die Re-

gelung des Ä 111d SGB V geschaffen wurde, mit der den stationªren Vorsorge- und Rehabili-
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tationseinrichtungen und nach Erweiterung der rechtlichen Grundlagen auch den Einrichtun-

gen des M¿ttergenesungswerkes und gleichartigen Einrichtungen ein Anspruch auf anteilige 

Ausgleichszahlungen f¿r ausgefallene Erlºse eingerªumt wurde. Mit diesen Zahlungen wurde 

der coronabedingte Belegungsr¿ckgang in den Einrichtungen f¿r die Zeit vom 16.03. bis zum 

30.09.2020 kompensiert. Die auf der Grundlage des Ä 111d SGB V definierten Einzelheiten 

zur Berechnung und zum Nachweis der Ausgleichszahlungen hat der GKV-Spitzenverband 

mit den Verbªnden der Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen auf Bundesebene am 

09.04.2020 vereinbart und am 07.05.2020 ergªnzt. Das hiermit etablierte Verfahren hat sich 

bewªhrt, da die antragstellenden Einrichtungen kurzfristig Ausgleichszahlungen erhalten ha-

ben, die nachhaltig dazu beigetragen haben, die Versorgungstrukturen zu erhalten und damit 

perspektivisch die Wiederkehr zum Regelbetrieb zu ermºglichen. Aufgrund der positiven Er-

fahrungen und Erkenntnisse mit der bisherigen Umsetzung der Ausgleichszahlungen nach 

Ä 111d SGB V auf Bundesebene sollte der Geltungszeitraum dieser gesetzlichen Regelung an-

stelle der vorgesehenen gesetzlichen  nderungen in Ä 111 Abs. 5 SGB V ¿ber den 

30.09.2020 hinaus verlªngert werden. Dieser Schutzschirm sollte auch auf die ambulanten 

Rehabilitationseinrichtungen ausgeweitet werden. Damit w¿rde im ¦brigen eine vergleichbare 

Situation zu den Zusch¿ssen nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) geschaffen 

werden, auf die die Rehabilitationseinrichtungen u.a. gegen¿ber der Rentenversicherung bis 

zum 31.12.2020 einen Anspruch geltend machen kºnnen; nach Ank¿ndigung des Bundesmi-

nisteriums f¿r Arbeit und Soziales (BMAS) soll der Anspruch durch ein modifiziertes SodEG 

bis zum 31.03.2021 verlªngert werden. 

Im Ergebnis ist nicht erkennbar, warum das bis zum 30.09.2020 bestehende, gut funktionie-

rende und von allen Beteiligten akzeptierte Verfahren zur Umsetzung von Ausgleichszahlun-

gen nach Ä 111d SGB V durch aufwªndige Verg¿tungsverhandlungen, die zudem bei den Ein-

richtungen nicht zu kurzfristigen Unterst¿tzungsleistungen f¿hren w¿rden, ersetzt werden 

soll.  

Die geplante gesetzliche  nderung soll ausweislich der Begr¿ndung zum  nderungsantrag 

auch dem Ausgleich von Mehraufwªnden f¿r Personal- und Sachkosten dienen. Diese Zielset-

zung wird bereits durch eine Empfehlung des GKV-Spitzenverbandes und der Verbªnde der 

Krankenkassen auf Bundesebene zur befristeten Verg¿tung der coronabedingten Mehrauf-

wendungen f¿r Hygiene- und OrganisationsmaÇnahmen ¿ber Zuschlªge in stationªren Vor-

sorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Einrichtungen des M¿ttergenesungswerks und 

gleichartigen Einrichtungen sowie ambulanten Rehabilitationseinrichtungen aufgegriffen. Die 

Empfehlungen sehen bundesweit einheitliche Zuschlªge f¿r Leistungen vor, die im Zeitraum 

vom 01.09.2020 bis zum 31.12.2020 erbracht werden. Eine Fortf¿hrung der Empfehlung 

¿ber den 31.12.2020 hinaus ist mºglich. Die Zuschlªge kºnnen in einem einfachen Verfahren 
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zusªtzlich im Rahmen der Abrechnung der bestehenden Verg¿tungssªtze unmittelbar gel-

tend gemacht werden, so dass eine aufwªndige Anpassung der Verg¿tungsvereinbarungen 

nicht erforderlich ist.  

 

C)  nderungsvorschlªge  

In Artikel 1 wird folgende Nummer 2b eingef¿gt: 

ā2b.  Ä 111d wird wie folgt geªndert: 

a) In Absatz 2 Satz 4 wird die Angabe ā30. September 2020ò durch die Angabe ā31. 

Mªrz 2021ò ersetzt. 

b) In Absatz 8 werden die Wºrter āum bis zu 6 Monateò durch die Wºrter ābis zum 

31. Dezember 2021ò ersetzt. 

c) Folgender Absatz 9 wird angef¿gt: 

āDie Absªtze 1 bis 7 gelten entsprechend f¿r Rehabilitationseinrichtungen mit 

einem Versorgungsvertrag nach Ä 111c Absatz 1 mit der MaÇgabe, dass diese 

Rehabilitationseinrichtungen f¿r die Ausfªlle der Einnahmen, die seit dem 1. Ok-

tober 2020 dadurch entstehen, dass Therapieplªtze nicht so belegt werden kºn-

nen, wie es vor dem Auftreten der SARS-CoV-2-Pandemie geplant war, Aus-

gleichszahlungen aus der Liquiditªtsreserve des Gesundheitsfonds erhalten.ò 
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Ausschussdrucksache 19(14)242.3 

 nderung des f¿nften Buches Sozialgesetzbuch 

 nderungsantrag 11  

Zu Artikel 1 Nr. 2c Buchstabe a) und Buchstabe b) 

Ä 111c ð Versorgungsvertrªge mit Rehabilitationseinrichtungen (pandemiebedingte Anpassung 

von Verg¿tungsvereinbarungen) 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

a) Die ¦berschrift soll um die Begrifflichkeit āVerordnungsermªchtigungò ergªnzt werden. 

b) An den Ä 111c Absatz 3 werden 2 weitere Sªtze angef¿gt: 

Mit den geplanten gesetzlichen Regelungen sollen die zwischen den Krankenkassen und 

den ambulanten Rehabilitationseinrichtungen vereinbarten Verg¿tungen vom 1. Oktober 

2020 bis 31. Mªrz 2021 um die durch die SARS-CoV-2-Pandemie bedingte besondere 

Situation der o.g. Einrichtungen angepasst werden, damit die Leistungsfªhigkeit der Ein-

richtungen bei wirtschaftlicher Betriebsf¿hrung gewªhrleistet wird. Die zuvor genannte 

Frist soll durch Rechtsverordnung des Bundesministeriums f¿r Gesundheit und mit Zu-

stimmung des Bundesrats bis zum 31. Dezember 2021 verlªngert werden kºnnen. 

 

B) Stellungnahme 

Auf die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 2b wird verwiesen. 

 
C)  nderungsvorschlag  

Siehe  nderungsvorschlªge zu Artikel 1 Nummer 2b. 

 

Sofern an der vorgesehenen  nderung in Artikel 1 Nr. 2c Buchstabe b) festgehalten wird, be-

darf es folgender Anpassungen: 

In Ä 111c Abs. 3 wird der neu eingef¿gte Satz 7 wie folgt angepasst: 

Nach den Wºrtern āSituation derò werden die Wºrter āVorsorge- oderò gestrichen. 
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Ausschussdrucksache 19(14)242.3 

 nderung des f¿nften Buches Sozialgesetzbuch 

 nderungsantrag 12  

Zu Artikel 1 Nummer 4a - neu  

Ä 125b des F¿nften Buches Sozialgesetzbuch (pandemiebedingte Abrechnungsmºglichkeit der 

Hygienepauschale f¿r Heilmittelerbringer) 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der  nderung soll das Bundesministerium f¿r Gesundheit (BMG) ermªchtigt werden, per 

Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates bestimmen zu kºnnen, dass Leis-

tungserbringer nach Ä 124 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 zur pauschalen Abgeltung 

der Kosten f¿r erhºhte HygienemaÇnahmen infolge der COVID-19-Pandemie f¿r jede Heil-

mittelverordnung, die sie abrechnen, einen zusªtzlichen Betrag in Hºhe von 1,50 Euro ge-

gen¿ber den Krankenkassen, lªngstens befristet bis zum 31. Dezember 2021, geltend ma-

chen kºnnen. 

 

B) Stellungnahme  

Heilmittelerbringer konnten auf Grundlage der COVID-19-Versorgungsstrukturen-Schutzver-

ordnung (COVID-19-VSt-SchutzV) zur pauschalen Abgeltung der Kosten f¿r erhºhte Hygie-

nemaÇnahmen infolge der COVID-19-Pandemie bereits bis 30.09.2020 bei jeder Abrechnung 

einer Verordnung eine zusªtzliche Pauschale in Hºhe von 1,50 Euro geltend machen. Die 

Rechtsverordnung soll mit dem vorliegenden  nderungsantrag nun eine gesetzliche Grund-

lage erhalten. Die Mºglichkeit, dass das BMG per Rechtsverordnung die Abrechnung der Hy-

gienepauschale in Hºhe von 1,50 EUR mit Blick auf die weitere Entwicklung der Pandemie 

verlªngern kann, erscheint sachgerecht und wird begr¿Çt. Dies nach derzeitigem Stand 

lªngstens befristet bis zum 31.12.2021 vornehmen zu kºnnen, wird vor dem Hintergrund der 

erforderlichen Befristung von Ermªchtigungen ebenfalls als sachgerecht angesehen. 

 

C)  nderungsvorschlag  

Keiner 

  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 12.11.2020 
zum Entwurf (diesen Text nach Entsperrung eingeben) 
Seite 29 von 31 

Ausschussdrucksache 19(14)242.3 

 nderung des elften Buches Sozialgesetzbuch 

 nderungsantrag 14  

Zu Artikel 3 Nummer 5 ð neu ð  

Ä 148 ð Beratungsbesuche nach Ä 37 Abs. 3 SGB XI 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Durch das COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz wurde die Sanktionsregelung des Ä 37 

Abs. 6 SGB XI bis zum 30.09.2020 ausgesetzt. Demnach wurde das Pflegegeld nicht gek¿rzt 

bzw. gestrichen, wenn im Zeitraum vom 01.01.2020 bis 30.09.2020 der verpflichtende Bera-

tungsbesuch in der Hªuslichkeit des Pflegebed¿rftigen nach Ä 37 Abs. 3 SGB XI nicht nachge-

wiesen wurde. Die Regelung des Aussetzens der Sanktionsregelung wurde nicht verlªngert, 

so dass seit dem 01.10.2020 die Beratungsbesuche in den gesetzlich geregelten Fristen des 

Ä 37 Abs. 3 SGB XI nachzuweisen sind. Mit der vorgesehenen Regelung des Ä 148 SGB XI 

kºnnen Pflegebed¿rftige auf Wunsch den Beratungsbesuch statt in der eigenen Hªuslichkeit 

auch telefonisch, digital oder per Videokonferenz erhalten. Neben dem Wunsch des Pflegebe-

d¿rftigen ist die Datensicherheit zu gewªhrleisten und datenschutzrechtliche Belange durch 

die Beratungsperson zu beachten.  

 

B) Stellungnahme 

Die vorgesehene Regelung ist sachgerecht. Seit dem 01.10.2020 haben Pflegebed¿rftige den 

Beratungsbesuch innerhalb der gesetzlich festgelegten Fristen nachzuweisen. Zugleich steigt 

die Zahl der an COVID-19-Infizierten stetig an. Vor diesem Hintergrund sollte den Pflegebe-

d¿rftigen Rechnung getragen werden, die zur Minimierung des Infektionsrisikos keine frem-

den Personen in ihrer Hªuslichkeit haben mºchten. Mit der vorgesehenen Regelung kºnnen 

Pflegebed¿rftige den Beratungsbesuch in Anspruch nehmen, ohne dass sie den direkten Kon-

takt mit der Beratungsperson haben. Da f¿r die Durchf¿hrung der Beratungsbesuche in tele-

fonischer oder digitaler Form oder per Videokonferenz der Wunsch des Pflegebed¿rftigen 

maÇgeblich ist, erhªlt der Pflegebed¿rftige das Wahlrecht, auf Wunsch den Beratungsbesuch 

in der vorgesehenen Form, aber auch in der bisherigen Form durch den Besuch in der Hªus-

lichkeit wahrnehmen zu kºnnen. Sachgerecht ist ebenfalls, dass die Datensicherheit und der 

Datenschutz zu gewªhrleisten sind. 

Ergªnzend wird darauf hingewiesen, dass ¿ber die mit den Beratungspersonen vereinbarten 

Verg¿tungssªtze hinaus etwaige Anschaffungen an technischem Equipment (z. B. Tablets) 
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seitens der Beratungspersonen (k¿nftig) nicht geltend gemacht werden kºnnen. Zudem kann 

es sich bei den in Ä 148 SGB XI vorgesehenen Mºglichkeiten der Durchf¿hrung der Bera-

tungsbesuche lediglich um eine vor¿bergehende Lºsung infolge des Pandemiegeschehens 

handeln. Aufgrund der Ausrichtung der Beratungsbesuche m¿ssen diese grundsªtzlich auch 

langfristig weiterhin in der Hªuslichkeit des Pflegebed¿rftigen erfolgen.  

 

C)  nderungsvorschlag 

Keiner. 
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Ausschussdrucksache 19(14)242.3 

 nderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

 nderungsantrag 15  

zu Artikel 3 Nummer 6 ð neu ð  

Ä 150 ð Sicherstellung der pflegerischen Versorgung, Kostenerstattung f¿r Pflegeeinrichtungen 

und Pflegebed¿rftige 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die in Ä 150 SGB XI durch das COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz und durch das 

Zweite Bevºlkerungsschutz-Gesetz zur Unterst¿tzung und Entlastung von Pflegeeinrichtun-

gen und Pflegebed¿rftigen getroffenen und erstmals bis 30. September 2020 und durch Ver-

lªngerung bis zum 31.12.2020 befristeten Regelungen sollen bis zum 31. Mªrz 2021 verlªn-

gert werden. 

 

B) Stellungnahme 

Angesichts der derzeitigen und auch f¿r die kommenden Monate erwartbaren Infektionslage 

ist auch in dem besonders vulnerablen Bereich der Pflege von einer anhaltenden Gefªhr-

dungslage und in der Folge von andauernden Belastungen f¿r Leistungserbringer und Pflege-

bed¿rftige auszugehen. Es ist deshalb angezeigt, den sogenannten Pflege-Schutzschirm zu 

verlªngern. Damit wird auch eine zusªtzliche Belastung der Pflegebed¿rftigen vermieden, da 

die pandemiebedingten Aufwendungen der Pflegeeinrichtungen, z. B. f¿r die Anschaffung der 

Schutzkleidung, nicht auf die Verg¿tungen der Pflegeleistungen umgelegt werden. Da auch 

f¿r die Fortf¿hrung der bestehenden Regelung vorgesehen ist, einen GroÇteil der pandemie-

bedingten Aufwendungen aus Mitteln der sozialen Pflegeversicherung und anteilig aus Mit-

teln der gesetzlichen Krankenversicherung zu leisten, ist es erforderlich, dass die zusªtzli-

chen Aufwendungen ausgeglichen werden. 

 

C)  nderungsvorschlag 

Keiner. 
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Anmerkung: Referenz sind die modifizierten Pflegeschlüssel nach Rothgang & Wagner 

2019. 

Quelle: Rothgang et al. 2020: 258. 

Abbildung 1: Personalmehrbedarf insgesamt und differenziert 

zwischen Fach- und Assistenzkräften  

 

Bezogen auf eine Stellenzahl von 321.912 Vollzeitäquivalenten für das Jahr 2019 (Rothgang et 

al. 2020: 366) resultieren hieraus Pflegepersonalmehrbedarfe im Umfang von insgesamt 

116.532 Vollzeitstellen, davon 5.672 Fachkraft- und 110.860 Assistenzkraftstellen. Werden die 

Assistenzkraftstellen gemäß den Ergebnissen der 62 Wohnbereiche, die an der Beobachtungs-

studie zur Entwicklung des Personalbemessungsinstruments teilgenommen haben, in Pflege-

kräfte ohne Ausbildung (QN 1 und QN 2) sowie Pflegekräfte mit 1-2jähriger Ausbildung nach 

Landesrecht (QN 3) unterschieden, ergeben sich die in Abbildung 2 enthaltenen Werte.  
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dem Umsetzungsprozess begonnen wird. Ein Vergleich der Regellungen des GPVG mit den 

Anforderungen an eine umfassende Einführung des Personalbemessungsverfahrens verdeut-

licht andererseits aber, was noch fehlt und in den nächsten Schritten umgesetzt werden muss: 

1. Selbst bei vollständiger Besetzung der im GPVG vorgesehenen zusätzlichen Stellen ist 

damit nur rund ein Sechstel des erkannten Pflegepersonalmehrbedarfs abgedeckt. Bei 

gleicher Schrittlänge sind rechnerisch noch fünf weiterer Umsetzungsschritte zur voll-

ständigen Umsetzung notwendig, und die vollständige Umsetzung wird noch viele Jahre 

dauern. Für die nächsten Umsetzungsschritte ist daher eine größere Schrittlänge erfor-

derlich. Diese ist auch wünschenswert, weil die Gefahr besteht, dass bei zu kleinen Per-

sonalmehrungen jeweils auf Organisationsentwicklung verzichtet wird. Handelt es sich 

dagegen um größere Personalzuwächse, steigt die Bereitschaft auch größere organisa-

torische Veränderungen vorzunehmen, um mit den neuen Personalmixen umzugehen.  

2. Für den ersten Schritt war es möglich, eine Personalmehrung durch Zuschläge auf die 

bestehenden Strukturen sachgerecht umzusetzen. Für die nächsten Schritte ist es dage-

gen erforderlich, ausgehend vom Algorithmus 1.0 mit jedem Schritt steigende Umset-

zungsgrade vorzusehen. Durch eine solche Vorgehensweise werden dann automatisch 

Konvergenzprozesse initiiert. Sind die Schrittlängen (zu) gering, müssen zudem Besitz-

standsschutzregeln vorgesehen werden, damit es nicht temporär zu einer Absenkung 

von Personalschlüsseln kommen kann. Da der Personalmehrbedarf bei Fachkräften ge-

ring ist, bietet es sich weiterhin an, für diese Personalkategorie schon im nächsten 

Umsetzungsschritt eine volle Umsetzung des Algorithmus 1.0 vorzusehen.  

3. Damit eine positive Signalwirkung erkennbar ist, die es ermöglicht, verstärkt Personal 

zu rekrutieren und derzeitige Pflegekräfte davon abzubringen, aus der Langzeitpflege 

auszuscheiden, ist eine verbindliche Planung der nächsten Schritte notwendig, in der 

diese in ihrem Umfang benannt und terminiert werden. Nur so kann Aufbruchstimmung 

erzeugt werden. Es ist zu hoffen, dass der Roadmapprozess zu einer solchen umfassen-

den Planung führt.  
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4. Eine bloße Personalmehrung gemäß Algorithmus 1.0 führt nicht automatisch zu einer 

Steigerung der Pflegequalität und einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Pfle-

gekräfte. Notwendig sind vielmehr zusätzlich Organisations- und Personalentwick-

lungsprozesse. Die neuen Personalmixe implizieren neue Rollenverständnisse für Fach- 

und Assistenzkräfte: Während sich Fachkräfte neben der Fachpflege verstärkt um Pla-

nung und Evaluation sowie Anleitung und Beaufsichtigung einer größeren Zahl an As-

sistenzkräften kümmern müssen, müssen Fach- und Assistenzkräfte wieder erlernen, 

wie unter veränderten Rahmenbedingungen mit ausreichenden Zeitkontingenten ge-

pflegt werden und wie kompetenzorientierte Pflege dabei mit Bezugspflege sinnvoll 

verknüpft werden kann. Damit diese Prozesse mitsamt den möglichen Irrungen und 

Wirrungen nicht von jeder einzelnen Einrichtung durchlebt werden müssen, ist es un-

verzichtbar, dass in einer begrenzten Zahl von Heimen mit einem Personalschlüssel 

nahe am Algorithmus 1.0 unter Einsatz digitaler Technologien neue Organisationsfor-

men ausprobiert und Entwicklungspfade ausgehend vom Status quo zu diesen Organisa-

tionsformen betreten und dokumentiert werden. Wird eine derartige modellhafte Ein-

führung zeitnah angestoßen, können die Ergebnisse schon im nächsten Umsetzungs-

schritt allen Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden, damit die notwendigen Pro-

zesse der Reorganisation so angeleitet durchgeführt werden können. In diesem Zusam-

menhang ist auch die zukünftige Rolle akademisch ausgebildeter Pflegekräfte zu reflek-

tieren.  

5. Nachdem die Konzertiere Aktion viele sinnvolle Maßnahmen in Bezug auf Pflegefach-

kräfte initiiert hat, ist es weiterhin notwendig, nunmehr auch die Pflegekräfte mit Aus-

bildung nach Landesrecht unterhalb des Fachkraftniveaus verstärkt ins Auge zu fassen 

und landesrechtliche Regelungen dabei anzugleichen und zu harmonisieren. Um die be-

nötigten Personalmengen bereitstellen zu können, ist eine entsprechende Ausbildungs-

offensive unabdingbar, bei der nicht nur die Ausbildungskapazitäten erhöht werden, 

sondern auch die Weiterqualifikation von einem zum nächsten Qualifikationsniveau 

systematisch ermöglicht und gefördert wird. 
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